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              Was genau unter der Thematik „ Kant und die Antike” diskutiert wird, ist nicht offensichtlich. Es lassen sich m. E. mindestens drei verschiedene Zugänge unterscheiden.
 
              1) Erstens kann man in historischer Absicht fragen, inwiefern Kant selbst antike Texte rezipiert hat. Welche hatte er überhaupt zur Verfügung und in welcher Form? Und, wohl die schwierigste Frage, welche davon hat er dann auch intensiv gelesen? Es gibt hierzu umfangreiche Forschungen, etwa die Untersuchung von Ulrike Santozki (2006) oder die ältere, nach wie vor instruktive Studie von Klaus Reich (1935). Zwei seiner Beobachtungen wurden auch in der Folge vielfach geteilt:
 
              a) Kant hat den Phädon des Moses Mendelssohn (1767) gekannt und gelesen und sich 1770, so die These Reichs, in seiner Dissertation wohl auch unter dem Einfluss Platons von der Moral-Sense- Ethik Hutchesons, Shaftesburys und Humes distanziert (vgl. Reich 1935, 9 – 27). Dieser Phädon war allerdings nicht der Phaidon Platons in der Form, wie er Platonforscher*innen heute vorliegt, sondern eine – u. U. vom Wolff‘schen Rationalismus beeinflusste – freie und teils paraphrasierende Übertragung.
 
              b) Die Rezeption römischer Autoren fiel im Unterschied zu der griechischer wohl sorgfältiger aus; bereits die Quellenlage war insgesamt besser. Kant rezipierte seit seiner Schulzeit hellenistische Werke, besonders die späte Stoa, z. B. Seneca, und über Ciceros De officiis (Ausgabe Christian Garve, 1783) auch die mittlere ( Panaitios). Bei den Stoikern, speziell De officiis, scheint auch der größte Einfluss auf die Ethik Kants zu bestehen1, nicht aber der klassischen Antike, etwa bei Platon und Aristoteles, die in aktuellen ethischen Debatten dominanter sind.
 
              Anderes, was Kant auch in Vorlesungen gelehrt hat, stammt aus zeitgenössischen Lehrbüchern und Überblicksdarstellungen wie Johann Jakob Bruckers Philosophiegeschichte (1742 – 1744). Philosophiegeschichten des 18. Jh.s sind jedoch nicht vergleichbar mit modernen wie etwa dem Neuen Ueberweg und ihren exegetisch-historischen Ansprüchen. Auch bei Bruckers Historia critica philosophiae besteht aus heutiger Sicht das Problem, dass es sich um verfremdete, synkretistische Darstellungen handelt.
 
              Festzuhalten ist, dass Kant weniger und andere antike Texte zur Verfügung hatte als die heutige Forschung zur Antiken Philosophie. Zusätzlich bleibt die Frage, wie genau er diese rezipiert hat. 
 
              2) Ein zweiter, möglicher Zugang zum Thema „ Kant und die Antike” besteht darin, in exegetisch-historischer Absicht das Gesamtwerk Kants auf antike Bezüge hin zu untersuchen. Ein Stellenbefund steht allerdings vor der Herausforderung, dass Kant Bezüge – auch auf zeitgenössische Werke – meist nicht auszeichnet oder wenn überhaupt, nur vage. So spricht er zwar bisweilen explizit von „ Plato”, „ Aristoteles” oder den „ Stoikern”, aber auch allgemein von „den Alten” (etwa KpV, AA 05: 108.16; Log, AA 09: 28.24). Dass sich zahlreiche Stellen ohne explizite Auszeichnung wie die Rede von der „vormundschaftliche‍[n] Natur” in GMS, AA 04: 425.36 – 37 auf antike Positionen beziehen2, lässt sich nur inhaltlich begründen.
 
              Stellt man einen solchen Stellenbefund zusammen, fällt außerdem auf, dass Kants Darstellungen überwiegend vage und holzschnittartig ausfallen. Als Beispiel seien die Bemerkungen in TL, AA 06: 433.10 – 18 zur Mesotes-Lehre des Aristoteles genannt, eine Passage, die bis heute die Herzen von Antike-Forscher*innen ‚höherschlagen‘ lässt – nur leider nicht im guten Sinne! Solche Zusammenfassungen, knappe Verweise und geradezu polemische Bemerkungen3 sind eigentlich nur dadurch zu erklären, dass Kant antike Originaltexte entweder nicht zur Verfügung hatte, anders vorliegen hatte oder eben nicht (gründlich) gelesen hat4. Jedenfalls hatte er aber – was mit Blick auf Zeitgenossen kein Alleinstellungsmerkmal ist – wohl kein Interesse an genauer Exegese oder Rekonstruktion antiker Positionen, wie sie im modernen philosophischen Diskurs erwartet wird.
 
              3) Der dritte Zugang ist m. E. der interessanteste, dem auch die meisten Beiträge im vorliegenden Band verbunden sind. Auch abgesehen von historischem Hintergrund und Genese der Texte lässt sich in systematischer Absicht fragen, wie sich Positionen und Konzepte Kants zu antiken Positionen verhalten. Dabei gibt es drei Möglichkeiten der Verhältnisbestimmung: Sind Positionen a) unvereinbar entgegengesetzt, b) komplementär oder gar c) identisch? Alle drei Ansätze wurden sowohl in Bezug auf die praktische als auch die theoretische Philosophie Kants vertreten. Eine Identitätsthese (c) wirkt dabei besonders in Bezug auf die Erkenntnistheorie eigenartig, da Kants transzendentalphilosophische, sog. ‚kopernikanische Wende‘ der KrV ja gerade etwas Neues bezeichnet, was in der traditionellen Metaphysik und antiken Zugängen zur Welterkenntnis, etwa der Frage nach der archê, nicht vorhanden gewesen sei. Ein Schwerpunkt der Diskussion liegt allerdings auf Kants praktischer Philosophie. Vergleiche beziehen sich häufig auf Aristoteles, Platon oder die Stoa (vgl. etwa die Beiträge in Engstrom und Whiting 1996), wobei kontrastierende wie auch harmonisierende Vergleiche zwischen Kant und Aristoteles die große Mehrheit bilden (z. B. Sherman 1997, Esser 2004, Höffe 2010, Wood 2018). Die Bandbreite an Thesen reicht auch hier von radikaler Unvereinbarkeit – wirkmächtig vertreten von Elizabeth Anscombe in Modern Moral Philosophy (1958) – bis hin zur Auffassung, bei Kant fände sich nichts wesentlich Neues. Selbst der Universalisierungsgedanke, so eine These, könnte im antiken Denken zumindest angelegt sein, z. B. im Kosmopolitismus Ciceros oder dem in seiner Einordnung umstrittenen Fragment des Stoikers Hierokles (Stob. Fl. 84, 23). Umgekehrt wäre die Ethik Kants, so eine weitere These, die sich gegen Anscombes Diagnose richtet, sowieso nicht so formal-rigoristisch zu verstehen, wie sie bisweilen unter selektiver Konzentration auf die GMS charakterisiert wird5.
 
              Ich möchte an dieser Stelle vor allem Positionen zur Komplementarität (b) skizzieren, die mir systematisch fruchtbar scheinen. Was sind mögliche vermittelnde Ansätze? Es lassen sich methodisch sowohl i) Leerstellen in antiken Konzeptionen entdecken, die unter Rückgriff auf Kant ausgefüllt werden, als auch umgekehrt ii) Leerstellen kantischer Ethik, die wiederum durch antike Ansätze ergänzt werden – was auch wechselseitig geschehen kann.
 
              Die Ethik Kants – für viele untrennbar verbunden mit den Anliegen der Aufklärung – enthält Kernideen, die sich in der Antike nur mit Mühe oder gar nicht finden lassen. Dazu gehören die Selbstzwecklichkeit, das Instrumentalisierungsverbot und die unbedingte Achtung vor jeder Person, der Autonomiegedanke, der Perspektivenwechsel bei der Prüfung eigenen Handelns und damit zusammenhängend der kategorische Imperativ als universales Verallgemeinerungsverfahren. Umgekehrt wird beklagt, dass wertvolle antike Einsichten aufgegeben werden, die sowohl für Verständnis als auch Anwendung kantischer Ethik hilfreich, ja notwendig wären, wie die Affekt- oder Tugendlehren, teleologische und eudaimonistische Ansätze6.
 
              i) Zunächst zu Leerstellen in antiken Konzeptionen. Ein möglicher Ansatz ist die Frage nach der Bestimmung moralisch richtigen Handelns, verbunden mit der grundsätzlicheren Frage nach Kriterien des ‚ moralisch‘ Richtigen selbst7. Die Philosophenherrscherinnen und -herrscher in Platons Politeia richten sich an der Idee des Guten aus. Sie besitzen die Tugend der Gerechtigkeit, die zunächst innerlich, als Harmonie seelischer Vermögen verstanden wird. Sie verhalten sich im Handeln, so scheint es, aber auch äußerlich selbstverständlich gerecht, d. h., sie folgen geltender Moral, ehren Eltern und Götter, begehen keinen Ehebruch, stehlen und betrügen nicht (Rep. 443a). Sie sind sogar selbst in der Lage, gerechte Gesetze zu entwerfen und andere zu bilden (Rep. 501a–b). Die Idee des Guten bleibt jedoch inhaltlich unbestimmt. Es bleibt offen, was nun eigentlich getan werden soll und vor allem, aus welchen Gründen.
 
              In der aristotelischen Nikomachischen Ethik (NE) findet sich eine deutlich andere Konzeption. Wer die dianoetische Tugend der phronêsis (dt. etwa „praktische Klugheit”) besitzt, ist in der Lage, situationsadäquat richtig zu entscheiden. Situative Umstände, z. B. wann, wem oder wie lange man zürnen soll, werden abgewogen (NE 1109a28 – 29). Was genau die phronêsis aber nun wie (und warum) entscheidet, bleibt wiederum offen. Auch in der NE scheint es bisweilen, als wären die Tugendhaften selbstverständlich und geradezu kongenial in der Lage, stets das Richtige zu treffen. Der kategorische Imperativ ( kI) kann demgegenüber nicht nur als handlungsleitendes Prinzip herangezogen werden, sondern erlaubt auch eine weitergehende, rechtfertigende, diskursive Verständigung über die Gründe des eigenen Handelns. Sofern die zu verallgemeinernden Maximen spezifisch genug formuliert werden, sind bestimmte Handlungsweisen in bestimmten Situationen moralisch erlaubt, geboten oder verboten. Was andere aber durchaus in Frage stellen können, wenn und weil die Gründe, die – je nach Interpretation – in der Handlungsbeschreibung oder im Verfahren selbst liegen, nicht überzeugen. Der kI kann so interpretiert entweder eine Alternative zur praktischen Überlegung der platonischen Gerechten oder der aristotelischen phronimoi bilden oder diese im Rahmen komplementärer Modelle ausbuchstabieren8.
 
              ii) In antiken Konzeptionen und ihren modernen Rekonstruktionen9 finden sich umgekehrt Gesichtspunkte, die eine kantische Pflichtenethik weit über das in der Tugendlehre der MS Verhandelte hinaus ergänzen können. Eine solche Ergänzung kann in gefüllten, nicht beliebig-subjektiven Vorstellungen gelungenen Lebens bzw. der Glückseligkeit bestehen10, einer materialen Güterlehre (vgl. Ricken 2013, 228) oder in einem ganzheitlicheren Fokus auf den Charakter, die Tugend oder wörtlich ‚Gutheit‘ (aretê) von Personen (vgl. Herman 1996).
 
              Um etwa das Instrumentalisierungsverbot anwenden zu können, muss es eine Vorstellung davon geben, was genau es heißt, andere Menschen nicht nur als Mittel zu benutzen und letztlich ‚ gut‘ zu behandeln. Hier kommen antike Tugenden sowie die seit Williams thick concepts genannten Begriffe wie brutality oder gratitude ins Spiel (vgl. Williams 1985, 128 – 130; 140). Die Durchführung des Verallgemeinerungsverfahrens wäre außerdem unmöglich, wenn es keine Vorstellung der Handlungskonsequenzen gäbe, ja mehr noch, eine Vorstellung der möglichen Welt, in der wir gemeinsam leben möchten (vgl. Schwartz 2022, 360 – 361). Die Entwicklung einer solchen Vorstellung führt zwangsläufig zu teleologischen und eudaimonistischen Fragen, wie sie in der antiken Ethik gestellt wurden. Ähnlich argumentiert O’Neill: Formale Gerechtigkeitsüberlegungen allein sind nicht genug; sie führen zwangsläufig zur Frage nach der Tugend, bei ihr den social virtues 11 . 
 
              Auch der kantische Dualismus von Vernunft und Gefühl ist, so z. B. Friedo Ricken, zu überwinden: „Das Faktum der Vernunft ist aus seiner Isolierung zu befreien und auf eine breitere anthropologische Grundlage zu stellen.” (Ricken 2005, 191) Dies geschieht in seiner systematischen Ethik-Konzeption dann u. a. unter Rückgriff auf Aristoteles und Platon. Noch vor jeder Reflexion sind moralische Prinzipien in affektive Reaktionen eingebettet (vgl. Ricken 2005, 191).
 
              Ein weiterer Ansatz, den C. M. Korsgaard verfolgt (1996; 1999), setzt sich mit der Frage moralischer Motivation auseinander, die Kants „Faktum der Vernunft” unbeantwortet lässt. Woher stammt die Motivation, als Mitglied des Reichs der Zwecke zu handeln, wenn es z. B. die gesamte Umgebung nicht tut? Zur Begründung verbindet Korsgaard die kantische Autonomiekonzeption mit dem Gedanken der Harmonie der Seele in Platons Politeia. An der Integrität der eigenen Persönlichkeit hat jeder Mensch qua Mensch ein Interesse12. Diese Integrität aber wird durch unmoralisches Handeln verletzt (vgl. Korsgaard 1996, 102). In Korsgaards Sources of Normativity wird freilich, wie die Autorin selbst anmerkt (vgl. Korsgaard 1996, 98), über eine reine Kant-Exegese hinausgegangen. Ein anderer, vom Platonismus Iris Murdochs inspirierter Ansatz ergänzt Kants Ethik durch eine praktische Epistemologie, d. h. eine situative, nicht rein rationale Fähigkeit der Wahrnehmung des Guten (vgl. Trampota 2004).
 
              Auch bei komplementären Konzeptionen können allerdings, anders als bei Identitätsthesen, unüberbrückbare Unterschiede bleiben, welche auch im vorliegenden Band thematisiert werden. Der Begriff der „eigenen Glückseligkeit” als Befriedigung aller, in ein erträgliches System gebrachter Neigungen (KpV, AA 05: 73.9 – 11) ist beispielsweise schlicht ein anderer als die aristotelische eudaimonia. Solche Begriffe können nicht wechselseitig ausbuchstabiert, sondern in komplementären Modellen allenfalls – unter Beibehaltung anderer Konzepte – ersetzt werden; wodurch es sich spätestens dann auch nicht mehr um exegetisch genaue Kant- oder Aristoteles-Rekonstruktionen, sondern „Kantianismus” oder „ Aristotelismus” handelt. Dies ist bei vermittelnden Entwürfen aber auch nicht problematisch, da ihr Anliegen in der Aktualisierung antiker und kantischer Konzepte hin zu einer konsistenten, auch für moderne Gesellschaften tragfähigen Ethik besteht.
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              Notes

              1 
                Vgl. Reich 1935, 27 – 48; Santozki 2006, 7; Horn 2008.
 
              
              2 
                Hier laut Reich auf Cicero, De off. I 4 (vgl. Reich 1935, 40).
 
              
              3 
                Wie diejenige, die aristotelischen Kategorien seien ohne Prinzipien aufgerafft, „wie sie ihm aufstießen” (KrV B, AA 03: 93.35; ich danke C. Rapp für den Hinweis).
 
              
              4 
                Wiewohl Kant eine gr.-lat. Aristoteles-Werkausgabe besaß, dürfte die Philosophiegeschichte Bruckers die Hauptquelle seines Wissens zu Aristoteles gewesen sein (vgl. Santozki 2006, 101). Gleiches gilt für Platon, evtl. mit Ausnahme des in seiner Echtheit umstrittenen VII. Briefs (vgl. Ferber 2010, 296).
 
              
              5 
                Vgl. zu differenzierten Interpretationen z. B. Himmelmann 2003, Bambauer 2011.
 
              
              6 
                Eine tabellarische Übersicht augenscheinlicher Differenzen antiker und moderner Ethik – sowie deren kritische Revision – findet sich bei Bayertz (vgl. Bayertz 2005, 117; 129 – 132).
 
              
              7 
                Dass es in der Antike keine Idee von Moralität gegeben hätte, diskutiert im Anschluss an B. Williams kritisch Annas 1992; vgl. aktueller auch Horn 2011 sowie Horn 1998, 194 – 231.
 
              
              8 
                Die Rolle der phronêsis ist dabei nur bedingt mit Funktionen der Urteilskraft bei Kant vergleichbar; auch ihre Bedeutung entspricht eher derjenigen der praktischen Vernunft selbst.
 
              
              9 
                Vgl. exemplarisch hierfür Kraut 2009.
 
              
              10 
                Wobei sich die Ideale ‚ antiker Lebenskunst‘ auch als unzeitgemäß kritisieren lassen (vgl. Horn 2007).
 
              
              11 
                Vgl. O’Neill 1996, 184 – 206. In ihrem kantianisch geprägten, konstruktivistischen Entwurf (Towards Justice and Virtue, 1996) geht es nicht nur um Vermittlung von Gerechtigkeit und Tugend, sondern darüber hinaus von Universalismus und Partikularismus insgesamt.
 
              
              12 
                Wobei die Verankerung des kI in der Identitätskonstitution von Personen nicht bedeutet, dass hier – so eine Kritik – das eigentlich „ Moralische”, Unbedingte bei Kant über Bord geworfen wird. Es verschiebt sich lediglich auf den Anspruch, der eigenen Identität als Mensch gerecht zu werden, die unaufgebbares Datum ist.
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              Am 22. April letzten Jahres jährte sich der Geburtstag von Immanuel Kant zum dreihundertsten Mal. Dies ist Anlass genug, um sich abermals über Kants Stellung in der Geschichte der westlichen Philosophie zu vergewissern. Inwieweit ist Kants Denken der ihm vorangehenden philosophischen Tradition verpflichtet? Welche systematischen Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten bestehen zwischen seinem Werk und den Theorien der älteren Denker? Welche neuen Akzente setzt Kant mit seiner Philosophie? Markiert seine Philosophie in der Geschichte des westlichen Denkens gar eine so radikale Zäsur, dass wir von einem Bruch zwischen ihm und den „ Alten” sprechen sollten? Die Studien des vorliegenden Bandes wollen zur Klärung dieser Fragen einen Beitrag leisten, indem sie das Verhältnis Kants Praktischer Philosopie zur antiken Ethik und Politik anhand der Begriffe der Tugend, der Pflicht, des Glücks und des Gewissens untersuchen. Hinzu kommen drei Beiträge, die das Verhältnis Kants Politischer Philosophie zum politischen Denken der Antike beleuchten. In der letzten Sektion befassen sich die Autor*innen mit weiteren Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen Kant und der Antike, indem sie Kants Auseinandersetzung mit dem sokratischen Weisheitsbegriff, antiken Ideen und Argumenten in den drei Kritiken Kants und der metaethischen Charakterisierung der Ethiken Kants und Aristoteles’ bei John McDowell nachgehen. Zusammen zeichnen die Beiträge dieses Bandes ein facettenreiches Bild von Kants Verhältnis zum antiken philosophischen Erbe und machen deutlich, dass Kants Praktische Philosophie in einem fruchtbaren Spannungsfeld zu den Theorien seiner vormodernen Vorgänger steht.
 
              Die ersten beiden Beiträge stellen Kant der tugendethischen Tradition gegenüber und arbeiten neben offensichtlichen Kontrasten auch Parallelen heraus. Christof Rapp widmet sich Kants Behauptung, eine Handlung habe moralischen Wert nur dann, wenn sie aus Pflicht, nicht aus Neigung erfolge. Dies widerspricht zunächst grundlegenden Intuitionen der antiken Tugendethik, der zufolge eine ‚ Neigung‘ zu tugendhaften Handlungen gerade erwünscht ist und als Indikator für die moralische Qualität einer Handlung gilt. Doch Rapp weist darauf hin, dass der kantische Ansatz eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit der antiken tugendethischen Tradition aufweist. Beispielsweise gebe es sowohl bei Kant als auch bei Aristoteles ein besonderes Augenmerk darauf, ob eine Handlung aus einer genuin moralischen bzw. tugendhaften Motivation erfolgt oder lediglich äußerlich pflicht- oder tugendkonform ist. Für beide Autoren seien Handlungen nur dann moralisch wertvoll, wenn sie auf die richtige Weise motiviert wurden. 
 
              Jörn Müller setzt sich gezielt mit Kants Verständnis von Tugend auseinander. Hierfür stellt er zunächst zwei Tugend-Modelle gegenüber. Im ersten Modell, das sich exemplarisch Aristoteles zuordnen lässt, wird Tugend als harmonische Ordnung der Seele definiert. Die harmonische Seelenordnung zeigt sich daran, dass die tugendhafte Akteurin gerne tugendhaft handelt und nicht gegen widerstrebende Tendenzen ankämpft. Im zweiten Modell, das sich etwa bei Abaelard findet, wird Tugend als die Fähigkeit definiert, entgegen widerstreitender Interessen das Gute zu tun. Obwohl Kant, so Müller, offenkundig Sympathien mit dem zweiten Tugend-Modell hege, gebe es insbesondere im Spätwerk moralpsychologische Überlegungen, denen zufolge die Kultivierung von Gefühlen zuträglich für moralische Handlungen ist. Auf diese Weise erkenne Kant eine emotionale Dimension der Moralität an und nähere sich so dem aristotelischen Tugend-Modell der seelischen Harmonie.
 
              Es folgen drei Beiträge zum Begriff der Pflicht. Elke Elisabeth Schmidt und Dieter Schönecker entwickeln ein neues Verständnis enger und weiter Pflichten unter besonderer Berücksichtigung von Kants Kasuistik und der von ihnen sogenannten Einschränkungsthese. Während Kant sich mit der Rede von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten in gewisser Hinsicht an die Tradition (vor allem Cicero) anschließe, sei seine Einteilung der Pflichten in weite und enge Pflichten neuartig. Kant greife demnach zwar auf die Terminologie der Stoa und des Naturrechts zurück, doch verwende er diese auf revisionäre Weise. Entscheidend sei, dass man bei Kant die Begriffspaare eng/weit und vollkommen/unvollkommen nicht als synonym begreifen dürfe, da sich andernfalls das sog. Problem der Pflichtensystematik ‒ wie kann es vollkommene/ enge Pflichten in der Tugendlehre geben, obgleich diese sich doch eigentlich nur mit weiten/ vollkommenen Pflichten befasse? ‒ nicht lösen lasse. Vielmehr gebe es vollkommene  weite Pflichten, die sich trotz ihres negativen Charakters durch Spielraum auszeichneten. Das erkläre auch das Kasuistik-Problem (wie kann es bei vollkommenen/ engen Pflichten zu kasuistischen Fragen kommen?): Auch in Bezug auf vollkommene weite Pflichten seien immer nur Maximen, nicht aber konkrete Handlungen geboten. Hinzu komme Kants Einschränkungsthese: Diese besage, dass weite Pflichten insofern Spielraum haben, als eine weite Pflichtmaxime eine andere weite Pflichtmaxime einschränken könne, ohne dass es zu einer Pflichtenkollision kommt. Dies gelte sowohl für zwei unvollkommene weite Pflichten (z. B. Nächsten- und Elternliebe) wie auch für vollkommene und unvollkommene weite Pflichten. Diesen letzten Fall erläutern Schmidt und Schönecker anhand des Beispiels der Selbsttötung für das Vaterland, bei dem eine auf den Selbsterhalt bezogene Pflichtmaxime (vollkommen) mit der auf die Hilfe anderer bezogene Pflichtmaxime (unvollkommen) konkurriere.
 
              Robinson dos Santos weist in seinem Beitrag darauf hin, dass das Verhältnis von Kant zur Stoa, insbesondere zu Cicero viel problematischer ist, als es zunächst scheinen mag. Dos Santos will klären, was Pflicht jeweils bei Kant und Cicero bedeutet und ob und in welchem Umfang Kant von Cicero beeinflusst war. Er kommt einerseits zu der Einschätzung, dass Kant von den Ideen der Stoiker, und insbesondere von Cicero beeinflusst war, da seine Terminologe der Ciceros sehr ähnlich ist. Andererseits weist dos Santos darauf hin, dass der Pflichtbegriff bei Kant und Cicero grundlegend verschiedene Funktionen erfüllt. So liegt nach dos Santos ein wichtiger Unterschied der beiden Theorien darin, dass Ciceros Ethik eudämonistisch ausgerichtet ist und einen starken Fokus auf die Teilhabe am politischen Leben aufweist. Kant hingegen verfolge in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten das Ziel, das oberste Moralprinzip unabhängig von allen empirischen Bezügen aufzuzeigen. Dass dennoch die Ähnlichkeit zwischen den beiden Theorien so häufig betont wird, könnte nach dos Santos darauf zurückzuführen sein, dass unser kantisch geprägtes Pflichtverständnis die Interpretation von Cicero seither beeinflusst hat.
 
              Christoph Bambauer und Qian Ran vertreten ebenfalls die Ansicht, dass Kants Imperativtheorie der Werte von der Stoa, insbesondere der Oikeiosis-Lehre beeinflusst ist, Kant diese jedoch transformiere. Damit eröffnen sie eine Alternative zu den Lesarten von Oliver Sensen und Christoph Horn, die explizit den Unterschied der kantischen Position zur stoischen Oikeiosis-Lehre betonen: Horn zufolge vertritt Kant eine Imperativ-Theorie der Werte, im Unterschied zu einer Wertbegründung innerhalb des praktischen Selbstverhälnisses der Akteurin in der stoischen Lehre. Ohne diese Lesart prinzipiell infrage zu stellen, wollen Bambauer und Ran eine Lesart anbieten, die die strukturellen Gemeinsamkeiten der Oikeiosis-Lehre mit der intelligiblen Autonomie als zentralem Wertfundament bei Kant herausarbeitet. Ziel des Beitrags ist die Rekonstruktion eines Konzepts des Kategorischen Imperativs, das als Hauptelement einer transformierten Oikeiosis-Lehre interpretiert werden kann. Dabei konzidieren Bambauer und Ran, dass Horn im Anschluss an Sensen zurecht hervorhebe, dass der zentrale Unterschied darin bestehe, dass Kant explizit nicht das ( empirische) Vermögen der Willkür in seiner teleologischen Verbindung zu einem weiteren ( empirischen) Vermögen, der Handlungsfähigkeit, zum Ausgangspunkt mache, die letztlich auf die Selbsterhaltung der Akteurin gerichtet sei. Gleichwohl argumentieren Bambauer und Ran dafür, dass sich eine strukturelle Analogie ergebe, da der Kategorische Imperativ im Zusammenhang mit der Selbsterhaltung der moralischen Akteurin als Vernunftwesen stehe. Die stoische Lehre werde hier transformiert und um den Aspekt erweitert, dass es letztlich um die Verwirklichung des Selbstzwecks des Kategorischen Imperativs gehe. Ebenso sei die Selbstreflexion der Akteurin ausschlaggebend, allerdings unter der Bedingung der Autonomie als moralischer Selbstgesetzgebung im Sinne der Vernunftfreiheit. Schließlich bestehe eine weitere Analogie in der Vernunftplicht der Akteurin, ihre rationale Anlage zu erhalten und zu kultivieren und sich dadurch (unbedingten) Wert zu verleihen. Es gehe dabei vor allem darum, mit entgegengesetzten Neigungen umzugehen und sie zu beherrschen.
 
              Die beiden Beiträge, die dem Begriff des Glücks gewidmet sind, setzen sich mit Kants berüchtigter Eudämonismus-Kritik auseinander. Beide Autorinnen betonen, dass Kants Kritik der eudämonistischen Ethiken auf einem verkürzten, subjektiven Glücksbegriff beruhe, der den subtilen Theorien der antiken Denker nicht gerecht werde. So zeigt Ursula Wolf in ihrem Beitrag, wie Kant seine Moralphilosophie als ein Gegenmodell zum antiken Eudämonismus entwickelt. Zwar, so Wolf, stimme Kant mit den antiken Denkern darin überein, das Streben nach Glück als einen konstitutiven Teil der menschlichen Natur anzuerkennen. Jedoch begreife er das menschliche Glück als das bloß passive Gefühl des subjektiv Angenehmen und damit als etwas Schwankendes, das nicht die allgemeinen und notwendigen Gesetze der Moral begründen könne. Kant sehe sich daher veranlasst, die Moral nicht in der menschlichen Natur, sondern in der allgemeinen Vernunft und Autonomie, an der jedes vernünftige Wesen Anteil hat, grundzulegen. Allerdings ergibt sich nach Wolf aus der Heterogenität von Vernunft und Moral für die kantische Ethik ein fatales Motivationsproblem, das Kant durch die Lehre vom höchsten Gut zu lösen versucht, welche den Glauben an die Existenz Gottes voraussetzt, der die moralisch guten Menschen im Jenseits belohnt. Da Wolf die Stützung der Moral auf den christlichen Glauben nicht für hilfreich hält, kontrastiert sie im zweiten Teil ihres Beitrags Kants Ansatz mit der aristotelischen Ethik und arbeitet deren Stärken heraus. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass es mit Bezug auf die moralische Motivationsfrage keine Alternative zum eudämonistischen Ansatz des Aristoteles gibt, weil sich diese Frage für das Individuum grundsätzlich nur aus der Perspektive seines eigenen guten Lebens verstehen lässt.
 
              Maria Liatsi rekonstruiert in ihrem Beitrag zunächst die wesentlichen Strukturelemente der Aristotelischen Eudaimonia-Lehre. Zu diesen zählen nach Liatsi die praktische, aktivische Natur des menschlichen Glücks, die Relevanz der äußeren Umstände und Güter, die Tugenden sowie die Lehre von den Lebensformen, die zur Auszeichnung des vernunftgemäßen Tätigseins als höchster Form von menschlicher Aktivität führt. Vor allem aber betont Liatsi die Objektivität und Universalität der aristotelischen Eudaimonia-Konzeption, die von Kant in seiner Kritik der antiken Glücksethiken grundlegend verkannt werde, wenn er das Glück als das bloß subjektiv Angenehme beschreibe. Die unterschiedlichen Glücksbegriffe erklären nach Liatsi auch, weshalb es bei Kant – im Gegensatz zu Aristoteles – zu einem echten Konflikt zwischen Wohlergehen (subjektiv, passives Gefühl des Angenehmen) und Wohlverhalten ( moralisch gutes Handeln) kommen kann.
 
              Die beiden folgenden Beiträge setzen sich mit Kants Begriff des Gewissens auseinander. So untersucht Eduardo Charpenel in seiner Studie die Genese des Gewissensbegriffs im Werk von Kant. In seiner Analyse unterscheidet Charpenel drei Stadien: (i) ein früher, vorkritischer Gewissensbegriff in der Vorlesung zur Moralphilosophie ( Kaehler), in der Kant das Gewissen als einen „Instinkt” oder „Antrieb” bezeichnet; (ii) Kants Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Religionsschrift, die zur Neubestimmung des Gewissens als eine „sich selbst richtende moralische Urteilskraft” ( Kant, RGV, AA 06: 186) führt; sowie (iii) Kants reife Theorie des Gewissens in der Tugendlehre, in der er schließlich das Gewissen als „inneren Gerichtshof‍[] im Menschen” ( Kant, TL, AA 06: 438) und damit als Vermögen konzipiert, das eigene sittliche Fehlhandeln zu verurteilen (bzw. sich von einem solchen freizusprechen). Dabei zeigt Charpenel, dass für Kant auf allen drei Entwicklungsstufen seines Gewissensbegriffs die Auseinandersetzung mit antiken Theoremen und Lehrmeinungen von zentraler Relevanz gewesen ist, wobei von Charpenel insbesondere die Bedeutung der sokratisch-platonischen Vorstellung eines göttlichen Daimonions, der stoischen These vom Ursprung der Schlechtigkeit in der menschlichen Sensibilität und des sokratischen Ideals der sittlichen Selbstprüfung, das wir in ähnlicher Weise auch bei Seneca finden, herausgestellt wird.
 
              Matthias Perkams untersucht in seinem Beitrag die Unterschiede zwischen der kantischen Konzeption des Gewissens – die innerhalb eines Theorierahmens, der ohne einen gesetzgebenden Gott auskommt, dem Gewissen selbst eine göttliche Kraft zuschreibt, die die Akteurin bindet – und deren antiken Vorgängertheorien bei Cicero und Augustinus. Dabei geht Perkams davon aus, dass der Begriff des Gewissens (lat. conscientia) sich von seinem griechischen Konterpart syneidesis signifikant unterscheide. Das führe zu der Frage, inwieweit Kant von der christlichen Tradition, insbesondere von Augustinus, beeinflusst sei. Während Cicero das Gewissen als etwas zumindest teilweise von außen Zugängliches betrachte, erscheine es bei Augustinus als strikt internes Vermögen, das sich dem Zugriff anderer entzieht und dadurch die kantische Konzeption des Gewissens als „inneren Gerichtshof” in zentralen Aspekten präge. Für Augustinus ergibt sich am Beispiel von Lucretia, dass ein gutes Gewissen nicht nur nicht von außen erkannt werden könne, sondern eine äußere Beurteilung auch dazu führen könne, ehrliche Menschen als Sünderinnen erscheinen zu lassen. Im Umkehrschluss könne es direkte Gebote von Gott an Individuen geben, die diese mit ihrem Gewissen vereinbaren können, selbst wenn diese von gesellschaftlichen Normen abweichen mögen. Augustinus’ Konzeption eines inneren Gewissens erweise sich somit als Vorläufer der kantischen Position, wobei die moralische Motivlage selbst für die Akteurin opak bleiben mag. Allerdings gelinge es Augustinus nicht, anhand der von ihm untersuchten exzeptionellen Fälle die Grundlagen menschlicher Gesetzgebung und Bestrafung radikal in Frage zu stellen. Dies, so Perkams, gelinge erst Kant, der die göttliche Gesetzgebung als heteronom ablehne und die Beurteilung der Richtigkeit einer Handlung strikt in die Selbstgesetzgebung der Akteurin hinein verlege. Daher sei die signifikante Neuerung bei Kant, dass dieser die Richtigkeit einer Handlung vor dem „inneren Gerichtshof” einzig an der moralischen Selbstgesetzgebung der praktischen Vernunft messe.
 
              Die Sektion „Politische Philosophie” umfasst drei Beiträge. Im ersten Beitrag widmen sich Martin Brecher und Simon Weber der Frage nach dem Verhältnis von Tugend, Wissen und Macht bei Kant und Platon. Die Autoren zeigen, dass Kant in Zum ewigen Frieden und der Rechtslehre das expertokratische Herrschaftsideal Platons, in dem Wissen, Tugend und Macht zusammenfallen („Philosophenherrschaft”) aus anthropologischen und rationalitätsspezifischen Gründen zurückweist und stattdessen ein arbeitsteiliges Modell, in dem die politische Macht und das philosophische Wissen institutionell und personell voneinander getrennt sind, entwickelt. Brecher und Weber betonen, dass Kants Vorstellung zufolge das für ein jedes politisches Regime notwendige moralisch-rechtliche Wissen idealerweise in dem freien und ungehinderten Diskurs der philosophischen Gelehrten gewonnen werde, während es Aufgabe des guten Regenten sei, die Philosophen anzuhören. Dennoch stehe Kant dem platonischen Einheitsideal näher als das von Kant entwickelte arbeitsteilige Modell vermuten lassen könnte, da auch dieses vom Herrscher bestimmte sittliche und epistemische Tugenden erfordere. Denn der gute Regent bei Kant müsse letztlich nicht nur bereit sein, eine Ordnung aufrecht zu erhalten, die die Philosophen frei arbeiten und sprechen lässt, sondern müsse auch verständig genug sein, um das Urteil der Philosophen nachvollziehen zu können und bereit sein, seine eigenen Interessen und Ansichten hinter den Urteilen der Gelehrten zurückzustellen. Insgesamt, so die beiden Autoren, könne daher durchaus von einem gewissen Restplatonismus bei Kant gesprochen werden.
 
              Dorothea Frede rekonstruiert in ihrem Beitrag die grundlegenden Züge der aristotelischen Konzeptionen von Staat und Staatsbürger, um diese sodann Kants politischer Philosophie in Zum ewigen Frieden gegenüberzustellen. Dabei stellt Frede insbesondere die Unterschiede der beiden politisch-philosophischen Ansätze heraus: Aristoteles schreibe für den philosophisch interessierten Gesetzgeber und beziehe sich in seinen Analysen auf den politischen Kleinverband der Polis, während Kant sich mit seiner Schrift an die gesamte Menschheit richte und seine Gedanken vor dem Hintergrund moderner Großstaaten entwickle. Zudem bilde das Herzstück des aristotelischen Politikverständnisses das Ideal des tugendhaften Aktivbürgers, wobei das Ziel des politischen Zusammenlebens perfektionistisch, nämlich als das gute Leben, verstanden als die vollständige und gute Entwicklung der menschlichen Natur, bestimmt werde. All diese Theorieelemente, so Frede, finde man bei Kant nicht. Anstatt des positiven Rechts auf politische Teilhabe und dem Recht auf Tugenderwerb und Vervollkommnung akzentuiere Kant in seiner Politischen Philosophie die negativen Freiheitsrechte und thematisiere insbesondere die Anwendung von staatlichem Zwang. Dennoch, so Frede, existiere eine grundlegende Gemeinsamkeit im politischen Denken dieser beiden so unterschiedlichen Philosophen: Beide, Kant und Aristoteles, würden den Frieden als unhintergehbare Bedingung für das gute politische Zusammenleben betrachten. Die Sicherung des Friedens stelle daher sowohl bei Kant als auch bei Aristoteles eine vorrangige Aufgabe der Bürger bzw. der Staatsoberhäupter dar.
 
              Denis Walter vergleicht in seinem Beitrag den antiken Kosmopolitismus mit verschiedenen kosmopolitischen Theoriestücken bei Kant. Hierzu unterscheidet Walter zunächst drei unterschiedliche Formen von kosmopolitischen Theorien in der Antike: (i) einen Kosmopolitismus, demzufolge Einzelstaaten nichts als bloße, gegen die Natur bestehende Konventionen darstellen ( Kyniker: Diogenes von Sinope); (ii) einen Kosmopolitismus, nach dem allein der philosophische Weise nach den Gesetzen des vernünftigen Weltganzen (Kosmos) lebt und daher der einzig wahre Kosmopolit ist (frühe Stoa: Zenon von Kition); (iii) einen Kosmopolitismus, dem zufolge zwar alle Menschen qua Menschsein in einer umfassenden Gemeinschaft vereint sind, der aber dennoch die Bildung von Partikularstaaten erlaubt, bzw. erfordert (römische Stoa: Cicero, Mark Aurel, Seneca). Diese drei Konzeptionen des antiken Kosmopolitismus vergleicht Walter sodann mit verschiedenen kosmopolitischen Theorieelementen in Kants Praktischer Philosophie. Walter gelangt zu dem Schluss, dass zwar nicht von einer strikten genetischen Herleitung von Kants Kosmopolitismus aus dem antiken Gedankengut gesprochen werden könne, attestiert jedoch zugleich wichtige philosophische Berührungspunkte zwischen Kants Politischer Philosophie und den kosmopolitischen Theorien der römischen Stoa, sodass letztere Version des antiken Kosmopolitismus sehr wohl – wenn auch in einem weiten Sinne – als Vorläufertheorie des Kosmopolitismus Kants betrachtet werden könne.
 
              Jochen Bojanowski diskutiert das Verhältnis zwischen Kants Moralphilosophie und seiner Rechts- und Staatsphilosophie mit besonderem Augenmerk auf die Interpretation Christoph Horns. Wie Bojanowski konstatiert, wäre auf der Basis von Kants überaus anspruchsvoller Moralphilosophie zunächst zu erwarten, dass er in seiner Rechts- und Staatstheorie einen utopischen Idealismus platonischer Prägung entwickelt: eine perfekte Gesellschaft moralisch einwandfreier Individuen. Christoph Horns Interpretation, der zufolge Kant für die Sphäre von Recht und Politik eine nicht- ideale Normativität gelten lässt, charakterisiere Kant demgegenüber geradezu als ‚anti-platonischen‘ Pragmatiker. In kritischer Auseinandersetzung mit der Interpretation Horns plädiert Bojanowski für eine Lesart, der zufolge Kant mit einem einheitlichen Begriff von Normativität operiert, der auch unter nicht-idealen Bedingungen realer Gesellschaften Geltung besitzt. 
 
              In der letzten Sektion werden unterschiedliche Verbindungen von Kant und der griechisch-römischen Antike diskutiert. Guido Löhrer beschäftigt sich in seinem Beitrag mit Kants Sokrates-Rezeption und legt besonderes Augenmerk auf Kants Umgang mit dem sokratischen Weisheitsbegriff. Kant preise die gelehrte Unwissenheit des Sokrates, weil sie bescheiden mache. Allerdings habe Kant auch über logische Prinzipien verfügt, mit denen sich demonstrieren lasse, dass Sokrates’ Behauptung, was er nicht wisse, glaube er auch nicht zu wissen, einen Unfehlbarkeitsanspruch mit sich führt. Löhrer stellt zunächst Passagen vor, in denen Kant Sokrates als Inbegriff der Weisheit und die sokratische Methode als Vorläufer seines eigenen kritischen Projekts charakterisiert. Tatsächlich, so Löhrer, weisen die Positionen wichtige Parallelen auf, etwa die Tatsache, dass für Sokrates und Kant gleichermaßen die Vermeidung von Irrtümern wichtiger ist als die Erweiterung von Wissen. Doch insbesondere zwischen Sokrates’ Begriff der Weisheit im Euthydemos und Kants Begriff des guten Willens, die zunächst auffällig ähnlich wirken, bestünden markante Unterschiede: Während Sokrates der Weisheit dort instrumentellen Wert für die Erreichung eines glücklichen Lebens zuschreibe, betone Kant, dass der gute Wille intrinsischen Wert besitze, unabhängig von seinen Folgen für das Glück.
 
              Christoph Helmig und Emil Gaub bieten in ihrem Beitrag eine Gesamtschau der drei Kritiken mit einem Fokus auf Denkfiguren und Schlüsselmotive aus der Antike, die Kant in ihnen aufgreift. Bereits die Dreiteilung der Kritiken knüpfe an die hellenistische Gliederung der Philosophie in Logik, Ethik und Physik an. Zudem lasse sich die Entwicklung eines Wahrheitskriteriums in der Kritik der reinen Vernunft als Reaktion auf die Debatte zwischen Skeptikern und Stoikern im Hellenismus lesen. Die Kritik der praktischen Vernunft greife sokratische und platonische Theorieelemente auf, insbesondere in ihrer Konzeption eines verbindlichen inneren Kompasses und der Verteidigung ewiggültiger Werte. Die Kritik der Urteilskraft orientiere sich schließlich am antiken teleologischen Naturverständnis und könne in ihrer Konzeption eines intuitiven Verstandes mit aristotelischen oder neuplatonischen Traditionen assoziiert werden. Obwohl Kant in vielerlei Hinsicht als ausgesprochener Kritiker der antiken Philosophie auftritt und seine Philosophie in offenkundiger Weise von antiken Ansätzen abgrenzt, zeige sich somit vielerorts, dass sein philosophisches System antike Ansätze durchaus konstruktiv aufgreift.
 
              David Meißner legt in seinem Beitrag eine kritische Untersuchung der metaethischen Position John McDowells vor und stellt dabei die Theoriestücke in den Vordergrund, die McDowell auf der Basis seiner Rekonstruktion von Aristoteles und Kant entwickelt. McDowell wende sich zunächst gegen die naheliegende Deutung, Aristoteles sei metaethischer Naturalist, und schreibe ihm eine Position zu, die sowohl vom metaethischen Naturalismus als auch vom metaethischen Anti- Naturalismus abweiche. Diese Position stütze sich allerdings nicht nur auf eine nuancierte Deutung von Aristoteles, sondern auch auf die Integration kantischer Theorie-Elemente. Meißner weist darauf hin, dass McDowell seine Position auf diese Weise vor große Herausforderungen stellt, die erneut zeigten, wie schwierig es sei, eine kohärente Theorie auf der Basis höchst unterschiedlicher Theorietraditionen zu entwickeln.  
 
            
 
           
        
 
      
      
        
        
 
         
          Tugend 
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                1 Einleitung
 
                Im ersten Abschnitt seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten trifft Immanuel Kant die folgenreiche Unterscheidung zwischen Handeln aus Pflicht und Handeln aus Neigung. Dieser Unterschied sei wesentlich für den moralischen Wert einer Handlung bzw. den moralischen Gehalt der zugrundeliegenden Maxime. Kant insistiert, dass eine Handlung ihren echten moralischen Wert nur dann habe, wenn sie „ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht” (GMS, AA 04: 398.27) ausgeführt werde. Die Implikationen dieser Forderung sind unter Kant-Lesern seit jeher umstritten. Seit Friedrich Schiller gilt sie als Basis für den gegen Kant regelmäßig erhobenen Vorwurf des Rigorismus.1 Im Zuge der Wiederentdeckung der Tugendethik in den letzten Dekaden des 20. Jahrhunderts erweckte Kants Forderung Aufmerksamkeit, weil sie eng mit der von Tugendethikern und Tugendethikerinnen kritisierten Priorität der gebotenen Handlungen gegenüber der Person des Handelnden mit ihren individuellen Wünschen, Fähigkeiten und Neigungen verknüpft ist.2 Tatsächlich gibt es zumindest naheliegende Interpretationen von Kants Forderung, die mit Grundideen der Tugendethik im Allgemeinen und mit bestimmten historischen Ausprägungen der Tugendethik unvereinbar scheinen. Insbesondere Aristoteles’ Tugendbegriff, wonach die tugendhafte Person sich an den tugendhaften Handlungen erfreuen und eine (Zu‑)‌ Neigung für sie besitzen müsse – ähnlich wie der Pferdenarr eine Neigung zu Pferden hat –, scheint mit Kants Thesen unvereinbar. Im Folgenden will ich den angenommenen Kontrast zwischen Kants Aussagen zu Pflicht und Neigung einerseits und Aristotelischer Tugendethik andererseits zuerst deutlicher herausstellen, um dann Möglichkeiten der Annäherung aufzuzeigen.3 
 
                Dass die Zielsetzung von Kants Grundlegung der Metaphysik der Sitten von derjenigen in Aristoteles' Nikomachischer oder Eudemischer Ethik verschieden ist, braucht nicht eigens erwähnt zu werden. Dass die historischen bzw. ideengeschichtlichen Kontexte, die zum Teil für diese verschiedenen Zielstellungen verantwortlich sind, ganz andere sind und dass Kant und Aristoteles auf ganz andere philosophische Herausforderungen zu antworten versuchen, versteht sich ebenso von selbst. Außerdem spielen in Kants Ethik Pflichten, der Kategorische Imperativ, und Autonomie eine zentrale Rolle (weswegen sie üblicherweise als deontisch klassifiziert wird), während es bei Aristoteles überwiegend um Glück, die Natur des Menschen und Tugenden geht (weswegen er abwechselnd als teleologisch oder als tugendethisch eingestuft wird). Ungeachtet dieser Unterschiede wird sich bei näherer Betrachtung zeigen, dass beide Philosophen, Aristoteles und Kant, bestimmte ähnliche Bedingungen an die moralische Bewertung anlegen und dass für Aristoteles die Aussage, dass die tugendhafte Person aufgrund einer Neigung handelt, erheblich qualifiziert werden muss. Außerdem wird deutlich werden, dass auch Aristoteles eine Beschreibung der moralischen Motivation gebraucht, die ungefähr das ausschließen soll, was bei Kant als „ selbstsüchtige Absicht” bezeichnet wird. 
 
               
              
                2 Kants Ausschluss der Neigung und die tugendethische Erwiderung
 
                Der äußerst dicht gefasste erste Abschnitt von Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten wirft zahlreiche exegetische Fragen auf – besonders auch im Hinblick auf die uns hier interessierende Frage der Neigung.4 Möchte Kant wirklich behaupten, dass das Vorliegen jeglicher Neigung (zur betreffenden Handlung, zu den von der Handlung betroffenen Personen oder zu erwartbaren Folgen der Handlung?) der Handlung den moralischen Wert nehme? Die für Kants angeblichen Rigorismus sinnbildliche Formulierung „ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht” legt dies durchaus nahe. Oder möchte Kant lediglich sagen, (i) dass der moralische Wert einer Handlung erst sichtbar wird, wenn man von allen möglichen Neigungen und „ selbstsüchtigen Absichten” absieht, (ii) dass der moralische Wert einer Handlung nicht in möglicherweise vorhandenen Neigungen liegen kann, (iii) dass solche Neigungen zwar vorliegen dürfen, aber nicht den eigentlichen Bestimmungsgrund der entsprechenden Handlung ausmachen dürfen, (iv) dass eine Handlung auch dann ihren moralischen Wert behält, wenn sie zwar mit Neigung, jedoch nicht aus Neigung erfolgt5 oder (v) dass Neigungen nur die Motivation, nicht aber die rechtfertigenden Gründe einer Handlung betreffen dürfen? Die Antwort auf diese Frage muss ich schuldig bleiben; mit Blick auf die Thematik dieses Beitrags genügt es anzunehmen, dass es zumindest plausible Lesarten von Kant gibt, die bestimmten grundlegenden Intuitionen der Tugendethik entgegenlaufen, wie insbesondere an Kants Beispiel des Menschenfreunds offensichtlich wird:
 
                Das Beispiel des Menschenfreunds in Kants Grundlegung ist so konstruiert, dass es eine „teilnehmend gestimmte” Seele annimmt, die ungeachtet jeder Eitelkeit oder Eigennutzes ein inneres Vergnügen daran finde, Freude um sich zu verbreiten und sich an der Zufriedenheit anderer zu ergötzen (AA 04: 398.10 – 15). Kant bestreitet, dass das Verhalten eines solchen Menschenfreunds wahren sittlichen Wert habe; vielmehr müsse es ähnlich wie andere durch Neigung motivierte Verhaltensweisen (z. B. solche, die durch das Verlangen nach Ehre getrieben sind) behandelt werden. Erst dann, wenn der hypothetisch angenommene Menschenfreund so sehr durch eine Phase eigener Gram umwölkt sei, dass jede innere Teilnahme am Schicksal anderer ausgelöscht würde, der Menschenfreund aber dennoch – obschon ohne jede Neigung oder Rührung über die Notlage anderer –, den Notleidenden Wohltaten erweist (AA 04: 398.20 – 27), zeige sich ein echter moralischer Wert dieser Handlung. Unter gewöhnlichen Umständen bedingt also die wohltätige Natur der menschenfreundlichen Person eine Minderung des moralischen Werts ihrer wohltätigen Handlungen, während gerade die temporäre Neutralisierung dieser Persönlichkeitszüge durch einen Zustand außergewöhnlichen Kummers den moralischen Wert der wohltätigen Handlung hervortreten lässt.6 Damit nicht genug, stellt Kant dem „liebenswürdigen” Menschenfreund auch noch einen – wenig vorbildlichen – Misanthropen entgegen, dem die Natur wenig Sympathie ins Herz gelegt habe, der vom Temperament her kalt und den Leiden anderer gegenüber gleichgültig sei. Wenn letzterer nun wohltätig sei – „nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht”, dann zeige gerade das den wahrlich moralischen Charakter an (AA 04: 398.18 – 399.2).
 
                Aus tugendethischer Perspektive ist an dieser Analyse zu beanstanden, dass sich die Aufmerksamkeit moralischer Bewertung vielmehr auf das Vorliegen solcher Persönlichkeitszüge richten müsse, die unter normalen Umständen ein Streben nach bzw. eine Art von Neigung zu den moralisch lobenswerten Handlungsweisen beinhalten. Nur Personen mit einer derartig beständigen Neigung zu wohltätigen Handlungen komme die Tugend der Wohltätigkeit zu und nur solche Personen verdienten es, als „wohltätig” charakterisiert zu werden, während einzelne wohltätige Handlungen ohne die entsprechende Neigung bzw. ohne das entsprechende „innere Bedürfnis”, wohltätig zu sein, keinen entsprechenden Schluss zulassen. Gerade hinsichtlich der Erwartung künftiger wohltätiger Handlungen markiere die Charaktereigenschaft der Wohltätigkeit den entscheidenden Unterschied, da man von einer solchen Person erwarten kann, dass sie unter verschiedenen Umständen konstant wohltätig handeln werde.7 Somit kommt es der Tugendethik gerade auf die Art von Streben oder Neigung als Ausdruck eines Persönlichkeits- oder Charaktermerkmals an, das nach Kant den moralischen Wert einer Handlung beeinträchtigt. Im Hintergrund dieses Einwands gegen Kant steht das tugendtheoretische Theorem vom Primat der handelnden Person gegenüber ihren Einzelhandlungen (bzw. vom Primat der moralischen Bewertung des Agenten gegenüber der moralischen Bewertung von Einzelhandlungen). Über dieses Theorem lässt sich natürlich streiten. Es scheint jedoch durch mindestens zweierlei Arten von Überlegung eine zumindest plausible Stützung zu erhalten: Erstens durch die Überlegung, dass in bestimmten Kontexten die moralische Beurteilung von einzelnen Handlungen letztlich nur der Beurteilung der handelnden Person dient und dass wir sogar bereit sind, schlechte und pflichtwidrige Handlungen zu verzeihen, solange sie kein schlechtes Licht auf Persönlichkeits- und Charaktermerkmale der handelnden Person werfen.8 Zweitens durch die Überlegung, dass die vor allem von antiken Ethikern behauptete intrinsische Verbindung von Moralität und Glück, nicht durch die Moral- oder Pflichtkonformität einzelner Handlungen, sondern, wenn überhaupt, nur durch Bezug auf relativ stabile Charakterzüge plausibilisiert werden kann, die zugleich Dispositionen zu moralkonformen Handlungen sind und als glückstaugliche oder glückskonstitutive Persönlichkeitsmerkmale angesehen werden können.
 
                Die entsprechende Kontroverse zwischen Kant und den Tugendethikern könnte daher auf die Frage zugespitzt werden, ob sich der Fall einer aus Zuneigung oder allgemeiner Menschenliebe handelnden Personen tatsächlich dem vorigen opportunistischen Fallbeispiel (der Krämer bzw. Kaufmann, der seine Kunden „in eigennütziger Absicht” ehrlich behandelt) gleichstellen lässt, wie von Kant behauptet. Ein in der tugendethischen Literatur vieldiskutiertes Szenario9 will genau diese Gleichsetzung angreifen: Angenommen, wir müssen uns einem längeren, langweiligen und deprimierenden Krankenhausaufenthalt unterziehen. Nur Schmidt kommt uns regelmäßig besuchen, um uns aufzuheitern. Mehr und mehr sind wir davon überzeugt, was für ein guter Freund Schmidt sei, und beginnen seine Besuche und die Mühen, die er dafür auf sich nimmt, zu loben – bis dieser glaubhaft beteuert, das Ganze sei nicht der Rede wert, denn schließlich seien diese Besuche nicht mehr als seine Pflicht. Wie verändert das unsere Einstellung zu Schmidt und seinen Krankenbesuchen? Hätten wir es nicht höher geschätzt, von jemanden besucht zu werden, der uns als Freund ansieht und uns aufgrund der entsprechenden positiven, freundschaftlichen Affekte besuchen kommt? Ist man geneigt diese Frage zu bejahen – nämlich in dem Sinn, dass man sich einen Besucher gewünscht hätte, der uns nicht nur aus Pflichtgefühl, sondern aus persönlicher Zuneigung aufsucht –, wird man bereit sein, hier eine Defizienz in dem durch Schmidt verkörperten Kantischen Standpunkt zu sehen. Das Beispiel wurde dazu konstruiert, um das Ungenügen eines allein auf Pflichtgefühl beruhenden Handelns aus tugendethischer Sicht zu illustrieren. Dennoch könnte man gegen diesen tugendethischen Einwand Kants Angleichung der aus persönlicher Zuneigung oder allgemeiner Menschenliebe erfolgten Handlung an ein opportunistisches Szenario verteidigen: Das Beispiel des Krankenbesuches appelliert an unsere Reaktion auf die Frage, wen wir uns eher als Besucher wünschen, den Pflichtbefolger oder den aus persönlicher Zuneigung auftauchenden Freund, oder es appelliert an die Wahl zwischen bestimmten Menschenbildern – dem eines emotionsfreien Pflichtbefolgers oder dem eines zugleich moralisch handelnden und affektiv verbindlichen Menschen. Das sind aber nicht die Fragen, die Kant umtreiben; er sucht vielmehr, wie wir im folgenden Abschnitt zeigen werden, den uneingeschränkten moralischen Wert einer Handlung, etwas uneingeschränkt Gutes. Und das ist nach Kantischen Voraussetzungen nicht gegeben, wenn eine Neigung vorliegt, die jederzeit aus den verschiedensten Gründen wieder verschwinden kann und deren Erfüllung der sogenannten „ Selbstsucht” des Handelnden entgegenkommt (schließlich befriedigt ja auch der besuchende Freund sein Bedürfnis oder Verlangen, den im Krankenhaus festsitzenden Freund zu sehen).
 
               
              
                3 Kontext bei Kant: Die Suche nach dem uneingeschränkt Guten
 
                Der Kontext, in dem der Erste Abschnitt von Kants Grundlegung über Pflicht und Neigung handelt, scheint von dem Versuch bestimmt zu sein, etwas zu identifizieren, was ohne Einschränkung gut genannt werden kann. Zumindest dem ersten Satz des Abschnitts zufolge ist dies das Thema des Abschnitts, der durch Kants berühmtes Diktum eröffnet wird „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille.” (AA 04: 393.5 – 7) Nachdem er diese Behauptung vorläufig durch Ausschluss anderer Kandidaten für uneingeschränktes oder intrinsisches Gutsein abgesichert hat, lenkt er zur Diskussion von Pflicht und Neigung über, indem er bemerkt, dass dieser Begriff eines selbst hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens durch die Behandlung des Pflichtbegriffs weiterentwickelt werden soll (AA 04: 397.1 – 11). Die Verbindung bestehe darin, dass der Begriff der Pflicht denjenigen des guten Willens („obzwar unter gewissen subjektiven Einschränkungen und Hindernissen”) enthalte. Dies ist die eigentliche Brücke zur berüchtigten Diskussion von Pflicht und Neigung (ab AA 04: 397.11). Nimmt man an, dass die Identifikation eines uneingeschränkten Guts das eigentliche Thema dieses Ersten Abschnitts ausmacht, dann bestünde die Verbindung zur Diskussion von Pflicht und Neigung darin, dass das Vorliegen einer Neigung als Bestimmungsgrund oder Mit-Ursache einer Handlung den moralischen Wert der Handlung beeinflussen würde, wodurch die Handlung oder die ihr zugrundeliegende Maxime nicht länger als uneingeschränkt gut gelten könnte.
 
                Innerhalb dieser Fragestellung erfüllen Kants Behauptungen zur Neigung eine klare Funktion. Eine pflichtgemäße Handlung, die unter Mitwirkung einer kontingenten, individuellen Neigung zustande kommt (wobei diese Neigung – nach Kants Begriffsverständnis – letztlich auf eine „ selbstsüchtige Absicht” hinausläuft), kann nicht das gesuchte uneingeschränkte und nicht-ambivalente Gut vertreten, noch kann sie eine solche Maxime zum Ausdruck bringen. Das entspricht der populärmoralischen Intuition, dass wir unsere anfangs positive und lobende Einschätzung einer augenscheinlich guten oder uneigennützigen Handlung sofort revidieren würden, wenn sich herausstellte, dass sich die handelnde Person Anerkennung, politischen Vorteil oder pekuniären Nutzen von der Handlungsweise versprochen hatte.
 
                Aufgrund einer Besonderheit in der argumentativen Struktur des Ersten Abschnitts der Grundlegung bleibt jedoch ein gewisser Zweifel hinsichtlich der Zielsetzung des Abschnitts über Pflicht und Neigung zurück, insofern Kant diese Diskussion mit der Aufstellung zweier als „Sätze” summiert, die als „zweiter” und „dritter” Satz gekennzeichnet werden, ohne je einen ersten Satz genannt zu haben.10 Der zweite Satz, den Kant angibt (also der erste, den er ausdrücklich formuliert), will konkludieren, dass eine Handlung aus Pflicht ihren moralischen Wert „nicht in der Absicht”, das bedeutet in Kants Terminologie, nicht in der beabsichtigen Folge oder Wirkung, sondern in der Maxime habe, nach der sie beschlossen wird (AA 04: 399.35 – 38). Der sogenannte „dritte Satz” will aus den „beiden vorigen” Sätzen ableiten, dass die Pflicht „die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz” (AA 04: 400, 18 – 19) sei. Kant erläutert diesen Satz zuerst mit Hinweisen darauf, warum weder das Objekt der Neigung noch die Neigung selbst Gegenstand der Achtung sein können. Nur der Grund und nicht die Wirkung des Willens könne Gegenstand der Achtung und ein ( moralisches) Gebot sein, während die Neigung (so verstehe ich Kant), immer schon den Bezug auf die Wirkung voraussetzt. Unter der Voraussetzung nun, dass „eine Handlung aus Pflicht den Einfluss der Neigung ganz absondern” soll, bleibt als Bestimmungsgrund für den Willen objektiv betrachtet nur das Gesetz und subjektiv betrachtet die reine Achtung fürs Gesetz (und dies sei wiederum die Maxime, einem solchen Gesetz Folge zu leisten). Damit soll die Bedeutung und die Herleitung des dritten Satzes vollständig erläutert sein. Nehmen wir nun Kants Behauptung, dass die Herleitung dieser letzten Konklusion aus den „beiden vorigen” Sätzen als Prämissen erfolgt sein soll, ernst, dann bleibt nur, dass Kant die Voraussetzung, dass „eine Handlung aus Pflicht den Einfluss der Neigung ganz absondern” soll (wenn von ihr, nach der hier vorausgesetzten Lesart, erwartet wird, etwas uneingeschränkt Gutes zum Ausdruck zu bringen), als den fehlenden ersten Satz angesehen hat. Da trifft es sich vorzüglich, dass genau diese Voraussetzung als die unausgesprochene Konklusion aus den vorausgegangenen Beispielen des Krämers, des Menschenfreunds, des Misanthropen und der Pflicht, die eigene Glückseligkeit zu sichern, erschlossen werden kann.
 
                
                  4 Aristoteles: Aus (Zu‑)‌ Neigung zur Tugend handeln
 
                  Aristoteles, der vielen Vertreterinnen und Vertretern der modernen Tugendethik als role model dient, vertritt nun eine Auffassung, die der Kantischen Forderung, empirisch vorliegende Neigungen vom moralischen Wert einer Handlung auszuschließen, strikt entgegensetzt scheint. Er spricht natürlich nicht vom „ moralischen Wert” einer Handlung, sondern thematisiert die Angemessenheit der Motive und der Einstellung unter der Überschrift, ob die tugendgemäße Handlung auch auf tugendhafte Weise ausgeführt wird oder ob jemand, der eine ungerechte Tat begeht, deswegen auch schon ungerecht ist. In diesem Zusammenhang kommt bei Aristoteles ein Moment ins Spiel, das in Kantischer Terminologie, behaupte ich, als so etwas wie „ Neigung” gelesen werden kann, nämlich die Lust/ Freude, die das Vorliegen einer tugendhaften Einstellung oder Charaktereigenschaft als Grund einer tugendhaften Handlung anzeigen soll. So wie uns die Freude, die jemand an Pferden hat, anzeigt, dass sie eine Pferdenärrin oder Pferdefreundin ist, oder die Freude, die jemand am Fußballschauen hat, dass sie ein Fußballfan oder eine Fußballfreundin ist, so zeigt uns die Freude, die jemand an tugendhaften Tätigkeiten hat, dass sie eine Tugendfreundin oder eben tugendhaft ist.
 
                  Hintergrund dieser Auffassung ist, dass Aristoteles für den Erwerb moralischer Tugenden, zusammenfassend gesprochen, ein Modell der Integration von konativen ( Streben, Wünsche, Begierden, Neigungen) und intellektuell-kognitiven Zuständen vertritt.11 Dissonanzen zwischen dem als richtig oder gut Erkannten einerseits und dem tatsächlich Erstrebten andererseits zeigen in jedem Fall ein Defizit im Besitz entsprechender Charakterzüge an und sind daher grundsätzlich Gegenstand von moralischem Tadel. Besitz und Ausübung von Tugenden, die das Ziel der Aristotelischen Moralphilosophie kennzeichnen, können daher nur unter Bezugnahme auf zwei distinkte und der Genese nach unabhängige Arten von seelischen Eigenschaften bestimmt werden, nämlich unter Bezugnahme auf intellektuell-kognitive Leistungen einerseits (zu erkennen nämlich, was der richtigen Überlegung, orthos logos, entspricht)12 und auf die entsprechenden Strebensdispositionen andererseits. Der nicht- rationale Seelenteil,13 der in gewisser Weise Sitz des Charakters der ethischen Tugenden ist, zeichnet sich dadurch aus, dass er auf den rationalen Seelenteil „hören” kann, und befindet sich dann in einem vortrefflichen ( tugendhaften) Zustand, wenn er tatsächlich auf den rationalen Seelenteil hört.14 Zwar ist es vom Aristotelischen Standpunkt aus ein wesentliches Ziel moralischer Habituierung, dass Handelnde das in jeder einzelnen Situation zu verwirklichende Gut in einer Weise erkennen und als gut beurteilen, die auch das handlungswirksame Streben nach diesem Gut miteinschließt; jedoch ist es nicht selbstverständlich der Fall, dass jeder praktischen Überlegung, die darin mündet, dass eine Handlungsoption als wählenswert beurteilt wird, ein entsprechendes Streben bzw. so etwas wie die affektive Wertschätzung der entsprechenden Handlungsoption automatisch folgt. Jemand kann sich hier und jetzt davon überzeugen, dass es das Beste wäre, G zu tun, aber kann sich nicht hier und jetzt entscheiden, G zu erstreben, G zu mögen oder G gerne zu tun, weil Letzteres nach Aristoteles bestimmte Voraussetzungen in der Art und Weise hat, wie wir uns in der Vergangenheit zu G verhalten haben.15 Solche auf das moralisch Gute oder Schöne (to kalon) ausgerichtete Strebensdispositionen wachsen nach dem Aristotelischen Habituierungsmodell mit der Zeit und setzen voraus, dass die den meisten Menschen von Kind an vertraute Orientierung am körperlich Lustvollen und Schmerzhaften16 allmählich neu ausgerichtet wurde.
 
                  Versteht man nun die hierin involvierte konative Disposition als eine Art von Neigung, dann müsste man sagen, dass nur die Person moralisch tugendhaft sein kann, die sowohl das Richtige bzw. Gute kennt als auch eine Neigung dazu hat, jeweils die Ziele zu verwirklichen, die sich unter bestimmten Umständen als das erreichbare Gut erweisen, und dass eine Person nur dann in tugendhafter Weise handeln wird, wenn sie das für sie erreichbare und unter bestimmten Umständen Richtige bzw. Gute aufgrund einer Neigung zu diesem Ziel tut. Wenn das so ist, würde die tugendhafte Person, wenn und indem sie tugendhaft handelt, immer aufgrund von einer entsprechenden Neigung handeln, so dass wir den größtmöglichen Kontrast zu Kants Forderung des Ausschlusses von Neigungen erreicht hätten. 
 
                  Ich beeile mich hinzuzufügen, dass diese scheinbar entgegengesetzten Theoreme natürlich Antworten auf ganz unterschiedliche Fragestellungen geben. Aristoteles betrachtet die Neigung (oder das, was bei ihm „ Neigung” genannt werden kann) und die damit verbundene Freude/ Lust als Indizien für durch Gewöhnung erworbene Charakterzüge. Dass dagegen bei Kant dem so definierten Kontext keine besondere Bedeutung zukommt, wird klar, wenn man bedenkt, dass für ihn die eigentliche Tugend „nichts anders, als die Sittlichkeit von aller Beimischung des Sinnlichen und allem unechten Schmuck des Lohns oder der Selbstliebe entkleidet” (GMS, AA 04: 426, Anm.) darstellt, und daher von einer „Umwandlung der Denkungsart” ausgehen muss (RGV, AA 06: 48), und nicht „durch allmähliche Reform seines Verhaltens” „nach und nach erworben” wird (RGV, AA 06: 47). Dass für ihn die Behandlung von Pflicht und Neigung aus einem ganz anders gelagerten Kontext herrührt, haben wir oben in Abschnitt 2 gesehen.
 
                 
               
              
                5 Strebungen und Neigung bei Aristoteles
 
                Man mag an der bisher skizzierten Problembeschreibung beanstanden, dass unklar bleibt, welches von Aristoteles benannte Phänomen denn nun genau der Neigung entspreche. Zum Beispiel geht Aristoteles davon aus, dass es ganz unterschiedliche Arten des Strebens gibt: boulêsis, thymos, epithymia (Wünschen, muthaftes Streben, sinnliche Begierde) wovon die erste rational, die anderen beiden nicht- rational sind. Bislang war ich davon ausgegangen, dass grundsätzlich nichts dagegen spricht, die je einschlägige Form der Strebung (welche auch immer das sei) als Neigung anzusehen, solange wir unter einer Neigung so etwas wie eine konative Einstellung zugunsten eines Ziels verstehen, dessen schiere Erreichung (bzw. dessen Antizipation) uns mit Lust oder Freude erfüllt – ungeachtet anderer positiver oder negativer Werte und Konsequenzen, die mit der Erreichung dieses Ziels erfüllt sein mögen. Auch Aristoteles äußerst sich in diesem Sinn, wenn er sagt, dass wie für den Pferdenarr oder Pferdeliebhaber (philippos) die Beschäftigung mit Pferden lustvoll sei, so auch die gerechte Person eine Gerechtigkeitsliebhaberin (philodikaios) und ihr daher die Gerechtigkeit lieb und lustvoll und überhaupt die tugendhafte Person eine Tugendliebhaberin (philaretos) und ihr daher die Tugend lieb und lustvoll sei (EN I 9, 1099a7 – 11). Alle diese Wortbildungen aus phil- zum griechischen philein (lieben, schätzen, mögen) scheinen hier eine Zuneigung oder positive Neigung zum Ausdruck zu bringen, welche sich in einer Freude/Lust an den betreffenden Tätigkeiten äußert. In letzterem Sinn betont Aristoteles eigens nochmals (EN I 9, 1099a17 – 20), dass niemand tugendhaft sei, der oder die sich nicht an edlen/ tugendhaften Taten erfreut, und niemand gerecht, der oder die sich nicht an gerechten Taten erfreut oder schließlich niemand großzügig, der oder die sich nicht an großzügigen Taten erfreut. Das ist auch wichtig für den Unterschied zwischen tugendhaften und nur beherrschten Personen, die zwar beide richtig handeln, sich jedoch darin unterscheiden, dass die beherrschte Person dafür schlechte Begierden unterdrücken muss (EN VII 11, 1151b34 – 1152a3), und deshalb dem Verzicht nicht gleichermaßen zugetan oder zugeneigt ist wie die tugendhaft-besonnene Person. Für die besonnene Person sei es leicht, sich der leiblichen Vergnügungen zu enthalten, und sie freue sich sogar daran (EN II 2, 1104b5 – 6). Denn allgemein seien die tugendhaften Charaktereigenschaften nur an der Freude und dem Schmerz ablesbar (EN II 2, 1104b3 – 5), die die entsprechenden Handlungen begleiten.17 
 
                Gegen meinen nonchalanten Umgang mit den verschiedenen Formen des Aristotelischen Strebens könnte man erneut einwenden, dass bei Aristoteles das Streben nach den tugendhaften Zielen etwas Rationales sei, während bei Kant die Neigung als „ empirisch” oder gar „ pathologisch” eingestuft wird und so gerade der Bestimmung durch praktische Vernunft entgegengesetzt ist. An diesem Einwand scheint etwas Richtiges zu sein, weil sich für Aristoteles die tugendhafte Person zweifellos in Übereinstimmung mit der Vernunft befindet und weil es nicht unvernünftig sein kann, nach den der Tugend inhärenten Zielen zu streben. Und dieses rationale, ich-nahe Streben an sich sollte man vielleicht nicht als bloße Neigung abtun, wenn wir die Neigung als etwas Affektives (oder im Kantischen Sinn „ Pathologisches”) ansehen. Abgesehen davon, dass hier die Übersetzung von Kantischer in Aristotelische Terminologie Probleme aufwirft, betritt man mit diesen Fragen auch umstrittenes Terrain der Aristoteles-Exegese. Dennoch würde ich die Rede von einer „(Zu‑)‌ Neigung für das Tugendhafte” bei Aristoteles verteidigen wollen. Auch wenn das Streben nach dem Tugendhaften rational in dem doppelten Sinn ist, dass es erstens mit vernünftiger Deliberation einhergeht (und daher im Sinne eines Ergebnisses richtiger Überlegung als rational gelten kann) und es zweitens in Übereinstimmung mit der Vernunft erfolgt (weil es vernünftig ist, mit der Tugend das tatsächlich und nicht nur das scheinbar Gute zu erstreben), spricht einiges dafür, dass die tugendhafte Person auch affektiv auf die Tugend bezogen sein muss. Wer, wie Aristoteles sagt, zur „Liebhaberin der Tugend” geworden ist, muss, wie wir gehört haben, gewissermaßen „mit ganzem Herzen”, also ohne innere Widerstände die Tugend wollen. Das impliziert für die zweigeteilte Seele der Aristotelischen Moralpsychologie, dass man sowohl mit der Vernunft als auch mit den unvernünftigen Strebungen das Tugendhafte wollen muss; anderenfalls würde man das Tugendhafte nicht wirklich gerne tun. Und das Gerne-Tun hat die Übereinstimmung der unvernünftigen Strebungen mit den Zielen der Tugend zur Voraussetzung. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum Aristoteles die ethischen Tugenden oder Charaktertugenden im nicht- rationalen Teil der Seele ansiedelt. Die (Zu‑)‌ Neigung zur Tugend mag also in Übereinstimmung mit der Vernunft sein, aber sie wurzelt in der einen oder anderen Weise in den Affekten des nicht- rationalen Seelenteils;18 es ist daher nach Aristoteles der im nicht- rationalen Teil der Seele angesiedelte Charakter (und nicht die Überlegung oder die Vernunft), der das Ziel einer Handlung gut macht (indem die Affekte der tugendhaften Person die tugendhaften Ziele favorisieren).19 Wäre dem nicht so, bräuchten wir zum Erwerb der Charaktertugenden nicht die Gewöhnung, sondern könnten sie direkt durch Belehrung und Instruktion erwerben.
 
                Es bleibt also dabei: Kant und Aristoteles vertreten zwei anscheinend unvereinbare Auffassungen zur Rolle der Neigung bei der moralischen Bewertung, nämlich zum einen die Auffassung, dass es den moralischen Wert einer Handlung beeinträchtigt, wenn sie aufgrund von Neigung und nicht „ aus Pflicht” zustande kommt, und zum anderen mit die Auffassung, dass sich das Vorliegen und der erfolgreiche Erwerb eines tugendhaften Charakterzuges darin äußert, dass man tugendhafte Handlungen gerne, d. h. nach unserer Lesart mit Neigung, ausführt. 
 
               
              
                6 Aristoteles’ Theorie der moralischen Motivation aus Kantischer Perspektive
 
                Bei Kant wird der moralische Wert einer Handlung beeinträchtigt, wenn Neigungen im Spiel sind, bei Aristoteles handelt die moralische Person gerade aus (Zu‑)‌ Neigung zur Tugend. Hinter diesen anscheinend unvereinbaren Auffassungen verbergen sich (ungeachtet der tieferliegenden Unterschiede in den Kontexten und Zielsetzungen) einige bemerkenswerte Gemeinsamkeiten, die sich zeigen, sobald man beginnt, die Aristotelische Formel von der „Liebhaberin der Tugend”, für die es lustvoll, angenehm bzw. mit Freude verbunden ist, tugendhaft zu handeln, ein wenig auszupacken.
 
                 Pflichtgemäß und tugendkonform vs. „ aus Pflicht” und „aufgrund einer Tugend”. Grundlegend für Kants Überlegungen zu Pflicht und Neigung ist die Unterscheidung von Handlungen, die „bloß pflichtgemäß” (und daher nur die Standards der Legalität und nicht die der Moralität erfüllen), und solchen, die „ aus Pflicht” erfolgen. Wie wir bereits gesehen haben, gibt es bei Aristoteles eine Entsprechung zu dieser Unterscheidung. Er interessiert sich dafür, ob jemand zum Beispiel nur ungerecht handelt oder ungerecht ist, d. h. ob er oder sie eine ungerechte Person ist, wobei ein Attribut wie „ungerecht” einer Person in der Aristotelischen Terminologie nur dann zugeschrieben werden kann, wenn sie über eine entsprechende permanente oder zumindest relativ stabile Eigenschaft (hexis) verfügt. Die stabilen seelischen Eigenschaften des Charakters sind die Tugenden oder Laster. Eine Handlung ist dann nur tugendkonform, aber nicht Zeichen eines tugendhaften Charakters, wenn sie nicht „auf tugendhafte Weise” ausgeführt wird (was gleichbedeutend ist mit der Formulierung, dass sie nicht so ausgeführt wird, wie die tugendhafte Person sie ausführen würde). Entsprechendes gilt für schlechte Handlungen und lasterhafte Charaktereigenschaften: Wer einmal oder zufällig zügellos handelt, verdient es nicht, als „zügellos” bzw. „zügellose” Person tituliert zu werden. So wie bei Kant die bloß pflichtgemäßen Handlungen noch keinen moralischen Wert zum Ausdruck bringen, so gibt es bei Aristoteles Handlungen, die – obschon tugendgemäß oder tugendkonform – keinen Rückschluss auf den tugendhaften (oder lasterhaften) Charakter zulassen. Zunächst versteht es sich, dass Handlungen, die unfreiwillig – unwissentlich oder unter Gewaltanwendung – ausgeführt wurden, weder Aufschluss über Tugenden noch über Laster geben, was sich schon aus der legalen Praxis der Bestrafung ergibt, denn auch dort wird niemand für das bestraft, was er unfreiwillig getan hat (EN III 7, 1113b22 – 26). Wer unfreiwillig etwas Unrechtes tut, handelt gewissermaßen nur zufällig ungerecht (EN V 5, 1135a15 – 18). Überhaupt kann man Unrecht tun, ohne ungerecht zu sein, Ehebruch begehen, ohne zügellos zu sein, usw., denn um ungerecht und zügellos zu sein, d. h. eine solche Person aufgrund solcher Charakterzüge zu sein, wäre ein Vorsatz bzw. eine entsprechende Entscheidung (prohairesis) vonnöten (EN V 10, 1134a17 – 21). Mit dem Kriterium der Entscheidung scheint nicht nur gemeint, dass man freiwillig und überlegt, sondern auch um eines Zieles willen handelt, das dem betreffenden Typ von Laster entspricht. Daher gibt Aristoteles zu bedenken, dass z. B. Ehebruch, der um des Geldes willen begangen wird, nicht das Laster der Zügellosigkeit (in Bezug auf körperliche Begierden), sondern eher übermäßiges Gewinnstreben zum Ausdruck bringt, was eher in den Bereich der Ungerechtigkeit fällt (EN V 4, 1130a224 – 28).
 
                 Handeln aufgrund von Tugend zeigt den „ moralischen Wert”. Nicht nur die Beschreibung von Handlungen, die nur pflichtgemäß bzw. tugendkonform sind, ist Kant und Aristoteles gemeinsam, sondern auch die Konsequenz, dass so etwas wie der moralische Wert in einer pflichtgemäßen bzw. tugendkonformen Handlung zusammen mit der einschlägigen moralischen Motivation zu finden ist: bei Kant im Handeln aus Pflicht (bzw. aus Achtung fürs Gesetz), bei Aristoteles im Handeln aufgrund einer Tugend. Das wurde schon von Philippa Foot in ihrem frühen tugendethischen Essay Virtues and Vices so formuliert: Die kontraintuitiven Konsequenzen von Kants Behandlung des Menschenfreunds könnten vermieden werden, argumentiert sie, wenn man den Fall tugendtheoretisch rekonstruiere. Es gebe nämlich – ähnlich wie in Kants Analyse – tugendkonforme Handlungen, die Tugend erfordern und solche, die es nicht tun (wie im Fall des ehrlich handelnden Krämers). Verstehe man den von Kant beschriebenen Menschenfreund als jemanden, der aufgrund der Tugend der Wohltätigkeit/Nächstenliebe (charity) handle, so komme der moralische Wert gerade ihm zu, eben weil er aufgrund einer Tugend handle.20 Der Punkt ist gut gesehen: Aristoteles hat kein Wort für „ moralischen Wert”, jedoch ist das, was für ihn zur Tugendkonformität der Handlung hinzukommen muss, um von einer lobenswerten Handlung zu sprechen, dem moralischen Wert Kants analog – und dieses Analogon zum moralischen Wert besteht eben in der Tugend als eigentlichem Bestimmungsgrund einer Handlung.
 
                 Natürliche Tugenden und Neigungen zeigen keinen „ moralischen Wert”. Die (Zu‑)‌ Neigung, die für Aristoteles das Vorliegen einer Tugend anzeigt und sicherstellt, dass eine tugendkonforme Handlung auch auf tugendhafte Weise ausgeführt wurde, ist nicht irgendeine Neigung, sondern ist die Art von Neigung, die unauflöslich mit dem Erwerb und Besitz einer Tugend verknüpft ist. Das wird u. a. deutlich am Beispiel der sogenannten „natürlichen Tugenden” aus EN VI 13. Wir alle besitzen, wie Aristoteles dort ausführt, die Charaktereigenschaften wie Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit in gewisser Weise von Natur aus. „Dennoch suchen wir,” so gibt er zu bedenken, „nach dem eigentlichen Guten als etwas anderem und wollen die entsprechenden Eigenschaften auf andere Weise besitzen” (EN VI 13, 1144b6 – 8, Übersetzung: Frede). Warum ist das so? Aristoteles argumentiert, dass solche natürlichen Fähigkeiten ohne Vernunft auch schädlich sein könnten (während die wahre Tugend als solche immer gute Resultate zu Tage bringt). Das ist Teil von Aristoteles' These, dass es wahre Charaktertugenden nicht ohne praktische Vernunft (phronêsis), und praktische Vernunft nicht ohne Charaktertugend geben kann. Kant scheint dem völlig zuzustimmen:
 
                 
                  Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit im Vorsatze, als Eigenschaften des Temperaments, sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert; aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden, wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll und dessen eigentümliche Beschaffenheit darum Charakter heißt, nicht gut ist. (GMS, AA 04: 393.9 – 13)
 
                
 
                Die Art von Neigung und Lust/ Freude, die für Aristoteles den moralischen Wert einer Handlung (das heißt, ihren Ursprung aus einer tugendhaften Haltung) anzeigt, entspringt nicht einer angeborenen, individuellen Disposition, worin weder Aristoteles noch Kant das eigentlich Gute suchen wollen. Dass sie für Aristoteles in einer Haltung gründen muss, die durch Gewöhnung erworben wurde, dürfte für Kant die Sache natürlich kaum besser machen (aufgrund seiner bekannten Auffassung zur „allmähliche‍[n] Reform seines Verhaltens”, siehe oben). Dass es sich dabei für Aristoteles jedoch um eine Gewöhnung handelt, die von irgendeinem Punkt an in eine Haltung mündet, die nur durch die Verbindung mit praktischer Vernunft ihren moralischen Wert erhält, zeigt, dass die einschlägige Neigung bei Aristoteles in Verbindung mit eben dieser praktischen Vernunft steht und daher nicht, wie die von Kant ausgeschlossene Neigung, den empirisch-„ pathologischen” Bestimmungsgründen zugeschlagen werden kann.
 
                 Neigung zu Konsequenzen und Personen vs. Neigung zur Tugend. In Kants Grundlegung scheint die Neigung meistens auf eine erwartbare Folge der Handlung bezogen zu sein, nämlich, wie Kant sagt, „die Absicht, welche dadurch erreicht werden soll” (AA 04: 399.36). Beim ehrlichen Krämer oder Kaufmann ist das „die eigennützige Absicht” (AA 04: 397.33), nämlich vermutlich die, sich den Kundenstamm zu bewahren, beim Menschenfreund, das „innere Vergnügen daran […], Freude um sich zu verbreiten” (AA 04: 398.11 – 12). Bisweilen kommt auch die (Zu‑)‌ Neigung Personen gegenüber als eine Art von Neigung in den Blick, nämlich als „unmittelbare Neigung zu den Käufern” (AA 04: 397.28) oder als die „ pathologische” Form von Liebe (AA 04: 399.32). Von einer „ Neigung zur Pflicht”, „ Neigung zum Gesetz” zu sprechen, wäre für Kant ein Unding, und die „ Achtung”, die der moralische Akteur der Pflicht oder dem Gesetz gegenüber empfindet, kann für Kant unter keinen Umständen als (Zu‑)‌ Neigung konstruiert werden. Die Aristotelische (Zu‑)‌ Neigung zur Tugend, die in vermeintlichem Gegensatz zur Kantischen Theorie der moralischen Motivation steht, verhält sich hingegen ganz anders. Es ist weder die (Zu‑)‌ Neigung zu Personen noch die Erwartung positiver Konsequenzen, sondern soll allein der Tugend als solcher gelten. Hinsichtlich der negativen Bestimmung (keine – sachfremde – Neigung zu Personen und Handlungskonsequenzen) befindet sich Aristoteles in bester Gesellschaft mit Kants Ausschluss der „ pathologischen” Neigungen. Worin zeigt sich bei Aristoteles dieser Ausschluss? Richter zum Beispiel sollen gerecht urteilen – kommen positive oder negative Affekte zu den Angeklagten ins Spiel, wird deren Urteil aber nicht gerecht ausfallen, sondern wird verdunkelt (Rhet. I 1, 1354b9 – 12), sprich: korrumpiert. Die Korruption erfolgt durch sachfremde Affekte. Der Fall ist besonders, weil die Gerechtigkeit des Richters Unparteilichkeit erfordert, aber das Beispiel zeigt (zum wiederholten Mal), dass die Neigung, die den moralischen Wert einer Handlung anzeigt, nicht beliebig ist und nicht als Zuneigung zu involvierten Personen konzipiert ist. Noch gilt die einschlägige Neigung den unmittelbaren Konsequenzen einer Handlung – schon gar nicht dem Gewinn. Immer wieder sagt Aristoteles, die tugendhafte Person handle um der Tugend oder um des Schönen willen (was auch immer das heißt, wir kommen gleich darauf zurück) und nicht um des Nutzens willen; siehe z. B. EN IV 8, 1125a11 – 12: „ihr [der tugendhaften Person] liegt mehr am Besitz des Schönen, das keinen Gewinn bringt, als an Gewinn- und Nutzbringenden”.21 Was heißt es im Kontrast dazu, Neigung für eine bestimmte Tugend oder die ihr entsprechenden Handlungen zu haben? Wir werden auf diese Frage zurückkommen, nachdem wir uns mit einer anderen Formulierung der Aristotelischen Theorie moralischer Motivation vertraut gemacht haben.
 
                 Handeln um „des Schönen” und um „der Tugend” willen. Der Unterschied zwischen gerechten Handlungen und der gerechten Ausführung einer gerechten Handlung, liege, so Aristoteles, im mentalen Zustand der handelnden Person:
 
                 
                  Die Dinge, die hinsichtlich der Tugenden geschehen, werden nicht schon dann auf gerechte oder besonnene Weise getan, wenn sie sich auf beliebige Weise ereignen, sondern nur dann, wenn sich die handelnde Person in einer bestimmten Verfassung befindet, nämlich erstens, wenn sie wissentlich tut, was sie tut, zweitens wenn sie sich dafür entscheidet – und zwar wenn sie die Entscheidung wegen der Sache selbst trifft, und drittens wenn sie unbeirrt und ohne zu wanken handelt. (EN II 3, 1105a31 – 33) 
 
                
 
                Der Abschnitt nennt drei Bedingungen, die die Verfassung der handelnden Person betreffen. B1: Sie muss wissentlich handeln, d. h. darf nicht in Unkenntnis der Umstände handeln. B2‍(a): Sie muss aufgrund einer Entscheidung oder Wahl (prohairesis) handeln, d. h. darf nicht nur ihren Begierden, Emotionen, Impulsen (pathê) folgen. B2‍(b): Sie muss wegen der Sache selbst handeln, d. h. kein Ziel verfolgen, das der betreffenden Tugenden fremd wäre. B3: Sie muss sicher und ohne zu wanken handeln, d. h. sie darf nicht aufgrund konkurrierender Motivationen zögern. Man könnte B1 als kognitive und B2 als motivationale Bedingung ansehen. B3 bringt mit der Stabilität anscheinend eine dritte Art von Bedingung ins Spiel; jedoch scheint auch diese Bedingung indirekt motivational, wenn man annimmt, dass es vor allem konkurrierende Motivationen sind, die einen Handelnden „wankend” oder „zögerlich” machen.22 So verstanden, verlangt B3, wie wir schon in vorigem Abschnitt sagten, dass die tugendhafte Handlung „mit ganzem Herzen”, d. h. ohne innere Widerstände, erstrebt wird.
 
                Bedingung B2 scheint voraussetzungsreicher zu sein. Nach B2‍(a) wird eine Handlung nur dann aufgrund einer Tugend ausgeführt, wenn sich die handelnde Person bewusst für diese Handlung entscheidet. Die hier einschlägige Art von Entscheidung (prohairesis) hat nach Aristoteles die Struktur einer Ziel-Mittel- Wahl. Nach B2‍(b) muss das Ziel „die Sache selbst” sein. Worin besteht die Sache selbst? Negativ gesprochen ist klar, dass wiederum sachfremde Beweggründe ausgeschlossen werden sollen – Belohnung, Bereicherung, Reputation, Angst vor Bestrafung. Darum geht es auch in Aristoteles‘ bekannter Formulierung, die tugendhafte Person handle „um des Schönen willen” (z. B. EN 1120a23 – 27, 1122b6 – 10), denn das sogenannte Schöne steht immer im Gegensatz zum Notwendigen und zum Nützlichen.23 Worin liegt dann positiv gesprochen das Ziel der Handlung, wenn es um „die Sache selbst”, also um die Tugend selbst, geht? Wer im Sinne einer bestimmten Tugend, sagen wir der Großzügigkeit, handeln will, versucht im Bereich dieser Tugend – hier: Umgang mit Geschenken/Zuwendungen – alles richtig zu machen, nämlich zu geben, was man soll, wie man soll, wem man soll, wann man soll, mit dem Ergebnis, dass man erreichen soll, usw. Wer die Dinge in jeder dieser Hinsichten richtig hinbekommt, handelt (für den Zuständigkeitsbereich dieser bestimmten Tugend) gut, erreicht eupraxia, Vortrefflichkeit der Handlung. – Wenn Aristoteles vom moralischen Wert einer Handlung sprechen würde, dann würde er ihn genau hierin festmachen: in der Entscheidung um der Sache selbst bzw. um der Tugend selbst willen (oder – was nichts anderes heißt – um des Schönen willen).
 
                 Die einschlägige Neigung als Anerkennung tugendhafter Ziele. Damit bei Aristoteles eine tugendhafte Handlung aufgrund der entsprechenden Tugend und in tugendhafter Weise erfolgen kann, muss sie also auf einer Entscheidung beruhen, die als intendiertes Ziel die zu erreichenden Standards der jeweiligen Tugend selbst (eupraxia) und nichts anderes als diese enthält. Darin liegt, mit Kant gesprochen, der moralische Wert dieser Handlung. In jeder einzelnen Entscheidung kommt zum Ausdruck, dass die handelnde Person die Tugend als Ziel anerkennt. Dass sie aber hinsichtlich des Ziels auch unbeirrt und ohne Wanken ist (siehe Bedingung B3 der oben angeführten Bestimmung), setzt eine konative Disposition zugunsten dieser Art von Entscheidung und zugunsten des tugendhaften Ziels voraus – Aristoteles bestimmt die Tugend daher als hexis prohairetikê (EN II 6, 1106b36), als Disposition zur Entscheidung. Diese konative, strebensmäßige Bezogenheit, die „von ganzem Herzen kommt”, d. h. konkurrierende Strebungen ausschließt, hatten wir in Übereinstimmung mit Aristoteles' phil-Formulierungen als (Zu‑)‌ Neigung gefasst, die sich als Lust/ Freude äußert, wenn wir der Tugend entsprechend handeln. Die tugendhafte Person handelt nicht um dieser Lust/ Freude (sondern um der Tugend oder des Schönen) willen, aber sie betrachtet die Tugend als etwas Erstrebenswertes und somit als etwas, das Lust/ Freude bringt; denn nach Aristoteles sind alle Strebensobjekte – auch das Schöne, das wir mit einer tugendhaften Handlung erstreben – mit Lust/ Freude verbunden (EN II 2, 1104b35 – 1105a1). Dass die tugendhafte Person durch diese Lust/ Freude motiviert ist und in diesem Sinn aus Neigung handelt, steht nicht im Widerspruch zu der Anforderung, dass dieselbe Person um der Tugend willen handeln soll, weil die Lust/ Freude, die aus der Disposition (hexis) zu einer tugendhaften Entscheidung herrührt, keine sachfremden Motive ins Spiel bringt, sondern gerade die (in der entsprechenden Neigung angelegte) Anerkennung der eupraxia als Ziel des Handelns zum Ausdruck bringt. Die (Zu‑)‌ Neigung zur Tugend und die Lust/ Freude, die jemand bei der tugendhaften Handlung empfindet, so könnte man sagen, drückt die Achtung vor – zumindest aber die Anerkennung – der Zielhaftigkeit der Tugend aus.
 
                Die tugendhafte Person bei Aristoteles handelt daher durchaus – in dem beschriebenen Sinn – aus Neigung, jedoch nicht aus der Art von Neigung, die Kant auszuschließen bemüht ist. Die tugendhafte Neigung bezieht sich vielmehr auf das, was, Kantisch gesprochen, den wahren moralischen Wert der Handlung ausmacht. 
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              Notes

              1 
                In Anmut und Würde von 1793 tritt Schiller bekanntlich für das Ideal des Zusammenstimmens von „ Vernunft und Sinnlichkeit – Pflicht und Neigung” ein; „Um ein Objekt der Neigung werden zu können,” führt Schiller aus, „muss der Gehorsam gegen die Vernunft einen Grund des Vergnügens abgeben, denn nur durch Lust und Schmerz wird der Trieb in Bewegung gesetzt.”
 
              
              2 
                Schon Frankena (1972, 84 – 85) nennt die umgekehrte Priorität, die der Bewertung der handelnden Person den Vorzug gibt, als eines von drei Merkmalen der Tugendethik. In einem Literaturbericht zur neueren Tugendethik in den 1990er Jahren bezeichnet Schroeter (1995) dieses Merkmal als „erste Plattitüde” der Tugendethik.
 
              
              3 
                Auch wenn es der Titel des vorliegenden Textes und die Gegenüberstellung von Kant und Aristoteles durchaus nahezulegen scheinen, werde ich mich weder zu tugendethischen oder aristotelisierenden Deutungen Kants noch zu Kants Lehre von den Tugenden äußern. Stellvertretend seien hierzu nur folgende Titel erwähnt: Louden 1986; Esser 2004; Betzler 2008; Horn 2008; Höffe 2019. Siehe auch den Abschnitt zu Kant in Höffe und Rapp 1999 im Historischen Wörterbuch der Philosophie. 
 
              
              4 
                Ich halte mich im Folgenden an die Kommentierung von Horn, Mieth und Scarano 2007.
 
              
              5 
                Zu dieser letzteren deflationären Lesart siehe z. B. Horn, Mieth und Scarano 2007, 182, sowie Baron 1995.
 
              
              6 
                Die Konstruktion dieses Beispiels könnte auch im Sinn der schwächeren These verstanden werden, dass wir uns nur dann, wenn alle anderen Beweggründe und Neigungen ausgeschlossen sind, sicher sein können, etwas uneingeschränkt Gutes gefunden zu haben.
 
              
              7 
                Für Kant wäre eine solche empirisch gegebene Neigung zur Wohltätigkeit als solche gerade kein Garant für künftige wohltätige Handlungen, weil sich solche Neigungen ändern können und nicht durch die Anerkennung der Pflicht bzw. die „ Achtung fürs Gesetz” stabilisiert werden. Einen ähnlichen Punkt machen Horn, Mieth und Scarano 2007, 178, mit Blick auf Kants Beispiel vom ehrlichen Krämer: „Das Problem besteht darin, dass keine Konstanz ehrlicher Handlungen aus dem Motiv, viel Gewinn machen zu wollen, erwartet werden kann. Wäre es dem Kaufmann möglich, zu betrügen, ohne mit nachteiligen Folgen rechnen zu müssen, so würde der Betrug dem Ziel der Gewinnmaximierung noch besser dienen als die Ehrlichkeit.”
 
              
              8 
                Ein solches Anliegen könnte man auch bei der Behandlung freiwilliger und unfreiwilliger Handlungen in Aristoteles, Nikomachische Ethik III 1 – 3 erkennen.
 
              
              9 
                Siehe Stocker 1976. Für das oben skizzierte Beispiel siehe S. 462, mit der Konklusion: „[…] Surely there is something lacking here – and lacking in moral merit or value […]” ( Stocker 1976, 462).
 
              
              10 
                Zu den wichtigsten Vorschlägen, um mit diesem Problem umzugehen, siehe Horn, Mieth und Scarano 2007, 185ff. Selbst scheinen Horn, Mieth und Scarano der Auffassung zugeneigt, es gehe in allen drei Sätzen um den moralischen Wert, der das Oberthema des Ersten Abschnitts ausmache, was meinem eigenen Vorschlag sehr ähnlich ist.
 
              
              11 
                Dieses Modell der Integration der konativen Zustände kommt gut in der Formulierung zum Ausdruck, dass bei der tugendhaften Person – im Unterschied zu der nur selbst-beherrschten – alles im nicht- rationalen Seelenteil mit der Vernunft oder richtigen Überlegung, logos, übereinstimme (symphonein), EN I 13, 1102b28.
 
              
              12 
                Während Erkenntnis und Wissen allein im Hinblick auf das Ziel der Moralphilosophie, nämlich Tugenden zu erwerben und auszuüben, nutzlos sind, siehe EN II 3, 1105b2 – 3.
 
              
              13 
                Siehe zur Bestimmung dieses Seelenteils EN I 13, 1102b13 – 18; erwähnt wurde dieser Teil schon zuvor in EN I 6, 1098a4 – 5.
 
              
              14 
                Dass man nach der richtigen Überlegung (orthos logos) handeln muss, ist daher bei der Behandlung ethischer Tugenden vorausgesetzt, siehe z. B. EN II 2, 1103b31 – 34.
 
              
              15 
                Das ist der Kern des Gewöhnungsmodells, das Aristoteles zu Beginn von EN II entfaltet.
 
              
              16 
                EN II 2, 1105a1 – 3.
 
              
              17 
                Für die Tapferen, die für die Ausübung dieser Tugend unter Umständen den Tod in Kauf nehmen müssen, schränkt Aristoteles ein, dass es nicht bei allen Tugenden ein „mit Lust verbundenes Tätigsein” gebe. Jedoch formuliert Aristoteles auch eine Einschränkung dieser Ausnahme: „außer insofern es das Ziel berührt” (EN III 12, 1117b16 – 17); dies soll offenbar heißen, dass selbst der sich aufopfernde Krieger Lust/ Freude an dem damit verfolgten Ziel der Tapferkeit haben kann.
 
              
              18 
                „In der einen oder anderen Weise” müsste für die meisten Aristoteliker:innen zustimmungsfähig sein, während die Meinungen auseinandergehen, sobald man versucht, die genau Art und Weise auszubuchstabieren. Beginnt unser nicht- rationaler Seelenteil ein Ziel zu mögen, nur nachdem es die Vernunft es als zustimmenswert anerkannt hat, oder impliziert die von Aristoteles geforderte Gewöhnung, dass sich die hedonische Transformation zum Tugendhaften hin auf eine von der Vernunft gänzlich unabhängige Weise vollzieht? Wenn Aristoteles sagt, wir müssten im Zuge der moralischen Erziehung lernen, auch das moralisch Gute und Schöne als etwas „Lustvolles” zu betrachten, will er damit andeuten, dass alles Streben letztlich auf der angeborenen Abneigung dem Unangenehmen gegenüber und der angeborenen Neigung zum Angenehmen beruhe?
 
              
              19 
                Siehe zum Beispiel EN VI 13, 1144a7 – 9.
 
              
              20 
                 Foot 1978, siehe insbesondere Abschnitt I.
 
              
              21 
                Ich unterscheide dabei zwischen unmittelbaren Folgen einer Handlung (Rettung der Stadt durch Tapferkeit, Linderung von Not durch Großzügigkeit, Geldgewinn durch Knickrigkeit, usw.) von dem, was Aristoteles meint, wenn er sagt, wir handeln „um des Glückes” oder „um der Tugend” oder „um des Schönen” willen; Letzteres sehe ich nicht als Folgen/ Konsequenzen oder als eine andere Art von Folgen/ Konsequenzen an. Siehe dazu auch die Diskussion in Hampson 2022, besonders 422 – 424.
 
              
              22 
                Die alternative Deutung, dass sich die Beständigkeit auf die mehrfache Wiederholung derselben Handlungsweise bezieht, scheidet aus, weil es für die Tugendhaftigkeit der einzelnen Handlung unerheblich ist, wie man sonst handelt.
 
              
              23 
                Siehe dafür auch Irwin 1985. Ich würde nicht so weit gehen wie Irwin, das sogenannte Schöne mit den Interessen der Gemeinschaft oder den Interessen anderer in Verbindung zu bringen; das gilt nur für besondere Tugenden wie die Tapferkeit.
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                1 Einleitung
 
                Die Begriffs- und Problemgeschichte der Tugend – beginnend in der Antike und jüngst massiv revitalisiert in der modernen virtue ethics – bietet auf den ersten Blick ein recht unübersichtliches Tableau, das in mancherlei Hinsicht eher an ein Wimmelbild als an ein klassisches Gemälde erinnert. Der kaum zu übersehende historische Wandel der Tugenden, der seinen Niederschlag in äußerst divergenten Tugendkatalogen gefunden hat, ist als Erklärung für diese Vielfalt ebenso ins Feld zu führen wie die Verwendung des Tugendkonzepts in recht unterschiedlichen normativen philosophischen Theorien (und eben nicht nur im Paradigma der Tugendethik sui generis, die ihrerseits auch eine beträchtliche systematische und historische Spannbreite aufweist1). Philosophischen Versuchen, eine ‚theorieneutrale‘ Beschreibung oder eine allgemeingültige Definition des Konzepts der Tugend zu geben, sind damit natürlicherweise Grenzen gesetzt. Dennoch lassen sich auch in dieser Vielfalt bestimmte strukturelle Muster auffinden, die über die Zeiten und Theorien hinweg mutatis mutandis immer wieder identifiziert werden können.2 
 
                Im Folgenden sollen in holzschnittartiger Weise zwei solche musterhafte Modelle kontrastiert werden, die oft auch gegeneinander ausgespielt werden: auf der einen Seite ein Verständnis, in dem Tugend primär als eine harmonische Ordnung aller seelischen Kräfte betrachtet und bewundert wird; auf der anderen Seite ein damit konkurrierendes Bild von Tugend, das diese stärker als ausschlaggebenden Faktor in einer seelischen Auseinandersetzung zwischen Rationalität und Sinnlichkeit verortet. Um eine möglichst phänomennahe Erörterung der begrifflichen Grundlagen dieser beiden Modelle durchzuführen, beginne ich mit zwei Beispielen, die als Basis der Analyse dienen sollen (§ 1). Daran schließt sich eine kurze Verortung der beiden Modelle im antiken und mittelalterlichen Denken an (§ 2). Von diesem begriffsgeschichtlichen Boden aus werde ich dann die Konzeption der Tugend von Immanuel Kant näher betrachten, wie er sie in der ‚ Tugendlehre‘ seines späten Werks zur Metaphysik der Sitten entwickelt hat (§ 3). Dabei wird deutlich, dass Kant unter expliziter Bezugnahme auf die antike Ethik letztlich zentrale Momente aus beiden Modellen in seinem Verständnis von Tugend verarbeitet. Das Fazit (§ 4) kehrt dann im Lichte des Ausgeführten noch einmal zu den beiden Beispielen zurück.
 
               
              
                2 Zwei Beispiele für tugendhaftes Handeln
 
                Den Auftakt der Analyse bilden zwei von mir ersonnene Exempla,3 welche die Funktion haben, unterschiedlich gelagerte Intuitionen bezüglich des Charakters und des Werts von Tugenden freizulegen.
 
                 Beispiel 1: Emma und das ertrinkende Kind 
 
                Die beiden Freundinnen Emma und Marijke unternehmen einen sommerlichen Spaziergang im Schlosspark ihrer Heimatstadt, in dessen Zentrum sich ein größerer Weiher befindet. Als sie diesen erreichen, nehmen sie folgende Situation wahr: Eine junge Frau ruft verzweifelt von einer Brücke um Hilfe, während unterhalb von ihr ein kleines Kind wild mit den Armen um sich rudernd verzweifelt versucht, über Wasser zu bleiben. Außer den beiden Freundinnen ist niemand in der Nähe, der auf ihre Rufe reagieren könnte. Marijke ist wie gelähmt: Sie kann nicht schwimmen und ist von ihren Emotionen der Angst und Verzweiflung regelrecht überwältigt. Emma hingegen ist zwar ebenfalls sichtlich angefasst, reagiert aber blitzschnell. Sie schaut sich um, nimmt ihre Freundin bei den Armen und sagt in ruhigem Ton: „Ich rette das Kind. Komm‘ mit dem Boot da schnell nach!” Marijke sieht das wenige Meter entfernt liegende Ruderboot erst jetzt, als Emma sich schon abgewendet hat und entschlossen in den Weiher gesprungen ist. Emma ist eine gute Schwimmerin, und ihr spontan gefasster Plan geht auf: Sie erreicht das Kind, kurz bevor es untergeht, und es gelingt ihr, sich mit ihm über Wasser zu halten, bis Marijke mit dem Boot bei ihnen ist. Am Ufer überreicht sie der überglücklichen Mutter, die selbst nicht schwimmen kann, ihr Kind und fragt nach dem Namen der Kleinen: „Lotta”. Obwohl sie sich körperlich verausgabt hat und durchnässt ist, fühlte sich Emma während ihrer Rettungstat gut. Später lässt sie sich noch die Handynummer der Frau geben, um sich in einigen Tagen nach dem Befinden von Lotta zu erkundigen.
 
                 Beispiel 2: Cornelius und der kollabierende Clochard 
 
                Cornelius ist am Abend zu einer Verabredung mit seinem PKW in die Stadt gefahren und parkt in einer wenig befahrenen Nebenstraße. Beim Aussteigen bemerkt er auf dem Bürgersteig einen Clochard, der ihn lallend anspricht: „Haste mal ‘nen Euro?” Cornelius reagiert angewidert: Er gibt Bettlern grundsätzlich nichts (weil er denkt, dass jeder Mensch für sein Schicksal wesentlich selbst verantwortlich ist), und dieser Mensch ist ihm als überzeugten Anti-Alkoholiker in seiner offensichtlichen Betrunkenheit besonders unsympathisch. Als er ein paar Stunden später zurückkehrt, sieht er, wie der Obdachlose sich offensichtlich unter schweren Schmerzen am Boden windet. Sein erster Impuls ist es, schnell in sein Auto zu steigen und das Schicksal des Mannes einfach dem nächsten Passanten zu überlassen. Aber es ist schon spät, weit und breit ist niemand zu sehen, und so sieht er sich den Obdachlosen doch näher an. Das kostet ihn einige Überwindung, denn dieser verströmt mit seiner Kleidung und seiner Schnapsfahne nicht gerade Wohlgeruch; zudem tritt und schlägt er um sich. Cornelius ist zwar kein Mediziner, aber er vermutet eine lebensgefährliche Situation und sieht sich deshalb in der Pflicht zu rascher Hilfeleistung. Er überlegt zuerst, per Handy eine Ambulanz zu rufen, aber das könnte schon zu spät sein. Gegen seine inneren Widerstände verfrachtet Cornelius den Obdachlosen auf die Rückbank seines Autos und fährt ihn zum nächstgelegenen Krankenhaus, auf der Fahrt dorthin schon die Notaufnahme telefonisch von der bevorstehenden Ankunft verständigend. Der ihn auf dem Parkplatz in Empfang nehmende Rettungssanitäter kommentiert den Zustand des kollabierten Clochards mit: „Das war ja echt auf den letzten Drücker …”. Schnell wird er ins Gebäude transportiert. Cornelius vermutet, dass er nun noch seine Adresse an der Rezeption des Krankenhauses hinterlassen und Auskunft über die Vorgeschichte geben sollte; aber da das aus seiner Sicht gar nichts zur Rettung des Mannes beitragen kann und er diesen für ihn unerquicklichen Vorfall nun einfach abschließen möchte, setzt er sich wieder ins Auto und fährt nach Hause.
 
                Es dürfte unstrittig sein, dass es sich in beiden Beispielen um Fälle moralisch richtigen Handelns dreht, die eine Reihe von gemeinsamen strukturellen Merkmalen aufweisen: Es wird jeweils in einer akuten Notsituation ein Menschenleben gerettet, und zwar von einem Menschen, der mit der zu rettenden Person in keiner näheren Beziehung steht. In beiden Fällen wird die moralische Salienz der Situation von den beiden Hauptakteuren, Emma und Cornelius, sofort erkannt, und sie zeigen in den einzelnen Maßnahmen ihrer jeweiligen Rettungsaktion unverkennbar ein hohes Maß an Umsichtigkeit. Beide sind den moralischen Anforderungen der Situation auf ihre je eigene Weise vollauf gewachsen. Die zwei Geschichten können zugleich als exemplarischer Ausdruck von tugendhaftem Verhalten gesehen werden, das – je nach Konzeptualisierung – von Menschenliebe, Pflichtbewusstsein und Tapferkeit als Charakterzügen von Emma und Cornelius zeugt.
 
                Insbesondere für eine tugendethische Betrachtung von Handlungen ist es nun zentral, nicht nur zu fragen, was getan wird, sondern auch, wie es getan wird, und zwar vor allem im Blick auf den hinter der Handlung stehenden Charakter des Akteurs:
 
                 
                  Die getanen Dinge werden also dann gerecht und mäßig genannt, wenn sie so beschaffen sind, wie sie der Gerechte und Mäßige tun würde. Gerecht und mäßig ist aber nicht [schon], wer solche Dinge tut, sondern wer sie außerdem so tut, wie es die gerechten und mäßigen Menschen tun. ( Aristoteles, Nikomachische Ethik [= EN] 1105b5 – 9; Übers. U. Wolf)4 
 
                
 
                Mit anderen Worten: Außer der Frage nach der normativen Richtigkeit der vollzogenen Handlung ist in tugendethischer Perspektive der jeweilige Vollzugsmodus relevant für die sittliche Bewertung des Akteurs.
 
                Und hier zeigen sich signifikante Unterschiede in den beiden Beispielen: Emma hat zwar einige äußere Widerstände zu überwinden, aber insgesamt entsteht der Eindruck, dass ihr das tugendhafte Handeln leichtfällt: Sie agiert ohne jegliches Zögern oder Innehalten, auch weil sie – im Unterschied zu ihrer Freundin Marijke – ein der effizienten Handlung förderliches affektives Reaktionsmuster an den Tag legt. Ihre emotionale Beteiligung spiegelt sich auch in der aufrichtigen Anteilnahme am Wohlergehen des geretteten Kindes über die eigentliche Rettungsmaßnahme hinaus wider. Cornelius befindet sich hingegen in einem inneren Konflikt: Insofern ihm der Obdachlose höchst unsympathisch ist, fällt ihm die Rettung deutlich schwerer; er ist kurzfristig sogar in der impulsiven Versuchung, der Situation in unmoralischer Weise den Rücken zu kehren (oder zumindest, seine Hilfsmaßnahmen auf das nötige Minimum – das Herbeirufen einer Ambulanz per Handy – zu beschränken). Es sind vor allem innere affektive Widerstände, die er zu überwinden hat. Sein emotionales Involvement verändert sich auch im Zuge der Rettungsaktion nicht, wie sein Verhalten am Schluss der Episode belegt.
 
                Das Wie der tugendhaften Handlungsausführung ist also jeweils ganz anders gelagert. Fragt man sich nun konkreter, wen von beiden man für tugendhafter halten würde, fällt die Antwort intuitiv uneindeutig aus: Man bewundert vielleicht Emma in höherem Maße dafür, dass sie so rational überlegt und doch ganz aus ihrer emotionalen Mitte heraus zupackend agiert; gleichzeitig hat man den Eindruck, dass Cornelius gerade dafür besonders zu loben ist, dass er sich gegen seine (Ab‑)‌ Neigungen zur Selbstüberwindung fähig gezeigt hat. Man könnte sich mit diesem Befund nun zufriedengeben und konstatieren, dass es eben für unterschiedliche Akteure auch verschiedene Weisen gibt, tugendhaft zu sein und zu handeln. Hinter diesen divergenten intuitiven Bewertungen verbergen sich aber meines Erachtens zwei ganz unterschiedliche Modelle vom Charakter und vom Wert der Tugend. Es lohnt sich aus philosophischer Sicht, ihnen im Ausgang von antiken und mittelalterlichen Ethiken bis in die Tugendlehre von Immanuel Kant genauer nachzugehen.
 
               
              
                3 Zwei konkurrierende Modelle von Tugend in der antiken und mittelalterlichen Ethik
 
                Das Handeln von Emma lässt sich zwanglos über das Verständnis von ethischen Tugenden (aretai êthikai) explizieren, wie es Aristoteles in den Büchern 2 – 5 seiner Nikomachischen Ethik entwickelt.5 Er sieht menschliche Handlungen als Ausfluss einer zu Grunde liegenden charakterlichen Disposition (êthos) und formuliert im Kern vier Bedingungen für Handlungen, wie sie ausgeführt werden müssen, damit sie als tugendhaft bewertet bzw. gelobt werden. Die Handlung muss (i) wissentlich, (ii) mit einem auf das Schöne (kalon) bzw. Tugendhafte selbst gerichteten Vorsatz (prohairesis), (iii) aus einer gefestigten Haltung (hexis) und (iv) mit Freude bzw. Lust erfolgen.6 Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, dann kann in Frage gestellt werden, ob es sich um eine genuin tugendhafte Handlung handelt, also eine Handlung, die aus Tugend erfolgt – oder ob sie nicht bloß im materialen Sinne tugendgemäß ist.7 
 
                Auch wenn wir nicht alle Kontextbedingungen von Emmas Persönlichkeit kennen, passt ihr Handeln in Bezug auf den im Beispiel beschriebenen Vollzugsmodus recht genau in dieses Raster: Sie handelt nicht ‚zufällig‘ oder ‚versehentlich‘ richtig, sondern trotz des hohen Situationsdrucks äußerst überlegt und umsichtig (i); sie intendiert keine anderen für sie positiven Folgen, etwa in Form einer finanziellen Belohnung oder sozialer Anerkennung für ihre Rettungstat (ii); und der Umstand, dass sie so schnell und effizient reagiert bzw. dass ihr der Handlungsvollzug vergleichsweise ‚leicht‘ fällt, ist zumindest ein gewichtiger Indikator dafür, dass sie aus einem fest verwurzelten Charakterzug (hexis bzw. habitus) heraus agiert (iii). Aristoteles geht nämlich davon aus, dass die ethischen Tugenden uns dadurch quasi zu einer zweiten – da nicht angeborenen, sondern erworbenen – Natur werden, dass wir sie durch regelmäßige Übung bzw. moralisches Training erwerben, und zwar durch eine Art ‚learning by doing‘-Prozess, in Analogie zum Erwerb technischer Fertigkeiten (vgl. EN 1103a31–b2). Deshalb stehen sie insgesamt in fordernden Handlungssituationen zuverlässig zur Verfügung und erleichtern die Handlungsabläufe; zugleich sind sie in ihren konkreten Äußerungen auch Ausdruck der zu Grunde liegenden stabilen Werthaltungen des Akteurs, die nicht erst in der Situation justiert werden müssen, sondern in ihr ohne Zögern zur Realisierung kommen.
 
                Dass Emma das tugendhafte Handeln vergleichsweise leichtfällt, ist über (iii) hinaus auch darauf zurückzuführen, dass sie es in Ausführung und Ergebnis ‚freudig‘ – und damit sind wir bei Bedingung (iv) – tut. Tugenden sind bei Aristoteles nicht nur Anlagen zum richtigen Handeln, sondern auch zum angemessenen Fühlen, also emotionale Reaktionsmuster, welche der jeweiligen Situation gerecht werden und die dazu geeignet sind, das tugendhafte Handeln zu befördern; in gewisser Weise sind sie sogar selbst Teil des richtigen Handelns: Die sinnlichen Strebungen des Tugendhaften richten sich nämlich von vorneherein „auf die richtigen Dinge, in der richtigen Weise und zur richtigen Zeit, so wie es auch die Vernunft vorschreibt” (EN 1119b15 – 20; vgl. auch 1106b21 – 23). Im Hintergrund steht hier die vielzitierte mesotês-Lehre, also die Auffassung von den Tugenden als Mitte im Fühlen und Handeln. Diese Mitte jeweils richtig zu treffen, erfordert auf jeden Fall auch noch die Klugheit (phronêsis) als durch Erfahrung geschärfte praktische Urteilskraft, aber auf emotionaler Ebene ist schon die initiale Reaktion von ausschlaggebender Bedeutung. Am obigen Beispiel expliziert: Emmas Freundin Marijke ist von ihren Emotionen der Angst und Verzweiflung schlicht überwältigt und dadurch paralysiert, während Emma zwar ebenfalls ‚angefasst‘ ist, aber diese Emotionalität gerade in effektive Handlungsbereitschaft zu kanalisieren weiß.
 
                Emma exemplifiziert in ihrem Handeln somit etwas, das Aristoteles mit dem Konzept der ‚praktischen Wahrheit‘ (cf. EN 1139a21 – 31) beschreibt, die in einer Korrespondenz von wahrem Urteil und richtigem Streben besteht, also in einer bestmöglichen Integration von kognitiv-evaluativen und appetitiv-emotionalen Momenten innerhalb des seelischen Lebens. Erreicht wird somit eine maximale innere Harmonie der tugendhaften Person, die es auch ermöglicht, das sittliche Schöne bzw. Tugendhafte grundsätzlich mit Freude bzw. Lust zu tun, selbst wenn es mit äußeren Anstrengungen oder Gefahren (wie bei Emmas Rettungsaktion) verbunden ist. Die oben beschriebene Habitualisierung im Sinne des ‚learning by doing‘ schließt deshalb bei Aristoteles auch eine Form der ‚éducation sentimentale‘, also eine Art Kultivierung der Gefühle, ein, die eine bestmögliche Ausrichtung auf das Tugendhafte gewährleistet. Der Tugendhafte hat ‚ Lust am Guten‘, ohne dass deshalb die Freude am eigenen tugendhaften Handeln quasi durch die Hintertür zum eigentlichen Ziel bzw. Movens der Handlung würde. Die Lust ‚vollendet‘ (teleioi) nach Aristoteles vielmehr die tugendhafte Tätigkeit (cf. EN 1175b31 – 33), womit aber auch schon die normative Stoßrichtung des tugendethischen Modells angedeutet ist: Es geht um eine teleologisch verstandene Realisierung der menschlichen Natur in ihren unterschiedlichen Facetten im Rahmen einer insgesamt gelingenden Lebensführung (eudaimonia), und d. h. bei Aristoteles: unter integrativem Einschluss der verschiedenen seelischen Kräfte. Deshalb ist das tugendhafte Handeln grundsätzlich lustvoll. Der Wert der ethischen Tugend‍(en) liegt somit einerseits in ihrem konstitutiven Beitrag zum Glück als tätiger Vollendung der menschlichen Natur; zugleich gewinnt man den Eindruck, dass die tugendhafte Verfassung per se als Ausdruck des sittlich Schönen auch etwas ist, dass um seiner selbst willen erstrebenswert ist.8 
 
                Vernunft und Sinnlichkeit stehen somit in einer harmonischen inneren Ordnung, die dadurch gewährleistet ist, dass die (sinnlichen) Strebungen und Emotionen auf die richtige (vernünftigen) Ziele ausgerichtet sind. Das dadurch im Handeln und Fühlen ermöglichte Treffen der Mitte ist nun kein Kinderspiel; schließlich betont Aristoteles sowohl die Personenrelativität der Tugendmitte („in Bezug auf uns”: cf. EN 1106a26–b7) – was allgemeine Präzepte grundsätzlich erschwert – als auch die vielen Möglichkeiten, das Richtige in einer bestimmten Situation zu verfehlen (vgl. EN 1106b28 – 35). Die Mitte zu finden, ist also durchaus ‚schwer‘, aber der eigentliche Handlungsvollzug fällt der tugendhaften Person aufgrund ihrer seelischen Harmonie ‚leicht‘ – nicht zuletzt, weil sie aus der Mitte ihrer harmonisch geordneten Persönlichkeit handelt und deshalb auch Freude daran hat. Das sedimentiert sich dann in einem bruchlos erscheinenden Handlungsablauf, der Bedingung (iv) einlöst.
 
                Es scheint gerade diese letzte Bedingung für tugendhaftes Handeln im aristotelischen Sinne zu sein, die bei Cornelius nicht zutrifft. Sein erster affektiver Impuls ist sogar die Unterlassung der Hilfeleistung, und da ihm der Clochard insgesamt ‚zuwider‘ ist, kann hier auch im weiteren Handlungsverlauf von Freude keine Rede sein (was ja auch durch sein fluchtartiges Verhalten am Schluss der Geschichte unterstrichen wird). Der Gesamteindruck ist, dass Cornelius seine eigenen negativen Emotionen in der Situation überwinden muss, um sein Vernunfturteil – dass er hier in der Pflicht zur Hilfeleistung steht – in der Handlung zum Tragen zu bringen. Er führt diese Handlung letztlich widerwillig aus, weil sie bei ihm nicht von einer seelischen Harmonie getragen wird, sondern im Kreuzfeuer einer psychischen Dissonanz stattfindet. Deshalb fällt ihm die Handlung auch insgesamt schwer. Damit wäre er im aristotelischen Sinne gerade nicht tugendhaft, sondern verfügte ‚nur‘ über die – zwar immer noch lobenswerte, aber werthaft nur zweitbeste – charakterliche Disposition der Selbstbeherrschung (enkrateia).9 
 
                Allerdings gibt es schon in der Antike ein konkurrierendes Modell zur Beschreibung von Tugend, das im Unterschied zu Aristoteles von einem grundlegenden „ Bürgerkrieg der Seele” (stasis tês psychês, Rep. 440e) ausgeht, der zwischen verschiedenen Seelenteilen ausgetragen wird: Platon arbeitet in seiner Politeia (in Buch 4) die psychologische Trichotomie in Vernunft, Eifer und Begierde primär über Konflikte zwischen fast schon Homunkulus-artigen Seelenteilen heraus, in deren Kämpfen sich ein evaluativer und motivationaler Pluralismus der menschlichen psychê offenbart. Der Zustand der Tugend ist bei Platon zwar in erster Linie an bestimmte epistemische Bedingungen geknüpft, die man schlagwortartig mit dem Konzept des Tugendwissens zusammenfassen kann,10 aber ein starker Akzent wird auch auf die Herrschaft der Vernunft über die anderen Seelenteile gelegt, und zwar insbesondere auf die Kontrolle der körperlich fundierten seelischen Begierden, die ein starkes Eigenleben haben und sich regelmäßig gegen die Vernunft erheben.11 Diese müssen dann ggf. in ihren Äußerungen unterdrückt bzw. von der Vernunft im Verbund mit dem Eifer „wie ein wildes Tier” (Tim. 70e) angebunden werden. In seinem Spätwerk entfernt sich Platon zwar tendenziell von diesem eher repressiven Modell der Herrschaft der Vernunft über die sinnlichen Strebungen12, aber zumindest in der Politeia ist von einer positiven Kultivierung der grundsätzlich als antagonistisch zur Vernunft verstandenen Begierden wenig zu sehen. Der tugendhafte Akteur erreicht hier deshalb keine wirkliche innere Harmonie im Sinne einer gemeinsamen evaluativen und motivationalen Ausrichtung von Vernunft und Sinnlichkeit, sondern nur eine garantierte Durchsetzung rationaler Interessen im seelischen Bürgerkrieg. Tugend wird so in ihrer Erscheinungsform letztlich zur kontinuierlichen Selbstüberwindung – und stellt so eine adäquate Folie für das Verständnis des Handelns von Cornelius dar.
 
                Eine noch radikalere Form von Selbstüberwindung im Blick auf den Umgang mit den Emotionen und sinnlich fundierten Strebungen findet sich in der Ethik der Stoa: Hier wird sogar eine permanente Ausmerzung aller Leidenschaften in Gestalt der Apathie des stoischen Weisen als Zielvorstellung ins Auge gefasst wird.13 Im Rahmen einer monistischen Psychologie werden Leidenschaften aufgefasst als Fehlurteile des geistigen Führungsvermögens (hêgêmonikon), die es ein für alle Mal zu beseitigen gilt. In stoischer Sicht sind Emotionen grundsätzlich äußerst gefährliche seelische Krankheiten, die mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden müssen. Der Zustand der Tugend ist dann erreicht durch eine Aussonderung aller falschen Werturteile, die mit den Emotionen korrelieren. Man kann zwar argumentieren, dass so auch hier in der Tugend eine harmonische Ordnung vorliegt, insofern das Überzeugungssystem des absolut tugendhaften Akteurs (also des Weisen) letztlich frei ist von allen Fehlern und Widersprüchen; aber das wird – im Unterschied zum aristotelischen Modell – eben nicht durch eine innere Integration motivational pluraler Kräfte erreicht, sondern durch eine kognitivistisch fundierte Therapie von als seelischen Krankheiten aufgefassten Leidenschaften. Im pointierten Gegensatz zum aristotelischen Verständnis können Leidenschaften hier eben nicht moderiert bzw. kultiviert werden, sondern bleiben stets gefährliche Stolpersteine für die Moral. 
 
                Diese skizzenartig dargestellten Modelle von Tugend in der Antike speisen sich selbstverständlich aus recht unterschiedlichen (und jeweils kontroversen) ontologischen, anthropologischen und psychologischen Voraussetzungen, die hier nicht in den notwendigen Details ausdifferenziert werden können. Dennoch lässt sich festhalten, dass grosso modo zwei verschiedenartige Verständnisse von Tugend sichtbar werden: Im Modell der harmonischen inneren Ordnung à la Aristoteles werden Tugenden verstanden als Vollendungen der menschlichen Natur, die in einem produktiven Miteinander von Vernunft und Sinnlichkeit durch Erziehung sukzessiv entwickelt werden können; im alternativen Modell, das Tugend im Kern als seelische Selbstüberwindung bzw. als Herrschaft der Vernunft über tendenziell widerspenstige Leidenschaften fasst, sind Tugenden – ebenso wie etwa bei Philippa Foot (Virtues and Vices, Kap. 1) – grundsätzlich Korrektive für bestimmte Defizite in der menschlichen Natur, sodass hier in der Konzeptualisierung eine eher therapeutische Metaphorik dominiert. In beiden Modellen wird der wesentliche Wert der Tugend natürlich in der Umsetzung der Vernunft im menschlichen Leben gesehen, aber im aristotelischen Ansatz wird die Persistenz von Konflikten als vergleichsweise defizitär bewertet und die harmonische Integration aller seelischen Kräfte als ein axiologisches Surplus gesehen.
 
                Dass diese Wertung im alternativen Modell diametral entgegengesetzt ausfallen kann, belegt explizit der mittelalterliche Ansatz von Peter Abaelard, der „Sitten” (mores) bestimmt als „Schwächen oder Stärken des Geistes, die uns zu guten oder schlechten Werken geneigt machen” (Ethica, § 1). Die Entscheidung, moralischen Versuchungen, die uns zum schlechten Handeln gegen den Willen Gottes „geneigt machen” (inclinare: Ethica, § 2) bewusst zuzustimmen – worin nach Abaelard der Kern der Sünde (peccatum) besteht (vgl. Ethica, § 3) – liegt aber ganz beim Akteur. Für unseren Zusammenhang ist nun interessant, dass Abaelard die weitgehend in der körperlichen Natur des Menschen verorteten sündigen Versuchungen als „notwendige Schwäche” (infirmitas necessaria: Ethica, § 4) charakterisiert. Damit meint er nicht nur, dass sie nicht ausmerzbare Teile der conditio humana sind, sondern auch, dass sie sogar regelrecht erforderlich sind, damit sich die Moralität des Menschen in der Verweigerung der Zustimmung (consensus) zu ihnen manifestieren kann:
 
                 
                  Wo bleibt denn der Kampf, wenn der zu bekämpfende Gegenstand fehlt? Oder warum [sei] der Lohn groß, wenn das, was wir erdulden, nicht schwer (grave) ist? […] Damit es sich wirklich um einen Kampf handelt, muss es einen Gegner geben, der Widerstand leistet, nicht einen, der völlig zugrunde geht. Dieser Gegner ist tatsächlich unser böser Wille, über den wir triumphieren, wenn wir ihn dem göttlichen Willen unterordnen. Wir löschen ihn nicht völlig aus und haben somit immer etwas, wogegen wir ankämpfen können. Was tun wir denn Großes für Gott, wenn wir nichts erdulden, das unserem Willen entgegensteht, sondern mehr das erreichen, was wir wollen? (Ethica, § 7; Übers. Ph. Steger) 
 
                
 
                Abaelard sieht Tugend konsequent als zügelnde Beherrschung (refrenatio), nicht als Auslöschung (extinctio) sündiger Inklinationen, die – in einer für christliche Verhältnisse wahrlich unorthodoxen Wendung – als das unverzichtbare Material für tugendhafte Betätigung gesehen werden, und zwar nach dem Motto: „Viel Feind‘, viel Ehr‘”; die Krone des Verdienstes (d. h.: das jenseitige Leben im Paradies) muss hart erkämpft werden14, denn ansonsten entpuppt sich Tugend möglicherweise nur als Mangel an Gelegenheit. Je schwerer der Kampf ist, den der Tugendhafte mit sich und seinen Inklinationen auszutragen hat, desto größer ist nach Abaelard auch das moralische Verdienst des Akteurs. ‚Leichte‘ oder gar kampflose moralische Siege, wie sie im Harmoniemodell der Tugend ja quasi an der Tagesordnung sind, wären nach Abaelard hingegen minderwertig. Abaelard würde somit die Rettungstat von Cornelius moralisch deutlich höher einstufen als die von Emma.
 
                Dem würde Thomas von Aquin in Anknüpfung an die aristotelische Ethik und das mit ihr verbundene erste Modell von Tugend entgegenhalten, dass „der Begriff der Tugend mehr im Guten als im Schwierigen besteht”, und dass deshalb „die Größe der Tugend mehr nach dem Begriff des Guten als nach dem des Schwierigen zu bemessen ist”.15 Wie die differenzierte Formulierung mit ‚mehr‘ (magis) zeigt, kann Schwierigkeit des Handelns nach Thomas durchaus auch ein Gradmesser für dessen Tugendhaftigkeit sein, aber das trifft seiner Auffassung nach vor allem auf die Tapferkeit (fortitudo) zu. Denn diese Kardinaltugend ist nach Thomas der Schlüssel für die menschliche Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen das eigene tugendhafte Ziel weiter zu verfolgen; sie hat somit einen besonderen Wert als ‚exekutive‘ Tugend, insofern sie die Erreichung des moralisch Guten befördert.
 
                Wie man an diesen Beispielen sehen kann, bilden die beiden beschriebenen Modelle von Tugend in ihrem unterschiedlichen Begriffsgehalt und in ihrer divergenten Bewertung moralischen Verdienstes regelmäßig auftauchende Muster in antiker und mittelalterlicher Ethik. Vor diesem Hintergrund ist m. E. auch der Tugendbegriff bei Kant in seiner Entfaltung und Entwicklung philosophisch fruchtbar zu verorten.16  
 
               
              
                4 Tugend als fortitudo moralis und die Autokratie der Vernunft bei Immanuel Kant
 
                Betrachtet man die verschiedenen Definitionen, die Kant in seiner Tugendlehre der Metaphysik der Sitten für das Konzept der Tugend anbietet, scheint er eindeutig das zweite Modell zu favorisieren: „Nun ist das Vermögen und der überlegte Vorsatz, einem starken aber ungerechten Gegner Widerstand zu thun die Tapferkeit (fortitudo) und in Ansehung des Gegners der sittlichen Gesinnung in uns Tugend (virtus, fortitudo moralis).” (TL, AA 06: 380). Tugend wird im Kern als „ moralische Stärke” (fortitudo moralis) begriffen, wie sie schon in der KpV (AA 05: 84) als „ moralische Gesinnung im Kampfe” beschrieben wird. Die Verwendung militärischer bzw. martialischer Metaphorik ist abundant17 und erinnert in manchem an die obigen Beschreibungen bei Abaelard. Kant interpretiert Tapferkeit als natürliche Eigenschaft des Temperaments andernorts18 nicht als passives geduldiges Ausharren, sondern eher als das Bewahren von aktivem Mut zur Handlung unter Gefahren. Dies wird dann auf Tapferkeit als moralische Eigenschaft ausgedehnt, insofern „wahre Tapferkeit (Tugendstärke)” beschrieben wird als „gesetzmäßiger Muth, in dem, was Pflicht gebietet, selbst den Verlust des Lebens nicht zu scheuen” (Anth, AA 07: 259).
 
                In der Tugendlehre wird das noch weiter präzisiert, indem Tugend explizit als eine Eigenschaft des Willens ausgewiesen wird, nämlich als „ moralische Stärke des Willens eines Menschen in Befolgung seiner Pflicht: welche eine moralische Nöthigung durch seine eigene gesetzgebende Vernunft ist, insofern diese sich zu einer das Gesetz ausführenden Gewalt selbst constituiert” (TL, AA 06: 405). Diese Lokalisierung der Tugend im Willen bedarf mit Blick auf die Formulierung im zweiten Teil dieses Zitats einer Präzisierung. Kant sieht den Willen im Rahmen seines Tugendbegriffs in einer doppelten und komplementären Funktion, nämlich einerseits als gesetzgebende ( legislative) Instanz im Blick auf die Maximen, andererseits als ausführende (exekutive) Kraft für dieselben. Ersteres konstituiert den ‚ guten Willen‘, der sich in der Wahl seiner Handlungsvorsätze allein vom Bewusstsein des moralischen Gesetzes als Triebfeder – also ‚ aus Pflicht‘ – bestimmen lässt; in der zweiten Funktion schirmt der Wille diese moralische Resolution in ihrer Umsetzung gegen Widerstände ab. Schlagwortartig formuliert: Die Autonomie der praktischen Vernunft bedarf im Willen einer Ergänzung durch die „ Autokratie” der Tugend als Vermögen, „über seine dem Gesetz widerspenstige Neigungen Meister zu werden” (TL, AA 06: 383), und d. h.: zu verhindern, dass diese den legislativen Willen an seiner Umsetzung hindern und stattdessen die Handlungsmotivation ‚kapern‘, um ihre selbstsüchtigen Zwecke zu verfolgen. Tugendhaft zu sein heißt somit mehr, als bloß einen ‚ guten‘ (d. h. von der Pflicht bestimmten) Willen zu haben, sondern man muss ihn auch umsetzen können – und genau das wird durch die Autokratie der Vernunft gewährleistet. Tugend umfasst somit Autonomie und Autokratie, die in einem Verweisungszusammenhang stehen: Autokratie wäre ohne Autonomie tendenziell normativ richtungslos, aber Autonomie ohne Autokratie liefe Gefahr, wirkungslos zu bleiben.19 
 
                Diese Formulierungen muten prima facie sehr eindeutig an: Kants Rede von der Autokratie der Tugend scheint auf eine rationale Selbstbeherrschung im Sinne einer Selbstnötigung oder eines Selbstzwangs der sinnlichen Natur durch die Kraft der über sie herrschaftsfähigen Vernunft hinauszulaufen. Das klingt – nicht zuletzt in der Modellierung des inneren Konflikts als ‚ Krieg‘ – nach Platons Politeia 20 und einem – in aristotelischer Terminologie gesprochen – enkratischen Verständnis von Tugend als Willensstärke, das auf eine erfolgreiche Selbstüberwindung im Kampf der Vernunft mit den sinnlichen Neigungen abzielt. Wie Anne Margaret Baxley betont, ist dies in den früheren Schriften Kants zur Moralphilosophie auch erkennbar mit einer evaluativen Wendung verknüpft, die gerade diesen inneren Sieg als etwas besonders moralisch Wertvolles erscheinen lässt.21 Insgesamt ist Kants Verständnis von Tugend und ihrem Wert damit kaum von einem „battle citation”-Modell22 à la Abaelard zu dissoziieren.
 
                Mit genauerem Blick auf das Kantische Spätwerk (vor allem die Metaphysik der Sitten, die Religionsschrift, die Anthropologie in pragmatischer Absicht sowie einige Vorlesungen) muss man aber einige Nuancierungen vornehmen, die – wie wiederum Baxley in ihrer einschlägigen Monographie gezeigt hat – ein deutlich subtileres Konzept von ‚ Autokratie‘ bei Kant sichtbar werden lassen und so seine bruchlose Zuordnung zum zweiten Modell von Tugend zumindest in Frage stellen:
 
                (1) Man kann den Bezug auf den Kampf gegen innere Widerstände als Gradmesser für den moralischen Wert der Tugend auch eher epistemisch lesen, wie es etwa folgende Formulierung nahelegt: „ Tugend ist die Stärke der Maxime des Menschen in Befolgung seiner Pflicht. – Alle Stärke wird nur durch Hindernisse erkannt, die sie überwältigen kann; bei der Tugend aber sind diese die Naturneigungen, welche mit dem sittlichen Vorsatz in Streit kommen können” (TL, AA 06: 394). Die Durchsetzungsfähigkeit der Tugend in der inneren Auseinandersetzung gegen starke Widerstände wäre dann ein Indikator für die Festigkeit der moralischen Überzeugungen, ohne dass die Werthaftigkeit der Tugend selbst im Sinne von „Viel Feind’, viel Ehr’” darauf zurückgeführt würde. Die Anwesenheit mächtiger widerstrebender Inklinationen, die niedergehalten werden, ist hier eher ein starkes Indiz dafür, dass der Akteur eben eine ‚rein‘ moralische, also aus Achtung für das Gesetz stammende Handlungsmotivation hat und nur ‚ aus Pflicht‘ handelt, ohne jegliche Neigungen.23 Willensstärke als psychologisches Faktum ist dann aber zumindest nicht die axiologische Basis für die Gutheit der Tugend; diese liegt allein im moralischen Prinzip des Wollens.
 
                (2) Kant schließt ganz in diesem Sinne keineswegs aus, dass tugendhaftes Handeln aus Pflicht auch dann erfolgen kann, wenn es von entsprechenden Neigungen begleitet wird – diese dürfen eben bloß nicht den Bestimmungsgrund bzw. die Triebfeder des Handelns konstituieren, weil diese sonst ihren moralischen Wert einbüßt.24 Auch wenn die „lastergebärenden Neigungen” (TL, AA 06: 376) bei Kant stellenweise wie der Erzfeind par excellence aussehen, den es beim moralischen Handeln grundsätzlich zu überwinden gilt, muss man doch festhalten, dass es gar nicht die Neigungen selbst sind, denen die Tugend entgegensteht. Der ‚wahre‘ innere Feind ist das, was Kant in der Religionsschrift als das „radikale Böse” bezeichnet. Damit meint er weniger sinnliche Begierden per se, sondern die Tendenz des Menschen, trotz der Einsicht in das moralische Gesetz seinen individuellen Interessen in seinen Überlegungen und Maximen eine übermäßige Wertschätzung zukommen zu lassen.25 Diese angeborene Tendenz ist im Menschen niemals komplett auslöschbar (RGV, AA 06: 43), und deshalb bedarf es grundsätzlich der Tugend, um dieser ‚Versuchung‘ zur Selbstprivilegierung eigener Interessen – die sich manchmal auch unbemerkt in die eigene praktische Deliberation einzuschleichen versteht – konsequent zu widerstehen. Es geht Kant somit definitiv nicht um eine selbstkasteiende Repression der menschlichen Sinnlichkeit und ihrer Neigungen in toto durch die Vernunft; das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass er selbst – ebenso wie sein Zeitgenosse David Hume in seiner Philippika gegen „monkish virtues” – unzweideutige Kritik an der übertriebenen „Bekämpfung der Naturtriebe” in einer „Mönchsascetik” übt (AA 06: 485).
 
                (3) Gerade neuere Arbeiten zur Kantischen Moralpsychologie haben gezeigt, dass Kant der Idee einer Kultivierung bestimmter natürlicher Gefühle keineswegs komplett hostil gegenübersteht, sondern zumindest Raum dafür bietet.26 Die Grundidee ist hier, dass auch die Beförderung der eigenen natürlichen Anlagen insoweit selbst als Pflicht verstanden werden kann, als diese in ihrem entwickelten Zustand einen konstruktiven Beitrag zur eigenen Vollkommenheit liefern, die Kant ja – neben der Pflicht zur Beförderung fremder Glückseligkeit – in der Metaphysik der Sitten gerade als eine der beiden elementaren Tugendpflichten identifiziert. Dann können auch Neigungen, die gewissermaßen auf einer Linie mit der praktischen Vernunft liegen (bzw. auf diese gebracht werden), einen bestimmten moralischen Wert haben, insofern sie die Pflichtausübung unterstützen. Dieser Wert wäre natürlich weiterhin kein unkonditionaler (wie beim guten Willen), sondern ein derivater, der sich axiologisch der Ausrichtung auf die Implementierung des moralischen Gesetzes in den eigenen Maximen verdankt.
 
                Unter Berücksichtigung dieser Tendenzen ist es nicht verwunderlich, dass beim späten Kant die „Cultur der Moralität in uns” (TL, AA 06: 392) auch die affektive Dimension einbezieht. Das bedingt dann unverkennbar eine gewisse Annäherung an das erste (aristotelische) Modell von Tugend als harmonischer innerer Ordnung. Kant selbst intendiert es aber wohl in erster Linie als eine Ausweitung des Gedankens der Autokratie der Vernunft, die nicht nur – in einem negativen Sinne – die Bekämpfung moraladverser Tendenzen einschließt, sondern auch die Beförderung aller moralaffinen Anlagen im Menschen.27 Das Ziel ist dabei stets, „daß das Gesetz nicht blos die Regel, sondern auch die Triebfeder der Handlungen sei” (TL, AA 06: 392). Die Approximation des Kantischen Tugendkonzepts an das erste Modell, die insbesondere von Nancy Sherman sehr stark gemacht worden ist, findet ihre Grenzen insgesamt dann auch in Folgendem:
 
                (i) In seiner ‚ethischen Methodenlehre‘ der Metaphysik der Sitten (AA 06: 477 – 485) trägt Kant durchaus dem Gedanken Rechnung, dass Tugend nicht bloß didaktisch gelehrt, sondern auch praktisch eingeübt werden muss, und zwar im Rahmen einer „ethischen Gymnastik”, die zur Stärkung des Wollens beiträgt. Er wendet sich allerdings explizit sowohl gegen die aristotelische Idee der ethischen Tugend als einer emotionalen Mitte als auch gegen eine aposteriorische Verankerung des Tugenderwerbs in der Erfahrung (vgl. TL, AA 06: 404 – 405). Damit spricht er sich ebenfalls gegen ein moralpädagogisches ‚learning by doing‘, also gegen eine Habitualisierung im Sinne des aristotelischen ethismos aus, die ja davon ausgeht, dass die Gewöhnung (ethos) der Entwicklung der Vernunft (logos) vorausgeht.28 Kants Ablehnung hängt primär damit zusammen, dass er ein – möglicherweise etwas unterkomplexes – Bild von Habitualisierung als einer an einfachere technische Fertigkeiten angelehnte Mechanisierung des Handelns hat29: Sittliche Maximen könnten nicht auf physischer Gewohnheit gegründet werden (TL, AA 06: 409). Kant erkennt durchaus, dass im (aristotelischen) Modell, das Tugend als hexis fasst, eine Idee der Handlungseffizienz liegt: „Fertigkeit (habitus) ist eine Leichtigkeit zu handeln und eine subjective Vollkommenheit der Willkür” (AA 06: 479) – aber gerade darin sieht er das Problem: Die Idee einer gewohnheitsmäßigen Gleichförmigkeit – also die Tugend als „zweite Natur” im aristotelischen Sinne – widerspricht in seinem Verständnis der vernünftigen Autonomie als Wurzel der Moralität. Wenn schon, dann müsse man sich die Tugend als habitus libertatis, also als „freie Fertigkeit” denken, und d. h.: als „Beschaffenheit nicht der Willkür, sondern des Willens” (TL, AA 06: 407).30 Tugend als Ausdruck der inneren Freiheit ist deshalb nie komplett habituell ‚implementiert‘, sondern muss immer wieder von neuem anheben.31 Sie geht auch nicht aus schrittweiser quantitativer Veränderung des Wollens hervor, sondern aus einer qualitativen „Revolution in der Gesinnung im Menschen” (RGV, AA 06: 47). 
 
                (ii) In diesem Verständnis von Tugend zeigt sich nach Kant nicht nur die Autonomie der Vernunft, sondern auch eine Grenze der moralischen Perfektibilität des menschlichen Wollens. Autokratie als Komponente der Tugend wäre nämlich verzichtbar, wenn der Mensch einen „heiligen” Willen hätte, der überhaupt nicht angefochten wäre von sinnlichen Neigungen und egoistischen Antrieben, sondern sich immer zwanglos selbst nach dem moralischen Gesetz bestimmen würde.32 Kant hegt gegenüber dem Tugendmodell der inneren Harmonie den Verdacht, dass es sich dabei um ein für den Menschen als verkörpertes Vernunftwesen letztlich unerreichbares Ideal handelt, das die menschliche Natur überfordert.33 Dem Beispiel von Emma stünde er somit kritisch gegenüber, zumindest sofern es als ein Vorbild für ein moralisches Handeln aus Pflicht – und nicht als neigungsmotivierter Akt – verstanden wird. Ganz ohne „freien Selbstzwang” (TL, AA 06: 383) kommt der Tugendhafte bei ihm nicht aus, aber diese Willensstärke ist nicht rein negativ formuliert: „Die Tugend also, so fern sie auf innere Freiheit gegründet ist, enthält für die Menschen auch ein bejahendes Gebot, nämlich alle seine Vermögen und Neigungen unter seine (der Vernunft) Gewalt zu bringen […]” (TL, AA 06: 408).34 
 
                (iii) Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist dabei das, was Kant in expliziter Anknüpfung an die Stoa als ‚Apathie‘ bezeichnet. Sowohl temporäre Affekte (wie Wut) als auch habituelle Leidenschaften (wie Hass), welche die Vernunft dieser Herrschaft und Selbstmächtigkeit berauben, sind auf jeden Fall zu vermeiden35; mit anderen Worten: Hier ist keine Kultivierung möglich, sondern diese sind einfach zu überwinden und zu beseitigen, denn „[d]‌ie wahre Stärke der Tugend ist das Gemüth in Ruhe mit einer überlegten und festen Entschließung ihr Gesetz in Ausübung zu bringen. Das ist der Zustand der Gesundheit im moralischen Leben” (TL, AA 06: 409). Kant schließt sich somit in Bezug auf alle vernunftbehindernden Leidenschaften der korrektiven und therapeutischen Tugendvorstellung der Stoa an.36 Dabei rekurriert er regelmäßig auf das von Epiktet überlieferte Präzept: „ Sustine et abstine”,37 das er als Kernbestand der moralischen Tapferkeit identifiziert.
 
                Zum Abschluss seiner ethischen Methodenlehre in Metaphysik der Sitten bringt Kant nun gerade im Blick auf diese stoische Apathie noch einen Gedanken ins Spiel, den man vielleicht bei ihm in Anbetracht des soeben Gesagten nicht erwarten würde. Die Übung der Tugend in der ‚ethischen Ascetik‘ ziele letztlich auf zwei Gemütsstimmungen ab: Der Tugendhafte solle in Befolgung seiner Pflichten ein „wackeres und fröhliches Gemüt (animus strenuus et hilarius)” (AA 06: 484) an den Tag legen. Der auf Askese und Verzicht abhebenden ‚wackeren‘ stoischen Tapferkeit müsse deshalb „das jederzeit fröhliche Herz in der Idee des tugendhaften Epicurs” (AA 06: 485) zur Seite gestellt werden. Bemerkenswert ist die Begründung, die Kant für diese philosophiehistorisch ebenso wie moralpsychologisch extravagante Mixtur abgibt:
 
                 
                  Denn sie [scil. die Tugend] hat mit Hindernissen zu kämpfen, zu deren Überwältigung sie ihre Kräfte zusammen nehmen muß, und zugleich manche Lebensfreude zu opfern, deren Verlust das Gemüth wohl bisweilen finster und mürrisch machen kann; was man aber nicht mit Lust, sondern bloß als Frohndienst tut, das hat für den, der hierin seiner Pflicht gehorcht, keinen inneren Werth und wird nicht geliebt, sondern die Gelegenheit ihrer Ausübung so viel wie möglich geflohen. (AA 06: 484)
 
                
 
                Tugend darf nicht bloß im sauertöpfischen Verzicht bzw. im stoischen Ertragen der Lebensübel, bestehen, sondern sollte von Frohsinn bzw. Freude begleitet werden. Kant räumt explizit auch die Möglichkeit der Erfahrung eines moralischen Wohlgefallens ein, das man im Bewusstsein seiner eigenen Pflichterfüllung findet.38 Damit würde er wieder näher an das Modell der inneren Harmonie heranrücken, insofern dann auch bei ihm die aristotelische Bedingung (iv) für tugendhaftes Handeln – dass es von Freude begleitet wird – erfüllt sein könnte, und zwar in einem ganz ähnlichen Sinne wie bei Aristoteles: Die moralische Lust ‚vollendet‘ die Handlung aus Pflicht, ohne dadurch zu deren Triebfeder zu werden. Folgt man dieser Vorstellung, müsste die Geschichte von Cornelius im Sinne des späten Kant mindestens noch um einen Satz ergänzt werden: „Auf der Heimfahrt durchströmte ihn das freudige Gefühl der Zufriedenheit, den moralischen Anforderungen der Situation allen Schwierigkeiten zum Trotz letztlich gerecht geworden zu sein.”
 
               
              
                5 Fazit
 
                Kants Modell von Tugend lässt sich somit nicht eindeutig in eine der beiden oben gezimmerten Schubladen einsortieren: Es hat in seiner Charakterisierung der Tugend als fortitudo moralis zweifelsfrei eine klare Schlagseite in Richtung des zweiten Modells; insbesondere in Kants Spätwerk lassen sich aber bei aller Betonung der Autokratie der Vernunft auch gewisse Annäherungsbewegungen an die Vorstellung von Tugend als harmonischer innerer Ordnung diagnostizieren. Erkennbar rekurriert er dabei trotz aller Kritik am Eudaimonismus der antiken Ethik auf einige Ideen ihrer verschiedenen Richtungen bzw. Schulen. Es wäre nun zu prüfen, ob es sich um eine systematisch tragfähige Synthese im Rahmen eines neuen ‚dritten‘ Modells von Tugend handelt,39 oder ob man hier eher von einer Amalgamierung zu sprechen hätte. Ebenso wäre weiter zu überlegen, inwieweit dieses ‚Changieren‘ im Tugendbegriff letztlich in der Verankerung seiner Ethik in einer nicht-naturalistisch gedachten Moral als Verbindlichkeit für Menschen als freie, aber eben zugleich natürliche und endliche Vernunftwesen begründet liegt – und ob sich möglicherweise gerade in diesem inhärenten Spannungsverhältnis von homo noumenon und homo phaenomenon die Stärke der Kantischen Reflexion erweist.40 
 
                Das würde hier aber zu weit führen, und so möchte ich stattdessen abschließend noch einmal kurz zu den beiden Beispielen vom Anfang sowie den durch sie freigelegten Intuitionen im Blick auf den Charakter und den Wert der Tugend zurückkehren. Trotzdem bleiben wir so auch noch bei Kant. Denn die zweite Geschichte erinnert zweifelsfrei in manchen Punkten an die Beispiele, die Kant selbst in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten für unkonditional gutes Handeln aus Pflicht gibt, insbesondere an den kalten Philanthropen, der ohne innere Beteiligung an der Not anderer wohltätig ist (vgl. AA 04: 398). Das Problem in der moralischen Wahrnehmung solcher Fälle ist m. E. in erster Linie, dass wir von Beispielen der Tugend erwarten, dass sie in uns Bewunderung erzeugen bzw. wecken und zur Nachahmung einladen.41 Dafür ist das inspirierende Beispiel von Emma gut geeignet, während das zweite in dieser Hinsicht vor allem daran krankt, dass die unbestreitbar richtige Handlung im Kontext des ansatzweise porträtierten Charakters von Cornelius eher wie ein Selbstzwang wirkt. Allgemeiner formuliert: Begreift man Tugend primär in Kategorien der Selbstbeherrschung, dann wirkt sie immer etwas unangenehm verbissen und lässt gerade dadurch die ‚Anmut‘ vermissen, die Friedrich Schiller in seiner Schrift „Über Anmut und Würde” (1793) gezielt gegenüber Kant als Teil eines sittlichen Ideals eingefordert hat.42 Damit knüpfte Schiller an die antike Vorstellung des Tugendhaften als „Schön- Gutem” (kalokagathos) an: Das Tugendhafte ist gerade dadurch schön, dass es einer unbehinderten Entfaltung der Kräfte des Akteurs entspringt. Die harmonische Ordnung von Vernunft und Sinnlichkeit, für die Schiller plädiert (und die dem ersten Modell von Tugend entspricht), ermöglicht ein leichtes und ungezwungenes Tun des Richtigen, das von Freude begleitet ist. In dieser Perspektive haben wir es in Emma mit einer schön- guten Akteurin zu tun, deren gesamte Persönlichkeit in ihrer aktiven Äußerung bei uns Bewunderung hervorruft.
 
                Das kann man von den meisten Beispielen Kants und von Cornelius gerade nicht behaupten, die in ihrer inneren Dissonanz eher wie nicht- ideale Akteure wirken. Vielleicht sind sie uns in ihrer misanthropisch anmutenden Art einfach wenig sympathisch und eignen sich deshalb nicht ohne weiteres als Objekte der uneingeschränkten Bewunderung bzw. als persönliche Vorbilder. Aber so wenig wir uns mit ihnen als Akteuren identifizieren (oder gar mit ihnen tauschen) möchten, so sehr ringt uns doch ihr Handeln in der konkreten Situation moralische Achtung und Respekt ab – und das gerade wegen der dafür erforderlichen Selbstüberwindung, die ihnen das Handeln so schwer macht. Was wir für den Kern von Tugend halten und an ihr wertschätzen, ist somit zumindest in den beiden Beispielen möglicherweise stark davon abhängig, ob wir stärker auf die handelnde Person in toto oder auf die konkrete Handlung schauen (also eher akteur- oder aktzentriert urteilen). Welches der beiden Modelle von Tugend man vor diesem Hintergrund – und angesichts unserer konfligierenden Intuitionen hinsichtlich der Leichtigkeit oder Schwierigkeit von moralisch richtigem Handeln – für plausibler hält, hängt nicht zuletzt davon ab, wie optimistisch, realistisch oder pessimistisch man im Blick auf die Möglichkeiten des Menschen zur kultivierenden Selbstgestaltung seines seelischen Lebens ist.43 
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              Notes

              1 
                Vgl. hierzu Halbig 2013; Halbig und Timmermann 2021.
 
              
              2 
                Vgl. hierzu meine Überlegungen in: Müller 2011.
 
              
              3 
                Der erste Fall von Emma weist gewisse Ähnlichkeiten mit schon in der Literatur verhandelten Beispielen auf, z. B. mit Peter Singers „Kind im Teich”, bei dem es aber um ganz andere (utilitaristische) Aspekte geht als bei meiner tugendethisch intendierten Perspektivierung, was auch eine wesentlich ausführlichere Beschreibung der Handlung selbst bedingt.
 
              
              4 
                Vgl. auch Aristoteles, EN 1137a21 – 23.
 
              
              5 
                Da es mir nachfolgend nur um eine selektive typologische Darstellung mit ‚ idealtypischen‘ Konturen der Tugendkonzeption von Aristoteles geht, sei zum Hintergrund auf meine ausführlichere Darstellung (mit Diskussion der neueren Literatur) verwiesen: Müller 2021. Für eine Rekonstruktion mit Blick auf einen intendierten Vergleich mit Kant s. Sherman 1997, Kap. 2.
 
              
              6 
                Vgl. Aristoteles, EN 1105a28 – 33 und 1104b3 – 9.
 
              
              7 
                Diese Unterscheidung von „aus Tugend” versus „tugendgemäß” ist an der Kantischen Differenzierung von „ aus Pflicht” und „ pflichtgemäß” orientiert.
 
              
              8 
                Vgl. hierzu Aristoteles, EN 1097b2 – 5.
 
              
              9 
                Zur Selbstbeherrschung (enkrateia) im Unterschied zur Unbeherrschtheit (akrasia) vgl. EN 1102b14 – 28.
 
              
              10 
                Zum Tugendbegriff bei Platon vgl. den instruktiven Überblick bei Horn 2017.
 
              
              11 
                Wie es etwa das Beispiel von Leontios in Rep. 439e–440a belegt.
 
              
              12 
                Insbesondere in Nomoi I–III wird eine Art ethismos im aristotelischen Stil beschrieben: Die Seele soll schon im präreflexiven Zustand durch „richtige Heranbildung dieser Schmerz- und Lustgefühle” (Lg. 653c) daran gewöhnt werden, nicht mit der Vernunft bzw. dem Gesetz in Widerspruch zu geraten. Der Weise (sophos) ist schließlich dadurch gekennzeichnet, dass bei ihm Lust- und Schmerzgefühle mit den richtigen Vernunftgrundsätzen (orthois logois) in Übereinklang stehen (symphonous) (Lg. 696c). Damit bewegt sich der späte Platon stärker in Richtung des harmonischen Modells von Tugend.
 
              
              13 
                Vgl. hierzu die zusammenhängende Darstellung von Cicero im vierten Buch der Tusculanae Disputationes. 
 
              
              14 
                Vgl. auch Abaelard, Collationes II, ed. Marenbon/Orlandi, n. 112: „Ubi quippe non est aliqua repugnantiae pugna, non est superantis virtutis corona, iuxta illud etiam magni vestri philosophi: ,Non coronabitur quis non legitime certaverit’.”
 
              
              15 
                Thomas von Aquin, Summa theologiae II–II, q. 123 a.12 ad 2: „ratio virtutis magis consistit in bono quam in difficili. Unde magis est mensuranda magnitudo virtutis secundum rationem boni quam secundum rationem difficilis.”
 
              
              16 
                Die Darstellung des folgenden Abschnitts stützt sich im Wesentlichen auf die Tugendlehre der Metaphysik der Sitten, die nach etwas stiefmütterlicher Behandlung in der älteren Forschung in den letzten Jahren zunehmend durch Kommentare und Monographien erschlossen worden ist; vgl. Denis 2010; Höffe 2019; Timmons 2021; Trampota, Sensen und Timmermann 2013; Esser 2004, 241 – 393. Zum Verhältnis Kants zur Tugendethik vgl. die Beiträge in Betzler 2008.
 
              
              17 
                Vgl. z. B. TL, AA 06: 405, wo Kant konstatiert, dass „diese sittliche Stärke auch, als Tapferkeit (fortitudo moralis), die größte und einzige wahre Kriegsehre des Menschen ausmacht”. Das Konzept der asketischen Kultvierung verknüpft er folgerichtig mit der „Bekämpfung des inneren Feindes im Menschen” (TL, AA 06: 477).
 
              
              18 
                Vgl. hierzu auch die Charakterisierung von Tapferkeit und Mut in Kants Anthropologie (AA 07: 256 – 259).
 
              
              19 
                Zum Verhältnis von Autonomie und Autokratie vgl. auch Kants Vorarbeiten zur Metaphysik der Sitten (v. a. AA 23: 396), sowie König 1994.
 
              
              20 
                Vgl. in diesem Sinne auch Baxley 2010, 174, die bei Platon ebenfalls strukturell ein Modell der Autokratie der Vernunft sieht.
 
              
              21 
                Vgl. Baxley 2010, 42: „ Kant seems to think that, as a point of fact, there is something uniquely praiseworthy in acting morally in the face of obstacles. Duty often requires sacrifice and self-denial (GMS, AA 04: 407; 61 – 2), and actions done with great sacrifice from duty alone are ‘noble and sublime deeds’ (KpV, AA 05: 85; 208 – 9)”.
 
              
              22 
                 Baxley 2010, 43.
 
              
              23 
                Vgl. hierzu auch GMS, AA 04: 426nt.: „Die Tugend in ihrer eigentlichen Gestalt erblicken, ist nichts anderes, als die Sittlichkeit von aller Beimischung des Sinnlichen und allem unächten Schmuck des Lohns oder der Selbstliebe entkleidet zu sehen”.
 
              
              24 
                Die tugendhafte Person darf also das moralisch Richtige durchaus ‚mit‘, aber eben nicht ‚aus Neigung‘ tun, was in Schillers kritisch auf Kant gemünztem Distichon (Xenien 388) etwas verzerrt wird: „Gern dien ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung / Und so wurmt es mir [sic!] oft, daß ich nicht tugendhaft bin.”
 
              
              25 
                Vgl. die Explikation von „ böse” in RGV, AA 06: 32 – 33: „[der Mensch] ist sich des moralischen Gesetzes bewußt und hat doch die (gelegentliche) Abweichung von demselben in seine Maxime aufgenommen”. Zur obigen Deutung des radikal Bösen vgl. auch Baxley 2010, 67 – 72, sowie Timmons 2021, Kap. 8. Zur Thematik siehe auch Horn 2011.
 
              
              26 
                Vgl. hierzu Suprenant 2014; Thomason 2017; Sherman 1997, Kap. 4.
 
              
              27 
                Das bezieht sich nicht zuletzt auf natürliche Anlagen, die Kant unter dem Stichwort der „ästhetischen Vorbegriffe der Empfänglichkeit des Gemüths für Pflichtbegriffe überhaupt” verhandelt: (a) moralisches Gefühl; (b) Gewissen; (c) Menschenliebe; (d) Achtung (vgl. TL, AA 06:399 – 403). Vgl. hierzu Römer 2018, 191 – 99.
 
              
              28 
                Vgl. Aristoteles, EN 1179b23 – 31.
 
              
              29 
                Vgl. für ein differenziertes Verständnis von Habitualisierung bei Aristoteles: Müller 2019.
 
              
              30 
                Zur Kantischen Unterscheidung von Wille und Willkür vgl. AA 06: 213 – 14 u. 226.
 
              
              31 
                Vgl. hierzu TL, AA 06: 409nt. Siehe auch die Unterscheidung von habitus und promptitudo in Anth, AA 07: 147.
 
              
              32 
                Vgl. TL, AA 06: 379; 383.
 
              
              33 
                Vgl. TL, AA 06: 409 zur Tugend als „unerreichbarem Ideal”, bei dem doch eine Pflicht zur Annäherung besteht.
 
              
              34 
                Zu den drei verschiedenen Dimensionen von Tugend als Autokratie vgl. Baxley 2010, 125 – 36.
 
              
              35 
                Zur Unterscheidung von Affekt und Leidenschaft bei Kant vgl. Surprenant 2014, 86 – 7 (mit Diskussion der einschlägigen Stellen, wie Anth, AA 07: 252; 267). Neuere Beiträge zur Thematik finden sich in Failla und Sánchez Madrid 2021.
 
              
              36 
                Zum Einfluss der Ethik der (römischen) Stoa auf Kant vgl. Sherman 1997, Kap. 3. Siehe auch Horn 2008.
 
              
              37 
                Vgl. auch Kants Deutung dieses Präzepts in Päd, AA 09: 486 – 87. Zu diesem durchaus nicht unproblematischen Rekurs auf die Stoa vgl. den Beitrag von Franz Hespe zu Kants ethischer Methodenlehre in: Höffe 2019, 211 – 28, bes. 221 – 25.
 
              
              38 
                Vgl. TL, AA 06: 391: Zufriedenheit mit sich selbst als „ moralische Lust”. Zur moralischen Zufriedenheit als (negatives) „Wohlgefallen” vgl. auch KpV, AA 05:117 – 19. In RGV, AA 06: 45nt. spricht Kant auch von einer „vernünftige‍[n] Liebe des Wohlgefallens an sich selbst”. Fernzuhalten sind hier natürlich alle „ pathologischen” Formen von Lust im Sinne Kants (vgl. TL, AA 06: 378).
 
              
              39 
                Hierfür argumentiert Baxley 2010. Sie verteidigt Kant auch gegen die Annahme (die sich in unterschiedlicher Akzentuierung bei Annas, Hursthouse, Korsgaard und Nussbaum findet), dass er den Unterschied zwischen Tugend und Willensstärke nicht gesehen bzw. gewürdigt habe; vgl. Baxley 2010, 40 – 47 u. 79 – 84.
 
              
              40 
                Hier müsste man dann auch weitere Theoriestücke in die Betrachtung einbeziehen, die im Rahmen dieses Beitrags aus pragmatischen Gründen keine nähere Beachtung finden konnten, etwa die Unterscheidung von phänomenaler und noumenaler Tugend; vgl. RGV, AA 06: 46 – 47.
 
              
              41 
                Zur grundlegenden Bedeutung von Bewunderungswürdigkeit (admirability) für das Verständnis von Tugend vgl. Slote 1992, bes. 94.
 
              
              42 
                Zu dieser Debatte zwischen Kant und Schiller vgl. Denis 2006, 526 – 28 (kurz und instruktiv), sowie Baxley 2010, Kap. 3 (umfassend).
 
              
              43 
                Für Gespräche und wertvolle Hinweise zu diesem Text möchte ich Katja Göttfert und Michela Summa ganz herzlich danken.
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                1 Einleitung
 
                Es gehört zu den durchaus zutreffenden Gemeinplätzen der Kantforschung, dass Kant nicht unerheblich durch die Stoische Philosophie, vor allem aber auch durch Cicero (und indirekt über ihn wiederum eben durch die Stoa) geprägt gewesen sei. Ein prominentes Beispiel ist der angebliche Einfluss von Ciceros De officiis auf Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (GMS), oder eher: der angebliche Einfluss der 1783 erschienenen Übersetzung und Kommentierung jenes antiken Klassikers durch Christian Garve; Duncan (1957) und Freudiger (1993) gingen so weit zu behaupten, die Aufteilung der Pflichten nach der sogenannten Naturgesetzformel und auch die , Metaphysik der Sitten‘ als Teil des zweiten Abschnitts der GMS seien als ein durch Garves Cicerobuch bedingter Einschub zu verstehen. Die These, dass Kant zunächst an ein Buch gegen Garve gedacht habe, ist aber mindestens zweifelhaft; und die These, dass ganze Passagen dieser Schrift dort eigentlich nichts verloren hätten, ist mit Sicherheit falsch.1 Ein anderes Beispiel für solche (angeblichen) antiken Bezüge ist die Unterscheidung von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Es ist ganz richtig, dass diese Terminologie zum ersten Mal bei Cicero begegnet (genauer spricht dieser von „officia media” und „officia perfecta” bzw. „absoluta”),2 und es ist zutreffend, dass Kant auf eine Krisensituation der Naturrechtsethik seiner Zeit reagiert, die, kurz gesagt, darin bestand, dass weder Einigkeit darüber herrschte, wie die Pflichten einzuteilen, noch darüber, wie sie zu benennen seien. Man war sich, an Cicero anschließend, einig, dass es irgendwie einen Unterschied gibt zwischen sogenannten vollkommenen Pflichten, die (irgendwie) stärker, verbindlicher sind und jedenfalls erzwingbar, und sogenannten unvollkommenen Pflichten, die dies nicht sind. Aber so „gewiss und ausgemacht diese Verschiedenheit ist; so ist es doch den Philosophen bisher nicht leicht gewesen, dieselbe auf so deutliche und allgemeine Grundsätze zurückzuführen, die auf alle Fälle angewandt werden können”, so klagte etwa Sulzer (1773, 390); ähnlich Höpfner, der fragte, „wo ist die Grenzlinie; welche Pflichten sind erzwingbar, welche nicht?” (1780, 210), oder auch Hufeland, der nicht nur kritisierte, dass die Naturrechtler den Unterschied „zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten […] mehr ahnden ließen als nach Gründen deutlich machten” (1785, 16), sondern auch, dass „Worte und Ausdrucke über den Gegenstand desselben [Naturrechts] meistens sehr verschieden” (13) seien. Solche Diagnosen und Klagen finden sich in sehr vielen naturrechtlichen Schriften der Zeit, und hat man diese zeitgenössische Situation erst einmal im Blick, so wird es ganz offenkundig, dass Kant auf sie reagiert.
 
                Aber es ist eine Sache, Kant in eine Debatte einzuordnen, und eine ganz andere, zu verstehen, was Kant selbst zu dieser Debatte beiträgt. Oder anders gesagt: Es hilft zwar etwas, aber nicht viel weiter, zu wissen, was Cicero oder Pufendorf oder Baumgarten über vollkommene und unvollkommene Pflichten sagen, wenn man verstehen will, was Kant darunter versteht. Und Kant hebt ja sogar selbst hervor, dass seine Annahme von vollkommenen Pflichten gegen sich selbst „dem in Schulen angenommenen Wortgebrauch zuwider läuft” (AA 04: 421.36, u. H.).3 In der Metaphysik der Sitten (MS) hat Kant seinen unüblichen ,Wortgebrauch‘ insofern fortgesetzt, als sich auch dort vollkommene Tugendpflichten gegen gegen andere und gegen sich selbst finden, so dass es also (anders als in den ,Schulen‘) vollkommene Pflichten gibt, die keine Rechtspflichten sind. Weniger sichtbar ist eine Neuerung, die Kant in der GMS (AA 04: 424.10 – 11) nur en passant einführt, in der MS dann aber häufiger verwendet: Er unterscheidet nämlich zusätzlich zwischen weiten und engen Pflichten. Seinen heutigen Lesern ist dieser Sprachgebrauch so sehr vertraut, dass man gar nicht realisiert, wie völlig unüblich diese Redeweise für Kants Zeit war (ganz anders als die Rede von vollkommenen und unvollkommenen Pflichten, die ja, wie bemerkt, durch Cicero geprägt und dann bis heute tradiert wurde); in der Tat wurde, soweit wir sehen, bis heute in der Literatur nicht rezipiert, dass die terminologische Unterscheidung von ,engen‘ und ,weiten‘ Pflichten jedenfalls im effektiven Sinne originär kantisch ist.
 
                Nun ist unbestritten, dass die Unterscheidung zwischen vollkommenen und unvollkommenen bzw. zwischen engen und weiten Pflichten für die MS von allergrößter Bedeutung ist. Schon die Einteilung in die zwei Teile der Rechtslehre (RL) und Tugendlehre (TL) beruht auf jener Unterscheidung, wenn auch just diese Zweiteilung viele hat denken lassen, Kants Pflichtenlehre sei hoffnungslos inkonsistent. Denn wie soll man sich dann erklären, dass innerhalb der TL nicht nur unvollkommene, sondern auch vollkommene Pflichten behandelt werden? Kant sagt nämlich einerseits, dass die „ethischen Pflichten” (die Tugendpflichten) „von weiter, dagegen die Rechtspflichten von enger Verbindlichkeit” sind (390.2 – 3), dass also „die ethische Pflicht als weite, nicht als enge Pflicht gedacht werden müsse” (410.11 – 12; vgl. auch 390.18; 395.1 – 3; 411.10). Tatsächlich finden sich dann aber, wie gesagt, im System der Tugendpflichten auch vollkommene Pflichten, und da man üblicherweise davon ausgeht, dass vollkommene Pflichten enge Pflichten sind,4 scheint Kant sich in einen eklatanten Widerspruch zu verwickeln, da er zwar sagt, alle Tugendpflichten seien weit (unvollkommen), dann aber in der konkreten Ausführung sehr wohl enge (vollkommene) Tugendpflichten behandelt.5 Nennen wir dieses Problem das Problem der Pflichtensystematik. Mit diesem Problem eng verbunden ist die Frage, worin genau eigentlich die „Casuistik” (411.16; 413.14) besteht bzw. wie man die in insgesamt acht Abschnitten von Kant formulierten Casuistischen Fragen (CF) verstehen muss. Wie kann Kant auf der einen Seite, zum Beispiel, das Selbstmordverbot als vollkommene Pflicht beschreiben, dann aber in den CF nahelegen, bestimmte Akte der Selbsttötung seien vielleicht doch erlaubt? Auch der Status der Kasuistik ist also umstritten; nennen wir diese Schwierigkeit das Kasuistik-Problem. 
 
                Beide Probleme hängen aufs Engste zusammen. Denn die Kasuistik ergibt sich ja, wie Kant selbst betont (411.10 – 17), aus der Weite der Pflichten, so dass zunächst zu klären ist, worin diese Weite der Pflichten überhaupt besteht.6 Wir können hier zwar nur eine Skizze liefern (Kap. 2), meinen aber, dass das Kasuistik-Problem dennoch fruchtbringend behandelt werden kann (Kap. 3).
 
               
              
                2 Das Problem der Pflichtensystematik und der Begriff weiter Pflichten
 
                
                  2.1 Grundlagen der Pflichtensystematik
 
                  Den entscheidenden Kontext für die Unterscheidung zwischen weiten und engen Pflichten bilden die Kapitel VI und VII aus der Einleitung in die TL. Deren Überschriften (388.31 – 32; 390.2 – 3) enthalten zweifelsfrei diese Thesen:
 
                   
                    (M) Die Ethik gibt nicht Gesetze für Handlungen, sondern für die Maximen von Handlungen.
 
                  
 
                   
                    (W) Ethische Pflichten sind von weiter Verbindlichkeit.
 
                  
 
                  Dabei darf man nicht dem falschen Eindruck erliegen, in der RL ginge es nie um Maximen, in der TL dagegen nur um Maximen. Denn erstens sind in der RL als solcher die Normen zwar unabhängig von ihrem subjektivem „ Bestimmungsgrund” (218.16) thematisch, aber die ethische Gesetzgebung „geht auf alles, was Pflicht ist, überhaupt” (219.23 – 24). Die Rechtspflichten können zwar „auch” (219.5; 394.26, u. H.) äußerlich, d. h. durch „äußere Gesetzgebung” (394.26) erzwungen werden; dennoch gehören sie zu den „indirect-ethischen” (221.2 – 3) Pflichten, so dass die „ tugendhafte Gesinnung […] sich auch über Rechtspflichten erstreckt” (410.29 – 31). Zweitens taucht auch in der RL der Begriff der Maxime an prominenten Stellen auf; so lautet etwa das „Allgemeine‍[.] Princip des Rechts”: „Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann” (230.29 – 31, u. H.).7 Da die RL als solche von der Gesinnung abstrahiert, muss es folglich einen Begriff von Maxime geben, der unabhängig von der Gesinnung ist, und dieser Begriff meint den äußeren Handlungstyp, also die ,Handlungsweise‘ („wie es [das Subjekt] nämlich handeln will”, 225.35 – 36); und alle Maximen ‒ auch diejenigen, die in der TL behandelt werden ‒ müssen sich, wie Kant wiederholt sagt, in Bezug auf die Handlungsweise zu allgemeinen Gesetzen qualifizieren können.8 Rechts- und Tugendpflichten gewinnen ihren Gehalt (wie ich äußerlich handeln soll) also u. a. aus dieser Idee der formalen Verallgemeinerbarkeit: „Der oberste Grundsatz der Sittenlehre ist also: handle nach einer Maxime, die zugleich als allgemeines Gesetz gelten kann. – Jede Maxime, die sich hiezu nicht qualificirt, ist der Moral zuwider” (226.1 – 3); und bei den Tugendpflichten tritt wesentlich der Zweckbezug hinzu (die TL ist ja eine „Lehre der Zwecke”, 381.23). Damit rückt bei ihnen auch die Gesinnung in den Vordergrund, denn einen Zweck im engen Sinne zu verfolgen (also um seiner selbst willen), erfordert eine bestimmte innere Einstellung. Demnach gibt es also zwei verschiedene Bedeutungen des Begriffs „ Maxime”: Einerseits ist damit die bloße Beschreibung des äußeren Handlungstyps gemeint;9 andererseits versteht Kant unter „ Maxime” auch das Motiv zur äußeren Handlung, die Gesinnung, d. h. die Triebfeder bzw. warum (oder mit welchem Zweck) etwas getan wird.
 
                  Kants These (M) ist vor diesem Hintergrund nun folgendermaßen zu verstehen: Die TL schreibt nicht unmittelbar Handlungen vor, sondern nur das Wollen von Zwecken aus der ,sittlichen Gesinnung‘. Die zweite Bedeutung von , Maxime‘ bezieht sich also auf den „innere‍[n] Act des Gemüths” (239.10 – 11), sich selbst zum Wollen (nicht nur zum handlungsineffektiven Wünschen) moralischer Zwecke und damit auch zur ,sittlichen Gesinnung‘ zu bestimmen. Und weil also durch die Tugendpflichten moralisch bestimmte Zwecksetzungen geboten sind, aber keine bestimmten Handlungen,10 folgt, wie Kant zwei Mal sagt (390.4; 410.11), aus (M) auch (W), also die These, dass alle weiten Pflichten Spielraum haben (dazu gleich mehr). Kants eigene Begründung ‒ dass „das Gesetz nur die Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst, gebieten kann” (390.4 – 6) ‒ findet sich im Fortgang des Textes häufig und prominent.11 Man muss sich also vor Augen halten, dass alle Pflichten, von denen dann in der ethischen Elementarlehre die Rede ist, nur die  Maxime der Handlungen, nicht die Handlungen selbst, gebieten (wir kommen darauf zurück).
 
                  Kap. VI sagt also, dass die Ethik nicht Gesetze für Handlungen, sondern für die Maximen der Handlungen gibt (M); Kap. VI leitet daraus ab, dass alle Tugendpflichten weit sind (W); in Kap. VIII werden die beiden allgemeinen Tugendpflichten (d. h. die Zwecke, die Pflichten sind: eigene Vollkommenheit, fremde Glückseligkeit) ,als weite Pflichten‘ (391.28) erläutert, und zwar so, dass Kant die These (M) mit der These (W) verknüpft.
 
                 
                
                  2.2 Die Einschränkungsthese
 
                  Die Standardinterpretation weiter Pflichten (W) lautet so: Weite Pflichten geben nicht genau vor, was man in welchem Umfang in Bezug auf welche Personen tun soll; vielmehr gewähren sie dem Akteur einen Spielraum, das eine oder das andere mehr oder auch weniger zu tun oder zu unterlassen, ohne dabei Pflichten zu verletzen. Pflichten, die einen solchen Spielraum haben oder erlauben, sind solche, die „nicht bestimmt angeben könne‍[n], wie und wie viel durch die Handlung zu dem Zweck, der zugleich Pflicht ist, gewirkt werden solle” (390.7 – 9). Diese Grundbedeutung des Begriffs weiter Pflichten (sie erlauben einen Handlungsspielraum) liegt auf der Hand und ist unbestritten.12 
 
                  Wir meinen aber, dass damit keineswegs alles gesagt ist. Das liegt auch daran, dass diese Bedeutung von ,Spielraum‘ die Annahme nahelegt, solchen Spielraum gebe es immer nur bezüglich einer Tugendpflicht. Diese Annahme wird aber nicht dem gerecht, was wir Kants Einschränkungsthese nennen. Kant führt sie an der folgenden Stelle ein:
 
                   
                    Es wird aber unter einer weiten Pflicht nicht eine Erlaubniß zu Ausnahmen von der Maxime der Handlungen, sondern nur die der Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere (z. B. die allgemeine Nächstenliebe durch die Elternliebe) verstanden. (390.10 – 14).
 
                  
 
                  Kant schreibt hier, dass ,unter einer weiten Pflicht […] die der Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere […] verstanden‘ werde; das klingt so, als wäre eine Pflichtmaxime genau dann weit, wenn es erlaubt ist, sie durch eine andere Pflichtmaxime einzuschränken. Das allerdings wäre insofern irreführend, als es zwar wahr ist, dass alle weiten Pflichten sich durch prinzipielle Einschränkbarkeit auszeichnen, dadurch aber nicht in allen Fällen die Weite der Pflicht erfasst wird. Bei der Frage etwa, ob ich der weiten Pflicht zur physischen Vervollkommnung (§§ 19 – 20) durch diese oder jene Sportart nachkomme, geht es nicht um das Einschränkungsverhältnis von in gewisser Hinsicht verschiedenen Maximen, sondern um eine und dieselbe Maxime, die „in Ansehung der Handlungen selbst aber, ihrer Art und ihrem Grade nach, nichts bestimmt, sondern der freyen Willkühr einen Spielraum verstattet” (446.7‒8). Die Weite einer Pflicht kann sich also auch in demjenigen Spielraum niederschlagen, der sich in Bezug auf eine einzelne Maxime ( Zwecksetzung) ergibt. Die Einschränkungsthese lässt sich als Konditional daher so wiedergeben:
 
                   
                    (E) Eine Pflicht ist weit, wenn sie erlaubt, eine Pflichtmaxime durch eine andere einzuschränken.
 
                  
 
                  Wie man unschwer erkennen kann, geht es hier nicht um den Spielraum bei nur einer , Pflichtmaxime‘, sondern um den Spielraum, der durch das Verhältnis zweier (oder mehrerer) Pflichtmaximen zueinander entsteht. Dieses Verhältnis ist komplex und bedarf einiger Überlegungen.13 
 
                  1) Eine Einschränkung ist etwas anderes als eine Ausnahme. Rechtspflichten sind , Gesetze für Handlungen‘, also für Handlungsweisen (types), für die es keine Ausnahmen gibt. Aber auch Tugendpflichten lassen, obwohl sie weit sind, Ausnahmen nicht zu. Ich muss mir etwa die Glückseligkeit anderer zum Zweck machen. Von dieser Maxime gibt es keine Ausnahme in dem Sinne, dass ich mich dieser Verbindlichkeit z. B. aus einer Laune heraus entziehen könnte; was es allein gibt, ist die Möglichkeit, diese Zwecksetzung in verschiedenen Handlungen und in verschiedenen Graden zu realisieren und sie abzuwägen gegen andere Pflichtmaximen. Folglich darf man Kants zunächst verwirrende Aussage aus der RL, die TL könne „einen gewissen Raum zu Ausnahmen (latitudinem) nicht verweigern” (233.22 – 23), nicht so verstehen, dass damit eine ,Erlaubniß zu Ausnahmen von der Maxime der Handlungen‘ möglich wäre, denn Tugendpflichten sind ja Tugendmaximen , und von diesen Maximen darf es in der Tat keine Ausnahmen geben. Vielmehr darf lediglich in konkreten Situationen eine Pflichtmaxime einer anderen untergeordnet werden.
 
                  2) Wenn Maximen ohnehin keine Handlungen vorschreiben, sondern nur Zwecksetzungen und die Weite von Pflichten u. a. in diesem ,Spielraum‘ besteht ‒ also einem Raum für verschiedene Handlungen (,wie und wieviel‘)14 ‒, warum bestimmt Kant dann die Weite von Tugendpflichten zusätzlich noch durch die ,Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere‘? Die schwächere These lautet: Weil es eben beide Fälle gibt. Es gibt einerseits Fälle, die einen Handlungsspielraum innerhalb des Horizonts einer einzigen Maxime erlauben, und zweitens gibt es Fälle, die sich durch die Involvierung zweier (oder mehrerer), in gewisser Hinsicht konkurrierender Maximen auszeichnen, wovon eine eingeschränkt werden darf. Die stärkere These lautet, dass alle Handlungsspielräume überhaupt erst durch solche Verschränkungen entstehen, es also auch in Bezug auf eine Maxime bei genauerer Betrachtung gar keinen Handlungsspielraum gibt; man muss Maximen als miteinander verwoben begreifen.15 Andernfalls würde ich bloß kontingent (ohne Grund bzw. zugrundeliegende Maxime) dem einen Bettler helfen und nicht dem anderen. Darauf lässt sich erwidern, dass diese Kontingenz durch Klugheitserwägungen aufgehoben wird (s. u.), die aber nicht mit der Einschränkungsthese zu verwechseln sind. Die Replik hierauf wiederum lautet, dass solche Klugheitserwägungen nur dort ins Spiel kommen, wo eben zwei Maximen in einer gewissen Spannung zueinander stehen. Der Grundgedanke der starken These besteht also darin, dass die Entscheidung für die eine und nicht die andere Handlung immer durch unterschiedliche Maximen bedingt ist.
 
                  3) Kant spricht von der ,Einschränkung einer Pflichtmaxime durch die andere‘. Das klingt so, als hätten wir es in Kants Beispiel mit zwei völlig unterschiedlichen Maximen zu tun, eben der der Nächstenliebe und der der Elternliebe. Aber das täuscht, oder es täuscht jedenfalls in gewisser Hinsicht. Um das zu sehen, müssen wir uns zunächst vor Augen führen, dass die , Pflichtmaximen‘ ( Zwecke, die Pflichten sind) gewissermaßen gestaffelt sind, also über verschiedene Ebenen verteilt:Auf der allgemeinsten Ebene gibt es die Pflichten der eigenen Vollkommenheit und fremden Glückseligkeit. Unter die erste fallen auf der zweiten Ebene die „ moralische Selbsterhaltung” (419.20) und die „Vervollkommnung” (419.22), die Kant auch jeweils in ,Grundsätzen‘ (419.32) wiedergibt; auf der dritten Ebene werden diese wiederum aufgeteilt in „die vollkommenen Pflichten gegen sich selbst „als animalisches (phyisches) und zugleich moralisches Wesen” (420.2‒3) und die gegen sich selbst „bloß als moralisches Wesen” (420.3) und entsprechend in die unvollkommenen Pflichten bezüglich der eigenen Naturvollkommenheit und der eigenen moralischen Vollkommenheit; auf der vierten Ebene schließlich werden diese Pflichten in die spezifischen Pflichten gegen sich selbst ausdifferenziert (z. B. bezüglich Selbstmord, Selbstschändung und Selbstbetäubung).16 Ähnlich die Pflicht der fremden Glückseligkeit: Auf der zweiten Ebene unterscheidet Kant die unvollkommenen Liebespflichten und die vollkommenen Achtungspflichten gegen andere. Die unvollkommenen Liebespflichten fasst Kant terminologisch auch unter den Begriff der „ Pflicht der Nächstenliebe” (450.3) bzw. unter die „ Maxime des Wohlwollens (die practische Menschenliebe)” (450.31): „Liebe deinen Nebenmenschen als dich selbst” (450.33‒34); unter diese Maxime fallen dann auf der dritten Ebene die diversen Liebespflichten (Wohltätigkeit, Dankbarkeit, Teilnehmung) bzw. Maximen (bei den Achtungspflichten als Unterlassungspflichten sind es die Verbote von Hochmut, Afterreden und Verhöhung).17 ‒ Wenn Kant also von den Pflichtmaximen der Nächstenliebe und Elternliebe spricht, handelt es sich dabei insofern nicht um völlig verschiedene Maximen, als beide unter die Pflicht, fremde Glückseligkeit zu fördern, fallen,18 und die Elternliebe zudem wiederum, jedenfalls in einer Hinsicht, unter die Pflicht der Nächstenliebe fällt (d. h. unter die Liebespflichten). Auf bestimmten Beschreibungsebenen unterscheiden sich die Handlungen, einer fremden Person zu helfen und die, seinen Eltern zu helfen, also nicht voneinander; beiden Handlungen liegt auf der ersten Ebene eine und dieselbe Maxime, sich fremde Glückseligkeit zum Zwecke zu machen, zugrunde, und auf der zweiten Ebene die Maxime der Nächstenliebe. Der Unterschied kommt erst zutage, wenn wir die Elternliebe als eine spezifische Maxime begreifen, die auf ein bestimmtes Objekt (eben die Eltern) bezogen ist. Aber das generiert ein Problem: Da die Elternliebe zu den Pflichten der Nächstenliebe gehört (Objekt der allgemeinen Nächstenliebe sind prinzipiell alle Menschen, also auch die Eltern), kann sie diese auch nicht einschränken; als einschränkende Pflicht muss die Pflicht der Elternliebe etwas fordern, das die Pflicht der Nächstenliebe eben einschränkt. Dieses Problem kann man nur dann lösen, wenn man die Nächstenliebe hier begreift als die Nächstenliebe zu fremden Personen (und jedenfalls nicht als die zu den eigenen Eltern) und damit als eine Pflicht, unerachtet der eigenen persönlichen Bedürfnisse die Glückseligkeit derjenigen Menschen zu fördern, zu denen ich in keiner engen Beziehung stehe (daher schreibt Kant in TL (390) ja auch von der ,allgemeinen Nächstenliebe‘, die durch die, wie man ergänzen muss, besondere Elternliebe eingeschränkt wird). Diese begriffliche Setzung – Nächstenliebe beziehe sich allein auf mir fremde Menschen – ist zwar, zugegebenermaßen, zum einen wenig intuitiv und zum anderen kaum in Einklang zu bringen mit Kants eigenem Begriffsgebrauch in § 28 der TL,19 ist aber nötig, um das beschriebene Problem zu lösen; schließt die Nächstenliebe die Elternliebe ein, kann die eine die andere nicht einschränken.
 
                  4) Es liegt auf der Hand, dass die Einschränkung von Maximen auch möglich ist, wenn von diesen eine zur Kategorie der eigenen Vollkommenheit gehört, die andere zur fremden Glückseligkeit. In der Tat werden wir sehen, dass Kant solche Fälle bei den CF thematisiert (etwa im Falle der Selbstopferung für das Vaterland).
 
                  5) Es gibt eine zweite Stelle (411.10 – 17), in der die Einschränkungsthese wiederkehrt, wenn auch nicht auf den ersten Blick erkennbar; aber Kant stellt den Zusammenhang her mit der Kasuistik und damit auch zu den weiten Pflichten, die sich ja gemäß der ersten Stelle (300) durch die Einschränkbarkeit auszeichnen:
 
                   
                    Die Ethik hingegen führt, wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen Pflichten verstattet, unvermeidlich zu Fragen, welche die Urtheilskraft auffordern auszumachen, wie eine Maxime in besonderen Fällen anzuwenden sey, und zwar so: daß diese wiederum eine (untergeordnete) Maxime an die Hand gebe, (wo immer wiederum nach einem Princip der Anwendung dieser auf vorkommende Fälle gefragt werden kann); und so geräth sie in eine Casuistik, von welcher die Rechtslehre nichts weiß. (411.10 – 17)
 
                  
 
                  Ohne hier auf die Schwierigkeiten dieser Stelle eingehen zu können, rekonstruieren wir sie so: Die Ethik führt wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen (lies: weiten) Pflichten verstattet, unvermeidlich zu bestimmten Fragen, welche die Urteilskraft auffordern, auszumachen, wie eine Maxime in besonderen Fällen anzuwenden ist. In einem solchen Fall muss die Urteilskraft eine Maxime1 so anwenden, dass sie (die Urteilskraft) wiederum eine (untergeordnete) Maxime2 hervorbringt (impliziert), unter die der besondere Fall subsumiert wird. Gegebenenfalls erfordert (impliziert) diese Maxime2 eine weitere Maxime3 als Prinzip ihrer (der Maxime2) Anwendung. Auf diese Weise, so Kant, ,gerät die Ethik, anders als die Rechtslehre, in eine Kasuistik‘ (dazu gleich mehr). In Anwendung auf Kants Beispiel: Der Fall, dass ich zur wohlwollenden Hilfeleistung gegenüber einer mir fremden Personen aufgefordert bin, zugleich aber in einer spezifischen Situation vielleicht der Verpflichtung unterliege, meinen notleidenden Eltern zu helfen, ist ein besonderer Fall. Die Urteilskraft lässt dann ggfs. erkennen, dass die Maxime der allgemeinen Nächstenliebe von einer weiteren, untergeordneten Maxime2 begleitet wird, wonach die Elternliebe wichtiger ist als die allgemeine Nächstenliebe und diese Maxime in diesem besonderen Fall greift.
 
                  6) Mit der Rolle der Urteilskraft verbunden ist ein weiterer Aspekt weiter Pflichten, den Kant in einer Anmerkung zu § 10 der TL erörtert (bes. 433.18 – 27) ‒ die Klugheitsabwägungen. Wieder ist (ohne das hier ausführen zu können) die Interpretation schwierig. Wir verstehen die Stelle so, dass Kant dort Offenherzigkeit und Zurückhaltung (das ist sein Beispiel) als weite Tugendpflichten beschreibt, die im beschriebenen Sinne ,eingeschränkt‘ werden können, und daher betont Kant auch hier, dass die „Urtheilskraft” (433.22) das richtige Maß finden muss. Und dabei ‒ also nicht per se, sondern bei der Antwort auf die Frage, was zu tun sei hinsichtlich zweier weiter Pflichten, die einander ,einschränken‘ können ‒ kann und darf die Urteilskraft auch ,Regeln der Klugheit‘ anwenden.20 
 
                  7) Man könnte nun vielleicht einwenden, die Einschränkungsthese sei nicht kompatibel mit Kants These, dass „eine Collision von Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar (obligationes non colliduntur)” (6:224.17 – 18) sei, zumal eine solche Kollision als „Verhältniß” zweier Pflichten verstanden wird, „durch welches eine derselben [ Pflichten] die andere (ganz oder zum Theil) aufhöbe” (224.10 – 11). Nächstenliebe und Elternliebe etwa, so der Einwand, seien doch solche kollidierenden Pflichten, weil ja die eine durch die andere ,aufgehoben‘ werde.21 ‒ Betrachten wir dazu eine Stelle aus der Einleitung in die MS: 
 
                   
                    Ein Widerstreit der Pflichten (collisio officiorum, s. obligationum) würde das Verhältniß derselben seyn, durch welches eine derselben die andere (ganz oder zum Theil) aufhöbe. – Da aber Pflicht und Verbindlichkeit überhaupt Begriffe sind, welche die objective practische Nothwendigkeit gewisser Handlungen ausdrücken und zwey einander entgegengesetzte Regeln nicht zugleich nothwendig seyn können, sondern, wenn nach einer derselben zu handeln es Pflicht ist, so ist nach der entgegengesetzten zu handeln nicht allein keine Pflicht, sondern sogar pflichtwidrig: so ist eine Collision von Pflichten und Verbindlichkeiten gar nicht denkbar (obligationes non colliduntur). Es können aber gar wohl zwey Gründe der Verbindlichkeit (rationes obligandi), deren einer aber, oder der andere, zur Verpflichtung nicht zureichend ist (rationes obligandi non obligantes), in einem Subject und der Regel, die es sich vorschreibt, verbunden seyn, da dann der eine nicht Pflicht ist. – Wenn zwey solcher Gründe einander widerstreiten, so sagt die practische Philosophie nicht: daß die stärkere Verbindlichkeit die Oberhand behalte (fortior obligatio vincit), sondern der stärkere Verpflichtungsgrund behält den Platz (fortior obligandi ratio vincit). (224.9 – 26). 
 
                  
 
                  Den ersten Teil lassen wir hier unkommentiert. Im Kern argumentiert Kant darin, dass es keine Kollision von engen Pflichten ( Rechtspflichten) oder engen und weiten Pflichten geben kann, weil das den Begriff der Pflicht als Notwendigkeit einer Handlung zunichte machen würde; wenn es notwendig ist, H zu tun, dann kann es nicht auch notwendig sein, H zu unterlassen oder non-H zu begehen. Der zweite Teil lässt zunächst an eine andere Stelle aus der KpV denken, wo Kant ein „ Gesetz, welches blos einen Grund zur Verbindlichkeit an die Hand giebt, von dem unterscheidet, welches in der That verbindend ist (leges obligandi a legibus obligantibus), (wie z. B. das Gesetz desjenigen, was das Bedürfniß der Menschen, im Gegensatze dessen, was das Recht derselben von mir fordert, wovon das Letztere wesentliche, das Erstere aber nur außerwesentliche Pflichten vorschreibt) und so verschiedene Pflichten, die in einer Handlung zusammenkommen, unterscheiden lehrt” (AA 05: 159, 24 – 31).22 Aber diese Situation ‒ eine Rechtspflicht (z. B. die Tilgung einer eingegangenen Schuld) trumpft eine Liebespflicht (ich könnte einem in finanzielle Not geratenen Menschen helfen) ‒ ist nicht die Situation, die Kant in der Einleitung beschreibt. Denn die dort genannten ,Gründe der Verbindlichkeit‘ sind ja eben beide a priori ,nicht zureichend‘; wäre einer von beiden zureichend (ginge es etwa um die Rechtspflicht, seine Schulden zu begleichen),23 dann würden die Gründe ja auch nicht ,einander widerstreiten‘. Eben das passt aber genau zu den weiten Pflichten: Sie gebieten Maximen zu Handlungen, und diese Maximen als Maximen können insofern nicht ,einander widerstreiten‘, als sie eben keine Handlungen gebieten, die überhaupt in einem Widerspruch zueinander stehen könnten. Erst wenn eine Situation eintritt, in der zwei solche Gründe ,in einem Subjekt verbunden‘ sind (,in einer Handlung zusammenkommen‘, KpV, AA 05: 159) ‒ wenn ich etwa vor der Wahl stehe, mir fremden Personen in einer Notsituation zu helfen statt meinen Eltern ‒ und sich das Subjekt dann vermittelst seiner Urteilskraft entscheidet (sich einen der Gründe als handlungsbestimmende ,Regel vorschreibt‘), gibt es insofern einen ,Widerstreit‘ der ,Gründe der Verbindlichkeit‘, als in dieser Situation eine Maxime realisiert wird und nicht die andere ‒ was aber nicht bedeutet, dass die Maxime, die man nicht realisiert, grundsätzlich schwächer wäre oder gar ihre Gültigkeit verlöre (es gilt also nicht, wie Kant ausdrücklich betont, fortior obligatio vincit, sondern fortior obligandi ratio vincit; weite Pflichten sind, anders gesagt pro-tanto- Pflichten).24 Die Zwecksetzungen, zu denen man moralisch verpflichtet ist, sind nur Zwecksetzungen, keine unmittelbaren, engen Handlungssetzungen. Die Pflicht der Nächstenliebe etwa als weite Pflicht gebietet keine bestimmten Handlungen, sondern Pflichtmaximen. Und selbst wenn es also wahr ist, dass in einer gegebenen Handlungssituation bestimmte Menschen meine Hilfe nicht erfahren, weil ich diese Hilfe meinen Eltern zukommen lasse, verhält es sich keineswegs so, dass ich dadurch die Pflichtmaxime der Nächstenliebe verletze; denn diese erlaubt es ja als weite Pflicht, eine untergeordnete Pflicht zu erfüllen.25 
 
                 
                
                  2.3 Skizze für die Lösung des Problems der Pflichtensystematik
 
                  Skizzieren wir nun noch in aller Kürze unsere Lösung des Problems der Pflichtensystematik.26 Zunächst muss klar sein, dass man den Begriff der „ weiten Pflicht” nicht als synonym zum Begriff der „ unvollkommenen Pflicht” verstehen darf und den der „ engen Pflicht” nicht als gleichbedeutend mit dem der „ vollkommenen Pflicht”. Andernfalls ist das Problem unauflösbar, weil Kant dann eben sagen würde, es gebe in der TL nur weite (= unvollkommene) Pflichten, obwohl ja tatsächlich in ihr vollkommene (= enge) Pflichten zur Systematik gehören; und das wiederum wäre so ein eklatanter Widerspruch, dass es das Principle of Charity gebietet, nach einer kohärenten Lesart zu suchen. Unser Vorschlag sieht so aus: Im Kontext der These Kants aus Kap. VII, in der TL gehe es allein um weite Pflichten, muss „ weite Pflicht” der Oberbegriff sein, unter den sowohl die vollkommenen wie auch die unvollkommenen Pflichten fallen. Vollkommene Pflichten sind dabei ausschließlich negative Pflichten.27 Als solche sind sie wie alle Pflichten in der TL auf die beiden Zwecke, die zugleich Pflichten sind, ausgerichtet, und das sagt Kant auch explizit in § 4 in Bezug auf die „ negativen Pflichten” (421.22) der §§ 5 – 8: Die Unterlassungspflichten dienen der „ moralische‍[n] Selbsterhaltung” (419.20); bei den Achtungspflichten geht es um die Unterlassungspflichten, anderer Menschen Glückseligkeit (etwa durch Verhöhnung) zu beeinträchtigen. Anders als man zunächst denken mag,28 haben vollkommene Unterlassungspflichten ebenfalls Spielraum und sind also weite Pflichten. So sagt Kant in Bezug auf die vollkommene Pflicht gegen sich selbst, Selbstschändung zu unterlassen, diese sei nur von einer „weiten Verbindlichkeit” (426.16) – obgleich auch sie zu den „ negativen Pflichten” (421.22) gehört. Und Kant fügt den vollkommenen Pflichten gegen sich selbst ja auch CF bei, die es ja nur im Kontext weiter Pflichten, die eben Spielraum haben, geben kann. Auch an anderer Stelle beschreibt Kant selbst eine Pflicht zugleich als ,weit‘ und ,negativ‘: Die Pflicht, das „[m]‌oralische‍[.] Wohlsein Anderer” (394.1) zu befördern, gehört zur weiten Tugendpflicht, sich die Glückseligkeit Anderer zum Zweck zu machen. Kant beschreibt diese Pflicht als „ negative Pflicht” (394.3); es sei nämlich, „nichts zu thun, was nach der Natur des Menschen Verleitung” (394.8) zu verwerflichen Handlungen sein könnte. Und dann schreibt er: „Aber es sind keine bestimmte Gränzen, innerhalb welcher sich diese Sorgfalt für die moralische Zufriedenheit Anderer halten ließe; daher ruht auf ihr nur eine weite Verbindlichkeit” (394.10 – 12). Dass alle Tugendpflichten weit sind und Spielraum haben, gilt auch für die vollkommenen Achtungspflichten, auch wenn Kant bei ihnen keine CF erörtert (das tut er auch nicht bei den unvollkommenen Pflichten gegen sich selbst, die selbstredend Spielraum haben);29 so sind etwa die Grenzen zwischen erlaubtem Scherz, vielleicht verbotenem Spott und gewiss verbotener Verhöhnung gewiss fließend.
 
                  Die Achtungspflichten würden bei einer ausführlichen Lösung des Problems der Pflichtensystematik noch einmal besondere Aufmerksamkeit verdienen, und zwar aus folgendem Grund: Kant unterscheidet bei den Tugendpflichten gegen andere, wie schon bemerkt, zwischen Liebespflichten und Achtungspflichten. Die ersteren nennt er „verdienstliche” (448.13), die letzteren „schuldige” (448.14); entsprechend spricht er später wiederholt von der „Achtung, die sie [Menschen] einander schuldig sind” (449.10, u. H.), also von der schuldigen Achtung (vgl. 463.3; 464.17; 464.23; 465.25; 466.14; 466.35; 468.4; 473.7). Das muss auf den ersten Blick verwundern. Denn dort, wo Kant in der MS allgemein die Schuldigkeit thematisiert (227, 390), hat man den Eindruck, dass nur Rechtspflichten schuldige Pflichten sind; da schuldige Pflichten zudem solche sind, denen Rechte des Anderen korrespondieren, Tugendpflichten (also auch Achtungspflichten) aber solche zu sein scheinen, denen gerade keine Rechte des Anderen korrespondieren („nicht allen Pflichten correspondiren Rechte eines Anderen (facultas iuridica) jemand zu zwingen, sondern nur den besonders sogenannten Rechtspflichten”, 383.6‒8), scheint sich bei den Achtungspflichten die Inkonsistenz der kantischen Pflichtensystematik besonders deutlich zu zeigen. Denn Kant sagt nicht nur, dass Achtungspflichten schuldige Pflichten sind. Er spricht auch davon (was, soweit wir sehen, unbeobachtet geblieben ist), dass den Achtungspflichten Rechte desjenigen korrespondieren, dem man eben die Pflicht schuldig ist.30 So spricht Kant bezüglich der Achtungspflichten von der „Wegwerfung seiner Rechte” (461.6), vom „rechtmäßigen Anspruch auf Achtung” (462.18), vom „Recht, worauf er den Anspruch nicht aufgeben kann” (464.9) und vom „Recht der Anderen” (488.19); außerdem spricht er von einem entsprechenden „Anspruch” (463.18, 464.10) und vom „gesetzmäßigen Anspruch” (464.27; 465.14). Aber auch hier muss das Principle of Charity greifen: Würde Kant sagen wollen, dass nur Rechtspflichten schuldige Pflichten sind und dass nur Rechtspflichten Rechte korrespondieren, begäbe er sich mit der in der TL, wie gerade gezeigt, unbestreitbar vorfindlichen These, Achtungspflichten seien schuldige Pflichten, denen ein Recht auf eben diese zu erweisende Achtung korrespondiert, in einen eklatanten Widerspruch. Die Lösung kann nur darin bestehen, dass Kant unterschiedliche Begriffe von Schuldigkeit und Recht hat: Beides muss möglich sein, ohne dass damit eine Möglichkeit auf zwangsbewehrte rechtliche Durchsetzung einherginge. 
 
                  Rechtspflichten sind Pflichten zu Handlungen, die als solche Handlungen (nicht aber als Gesinnungen) erzwungen werden können und die keinen Spielraum verstatten. Das bedeutet aber nicht, dass diejenigen äußeren Handlungen, die zum Spielraum der Handlungen gehören, die durch Tugendpflichten geboten sind, nicht erzwungen werden können; es wäre doch offenkundig absurd zu behaupten, diejenigen äußeren Handlungen, die aus der Umsetzung von Tugendpflichten gehören, könnten nicht erzwungen werden ‒ gerade am Paradebeispiel der Wohltätigkeit sieht man sofort, dass sie erzwungen werden kann (nämlich durch Abgaben oder Steuern). Der entscheidende Punkt an den Tugendpflichten ist also nicht, dass diejenigen äußeren Handlungen, die bei ihrer Befolgung ausgeführt werden, nicht erzwungen werden können; das können sie sehr wohl. Sondern Tugendpflichten gebieten nur Maximen zu Handlungen, nicht Handlungen, und daraus erwächst ihre Weite. Kurz gesagt: Rechtspflichten sind Pflichten zu äußeren Handlungen, die erzwungen werden können und keinen Spielraum verstatten; Tugendpflichten sind Pflichten zu Zwecksetzungen als inneren Handlungen, die nicht erzwungen werden können und Spielraum verstatten.
 
                 
               
              
                3 Kants kasuistische Fragen
 
                
                  3.1 Gründzüge von Kants kasuistischen Fragen
 
                  Kant spricht in der TL sowohl von einer Kasuistik wie auch von Kasuistischen Fragen. 31 So führt er in der ,zweiten Eintheilung der Ethik‘ neben der ,Dogmatik‘ eine „Casuistik” (413.14) als zweiten Teil der ,Elementarlehre‘ auf; zuvor hatte er festgehalten: „und so geräth sie [die Ethik, d. h. die TL] in eine Casuistik, von welcher die Rechtslehre nichts weiß” (411.16 – 17). Die ,Casuisistischen Fragen‘ im Anschluss an die dogmatischen Analysen diverser Pflichten sind dann eher erratisch verteilt: Bei den vollkommenen Pflichten gegen sich selbst gibt es sie, bei den unvollkommenen Pflichten gegen sich selbst gibt es sie nicht; bei den Pflichten gegen Andere ist es umgekehrt: Dort gibt es CF bei den unvollkommenen Liebespflichten, aber keine bei den vollkommenen Achtungspflichten.32  
 
                  Es ist keineswegs so, dass Kant diese Fragen gar nicht beantwortete; er stellt ihrer viele, manchmal mit kurzen Erläuterungen versehen, und manchmal eben auch mit Antworten.33 Die dennoch insgesamt überwiegende Offenheit der CF kann aber nicht darin bestehen, dass diese gar keine Antwort erlaubten, also sozusagen grundsätzlich und prinzipiell unbeantwortbar wären. Schon die Normalsprache legt nahe, dass offene Fragen solche sind, die zu einem bestimmten Zeitpunkt offen, also noch nicht beantwortet sind, und auch in der jesuitischen Kasuistik, auf die Kant sich ausdrücklich bezieht,34 werden ja Antworten gegeben (und wie gesagt gibt eben auch Kant selbst manchmal Antworten). Aber warum stellt Kant CF, wenn er sie doch in der TL nicht oder jedenfalls nicht umfassend beantwortet? Kant macht mit den CF auf den grundsätzlich offenen und das heißt: unabschließbaren Charakter der Tugendlehre als angewandter Disziplin aufmerksam, und daher schließt er die Kasuistik auch ausdrücklich aus der Ethik als Wissenschaft aus. Diese Unabschließbarkeit (wohlgemerkt nicht der ,Metaphysischen Anfangsgründe der Tugendlehre‘) der Ethik wurzelt u. a. in der Eigenart weiter Pflichten als Pflichtmaximen, im Sinne der Einschränkungsthese immer neue Fragen aufzuwerfen; daher und in diesem Sinne schreibt Kant ja auch, durch solche Einschränkungen werde „das Feld für die Tugendpraxis erweitert” (390.13). Der Zweck der CF liegt daher nicht darin, zugleich Antworten auf sie zu geben, obwohl solche Antworten natürlich möglich sind; vielmehr sollen sie nur beispielhaft zeigen, dass solche Fragen zwangsläufig auftauchen und was der Grund dafür ist, dass Fragen dieses Typs zu behandeln sind.35 Dies ist auch die Bedeutung, so meinen wir, von Kants Bemerkung, Kasuistik sei keine „Lehre, wie etwas gefunden, sondern Übung, wie die Wahrheit solle gesucht werden” (411.19 – 21). 
 
                  Die einzige Stelle, an der Kant erläutert, was genau er unter ,Casuisitik‘ versteht, befindet sich in einer Anmerkung zu Kap. XVIII der Einleitung in die TL: 
 
                   
                    Wie komme ich aber dazu, wird man fragen, die Eintheilung der Ethik in Elementarlehre und Methodenlehre einzuführen: da ich ihrer doch in der Rechtslehre überhoben seyn konnte? – Die Ursache ist: weil jene es mit weiten, diese aber mit lauter engen Pflichten zu thun hat; weshalb die letztere, welche ihrer Natur nach strenge (präcis) bestimmend seyn muß, eben so wenig wie die reine Mathematik, einer allgemeinen Vorschrift ( Methode), wie im Urtheilen verfahren werden soll, bedarf, sondern sie durch die That wahr macht. – Die Ethik hingegen führt, wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen Pflichten verstattet, unvermeidlich zu Fragen, welche die Urtheilskraft auffordern auszumachen, wie eine Maxime in besonderen Fällen anzuwenden sey, und zwar so: daß diese wiederum eine (untergeordnete) Maxime an die Hand gebe, (wo immer wiederum nach einem Princip der Anwendung dieser auf vorkommende Fälle gefragt werden kann); und so geräth sie in eine Casuistik, von welcher die Rechtslehre nichts weiß. (411.2 – 17).
 
                  
 
                  Das eigentliche Hauptthema dieser Anmerkung (wir zitieren gleich den Fortgang) ist die Frage, warum es in der TL, nicht aber in der RL eine Methodenlehre gibt. Dazu möchten wir mit Schmidt (2023) nur auf Folgendes hinweisen: Diese Stelle ist verwirrend, weil Kant in ihr nicht nur erklärt, warum es in der TL eine Methodenlehre gibt (und nicht in der RL); er erklärt zugleich, warum es in ihr eine Kasuistik gibt (und nicht in der RL). Der Grund für die letztere ( Kasuistik) ‒ der Spielraum weiter Pflichten ‒ ist aber nicht der Grund für die erstere ( Methodenlehre). Der Grund, warum die TL, nicht aber die RL eine Methodenlehre enthält, ist also nicht einfach der ,Spielraum‘ weiter Pflichten, sondern die Tatsache, dass Tugendpflichten eine bestimmte Gesinnung in Form einer Maxime erfordern; man soll sich Zwecke setzen (fremde Glückseligkeit, eigene Vollkommenheit), diese also um ihrer selbst willen verfolgen, und die Aufgabe der Methodenlehre ist es zu klären, wie eine solche kontinuierlich tugendhafte Zwecksetzung (Gesinnung) gelehrt und geübt werden kann.
 
                  Kant fährt dann fort:
 
                   
                    Die Casuistik ist also weder eine Wissenschaft, noch ein Theil derselben; denn das wäre Dogmatik, und ist nicht so wohl Lehre, wie etwas gefunden, sondern Uebung, wie die Wahrheit solle gesucht werden. Sie ist also fragmentarisch, nicht systematisch (wie die Ethik seyn mußte) in sie verwebt, nur, gleich den Scholien, zum System hinzu gethan. [Absatz] Dagegen: nicht sowohl die Urtheilskraft, als vielmehr die Vernunft und zwar, in der Theorie seiner Pflichten sowohl als in der Praxis, zu üben, das gehört besonders zur Ethik, als Methodenlehre der moralisch-practischen Vernunft. (411.18 – 27).
 
                  
 
                  Diese Stelle macht erstens deutlich, warum die CF so seltsam erratisch über den Text der TL verteilt sind. Sie sind nämlich, wie Kant sagt, nur ,fragmentarisch, nicht systematisch in die Ethik verwebt‘, weil sie (bzw. die Kasuistik) nicht Wissenschaft sind. Diese Beschreibung der Kasuistik, insofern sie ,fragmentarisch in sie verwebt‘ ist, passt gut zu den CF, die ja, wie gezeigt, über den Text der TL verteilt (in ihn ,verwebt‘) sind, wenn auch eben nur unvollständig. Zweitens kommt hinzu, dass Kant selbst diese CF mit der , Kasuistik‘ engführt. Denn er schreibt ja in der zuerst zitierten Stelle, dass die TL wegen des Spielraums der weiten Pflichten unvermeidlich zu ,Fragen‘ (411.11) führe (also eben den CF), ,und so‘ ‒ also vermittelst dieser ,Fragen‘ ‒ ,gerät sie in eine Kasuistik‘. Das legt nahe, dass die Kasuistik nicht identisch damit ist, einfach nur CF zu stellen; die Auseinandersetzung mit diesen CF ‒ und gegebenenfalls ihre Beantwortung ‒ gehört ebenfalls zur Kasuistik; diese ist zwar nicht systematische Wissenschaft und gehört in diesem Sinne nicht zur Ethik, bildet aber deren ,Scholien‘.36 Da Kant die Fragen zumindest zum Teil beantwortet und dennoch in der Elementarlehre (in den besagten acht Abschnitten) von ,CF‘ spricht und nicht von , Kasuistik‘, belegt dies, dass man keine starke Trennung dieser beiden Begriffe behaupten sollte.37 Drittens wird deutlich, warum es falsch ist, die Kasuistik vor allem oder wesentlich als Teil der Methodenlehre zu verstehen.38 Abgesehen davon, dass die CF sich da befinden, wo sie sind (in der Elementarlehre, nicht in der Methodenlehre), darf auch Kants Charakterisierung der Kasuistik als ,Übung, wie die Wahrheit solle gesucht werden‘ nicht verwechselt werden mit der wiederholt von Kant erwähnten ,Übung‘, um die es in der Methodenlehre geht und in Bezug auf welche einzelne CF durchaus herangezogen werden.39 Kant stellt ja fest, dass die Kasuistik, die er mit der , Urteilskraft‘ engführt,40 keine Wissenschaft ist, sondern ,Übung, wie die Wahrheit solle gesucht werden‘ (411). Er fährt dann mit einem ,Dagegen‘ (411.24) fort; aber wogegen, also im Unterschied wozu? Nun, er greift das Stichwort von der , Urteilskraft‘ wieder auf und stellt fest, dass ,die Vernunft‘ (eben ,im Unterschied‘ [,dagegen‘] zur Urteilskraft) bezüglich der Theorie und Praxis der Pflichten ,zu üben‘ sehr wohl zur Methodenlehre als Teil der Ethik und damit ‒ im Unterschied zur Kasuistik ‒ auch zur Wissenschaft gehöre. Das steht nicht im Widerspruch zu der Stelle in der Methodenlehre, wo es heißt, „bei jeder Pflichtzergliederung einige casuistische Fragen aufzuwerfen” (483.33 – 34, u. H.) sei nützlich in der „katechetischen Moralunterweisung” (483.32); denn dieses Üben anhand kasuistischer Fragen dient der „Cultur der Vernunft” (484.1 – 2) und vor allem der Annäherung an die „ Wissenschaft” (484.6 – 7) – was die Kasuistik ja gerade nicht ist.
 
                 
                
                  3.2 Kants Casuistische Fragen. Skizze einer Interpretation anhand eines Beispiels
 
                  Kant schreibt (in 411), die Ethik führe ,wegen des Spielraums, den sie ihren unvollkommenen Pflichten verstattet‘, zu bestimmten CF und ,gerate so in eine Kasuistik‘. Das kann natürlich nicht so gemeint sein, als implizierte die Weite von Pflichten in allen Anwendungsfällen CF; es ist ja keineswegs so, dass wir etwa bei der Frage, ob wir diesem oder jenem Obdachlosen ein Almosen zukommen lassen, zwingend in die Fänge kasuistischer Fragen gerieten. Warum und wann wird dies tun, lässt sich nicht a priori sagen; es hängt eben vom Einzelfall ab.
 
                  In Kap. VIII leistet Kant eine „Exposition der Tugendpflichten als weiter Pflichten” (391.27 – 28). Er verknüpft dabei noch einmal die These (M), wonach die Ethik nur Maximen für Handlungen fordert, also inkorporierte Zwecksetzungen um der Zwecke selbst willen, mit der These (W), die daraus ,folgt‘, wonach Tugendpflichten weite Pflichten sind. Tatsächlich spielt bei den CF die Unterscheidung von , Handlungen‘ und , Maximen für Handlungen‘ expressis verbis aber ebenso wenig eine Rolle wie (mit einer Ausnahme: 426.16) die Weite der Pflichten, obwohl sich ja gerade aus dieser die CF überhaupt erst ergeben. Die Herausforderung besteht daher darin, Kants Begriff weiter Pflichten ‒ und vor allem seine Einschränkungsthese ‒ tatsächlich auf die von ihm genannten Fälle anzuwenden (und nicht nur zu spekulieren, was Kant denn nun vielleicht geantwortet hätte).41 Anders gesagt: Wir denken, dass, wenn nicht alle, so doch viele der in den CF diskutierten Fälle sich daraus ergeben, dass Maximen weiter (unvollkommener wie auch vollkommener) Pflichten einander einschränken können. Wir wollen das an einem von Kants Beispielen näher demonstrieren.
 
                   Ein Beispiel: Selbsttötung für das Vaterland 
 
                  Beim Thema Selbstentleibung tritt die vermeintliche Widersprüchlichkeit zwischen der relevanten Unterlassungspflicht und den CF ‒ wie kann es CF geben, wenn doch eine Handlung anscheinend strikt verboten ist? ‒ vielleicht am schärfsten hervor: „Die Selbstentleibung ist ein Verbrechen (Mord)” (422.10) sagt Kant und nennt das Selbsttötungsverbot sogar eine „strenge” (422.19) Pflicht.42 Zugleich fragt er aber z. B.: „Ist es Selbstmord, sich (wie Curtius) in den gewissen Tod zu stürzen, um das Vaterland zu retten? – oder [… ist es] für Heldenthat anzusehen?” (423.18 – 21). Dass Curtius einen Akt der Selbsttötung begeht, ist klar.43 Ob diese Handlung aber auch , Selbstmord ‘ konstituiert, ist nicht ohne Weiteres klar ‒ warum sollte Kant diese Frage (wie überhaupt alle CF) sonst stellen?
 
                  Unsere These lautet, dass sich die Frage bezüglich des Curtius-Falls deswegen stellt, weil hier zwei Maximen ( Pflichten) miteinander konkurrieren, wobei nicht ohne Weiteres klar ist, welche die jeweils andere in diesem spezifischen Fall einschränken darf; und dass diese Einschränkung nur deswegen möglich ist, weil alle Pflichten der Tugendlehre nur , Pflichtmaximen‘ zu Handlungen vorschreiben, nicht Handlungen. Was sind nun im Curtius-Beispiel die konkurrierenden Maximen, oder anders gefragt: Was ist (bzw. wäre: Kant gibt ja keine Antwort) die eingeschränkte, was die einschränkende Maxime? Hier stoßen wir wieder auf das Problem, dass nicht unmittelbar klar ist, was überhaupt die relevante Handlungsbeschreibung ( Maxime) ist, um die es geht. Vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen den beiden obersten Tugendpflichten (fremde Glückseligkeit, eigene Vollkommenheit) subsumiert Kant das Selbstmordverbot unter den Zweck der „ moralische‍[n] Selbsterhaltung” (419.20 – 21). Die dazugehörige Maxime lautet: „erhalte dich in der Vollkommenheit deiner Natur” (419.33 – 34); diese wiederum muss spezifiziert werden als „Selbsterhaltung in seiner animalischen Natur” (421.11 – 12) ‒ und damit auch „indirect” (421.20) als moralische Selbsterhaltung ‒ und dann noch einmal (da es verschiedene Laster dagegen gibt: Selbstmord, Selbstverstümmelung, Masturbation, unehelicher Sex, Völlerei, Drogenmissbrauch) als die , Pflichtmaxime‘, sich nicht zu töten. Dieser (mutmaßlichen) Maxime des Curtius steht nun die ,Rettung des Vaterlandes‘ entgegen, die unter die Tugendpflicht der fremden Glückseligkeit und näherhin zur Liebespflicht der Wohltätigkeit gehört.44 Die in einem Einschränkungsverhältnis stehenden Maximen gehören also ‒ anders als im Elternliebe-Beispiel ‒ verschiedenen Grundmaximen an (Selbsterhaltung und Wohltätigkeit). Welche Maxime den Vorrang haben sollte und also die andere einschränken darf, kann nun nicht a priori entschieden werden, sondern ist eben einzelfallabhängig. So wäre etwa in einem Falle der Selbstopferung für das Vaterland zu klären, wie zielführend die Opferung wäre.
 
                  Es käme nun, wie schon bemerkt, darauf an, Kants CF daraufhin durchzuarbeiten, ob und wie genau die Einschränkungsthese dabei eine Rolle spielt. Das können wir hier nicht mehr leisten. Wir wollten aufzeigen, auf welche Weise man Kants System der Pflichten verstehen kann und muss, um es überhaupt konsistent verteidigen zu können; und wir wollten aufzeigen, wie eine solche Lesart zugleich eine sinnvolle Lesart der Kasuistik ermöglicht. Und um noch einmal auf die eingangs angestellten Überlegungen zurückzukommen: Doyle und Torralba machen sich in ihrem Aufsatz zum Ziel, „to offer a number of Stoic interpretative keys so that we can better understand Kant’s moral philosophy” (2016, 270). Das ist aller Ehren wert, erweist sich aber (nicht nur bei den beiden Autoren) letzten Endes als wenig fruchtbar. Wie so oft in seinem Werk übernimmt Kant die Terminologie der Tradition, gibt diesen Begriffen aber eine völlig neue Bedeutung. Und was diese Bedeutung bei Kant ist, lässt sich aus der Tradition der , Alten‘ gerade nicht erkennen.
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              Notes

              1 
                Vgl. zum ersten Punkt Kraft und Schönecker 1999, zum zweiten Schönecker 1999 sowie Hahmann und Vazquez 2022. Zur Relevanz der Stoischen Philosophie für Kant allgemein vgl. Horn 2008, 2015 sowie zur Ethik Doyle und Torralba 2016 und Hahmann und Vazquez 2022.
 
              
              2 
                Vgl. De officiis, 1.8 und 3.14. Zum historischen Überblick vgl. Kersting 1982.
 
              
              3 
                Wir zitieren nach der kritischen Neuedition der Tugendlehre, die in Kürze im Rahmen der Neuedition der Werke Kants (Akademie-Ausgabe) erscheinen wird und welche die zweite Auflage (1803) zugrundegelegt. Alle einfachen Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf die Metaphysik der Sitten der Akademie-Ausgabe. Bei anderen Werken folgen wir der bisherigen Akademie-Ausgabe.
 
              
              4 
                So auch die Einschätzung von Rivera, die von einer „‚equivalence interpretation‘” (2006, 79) spricht: vollkommen/unvollkommen werde gleichgesetzt mit eng/weit.
 
              
              5 
                Vgl. zur Problembeschreibung auch Willaschek 1997, 206 – 208 und Horn 2014, 144 – 173.
 
              
              6 
                Obwohl Kants Kasuistik ohne Rekurs auf ein adäquates Verständnis von Kants Begriff weiter Pflichten überhaupt nicht rekonstruierbar ist, finden sich doch eine Reihe von Beiträgen, die diesen Begriff der weiten Pflichten und die damit verbundenen Probleme nicht analysieren (vgl. James 1992; Unna 2003; Schüssler 2012; Oggioni 2017; Höffe 2020; Rühl 2021).
 
              
              7 
                Vgl. 382.13 – 16, wo Kant ebenfalls von der „ Maxime” spricht, die sich zum Recht qualifizieren können muss.
 
              
              8 
                Vgl. 225.13; 225.19; 226.3; 389.8; 389.21; 393.20; 451.3; 451.19.
 
              
              9 
                Es ist anzunehmen, dass der Begriff der Maxime auch in der GMS in diesem Sinne gebraucht wird, wenn es um die Universalisierbarkeit geht, die demgemäß lediglich ein Kriterium für die Pflichtmäßig- oder Pflichtwidrigkeit von Handlungen liefern kann.
 
              
              10 
                Von in diesem Sinne ,bestimmten‘ Handlungen spricht Kant mehrmals; vgl. 233.22; 390.6; 392.13; 393.26, 33, 35; 394.10; 404.21; 446.8.
 
              
              11 
                Vgl. 392.23 – 30; 393.4 – 10; 395.1 – 8; 410.7 – 10; 446.4 – 8; 450.16 – 19. In Kapitel XVIII zu den ,Vorbegriffen zur Eintheilung der Tugendlehre‘ (Auflage A: Kap. XVII) hält Kant fest, dass neben der fehlenden äußeren Erzwingbarkeit Tugendpflichten formal dadurch gekennzeichnet seien, dass das ethische Pflichtgesetz „nicht für die Handlungen, sondern blos für die Maximen der Handlungen” (410.9 – 10) gilt (und daher ethische Pfichten weite Pflichten sind).
 
              
              12 
                Vgl. z. B. Kersting 1982, 209 – 210; Schaller 1987, 302 – 303; Baron 1995, 31, 88 – 89; Wood 2008, 168; Alves 2010, 530; Schüssler 2012, 82; Hill 2013, 298; O’Neill 2013, 116; Fahmy 2019, 424; Höffe 2020, 164; Rühl 2021, 288; Schüssler 2021, 1004, 1013; Timmons 2021, 104, 209.
 
              
              13 
                Die aus unserer Sicht zentrale Einschränkungsthese wird nur selten und dann auch nur kurz diskutiert z. B. Rühl 2021, 292 – 293.
 
              
              14 
                Vgl. 446.7: „ihrer Art und ihrem Grade nach”.
 
              
              15 
                Bei den Liebes- und Achtungspflichten sagt Kant das sogar selbst, auch wenn er dabei nicht die Einschränkungsthese meint: „Sie sind aber im Grunde dem Gesetze nach jederzeit mit einander in einer Pflicht zusammen verbunden; nur so, daß, bald die eine Pflicht, bald die andere das Princip im Subject ausmacht, an welche die andere accessorisch geknüpft ist” (449.19‒22). Vgl. das „verbunden” in 225.21.
 
              
              16 
                Die Rolle der §§ 13 – 15 ( Gewissen) und der §§ 16 – 18 (Amphibolie) müssen wir hier unberücksichtigt lassen.
 
              
              17 
                Vgl. 452.27 – 30: „… Wohlthun aber die Maxime, sich dasselbe zum Zweck zu machen, und Pflicht dazu ist die Nöthigung des Subjects durch die Vernunft, diese Maxime als allgemeines Gesetz anzunehmen” (u. H.).
 
              
              18 
                Die Pflicht der Nächstenliebe ist, wie bemerkt, mit der Pflicht, fremde Glückseligkeit zu fördern, nicht zu verwechseln, da unter diese ja auch die Achtungspflichten fallen.
 
              
              19 
                Vgl. 452.6 – 9: „im Thun kann der Grad, nach Verschiedenheit der Geliebten (deren einer mich näher angeht als der Andere), ohne die Allgemeinheit der Maxime zu verletzen, doch sehr verschieden seyn.”
 
              
              20 
                Die Hierarchisierungsthese und Klugheitsüberlegungen spielen in der Literatur nur indirekt in konkreten Fällen eine Rolle. Eine direkte Beschäftigung mit diesen Aspekten bleibt allerdings aus (vgl. James 1992; Esser 2004, 267; Schüssler 2012).
 
              
              21 
                Vgl. O’Neill 1998, 90, die meint, bei den CF gehe es um Dilemmata.
 
              
              22 
                Vgl. auch Metaphysik der Sitten Vigilantius (AA 27.2.1: 537.31 – 32): „ unvollkommene Pflichten unterliegen allzeit den vollkommenen Pflichten”. Das gilt aber nur für das Verhältnis von Rechtspflichten zu Tugendpflichten, nicht für das von unvollkommenen Tugendpflichten zu vollkommenen Tugendpflichten (andernfalls könnte es bei den vollkommenen Tugendpflichten ja keine CF geben); die Überlegung aus Vigilantius, wonach „mehrere unvollkommene Pflichten eine einzelne [überwiegen]” (AA 27.2.1: 537.32 – 33) hat Kant in der TL nicht weiter verfolgt.
 
              
              23 
                Die Formulierung ,deren einer aber, oder der andere, zur Verpflichtung nicht zureichend ist‘ ist zwar noch potentiell mehrdeutig (im Sinne von: einer von beiden Gründen ist nicht hinreichend, der je andere aber schon). Aber wenn einer hinreichend wäre, würden sie nicht mehr ,widerstreiten‘; und die lateinische Präzisierung (,rationes obligandi non obligantes‘) macht dies durch den Plural klar. ‒ Timmermann scheint als , Grund der Verbindlichkeit‘ denjenigen Grund zu identifizieren, der dann tatsächlich handlungsbestimmend wird („a ground of obligation arises when an agent correctly applies an ethical principle to a concrete case”, (2013, 48, u. H.; vgl. auch Timmermann 2018, 391, Fn.); aber das kann schon deswegen nicht stimmen, weil dann zwei solche Gründe ,in einem Subjekt‘ nicht ,einander widerstreiten‘ könnten. An anderer Stelle (2018, 383) unterscheidet er allerdings die allgemeine „rule” vom „obligating reason” und diesen wiederum von der „actual obligation”.
 
              
              24 
                Wir denken (ohne dass hier ausführen zu können), dass Kant bei den CF zum Thema der Selbstschändung mit der „Collision [der] Bestimmungsgründe” (426.13 – 14) den in 224 beschriebenen ,Widerstreit‘ der ,Gründe der Verbindlichkeit‘ meint.
 
              
              25 
                Vgl. auch das ähnliche Beispiel in Metaphysik der Sitten Vigilantius (AA 27.2.1: 537). ‒ Die Weite der Pflichten impliziert aber keineswegs, dass solche Pflichten immer und unbegrenzt erlaubten, bestimmte Handlungen zu ihrer Realisierung zu unterlassen. Weite Pflichten können in bestimmten Situationen (etwa sog. easy-rescue-Situationen) so verengt werden, dass sie situationsbezogen keinen Handlungsspielraum mehr lassen, etwa im berühmten Beispiel von Peter Singer: Ein ertrinkendes Kind muss man retten, falls man selbst nicht in Gefahr gerät und keine anderen Pflichten hineinspielen. Vgl. zu diesem komplizierten Thema ausführlich und erhellend Mieth 2012.
 
              
              26 
                Vgl. auch Schmidt und Schönecker 2019, 102 – 103.
 
              
              27 
                Dieser entscheidende Punkt entgeht Rivera 2006, obwohl sie die Auffassung verteidigt, alle Tugendpflichten seien weit (worunter vollkommene und unvollkommene Pflichten fallen, wobei sie erstere dadurch definiert, dass sie jemandem geschuldet werden).
 
              
              28 
                Typisch etwa Rühl 2021, 289: „ Unterlassungspflichten bestimmen auf den Punkt genau die Handlung, die zu unterlassen ist; es kann hier keinen Spielraum geben. Unterlassungspflichten sind per se enge, vollkommene Pflichten”.
 
              
              29 
                Vgl. TL, § 44. ‒ Daher sagt Kant ausdrücklich (392.20 – 393.10; § 22), dass auch die Pflicht zur moralischen Selbstvervollkommnung eine weite ist, es also auch einen Spielraum für die moralische Gesinnung gibt. Denn auch die Pflicht, die moralische Gesinnung zu erhöhen, „gebietet nicht diese innere Handlung im menschlichen Gemüth selbst, sondern blos die Maxime der Handlung” (393.6 – 8). Diese ,innere Handlung selbst‘ interpretieren wir als die tatsächliche moralische Selbstbestimmung eines Menschen.
 
              
              30 
                So schreibt etwa Mieth (2021, 81), dass für Kant Tugendpflichten „Pflichten ohne korrespondierende Rechte” seien.
 
              
              31 
                Für eine kleine Geschichte der Kasuistik und bes. zur Wichtigkeit der Stoa für deren Entwicklung vgl. Irwin 2014. Er verweist z. B. auch auf die „casuistical questions” (Irwin 2014, 117) zur Freundschaft, die Aristoteles diskutiert (EN 1164b25 – 1165a4).
 
              
              32 
                Auf den Einwand, dass es einen ,Casuistik‘ genannten Teil in der TL tatsächlich gar nicht gibt (sondern eben nur CF), fällt die Antwort leicht: Den anderen Teil der Elementarlehre (die ,Dogmatik‘) findet man als einen eigens so genannten Teil ebenfalls nicht, und daraus erhellt, dass jene ,Einteilung der Ethik‘ (413) als thematische, nicht gliederungstechnische Einteilung zu verstehen ist. Denn so wie klar ist, dass es der Sache nach natürlich gleichwohl eine ,Dogmatik‘ (d. h. hier: eine Lehre von den Pflichten) in der TL gibt, so gibt es der Sache nach auch insofern eine ,Casuistik‘ in der TL, als die CF erörtert werden; wir kommen darauf zurück. – Die These Hahmanns und Vazquez’ (2022, 705), Kant sei „concerned with the foundations of the metaphysics of morals, not with concrete moral questions” (Hahmann und Vazquez 2022, 705), ist daher falsch.
 
              
              33 
                Genauer: Bei den kasuistischen Fragen zur Selbstentleibung gibt es nur Fragen, keine Antworten; ebenso bei denen zur Selbstschändung (bei der es aber einen erläuternden Absatz gibt); bei denen zur Selbstbetäubung gibt es teilweise eine Antwort; ebenso bei denen zur Lüge; bei denen zum Geiz gibt es Erläuterungen, die z. T. Antworten sind; ebenso bei denen zur Kriecherei und, etwas weniger, zur Wohltätigkeit; ähnlich wieder bei der Dankbarkeit.
 
              
              34 
                Vgl. 266.24 – 27; 8:344.2 – 9; 8:385.9 – 18.
 
              
              35 
                Manche Autoren vertreten die Position, Kant untersuche mit den kasuistischen Fragen größtenteils die Möglichkeit von Ausnahmen (vgl. Wood 2008, 63, 172; James 1999; Timmermann 2000, 49, auch: Timmermann 385 – 386; Esser 2004, 357; Herman 2013, 254 – 255).
 
              
              36 
                Vgl. dazu § 45 der TL, worauf wir hier leider nicht eingehen können.
 
              
              37 
                Solch eine Trennung schlägt Schüssler 2012 vor. ‒ In den Vorarbeiten zur Tugendlehre spricht Kant an einer Stelle, wo er bestimmte kasuistische Fragen erörtert (die sich in der TL dann in den CF zu den Liebespflichten niedergeschlagen haben), nicht von CF, sondern von „Casuistick” (AA 23: 408.10).
 
              
              38 
                Oft wurde argumentiert, Kants kasuistische Fragen hätten eine bloß oder jedenfalls primär didaktische Funktion; vgl. James 1992, 75, 78, 83; Forkl 2001, 111; Wood 2008, 63, 173; Schüssler 2012, 76; Dörflinger 2013, 405; Oggioni 2017, 51; Höffe 2020, 169.
 
              
              39 
                Vgl. 397.18; 411.26; 411.27; 411.35; 484.7; 484.20
 
              
              40 
                In den Vorarbeiten zur Tugendlehre definiert Kant die Kasuistik an einer Stelle sogar als „ein Inbegriff von Aufgaben für die Urtheilskraft zur Unterscheidung dessen was in vorkommenden Fällen ethisch-erlabt sey oder nicht” (AA 23: 389.20 – 22). In diesem Kontext spricht er sogar vom „freye‍[n] Spiel” der Urteilskraft; vgl. auch AA 23: 419.5 – 10). Die Frage, wie genau eigentlich die Urteilskraft in solchen Casus zu ihren Urteilen kommt, lässt sich wohl nicht beantworten, da es ja nach Kant für die Urteilskraft nicht wieder eine Regel geben kann (dies ist das sogenannte Regressproblem); vgl. KrV (A 133 / B 172) sowie die Anthropologie (AA 07: 199).
 
              
              41 
                Es ist bemerkenswert, dass Timmermann 2013, obwohl er insgesamt überzeugend Kants Erörterung moralischer Konflikte (224.9 – 26; s. o.) bespricht, die Einschränkungsthese nicht auf die CF bezieht. ‒ Manche (etwa Unna 2003 und Schüssler 2012) suchen Kants Antworten vor allem in den Vorlesungsmitschriften (Oggioni 2017 dagegen meint, man müsse, Kantischen Prämissen folgend, die Antworten selbst geben). Wir verzichten auf die Interpretation der Mitschriften nicht nur aus Raumgründen, sondern weil sie grundsätzlich insofern problematisch sind, als sie nicht von Kant stammen.
 
              
              42 
                Für Kants genauere Begründung vgl. Schmidt und Schönecker 2017; 2019.
 
              
              43 
                Laut einer Sage opferte sich Marcus Curtius 362 v. Chr. für seine vom Untergang bedrohte Stadt Rom.
 
              
              44 
                Denkbar wäre auch eine Subsumtion unter die Pflicht der Dankbarkeit (dem eigenen Volk gegenüber); vgl. den ersten Absatz des § 33 zur Extension der Dankbarkeit. ‒ Es sei daran erinnert, dass es hier nicht um eine Rechtspflicht gehen kann, weil es in Bezug auf diese ja keine Kasuistik gibt und geben kann.
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                1 Einleitung
 
                Die Frage nach der Pflicht stellt sich uns ständig, angefangen bei unseren alltäglichen Entscheidungen, etwas Triviales zu tun oder zu unterlassen, bis hin zu den komplexesten Entscheidungen, insbesondere wenn wir bestimmte soziale Rollen einnehmen oder mit Situationen konfrontiert werden, die eine sorgfältige Abwägung erfordern. Fragen wie „Wie sollen wir uns verhalten?”, „Welche Pflichten haben wir gegenüber nichtmenschlichen Tieren und der Natur?” oder „Was schulden wir den künftigen Generationen?” sind eindeutige Beispiele dafür, dass sich die Frage nach der Pflicht für uns unabhängig von unserem philosophischen Erkenntnisstand aus einer praktischen Perspektive stellt.
 
                Gerade weil sich die Frage nach der Pflicht als grundlegende Frage im praktischen Bereich des menschlichen Lebens stellt, ist der Begriff der Pflicht zweifellos einer der wichtigsten ethischen Begriffe, denn er umfasst Pflichten, die wir uns selbst auferlegen, aber auch Pflichten, die uns von Institutionen auferlegt werden, die ihrerseits bestehenden Normen, Grundsätzen und Gesetzen folgen. Diese Pflichten sind auch mit bestimmten Rechten und Garantien verbunden, die uns als Staatsbürgern, als Mitgliedern einer Religionsgemeinschaft, als Berufstätigen in einem bestimmten Arbeitsbereich, als Mitgliedern sozialer Gruppen usw. gewährt werden. Da der Begriff der Pflicht auch direkt oder indirekt mit verwandten Begriffen wie freier Wille, Verantwortung, Tugend und Gerechtigkeit verbunden ist, bezieht sich der Begriff der Pflicht im engeren Sinne meist auf Fragen der Ethik, des Rechts und der Politik.
 
                Obwohl der Begriff der Pflicht im Laufe der Philosophiegeschichte von vielen Philosophen untersucht wurde, gibt es nur wenige Philosophen, deren Namen in der Geschichte des abendländischen Denkens so untrennbar mit diesem Begriff verbunden sind wie die von Marcus Tullius Cicero und Immanuel Kant. Beide, Cicero in seiner Schrift De Officiis (Von den Pflichten) und Kant in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785), entwickeln bedeutende Ansätze in der Pflichtenethik. Allerdings verwenden beide Denker den Begriff der Pflicht in ihren Werken sehr unterschiedlich. Im Zentrum meiner Ausführungen stehen daher die folgenden Fragen: Was genau bedeutet Pflicht im Kontext des Denkens von Cicero und Kant? Hat ersterer den letzteren beeinflusst? Wenn ja, in welcher Richtung und in welchem Umfang?
 
                Ich werde dafür argumentieren, dass, obwohl sich Kants Ansatz in der Ethik grundlegend von demjenigen Ciceros unterscheidet, wir dennoch in Kants Schriften den Einfluss des römischen Denkers (wie auch stoischer Ideen im Allgemeinen) deutlich erkennen können. Gleichwohl wäre es vorschnell zu folgern, dass Kant Aspekte oder Thesen aus Ciceros Ethik zur Grundlage seines ethischen Denkens gemacht hat, nur weil die von Kant verwendete Terminologie derjenigen von Cicero sehr ähnlich ist. Vielmehr gilt, wie ich zeigen werde, dass Kant in seiner Ethik der Auffassungen Ciceros gleich in mehreren bedeutenden Hinsichten widerspricht.
 
                In diesem Zusammenhang ist eine Beobachtung von Christoph Horn erwähnenswert, die dieser in seinem Aufsatz „ Kant und die Stoiker” gemacht hat, wenn er auf das merkwürdige Verhältnis Kants zu den Denkern der Antike hinweist. So stellt Horn fest, dass Kant in den „letzten beiden Jahren seiner Gymnasialzeit”1 sehr detaillierte Kenntnis der stoischen Philosophie”2 vor allem durch die Schriften von Cicero und Seneca erwarb. Kant war daher seit seiner späten Jugend mit dem Denken Ciceros vertraut3 und schätzte dessen Stil sogar so sehr, dass er behauptete, dass jeder, der in der Philosophie „wahre Popularität” erlangen wolle, dies nur erreichen könne, indem er Ciceros Stil lerne und sich ihm anzunähern versuche4. Sein Enthusiasmus für die antiken Denker war in dieser Zeit so groß, dass er sich nach dem Unterricht mit Freunden traf, um lateinische Texte zu lesen, und die Absicht äußerte, klassische Philologie zu studieren5. Allerdings, so Horn, „kommt seine intensive Vertrautheit mit der Stoa nirgendwo in Kants Werk in einer ausführlichen philosophiehistorischen Darstellung zum Ausdruck. Gleichwohl spielt die implizite Präsenz der Stoiker an vielen Stellen seiner Schriften eine erhebliche Rolle für ihr adäquates Verständnis”6.
 
                Um die begrifflichen und philosophischen Überschneidungen zwischen Kant und Cicero herauszuarbeiten, liegt es nahe, einen chronologischen oder traditionellen Ansatz zu wählen (1). D. h., man beginnt mit dem älteren Autor, geht dann zum Werk des Jüngeren über und zeigt schließlich jene Ideen und Begrifflichkeiten auf, die Letzterer von Ersterem übernommen hat. Allerdings scheint mir auch ein umgekehrtes Vorgehen möglich zu sein, wobei es natürlich nicht um die Frage geht, ob Kant Cicero beeinflusst haben könnte. Ein anachronistischer Ansatz (2) könnte jedoch dazu beitragen zu klären, ob und wenn ja, inwieweit, die moralische Bedeutung der Pflicht, die Kant dem Begriff der Pflicht gegeben hat, unser Verständnis des ciceronischen und stoischen Denkens beeinflusst. Aus dieser zweiten Perspektive lohnt es sich zu prüfen, ob es nicht eine Tendenz zur Kantianisierung 7 der ciceronischen und stoischen Ethik gibt. Aus Platzgründen muss ich meine Analyse hier jedoch auf die erste Perspektive beschränken.
 
                Im Folgenden werde ich ausgewählte Passagen aus Ciceros De Officiis und aus Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Metaphysik der Sitten diskutieren. Mein Ziel ist es dabei, den philosophischen Inhalt und die philosophische Bedeutung, die die beiden Denker dem Begriff der Pflicht zuschreiben, zu analysieren. Hierbei werde ich die Aufmerksamkeit auf mögliche konzeptionelle Ähnlichkeiten, aber auch auf die wichtigsten theoretischen Unterschiede lenken, so dass wir den Grad und das Maß des Einflusses Ciceros auf Kants Denken angemessen verstehen können.
 
                Mein Aufsatz gliedert sich in vier Teile: 1) Zuerst werde ich auf einige Aspekte der Entstehung von Ciceros Denken hinweisen, die es uns erlauben die Besonderheit seines Stoizismus besser zu verstehen und seinen philosophischen Ansatz von den Theorien der anderen Griechen abzugrenzen; 2) als nächstes werde ich den philosophischen Kontext analysieren, in dem Cicero sein Konzept der Pflicht formuliert, und die Bedeutung, die er diesem Begriff verleiht, herausarbeiten; 3) identifiziere ich die grundlegenden Merkmale der Pflicht im Kontext des kantischen ethischen Denkens und 4) schließe ich mit einer Zusammenfassung der Hauptunterschiede zwischen den Auffassungen der beiden Denker, um deutlich zu machen, dass die Beziehung zwischen Cicero und Kant problematischer ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
 
               
              
                2 „Die Philosophie muss Latein sprechen”: Aspekte der Entstehung von Ciceros philosophischem Denken
 
                Marcus Tullius Cicero war nicht nur Philosoph, sondern auch Redner, Politiker, Rechtsgelehrter und Schriftsteller.8 Von den Römern wurde er auch „Vater des Vaterlandes”9 oder „Vater der griechisch-römischen Kultur”10 genannt. Die Breite und Vielfalt der Themen, aus denen sich sein Werk zusammensetzt, belegen sein einzigartiges Talent, verschiedene Wissensgebiete zu erschließen.
 
                 
                  Ciceros Werk endet nicht mit diesen Modellen der Redekunst, noch beschränkt sich sein Einfluss auf die rhetorischen Abhandlungen und seine Arbeit als Staatsmann. Im Gegenteil, wenn wir versuchen, die Säulen zu bestimmen, auf denen die Bewusstseinsbildung der westlichen Welt beruht, darf ein Werk niemals fehlen, und das ist Ciceros Sammlung philosophischer Abhandlungen. Obwohl von den einundzwanzig, die er verfasste, nur zwölf überliefert sind und zwei der wichtigsten sehr unvollständig sind (De Republica und De Legibus), sind sie von grundlegender Bedeutung, sowohl wegen der bleibenden Bedeutung der Themen, die sie behandeln, als auch wegen der attraktiven Art und Weise, in der sie präsentiert werden, und auch und vor allem wegen des unersetzlichen Bindeglieds, das sie zwischen der griechischen Philosophie, die sie fortführen, und der römischen sapientia, die sie zu formen beginnen, darstellen. ( Rocha Pereira 1985, 8)11 
 
                
 
                Von seiner Herkunft her war Ciceros Leben für eine politische Laufbahn bestimmt. Seine Familie gehörte zwar nur dem Ritterorden an, unterhielt aber Verbindungen zum Senat in Rom. Entsprechend nahm der junge Cicero zunächst Unterricht in der Rhetorik unter der Leitung von Licinius Crassus, widmete sich später dem Recht unter Quintus Mutius Scaevola und studierte schließlich Philosophie unter der Anweisung von Diodotus und Philo von Larissa. Vor allem bei letzterem vertiefte Cicero seine Kenntnisse sowohl des platonischen als auch des stoischen philosophischen Denkens. 
 
                Zwischen 79 und 77 v. Chr. reiste er durch Griechenland und kam in Athen mit Antiochus von Askalon in Kontakt, den er auch bei seinem Besuch in Rom Jahre zuvor getroffen hatte. Nach etwa einem halben Jahr in Athen reiste er nach Rhodos und besuchte auf dem Weg dorthin weitere Orte in Kleinasien.12 Sein Interesse an den Orten, die er besuchte, konzentrierte sich auf die Fortsetzung und Vertiefung seiner Studien der Rhetorik. Auf Rhodos studierte er bei Apollonius. Auf Rhodos kam er auch in Kontakt mit Posidonius, einer führenden Persönlichkeit des stoischen Denkens jener Zeit, der seine Auffassung von Ethik nachhaltig beeinflussen sollte. Wie genau hat aber hat die Philosophie der Stoa die Entwicklung von Ciceros Denken beeinflusst? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns eine komplexe kulturelle Tatsache vergegenwärtigen (die ich hier nur kurz skizzieren kann): Der Unterschied zwischen dem römischen und dem griechischen Ethos.
 
                Im Allgemeinen konzentrierten sich die Römer auf ein Wissen, das mehr auf das praktische Leben ausgerichtet war, sei es auf den ethischen Aspekt der individuellen Lebensführung oder auf den politischen Aspekt der Kriege und des kollektiven Lebens. Kurz gesagt, die Römer bevorzugten ein aktives Leben im Gegensatz zu dem kontemplativen Leben der Griechen. Diese Ausrichtung auf das praktische Leben entsprang einer gewissen Verachtung für metaphysische Spekulationen.13 Ein weiterer Grund für diesen grundlegenden Unterschied liegt auch im historischen Aspekt:
 
                 
                  Die qualitativen Unterschiede, die zwischen den beiden Zivilisationen in den ersten Jahrhunderten ihrer jeweiligen Geschichte festgestellt werden können, lassen sich leicht durch den zeitlichen Abstand erklären, der sie von ihren Anfängen trennt. Die ältesten Denkmäler der griechischen Kultur, die Gedichte von Homer und Hesiod, liegen vor der Gründung Roms; der Dichter Archilochus war ein Zeitgenosse von Romulus: aus dieser zeitlichen Diskrepanz ergibt sich das mangelnde Interesse der Römer sowohl an der Poesie als auch an den anderen Künsten, insbesondere an der Musik, die für sie mit Epikureismus im abwertenden Sinne des Wortes verbunden war. (Segurado e Campos 2014, LXI)
 
                
 
                Die Kultivierung des Geschmacks und damit der Empfindungsfähigkeit der Jugend durch Poesie und Musik wurde als schädlicher Einfluss auf die Jugend angesehen, die dadurch von ihrer „wahren Bestimmung”, nämlich Krieg und Politik, abgelenkt werden konnte. Dieses Merkmal der römischen Kultur wird durch historische Fakten belegt, wie zum Beispiel die Abneigung von Cato dem Älteren (234 – 149 v. Chr.) gegenüber Carneades, Critolaeus und Diogenes, als diese 155 v. Chr. in Rom zusammentrafen, um auf diplomatischem Gebiet zu arbeiten und auch eine Reihe von Vorträgen zu halten, bis hin zur Forderung, sie aus der Stadt zu verbannen.14 Im Jahr 173 v. Chr., so Valente, „verwies der Senat zwei Epikureer wegen ihres verderblichen Einflusses auf die Jugend aus Rom. Im Jahr 161 verbot derselbe Senat den Philosophen und Rhetorikern den Aufenthalt in der Stadt”.15 
 
                Bemerkenswert ist, dass die Bildung oder Ausbildung der Römer Formen und Inhalte umfasste, die in gewisser Weise dem entsprachen, was die Griechen bereits hervorgebracht hatten. Nachdem sie Lesen und Schreiben gelernt hatten, lernten sie auch Poesie und Grammatik, um dann zur Rhetorik (eine Schöpfung der Griechen) als Kunst der freien Rede überzugehen, eine Ausbildung, die nur jungen Menschen aus den herrschenden Klassen zuteilwurde. Dabei wurde Rhetorik nicht nur von Rednern, sondern auch von Philosophen unterrichtet. Diese Form der Bildung wurde in Rom vor allem im 2. Jahrhundert v. Chr. gefestigt.16 Deshalb lernten die Kinder der römischen Aristokratie Griechisch so selbstverständlich wie die lateinische Sprache selbst.
 
                Cicero selbst schildert diesen Unterschied zwischen der griechischen und der römischen Kultur sehr schön zu Beginn seiner Tusculanae Disputationes (Gespräche in Tusculum). Es ist jedoch anzumerken, dass Cicero die These einer angeblichen kulturellen Unterlegenheit der Römer gegenüber den Griechen nicht akzeptiert und genau aus diesem Grund eine diametral entgegengesetzte These vertreten hat, nämlich dass die römische Kultur dazu in der der Lage war, Aspekte der griechischen Kultur zu absorbieren und sie an ihr eigenes Universum anzupassen und zu vervollkommnen, was es ihr ermöglichte, ein höheres Niveau als die erstere zu erreichen.
 
                Dieser Ansatz wird auf den ersten Seiten von Buch I der Tusculanae Disputationes (TD) deutlich, wo auch das Hauptziel Ciceros sehr klar formuliert wird: die Etablierung der Philosophie in Rom ( Cicero, TD I, 1 – 3; 3 – 4). Noch im Zusammenhang mit dieser Schilderung im ersten Buch der Gespräche in Tusculum hebt Cicero den Gegensatz zwischen den Griechen und den Römern hinsichtlich der Pflege der Künste hervor. Wie bereits erwähnt, herrschte in Rom eine feindselige Atmosphäre gegenüber den Künsten, der Musik und dem abstrakten Denken. Woher rührte diese Ablehnung? Cicero gibt eine klare Antwort auf diese Frage: Als kulturell wertvoll galt dasjenige, was von öffentlichem Interesse war. Wenn Geometrie, Kunst und Musik den Griechen einen Vorteil verschafften, übernahmen die Römer pragmatisch nur das, was von unmittelbarem Nutzen sein konnte, einschließlich der Rhetorik selbst (TD I, 4 – 5, 6 – 7). 
 
                Infolge dieses bei den Römern etablierten Ethos kam die Philosophie selbst erst viel später nach Rom als andere Disziplinen. Ihre Etablierung ist vor allem den Gelehrten der Rhetorik zu verdanken. Erst nach und nach wurde die Philosophie – wie im Fall Ciceros – auch von einem breiteren, an der griechischen Kultur interessierten Publikum rezipiert.
 
                 
                  Bis zu unserer Zeit hat die Philosophie jedoch keine Aufmerksamkeit von lateinischen Schriftstellern erhalten, also beschloss ich, sie zu retten und ihr einen prominenten Platz einzuräumen. Es ist meine Absicht, wenn ich meinen Mitbürgern in irgendeiner Weise nützlich war, während ich im Dienst der Republik stand, auch jetzt, wo ich im Ruhestand bin, nützlich zu sein, wenn ich kann. Ich fühle mich umso mehr verpflichtet, etwas in dieser Richtung zu tun, als es heißt, dass viele Bücher in lateinischer Sprache erschienen sind, die ohne viel Sorgfalt von Personen geschrieben wurden, die zweifelsohne sehr wohlmeinend sind, aber keinen ausreichenden kulturellen Hintergrund haben. Es ist möglich, dass jemand richtige Ideen zu einem Thema hat, aber nicht in der Lage ist, sie in einem angemessenen Stil auszudrücken; seine Gedanken schriftlich niederzulegen, ohne sie klar zu ordnen und darzulegen, und ohne die Aufmerksamkeit des Lesers zu erregen und ihm Freude am Lesen zu bereiten, ist die Haltung von jemandem, der nicht weiß, wie man das Beste aus seiner Zeit oder seiner Schrift macht. Deshalb lesen diese Autoren ihre Bücher unter sich, in einem geschlossenen Kreis, und sind für niemanden von Interesse, außer für diejenigen, die die gleiche literarische Verschwendungssucht betreiben wollen. Wenn ich also mit meinen Bemühungen vielleicht dazu beigetragen habe, den lateinischen Buchstaben etwas Glanz zu verleihen, so werde ich mich umso mehr dafür einsetzen, ihnen den Zugang zu den Quellen der Philosophie zu ermöglichen, woher ja auch meine Bildung stammt. ( Cicero, TD I, 5 – 7, 7 – 8)
 
                
 
                Diese Textzeugnisse erlauben es uns auch, den Einfluss des Stoizismus auf Cicero besser zu verstehen. Der Stoizismus hat sich in der römischen Kultur vor allem deshalb durchgesetzt und verbreitet, weil er als Weltanschauung wahrgenommen wurde, die mit den bis dahin in der römischen Kultur17 vorherrschenden mystischen und religiösen Vorstellungen nicht frontal kollidierte bzw. letztlich als die in diesem Sinne am wenigsten konfliktträchtige philosophische Auffassung angesehen wurde. Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass Ciceros Lehre, mehr als jede andere seiner Zeit, die Glückseligkeit als ein vom Einzelnen zu erreichendes Ideal in einen direkten Zusammenhang mit dem Dienst für das Vaterland und die Menschheit als Ganze stellte. Mit diesem kurzen Überblick haben wir uns meines Erachtens ein ausreichendes kulturelles Hintergrundwissen erschlossen, um uns nun Ciceros Werk Ciceros De Officiis nähern zu können. 
 
               
              
                3 Die Bedeutung der Pflicht in De Officiis
 
                Unter Ciceros zahlreichen Schriften nimmt das im Jahr 44 v. Chr. verfasste De Officiis zweifellos einen herausragenden Platz ein. Mit diesem Werk wollte Cicero in erster Linie eine Art geistiges Testament für seinen Sohn Marcus hinterlassen, der damals 20 Jahre alt war und in Athen bei Krattipos, einem Vertreter der peripatetischen Schule, studierte. Der Text hat jedoch nicht nur einen pädagogischen Charakter, sondern es war zugleich Ciceros Absicht, sich an die oberen Klassen des römischen politischen Lebens18 jener Zeit zu richten. Bei De Officiis handelt sich um eine in drei Bücher gegliederte Schrift, die im Wesentlichen aus praktisch- moralischen Lehren und Ermahnungen besteht, die von dem Werk Peri Kathekontos des Stoikers Panaitios von Rhodos inspiriert sind. In den ersten beiden Büchern stützt sich der Inhalt im Wesentlichen auf Panaitios, während das dritte Buch von Posidonius inspiriert ist. Trotz dieser Zugehörigkeit und des maßgeblichen Einflusses der genannten Autoren beschränkte sich Cicero jedoch nicht auf eine bloße Umarbeitung ihrer Ideen. Er fügte diesen auch eigene Elemente hinzu und nahm auch eine ausdrücklich kritische Haltung gegenüber den beiden Philosophen ein.
 
                Obwohl der Titel des Werkes in vielen verschiedenen Sprachen mit „von den Pflichten” übersetzt wird, ist zu beachten, dass der Begriff „ Pflicht” die Bedeutung von officium, wie sie von Cicero verstanden wurde, nicht erschöpfend wiedergibt. Officium war die von Cicero gewählte Übersetzung des griechischen Begriffs kathekon 19, der in seiner ursprünglichen Bedeutung „angemessene Handlung”20 bedeutet. Es ist wichtig festzuhalten, dass Ciceros Herleitung des Ausdrucks officium vom griechischen kathekon und die Übersetzung von kathekon als moralische Pflicht in zweierlei Hinsicht fehlerhaft ist – handelt es sich doch nicht nur um eine terminologische Verwechslung, sondern auch um einen Anachronismus. Denn die Idee der moralischen Pflicht kommt in der Antike nicht vor, auch wenn der Ausdruck „ Pflicht” in einigen antiken Werken erwähnt (oder so übersetzt) worden sein mag. Denn die Vorstellung von moralischer Pflicht wurde vielmehr erst durch Kant ins Spiel gebracht und ist daher als eine moderne Schöpfung zu betrachten.21 Was die Übersetzung des lateinischen Begriffs officium betrifft, so hat der Schweizer Historiker Matthias Gelzer vorgeschlagen, dass dieser am besten mit „gegenseitige persönliche Beziehung”22 zu übersetzen wäre. Auf diese Weise würde der Ausdruck die Bedeutung von Schuld oder Pflicht (wenn auch nicht unbedingt im modernen und kantischen Sinne), gegenseitiger Verantwortung oder gegenseitiger Verpflichtung miteinander verbinden.
 
                Diese breite und komplexe Bedeutung von officium hängt auch mit den Wurzeln des römischen politischen und kulturellen Lebens zusammen. Wie Edinger im Kommentar zu seiner englischen Übersetzung von De Officiis feststellt, „erwarb ein Römer Macht und Ansehen im öffentlichen Leben, indem er andere Menschen in einem Zustand der Verpflichtung ihm gegenüber unterordnete”.23 Auf diese Weise war der Ehrgeiz eines Einzelnen im politischen Leben praktisch proportional zu der Anzahl der Menschen, denen er verpflichtet war und die sich in einer Situation der Schuld oder Verpflichtung ihm gegenüber befanden. Die Gruppe von Menschen oder Anhängern, mit denen sich ein römischer Politiker oder Führer umgab, wurde als Klientel bezeichnet. Die Klientel eines Politikers konnte aus verschiedenen Gruppen von Individuen bestehen, die untereinander keine Verbindungen oder Beziehungen hatten, oder auch aus einem ganzen Bezirk oder einer Provinz. Die Klientel war also die Daseinsberechtigung der entsprechenden politischen Führung, und die Politiker waren die Sprecher und Vertreter der Interessen ihrer Klientel, indem sie in ihrem Namen handelten. Kurz gesagt, diese Beziehung zwischen der Führung und der Klientel implizierte ein gegenseitiges officium. 
 
                 
                  Die Erbringung von Dienstleistungen oder das Anbieten von Gefälligkeiten durch einen solchen Mann kann als beneficium bezeichnet werden. Als Gegenleistung für diese beneficia musste der Kunde anerkennen, dass er seinem Arbeitgeber bestimmte officia schuldete. Die Beziehung geht natürlich davon aus, dass derjenige, der mehr Macht hat, seiner Verpflichtung (officium) nachkommt, diejenigen zu schützen oder zu begünstigen, die sich seiner Klientel angeschlossen haben. Dieses Pflichtgefühl wirkt in beide Richtungen, und dieses Gefühl auf beiden Seiten wird officium genannt. Ciceros Standpunkt in De Officiis ist sicherlich konsequent der der mächtigeren Hälfte in dieser Beziehung. (Edinger 1974, X)
 
                
 
                Nachdem Cicero sich an seinen Sohn Marcus gewandt hat, an den das Werk ausdrücklich gerichtet ist, erörtert er die Bedeutung der Studien seines Sohnes in Griechenland und betont den Wert und die Notwendigkeit, neben der Philosophie auch die Redekunst zu studieren, so wie er es selbst in seinen jungen Jahren getan hatte. Er verdeutlicht seine Auffassung, dass die Redekunst eine grundlegende Ergänzung zum philosophischen Wissen darstellt, und kritisiert die beiden griechischen Philosophen Platon und Aristoteles dafür, dass sie das philosophische Wissen zum Nachteil der Redekunst bevorzugt haben. 
 
                Das Thema des Werkes ist nicht zufällig gewählt. Cicero entschied sich dafür, über Pflichten zu schreiben, weil er der Ansicht war, dass dies nicht nur das geeignetste Thema für seinen Sohn sei, sondern auch das Thema, zu dem er sich am meisten befähigt fühlte zu sprechen.
 
                 
                  Denn wenngleich es in der Philosophie viele drängende und nützliche Probleme gibt, die gründlich und ausführlich von den Philosophen erörtert worden sind, so haben doch, wie mir scheint, die Lehren und Ermahnungen, die über das pflichtmäße Handeln von jenen gegeben worden sind, die weiteste Geltung. Kein Bereich des Lebens, nämlich – weder in politischen noch in privaten, weder in die Öffentlichkeit noch die eigene Familie betreffenden Fragen, weder wenn du, auf dich allein gestellt, etwas unternimmst noch mit einem anderen dich zusammentust – kann von Verpflichtung frei sein: es beruht in ihrer Beobachtung alle Ehrenhaftigkeit der Lebensführung, in ihrer Nichtachtung alle Schande. ( Cicero, De Off. I, 4, 7 – 8)
 
                
 
                Wie aus dieser Passage hervorgeht, spiegelt Ciceros Verständnis eindeutig die römische Denkweise wider, für die die Ethik eng mit den Kontexten des praktischen Lebens verbunden ist, d. h. mit Geselligkeit und der Teilnahme am politischen Leben.
 
                Für Cicero beinhaltet eine Untersuchung der Pflicht‍(en) zwei Seiten: „Die eine Seite ist die, welche sich auf das höchste Gut bezieht, die andere die, welche auf den Vorschriften beruht, nach denen in jeder Hinsicht das tägliche Leben gestaltet werden kann.”24 Im ersten Fall werden unter anderem Fragen gestellt wie die nach der Vollkommenheit der Pflichten sowie danach, ob es Pflichten gibt, die wertvoller sind als andere. Im zweiten Fall sind diejenigen Pflichten Gegenstand der Analyse, aus denen Regeln für das „gemeinsame menschliche Verhalten” abgeleitet werden. Letztere können auch eine Vorstellung vom höchsten Gut zu Grunde legen, aber ihr Ziel ist nicht eine spekulative und rein begriffliche Untersuchung des höchsten Gutes, sondern seine Anwendung im praktischen Leben. Und gerade die Untersuchung und Erläuterung dieser zweiten Art von Pflichten ist das Ziel des vorliegenden Buches.
 
                Cicero führt in diesem Zusammenhang noch eine weitere wichtige Unterscheidung an: die Unterscheidung von gewöhnlicher Pflicht und absoluter Pflicht. Die Griechen bezeichneten mit katorthoma das richtige Handeln, also die absolute Pflicht, während der Begriff kathekon die gewöhnliche Pflicht meint. Die absolute Pflicht findet ihre Rechtfertigung in der bloßen Richtigkeit, während die durchschnittliche Pflicht in dem bloß mit Wahrscheinlichkeit geltenden Grund liegt, auf den sie zurückgeführt werden kann.
 
                Für die Bewertung von Handlungen stützt Cicero sich auf ein Modell von Panaitios, das nach seiner Rekonstruktion drei Stufen umfasst: 1. ob eine Handlung ehrlich oder moralisch falsch ist; 2. ob eine Handlung nützlich ist (zu Wohlergehen und Freude im Leben führt) oder nicht; und 3. welche Handlung wir wählen sollten, wenn der Nutzen mit der Ehrlichkeit in Konflikt steht?25 Cicero übernimmt dieses „Modell der Deliberation”, erkennt jedoch gewisse Lücken darin, die er durch die Argumentation in De Officiis zu schließen beabsichtigt. Mit anderen Worten: Das Schema von Panaitios muss erweitert werden, denn es ist auch notwendig abzuwägen, welche von zwei ehrlichen Handlungen die ehrlichere von beiden ist, und, ähnlich im Fall des Nutzens, welche die nützlichere von zwei nützlichen Handlungen ist. Cicero hält daher sein eigenes Schema für vollständiger als das von Panaitios, da es fünf anstatt von nur drei Stufen hat.
 
                Nach dieser Kritik an Panaitios’ Modell erörtert Cicero einige besondere Merkmale der menschlichen Natur, die für die menschliche Geselligkeit kennzeichnend und gleichzeitig günstig sind. An dieser Stelle des Werkes lassen sich anhand verschiedener Beobachtungen Parallelen zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798) erkennen. Cicero zufolge hat uns die „ Natur” einerseits mit etwas ausgestattet, das wir mit den Tieren gemeinsam haben – dem Selbsterhaltungs- und dem Fortpflanzungstrieb –, andererseits zeichnet uns aus, dass wir „mit Vernunft begabt” sind, „Ursache und Folge” verstehen und durch den Begriff von Zeit und Raum „unser Verhalten vorbereiten und ausarbeiten” können.26 Und es ist dieselbe „ Natur”, die uns durch die Vernunft dazu antreibt, Beziehungen und Bindungen wie soziales Leben, Sprache und Kultur aufzubauen. Dank dieser Eigenschaften fördern das Forschen und die Suche nach der Wahrheit sowie der Wunsch nach Wissen, die Sehnsucht nach Emanzipation und einem glücklichen Leben in uns die Größe der Seele. Indem er sich als „das einzige Tier, das einen Sinn für Schönheit, Eleganz und Zweckmäßigkeit in der Welt, in der Natur und in der Vernunft besitzt”27, wahrnimmt, neigt der Mensch dazu, die „Bewahrung von Schönheit, Konsistenz und Ordnung” als Teil seiner Entscheidungen und Handlungen zu betrachten.
 
                Für Cicero ist es in der Tat diese Bedingung, die die Ehrlichkeit in unseren Charakter schmiedet. Und genau aus diesem zentralen Begriff heraus begründet und rechtfertigt er die Pflichten. Alles, was ehrlich ist, entspringt dem Philosophen zufolge aus vier Quellen: a) dem Wissen oder der Weisheit, die auf die Suche nach der Wahrheit ausgerichtet ist; b) der Gerechtigkeit oder der Erhaltung des Lebens in der Gesellschaft; c) der Größe des Geistes, die sich in Edelmut und Tapferkeit widerspiegelt, und d) der Mäßigung in allem, was wir tun (Mäßigung und Klugheit). Cicero schließt diese Ausführungen mit der Feststellung, dass „jede von ihnen eine bestimmte Art von Pflichten hervorruft”.28 Diese Pflichten sind insofern gerechtfertigt, als sie die Bedingungen für ein aktives Leben in der Gesellschaft „erhalten und gewährleisten”.29 
 
                In Bezug auf die Suche nach der Wahrheit warnt Cicero davor, zwei Arten von Irrtümern zu begehen: Erstens dürfe man „das Unbekannte nicht für bekannt halten und sofort akzeptieren”30; zweitens müsse man es vermeiden, Zeit und Energie auf Dinge von geringerer Bedeutung zu verschwenden. Kurz gesagt, Eile und Hast auf der einen Seite und Ablenkung durch Belanglosigkeiten auf der anderen Seite führen uns bei der Suche nach der Wahrheit sprichwörtlich in die Irre.
 
                 
                  Alles Denken aber, d. h. unsere geistige Beweglichkeit, wird sich mit dem Ergreifen von Plänen über die ehrenvolle und auf ein glückliches Leben abzielende Gegenstände oder mit dem Streben nach Wissen und Erkenntnis befassen. Über die erste Quelle des pflichtgemäßen Handelns jedenfalls haben wir gesprochen. ( Cicero, De Off. I, 19, 21)
 
                
 
                Cicero betont weiter, dass der wichtigste Teil jedoch mit der Aufrechterhaltung der sozialen Bindungen oder des Gemeinschaftslebens zusammenhängt. Dieser besteht aus zwei Teilen: Gerechtigkeit und Wohlwollen oder Großzügigkeit. In diesem Zusammenhang besteht die erste Pflicht darin, anderen keinen Schaden zuzufügen, es sei denn aus Gründen der Ungerechtigkeit; und die zweite Pflicht besteht darin, dafür zu sorgen, dass die gemeinsamen Güter zum Nutzen der Gemeinschaft und die privaten Güter im Interesse des Einzelnen verwendet werden.31 
 
                Wie aus diesen grundlegenden Zügen ersichtlich wird, hat Ciceros Pflichtethik ihre Hauptinspirationsquelle im stoischen Denken des Panaitios von Rhodos. Vor allem aufgrund ihrer eudämonistischen Grundlage konzentriert sie sich auf den Aspekt des Glücks als Höhepunkt des tugendhaften Lebens. Sie weist auch einen partikularistischen Charakter auf, mit einer starken Betonung des sozialen und politischen Aspekts des ethischen Lebens: Durch die Bevorzugung des Gemeinwohls und die Verteidigung des Grundsatzes „neminem laede”, d. h. niemandem Schaden zufügen, weist sie einen Aspekt auf, den sie mit den kantischen Rechts- und Tugendpflichten gemeinsam hat. 
 
               
              
                4 Die Bedeutung der Pflicht in der Begründung der Moral und die Unterscheidung zwischen Rechts- und Tugendpflichten bei Kant
 
                Der Begriff der Pflicht spielt in der kantischen Ethik bekanntlich eine zentrale Rolle. Er ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis sowohl seiner philosophischen Begründung der Gültigkeit des Sittengesetzes in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft als auch der Anwendung desselben Gesetzes im Falle der Rechts- und Tugendlehre. In diesem Sinne stimme ich mit Woods Feststellung überein, dass dieser Begriff in der Tat „ein technischer Begriff”32 im kantischen Vokabular ist.
 
                Die Einführung des Begriffs der Pflicht in der GMS wird zunächst zur Entfaltung des Begriffs „eines an sich hochzuschätzenden und ohne weitere Absicht guten Willens” genommen, weil der Begriff der Pflicht Kant zufolge „den eines guten Willens, obzwar unter gewissen subjektiven Einschränkungen und Hindernissen, enthält”33. Diese anfängliche Definition der Pflicht mag einen Leser, der mit Kants Denken nicht vertraut ist, verwirren. Der Grundgedanke ist, dass dort, wo die Pflicht erfüllt wird, ein moralisch guter Wille handelt (wenn auch nicht perfekt), und zwar trotz der Wirkung und des Einflusses, den egoistische Neigungen und Triebe (d. h. subjektive Beschränkungen und Hindernisse) auf ihn haben. Dies stellt den ersten Satz 34 über die Pflicht dar, der zwar nicht als solcher identifiziert wird, von dem Kants Erklärung allerdings ausgeht.
 
                Anhand einiger Beispiele unterscheidet Kant dann zwischen Handlungen, die aus Pflicht getan werden, und solchen, die nur (dem Anschein nach) der Pflicht entsprechen. Im Kontext dieser Erläuterungen und Beispiele, die Kant anbietet, geht es darum, dass der moralische Wert von Handlungen darin liegt, dass sie einzig und allein „ aus Pflicht” ausgeführt werden. Eine nur scheinbare, d. h. äußerliche Pflichterfüllung kann Handlungen verdecken und verschleiern, die letztlich aus Eigeninteresse und Neigung und damit ohne jeden moralischen Wert ausgeübt werden. Kant will in diesem Abschnitt zeigen, dass wir zwar leicht zwischen pflichtgemäßen und pflichtwidrigen Handlungen unterscheiden können, dass es aber nicht so leicht ist, innerhalb der ersten Kategorie, also den pflichtgemäßen Handlungen, zwischen solchen zu unterscheiden, die in bloßer Pflichtkonformität und solchen, die aus Pflichtbewusstsein (d. h. technisch gesehen aus Achtung vor dem Sittengesetz) praktiziert wurden35.
 
                Der zweite Satz über die Pflicht unterstreicht den Aspekt der Quelle des moralischen Wertes einer Handlung. Nicht das Ergebnis oder die Folge, die die Handlung hervorbringt, bestimmt ihren moralischen Wert, sondern die „ Maxime, nach der sie beschlossen wird”, im „ Prinzip des Willens”, das von allen Objekten des Begehrungsvermögens abstrahiert.36 Hier sind zwei Beobachtungen von Marcia Baron37 wichtig, um eine Fehlinterpretation dieser Passage zu vermeiden: a) Kant bezieht den moralischen Wert nicht notwendigerweise auf isolierte Handlungen, sondern auf das Verhalten in einem globaleren Sinne, da die Maximen mit dem Verhalten zusammenhängen, b) der moralische Wert liegt aber auch nicht bloß im Motiv der Handlung, wie eine voreilige Lektüre des Textes manchmal suggerieren kann.
 
                Im dritten Satz, den Kant als „Folge der beiden vorhergehenden” definiert, wird der Begriff direkter formuliert: „Die Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz”.38 An dieser Stelle sei nur daran erinnert, dass Kant den Begriff der Pflicht im Zusammenhang mit seiner Argumentation über den uneingeschränkt guten, d. h. moralisch qualifizierten Willen verwendet. Kant fasst seine Argumentation zusammen, wenn er sagt: „Es kann daher nichts anderes als die Vorstellung des Gesetzes an sich selbst, die freilich nur im vernünftigen Wesen stattfindet, sofern sie, nicht aber die verhoffte Wirkung, der Bestimmungsgrund des Willens ist, das so vorzügliche Gute, welches wir sittlich nennen, ausmachen (…)”.39 
 
                Es geht Kant in diesem Abschnitt der GMS also nicht darum, einen Katalog moralischer Pflichten aufzustellen, d. h. den Leser über den moralischen Gehalt des Handelns zu informieren oder zu belehren. Deshalb irrt der Leser, der gezielt nach der Antwort auf die Frage „Was soll ich tun?” sucht, in der Annahme, dass Kants Text eine direkte Antwort auf dieses Problem enthält. Vielmehr geht es ihm, vor allem im Kontext des ersten Abschnitts der GMS, darum, das moralische Wissen, das der gemeinen Vernunft bereits innewohnt, zu hinterfragen und zu klären. In diesem Sinne geht es weder darum, eine neue Ethik zu erfinden, noch darum, bereits vorhandenes Wissen zu korrigieren;40 vielmehr geht es darum, die Möglichkeit neu zu analysieren, zu dem „roten Faden” oder „obersten Prinzip” zu gelangen, auf dem alle unsere moralischen Urteile beruhen.
 
                Zu diesem Zweck müssen wir die Terminologie untersuchen, die üblicherweise bei der Behandlung moralischer Fragen verwendet wird: Eine moralisch gute Handlung kann nicht als Synonym für eine Handlung verstanden werden, die für mich (in einem rein subjektiven Sinne) gut ist, eine nützliche Handlung oder eine Handlung, deren Wirkung angenehm ist. Aus diesem Grund beginnt die Darstellung mit der Analyse, was in einem uneingeschränkten und unbedingten Sinne gut sein kann. Für Kant liegt die Antwort im Begriff des guten Willens oder, wie bereits erwähnt, des moralisch qualifizierten Willens. Nachdem er dessen Bedeutung verstanden hat, geht er dazu über, den Begriff der Pflicht zu erklären und die Formeln des kategorischen Imperativs aufzustellen.
 
                Im vorliegenden Untersuchungskontext genügt es, daran zu erinnern, wie Kant die Pflicht im ersten Abschnitt der Grundlegung definiert, und die Rolle hervorzuheben, die die Unterscheidung zwischen Handlungen, die aus Pflicht und bloßer Pflichtkonformität ausgeführt werden, in diesem Werk spielt. Kant zeigt, dass die bloße Pflichterfüllung nur scheinbar gut ist (was der Handlung einen Aspekt der Legalität verleiht), dass sie aber in ihrem Innersten eine eigennützige Motivation enthalten kann. Genau dies hebt aber den moralischen Wert der Handlung auf, da eine eigennützige Motivation genau dem widerspricht, was die Moral von uns verlangt: die Überwindung des Egoismus und der Neigung zur Ehre, neben anderen Arten von Gefühlen, die der menschlichen Natur eigen sind. Diese Haltung ist nur durch die Achtung als motivierendes Element möglich, die im kantischen Kontext ein von der Vernunft selbst erzeugtes Gefühl ist (keine pathologische Art von Gefühl), d. h. „die Vorstellung von einem Wert, der meiner Selbstliebe Abbruch tut”.41 Mit dieser ersten Definition der Pflicht aus der GMS gehe ich zum zweiten Aspekt über, den ich für das Verständnis des Themas bei Kant für relevant halte: die Charakterisierung der Pflicht, die er in der Metaphysik der Sitten vornimmt.
 
                In der Einleitung zur Metaphysik der Sitten stellt Kant fest, dass jede Gesetzgebung aus zwei grundlegenden Elementen besteht: „erstlich ein Gesetz welches die Handlung, die geschehen soll, objektiv als notwendig vorstellt, d.i. welches die Handlung zur Pflicht macht; zweitens eine Triebfeder, welches der Bestimmungsgrund der Willkür zu dieser Handlung subjektiv mit der Vorstellung des Gesetzes verknüpft”.42 Der grundlegende Unterschied zwischen der Legalität (pflichtgemäßes Handeln) und der Moralität des Handelns ( Handeln aus Pflicht) liegt nach Kant in dem Aspekt, der sich auf die Motive des Handelns bezieht: „Diejenige [ Gesetzgebung], welche eine Handlung zur Pflicht und diese Pflicht zugleich zur Triebfeder macht, ist ethisch. Diejenige aber, welche das letztere nicht im Gesetze miteinschließt, mithin auch eine andere Triebfeder als die Idee der Pflicht selbst zuläßt, ist juridisch”.43 In einer sich anschließenden Passage wiederholt er das Gesagte und betont gleichzeitig die Unterscheidung, die er zuvor in der Grundlegung über Legalität und Moralität getroffen hat:
 
                 
                  Die Übereinstimmung einer Handlung mit dem Pflichtgesetze ist die Gesetzmäßigkeit (legalitas) – die der Maxime der Handlung mit dem Gesetze die Sittlichkeit (moralitas) derselben. Maxime aber ist das subjektive Prinzip zu handeln, was sich das Subjekt selbst zur Regel macht (wie es nämlich handeln will). Dagegen ist der Grundsatz der Pflicht das, was die Vernunft schlechthin, mithin objektiv gebietet (wie es handeln soll). ( Kant, MS, AA 06: 225)
 
                
 
                In der Einleitung zur Rechtslehre sind zwei Passagen für das Verständnis des Themas grundlegend. Die erste ist diejenige, in der Kant die Formeln, die traditionell Ulpianus zugeschrieben werden, als Referenz für das Verständnis „der Prinzipien der Einteilung des Systems der juristischen Pflichten”44 darstellt: „1) Sei ein rechtlicher Mensch (honeste vive)”; „2) Tue niemandem Unrecht (neminem laede)”; „3) Tritt (wenn du das letztere nicht vermeiden kannst) in eine Gesellschaft mit anderen ein, in der jeder das Seine behalten kann (suum cuique tribue)”.45 
 
                An derselben Stelle trifft Kant eine weitere wichtige Unterscheidung im Sinne der Festlegung verschiedener Arten von Pflichten, denen wir unterworfen sind. Die Pflichten werden entweder als Rechtspflichten (officia iuris) charakterisiert, d. h. als „solche, für die eine äußere Gesetzgebung möglich ist”, oder als „ Tugendpflichten (officia virtutis, s. ethica), für die keine solche Gesetzgebung möglich ist”.46 Im ersten Fall legen die Pflichten einen Zweck fest, der einer äußeren Gesetzgebung (dem Recht, dem Gesetz) entspricht. Im zweiten Fall, da es nicht möglich ist, jemanden durch äußeren Zwang zur Tugendhaftigkeit zu zwingen, sind die Ziele durch eine innere Gesetzgebung gegeben (d. h. die Quelle ist die Vernunft selbst).
 
                Wie man sehen kann, impliziert die Pflicht die Idee der Nötigung, d. h. der Unterwerfung und somit des Zwanges. Gerade hier ist es für das Verständnis des Begriffs der Pflicht, sowohl der Rechtspflichten als auch der Tugendpflichten, wesentlich, zwei verschiedene Arten von Zwang zu verstehen. Diese Erklärung wird von Kant in der Einleitung zur Tugendlehre gegeben. „Der Begriff der Pflicht ist an sich schon der Begriff einer Nötigung (Zwang) der freien Willkür durchs Gesetz; dieser Zwang mag nun ein äußerer Zwang oder ein Selbstzwang sein”,47 d. h. eine Art selbst auferlegter Zwang seitens des ( rationalen) handelnden Subjekts. Entsprechend geht Kants Argumentation weiter:
 
                 
                  Der moralische Imperativ verkündigt, durch seinen kategorischen Ausspruch (das unbedingte Sollen), diesen Zwang, der also nicht auf vernünftige Wesen überhaupt (deren es etwa auch heilig geben könnte), sondern auf Menschen als vernünftige Naturwesen geht (…). ( Kant, TL, AA 06: 379)
 
                
 
                Im Falle des Menschen als rationales, aber zugleich sensibles, d. h. lediglich zu freiem Handeln fähiges Wesen kann moralische Pflicht nur als Selbstzwang gedacht werden. Dies wird auch an einer anderen Stelle des Textes betont, in der Kant erklärt, was eine Tugendpflicht ist. Dort verwendet er den lateinischen Begriff der officia honestatis 48, um darauf hinzuweisen, dass die Tugendpflicht durch freien Selbstzwang gekennzeichnet ist.
 
               
              
                5 Fazit
 
                Ziel dieses Beitrags war es, den Begriff der Pflicht und die ihm jeweils zugewiesene Bedeutung sowie die Rolle, die er im Denken Ciceros (De Officiis) und Kants (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Metaphysik der Sitten) spielt, und seine besonderen Merkmale zu untersuchen. Die Ähnlichkeit in der Terminologie ist zweifellos einer der Faktoren, die auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, dass der römische Denker Einfluss auf Kant hatte. In diesem Zusammenhang ist die Erwähnung von Hamann im Briefwechsel mit Herder am 08. Februar 1784 sehr wichtig, da sich Hamann dort auf Kants Arbeit an der GMS bezieht und diese als „Antikritik” von Garves Ansichten charakterisiert. Garve hatte 1779 auf Einladung Friedrichs des Großen die Aufgabe übernommen, De Officiis ins Deutsche zu übersetzen,49 ein Werk, zu dem er auch eine Reihe von Überlegungen zum Inhalt veröffentlichte (Anmerkungen zu Ciceros Buch von den Pflichten, 1783), das aber nicht gerade ein systematischer Kommentar zu Ciceros Buch ist. Diese Tatsache hat die Forschung dazu veranlasst, über die Entstehung von Kants GMS und ihr Verhältnis zu dem von Garve übersetzten Werk von Cicero (De Officiis) wie auch über das Verhältnis der GMS zu Garve selbst, der in diesem Zusammenhang zu den sogenannten Populärphilosophen zu zählen ist, zu spekulieren. Eines der wegweisenden Werke in dieser Hinsicht war Klaus Reichs Kant und die Ethik der Griechen (1935). Reichs Thesen haben, wie Wood feststellt, „die Gelehrten der Grundlegung beeinflusst, insbesondere H. J. Paton und A. R. C. Duncan”.50 
 
                Wie aus der hier vorgenommenen Darstellung des Begriffs der Pflicht, seiner Merkmale und Besonderheiten bei Cicero und Kant ersichtlich wird, sind die theoretischen Unterschiede zwischen Ciceros und Kants Pflichtenkonzeption recht groß. Unter den verschiedenen Aspekten, die diesen Unterschied begründen und abgrenzen, möchte ich die folgenden kurz hervorheben:
 
                1) Zunächst ist die Frage nach der Entstehung oder den Quellen beider Ansätze zu stellen. Ciceros Haupteinfluss, den er selbst in De Officiis bezeugt, ist das gleichnamige Werk des stoischen Philosophen Panaitios von Rhodos, der etwa zwischen 185 – 109 v. Chr. lebte und dessen Originalmanuskripte nicht überliefert sind. Ciceros Ethik ist also stoischen Ursprungs, vor allem der mittleren Phase51 des Stoizismus, auch wenn er selbst es ablehnt, sich ausschließlich einer Denkschule zuzuordnen. Cicero war kein Vertreter einer Schule, sondern wollte die Philosophie in der lateinischen Welt etablieren und das römische Ethos im westlichen Denken verankern. Der Ausdruck officium ist für ihn die beste Übersetzung des griechischen Ausdrucks kathekon, der so viel wie „angemessenes” bzw. „geeignetes”52 Handeln bedeutet.
 
                2) Die Pflichten sind für Cicero ihrer Natur nach entweder absolut (vollkommen) oder gewöhnlich. Die Ehrlichkeit, die ein Synonym für ein moralisch vollkommenes Leben ist, kann nur bei den „Weisen”53 gefunden werden. „Bei denjenigen hingegen, deren Weisheit nicht vollkommen ist, kann es diese Ehrlichkeit, so gesund sie auch sein mag, niemals geben, auch wenn es eine gewisse Ähnlichkeit mit der Ehrlichkeit gibt.”54 An dieser Stelle bestätigt Cicero, dass die Pflichten, die er analysieren wollte, „gewöhnlich” und daher für unvollkommene vernünftige Wesen „allgemein und zugänglich” sind. Die kantische Unterscheidung zwischen pflichtgemäßem und Handlungen aus Pflicht wird in der GMS dargestellt, um die Frage nach dem moralischen Wert von Handlungen zu klären. Rein pflichtgemäße Handlungen können zwar äußerlich richtig sein (Legalität), können aber gleichzeitig in ihrem Prinzip eine verdorbene Motivation enthalten. Nur Handlungen, die aus Pflicht erfolgen, haben moralischen Wert.
 
                3) Ciceros Ziel in De Officiis ist es, zumindest prima facie, seinem Sohn Marcus ein geistiges Testament zu hinterlassen, aber es ist klar, dass sich der Text letztlich auch an Menschen richtet, die aufgrund ihrer damaligen sozialen Verhältnisse dazu bestimmt waren, ins politische Leben einzutreten und Führungspositionen in Regierung und öffentlichen Angelegenheiten zu übernehmen. Das gesellschaftspolitische Interesse des Traktats und die Besonderheit seiner empirisch-anthropologischen Fundierung55 sind unübersehbar. Kants Ziel in der GMS ist es, das oberste Prinzip der Moral „aufzusuchen” und „festzusetzen”,56 mit anderen Worten, es zu untersuchen, zu erforschen und seine Rechtfertigung anzubieten. Es sollte auch daran erinnert werden, dass dies der erste Schritt in einem größeren Projekt ist, das Kant zu dieser Zeit ins Auge fasste: das Projekt einer zukünftigen Metaphysik der Sitten. Die Charakterisierung und Aufteilung der Pflichten (des Rechts und der Tugend) wird Kant in der Rechtslehre und der Tugendlehre anbieten. Aber auch in diesen Werken gibt Kant nur eine grobe Charakterisierung. Deshalb kann sein Werk nicht so gelesen werden, als enthalte es praktische Vorschriften und Empfehlungen für das „Hier und Jetzt”.
 
                4) Es handelt sich um zwei unterschiedliche Modelle praktischer Deliberation. In Ciceros Ethik ist die Pflichterfüllung stark an den Bereich der Erfahrung und damit an den sozialen und politischen Kontext gebunden. Es gibt keine vorgegebene Regel oder ein a priori Gesetz, nach dem Entscheidungen getroffen werden sollten. Im Gegenteil, jede Situation, die immer einzigartig ist, erfordert eine angemessene Bewertung der Umstände, unter denen Entscheidungen getroffen werden. Auf diese Weise ist seine Ethik partikularistisch und folgt auch dem Weg der eudaimonistischen Theorien: Das letzte Ziel des ethischen Lebens ist das der Glückseligkeit. Kant ist, wie wir wissen, kein Feind des Glücklichseins, sondern lediglich ein Kritiker der eudaimonistischen Theorien. In der GMS kritisiert er diese Perspektive insofern, als sie im Allgemeinen mit empirischen Motiven in Verbindung gebracht wird, was zu einer Relativierung des Begriffs und möglicherweise zu einer Verwirrung über seinen Inhalt führt, der mit Lust, der Befriedigung von Bedürfnissen oder Neigungen in Verbindung gebracht werden kann. Aus diesem Grund ist Kant der Ansicht, dass die Sorge um die eigene Glückseligkeit nur eine indirekte Pflicht ist, die wir uns selbst gegenüber haben, da eine Person, die unglücklich ist, viel eher dazu neigt, ihre Pflichten zu verletzen. Die Quelle des Sittengesetzes liegt weder in der menschlichen Erfahrung noch in einem allgemeinen Begriff der menschlichen Natur, sondern allein in der Vernunft. Deshalb ist seine Ethik universalistisch und in einem apriorischen Prinzip verankert, d. h. sie ist unabhängig von jeder Erfahrung und gilt nicht nur für den Menschen, sondern für alle vernünftigen Wesen im Allgemeinen.
 
                5) Zwar lassen sich in verschiedenen Werken der praktischen Philosophie Kants Passagen, Ausdrücke, Begriffe und Formulierungen finden, die sich in Ciceros Schriften nachweisen lassen, aber diese Tatsache, also eine gewisse Affinität und terminologische Ähnlichkeit, bestätigt für sich genommen nicht die Annahme, dass sich Kant auch theoretisch an Cicero orientiert hat. Vielmehr ist es so, dass Kant sich darum bemüht, sein eigenes Denken von dem der Stoiker und Ciceros klar abgrenzen. In diesem Sinne behauptet Wood, „dass die nachdrückliche Zurückweisung von Ciceros Thesen eines der beständigsten Themen im gesamten Werk der Grundlegung ist”.57 
 
                6) Gegen diese Lesart von Wood argumentiert Henry Allison in seinem Kommentar zur GMS, dass Ciceros Einfluss entscheidend für Kants kritische Ausarbeitung von Garves58 populärer Moralphilosophie ist. Für seine Annahme nennt Allison vor allem zwei wesentliche Gründe: Garves Ansicht, dass die Moral auf einer empirischen Interpretation der menschlichen Natur beruhen sollte, und Garves kompromissloser Eudaimonismus. Bei der Analyse des Textes der GMS scheint Allisons Lesart die plausibelste zu sein, da Kant in verschiedenen Passagen des Werks subtile Kritik an der populären Moralphilosophie übt und der bekannteste Text zu dieser Zeit De Officiis und der Kommentar von Garve dazu war.
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                1 Einleitung
 
                Immanuel Kant besaß nicht nur Kenntnisse von der stoischen Philosophie, sondern seine eigene Philosophie wurde auch von ihr beeinflusst (vgl. Horn 2008; Santozki 2006; Engstrom und Whiting 1998; Seidler 1981). Freilich ist umstritten, im Hinblick auf welche philosophischen Teilbereiche (theoretisch/praktisch; Handlungstheorie, phil. Anthropologie, Ethik etc.) und bis zu welchem Grad dies der Fall ist.1 Eine unabhängig davon geführte Debatte behandelt die systematische Relevanz und Funktion des Wertbegriffs in der kantischen Ethik, wobei in verschiedenen Varianten eine vom Kategorischen Imperativ (im Folgenden abgekürzt als „ KI”) entweder ganz oder weitgehend unabhängige systematische Relevanz von axiologischen und teleologischen Konzepten diskutiert wird.2 In Absetzung von dieser Interpretationslinie hat Oliver Sensen in seiner Analyse des kantischen Würdebegriffs geltend gemacht, dass Kants moralisch bedeutsame Konzeptualisierung von Werten und Werthaftigkeit einzig auf den Kategorischen Imperativ zurückzuführen sei (vgl. Sensen 2011; Horn 2014, 101). Kants Ethik impliziere, so Christoph Horn im Anschluss an Sensen, eine Imperativtheorie der Werte, nicht jedoch eine Wertbegründung z. B. in Form der stoischen Oikeiosis-Lehre, die Werte und Normen im Ausgang vom praktischen Selbstverhältnis des Akteurs etabliert (vgl. Horn 2014, 103 – 105).
 
                Im Folgenden werden wir uns kritisch mit dieser Position befassen, ohne ihre grundsätzliche Berechtigung in Frage zu stellen. Dies gilt in erster Linie deshalb, weil auch unserer Ansicht nach der KI bzw. die (intelligible) Autonomie3 das zentrale Wertfundament von moralischen Sollensforderungen bei Kant darstellt. Zugleich mag es für die diesbezügliche Diskussion hilfreich sein, als Ergänzung zu Horns Formulierung einiger struktureller Unterschiede auch bestehende Parallelen bzw. Ähnlichkeiten von Kants Imperativtheorie und dem Oikeiosis-Ansatz zu berücksichtigen. In dieser Sicht ist die Imperativtheorie in der kantischen Variante4 nicht nur prinzipiell kompatibel mit einer geltungskonstitutiven Funktion der praktischen Selbstreferenz des Akteurs, sondern es ist im Gegenteil unabdinglich zu berücksichtigen, dass auch Kants Ansatz maßgeblich auf bestimmten Implikationen normativer Selbstverhältnisse des Akteurs beruht. Innerhalb dieses Reflexionshorizonts werden wir punktuelle Überlegungen anstellen, denen zufolge Kants Imperativtheorie der Werte weniger eine Negation der stoischen Oikeiosis-Idee darstellt, sondern vielmehr als zentrales Moment ihrer spezifisch kantischen Transformation begriffen werden kann.
 
                Wir werden unsere Position in fünf Schritten entwickeln. Im folgenden Abschnitt (Kapitel 2) kommen Christoph Horns Ausführungen zu philosophischen Werttheorien und seine an Sensen anschließende These der Imperativtheorie der Werte bei Kant zur Darstellung. In den Kapiteln drei und vier erfolgen eine knappe Erörterung der stoischen Oikeiosis-Lehre sowie eine Rekonstruktion des Konzeptes des KI, bevor dieses im fünften Abschnitt als Kernelement einer transformierten Oikeiosis-Lehre interpretiert wird. In einem kurzen Fazit werden die Resultate der Untersuchung abschließend zusammengefasst. 
 
               
              
                2 Kant als Vertreter der Imperativtheorie der Werte
 
                Im Kontext seiner Rekonstruktion der politischen Philosophie Immanuel Kants argumentiert Christoph Horn dafür, dass und warum Kant häufig zu Unrecht als Vertreter bzw. Begründer einer modernen Menschenrechtskonzeption verstanden wird (vgl. Horn 2014, 68 – 84; Horn 2018). Horns Ausführungen sind u. a. gegen Deutungen der kantischen Ethik als moralischer Realismus5 oder als substantielle Werttheorie gerichtet, denen zufolge jeder Mensch z. B. aufgrund seiner schlichtweg gegebenen und unverlierbaren Fähigkeit zur Vernünftigkeit absolut wertvoll und daher zur Erhebung unbedingter Rechtsansprüche berechtigt sei (vgl. Horn 2014, 98 – 100). Im Unterschied zu solchen Interpretationen hebt Horn unter Rekurs auf zahlreiche Stellen des kantischen Werks hervor, dass der moralische Wert6 der Person maßgeblich vom eigenen Handeln abhänge und dies wiederum darin begründet sei, dass aller moralische Wert allein im Ausgang vom Kategorischen Imperativ bestimmt werden müsse (vgl. Horn 2014, 104; 108 – 109 und 111). Kant sei daher im Bereich des Moralischen ein Vertreter der Imperativtheorie der Werte (vgl. Horn 2014, 104). Damit wird Kant eindeutig im Kontext der bestehenden philosophischen Werttheorien verortet.7 Unter anderem bedeute dies, dass Kant auch kein Vertreter der auf die Stoa zurückgehenden Oikeiosis-Theorie der Werte sei (vgl. Horn 2014, 103). Diesem Ansatz zufolge würden Werte von den notwendigen Sinnbedingungen des rationalen Handelns bzw. vom praktischen Selbstverhältnis des Akteurs abgeleitet; Horn spricht an dieser Stelle von der „inneren Wertwahrnehmung des Handelnden” ( Horn 2014, 101).
 
                Er konzediert, dass eine Deutung Kants im Anschluss an diesen Aspekt des stoischen Denkens prima facie nicht vollkommen unplausibel8, jedoch letztlich nicht haltbar sei: 
 
                 
                  Im Hintergrund (der kantischen Ethik, C.B./Q.R.) steht keine Axiologie der Freiheit einer Oikeiosis-Theorie, sondern die Lehre vom Faktum der Vernunft. (…): Es ist die spontane, imperativische Festlegung des moralischen Gesetzes, die allen vorrangigen Wert für Akteure generiert, nicht die impliziten Sinnbedingungen ihrer praktischen Selbstverhältnisse. ( Horn 2014, 104)9 
 
                
 
                Da er u. a. eine Stelle aus der Moralvorlesung Collins als möglichen (letztlich irreführenden) Beleg für eine Oikeiosis-Konzeption bei Kant anführt, in der die Freiheit der Willkür als „innerer Wert der Welt” und als „unendlich brauchbar” (d. h. hier: nützlich für den Akteur als Akteur) bezeichnet wird (vgl. Horn 2014, 103 – 104), legt sich die Vermutung nahe, dass Horn primär zwei Momente des stoischen Ansatzes als problematisch ansieht, was die direkte Vergleichbarkeit zum kantischen Ansatz anbetrifft:
 
                 
                  	1.

                  	 
                     
                      Ein empirisches Vermögen als Wertquelle (Willkür)
 
                    
 
 
                  	2.

                  	 
                     
                      Dessen teleologischer Bezug zu einem weiteren empirischen Vermögen ( Handlungsfähigkeit)
 
                    
 
 
                
 
                Es wird im Folgenden (mit Horn und Sensen) vorausgesetzt, dass Kant nicht den empirischen Intellekt des Menschen als primäre Wertquelle ansah. Insofern besteht in dieser Hinsicht in der Tat ein offensichtlicher Unterschied zum stoischen Ansatz der Oikeiosis. Darüber hinaus legen Horns diesbezügliche Äußerungen jedoch nahe, dass es ihm zufolge nicht nur um diesen Aspekt, sondern auch um weitere Unterschiede von Oikeiosis- und Imperativtheorie der Werte geht, ohne diese eindeutig zu bestimmen.
 
                Folgende zusätzliche Aspekte der stoischen Wertlehre in Horns Kurzbeschreibung könnten in diesem Zusammenhang von primärer Relevanz für die unterstellte Inkompatibilität von kantischer und stoischer Systematik sein10: Werte beruhen auf dem praktischen Selbstverhältnis des rationalen Akteurs, leiten sich von notwendigen Sinnbedingungen des rationalen Handelns ab11 und wenden Schaden unterschiedlicher Art vom Akteur ab bzw. dienen seiner Selbsterhaltung (vgl. Horn 2014, 103). Wir werden in Kapitel fünf auf diese Punkte zurückkommen und sie vor dem Hintergrund der in den Folgekapiteln erarbeiteten Resultate diskutieren.
 
               
              
                3 Oikeiosis als Grund der Werte in stoischer Sicht
 
                Die stoische Ethik geht im Unterschied zu Kants Moraltheorie von der Selbstliebe aus.12 Diese ist eine ursprüngliche affirmative Selbstbeziehung in allen Lebewesen, die auch ihre Verhältnisse zur jeweiligen Umwelt bestimmt (vgl. Forschner 1995, 145 – 147). Sie lässt sich daran erkennen, dass die Bewegung aller Lebewesen zunächst durch den Trieb, ein gewisses zuneigendes oder abneigendes Verhältnis zur Außenwelt geleitet wird, das auf die Erhaltung ihrer selbst als physisches Wesen gerichtet ist; d. h. der erste Trieb gibt dem Lebewesen Informationen darüber, was seiner natürlichen Verfasstheit entspricht bzw. nicht entspricht, was also ihm zu eigen bzw. fremd ist. Denn die Natur hat alle Lebewesen mit sich selbst vertraut gemacht, weshalb sie ihre natürliche Seinsweise und ihr Bewusstsein davon als den (zeitlich wie qualitativ) primären Gegenstand ihrer Neigung haben. Diese Vertrautheit mit sich selbst zu entwickeln und zu besitzen, nennt die Stoa Oikeiosis. 
 
                Das Projekt der rein physischen Selbsterhaltung ist jedoch nur der Anfang einer naturteleologisch angelegten Entwicklung des Menschen, die letztlich zur maximalen Verwirklichung seiner Vernunftnatur führen soll (vgl. Forschner 2008, 179; Schönrich 1989, 41). Dabei wird die Entwicklung/die Natur des Menschen zum einen von derjenigen der Pflanze und des Tieres unterschieden, zum anderen der Mensch als alle anderen Entwicklungsstufen umfassend verstanden. Kleinkinder sind noch nicht vernunftfähig und werden (wie Tiere) durch den ersten Trieb zur Selbsterhaltung geleitet. Erst im späteren Verlauf der Entwicklung kommt die Vernunftfähigkeit hinzu und wird zum handlungsleitenden Vermögen. Die Selbstliebe ist nun nicht mehr auf die reine Selbsterhaltung wie zuvor gerichtet, sondern auf die Vernunft selbst.13 Das genuin Menschliche ist demnach nicht in der Erfüllung der physischen (niederen) Bedürfnisse zu finden, sondern in der Entfaltung der Vernunftfähigkeit bzw., im Kontext der stoischen Kosmologie, in der vernünftigen Selbstbestimmung als der menschlichen Form der Realisierung der Weltvernunft.14 
 
                Im Zuge der Entwicklung des Individuums zum vernünftigen Akteur wird das, was früher einmal zum innersten Eigenen gezählt wurde (z. B. alles für die physische Selbsterhaltung Nützliche), als Fremdes wahrgenommen, während allein das Vernünftige unbedingte Wertschätzung erfährt. Auch wenn diese Entwicklung im Kontext des deterministischen stoischen Weltbildes zu verstehen ist, wird immer wieder die Freiheit des Akteurs betont, sich gegenüber dem Geschehen verhalten zu können. Die Fähigkeit zur Entwicklung der Vernunftliebe ist zwar nicht selbst Gegenstand der freien Wahl, sondern diese Entwicklung wird als natürlicher Prozess verstanden15, doch obliegt es der individuellen handelnden Person, inwieweit sie diesem Prozess zustimmt und ihn aktiv verstärkt. Nur vor diesem Hintergrund ist die z. B. bei Cicero präsente Idee der Pflicht ( officium) zu verstehen, das Naturgemäße auf Basis der Vernunfteinsicht um seiner selbst willen zu tun (vgl. Schönrich 1989, 47). Demnach kulminiert die Entwicklung des Akteurs idealiter in der freien Zustimmung zur Verwirklichung seiner Vernunftnatur in demjenigen Sinne, dass diese Verwirklichung als Selbstzweck und nicht als bloße Selbsterhaltungsstrategie angestrebt wird. Die Pflicht zum rechten naturgemäßen Handeln muss sich der Akteur wohlgemerkt selbst auferlegen, nur durch „Selbsthandeln”16 kann ihre konkrete Geltung und Verbindlichkeit aus erstpersonal-praktischer Reflexionsperspektive in Form von selbstreferenziellen Imperativen etabliert werden.
 
                Das stoische Modell kann demnach (stark komprimiert und simplifiziert) folgendermaßen zusammengefasst werden: Der Mensch ist in eine Entwicklung eingebunden, die im Ausgang von einer intuitiv-affirmativen Selbstbeziehung mit dem Zweck der Selbsterhaltung fortschreitet zur Wertschätzung der vernünftigen Selbstbestimmung, welche den früheren Zweck der Selbsterhaltung insofern transzendiert, als das Vernünftige bzw. das Naturgemäße (und mit der Weltvernunft Übereinstimmende) als Selbstzweck wertgeschätzt werden soll. Die Pflicht zur vernünftigen Selbstbestimmung ist in diesem Kontext strikt gültig, auch wenn sie ihren Ausgang von einer natürlichen Entwicklung kognitiver Fähigkeiten nimmt.17 
 
               
              
                4 Der Kategorische Imperativ und sein systematischer Kontext in Kants Ethik
 
                Im Hinblick auf Kants KI und dessen systematische Einbettung innerhalb des kantischen Systems legen sich Exkurse zu den folgenden Aspekten nahe: (4.1) Sittengesetz, Kategorischer Imperativ und die Selbstgesetzgebung des Akteurs; (4.2) Die Relation von moralischem Sollen und intelligiblem Wollen; (4.3) Das Paradoxon der Methode.
 
                
                  4.1 Sittengesetz, Kategorischer Imperativ und die Autonomie des Akteurs
 
                  Die erste Formulierung des KI18 findet sich zu Beginn der „Grundlegung” im Zusammenhang mit der Frage, durch welches Gesetz der Wille auf eine Weise bestimmt werden könne, dass er uneingeschränkt gut zu nennen sei. Nachdem Kant alle materialen Bestimmungsgründe bzw. Zwecke des Willens als nicht- moralisch ausschließt,
 
                   
                    bleibt nichts anderes als die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt übrig, welche allein dem Willen zum Princip dienen soll, d.i. ich soll niemals anders verfahren als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. (GMS, AA 04: 402) 
 
                  
 
                  Bekanntlich versteht Kant dieses normative Prinzip als imperativische Form des sogenannten „ Sittengesetzes”. Das Sittengesetz hat keine „Sitten” zum Gegenstand, sondern beschreibt einzig und allein die Form von vernünftigen Maximen bzw. von Handlungsgrundsätzen mit moralischem Wert. Kant wird nicht müde zu betonen, dass ein Handeln mit moralischem Wert nicht aus der angeborenen Selbstliebe des Menschen oder anderen natürlichen Impulsen heraus geschehen könne, sondern einzig auf der Achtung für das Sittengesetz beruhen müsse.19 Diese Achtung sei das einzig vernunftgewirkte Gefühl (vgl. KpV, AA 05: 78) und fungiere als Triebfeder des moralischen Handelns20. Diese Triebfeder müsse jedoch erst durch ein Vernunfturteil konstituiert werden:
 
                   
                    Zuerst bestimmt das moralische Gesetz objectiv und unmittelbar den Willen im Urtheile der Vernunft; Freiheit, deren Causalität blos durchs Gesetz bestimmbar ist, besteht aber eben darin, daß sie alle Neigungen, mithin die Schätzung der Person selbst auf die Bedingung der Befolgung ihres reinen Gesetzes einschränkt. Diese Einschränkung tut nun eine Wirkung aufs Gefühl, und bringt Empfindung der Unlust hervor, die aus dem moralischen Gesetze a priori erkannt werden kann. (KpV, AA 05: 78)
 
                  
 
                  Eine auf dieser Achtung beruhende Handlung sei dabei immer zugleich insofern eine freie Handlung, als Kant Freiheit mit Autonomie, d. h. intelligibler Selbstgesetzgebung identifiziert (vgl. GMS, AA 04: 446) – daher spricht er auch, wie eben zitiert, von einer Kausalität aus Freiheit und in der zweiten Kritik von der Freiheit als dem „Seinsgrund” des Sittengesetzes (vgl. KpV, AA 05: 4).21Freiheit und Moralität stünden in einem analytischen Verhältnis zueinander (vgl. GMS, AA 04: 447), d. h. nur das selbstbestimmte Handeln aufgrund von gesetzesförmigen Maximen aus Achtung vor der reinen praktischen Vernunft sei frei. Im Umkehrschluss weist Kant eine „gesetzlose” (unvernünftige) Freiheit klar zurück.22 
 
                  Unter anderem in der soeben erwähnten Relationierung von Sittengesetz (ratio cognoscendi) und Freiheit bzw. Autonomie (ratio essendi) in der zweiten Kritik ist nun von einem „ Grund” des Sittengesetzes die Rede. Zu verweisen ist hier zudem auf Kants diesbezügliche Aussagen in der „Grundlegung”, nur ein Dasein mit absolutem Wert (ein Selbstzweck) könne als Grund „bestimmter Gesetze” bzw. des KI fungieren (vgl. GMS, AA 04: 428 – 429). Dies darf jedoch nicht so verstanden werden, dass der KI geltungstheoretisch als von einem ihm äußerlichen Element abhängig sei, d. h. heteronom bestimmt werde. Sehr wohl jedoch verweist diese Redeweise auf eine in mehreren Hinsichten relevante Tiefendimension des KI, die es mit Kant freizulegen gilt, um verstehen zu können, wie in kantischer Sicht „ reine Vernunft praktisch”, d. h. wie das Gesollte zum Gewollten bzw. zu einem Gut‍(en), wie das rein Vernünftige zu einem (objektiven) Zweck23 (als nicht hervorzubringender, sondern allein anzuerkennender oder „selbständiger” Zweck24) bzw. zu einem praktischen Interesse 25 des autonomen Akteurs werden kann. Etwas überspitzt gesagt: Der KI soll nicht theoretisch „vor sich hin gelten”, sondern tatsächlich den Willen vernünftiger Wesen bestimmen und somit konkret verwirklicht werden können.
 
                 
                
                  4.2 Die Relation von moralischem Sollen und intelligiblem Wollen
 
                  Wie ist es möglich, dass der KI den Willen bestimmen kann? Und was genau will derjenige Wille, der sich selbst das Gesetz seines Handelns gibt?
 
                  Auf die erste Frage gibt es mehrere Antworten, die partiell auf Antworten auf die zweite Frage verweisen.26 Zum einen sei der vernunftbegabte Akteur fähig zum moralischen Handeln, weil er zur Achtung vor dem Sittengesetz fähig sei und diese demnach einen bzw. den Motivationsgrund zum moralischen Handeln darstellen könne. Als Ergänzung dieses Punkts gilt mit Kant, dass der Mensch sich als Vernunftwesen notwendigerweise als Selbstzweck denkt; die vernünftige Natur sei Zweck an sich selbst (vgl. GMS, 04: 429). Zweitens spricht Kant in der Religionsschrift von der Anlage zur Persönlichkeit und adressiert damit die Fähigkeit, dem Sittengesetz einen konstitutiven Einfluss auf die Maximensetzung zuzugestehen (vgl. RGV, AA 06: 28). Drittens – und dies führt zur Antwort auf die zweite Frage – bedeutet die zuvor erwähnte „ Achtung vor dem Sittengesetz” nichts anderes als die Achtung vor der eigenen intelligiblen Vernunft 27, denn, wie ebenfalls zuvor skizziert, bleibt das Sittengesetz (die reine Gesetzesförmigkeit der Maximen) als einziges Bestimmungsmoment des Willens übrig, nachdem alle dem Willen externen Objekte negiert wurden. Da der Wille als Strebensvermögen immer etwas wollen muss, eine Kausalität vernünftiger Wesen darstellt und Kausalität nach Kant immer mit Gesetzesförmigkeit einhergeht, muss der selbstbestimmte Wille notwendigerweise ein autonomer (selbstgesetzgebender) Wille sein. Was der autonome Wille will, ist nichts anderes als die Verwirklichung seiner selbst durch die Bildung von gesetzesförmigen Maximen. Kant lässt daran keinen Zweifel, wenn er als einzige Alternative zur Fremdbestimmung durch Neigungen auf das „Verhältnis des Willens zu sich selbst, sofern er sich bloß durch Vernunft bestimmt” (GMS, 04: 427; vgl. Klemme 2015, 89) verweist.
 
                  Das Bewusstsein von der moralischen Verpflichtung, vom unbedingt verbindlichen moralischen Sollen, zeugt insofern auch von einem praktischen Selbstverhältnis, als das moralische Sollen eigentlich ein Wollen ist28, d. h. das Bewusstsein vom moralischen Sollen (der eigenen Verpflichtung) resultiert aus dem (kontingenten) Umstand, dass der Mensch auch phänomenale Aspekte aufweist.29 Als intelligibles Wesen strebt der Akteur immer schon das moralische Gesollte als das Gute an, dem Sollen liegt demnach eine vernunftteleologische Tiefenstruktur zugrunde: Das moralisch Richtige ist das intelligible Gute. 
 
                 
                
                  4.3 Das Paradoxon der Methode
 
                  Die zentrale Aussage des Paradoxons der Methode in der „Grundlegung” besteht in der ausnahmslosen Priorität des Richtigen gegenüber dem Guten, was konkret auf die Maßgabe hinausläuft, „daß nämlich der Begriff des Guten und Bösen nicht vor dem moralischen Gesetze (…), sondern nur (…) nach demselben und durch dasselbe bestimmt werden müsse” (KpV, AA 05: 62 – 63). Das Sittengesetz existiert dabei wohlgemerkt als primäre praktische Geltungsinstanz allein im Vollzug der Autonomie des Akteurs, d. h. in der (Selbst‑)‌ Gesetzgebung . Weder ist es irgendwo außerhalb des Akteurs noch als handlungsunabhängige Entität „innerhalb des Akteurs” zu finden. Dementsprechend zu berücksichtigen ist Kants Differenzierung zwischen einer (unverlierbaren) angeborenen und einer handlungsabhängigen (verlierbaren) Würde: Die allgemeine menschliche Fähigkeit zur Autonomie verleihe dem Menschen zwar einen gewissen (grundsätzlichen, obzwar unspezifizierten) Wert30, doch den absoluten Wert, die volle Würde der Persönlichkeit müsse sich der Akteur durch eine entsprechend sittengesetzliche Willensbestimmung (primär durch die Erfüllung der Pflichten gegen sich selbst31) selbst verleihen.32 Zu beachten ist an dieser Stelle zudem die fundamentale Bedeutsamkeit der Idee des Richtigen als intelligibles Gutes vor dem Hintergrund von Kants Doppelaspekt-Lehre des Menschen: Es ist keinesfalls klar oder selbstverständlich, dass das Gute vom Richtigen abgeleitet werden kann unter gleichzeitiger Wahrung der Selbstbestimmung des Akteurs. Dies ist allein deshalb möglich, weil der Akteur das Richtige auf vorher skizzierte Weise immer schon will, d. h. genauer, weil dieses Immer-schon-Wollen eine praktische Vernunftnotwendigkeit für ihn darstellt.
 
                  Halten wir die folgenden Punkte fest:
 
                   
                    	1.

                    	 
                      Die Gültigkeit des KI setzt keinerlei ihm vorgängige bzw. von ihm unabhängigen Werte oder Wertsetzungen voraus.
 
 
                    	2.

                    	 
                      Die Achtung vor dem Sittengesetz ist eigentlich die unbedingte Wertschätzung der reinen praktischen Vernunft durch den Akteur.
 
 
                    	3.

                    	 
                      Das moralische Sollen ist ein intelligibles Wollen bzw. das Richtige ein intelligibles Gutes, das der Akteur als homo noumenon immer schon notwendigerweise anstrebt.
 
 
                    	4.

                    	 
                      Die Fähigkeit zur Autonomie fundiert eine angeborene Würde des Vernunftwesens, doch den vollen Würdestatus muss sich der Akteur durch sein eigenes moralisches Handeln selbst verleihen.
 
 
                  
 
                 
               
              
                5 Kategorischer Imperativ, Oikeiosis und die Selbsterhaltung der Vernunft
 
                Kehren wir nach diesen rekonstruktiven Exkursen zurück zu den zwei Kernpunkten aus Kapitel zwei und formulieren entsprechende Fragen an die Kantische Ethik: 
 
                 
                  	1.

                  	 
                    In welchem Verhältnis steht der KI zum praktischen Selbstverhältnis von rationalen Akteuren?
 
 
                  	2.

                  	 
                    Steht der KI im Zusammenhang mit der Selbsterhaltung des Akteurs als Vernunftwesen?
 
 
                
 
                Wir werden diese Fragen unter Rekurs auf das zuvor in der gebotenen Kürze dargestellte Oikeiosis-Modell der Werte beantworten, um strukturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede zu bestimmen.
 
                1. In welchem Verhältnis steht der KI zum praktischen Selbstverhältnis von rationalen Akteuren? Kants KI ist nachweislich mit dem praktischen Selbstverhältnis des Handelnden aufs Engste verwoben, und dies in mehrfacher Weise. Zum einen verdankt sich seine gesamte Existenz dem Dasein von phänomenal-intelligiblen Akteuren, zum anderen ist der Akteur als Adressat des durch den KI artikulierten moralischen Sollens mit Forderungen konfrontiert, die allein von seinem eigentlichen intelligiblen Selbst33 ausgehen. In dieser Hinsicht bedeutet ein Handeln aufgrund von universalisierbaren Maximen aus Achtung vor dem Sittengesetz nichts anderes als die Verwirklichung des Selbstzwecks der eigenen vernünftigen Natur. Die dem Akteur gestellte Aufgabe besteht dabei allerdings nicht (wie in der Oikeiosis-Lehre) darin, alle Güter von seiner empirisch-metaphysischen Vernunftanlage abzuleiten, sondern das empirische Vermögen insofern durch sein eigenes sittengesetzliches Handeln zu beherrschen, als es in den Dienst der höheren Gesetzgebung der Autonomie gestellt wird. Im kantischen Kontext wird der KI prima facie nicht durch die notwendigen Sinnbedingungen des rationalen Handelns konstituiert, sondern ist vielmehr seinerseits konstitutiv für diese Sinnbedingungen, da nur im Ausgang von ihm ein moralischer Wert des Handelns möglich ist.
 
                Zu beachten ist hier allerdings Folgendes: Die Sinnbedingungen rationalen Handelns werden bei Kant im Vergleich zur Stoa einerseits um das apriorisch Sittengesetzliche erweitert, andererseits dadurch aber auch zugleich transformiert, da es im Handeln nun nicht mehr primär um die Affirmation und Erhaltung des eigenen empirischen (bzw. metaphysischen) Vernunftvermögens als höchsten Zweck, sondern um die Verwirklichung des Selbstzwecks des zuvor genannten Sittengesetzes geht.34 Im Ausgang von den sittengesetzlich bestimmten Sinnbedingungen rationalen bzw. praktisch-vernünftigen Handelns gilt daher formal dasselbe wie im Falle der Oikeiosis-Theorie, denn auch bei Kant wird alles wirklich Wertvolle auf skizzierte Weise nicht nur irgendwie aus dem praktischen Selbstverhältnis des Akteurs gewonnen, sondern konkret unter Reflexion auf diejenigen normativen Bedingungen, unter denen er aus erstpersonal-praktischer Reflexionsperspektive sinn- bzw. wertvoll handeln kann, d. h. der Autonomie. Während im stoischen Ansatz die Vernunftfreiheit im Sinne des eigenen rationalen Handlungsvermögens allen Gütern ihren Wert verleiht, übernimmt diese Aufgabe bei Kant Vernunftfreiheit als Autonomie. In beiden Fällen handelt es sich nicht um irgendein diffuses Freiheitsgefühl, sondern um Formen des Vernunftvermögens, die jeweils unterschiedlich hierarchisch-funktional in Beziehung zueinander gesetzt werden.35 Um die Redeweise Christoph Horns aufzugreifen: Die „spontane, imperativische Festlegung des moralischen Gesetzes, die allen vorrangigen Wert für Akteure generiert” ( Horn 2014, 104), steht in dieser Perspektive nicht nur nicht im Widerspruch zu den „impliziten Sinnbedingungen” der „praktischen Selbstverhältnisse” des Akteurs, sondern rekonfiguriert sie vielmehr. Damit ist u. E. die zentrale Strukturähnlichkeit von Oikeiosis und der Imperativtheorie der Werte benannt.
 
                2. Steht der KI im Zusammenhang mit der Selbsterhaltung des Akteurs als Vernunftwesen? Da der KI keinen über sich stehenden Zweck zulässt, wäre es irreführend von ihm als Mittel zur Selbsterhaltung des Vernunftwesens zu sprechen. Allerdings läuft eine sittengesetzliche Willensbestimmung auf eine solche Selbsterhaltung hinaus36, wobei freilich die gegenüber dem stoischen Ideal der Selbsterhaltung der rationalen Handlungsfähigkeit veränderte Bedeutung dieses Prozesses berücksichtigt werden muss (der kantische Akteur erhält nur sich und seine bzw. die Vernunftnatur, während der stoische Akteur immer auch die kosmische Weltvernunft verwirklicht). Die Selbsterhaltung als Aufgabe für den vernünftigen Akteur stellt allerdings nicht nur für den Stoiker, sondern auch für Kant explizit einen Kampf dar, und zwar den Kampf gegen den Einfluss der Neigungen auf die Bildung der Maximen. Nicht zuletzt deswegen sei es notwendig, Tugendpflichten, d. h. vernunftnotwendige Zwecke 37 zu haben, die sich gegen die neigungsbasierten Alternativen durchsetzen können.38 Die Verbindlichkeit der Selbstzweckhaftigkeit unserer vernünftigen Natur drückt sich schließlich nicht zufällig in der „ Maxime der Selbsterhaltung der Vernunft”39 aus. Zudem gilt es an dieser Stelle daran zu erinnern, dass auch die stoische Entwicklungsgeschichte des Akteurs zu einem Punkt führt, an dem es nicht mehr um bloße Selbsterhaltung, sondern vielmehr um Vernünftigkeit um ihrer selbst willen geht.40 
 
                In direktem Anschluss an diese beiden Aspekte entwirft Kant in seiner späten Religionsschrift eine Lehre von drei Anlagen zum Guten, die in jedem Menschen zu finden seien: Die Anlage zur Tierheit ermögliche demnach die „physische” und „ mechanische Selbstliebe”, die Anlage zur Menschheit die „vergleichende Selbstliebe” und schließlich impliziere die Anlage zur Persönlichkeit die Fähigkeit des Akteurs, für die vom Sittengesetz an ihn ausgehenden Sollensforderungen empfänglich (d. h. zur Achtung vor dem Sittengesetz fähig) zu sein (vgl. RGV, AA 06: 26 – 27). An dieser Stelle können die drei Anlagen Kants als eine Differenzierung der im stoischen Denken noch kontinuierlich ineinander übergehenden unterschiedlichen Phasen der Entwicklung von Selbstliebe und Vernunft verstanden werden. Wie zuvor konzediert wurde, ist eine solche Perspektive nur unter Berücksichtigung der Tatsache legitim, dass die letzte Stufe bei Kant, die vernünftige Selbstliebe oder einfach Vernunftliebe, darin besteht, durch die Achtung vor dem Sittengesetz motiviert zu werden (vgl. RGV, AA 06: 45 Anm.). An dieser Stelle der Theorie löst Kant die stoische Idee der Vernunft als Selbstzweck aus ihren dort vorfindlichen natürlichen Kontexten und setzt sie als von allem Kontingenten gereinigte reine praktische Vernunft als oberste wertbestimmende Norm fest.41 
 
                Schließlich besteht auch im Hinblick auf die praktische Freiheit und den damit verbundenen Wert des Akteurs eine grundsätzliche Ähnlichkeit beider Theorien: Sowohl der stoische als auch der kantische Akteur haben die Vernunftpflicht, ihre Vernunftnatur zu kultivieren und sich dadurch den höchstmöglichen Wert zu verleihen. Das Vermögen dazu ist jeweils angeboren (ob nun das intelligible Wollen oder die empirisch-metaphysische Vernunftfähigkeit) und muss durch den Akteur in seinen freien Entscheidungen affirmiert werden. In beiden Fällen reicht die bloße Fähigkeit bzw. das Potential zur vernünftigen Selbstbestimmung nicht aus, sondern der eigentliche Wert der praktischen Vernunft zeigt sich nur in ihrer tatsächlichen Verwirklichung; in beiden Fällen besteht diese Verwirklichung darin, die eigenen präreflexiven Impulse gemäß vernünftigen, selbstgegebenen Richtlinien zu formen und beherrschen. Ebenso gilt für beide Ansätze, dass das richtige Handeln auf der Erfüllung von kategorischen ( Kant) bzw. strengen Pflichten ( Stoa) gegen sich selbst basiert, die wiederum als Ausdruck der wahren, nämlich vernünftigen Natur des Menschen fungieren. Kants Theorie geht an dieser Stelle entscheidend über die stoische Reflexionsperspektive hinaus, jedoch auf eine Weise, die sie (zumindest formal) weitgehend affirmiert.
 
               
              
                6 Fazit: Tragweite und Grenzen des Theorievergleichs
 
                Wie wir unter Rekurs auf unterschiedliche Aspekte insbesondere der kantischen Ethik versucht haben zu zeigen, existieren eine Reihe von systematischen Bezügen zwischen Kants Imperativtheorie der Werte und der stoischen Oikeiosis-Lehre, die, neben den mehr oder weniger augenfälligen Aspekten, erst deutlich werden, wenn man auf die dem KI zugrundeliegenden Strukturen rekurriert. Kants Imperativtheorie der Werte ist dabei nicht einfach nur als eine Adaption oder Weiterentwicklung der stoischen Ansätze zu verstehen, sondern als deren weitreichende Umformung. Mit dem Sittengesetz bzw. der Autonomie als intelligiblem Wertgrund wird ein den stoischen Ansatz transzendierendes Element implementiert, das dem empirischen rationalen Handlungsvermögen normativ übergeordnet ist. Insofern ist die These berechtigt, dass Kant nicht als Vertreter der klassischen Oikeiosis-Theorie interpretiert werden sollte.
 
                Zugleich wäre es irreführend anzunehmen, dass allein dadurch die grundlegende formale Struktur der Oikeiosis negiert oder „gesprengt” würde, die nicht zuletzt darin besteht, dass die zentralen praktischen Werte für den Akteur auf seinem praktischen Selbstverhältnis beruhen.42 Der spezifisch kantische Typus der Imperativtheorie der Werte resultiert aus einer Transformation eben dieses praktischen Selbstverhältnisses, das nun nicht mehr nur eine Differenzierung in präreflexive und vernünftige, sondern auch noch in phänomenale und intelligible Aspekte erforderlich macht. Was zuvor im stoischen Modell die höchste Stufe der Vernunftentwicklung darstellte – das rationale Zwecksetzungsvermögen –, ist bei Kant primär zum bloßen Instrument der Umsetzung des eigentlichen Normativen, des sittengesetzlich Gebotenen herabgestuft worden. Dieses praktisch-autoritative Moment des Normativen basiert weder auf Gefühlen oder Wünschen, externen Entitäten oder irgendwelchen Diskursverfahren, sondern auf dem intelligiblen Guten, das der Akteur, als Verwirklichung seiner eigentlichen bzw. höheren Natur, immer schon anstrebt, und das als das moralisch Richtige in Imperativform für ihn kategorisch verbindlich ist. Wir haben darüber hinaus mit der Selbsterhaltung der Vernunft, den drei Anlagen in der Religionsschrift und den Pflichten gegen sich selbst weitere spezifischere Theoriestücke bei Kant angesprochen, die in unterschiedlicher Form auf die stoischen Vorgänger verweisen.
 
                In der hier eingenommenen Hinsicht schließen sich die Modelle der Imperativtheorie und der Oikeiosis-Theorie der Werte nicht wechselseitig aus, sondern letztere kann in gewissen Grenzen zur Erhellung des kantischen Ansatzes herangezogen werden. Wo genau diese Grenzen gezogen werden, hängt davon ab, anhand welcher Merkmale man das Profil des Oikeiosis-Modells bestimmt. Insofern man sich in diesem Zusammenhang auf die von uns fokussierten Charakteristika einigen kann, haben beide Ansätze eine Reihe von Gemeinsamkeiten, deren Berücksichtigung in vorliegender Untersuchung zumindest weitgehend mit Sensens und Horns Position kompatibel ist. Zugleich wurden bestimmte strukturelle Parallelen hervorgehoben, die nicht ohne Weiteres aus den skizzierten Rekonstruktionen von Kants Imperativtheorie resultieren und daher eigens herausgestellt zu werden verdienen. 
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              Notes

              1 
                Vgl. zu den Abweichungen vom stoischen Denken bei Kant Brandt 2007, 169 – 177.
 
              
              2 
                Vgl. zu einem kritischen Überblick Bambauer 2011. Vgl. zudem exemplarisch Herman 1993; vgl. zu Horns dezidierter Absetzung von Herman, der ihr den Versuch zuschreibt, Kant fälschlicherweise zum „substantiellen Werttheoretiker” zu machen Horn 2014, 103 Anm. 38.
 
              
              3 
                Diese ist nicht zu verwechseln mit der psychologischen Autonomie, so wie sie etwa bei Korsgaard im Mittelpunkt steht; vgl. Bambauer 2019b, 147 – 148.
 
              
              4 
                Natürlich gibt es andere Imperativtheorien der Werte wie die klassische „divine command-theory”, die nur wenig Bezug zum kantischen Modell besitzen und daher auch nicht in unseren Überlegungen berücksichtigt werden.
 
              
              5 
                Vgl. Horn 2014, 107. Vgl. zu einer realistischen Deutung zumindest einiger zentraler Elemente der kantischen Ethik Schönecker und Wood 2002, 197.
 
              
              6 
                Im Hinblick auf nicht- moralische Wertsetzungen sei Kant im Übrigen ganz der Auffassung David Humes, d. h. diese Werte würden prinzipiell durch individuelle Wünsche der jeweiligen Akteure bedingt; vgl. Horn 2014, 102.
 
              
              7 
                Vgl. Horn 2014, 101 – 102; vgl. ebenso Sensen 2011, 29 und 53 – 95. Eine explizit an Sensen und Horn angelehnte Rekonstruktion verschiedener philosophischer Wertbegründungstheorien findet sich in Bambauer 2019a, 25 – 46, bes. 32 – 36.
 
              
              8 
                „ Kant scheint an verschiedenen Stellen zu sagen, dass es die Freiheit oder rationale Handlungsfähigkeit oder die Zwecksetzungsfähigkeit sei, die dem Akteur aus der Innenperspektive als ein hohes Gut oder zentraler Wert erscheine, dessen Anerkennung er prinzipiell nicht bestreiten könne.” (Horn 2014, 101).
 
              
              9 
                In früheren Veröffentlichungen hat Horn weitere komparative Analysen von antiker (u. a. stoischer) und kantischer Ethik vorgelegt, wobei er jedoch meist andere strukturelle Bezugspunkte fokussierte. So vertritt er z. B. im Zusammenhang mit der Diskussion um teleologische Elemente bei Kant die Position, dass dessen KI durchaus einer teleologischen Reformulierung gegenüber offen sei; vgl. Horn 1998, 241.
 
              
              10 
                Dies mag keine erschöpfende Aufzählung darstellen, doch scheinen uns damit zumindest einige zentrale Aspekte des bei bzw. von Horn in diesem Kontext inhaltlich Adressierten berücksichtigt zu werden.
 
              
              11 
                Diese These ist eine Spezifikation der ersten Annahme, folgt jedoch nicht analytisch aus ihr, da es eine Möglichkeit des normativen Bezugs zu praktischen Selbstverhältnissen darstellt.
 
              
              12 
                Offensichtlicher Weise gibt es in der stoischen Systematik kein Konzept der Intelligibilität im Sinne Kants; vgl. Annas 1993, 449.
 
              
              13 
                Vgl. in diesem Zusammenhang die stoische Konzeption der Weisheit, der zufolge es nur einen unbedingten Zweck geben kann, der primär in der Einsicht in eben diesen Sachverhalt besteht (Hossenfelder 1985, 55).
 
              
              14 
                Eine weiterführende, an dieser Stelle jedoch nicht vertiefend aufzugreifende Diskussion besteht in Bezug auf die systematische Relation von personaler und sozialer Oikeiosis. Während weitreichende Einigkeit darüber bestehen dürfte, dass eine Differenzierung beider Formen berechtigt bzw. notwendig ist, divergieren die Einschätzungen in Bezug auf die Frage des jeweiligen begründungstheoretischen Primats; vgl. Inwood 1983, 190 – 201; Pembroke 1971, 123 – 125.
 
              
              15 
                Der natürliche Prozess besteht hier genauer darin, dass die Selbstbeziehung des Akteurs durch die Weltvernunft in Form einer entsprechenden Disposition gestiftet wird. Der Begriff der Disposition darf allerdings nicht auf eine Weise verwendet werden, die das Element der Zustimmungsfreiheit des Akteurs ignoriert oder gar negiert; vgl. Schönrich 1989, 38 – 39 und 46.
 
              
              16 
                Vgl. Schönrich 1989, 48. Schönrich macht an dieser Stelle auf die begrifflich intendierte Parallele zu Kants Redeweise in der dritten Kritik aufmerksam (vgl. Anm. 32).
 
              
              17 
                An dieser Stelle verweist Horn zu Recht darauf, dass im stoischen Kontext weniger von einer Vorstellung der Nötigung die Rede sein kann, sehr wohl jedoch von einem vernünftigen und insofern auch streng verbindlichen Verpflichtungsmoment; vgl. Horn 1998, 205 – 206. Hier spricht Horn von einer „Annäherung” von stoischer und kantischer Pflicht. In einem später publizierten Aufsatz zu Kant und Stoizismus wird hingegen primär ein Mangel an kategorischer Verbindlichkeit des stoischen „ officium” konstatiert; vgl.: Horn 2008, 1103.
 
              
              18 
                Bekanntlich ist die genaue Anzahl der „Versionen” des Kategorischen Imperativs umstritten. Diese Problematik kann hier nicht vertiefend aufgegriffen werden. Vgl. dazu den Überblick der unterschiedlichen Positionen in Bambauer 2011, 215 Anm. 64.
 
              
              19 
                „Der kategorische (unbedingte) Imperativ ist derjenige, welcher nicht etwa mittelbar, durch die Vorstellung eines Zwecks, der durch die Handlung erreicht werden könne, sondern der sie durch die bloße Vorstellung dieser Handlung selbst (ihrer Form), also unmittelbar als objectiv-nothwendig denkt und nothwendig macht; dergleichen Imperativen keine andere praktische Lehre als allein die, welche Verbindlichkeit vorschreibt (die der Sitten), zum Beispiele aufstellen kann.” (MS, AA 06: 222) Vgl. zudem GMS, AA 04: 434 – 435.
 
              
              20 
                „So ist die ächte Triebfeder der reinen praktischen Vernunft beschaffen; sie ist keine andere als das reine moralische Gesetz selber, so fern es uns die Erhabenheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz spüren läßt und subjectiv in Menschen, die sich zugleich ihres sinnlichen Daseins und der damit verbundenen Abhängigkeit von ihrer (…) pathologisch afficirten Natur bewußt sind, Achtung für ihre höhere Bestimmung wirkt.” (KpV, AA 05: 88).
 
              
              21 
                Die menschliche Fähigkeit zur Achtung sei wohlgemerkt nicht im Laufe des Lebens zu erwerben, sondern stelle ein Anthropinum dar. Allerdings könne und solle die Offenheit für sie bei der Handlungsentscheidung kultiviert werden als Habitus der Freiheit oder Tugendhaftigkeit; vgl. Trampota 2021. Trampota arbeitet nicht zuletzt heraus, dass und warum nicht die Autonomie allein, sondern zusätzlich eine entsprechende, d. h. sittengesetzlich bestimmte Autokratie für den tatsächlich moralisch Handelnden essentiell ist; vgl. Trampota 2021, 215 – 217. In diesem Sinne äußert sich auch Klemme: „Für uns Menschen gilt: Autokratie ohne Autonomie ist moralisch wertlos; Autonomie ohne Autokratie ist wirkungslos”; vgl. Klemme 2023, 74.
 
              
              22 
                So bereits in den Vorlesungen der 1770er Jahre; vgl. Kant 2004, 177 (im Folgenden zitiert als „Vorlesung Kaehler”).
 
              
              23 
                „ Zweck ist jederzeit der Gegenstand einer Zuneigung, das ist, einer unmittelbaren Begierde zum Besitz einer Sache vermittelst seiner Handlung; so wie das Gesetz (das praktisch gebietet) ein Gegenstand der Achtung ist. Ein objektiver Zweck (d.i. derjenige, den wir haben sollen) ist der, welcher uns von der bloßen Vernunft als solcher aufgegeben wird.” (RGV, AA 06: 6).
 
              
              24 
                Das Konzept des „ Selbstzwecks” in Kants Ethik ist in vielerlei Hinsichten kontrovers diskutiert worden (u. a. deshalb, weil es u. E. unterschiedliche rezeptionspsychologische wie metaethische Funktionen erfüllt bzw. erfüllen soll). Eine zentrale Funktion scheint dabei darin zu bestehen, autonome Handlungen als Handlungen (als teleologische Prozesse) verständlich zu machen: „(…).: Die reine Vernunft wird praktisch, indem sie uns einen Zweck gibt.” (Klemme 2015, 91 Anm. 5).
 
              
              25 
                Nach Kant ist „Interesse” grundsätzlich die „Abhängigkeit eines zufällig bestimmbaren Willens (…) von den Prinzipien der Vernunft” (GMS, 04: 413 Anm.). Ein nicht schon an sich vernünftiger Wille (d. h. die freie Willkür) kann Kant zufolge ein Interesse an etwas nehmen (praktisches Interesse), ohne aus Interesse zu handeln ( pathologisches Interesse). Der Begriff des Interesses verweist auf denjenigen der Triebfeder: „Aus dem Begriffe einer Triebfeder entspringt der eines Interesse, welches niemals einem Wesen, als was Vernunft hat, beigelegt wird und eine Triebfeder des Willens bedeutet, so fern sie durch Vernunft vorgestellt wird” (KpV, AA 05: 79). Die Frage danach, wie reine Vernunft ein Interesse „der” Vernunft konstituieren kann, fragt dabei nach nichts anderem als der Möglichkeit der Instanziierung des sich im KI artikulierenden Geltungsanspruchs der praktischen Vernunft im Hinblick auf die Willensbestimmung des Akteurs; vgl. Bambauer 2011, 408.
 
              
              26 
                Im Hinblick auf die individuelle Person und ihre konkreten Selbstbestimmungsakte kann man prinzipiell keine Antwort geben, da die konkreten Handlungsgründe von Akteuren im Dunkeln bleiben müssen; vgl. zum Problem des infiniten Regresses der ersten Maxime RGV, AA 06: 21 Anm.
 
              
              27 
                Damit ist keine in irgendeiner Hinsicht subjektive oder „persönliche” Vernunft gemeint, sondern der jeweils individuelle „Zugang” zur allgemeinen, für jedes Vernunftwesen gleichen intelligiblen Autonomie. Reine oder intelligible Vernunft bezeichnet an dieser Stelle genauso wenig wie der Begriff der „ Menschheit” das (anthropologische) Vermögen zum vormoralischen rationalen Handeln, sondern eine apriorische normative Struktur, deren Anerkennung dem Menschen möglich ist, ohne dadurch selbst zu einem genuin menschlichen Vermögen zu werden; vgl. Bambauer 2019b, 147 – 148; vgl. zudem zur Würde der Menschheit GMS, AA 04: 440.
 
              
              28 
                Klemme formuliert die Fundierungsleistung des intelligiblen Wollens unter Rekurs auf die Idee des Selbstzwecks der vernünftigen Natur folgendermaßen: „Der kategorische Imperativ und die aus ihm abgeleiteten Rechtspflichten gebieten, Personen in ihrer Freiheit nicht zu lädieren, weil sie, als autonome Vernunftwesen, als Zweck an sich selbst existieren. Die Vernunft will, dass wir sie im Gebrauch unserer freien Willkür achten. Dies ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass wir Menschen uns wechselseitig als Personen achten sollen, weil wir dies als (reine) Vernunftwesen notwendig so wollen.” (Klemme 2023, 45). Vgl. darüber hinaus Horn 2002.
 
              
              29 
                Vgl. zu unterschiedlichen Lesarten dieser These und zu ihrer Deutung als „normativer Voluntarismus” Rosefeldt 2019, 265 – 290.
 
              
              30 
                Dies gilt in dem Sinne, dass Kant zufolge das bloße Menschsein auch eines in moralischer Hinsicht schwerwiegend defizienten Akteurs gebietet, ihn nicht vollkommen zu verachten bzw. ihn entehrend zu behandeln; vgl. Horn 2014, 109 – 110.
 
              
              31 
                Vgl. Vorlesung Kaehler, 176; Horn 2014, 109. Einmal mehr wird auch auf dieser Ebene der Kantischen Ethik deutlich, dass das praktische Selbstverhältnis des Akteurs von grundlegender moralischer Bedeutung ist.
 
              
              32 
                Der Wert des Menschen als phänomenales Wesen unterscheide sich hingegen nicht von dem der Tiere, d. h. die Fähigkeit zur Zwecksetzung aufgrund von Neigungen im Sinne einer rein instrumentellen Rationalität ist für Kant in axiologischer Hinsicht (zumindest weitgehend) irrelevant; vgl. MS, AA 06: 434. Die freie Zwecksetzung ist allerdings insofern davon zu unterscheiden, als sie die Sphäre der heteronomen animalischen Handlungen transzendiere, selbst wenn sie keinen direkten Bezug zum Moralischen besitze; vgl. Klemme 2023, 72 – 73; Bambauer 2011, 331.
 
              
              33 
                Vgl. zur kantischen Rede von der „Erhabenheit unserer eigenen übersinnlichen Existenz” (KpV, AA 05: 88).
 
              
              34 
                Die sittengesetzliche Verbindlichkeit subordiniert die Verbindlichkeit der empirischen Vernunftansprüche und den Wert der natürlichen Vernunftanlage aus der Sicht des autonomen Akteurs.
 
              
              35 
                Auch bei Kant kann die natürliche Vernunftanlage richtig oder falsch gebraucht werden und besitzt im Übrigen, als Vermögen der freien Zwecksetzung, zwar keinen intrinsischen moralischen Wert, muss jedoch in einem instrumentellen Sinne als unbedingt notwendig auch für autonomes Handeln angesehen werden. Die freie Zwecksetzung ist nach Kant vom determinierten animalischen Zweckverfolgen zu unterscheiden, weil sie die Sphäre des heteronomen Verhaltens transzendiert, selbst wenn sie keinen direkten Bezug zum Moralischen besitzt; vgl. Klemme 2023, 72 – 73. Dieses Vermögen ist insofern eine notwendige Voraussetzung für autonomes Handeln, als dieses Handeln nicht „freischwebend” existieren kann, sondern unweigerlich auf die Möglichkeit einer zwar sittengesetzlich begründeten, jedoch auch teleologisch ausgerichteten Selbstbestimmung angewiesen ist; vgl. RGV, AA 06: 4.
 
              
              36 
                „Dass die Vernunft selbst ein Interesse an ihrer Erhaltung nimmt, dass sie uns durch den kategorischen Imperativ sogar verpflichtet, uns als letzten Zweck aller Dinge zu achten und zu erhalten, wird von Kant nicht in einem einzigen Wort zum Ausdruck gebracht. Vielmehr bedient er sich einer Reihe von Wörtern, die im Ganzen betrachtet die Sache der Selbsterhaltung zum Ausdruck bringen. So spricht er von Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Selbstherrschaft, Selbstbesitz, Selbstbilligung, Selbstdenken, Selbstgefühl, Selbstbesitz, Selbstgesetzgebung, Autonomie und Unabhängigkeit, aber auch von Mündigkeit und Aufklärung, Vernunftinteresse und Humanität” (Klemme 2023, 47).
 
              
              37 
                In diesem Kontext finden sich dementsprechend zahlreiche teleologische Formulierungen, die jedoch aufgrund ihres klaren Bezugs zur reinen Vernunft keinen Zweifel an ihrer kategorischen Gültigkeit aufkommen lassen. So sei Ethik das „System der Zwecke der reinen praktischen Vernunft” (MS, AA 06: 381) und das oberste Prinzip der Tugendlehre gebiete ein Handeln aufgrund einer „ Maxime der Zwecke, die zu haben für jedermann ein allgemeines Gesetz sein kann” (MS, AA 06: 395).
 
              
              38 
                Aus dem nur legislativen Vermögen muss ein exekutives Vermögen werden; vgl. Trampota 2021, 216.
 
              
              39 
                Immanuel Kant: Sich im Denken orientieren (AA 08), 147 Anm.
 
              
              40 
                Dementsprechend betont Horn, dass die stoische Ethik nicht im herkömmlichen Sinne naturalistisch zu nennen sei, sondern auf einem intellektualistischen Begriff der Selbstsorge basiere; vgl. Horn 1998, 221.
 
              
              41 
                Die dadurch ermöglichte reflexive Distanzierung von den eigenen Neigungen (und seien diese noch so rational) markiert sicherlich einen theoriearchitektonischen Kernunterschied von kantischer und stoischer Wert- und Pflichttheorie; vgl. Horn 2008, 1102.
 
              
              42 
                Mit Schönrich kann daher der stoische Ansatz als in struktureller Hinsicht wegweisend für moderne Ethikansätze gelten: „Die Modernität dieses Konzepts (…) ist nicht zu übersehen. Auf dem Selbstverhältnis, wie es die Stoiker unter dem Titel der Oikeiosis analysierten, baut jede Transzendentalphilosophie auf. Der Mensch als Selbstzweck, der in allem, was er will, sich zunächst auf sich selbst bezieht, ist, was die Moderne angeht, wohl zuerst Kants Einsicht gewesen” (Schönrich 1989, 51).
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                1 Einleitung
 
                Der antike Eudämonismus spielt in Kants praktischer Philosophie eine durchgängige Rolle als Gegenmodell, gegen das er seine eigene Position profiliert. Ehe man die Argumente dieser Kritik und ihre Berechtigung diskutiert, sollte man sich vorläufig darüber verständigen, wie sich beide Ansätze zueinander verhalten und inwiefern sie sich vergleichen lassen. In der Kantliteratur gibt es dazu zwei entgegengesetzte Richtungen. Eine Reihe von Autoren sieht trotz Kants Eudämonismuskritik deutliche Parallelen zwischen Kants Ansatz und dem der antiken Autoren, wobei insbesondere Gemeinsamkeiten mit Aristoteles behauptet werden.1 Andere konstatieren einen scharfen Bruch2 oder verweisen darauf, dass Kants Werk in einer völlig anderen historischen Konstellation lokalisiert ist und entsprechend auf andere Probleme antwortet als die antiken Ethiken.3 
 
                Ich denke, beides ist richtig, aber in verschiedenen Hinsichten. Wenn beide Seiten auf völlig unterschiedliche Fragen antworten würden, wäre eine Gegenüberstellung uninteressant. Doch auch Kant sieht, dass der Mensch als empirisches Lebewesen nach Glück strebt und diese Tatsache in irgendeiner Form in der Moraltheorie Berücksichtigung finden muss. Umgekehrt thematisieren auch die antiken Autoren nicht ausschließlich das menschliche Glücksstreben, sondern fragen darüber hinaus nach dem moralisch Richtigen, dem gerechten Zusammenleben.4 Beide stehen historisch in einer Aufklärungsepoche, beide müssen also auf Hinterfragungen der traditionellen Moral antworten.
 
                Dennoch ist ein direkter Vergleich schwierig. Anders als in der neuzeitlichen Aufklärung mit ihren Idealen der Freiheit und Gleichheit fehlen in der antiken Aufklärung nach der Auflösung der tradierten Moralvorstellungen positive Ideale, denen man gemeinsame Werte und Ziele entnehmen könnte; es entsteht eine Art Vakuum, in dem sich Macht- und Luststreben Vorherrschaft verschaffen. Als gemeinsamer Boden, auf den Philosophen, welche die Moral restituieren möchten, zurückgreifen können, bleibt dann nur das Interesse am Nutzen, so dass zu zeigen wäre, dass Ungerechtigkeit für die unrechttuende Person selbst schlecht im Sinn von schädlich für ihr Glück ist. Es ist also insbesondere die moralische Motivationsfrage, welche auf die Ethik im weiten Sinn der Lehre vom guten Leben verweist. Das Glücksstreben bildet für die Griechen die einzige von allen geteilte Basis für die Verankerung der Moral, und diese Überzeugung hat sie vor die Herausforderung gestellt, eine umfangreiche handlungstheoretische Begrifflichkeit auszuarbeiten, die diesen breiten Zusammenhang angemessen zu fassen vermag.
 
                Kants Ansatz ist in einer Begrifflichkeit formuliert, die sich nicht eins zu eins mit der antiken parallelisieren lässt. Das anders geartete Lebensverständnis des Christentums hat die Struktur der praktischen Begrifflichkeit verschoben. Durch die Auslagerung des Glücks ins Jenseits verliert die Ethik im weiten Sinn der Lehre vom guten Leben in der Welt an Bedeutung; die komplexe und differenzierte handlungstheoretische Begrifflichkeit, die Aristoteles und die Stoa entwickelt haben, geht verloren. Gleichzeitig kommt durch die Vorstellung der Verantwortung des Menschen vor Gott für die Moral im engeren Sinn ein starker Freiheitsbegriff auf, der vollkommen neu gegenüber der griechischen Begrifflichkeit ist. Dieser bleibt nach der Abschwächung des religiösen Glaubens infolge der Aufklärung bestehen und nimmt die Form der Betonung der menschlichen Autonomie an. Auch Kants Begriff von Freiheit und Selbstgesetzgebung, der die Freiheit von der Naturkausalität abkoppelt, steht auf dem Boden dieser konzeptuellen Entwicklung. Insofern ist die eigentlich interessante Frage, die sich bei der Konfrontation antiker Ansätze mit dem Kantischen stellt, welches der beiden Modelle des Praktischen insgesamt angemessener oder brauchbarer ist. Und diese Frage stellt sich natürlich aus einer dritten Perspektive, der heutigen, die wiederum im Kontext weiterer Umbrüche im menschlichen Selbstverständnis steht, etwa der Entthronung des Menschen aus seiner Sonderstellung durch die Evolutionstheorie. Diese Frage werde ich hier nicht klären können, vielmehr beschränke ich mich auf einige Überlegungen zu Kants Eudämonismuskritik und zur Frage ihrer Berechtigung.
 
               
              
                2 Kants Kritik am Eudämonismus und sein Gegenentwurf
 
                
                  2.1 Anerkennung des Glücksstrebens und Verständnis des Glücksbegriffs
 
                  Kant stimmt insofern mit den antiken Auffassungen überein, als auch er das Streben nach Glück als gegeben anerkennt.5 So betont er immer wieder, dass das Glücksstreben ein wesentlicher Bestandteil des Menschen ist: „Glücklich zu sein, ist notwendig das Verlangen jedes vernünftigen, aber endlichen Wesens und also ein unvermeidlicher Bestimmungsgrund seines Begehrungsvermögens. Denn die Zufriedenheit mit seinem ganzen Dasein ist […] ein durch seine endliche Natur selbst ihm aufgedrungenes Problem, weil es bedürftig ist” (KpV, AA 05: 25 Anm. 2).
 
                  Was Kant unter eudaimonia oder, so sein Wort dafür, „ Glückseligkeit” versteht, bestimmt er wie folgt: Alle inhaltlichen Prinzipien des Handelns, also solche, die sich auf Gegenstände des Begehrens und die Lust an deren Vorstellung beziehen, gehören unter das allgemeine Prinzip der Glückseligkeit oder Selbstliebe. Glückseligkeit ist „das Bewusstsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens, die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet” (KpV, AA 05: 22). Dieses andauernde Gefühl des Angenehmen stellt sich ein, wenn alle unsere Neigungen befriedigt werden, sowohl der Mannigfaltigkeit wie der Zeit nach (KrV, B 834). Das ist explizit in der anderen Glücksdefinition, die Kant im Zusammenhang mit dem Begriff des höchsten Guts gibt: „ Glückseligkeit ist der Zustand eines vernünftigen Wesens in der Welt, dem es im Ganzen seiner Existenz alles nach Wunsch und Willen geht, und beruht also auf der Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zwecke” (KpV, AA 05: 124).
 
                  Wer sein Leben insgesamt auf Wunschbefriedigung ausrichtet, handelt nach dem Prinzip der Selbstliebe. Dieses folgt pragmatischen Regeln der Klugheit, die auf der Kenntnis empirischer Zusammenhänge beruhen. Kant bezeichnet diese Glückseligkeit, die in der Erfüllung des Begehrungsvermögens besteht, als passiv, sie hat zu tun mit dem, „was die Natur beschert, mithin was man als fremde Gabe genießt” (MS, AA 06: 387). Worauf es Kant ankommt, ist demgegenüber das, „was man tut”, der Akt der Freiheit des handelnden Subjekts, in dem es sich selbst seinen Zweck setzt (MS, AA 06: 385).
 
                  Da das Glückstreben zu unserer natürlichen Ausstattung gehört, können wir die Freiheit in diesem Sinn nicht im weiten Bereich des guten Lebens finden. Freie Tätigkeit kann es vielmehr nur geben, insofern das Subjekt sich zur intelligiblen Welt zählt (GMS, AA 04: 451), wo es selbst gesetzgebend ist, d. h. nur im begrenzten Bereich der Moral. Kant verengt damit den philosophisch relevanten Bereich der Ethik auf die Moraltheorie. Diese Herauslösung der Moral aus ihrem Kontext bringt jedoch eine Verkürzung der handlungstheoretischen Begrifflichkeit mit sich. So verwendet Kant mit dem Verweis auf ein andauerndes passives Gefühl des Angenehmen einen reduzierten Glücksbegriff, der insbesondere den für die griechischen Autoren zentralen Aspekt, wonach die eudaimonia das letzte oder gesamte Ziel des menschlichen Wollens ist, nicht erfasst. Insofern wird zu fragen sein, ob Kants Kritik auch die richtig verstandenen antiken Ansätze trifft.
 
                 
                
                  2.2 Generelle Kritik am Eudämonismus
 
                  In der Grundlegung nimmt Kant noch an, dass zumindest indirekt die Sicherung der eigenen Glückseligkeit Pflicht ist, weil Sorgen und Unzufriedenheit uns in Versuchung bringen, die Moral zu übertreten (GMS, AA 04: 399). Er fügt jedoch hinzu, dass der Verweis auf eine Pflicht hier unnötig sei, weil alle Menschen von Natur aus die „mächtigste Neigung zur Glückseligkeit” haben. Handeln auf diesen Zweck der Glückseligkeit bzw. des eigenen größten Wohlseins hin (GMS, AA 04: 416) entspricht strukturell dem Handeln zur Verfolgung einzelner Zwecke, das hypothetischen Imperativen unterliegt, die kausale Zusammenhänge enthalten. Das Besondere des Ziels der Glückseligkeit ist, dass dieses notwendig mit der Natur eines endlichen vernünftigen Wesens gegeben ist. Insofern haben wir hier einen faktisch gegebenen Zweck, den man bei allen abhängigen vernünftigen Wesen voraussetzen kann. 
 
                  Doch anders als die einzelnen Zwecke, auf die sich hypothetische Imperative beziehen, lässt sich Glückseligkeit oder Wohlergehen nicht definieren. Der Begriff des Glücks ist keine Abstraktion aus natürlichen tierartigen Instinkten, die festgelegte Ziele haben, sondern eine Idee des mit Einbildungskraft und Sinnlichkeit verwickelten Verstandes. Zu dieser Idee des Glücks gehört, dass es sich um ein Ganzes handelt, ein Maximum des Wohls in der Gegenwart und dem gesamten künftigen Leben. Doch ist, wie Kant im Sinn von Hobbes annimmt, das menschliche Glücksstreben unendlich und nie vollständig befriedigt (KU, AA 05: 430). Der Mensch als empirisches Wesen ist außerdem ungünstigen äußeren Zufällen ausgesetzt, und was immer Menschen im einzelnen wünschen, kann das Wohl ebenso fördern wie verringern. Entsprechend ist, was die Menschen erstreben, schwankend. Es variiert zwischen den Individuen und über die Zeit hinweg für ein und dasselbe Individuum (GMS, AA 04: 418), ist also subjektiv. Daher lassen sich keine festen inhaltlichen Grundsätze zur Erreichung des Glücks aufstellen, sondern allenfalls Ratschläge geben.
 
                  Ein solchermaßen schwankender Begriff ist jedoch nicht nur als Grundlage notwendiger Gesetze ungeeignet; Kant lehnt den mit dem antiken Eudämonismus verbundenen Naturalismus, die Ableitung der Moral aus der menschlichen Natur, grundsätzlich ab. Denn ein Sollen, eine Pflicht hat, so sein Argument, in der Natur keine Bedeutung (KrV, B 575). Pflicht bedeutet unbedingte Notwendigkeit der Handlung und kann so nicht auf den Menschen beschränkt sein, sondern soll für alle vernünftigen Wesen gelten (GMS, AA 04: 425). Absolut und ohne Einschränkung wertvoll kann dann nur die praktische Vernunft sein, oder für Kant gleichbedeutend, der gute Wille, der sich frei von Neigungen und natürlichen Antrieben selbst Gesetze gibt (GMS, AA 04: 426 – 427).
 
                 
                
                  2.3 Praktische Vernunft, Freiheit und Autonomie
 
                  Kants Bedenken gegen die Herleitung der Moral aus dem natürlichen Glücksstreben des Menschen scheinen auf den ersten Blick nachvollziehbar, wobei zu fragen sein wird, ob sie den antiken Glücksansatz wirklich treffen. Im Zentrum der alternativen Konzeption steht Kants starker Freiheitsbegriff, den die Antike nicht kennt. Er enthält jedoch seinerseits eine Reihe von Problemen, welche Gegenstand kontroverser Interpretationen sind.6 Einerseits besitzen Menschen Willen im Sinn von Willkür, das heißt die Fähigkeit, eine neue Kausalreihe zu initiieren (KrV, B 363). Diese Indeterminiertheit rationalen menschlichen Handelns ist Freiheit im negativen Sinn, sie ist gegeben in der Erfahrung, „durch keine sinnlichen Bestimmungsgründe zum Handeln genöthigt zu werden” (MS, AA 06: 226); sie liegt bereits im Bereich der hypothetischen Imperative vor, wo der Inhalt des Wollens durch Gegenstände des Strebens bestimmt ist.
 
                  Davon zu unterscheiden ist die Freiheit in praktischer Rücksicht oder Freiheit im positiven Sinn, der Wille bzw. gute Wille, der mit der praktischen Vernunft zusammenfällt und der das Vermögen der Gesetzgebung ist (MS, AA 06: 221). Der Mensch ist nicht nur Mitglied der Erscheinungswelt, in der er Triebfedern und Bedürfnisse hat, sondern er ist zugleich Mitglied in der noumenalen Welt, die von der Kausalität unabhängig ist. Insofern der Mensch praktische Vernunft besitzt, ist er dem Moralgesetz nicht einfach unterworfen, sondern er ist genauer „nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen”, was Kant als das Prinzip der Autonomie des Willens bezeichnet (GMS, AA 04: 432 – 433) und worin er den Grund der Würde bzw. des Werts der vernünftigen Wesen sieht. Für Menschen, die keine reinen Vernunftwesen sind, stellt sich das Moralgesetz als Imperativ, als Sollen dar. Dieses gebietet kategorisch, unabhängig von Triebfedern und Vorteilen, motiviert durch die moralinterne Idee eines Reichs der Zwecke, in dem die Gesetzgebung aller vernünftigen Wesen zusammenstimmen muss (GMS, AA 04: 438 – 439). Dass es sich um eine Idee handelt, liegt daran, dass Menschen als nur zum Teil vernünftige Wesen das Moralgesetz nicht durchgängig befolgen. Nur wenn das der Fall wäre, käme das Reich der Zwecke zustande, in dem jeder in seinem Wert berücksichtigt würde, anders gesagt, in dem Gerechtigkeit real wäre und so Moralität durch Glückseligkeit belohnt würde. Doch wenn keine Aussicht besteht, dass es realisiert wird, wie kann dann ein bloßes Ideal motivieren?
 
                 
                
                  2.4 Die Konzeption des höchsten Guts
 
                  Kants Antwort darauf ist die Lehre vom höchsten Gut. Da Kant mit den antiken Positionen die Überzeugung teilt, dass das Glücksstreben im Menschen als empirischem Lebewesen eine unbestreitbare Gegebenheit darstellt, kommt er zu der Einsicht, dass Tugend bzw. Moralität zwar das höchste (supremum) Gut ist, aber nicht das ganze (consummatum) Gut sein kann (KpV, AA 05: 110). Dabei ist es etwas irreführend, dass Kant dann meistens doch das vollendete bzw. ganze Gut mit dem Ausdruck „ höchstes Gut” bezeichnet. In diesem Begriff des höchsten Guts verbindet Kant die zwei Teile Glück und Moral, von denen er betont, dass sie heterogen, „äußerst ungleichartig” (KpV, AA 05: 112) sind und daher in keinem analytischen Zusammenhang stehen können. In welchem aber dann?
 
                  Tatsächlich scheint der frühe Kant sogar selbst im Sinn der griechischen Ethik den Bezug auf die Glückseligkeit als Motiv für moralisches Handeln angenommen zu haben.7 Für die Griechen war dies die einzig denkbare Möglichkeit, ein moralisches Motiv aufzufinden. Wie naheliegend sie ist, sieht man daran, dass Kant immer wieder in entsprechende Formulierungen verfällt, z. B. wenn er die Vernunft fragen lässt, „was dann aus diesem unserem Rechthandeln herauskomme” (RGV, AA 06: 5). Aber Kant meint gerade nicht, dass die Folgen für das Glück zur Motivation des moralischen Handelns geeignet sind. Ein subjektives Motiv, das der Handlung vorausgeht, kann nicht das moralische Handeln erklären (KpV, AA 05: 75).
 
                  Das Motiv kann nur die Achtung vor dem Gesetz sein, das Handeln aus Pflicht um des Gesetzes willen (KpV, AA 05: 71). Dieses Gefühl der Achtung ist kein empirisches Motiv, kein Gefühl der Lust (KpV, AA 05: 77), sondern ein sekundäres Gefühl, das durch Moral selbst erzeugt ist. Das Bewusstsein der Moralfähigkeit kann sich in einer Zufriedenheit mit der eigenen Person äußern, Zufriedenheit darüber, dass man frei, d. h. unabhängig von den eigenen Neigungen, zu handeln vermag. Doch dieser mit der Freiheit verbundene Genuss bleibt ein moralspezifisches Gefühl, das sich nicht als Glückseligkeit verstehen lässt (KpV, AA 05: 118).
 
                  Aber wieso müssen Glück und Moral dann überhaupt zusammengefügt werden, und wie ist das angesichts ihrer vollständigen Heterogenität denkbar?8 Kant dürfte zwei Motive für die Verbindung haben. Erstens nimmt er offenbar an, dass die praktische Vernunft ähnlich wie die theoretische kein Chaos von Zielen akzeptieren kann, sondern nach einem systematisch-einheitlichen Gegenstand verlangt (KpV, AA 05: 109). Dann würde der Begriff des höchsten Gutes eher aus einem theoretischen Vernunftinteresse entspringen, als ein praktischer Begriff zu sein. Doch obwohl Kant dieses Objekt der praktischen Vernunft vom Bestimmungsgrund der Moral unterscheidet, der allein im moralischen Gesetz besteht, sagt er andererseits, dass das ganze höchste Gut, da es die Moral als bonum supremum enthält, der Bestimmungsgrund des pflichtgemäßen Handelns sei (KpV, AA 05: 110). Auch das kann allerdings nicht so gemeint sein, dass damit das Glücksstreben selbst zu einem Motiv der Moral erhoben wird.
 
                  Nun ist es, auch wenn es faktisch nicht der Fall ist, in einer idealen Welt denkbar, dass Tugend durch Glück belohnt wird. Hier wird, dies ist das zweite Motiv, Kants tiefe christliche Prägung sichtbar, die Überzeugung, dass die Welt gerecht sein muss, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen muss, indem er die Guten belohnt und die Schlechten bestraft. So lässt sich die Möglichkeit der Freiheit durch den Aufweis der Denkmöglichkeit einer Verbindung zwischen dem „ Bewusstsein der Sittlichkeit und der Erwartung einer ihr proportionierten Glückseligkeit, als Folge derselben” vorstellen (KpV, AA 05: 119). Da der Wille eines sinnlichen vernünftigen Wesens während seines Lebens nie vollständig dem moralischen Gesetz entsprechen, d. h. heilig sein kann, müssen wir ein unendliches Fortschreiten zu dieser Angemessenheit annehmen, d. h. die Unsterblichkeit der Seele (KpV, AA 05: 122). Dieser zunächst theoretische Satz, dass die Vernunftseele unsterblich ist, muss als praktisch notwendig gefordert werden, sofern er untrennbar mit einem praktischen Gesetz verbunden ist, welches unbedingt gilt (KpV, AA 05: 122).9 
 
                  Während das Postulat der Unsterblichkeit der Seele die Möglichkeit vollständiger Sittlichkeit liefert, muss verbunden mit dem moralischen Gesetz auch die Möglichkeit des zweiten Bestandteils des höchsten Guts, die Belohnung (KpV, AA 05: 124) der Heiligkeit durch Glückseligkeit gefordert werden. Diese lässt sich nicht in der empirischen Welt denken, vielmehr setzt sie die Existenz eines höchsten Wesens voraus, das eine zur Moral passende Kausalität besitzt, eines Wesens, „das durch Verstand und Willen die Ursache der Natur ist, d. i. Gott” (KpV, AA 05: 125). Kant nennt dieses Postulat der Existenz Gottes im Hinblick auf die theoretische Vernunft eine Hypothese, in praktischer Hinsicht für die Verständlichkeit unserer Pflicht zur Beförderung des höchsten Guts jedoch „ Glaube” (KpV, AA 05: 126). Die Aussicht auf die Erreichung des höchsten Guts in der intelligiblen Welt „führt … zur Religion” (KpV, AA 05: 129), ein Ergebnis, welches die Frage aufwirft, in welchem Sinn hier genau von einem Glauben die Rede ist und welche Folgen für Kants Konzeption es hat, wenn diese Glaubensbedingung nicht erfüllt ist.10 Das könnte gerade relevant sein für Kants Auseinandersetzung mit den antiken Auffassungen, die ohne Glauben in diesem Sinn operieren.
 
                 
               
              
                3 Kants Stellungnahme zu den einzelnen griechischen Autoren
 
                
                  3.1 Epikur und Stoa
 
                  Antike Positionen, auf die Kant sich öfter und gerade im Kontext seiner Ausführungen zum höchsten Gut bezieht, sind die Epikurs und der Stoa. Seine Kritik an beiden ist komplementär. Epikur wirft er vor, dass dieser das Streben nach Lust als einziges Handlungsprinzip empfiehlt und damit einen falschen Zweck vorgibt, weil ein solches sinnlich- empirisches Ziel zufallsabhängig ist (KpV, AA 05: 126). Ich gehe auf die Epikurkritik nicht ein, weil Epikurs Lustbegriff in Wirklichkeit komplex ist und sich jedenfalls nicht auf sinnliche Lust reduzieren lässt.
 
                  Die Auffassungen der Stoa müssten eigentlich Kants Absichten entgegenkommen, da sie die eudaimonia gerade in die moralische Tugend verlegt und darin das einzig Wertvolle sieht, während alles Übrige als wertneutral (adiaphoron) anzusehen sei. Dennoch kritisiert Kant die Stoiker, und zwar aus zwei Gründen. Erstens bezichtigt er sie der „ moralischen Schwärmerei”, d. h. der Überheblichkeit, weil sie annehmen, der Mensch könne, indem er die Tugenden erwirbt, durch eigene Bemühung ohne höhere Hilfe ein durchgängig moralisches Leben führen (KpV, AA 05: 86). Zweitens wirft er ihnen vor, sie würden, indem sie Vernunft und Tugend zum einzigen Inhalt des höchsten Guts machen, die natürlichen Bedürfnisse und das Streben nach Glück unberücksichtigt lassen (KpV, AA 05: 127). Kant stellt sich also eindeutig sowohl gegen Epikur wie gegen die Stoiker, die in dem Versuch übereinkommen, sich durch eine Einstellung der Ataraxie von der fehlenden Garantie auf ein glückliches Leben im alltäglichen Sinn unabhängig zu machen. Er nimmt vielmehr an, dass „natürliche Neigungen … an sich selbst betrachtet …unverwerflich” sind; man müsse sie „vielmehr nur bezähmen, damit sie zur Zusammenstimmung zu einem Ganzen, Glückseligkeit genannt, gebracht werden können”, wofür die Klugheit zuständig ist (RGV, AA 06: 58). Diese Vorstellung von naturgegebenen Neigungen, die durch Erziehung und Gewöhnung zu Charaktertugenden geformt werden können, scheint der Auffassung von Platon und Aristoteles zu entsprechen, so dass ein Vergleich mit diesen Autoren aussichtsreich erscheint.
 
                 
                
                  3.2 Platon
 
                  Tatsächlich erinnert Kants Einwand gegen die Stoa an Platons Argumentation im Philebos (21e), wonach wir, obwohl die Vernunft das Beste in uns ist, in das menschliche gute Leben auch die Lust aufnehmen müssen, weil diese zur menschlichen Ausstattung dazugehört. Auch sonst scheint Platons Konzeption auf den ersten Blick in der Struktur gut zu derjenigen Kants zu passen. So erwähnt Kant Platons Ideenbegriff positiv als Hinweis darauf, dass auch Platon das höchste Gut als etwas außerhalb der Sinnenwelt gesehen habe (KrV, A 199 – 201). Beide nehmen die empirische Seite des Menschen ernst, und beide betonen die Diskrepanz zwischen der Suche nach dem höchsten und absolut Guten und dem, was im irdischen Leben erreichbar ist. Auch für Platon ist der Mensch wesentlich ein strebendes, bedürftiges Wesen, das Vernunft besitzt. Auch Platon ist der Auffassung, dass sich über die eudaimonia nicht inhaltliche Gesetze aufstellen lassen, da das menschliche Leben unter schwankenden Bedingungen stattfindet. So wird z. B. im Hippias Maior jeder Versuch einer inhaltlichen Definition der eudaimonia mit ganz ähnlichen Argumenten wie bei Kant zurückgewiesen, weil im konkreten Leben das, was für den einen Menschen oder in der einen Situation gut sei, für einen anderen Menschen oder in einer anderen Situation schlecht sein könne, während das Streben auf das ganze Glück, das vollkommene Gute ausgreift, das für Platon in der Idee des Guten liegt.
 
                  Doch damit endet die Gemeinsamkeit. Denn während Kant mit einem verkürzten Bedürfnis- und Lustbegriff operiert, hat Platon, wie die Antike allgemein, einen breiteren ebenso wie tieferen Begriff vom menschlichen Streben nach eudaimonia, der das Streben nach Erkenntnis und die Ausrichtung auf Moral mit umfasst. Alles Praktische, auch die Forderungen der Moral, steht innerhalb des menschlichen Glücksstrebens. Platon fragt immer wieder, ob die Gerechtigkeit nützlich ist, d. h. ob sie zum Glück beiträgt, und nicht etwa, ob sie unabhängig vom Nutzen verpflichtend ist.11 Und was bei Kant das nur postulierte höchste Gut ist, ist für die naiv-vorkritische Sicht Platons die objektiv existierende Idee des Guten, in deren Erfassung das menschliche Streben sich ganz erfüllt. Wenn wir Platons Äußerungen im 7. Brief glauben, ist dieses Einholen des Guten zumindest punktuell möglich nach dem Durchgang durch ein langes Training und eine noch längere wissenschaftliche Ausbildung. Auch wenn wir also das ganze Gute als Menschen nicht dauerhaft erreichen, steht es doch in Kontinuität mit dem Streben. Und dieses geht sowohl auf Glück wie auf Erkenntnis, d. h. für Platon sind Metaphysik und Ethik noch nicht deutlich getrennt.12 Insofern ist die Verwandtschaft Kants mit Platon am Ende gering.
 
                 
                
                  3.3 „ Kant geht an Aristoteles still vorüber”13 
 
                  Der erste, der eine klare Trennung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie vorgenommen hat, ist Aristoteles. Aristoteles scheint derjenige antike Autor zu sein, über den Kant am wenigsten weiß. Dennoch sind gerade Parallelisierungen von Kant und Aristoteles beliebt. Zum Beispiel wird behauptet, der eudaimonia-Begriff des Aristoteles sei mit Kants Begriff des summum bonum gleichbedeutend oder ihm zumindest ähnlich.14 Auch Aristoteles betone das Schwanken des Glücks15 und fasse ein Handeln rein aus Moral auch ohne subjektives Glücksmotiv ins Auge, womit das moralische Motiv nicht im Glücksstreben verankert sein könne.16 Ungeachtet der Tatsache, dass Kant kaum über Kenntnisse der Schriften des Aristoteles verfügt, scheint ein Vergleich in der Tat in systematischer Hinsicht aufschlussreich, weil Aristoteles derjenige ist, der die handlungstheoretische Begrifflichkeit maßgebend entwickelt hat und besonderen Aufschluss über die Struktur der Probleme verspricht.
 
                  Aristoteles leitet die Eudemische Ethik ein mit der Kritik an einer Inschrift, die unsere praktischen Bewertungen drei verschiedenen Gegenständen zuschreibt (1214a5 – 9). Ihr Verfasser behauptet, das Wertvollste sei die Gerechtigkeit, das Beste die Gesundheit, das Lustvollste, zu erlangen, was man liebt. Aristoteles entgegnet: „Wir aber stimmen ihm nicht zu; denn die eudaimonia, als das wertvollste und beste von allem, ist das lustvollste.” Welche Bewertungen sind hier angesprochen? Die Gerechtigkeit ist kalon, d. h. gut im moralischen Sinn, das Wort kann aber auch eine ontologisch-metaphysische Bewertung ausdrücken. Die Gesundheit ist als Mittel oder Bestandteil nützlich für das Glück, also objektiv wünschenswert. Das Lustvolle ist das subjektiv Gute, in der Inschrift die Befriedigung unserer Wünsche. Warum muss es für Aristoteles genau eines geben, das diese subjektiven und objektiven Weisen des Guten in sich vereint, und ist die eudaimonia dafür der geeignete Kandidat?
 
                  Dass es einen letzten Bezugspunkt des Guten geben muss, erläutert Aristoteles im 1. Buch der Nikomachischen Ethik (EN) so: Wir suchen nicht wie Platon die Idee des Guten, sondern das durch Handeln erreichbare menschliche Gut. Menschliches Handeln ist aber wesentlich so verfasst, dass es jeweils nach einem Ziel bzw. Gut strebt, zunächst im subjektiven Sinn. Soll das Streben nicht ins Unendliche gehen, dann muss es, so Aristoteles, Güter geben, die nicht nur Mittel zu anderen Gütern sind, sondern einfachhin, um ihrer selbst willen gewünscht werden. Und es muss ein bestes oder höchstes Gut geben, das diese Ziele ordnet, damit wir wie Bogenschützen einen Zielpunkt haben, auf den hin wir unser Leben orientieren können. Dieses beste Ziel soll zwei Kriterien erfüllen, es soll vollständig zielartig sein, und es soll autark sein, so dass sich in der Verwirklichung dieses Ziels das Streben vollständig erfüllt und bei seinem Vorliegen nichts fehlt. Faktisch nennen hier alle Menschen dasselbe Ziel, die eudaimonia. Darüber, was diese inhaltlich ausmacht, gehen die Vorstellungen auseinander.
 
                  Es sieht so aus, als wäre Aristoteles ein perfektes Beispiel für Kants Glückseligkeitsbegriff in derjenigen Definition, in welcher dieser die Übereinstimmung der Natur des Menschen zu seinem ganzen Zwecke bezeichnet. Doch wenn Aristoteles im weiteren nach der richtigen Bestimmung der eudaimonia fragt, zeigt sich schnell, dass er etwas anderes meint. Um diese zu gewinnen, geht er erstens nicht von der subjektiven Strebensstruktur, sondern von der objektiven Natur des Menschen aus. Das ist nach Kant unzulässig, weil wir dann kein Ergebnis für alle vernünftigen Wesen bekommen, wobei man sich allerdings fragt, warum wir diesen Anspruch erheben müssen.17 Zweitens besteht für Aristoteles die eudaimonia gerade in Tätigkeiten, sie ist anders als in Kants Glücksdefinition nicht passiv, sondern aktiv. Die höchste menschliche Glücksmöglichkeit, die Tätigkeit der theoria, beginnt erst dort, wo die menschlichen Bedürfnisse befriedigt sind und der Mensch sein spezifisches Sein als Vernunftwesen in Tätigkeiten vollzieht. Dazu gehören für Aristoteles zwei Bereiche, das theoretische Leben und das praktisch-politische Leben. Dieses wird glücklich in der Weise des guten Lebens vollzogen, wobei es aus Tugenden hervorgeht, und diese können entweder selbstbezogen oder moralisch sein. Was ihre Stellung in der eudaimonia betrifft, sind diese beiden Arten für Aristoteles nicht getrennt.
 
                  Die menschliche Seele hat die Aufgabe, das menschliche Leben zu vollziehen. Anders als Platon arbeitet Aristoteles diese Aufgabe konkret inhaltlich aus. Die spezifisch menschlichen Seelenvermögen sind diejenigen, die mit Vernunft zu tun haben. Erstens die theoretische Vernunftfähigkeit, deren gute Ausführung im Leben der theoria, der Betrachtung besteht. Ob Aristoteles diese Lebensform der Philosophie für allein möglich hält, ist strittig. Sollte es so sein, spielt darin die Moral keine Rolle, so dass für den Vergleich mit Kant die zweite Glücksform relevant ist. Zweitens also besitzen Menschen ein Strebevermögen, das Affekte und Antriebe enthält. Dieses Vermögen haben schon höhere Tiere, doch liegt es beim Menschen in der Form vor, dass es sich nach der Vernunft richten kann, genauer nach der Klugheit (phronêsis), welche zur praktischen Seite der Vernunft gehört.
 
                  Aristoteles nimmt an, dass Menschen auf verschiedenartige äußere und innere Faktoren mit verschiedenartigen Affekten reagieren, z. B. mit Furcht oder Mut auf Gefahrensituationen. Ein Affekt reagiert auf einen Sachverhalt, in diesem Fall darauf, dass Gefahr droht. Er ist lustvoll (z. B. Freude) oder unlustbesetzt (Furcht, Zorn). Ferner enthält er eine Strebung, einen Handlungsantrieb, z. B. Furcht den Antrieb zum Weglaufen, Mut den Antrieb sich zu wehren. Die Affekte werden durch Lob und Tadel, Belohnung und Strafe in der Erziehung so geformt, dass feste Charakterdispositionen entstehen, bei richtiger Erziehung Tugenden. Die Tugend besitzt, wer bei den richtigen Anlässen Lust oder Unlust empfindet, und das heißt, wer sich von der richtigen Beurteilung der Situation durch die phronêsis leiten lässt. Umgekehrt ist die Überlegung wesentlich praktisch, d. h. von den Charaktertugenden abhängig, da schlechte Affekte die Überlegung verdrehen. Wer beides hat, die Tugenden und die Klugheit, realisiert die Lebensform der eupraxia, der Betätigung der Charaktertugenden im Sinn der Klugheit.
 
                  Nun ist auch das zweitbeste Leben, das Leben unter Realisierung der Charaktereigenschaften im politischen Handeln, durchaus nicht, wie Kant denkt, bloß passiv-reaktiv. Denn die Reaktionen sind jeweilige Aktualisierungen des allem Handeln zugrundeliegenden Strebens nach dem guten Leben. Das menschliche Handeln ist, wie Aristoteles es versteht, ein bewegtes Sich-Bewegen. Der Mensch verfügt als Naturwesen über Selbstbewegung, die aber durch die Materialität nicht reine Selbstbewegung, sondern aktiv-passiv gemischt ist. Wie die Lebenssituation und das Streben nach der Realisierung des eigenen Lebens zusammenspielen, zeigt sich gerade in der Lust- und Unlustbesetztheit der Affekte. Es ist dieses Theoriestück, die Auffassung der Rolle der Lust im Leben, mit dem es Aristoteles gelingt, subjektives Glücksstreben und objektiv-naturalistische Definition des Menschen zu verbinden.18 
 
                  Die Standardauffassung der Lust, die Aristoteles vorfindet, ist hingegen an der sinnlichen Lust orientiert. Da diese Lust mit der Auffüllung eines Mangelzustands, z. B. Hunger, einhergeht, der als unangenehm empfunden wird, ist sie nach Aristoteles keine reine Lust. Reine Lust erfahren wir im ungehinderten Vollzug von Tätigkeiten, die wir einfachhin wollen und in denen wir unser Leben äußern. Diese Freude an Tätigkeiten ist keine trennbare Qualität, die man erstreben kann, sondern eine Art und Weise der Tätigkeit. Das Musterbeispiel einer solchen Tätigkeit ist für Aristoteles die ewige Tätigkeit des göttlichen Seienden, des unbewegten Bewegers, der sich selbst denkt bzw. betrachtet. Da er nur aus Vernunft besteht und frei von Materie und so von Affekten ist, kann nichts seine Tätigkeit stören. In ihr fallen daher die drei Aspekte der eudaimonia, das Gute (das Wünschenswerte), das Wertvolle (kalon, ontologisch beste) und das Lustvolle zusammen. Die erste Form der eudaimonia, das Leben der Betrachtung, entspricht dieser Tätigkeit und ist daher für Menschen, die durch die Trägheit der Materie belastet sind, nur begrenzt möglich. Doch Aristoteles versucht auch den Lustcharakter des menschlichen guten Lebens dadurch zu sichern, dass er die guten Tugendhandlungen an diese Tätigkeit annähert.
 
                  Nun beschränkt Aristoteles die eudaimonia auf das aktive Leben, auf das Gut, das wir durch Handeln erreichen können. Die Situationen, die den Handlungskontext vorgeben, liegen hingegen nicht bei uns. Wo diese nicht nützlich für die  eudaimonia sind, sondern schädlich, behindern sie den Lebensvollzug und scheinen die Freude an der Praxis zu schmälern und so die eudaimonia zu gefährden. Es fragt sich daher, ob diese Glückskonzeption den von Aristoteles selbst formulierten Ansprüchen an den Begriff der eudaimonia gerecht wird. Die eudaimonia sollte dasjenige Gut sein, in dem sich das Streben vollständig erfüllt, so dass nichts fehlt, und das lustvoll ist. Zur alltäglichen Vorstellung von einem insgesamt glücklichen Leben gehört aber, wie Aristoteles in EN I 8 – 11 einräumt, dass das Leben auch einigermaßen gut im Sinn der eutychia, des günstigen Schicksals, ist, d. h. es gehört dazu neben dem seelischen Gut der Tugenden auch die Ausstattung mit äußeren und körperlichen Gütern sowie das Fehlen äußerer Unglücksfälle. Wer wie Priamos im Krieg alle seine Söhne verliert, den würde man im alltäglichen Sinn nicht glücklich nennen, auch wenn er im Sinn der richtigen Haltung angemessen mit seinem Unglück umgehen und in diesem Sinn (einer nicht- moralischen Tugend) gut handeln kann (1101a6 – 11). Oder eine Tugend kann Handlungen verlangen, die nicht lustvoll sind, z. B. die Tapferkeit im Krieg das Opfern des eigenen Lebens. So hat der Tapfere in Situationen der Lebensgefahr zu Recht den Affekt der Furcht, welcher den lustvollen Lebensvollzug auf der Ebene der Affektivität stört (1117b7 – 16). Aristoteles löst die Schwierigkeit so, dass der Handelnde sich über seine Furcht stellen und sich daran freuen kann, dass er das kalon realisiert, dass er um des kalon willen handelt (1117b15 – 16). Das ist eine Art Wahrnehmungslust, und Wahrnehmung ist eine Tätigkeit, die immer bleibt, auch wo einzelne Tätigkeiten behindert sind, einfach weil das Leben geliebt und erstrebt ist und die Wahrnehmung des Lebensvollzugs immer mitläuft und lustvoll ist, wenn ihr Gegenstand, also das Leben gut ist (1170b1 – 5).
 
                  Das könnte es nahelegen, zwei Parallelen zu Kant zu ziehen. Erstens, die Beschreibung des Tapferen legt nahe, dass Aristoteles mit der Wahrnehmung des Tuns des kalon etwas Ähnliches ins Auge fasst, wie es Kant mit dem Begriff der Zufriedenheit mit sich selbst meint, das Gefühl zweiter Ordnung, das sich ergibt, wenn man die Achtung vor der Moral und das Bewusstsein erfährt, den Neigungen zu widerstehen und nur um des moralischen Gesetzes willen zu handeln.19 Das scheint mir jedoch mit Bezug auf die Antike eine überzogene Interpretation zu sein. Wenn es sich hier um eine Wahrnehmungslust handelt, hat das kalon vermutlich weniger den Sinn der moralischen Richtigkeit, sondern eher den Sinn des ontologisch-metaphysisch Wertvollen, d. h. des einheitlichen wohlgeordneten Ganzen.20 Und sofern es einen moralischen Sinn hat, dürfte es derjenige der Einordnung in das Polis-Ganze sein, da Aristoteles der Meinung ist, dass die eudaimonia noch größer ist im Staat als im Individuum (EN 1094b7 – 11).
 
                  Zweitens. Wenn die eudaimonia dasjenige sein soll, in dem sich das Streben des Individuums insgesamt erfüllt und bei dessen Vorliegen nichts mehr hinzugefügt werden kann, was das Glück steigert, dann wird dem das Leben der eupraxia nicht gerecht, und auch das Leben der theoria nicht, da auch diese von äußeren Bedingungen abhängt. Führt dann nicht auch der Ansatz des Aristoteles zu der Notwendigkeit, einen idealen Zustand, ein summum bonum zu postulieren, in dem sich richtiges Handeln und äußeres Glück, eudaimonia und eutychia treffen? In der Tat führt Aristoteles selbst einen stärkeren Begriff, den der Glückseligkeit (makariotês), ein, der dieses Plus enthält, aber gerade nicht durch Handeln allein realisierbar ist. Doch mit Kants Vorstellung einer sich lohnenden Moralität hat das wenig gemeinsam. Vielmehr handelt es sich bei dem, was fehlt, gerade um die Bedingungen und Voraussetzungen der eudaimonia. 21 Aristoteles sucht nach dem menschenmöglichen Glück, das angesichts der Verfasstheit der menschlichen Existenz vollständige Selbstgenügsamkeit nicht erreichen kann. Er versucht jedoch eine Konzeption von eudaimonia auszuarbeiten, die diese innerhalb der nicht kontrollierbaren Einschränkungen, mit denen das menschliche Leben konfrontiert ist, so stabil wie möglich macht, indem sie auf dem Menschen spezifische bei ihm liegende Tätigkeiten setzt, in denen sich wesentlich sein Leben äußert und deren Ausübung Freude macht.22 
 
                 
               
              
                4 Schluss
 
                Dass meine Sympathie dem antiken Modell gehört, ist sicher schon deutlich geworden. Was zunächst Kant betrifft, so kann man ihm rechtgeben, dass moralisches Handeln heißt, nicht allein den eigenen Neigungen zu folgen, sondern diese zugunsten der Rücksicht auf andere einzuschränken. Aber dazu braucht man weder die Zugehörigkeit zu einer intelligiblen Welt noch einen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele. Diese Annahmen sind eine Folge der Herauslösung der Moral aus dem weiteren Bereich des Praktischen, welche von vornherein ein Irrweg ist, der sowohl zu schwer erklärbaren moralischen Begriffen wie zu verkürzten handlungstheoretischen Begriffen führt und insbesondere zur Folge hat, dass die Frage der moralischen Motivation nicht mehr in einem dem Alltagsverständnis entsprechenden Sinn beantwortbar ist. Handeln ist nicht entweder von Triebfedern motiviert oder vernünftig, sondern enthält, wie Aristoteles ausgearbeitet hat, ein komplexes Gefüge von beidem und mehr. Hinzu kommt, dass sich heute, nach der Evolutionstheorie und nach den bahnbrechenden Erkenntnissen der Verhaltensforschung, die völlige Ablösung der menschlichen Vernunft aus der empirischen Welt schwer einsichtig machen lässt. Hinzu kommt schließlich, dass der Glaube, der für Kants Verständnis der moralischen Motivation konstitutiv scheint, nicht allgemein unterstellt werden kann. Ohne diesen aber hängt die Motivation ebenso in der Luft wie die aus ihrem Kontext gerissenen moralischen Begriffe.
 
                Andererseits muss man Aristoteles, wenn er eine Theorie der eudaimonia entwickelt, in die er die Moral mit einbaut, fragen, ob nicht das Spezifische der Moral verlorengeht, wenn dabei die moralischen Forderungen zu etwas werden, das man erfüllen muss, um mit sich selbst eins und daher, soweit für Menschen erreichbar, glücklich zu werden. Ich denke, dass das nicht der Fall ist, vielmehr handelt es sich um eine Frage der Perspektive. Aus der Perspektive der Motivationsfrage des Individuums kann man die Moral nur so einbauen, dass es um die Rolle der Moral innerhalb seines guten Lebens geht. Hier scheint mir das antike Modell alternativlos zu sein.
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              Im Zuge der Rehabilitierung der Praktischen Philosophie in den letzten Jahrzehnten hat auch die Ethik des Aristoteles nicht nur erneute Aufmerksamkeit erfahren, sondern eine regelrechte Renaissance einiger ihrer wichtigsten Grundelemente erlebt. Der normative Leitbegriff dieser Ethik ist die Eudaimonia, das Glück, die glückliche Gestimmtheit oder der glückliche Zustand. Deswegen wird sie eudaimonistisch genannt. In Folge von Kants Kritik am Eudämonismus verlor dieser jedoch zunächst an systematischer Relevanz für philosophische Diskurse und fungierte weithin nur noch als das negative Gegenstück zu Kants Ethik der Selbstgesetzgebung des Willens.
 
              Die neuerliche Rehabilitierung der Aristotelischen Ethik und die damit einhergehende Rearistotelisierung des ethischen Diskurses können als kritische Antwort auf das Projekt der Moderne, also Aufklärung, Liberalismus und Universalismus verstanden werden. So glaubte man in der Aristotelischen Ethik all das zu finden, was man in der Moderne vermisst hatte: die Betonung gewachsener Lebensformen und eine Rückbesinnung auf die Tradition und die Geschichts- und Kulturabhängigkeit von Gemeinschaften, wofür die Arbeiten von Alasdair MacIntyre, Charles Taylor und Michael Walzer hier stellvertretend für viele andere genannt sein mögen. Wie bei sogenannten Renaissancen oft, kann man auch in diesem Fall beobachten, dass das Wiedergeborene und zu neuem Leben Erwachte mit dem Ursprünglichen und Anfänglichen wenig zu tun hat und die Berufung auf das vorgeblich Ursprüngliche seinerseits im diplomatischen Dienst neuer Zielsetzungen steht. In einer solchen Situation gilt es jedoch, ebenjenes Ursprüngliche noch einmal in den Blick zu nehmen und zu prüfen, weshalb ich mich diesem in vorliegendem Aufsatz zuwenden will. Welche sind die bestimmenden Strukturelemente der Aristotelischen Ethik, was sagt Aristoteles selbst über sie?
 
              Der Grundbegriff der Aristotelischen Ethik ist der des höchsten Gutes, welches für den handelnden Menschen erreichbar ist. Diese Erreichbarkeit betont Aristoteles in Abgrenzung zur Idee des Guten bei Platon, welcher er prinzipielle Unerreichbarkeit attestiert. Dieses höchste Gut ist die Eudaimonia. Diese betrifft nicht einfach das Leben, das schon den Pflanzen zukommt, oder die sinnliche Empfindung, die auch den Tieren zukommt, sondern das durch den Logos, die Vernunft, bestimmte Verhalten. Die vernunftgemäße Tätigkeit definiert den Menschen, und ihre Vervollkommnung besteht in der Eudaimonia als der Höchstform menschlicher Gestimmtheit. Aristoteles’ lebenspraktischer Fokus zeigt sich jedoch nicht nur in seiner antiplatonischen Tendenz, d. h. der Ablehnung der Idee des Guten, sondern auch darin, dass die vernunftgemäße Tätigkeit sich Aristoteles zufolge nur dann ungehindert entfalten kann, wenn gewisse äußere Güter (ta ektos agatha) und Verhältnisse gegeben und bestimmte lebenspraktische Voraussetzungen erfüllt sind, wie bspw. körperliches Wohlbefinden, finanzielle Sicherheit, Freunde, gesellschaftliche Stellung, vergleichbar mit einem Drama, das für seine Vollkommenheit der Bühnenausstattung (chorêgia) bedarf.1 Durch äußeres Unglück wird ein trefflicher Mensch zwar nicht in sein Gegenteil verkehrt, aber seine Eudaimonia ist reduziert. Außerdem sollte der glückliche Zustand, die Eudaimonia, sich über ein ganzes Leben erstrecken, nicht nur vorübergehend sein. Der glückliche Zustand der Eudaimonia wird vollendet durch die hinzukommende Lust, besonders da, wo die Glücksempfindung, die Erfüllung der Tätigkeit, im Wissen bzw. in der Erkenntnis liegt.
 
              Die Vernunft hat zwei Funktionen: sie soll zum einen die Leidenschaften (pathê) beherrschen, zum anderen soll sie sich selbst verwirklichen. Auf diesen beiden Funktionen beruhen die beiden Arten der Tugenden, die praktischen oder ethischen Tugenden und die dianoetischen Tugenden. An den ethischen Tugenden soll der Mensch sein Verhalten orientieren und muss dabei stets die angemessene Mitte zwischen zwei extremen Verhaltensweisen ausfindig machen. Die dianoetischen Tugenden beziehen sich auf die Verstandestätigkeiten, zu denen das wissenschaftliche Vermögen der Betrachtung und Analyse des Wirklichen gehört.
 
              Auf der Skala der möglichen Lebensformen ist es für Aristoteles das theoretische Leben (bios theôrêtikos), durch welches die Glückseligkeit des Menschen, seine Eudaimonia, am besten verwirklicht werden kann. Denn im theoretischen Leben wird das Eigentümliche des Menschen, die Vernunft, der Nous, sein kognitives Vermögen, am stärksten betätigt. Ein der geistigen Tätigkeit gewidmetes Leben nennt Aristoteles ein göttliches Dasein im Vergleich zum gewöhnlichen menschlichen Dasein, da der Geist ( Nous) etwas Göttliches ist. Denn der Nous ist uns Menschen, wie Aristoteles bemerkt, unser wahres Selbst, weil es der entscheidende und bessere Teil unseres Wesens ist.2 Das der reinen Theorie, oder wie wir heute sagen würden: das der Philosophie und Wissenschaft gewidmete Leben ist das höchste und gewährt das uns Menschen höchste mögliche Maß an Freude, da, wie Aristoteles sagt, die am meisten Freude bereitende tugendgemäße Tätigkeit (hêdistê tôn kat´aretên energeiôn) die Tätigkeit gemäß der Weisheit (sophia) ist.3 Diese Tätigkeit ist besonders dauerhaft (synechestatê) und selbstgenügsam (autarkês)4, d. h. sie strebt nicht nach einem Ziel außerhalb ihrer selbst. Diese Privilegierung der Verstandestätigkeiten wird von einigen Interpreten regelrecht als Aristokratismus der Vernunft aufgefasst und als solcher kritisiert.5 Deshalb probieren diese, die hierarchisch konzipierte Lehre der Lebensformen bei Aristoteles umzuinterpretieren in eine integral angelegte Lehre verschiedener Lebensperspektiven. Damit verliert aber die Theorie der Lebensformen, wie der Text unmissverständlich formuliert, ihre selektive Pointe, auf die es Aristoteles erkennbar ankommt.
 
              Die Typen der Lebensformen, die Aristoteles zu Beginn seiner Ethik herausarbeitet, stehen in einem Konkurrenzverhältnis zueinander. Diese Konkurrenz macht keinen Halt vor kultur- und traditionsgebundenen Gemeinschaften und ihren Grenzen. Insoweit der Mensch vernunftfähig und also moralfähig ist, gilt die Aristotelische Ethik ihrem Anspruch nach für alle Menschen. Das bedeutet: die Aristotelische Ethik wird geleitet und getragen von einem gattungsspezifischen Universalismus. Die Gültigkeit der Moral der Aristotelischen Ethik ist demzufolge zwar auf die Menschheit als Gattung eingeschränkt, aber keineswegs auf spezifische Gruppen wie staatliche, regionale oder religiöse Gemeinschaften. Die gesamte praktische Philosophie des Aristoteles, also die Schriften zur Ethik, Politik und Rhetorik, verstehen sich als gültig für jede menschliche Gemeinschaft. Was Aristoteles über die Zielvorstellung der Eudaimonia sagt, gilt für alle Menschen jeder Kultur und Epoche. Denn jede menschliche Handlung, egal von welchem Menschen ausgeführt, ist ein zielgerichtetes Verhalten, welches nur dann als sinnvoll gilt, wenn es ein Ziel gibt, „das wir um seiner selbst willen und das übrige um seinetwillen wollen”,6 nämlich das Glück, die Eudaimonia. Allein das Glück ist ‚schlechthin gut‘ (haplôs teleion) und wird immer nur ‚an sich‘ (kath´ hauto) erstrebt und niemals um eines anderen willen.7 
 
              Den Begriff der Lebensform (bios) leitet Aristoteles aus Grundgegebenheiten des Menschseins ab, woraus folgt, dass die vier Lebensformen, die im 5. Kapitel des ersten Buches der Nikomachischen Ethik beschrieben werden8, nicht nur im antiken Athen auftreten, sondern überall da, wo es Menschen gibt. Dass Aristoteles nicht alle Menschen für gleichberechtigt hält, zum Beispiel Frauen, Sklaven und Barbaren, scheint gegen die Annahme des Universalismus zu sprechen. Aber diese Einschränkung bezieht sich nicht auf die Grundstruktur seiner Ethik, sondern nur auf die Anwendung dieser Struktur unter Voraussetzung gewisser empirischer Annahmen. Das heißt: die Grundstruktur dieser Ethik gilt auch bei Wegfall dieser einschränkenden Annahmen.
 
              Aristoteles wendet zwecks Erreichung einer Hierarchie im Sinne einer Werteordnung das Prinzip der Eudaimonia auf die vier Lebensformen an und führt vor, dass zwei der vier Lebensformen, nämlich das Genussleben (bios apolaustikos) und das Geschäftsleben (bios chrêmatistês) das normative Ziel des Menschen, die Eudaimonia, strukturbedingt verfehlen. Diese selektive Bewertung ist keineswegs traditions- und gemeinschaftsabhängig, sondern universell. Ebenso traditions- und gemeinschaftsunabhängig ist in diesem Kontext die Bewertung des politischen Lebens (bios politikos) und des theoretischen Lebens (bios theôrêtikos), das der Philosophie und Wissenschaft gewidmet ist. Das zeigt Aristoteles in den Kapiteln 6 bis 9 des zehnten Buches der Nikomachischen Ethik. Das politische Leben unterscheidet sich vom theoretischen Leben insofern, als es dem Politiker um Tugend (aretê) geht, also um das Gemeinwohl. Aristoteles ordnet dem theoretischen Leben eine höhere Glückstauglichkeit zu als dem politischen Leben. Die Lebensformen sind für ihn Lebensoptionen, und in einer sorgfältigen Abwägung entwirft er eine Phänomenologie dieser Lebensoptionen, in der er die von den meisten Menschen gewählten Lebensziele – Lust, Reichtum und Ehre (im Sinne von Ansehen) – zurückstuft gegenüber den beiden anderen von ihm privilegierten Lebenszielen, nämlich Tugend (im Sinne von moralischer Tüchtigkeit) und Erkenntnis. Die dem Gemeinschaftsleben verpflichtete Lebensform des Politikers erhält also nur Platz 2 auf der Aristotelischen Werteskala der Lebensformen zugewiesen, während die vom Gemeinschaftsleben entpflichtete Lebensform desjenigen Menschen, der sein Leben allein der Erkenntnis gewidmet hat, auf Platz 1 dieser Werteskala rangiert. Diese Selektion und die Hierarchisierung der Lebensformen sind von Aristoteles so klar und deutlich im Text formuliert, dass man nicht leicht verstehen kann, wie in jüngster Zeit Versuche unternommen werden konnten, diese Rangordnung der Lebensoptionen in ein Integral einander abwechselnder komplementärer Lebensformperspektiven zu verwandeln.9 Die Lebensformen und die ihnen zugrundeliegenden Lebensoptionen sind eindeutig exklusiver und nicht inklusiver Natur. Darauf beruht in diesem Kontext die ganze Logik der Argumentation, die sonst unverständlich wird. Eine kompromisshafte Denkattitüde ist Aristoteles fremd und ungemäß. Im Gegenteil: die Tendenz weg von dem Vulgären des bloßen Genusslebens, das er beispielhaft in dem im 7. Jahrhundert v. Chr. lebenden König von Assyrien, Sardanapal, verkörpert sieht, hin über Reichtum und äußeres Ansehen zu dem jeglichem Kollektiv überhobenen, allein der Erkenntnis und der Wahrheit sich verpflichtet wissenden, in diesem Sinne der reinen Theorie geweihten Leben, hat einen ausgesprochen aristokratischen Charakter.
 
              Das Gleiche gilt für die einzelnen Tugenden, die Aristoteles im Rahmen seines systematischen Leitbegriffes, der Eudaimonia, analysiert. Auch sie werden nicht partikularistisch definiert, sondern universalistisch. Und entsprechend steht der für die einzelnen Tugenden gemäße Situationstypus nicht in der Kontinuität ausschließlich griechischer Lebensverhältnisse, sondern der mit den einzelnen Tugenden verbundene Situationstypus entspricht jeweils allgemeinmenschlichen Lebensverhältnissen in einer durchaus menschheitlichen Betrachtungsweise, wie sie für das hellenistische Zeitalter, an dessen Beginn Aristoteles lebte, kennzeichnend ist. Das gilt für die Definition der Tapferkeit ebenso wie für die Definition der Besonnenheit und für die anderen behandelten Tugenden. Diese allgemeinmenschlichen Beschreibungen der einzelnen wertbezogenen Verhaltensweisen der Menschen sind ja gerade der Grund dafür, dass die Aristotelische Ethik kein regional gebundener Regelmechanismus für konformes Verhalten ist, eine Art altgriechisches Benimmbuch à la Knigge, sondern eine allgemeine Phänomenologie des menschlichen Verhaltens, die trotz der Reichhaltigkeit und Pluralität der Philosophiegeschichte mit ihrer Einzigartigkeit heraussticht. 
 
              Die einzelnen Elemente der Aristotelischen Tugendlehre beruhen ausnahmslos auf traditionsunabhängigen Argumenten. Der Geltungsgrund der einzelnen Tugenden beruht nach Aristoteles nicht auf deren Üblichkeit und Gewohnheit, sondern besteht in ihrer Unentbehrlichkeit für die Eudaimonia und in ihrer Übereinstimmung mit der Vernunft. Die allgemeinmenschlichen Herausforderungen, an denen sich die Tugenden zu bewähren haben, sind in den allgemeinmenschlichen Affekten begründet, zum Beispiel im Umgang mit Geld, mit Habsucht, Herrschsucht, Hass- und Rachegefühlen usw. Die moralische Anstrengung und die moralische Leistung des Menschen besteht darin, die praktische Vernunft gegen die Leidenschaften einzusetzen und zu stabilisieren, in erster Linie durch Übung und Gewohnheit (hexis). Die überindividuelle Norm, an der sich alles Handeln zu orientieren hat, ist dabei das universelle Kriterium des Gemeinwohls.
 
              Was ist nun nach der Lehre des Aristoteles der Ursprung der Moral? Es ist nicht die Eudaimonia. Sie ist nur die Form, die Gestalt von etwas noch höher Angesetztem. Dieses Höchste ist das schlechthin Gute, der Superlativ des Guten: das Beste, das Ziel aller Ziele, das telos teleiotaton,10 das für sich allein, um seiner selbst willen gewollt wird. Erst die Konkretisierung dieses Begriffs des schlechthin Guten ist das Glück, wonach alle streben, als das oberste aller Güter. Nur der Zielcharakter des Glücks hat diese Eigenschaft. Dies ist das teleologische Moment der Ethik, auf das auch Kant nicht verzichtet, wenn er in dem bekannten Einleitungssatz (Erster Abschnitt) der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten sagt: „Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille”. In diesem Bestimmungsstück des Gedankens eines unüberbietbar Guten treffen sich Aristoteles und Kant noch durchaus. Die entscheidende Differenz zwischen beiden Ansätzen liegt nicht in diesem obersten Bestimmungsgrund, sondern in dem unterschiedlichen Begriff des Handelns, mit dem sie jeweils den obersten Bestimmungsgrund verbinden, also in ihren verschiedenen Handlungstheorien und damit in ihren verschiedenen Anthropologien.
 
              Für Aristoteles ist Handeln das Streben (ephiesthai, orexis) nach einem Ziel, das dem Menschen vorgegeben ist und als solches nicht Gegenstand menschlicher Entscheidung und Verantwortung ist. Nicht konkrete Güter sind vorgegeben, sondern nur das Leitziel Glück, Eudaimonia, als Bedingung, unter der sich Güter als gut oder scheinbar gut zeigen bzw. erweisen. Es ist dieses Strebensmodell, das zur Eudaimonia führt.
 
              Für Kant ändert sich die handlungstheoretische Blickrichtung, insoweit für ihn nicht das Ziel der Handlung, sondern der Anfang der Handlung das moralisch Entscheidende ist. Dieser Anfang ist die Vorstellung eines Sittengesetzes, das sich der Wille selber gibt. Das bedeutet: das Prinzip ist die Autonomie des allen Menschen gemeinsamen sittlichen Bewusstseins, das sich sein Gesetz selber gibt. Aus diesem Unterschied der beiden Ethikansätze wird der Gegensatz sofort deutlich: nach Kant kann die Moral unter gegebenen Umständen verlangen, dass der Mensch seinem Glück zuwiderhandelt. Das ist nach Aristoteles’ Ansatz nicht möglich, weil die Erfüllung des Glücks im sittlich guten Handeln liegt. Das richtige Handeln ist die notwendige Bedingung des Glücks. Wer seinem Glück im Sinne der Eudaimonia zuwiderhandelt, strebt nicht nach dem Guten.
 
              Kants Haupteinwand gegen das Aristotelische Prinzip des Glücks, der Eudaimonia, bezieht sich auf das angeblich hohe Maß an Unbestimmtheit dieses Prinzips.11 Kant sieht einen Konflikt zwischen dem Wohlbefinden ( Glück), das allerdings bei ihm subjektiv gemeint ist, und von individuellen Faktoren wie Neigungen, Trieben und Bedürfnissen sowie von sozialen, natürlichen und anderen Umständen abhängt, und dem Wohlverhalten, also dem sittlich guten Handeln.12 Für Kant ist die Hoffnung auf Glückseligkeit zwar darin begründet, dass man sich sittlich, d. h. des Glückes würdig, verhält, aber die Würdigkeit, glücklich zu sein, bedeutet längst nicht, dass man glücklich ist oder wird. Kant sieht das Streben nach Glück sogar als Garant für das Ende der Moral, da er es als ein Streben nach den „Annehmlichkeiten des Lebens” und mithin als ein Prinzip der Selbstliebe auffasst.13 Kants Einwand ist jedoch viel kritisiert worden. So wurde argumentiert, dass Aristoteles nirgendwo in seiner Ethik den Begriff des Glücks, der Eudaimonia, in dem anspruchslosen Sinne von „Glück haben” verwendet14 und auch nicht im Sinne des großen Glücks, also derjenigen Glückseligkeit (makariotês, EN I 11), die den Göttern vorbehalten ist.15 Aristoteles’ Glücksbegriff ist nicht das subjektive Wohlbefinden oder das Sehnsuchtsglück, nach dem man sich passiv sehnt, wie etwa nach dem Hauptgewinn im Lotto. Für das Strebensglück, von dem Aristoteles spricht, ist der Mensch selbst zuständig. Und es ist die Auffassung des Aristoteles, dass der Mensch es auch in diesem Leben erreichen kann. Aristoteles’ Begriff des Glücks ist nicht Kants eher bukolischer Glücksbegriff einer Zufriedenheit mit dem ganzen Dasein. Aristoteles’ Glücksbegriff meint den glücklich gelingenden Lebensvollzug (eu zên) und das glücklich bzw. sittlich gut gelingende Handeln (eu prattein).
 
              Aristoteles betrachtet den Menschen – und allein das unterscheidet ihn schon von Platon – wesentlich mit den Augen eines Biologen. Der Mensch ist für Aristoteles ein Lebewesen, ausgestattet mit kognitiven Fähigkeiten, aber zunächst einmal ein Lebewesen. Deshalb bestimmt er auch das Handeln von Menschen nicht anders als von Tieren als ein Greifen nach einem Objekt, einem Ziel, als ein Streben.16 Seine Anthropologie ist weitgehend eine naturwissenschaftliche, nicht orientiert an dem Konzept einer apriorischen Subjektivität eines autonomen Bewusstseins, welches sich die Gesetze selber gibt, wie dies bei Kant der Fall ist. Von diesem Unterschied her betrachtet, ist es auch verständlich, dass Aristoteles sich bei der Beantwortung der Frage danach, worin das Strebensglück denn eigentlich bestehe, an den Lebensformen (bioi) orientiert, verstanden als Lebensstrategien oder Grundmuster der Lebensführung und Lebensplanung, zwischen denen der Mensch zu wählen und sich zu entscheiden hat.17 Anhand seiner Aufstellung möglicher Lebensformen erörtert Aristoteles das Phänomen des Lebensglücks, man könnte auch sagen: des gelingenden oder gelungenen Lebens. Diese Methode der Deskription kennen wir auch aus den naturwissenschaftlichen Schriften des Stagiriten.
 
              Ziehen wir ein Fazit aus dieser Lebensformanalyse, so lässt sich das Folgende festhalten: Sie lehrt, dass das Glück kein Gegenstand eines punktuellen Entschlusses ist. Ich kann mich nicht plötzlich entschließen, glücklich zu sein oder zu werden. Ich kann mich aber für eine Lebensform entscheiden, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Glücklichsein erwarten lässt. Aus dieser Lebensstrategie ist zu lernen, dass sich das Glück nicht des „Geschickes Mächten” verdankt, wie der Dichter sagt,18 oder dem Zufall. Vielmehr ist jeder einzelne selbst dafür verantwortlich. Aristoteles selbst gebraucht im 13. Kapitel des VII. Buches seiner Schrift Politika einen Vergleich, der das von ihm Gemeinte sehr treffend zum Ausdruck bringt. Dort heißt es: Wer die äußeren Güter für die Ursache des Glücks halte, sei wie jemand, der ein schönes Musizieren mehr aufs Instrument als auf die Spielkunst zurückführe.19  
 
              Das Glück, das Aristoteles im Auge hat, will er auch nicht verwechselt sehen mit einem bloß vorübergehenden Zustand höchsten Wohlbefindens und auch nicht mit einer singulären außergewöhnlichen bzw. heroischen Tat, die sich im archaischen Griechenland besonderer Anerkennung und Hochschätzung erfreute. Das Glück, an das er denkt, lässt sich nur auf Basis von Verlässlichkeit und Stetigkeit erreichen. Es besteht auch nicht in einer privaten Innerlichkeit, sondern wesentlich im Tätigsein (energeia) und in einer Qualität, die einem Lebenslauf als Ganzem zukommt – die äußeren, materiellen Güter eingeschlossen. Von einem Glück im stillen Winkel à la Carl Spitzweg (1808 – 1885), dem deutschen Maler des Biedermeiers, der „Den armen Poeten” unter undichtem Dach mit aufgespanntem Regenschirm im Bette liegend malte, scheint Aristoteles nichts gehalten zu haben. Sein Glücksbegriff ist bezogen auf ein Leben, das im Ganzen gelingt und dessen Gelingen von Dauer ist. Auch hier kommt Aristoteles’ realistische Grundeinstellung dem Leben gegenüber voll zum Vorschein.
 
              Der Weg zu einem Leben im Zeichen der Eudaimonia führt über die für den Menschen charakteristische, ihn auszeichnende Leistung (ergon tou anthrôpou), die Vernunft, den Logos, den Nous.20 Dadurch erreicht Aristoteles einen objektiven Glücksbegriff, der alles andere als unbestimmt ist, wie Kant meinte. Durch die Bindung an den Vernunftbegriff gewinnt Aristoteles auch die Möglichkeit der Bestimmung und Unterscheidung der beiden Klassen von Tugenden, der ethischen und der dianoetischen Aretai. Was an Unbestimmtheit übrigbleibt, liegt in der Natur der Sache: dass nämlich das Glück im Sinne eines gelingenden bzw. gelungenen Lebens sich nicht erzwingen lässt und auch die Tugenden das Glück nicht garantieren. Die Unsicherheiten und Risiken des Lebens lassen sich auch durch ein vernünftig geführtes Leben nicht ausschalten; günstigstenfalls lässt sich ihre Wahrscheinlichkeit vermindern. Was mit der Natur der Sache hier gemeint ist, hat Aristoteles sehr genau bestimmt, indem er den Gegenstandsbereich unseres Handelns als dasjenige definiert hat, was sich, im Unterschied zur Natur, auch anders verhalten kann (to on kai allôs echon).
 
              Die Natur des Menschen ist demgegenüber konstant, die Inhalte seines Handelns sind es dagegen nicht, deshalb muss der Mensch mit der Tücke der Objekte rechnen, die ihm das Leben schwermachen kann. Aus diesem Grund ist der normative Begriff des Glücks bei aller Bestimmtheit nur ein Strukturbegriff, der im Ganzen des Aristotelischen Ethikentwurfes insoweit ein Grenzbegriff ist, als er die Grenze des dem Menschen Möglichen deutlich macht, jenseits dessen die Überforderung durch ein für den Menschen nicht erreichbares höchstes Gut steht, eben jene auf einer falschen Ontologie basierende Überforderung, die Aristoteles am Anfang seiner Ethikabhandlung seinem Lehrer Platon mit den Worten vorhält, deren lateinische Version dann zum geflügelten Wort wurde: Amicus Plato, sed magis amica veritas. Es ist meines Erachtens eines der ganz großen Ereignisse der Philosophiegeschichte, dass sich, personifiziert durch Platon und Aristoteles, gleich zu Beginn der europäischen Philosophiegeschichte die beiden antithetischen Pole herausgebildet haben, zwischen denen die moralphilosophische Diskussion möglicher Standpunkte, wie desjenigen von Kant, sich bis heute bewegt.
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              Notes

              1 
                Vgl. Aristoteles, EN I 9, 1099a31 – 1099b8.
 
              
              2 
                Siehe Aristoteles, EN X 7, 1177b30 – 1.: „εἰ δὴ θεῖον ὁ νοῦς πρὸς τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ κατὰ τοῦτον βίος θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον.”; sowie Aristoteles, EN X 7, 1177a14: „κατὰ φύσιν δοκεῖ ἄρχειν καὶ ἡγεῖσθαι [scil. ὁ νοῦς]”; und Aristoteles, EN X 7, 1177a15 – 18: „εἴτε θεῖον ὃν καὶ αὐτὸ [scil. ὁ νοῦς] εἴτε τῶν ἐν ἡμῖν τὸ θειότατον, ἡ τούτου ἐνέργεια κατὰ τὴν οἰκείαν ἀρετὴν εἴη ἂν ἡ τελεία εὐδαιμονία. ὅτι δ´ ἐστὶ θεωρητική, εἴρηται.” Vgl. außerdem Aristoteles, EN 1178a5 – 8.; sowie Met. XII 9, 1074b16.
 
              
              3 
                Vgl. Aristoteles, EN X 7, 1177a23 – 25.
 
              
              4 
                Vgl. Aristoteles, EN X 7, 1177a21 – 22; Vgl. Aristoteles, EN X 7, 1177a27 – 28.
 
              
              5 
                Vgl. z. B. Strauss 1965 und 1978; MacIntyre 1981; Arendt 1998. Diese Interpreten haben zwar unterschiedliche Ansätze und Schwerpunkte in ihrer Interpretation von Aristoteles’ Denken, aber sie teilen die Tendenz, Aristoteles’ Vorstellungen von Tugend, Politik und Vernunft in einem aristokratischen Licht zu betrachten.
 
              
              6 
                Aristoteles, EN I 1, 1094a18 – 22: „εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὃ δι´αὑτὸ βουλόμεθα, τἆλλα δὲ διὰ τοῦτο, […] δῆλον ὡς τοῦτ´ ἂν εἴη τἀγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον.”
 
              
              7 
                Vgl. Aristoteles, EN I 7, 1097a33 – 34.
 
              
              8 
                Vgl. Aristoteles, EN I 5, 1095b14 – 1096a10.
 
              
              9 
                Siehe z. B. Irwin 1988, der argumentiert, dass die verschiedenen Lebensformen, die Aristoteles beschreibt, nicht als alternative oder konkurrierende Optionen betrachtet, sondern dass sie als Bestandteile eines integrierten und umfassenden Verständnisses des menschlichen Glücks gesehen werden sollten. Vgl. Reeve 2012; Nussbaum 2001; Kraut 2002.
 
              
              10 
                Vgl. Aristoteles, EN I 5, 1097a25 – 34.
 
              
              11 
                Siehe Kant, GMS, AA 04: 418.1 – 4.: „Es ist ein Unglück, daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich selbst einstimmig sagen kann, war er eigentlich wünsche und wolle”.
 
              
              12 
                Vgl. Kant, GMS, AA 04: 454. Vgl. Kant, KrV B 834 und Kant, KrV B 835.
 
              
              13 
                Siehe Kant, TL, AA 06: 388. 15 – 18.: „Wenn Eudämonie (das Glückseligkeitsprinzip) statt der Eleutheronomie (des Freiheitsprinzips der inneren Gesetzgebung) zum Grundsatze aufgestellt wird, so ist die Folge davon Euthanasie (der sanfte Tod) aller Moral”.
 
              
              14 
                Vgl. Aristoteles, EN I 10, 1099b20 – 21; vgl. Aristoteles, Pol. VII 1, 1323b26 – 27.
 
              
              15 
                Zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Kants Ansichten zum Verhältnis von Moralität und Glück siehe Korsgaard 1996 und 2009; vgl. ebenso Wood 2008, der kritische Kommentare zu Kants Position zum Glück liefert. Texte, welche die Beziehung zwischen Moralität und Glück diskutieren und kritische Überlegungen zu Kants Position liefern, findet man bereits bei Fichte und Schiller.
 
              
              16 
                Vgl. Aristoteles, De motu animalium, Kap. 6 und 7.
 
              
              17 
                Vgl. Aristoteles, EN I 3, 1095b17 – 19.
 
              
              18 
                Friedrich Schiller, Lied von der Glocke. 
 
              
              19 
                Vgl. Pol. VII 13, 1332a25 – 27: „διὸ καὶ νομίζουσιν ἄνθρωποι τῆς εὐδαιμονίας αἴτια τὰ ἐκτὸς εἶναι τῶν ἀγαθῶν, ὥσπερ εἰ τοῦ κιθαρίζειν λαμπρὸν καὶ καλῶς αἰτιῷντο τὴν λύραν μᾶλλον τῆς τέχνης.”
 
              
              20 
                Vgl. Aristoteles, EN I 6, 1097b24 – 25 und EN I 6, 1098a7. Aristoteles definiert Eudaimonia als die Tätigkeit der Seele gemäß der vollkommenen Tugend (Vgl. Aristoteles, EN I 13, 1102a5 – 6 sowie EN X 7, 1177a12). Diese Definition hängt mit dem spezifischen ergon des Menschen bzw. mit der Funktion zusammen, die der Mensch von Natur aus zu erfüllen hat, so wie z. B. das ergon des Auges das Sehen ist. Die eigentümliche Funktion des Menschen, sein ihm wesensgemäßes ergon ist nach Aristoteles die Tätigkeit der Seele in Übereinstimmung mit der Vernunft. Diese Tätigkeit der Seele gelingt am besten in Verbindung mit der höchsten Form ihrer Arete (vgl. Aristoteles, EN I 7, 1098a10 – 11). Diese Tätigkeit also, und nicht die bloß mit der Vernunft übereinstimmende Tätigkeit, konstituiert das dem Menschen von Natur aus zukommende telos, das deswegen von Natur aus vorhanden ist, weil es das möglichst größte Erreichen und Vervollkommnen seiner natürlichen Kapazität, seines menschlichen Potenzials bedeutet. Analog zum telos, so wie es von Aristoteles für jedes natürliche Wesen definiert wird, bildet nun die teleia eudaimonia das natürliche telos der Tätigkeit der Seele gemäß der Vernunft, und gemäß der besten und vollkommensten Arete (Vgl. Aristoteles, EN X 7, 1177b24 – 25 sowie EN, I 7, 1098a7 – 8). Mit anderen Worten: das dem Menschen eigentümliche telos, d. h. die Erfüllung und vollkommene Verwirklichung der menschlichen Natur ist die teleia eudaimonia, das höchste Glück. Dieses vollkommene Glück ist eine göttliche Sache und kann vom Menschen nur punktuell erreicht werden.
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                1 Einleitung
 
                Eines der zentralen Themen der kantischen Moralphilosophie ist zweifelsohne das Gewissen. Als inneres Gericht, vor dem sich der Mensch zu verantworten hat, zeichnet sich das Gewissen als ein unverzichtbares Vermögen für das moralische Handeln aus. Es ist genau diese Fähigkeit, die es dem Menschen ermöglicht, eine reflexive Distanz zu seinen Handlungen und Entscheidungen einzunehmen, um objektiv – jenseits seiner privaten und partikularen Interessen – zu bestimmen, was er im Einzelfall tun oder unterlassen sollte. Ohne ein solches Vermögen hätte jede Art von ethischer Theorie eine schwache Verankerung. Der Grund dafür ist einfach: Dass wir moralische Gesetze übertreten, wäre uns gleichgültig, wenn wir nicht stets in der Lage wären, die Übereinstimmung zwischen diesen Gesetzen und unserem konkreten sittlichen Verhalten zu beurteilen. Es ist das Gewissen, das den Menschen dazu befähigt, sein Handeln moralisch zu reflektieren.
 
                In der Theorie des Gewissens findet die kantische Theorie meiner Auffassung nach eine ihrer wichtigsten Ausprägungen. Die Ausführungen Kants zu diesem Thema sind besonders bemerkenswert und innovativ, wie auch von den meisten Interpreten betont wird. Allerdings hätte Kant solche tiefgreifenden philosophischen Fortschritte nicht erzielen können, ohne einen produktiven Dialog mit der philosophischen Tradition geführt zu haben. In der Tat hat Kant in seiner Behandlung dieses Themas zentrale Elemente der antiken Philosophie aufgegriffen.1 Das bedeutet nicht, dass Kant ein textnahes bzw. philologisch fundiertes Wissen der griechischen und römischen Philosophen besaß. Seine Kenntnisse der griechischen Philosophie stützten sich hauptsächlich auf Handbücher oder indirekte Quellen, da er weder Altgriechisch beherrschte noch über zuverlässige Übersetzungen der griechischen Philosophen verfügte, die ihm ein textnahes Studium ermöglicht hätten. Demgegenüber waren seine Kenntnisse der lateinischen Philosophen wie Seneca und Cicero viel solider. Ihre Texte konnte er auch im lateinischen Original lesen. Legt man jedoch ein weites und flexibles Verständnis davon zugrunde, wie philosophische Theorien rezipiert werden,2 so lassen sich durchaus inhaltliche Bezüge zwischen Kant und den Philosophen der Antike feststellen – zumal es, wie wir in unserer Diskussion sehen werden, direkte Hinweise auf thematische und systematische Verbindungen gibt. Im Folgenden möchte ich insbesondere Kants Rezeption der sokratisch-platonischen und der stoischen Tradition in seiner Theorie des Gewissens diskutieren. Sie sind die beiden wichtigsten antiken philosophischen Quellen, die Kant für seine Annäherung an das Thema eines inneren moralischen Gerichtshofs in Betracht gezogen hat. Wie sich zeigt, übernimmt Kant in seiner Theorie des Gewissens einige antike Thesen und Motive, während er andere Ideen und Prinzipien – insbesondere im Falle der Stoiker – ausdrücklich ablehnt.
 
                Da die kantische Theorie des Gewissens nicht in einem einzigen Schritt in ihrer vollständigen Form entstanden ist, sondern mehrere Stadien durchlaufen hat, werde ich in dieser Studie wie folgt vorgehen: Der Leitfaden der vorliegenden Analyse ist eine chronologische Rekonstruktion von Kants Hauptgedanken zum Gewissen. Dabei konzentriere ich mich auf die Vorlesung zur Moralphilosophie (Kaehler), auf die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und schließlich auf die Tugendlehre der Metaphysik der Sitten. 3 Parallel dazu werde ich in jedem Abschnitt Ideen und theoretische Elemente aus der sokratisch-platonischen und der stoischen Tradition hervorheben, auf die Kant direkt anspielt oder bei denen eine hinreichende begriffliche Grundlage dafür besteht, dass Kant auf sie Bezug nahm.
 
               
              
                2 Das Bild der inneren Stimme in der frühen Entwicklung der kritischen praktischen Philosophie
 
                Kant hielt im Rahmen seiner Lehrtätigkeit an der Universität Königsberg Vorlesungen zur Moralphilosophie. Diese Vorlesungen wurden, wie gut dokumentiert ist, bei zahlreichen Gelegenheiten wiederholt, noch bevor Kant in der kritischen Periode seine eigenen Werke zur Moralphilosophie veröffentlichte. Auf der Grundlage dieser frühen Vorlesungen können wir uns ein differenziertes Bild der Entwicklung von Kants moralphilosophischem Denken machen, wozu auch seine Auseinandersetzung mit dem Begriff des Gewissens gehört. Im Folgenden werde ich kurz einige Grundzüge von Kants Vorlesung zur Moralphilosophie diskutieren,4 um dann auf die zentralen Merkmale der Gewissenstheorie in dieser Phase seines Denkens einzugehen.
 
                Im Rahmen seiner Vorlesung zur Moralphilosophie erläutert Kant verschiedene Begriffe, die aus der moralphilosophischen Tradition von Baumgarten und Wolff stammen. In einem ersten Abschnitt, der den Titel „ Sittlichkeit” trägt, werden Begriffe wie Verbindlichkeit und Zurechnung behandelt. Da diese Begriffe sowohl zu einem rechtlichen als auch zu einem ethischen Bereich gehören können, sind sie Teil dessen, was in der Tradition des leibnizschen und wolffschen Rationalismus als eine philosophia practica universalis galt. Der zweite Teil der Vorlesung befasst sich mit dem, was man als „philosophische Ethik” bezeichnen könnte. In diesem Teil diskutiert Kant ethische Fragen im engeren Sinn, insofern im Mittelpunkt seiner Analysen die Frage nach der moralischen Qualität des Handelns steht. Während es im rechtlichen Bereich vor allem darauf ankommt, ob eine Handlung begangen wurde oder nicht – man denke etwa daran, ob ein Verbrechen, ein Vergehen oder eine Rechtsübertretung begangen wurde –, wird im ethischen Bereich aus kantischer Sicht vor allem bewertet, ob die Handlung aus der erforderlichen Motivation eines rationalen Akteurs heraus erfolgt ist.
 
                In Anbetracht dessen entwickelt Kant eine Typologie der verschiedenen ethischen Pflichten, deren zwei zentrale Achsen die Pflichten gegen sich selbst und die Pflichten gegen andere Menschen sind. Die Theorie des Gewissens ordnet er dabei den Pflichten gegen sich selbst zu. Sie erhält dort eine besondere Bezeichnung, die in späteren Werken nicht mehr auftauchen wird. Insbesondere wird hier das Gewissen als „Instinkt” oder „Antrieb” charakterisiert:
 
                 
                  Das Gewissen ist ein Instinct sich selbst nach moralischen Gesetzen zu richten; es ist kein blosses Vermögen, sondern ein Instinct, nicht über sich zu urtheilen, sondern zu richten. Wir haben ein Vermögen uns selbst nach moralischen Gesetzen zu beurtheilen, von diesem Vermögen können wir aber Gebrauch nach Belieben machen. Das Gewissen hat aber eine treibende Gewalt uns vor den Richterstuhl wieder unsern Willen wegen der Rechtmässigkeit oder Unrechtmässigkeit der Handlungen zu fordern es ist also ein Instinct ein natürlicher Antrieb und nicht blos ein Vermögen der Beurtheilung ( Kant, Vorlesung zur Moralphilosopie [VM], 188).
 
                
 
                Kommentatoren wie Vigo weisen zu Recht darauf hin, dass sich Kant durch die Einführung dieser Terminologie von der orthodoxen Darstellung der Ethik Baumgartens distanziert, der das Gewissen als facultas bezeichnete, und sich stattdessen Rousseau annähert, der das Gewissen in seinem Émile als instinct divin oder als immortelle et céleste voix charakterisiert (Vigo 2023, 29). Der Grund hierfür ist, dass Kant – zumindest in dieser Phase seiner Überlegungen zu unserem Thema – noch nicht in der Lage ist, das Gewissen als ein Vermögen zu bezeichnen, da das Gewissen für ihn eine Unverfügbarkeit sui generis hat. Mit anderen Worten: Das Gewissen kann von einem moralisch Handelnden nicht willentlich eingesetzt werden, sondern wirkt in bestimmten Fällen sogar gegen uns, indem es unter anderem die Funktion der Reue als Reaktion auf die moralische Selbstbeurteilung des Handelnden ausübt.
 
                Ohne die Plausibilität des rousseauschen Bezugs in Abrede zu stellen, ist meines Erachtens jedoch nicht auszuschließen, dass diese Charakterisierung auch von dem sokratisch-platonischen Begriff des Daimonions beeinflusst sein könnte. Hier ist insbesondere das Bild des Daimonions aus der Apologie des Sokrates zu beachten, wo Sokrates von etwas Göttlichem und Dämonischem spricht, das eine Art Stimme in seinem Inneren ist, die seit seiner Kindheit zu ihm spricht (vgl. Platon, Ap. 31c–d, 40a).5 
 
                Gemäß den einschlägigen Passagen der Apologie befiehlt diese Stimme Sokrates nicht, etwas Konkretes zu tun, sondern wirkt eher negativ, indem sie ihm davon abrät, diese oder jene Handlung durchzuführen. Die Abwesenheit dieser Stimme während seines Weges zum Gericht und seiner Verteidigungsrede wird von Sokrates als Beweis dafür angesehen, dass der Ausgang des Prozesses, nämlich das Todesurteil, in seinen Augen etwas Positives bedeutet, wovor er sich nicht fürchten muss. In ähnlicher Weise behauptet später ein stoischer, aber ausgesprochen sokratischer Charakter wie Epiktet, dass Gott in jeden von uns ein Daimonion als eine Art „persönlichen Beschützer” eingesetzt hat, das auf uns aufpasst und das man nicht täuschen oder bestechen kann (vgl. Epiktet, Diatr. 1.14.11 – 15). Diese Idee wird von Seneca aufgegriffen, den Kant zweifellos gelesen hat und der in seinen Briefen bekräftigte, dass das Gewissen von Gott erforscht werden kann und dass man Gott als Wächter über Gut und Böse in sich trägt (vgl. Seneca, Ep. 41.1 – 2).6 
 
                Jedoch ist eine vollständige und abgeschlossene Theorie des Gewissens in der Antike nicht zu finden. Dies gilt ebenso für das sokratisch-platonische Daimonion, das sich als ein besonders heterogener und polysemer Terminus erweist. Betrachtet man das corpus der platonischen Texte, so findet man sehr unterschiedliche Charakterisierungen dessen, was ein Daimonion sein kann. So finden wir zum Beispiel in einigen Texten, dass die Daimonia als Götter (vgl. Platon, Ap. 24b–c; Resp. 619c; Pol. 272e), Söhne der Götter (vgl. Platon, Ap. 27d), Vermittler zwischen den Göttern und den Menschen (vgl. Platon, Symp. 201d–203a) und sogar als Helden angesehen werden können (vgl. Platon, Resp. 392a, 427b; Leg. 717b, 738d, 818c). Auch ihre Stellung ist nicht ganz klar, denn im Phaidon heißt es beispielsweise, dass ein Daimonion die Seele zu ihrer Prüfung in den Hades trägt (vgl. Platon, Phd. 107d–108c); in der Politeia wird behauptet, ein Daimonion begleite die Seele bei der Wahl ihrer neuen Existenz und sorge dafür, dass sich die neue Bestimmung des Individuums erfülle (vgl. Platon, Resp. 617e; 620d); und im pseudoplatonischen Dialog der Epinomis wird gesagt, dass der eigentliche Platz des Daimonions im kosmischen Äther sei, von dem aus es über die Menschen wacht und an dem, was sie erleben, leidet bzw. sich erfreut (vgl. Platon, Epin. 984d–e; 985a). Schließlich finden wir im Timaios die Vorstellung, dass das Daimonion des Sokrates mit seinem eigenen Verstand gleichgesetzt werden kann, weshalb man sagen kann, dass es zwar nicht Gott ist, aber von ihm geschaffen wurde und daher göttlich ist. An dieser Stelle wird die berühmte etymologische Verbindung hergestellt, wonach derjenige, der das Daimonion in sich selbst ehrt, als glückselig (eudaimon) gilt (vgl. Platon, Tim. 90a– c).7 
 
                Wenn wir davon ausgehen, dass der antike Begriff des Daimonions – wenn auch als entfernter Vorläufer – in gewissem Sinne mit dem moralischen Gewissen gleichzusetzen ist, ist es verständlich, warum wir so unterschiedliche Charakterisierungen oder Darstellungen von ihm finden. Diese thematischen Variationen sind meiner Auffassung nach nicht zufällig, denn es ist grundsätzlich nicht einfach, genau zu bestimmen, was das Gewissen ist. Bei Kant selbst finden wir ähnliche Schwankungen, die als theoretische Versuche zu interpretieren sind, Klarheit über den Gegenstand zu finden.
 
                In diesem Zusammenhang und im Vorgriff auf das, was später folgen wird, ist zu erwähnen, dass Kant bereits in der Vorlesung in gewisser Weise das Bild des moralischen Gewissens als Gericht illustriert. In der Tat führt er schon dort das Bild des „inneren Forums” ein, um die juristische Funktion des Gewissens zu erklären. Dieses Bild besteht aus einem „Ankläger” (dem moralischen Gesetz), einem „Advokaten” (der Eigenliebe) und einem „Richter” (dem Gewissen selbst) (vgl. Kant, VM, 193).8 Das Gewissen fungiert wie ein interner Richter, der die Handlungen beurteilt und entweder freispricht oder verurteilt (vgl. Kant, VM, 192). Kant betont hier, dass das Gewissen nicht rein spekulativ ist, sondern auch handlungsleitende Prinzipien enthalten muss (vgl. Kant, VM, 193 – 194). Es dient dazu, die eigenen Absichten und Handlungen im Licht der universellen moralischen Forderungen zu beurteilen. Dieses Selbsturteil basiert auf den kategorischen Prinzipien der Moral. Schließlich behauptet Kant, dass das Gewissen „den göttlichen Gerichtshof in uns vorstellt” ( Kant, VM, 195). Die Gründe, die er dafür anführt, sind „erstlich, weil es unsere Gesinnungen und Handlungen nach der Heiligkeit und Reinigkeit des Gesetzes beurteilt, zweytens, weil wir es nicht betrügen können, und endlich, weil wir demselben nicht entfliehen können; indem es uns eben so als die göttliche Allgegenwart gegenwärtig ist. Es ist also das Gewissen ein Stellvertreter des göttlichen Gerichts in uns […]” ( Kant, VM, 195).
 
                Wie bereits erwähnt, hat Kants Theorie des Gewissens in diesem Stadium ihrer intellektuellen Entwicklung einige ihrer Feinheiten noch nicht erreicht. Dennoch ist es interessant zu beobachten, dass wir unter Bezugnahne auf antike griechische Ansätze sehen können, dass wesentliche Teile des theoretischen Puzzles, das Kant zusammensetzen möchte, bereits in gewisser Form vorhanden waren. Ich möchte insbesondere drei wichtige begriffliche Elemente hervorheben: die Vorstellung, dass die grundlegende Aufgabe des Gewissens darin besteht, negativ zu mahnen und nicht zu einer bestimmten Handlung zu ermutigen oder zu motivieren; die Darstellung des Gewissens als eine Art inneres Tribunal, dem wir uns zu unterwerfen haben; und schließlich eine gewisse Verbindung mit einem Bereich der Transzendenz, der den Menschen auf besondere Weise mit Gott – oder zumindest mit einer Vorstellung von Gott – verbindet.
 
                Diese Ideen und theoretischen Elemente werden in den folgenden Phasen des kantischen Denkens neu angeordnet, was zweifellos ein Prozess des begrifflichen Fortschritts in der eigenen praktischen Philosophie des Autors ist. In diesem Prozess spielt der Dialog mit bestimmten Positionen und Thesen der antiken sokratisch-platonischen und stoischen Philosophie eine entscheidende Rolle. Dies, so scheint mir, lässt sich auch an der nächsten zentralen Station von Kants Denken, der Religionsschrift, ablesen. 
 
               
              
                3 Die Religionsschrift und die Kontroversen über einige stoische Positionen
 
                Eine wichtige Weiterentwicklung von Kants Begriff des Gewissens findet sich zweifellos in der Religionsschrift. In ihr bildet die Diskussion über das Gewissen den Mittelpunkt der kantischen Ausführungen. Dies war weder in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten noch in der Kritik der praktischen Vernunft der Fall, wo die Verweise auf das Gewissen eher oberflächlich und allgemein waren, da es in diesen Werken vor allem darum ging, das oberste Prinzip der Moral und seine Anwendung bei der Beurteilung von Handlungen zu etablieren. In einem gewissen Sinne könnte man sagen, dass die späteren Werke in Kants praktischer Philosophie versuchen, die Moral im Kontext verschiedener menschlicher Fähigkeiten und Talente sowie in spezifischen Handlungsfeldern wie der Interaktion des sozialen Lebens, der Geschichtlichkeit und der religiösen Dimension unserer Existenz zu verorten.
 
                In der Religionsschrift gilt das kantische Interesse vor allem dem letztgenannten Punkt. Kants Ziel in dieser Abhandlung besteht darin, festzustellen, ob die Religion der Moral etwas hinzufügt oder ob letztere im Gegenteil ohne jede Art von religiösem Inhalt auskommen kann. Seine Antwort ist meines Erachtens differenziert. Zu Beginn des Werkes sagt er, dass „die Moral […] unumgänglich zur Religion [führt]” ( Kant, RGV, AA 06: 6). Das ist aber nicht so zu verstehen, als ob der moralisch Handelnde eine spezifische Berufung hätte, fromm zu werden bzw. die religiösen Gebote einer bestimmten Kirche zu befolgen. Der zentrale kantische Gedanke ist, dass ein moralisch Handelnder nicht gleichgültig gegenüber dem Endziel seiner praktischen Bemühungen sein kann. Daher stellt sich notwendigerweise die Frage, ob es eine transzendente Instanz gibt, die garantieren kann, dass das Projekt eines moralischen Lebens in Bezug auf Glück kongruent und kohärent ist. Hierzu führt Kant ein bekanntes Theorem seiner praktischen Philosophie ein, nämlich die Lehre vom höchsten Gut. Angesichts einer solchen Theorie – in der Gott eine grundlegende Rolle spielt – stellt sich die Frage, wie der Mensch in dessen Augen würdig werden kann.
 
                Die Antwort Kants auf diese Frage fällt radikal aus: Der Mensch kann nur durch moralisches Handeln der göttlichen Gunst würdig werden. Er darf nicht von Gott besondere Zugeständnisse oder Belohnungen für Rituale, Zeremonien oder andere Kultakte erwarten. Dies gilt insbesondere für die dogmatischen Überzeugungen der einzelnen Religionen. Das Festhalten an dieser oder jener religiösen Tradition ist an sich nicht moralisch relevant. Im Gegenteil: Die dogmatischen oder auf heiligen Büchern basierenden Vorschriften haben mit dem übereinzustimmen, was die autonome, gesetzgebende moralische Vernunft vorschreibt und befiehlt. Man kann also sagen, dass es eine ganze Reihe von Inhalten in Kants sogenannten statuarischen Religionen gibt, die entweder moralisch indifferent sind oder dem Sittengesetz direkt widersprechen und deshalb verworfen werden müssen.
 
                Das Sittengesetz wird so zum obersten Kriterium für die Auslegung religiöser Phänomene, insbesondere für die Erhellung der heiligen Schriften. Die Auseinandersetzung mit den religiösen Texten ist für Kant nicht nur deshalb von Bedeutung, weil er prüfen möchte, ob ihr Inhalt moralisch vertretbar ist, sondern auch, weil die heiligen Schriften – in der jüdisch-christlichen Tradition, für die sich Kant interessiert – Quelle für eine ganze Reihe konkreter moralischer Fragen und Herausforderungen sind, mit denen sich der Mensch konfrontiert sieht. Eine dieser grundlegenden Fragen ist zweifellos die des radikal Bösen. Kant geht es dabei um die Frage, ob das Menschengeschlecht moralisch verdorben ist. So herrscht etwa im jüdisch-christlichen Kontext die Auffassung vor, dass die Erbsünde zu einer tiefen Zerrüttung der Beziehung zwischen Mensch und Gott geführt hat. Insbesondere im christlichen Kontext wird behauptet, dass der Mensch ohne die Wiedergutmachung dieser Übertretung durch die Gnade zur ewigen Verdammnis und zur immerwährenden Trennung von seinem Schöpfer bestimmt ist.
 
                Gewiss geht es Kant, wie bereits erwähnt, nicht darum, eine Beurteilung z. B. der historischen Wahrheit der biblischen Erzählung vorzunehmen. Die von ihm zugrunde gelegte exegetisch-hermeneutische Methode wirft diese Frage nicht auf. Vielmehr interessiert ihn in erster Linie, ob die These des radikalen Bösen, die in einer statutarischen Religion auftaucht, mit dem, was die praktische Vernunft fordert, vereinbar ist. Kants philosophische Analyse ist in dieser Hinsicht äußerst interessant, weil er die biblischen Geschichten so interpretiert, dass diese mit den Forderungen des Sittengesetzes übereinstimmen und an unsere Interaktionserfahrung mit anderen Menschen anknüpfen. Mit Blick auf unsere Frage ist hierbei von Interesse, dass Kant im Zuge seiner Auseinandersetzung mit dem Bösen zweimal auf den Stoizismus Bezug nimmt. Erstens bezieht sich Kant auf Seneca, um die Frage zu klären, ob das Menschengeschlecht immer zum Besten fortschreitet oder ob es sich in einem Prozess des ständigen Niedergangs befindet. Wie Rousseau gehört Seneca zu den Moralisten, die die Position einer dem Menschen innewohnenden Güte verteidigen. Zur Veranschaulichung dieses Punktes verweist Kant auf das folgende Zitat von De ira (2, 13, 1): „Sanabilibus aegrotamous malis nosque in rectum genitos natura, si sanari velimus adiuvat” (zitiert in Kant, RGV, AA 06: 20).9 Obwohl Kant in gewisser Weise die Lehre von Seneca und Rousseau, den „Anbau des vielleicht in uns liegenden Keimes zum Guten anzutreiben” ( Kant, RGV, AA 06: 20), schätzt, vertritt er die gegenteilige These, wonach ein radikales Übel die Menschheit durchzieht. Dennoch zeigt Kants Auseinandersetzung mit Seneca, dass dieser für ihn eine wichtige Autorität ist. Und zweitens verweist Kant, nachdem er den universellen Charakter des Bösen anerkannt hat, auf eine weitere stoische These, auch wenn er sich von dieser abermals distanziert. So lobt Kant zu Beginn des zweiten Buches der Abhandlung sowohl die griechischen als auch die römischen Stoiker dafür, dass sie den Begriff der Tugend in den Mittelpunkt des moralischen Lebens gestellt haben: einen Begriff, der seiner Meinung nach von seinen eigenen Zeitgenossen missbraucht und verspottet wird. Allerdings haben die Stoiker seiner Auffassung nach unrecht, wenn sie behaupten, dass die Wurzel des Bösen in der sinnlichen Natur des Menschen zu finden sei:
 
                 
                  Aber jene wackeren Männer verkannten doch ihren Feind, der nicht in den natürlichen bloß undisziplinierten, sich aber unverhohlen jedermanns Bewußtsein offen darstellenden Neigungen zu suchen, sondern ein gleichsam unsichtbarer, sich hinter Vernunft verbergender Feind, und darum desto gefährlicher ist. Sie boten die Weisheit gegen die Torheit auf, die sich von Neigungen bloß unvorsichtig täuschen läßt, anstatt sie wider die Bosheit (des menschlichen Herzens) aufzurufen, die mit seelenverderbenden Grundsätzen die Gesinnung insgeheim untergräbt ( Kant, RGV, AA 06: 57).
 
                
 
                Auf diese Passage folgt eine lange Fußnote, in der Kant die Position, die er den Stoikern zuschreibt, näher erläutert. Die Stoiker glaubten ihm zufolge, dass der Mensch als vernunftbegabtes Wesen eigentlich nach dem Diktat seiner Vernunft handeln würde, wenn ihn nicht seine Begierden daran hindern würden. Wie Werner Pluhar in seiner englischen Übersetzung der Religionsschrift anmerkt, ist es plausibel, dass Kants Darstellung sich auf die folgende Passage von Cicero stützt:
 
                 
                  Die Quelle aller Leidenschaften aber sei, so lehren sie [die Stoiker], die Maßlosigkeit (intemperantia), die ein voller geistiger Abfall von der rechten Vernunft (recta ratione) sei, und zwar so abgewandt von der Regel der Vernunft, dass auf keine Art die Triebe der Seele (adpetitiones animi) gelenkt und gezügelt werden können. Wie also de Mäßigung die Triebe beruhigt und bewirkt, dass sie der rechten Vernunft gehorchen, und die überlegten Urteile des Geistes (considerata iudicia mentis) bewahrt, so entflammt, verwirrt und reizt die ihr feindliche Maßlosigkeit den gesamten Zustand des Geistes, und so entstehen die Formen des Kummers, die Furcht und alle übrigen Leidenschaften aus ihr ( Cicero, Tusculanae disputationes IV, 9, 22; siehe Pluhars Anmerkung in Kant 2009, 62). 
 
                
 
                Ciceros Passage entspricht tatsächlich der von Kant beschriebenen stoischen Denkweise. Und in der Tat ist das antike Denken im Allgemeinen von der Vorstellung durchdrungen, dass eine fehlende Kontrolle der Emotionen und Leidenschaften zu einem ungeordneten und ethisch fragwürdigen Leben führt (vgl. Nussbaum 1994, 484 – 510 sowie Horn 2010, 147 – 182). Gerade in diesem Punkt erkennt Kant meines Erachtens den innovativen und revolutionären Charakter der jüdisch-christlichen Religion, die den Menschen über seine gefallene Natur aufklärt. Im Gegensatz zu den antiken Philosophen und in einer besonderen Nähe zur christlichen Sichtweise behauptet Kant daher, dass der moralische Feind ein anderer ist:
 
                 
                  Aber in der letzteren Voraussetzung lag eben der Fehler. Denn so früh wir auch auf unseren sittlichen Zustand unsere Aufmerksamkeit richten mögen, so finden wir: daß mit ihm es nicht mehr res integra ist, sondern daß wir davon anfangen müssen, das Böse, was schon Platz genommen hat (es aber, ohne daß wir es in unsere Maxime aufgenommen hätten, nicht würde haben tun können) aus seinem Besitz zu vertreiben: d. i. das erste wahre Gute, was der Mensch tun kann, sei, vom Bösen auszugehen, welches nicht in den Neigungen, sondern in der verkehrten Maxime und also in der Freiheit selbst zu suchen ist ( Kant, RGV, AA 06: 55).
 
                
 
                Diese Verwirrung war jedoch, wie die folgende Passage zeigt, praktisch unvermeidlich:
 
                 
                  Wenn der Stoiker also den moralischen Kampf des Menschen bloß als Streit mit seinen (an sich unschuldigen) Neigungen, sofern sie als Hindernisse der Befolgung seiner Pflicht überwunden werden müssen, dachte: so konnte er, weil er kein besonderes positives (an sich böses) Prinzip annimmt, die Ursache der Übertretung nur in der Unterlassung setzen, jene zu bekämpfen; da aber diese Unterlassung selbst pflichtwidrig (Übertretung), nicht bloßer Naturfehler ist, und nun die Ursache derselben nicht wiederum (ohne im Zirkel zu erklären) in den Neigungen, sondern nur in dem, was die Willkür, als freie Willkür, bestimmt (im inneren ersten Grunde der Maximen, die mit den Neigungen im Einverständnisse sind), gesucht werden kann, so läßt sichʼs wohl begreifen, wie Philosophen, denen ein Erklärungsgrund, welcher ewig in Dunkel eingehüllt bleibt, und obgleich unumgänglich, dennoch unwillkommen ist, den eigentlichen Gegner des Guten verkennen konnten, mit dem sie den Kampf zu bestehen glaubten ( Kant, RGV, AA 06: 59).
 
                
 
                Wie alle antiken Philosophen waren die Stoiker nicht in der Lage, ein böses Prinzip in der menschlichen Natur zu finden. Hierin sieht Kant ein wichtiges Problem. Was seiner Meinung nach bei den antiken Stoikern geschieht, ist, dass sie die Wurzel des moralischen Übels in der Sinnlichkeit verorten, was aber die Verantwortung des Menschen für seine Handlungen aufhebt oder mindert. Wenn das Böse nicht durch den Gebrauch der Freiheit zustande kommt, sind wir nicht dafür verantwortlich. Dies ist jedoch in den Augen Kants höchst paradox, denn dies würde bedeuten, die Zurechenbarkeit unserer Handlungsfähigkeit auf eine fremde Ursache zu übertragen. Er vertritt daher gegen die stoische Position die These,10 dass der wahre Feind des Menschen – und die wirkliche Quelle des Bösen – dieser selbst ist, insofern er der Tendenz nachgibt, sich selbst von seinen moralischen Pflichten zu entbinden und seine selbstsüchtigen und persönlichen Interessen über die Vorschriften des Sittengesetz zu stellen.
 
                In unserer Behandlung der Religionsschrift ist bisher das Thema des Gewissens nicht direkt angesprochen worden. Es wäre jedoch ein Fehler, Kants Auffassung vom Gewissen losgelöst vom Thema des radikal Bösen zu verstehen. Vielmehr glaube ich, dass Kants Theorie des Gewissens nur vollständig verstanden werden kann, wenn man auch die spezifische Natur des radikal Bösen berücksichtigt. Und diese Diskussion hat, wie gezeigt wurde, als einen ihrer zentralen Bezugspunkte die Stoiker. Man könnte diese Überlegung vielleicht wie folgt zusammenfassen: Wenn das radikal Böse nicht der Sinnlichkeit als solcher zuzuschreiben ist, dann stellt sich die Frage, ob nicht auch die Charakterisierung und die theoretische Einordnung des Gewissens einer Revision bedürfen.
 
                Kants Auseinandersetzung mit dem radikal Bösen zwingt ihn in der Religionsschrift dazu, das Gewissen in einer Weise neu zu bestimmen, die deutlich macht, wie sehr seine Konzeption nicht nur auf systematische Überlegungen, sondern auch auf einen fortgesetzten Dialog mit antiken Quellen zurückgeht. Gerade indem Kant die Unzulänglichkeit der stoischen Erklärung des Bösen aufdeckt – weil sie es primär der Sinnlichkeit zuschreibt –, wird der Raum geöffnet, das Eigene sowohl der Sinnlichkeit als auch des Gewissens im Kontrast zu dieser Position klarer zu konturieren. Das Gewissen erscheint nicht länger als bloßes Gefühl oder Instinkt, sondern als ein inneres Vermögen, das das Verhältnis der praktischen Vernunft zu sich selbst in entscheidender Weise bestimmt. Eine klassische Formel, die diesen Denkweg exemplarisch begleitet, ist die von Kant explizit zitierte Maxime: quod dubitas, ne feceris – „Tu nicht, woran du zweifelst” (Plinius der Jüngere, Epist. I 18,5; vgl. Kant, RGV, AA 06:185). Diese antike Warnformel zielt zunächst auf eine negative Bestimmung der moralischen Gewissheit: Wer zweifelt, soll sich des Handelns enthalten. Kant greift diesen Gedanken auf, geht jedoch entscheidend darüber hinaus, indem er das Postulat einer positiven Gewissheit über die sittliche Rechtmäßigkeit der eigenen Handlung formuliert. Es genügt nicht, eine Handlung bloß für wahrscheinlich zulässig zu halten oder keine eindeutigen Einwände zu haben. Vielmehr wird verlangt, dass der Mensch, auch ohne äußere Autorität, aus eigener Einsicht und mit größtmöglicher Sorgfalt entscheidet, ob sein Handeln dem moralischen Gesetz entspricht. Diese Idee der Unverfügbarkeit und Unübertragbarkeit des moralischen Urteils stellt eine klare Absage an jede Form äußerer Bevormundung dar, sei sie kirchlicher, institutioneller oder doktrinärer Natur. Das Gewissen wird damit zum inneren Forum, dem sich der Mensch nicht entziehen kann – einer Instanz, deren verpflichtende Kraft gerade in ihrer Innerlichkeit gründet.
 
                Dass Kant in dieser Schrift das Gewissen tatsächlich nicht mehr als Instinkt, sondern als eine „sich selbst richtende moralische Urteilskraft” ( Kant, RGV, AA 06: 186) darstellt, bedeutet einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zur VM. Damit will er sagen, dass eine der eigentlichen Aufgaben des moralischen Gewissens darin besteht, zu prüfen, ob es bei der Beurteilung von Handlungen auch alle Sorgfalt walten lässt, um zu bestimmen, ob diese recht oder unrecht sind. Diese Neubestimmung des Gewissens kann als das Ergebnis von Kants Auseinandersetzung mit der Antike betrachtet werden, da diese ihm abgenötigt hat, seine eigene Position zu verfeinern. Dieser revidierten Auffassung zufolge ist das Gewissen Teil dessen, was wir als zweite Ebene der moralischen Reflexion bezeichnen könnten. Nachdem wir beurteilt haben, ob eine Handlung richtig oder falsch ist – eine Tätigkeit, die als solche nicht vom Gewissen, sondern von der praktischen Vernunft übernommen wird –, denken wir auf dieser zweiten Ebene der moralischen Reflexion darüber nach, ob sich unser Handeln mit unserem zuvor gefällten moralischen Urteil völlig im Einklang befindet. Auch wenn Kant weiterhin dem Gewissen eine gewisse Unverfügbarkeit zuschreibt, erlaubt es das skizzierte Bestimmungsmerkmal der Reflexivität, es als ein moralisches Vermögen zu verstehen.
 
                Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen können wir uns nun Kants reiferen Theorie des Gewissens zuwenden, die sich in der Tugendlehre der MS findet. Sie weist interessante Motive und Bezüge auf, die es erlauben, eine weitere wichtige Verbindung zwischen der kantischen Philosophie und der klassischen Tradition zu etablieren. 
 
               
              
                4 Die Theorie des Gewissens in ihrem reifen Stadium. Die kantische Tugendlehre
 
                Kants reifstes Werk der praktischen Philosophie ist die Metaphysik der Sitten, die in eine Rechts- und eine Tugendlehre unterteilt ist. Entsprechend dieser Zweiteilung geht es ihm darum, sowohl im rechtlichen als auch im moralischen Bereich eine ganze Reihe grundlegender Pflichten des Menschen zu bestimmen. Für Kant liegt die Trennung zwischen den beiden Handlungssphären vor allem in der Art und Weise, wie die menschliche Freiheit jeweils betrachtet wird. Wird Freiheit normativ von ihrer äußeren Dimension her gedacht, also von der Art des Zwangs, der jemandem wegen einer Übertretung von außen auferlegt werden kann, dann befinden wir uns typischerweise im rechtlichen Bereich. Betrachtet man hingegen die Freiheit von ihrer inneren Dimension her, also vom Standpunkt des Selbstzwangs aus, dann befinden wir uns im Bereich der Moral. Daraus ergibt sich, dass sich die Art der Sanktion in beiden Fällen grundlegend unterscheidet. Es wäre im rechtlichen Bereich unsinnig, von einer Strafe zu sprechen, die man sich selbst auferlegt. Ebenso wäre es im ethischen Bereich absurd, wenn die Sanktion in erster Linie von einem Dritten und nicht uns selbst verhängt würde.
 
                Nach Kants Auffassung sind moralische Forderungen hauptsächlich aus der wertenden Sicht der ersten Person zu verstehen. Dies schließt natürlich keineswegs aus, dass andere Akteure z. B. einen Anspruch oder eine Forderung an einen Akteur stellen und dieser somit einer sozialen Sanktion unterworfen werden kann. Aber diese Tatsache ist aus streng deontologischer Sicht kontingent, zumindest was ihre Bewertung als moralisch richtige Handlung betrifft. Angenommen, wir hätten eine moralisch verwerfliche Handlung begangen und die Akteure in unserem Umfeld fänden keinen Grund, sich in irgendeiner Form über uns zu beschweren oder einen Anspruch gegen uns zu erheben, so würde daraus nicht notwendigerweise folgen, dass unsere Handlung moralisch richtig war. Aus der Sicht der moralischen Gesetze der Autonomie sollten in erster Linie die Subjekte selbst in der Lage sein, die moralische Korrektheit ihres Handelns zu beurteilen.
 
                Kants Bestimmung des moralischen Handelns in der Tugendlehre bedeutet zugleich einen Fortschritt in seinem Verständnis des Gewissens. Es wird nun als ein Vermögen anerkannt, das zu besitzen Voraussetzung ist, um als moralisch zurechnungsfähig zu gelten. Dementsprechend führt Kant das Gewissen in der Tugendlehre im Abschnitt mit der Überschrift: „Ästhetische Vorbegriffe der Empfänglichkeit des Gemüths für Pflichtbegriffe überhaupt” ein. Zu Beginn dieses Abschnitts heißt es: 
 
                 
                  Es sind solche moralische Beschaffenheiten, die, wenn man sie nicht besitzt, es auch keine Pflicht geben kann sich in ihren Besitz zu setzen. – Sie sind das moralische Gefühl, das Gewissen, die Liebe des Nächsten und die Achtung für sich selbst (Selbstschätzung), welche zu haben es keine Verbindlichkeit giebt: weil sie als subjective Bedingungen der Empfänglichkeit für den Pflichtbegriff, nicht als objective Bedingungen der Moralität zum Grunde liegen ( Kant, TL, AA 06: 399).
 
                
 
                Wir können die vier Vorbegriffe, von denen Kant hier spricht, hier nicht diskutieren. An dieser Stelle soll es vor allem darum gehen, in Bezug auf das moralische Gewissen zu betonen, dass es für Kant einen „ursprünglichen” Charakter hat und dass es als „die Pflicht auf sich haben, Pflichten anzuerkennen” definiert werden kann ( Kant, TL, AA 06: 400). Für Kant ist das Gewissen mit der praktischen Vernunft gleichzusetzen, die dem Menschen in jedem Fall die Pflicht auferlegt, sich entsprechend dem Sittengesetz von Schuld zu befreien oder zu verurteilen. Für ihn ist ein Mensch, der nicht auf die Anforderungen der Pflicht reagiert, praktisch undenkbar. Denn es handelt sich um ein grundlegendes Merkmal dessen, was für uns rationales Handeln und damit unsere Identität als Akteur ausmacht. Aus diesem Grund muss das Gewissen, wie die anderen Vorbegriffe, zum Repertoire der dem Menschen zur Verfügung stehenden Vermögen oder Dispositionen gezählt werden. Ein weiterer Punkt ist, dass es nach Kant unsinnig ist, von einem „irrenden Gewissen” zu sprechen. Natürlich kann man nicht wissen, ob eine Handlung vom objektiven moralischen Standpunkt aus gut oder schlecht ist, aber worüber es keinen Zweifel geben kann, wie er selbst klarstellt, ist Folgendes: „Denn in dem objektiven Urteile, ob etwas Pflicht sei oder nicht, kann man wohl bisweilen irren; aber im subjektiven, ob ich es mit meiner praktischen (hier richtenden) Vernunft zum Behuf jenes Urteils verglichen habe, kann ich nicht irren, weil ich alsdann praktisch gar nicht geurteilt haben würde” ( Kant, TL, AA 06: 401). Anders gesagt: Worüber der Mensch als handelndes Wesen nicht im Irrtum sein kann und was er daher auch nicht vortäuschen oder vorschieben kann, ist, ob er eine moralische Handlung kongruent beurteilt, insbesondere seine eigene.
 
                An einem späteren, aber entscheidenden Punkt der Tugendlehre kommt Kant auf das Thema Gewissen zurück. Der Kontext für seine Analyse ist die Diskussion der Pflichten gegen sich selbst. Der erste Abschnitt, in dem Kant dieses Thema erörtert, ist von großer theoretischer Bedeutung, weil er dort feststellt, dass es unmöglich wäre, von Pflichten im Allgemeinen zu sprechen, wenn Pflichten gegenüber sich selbst nicht möglich wären. Auf den ersten Blick mag dieser Befund paradox erscheinen, denn es ist nicht klar, wie diese Pflichten kohärent konzipiert werden können. Wenn wir es sind, die uns eine Pflicht auferlegen, sind wir dann nicht ebenso frei, sie aufzuheben oder uns von ihr zu befreien? 
 
                Die kantische Antwort auf diese Schwierigkeit deutet darauf hin, dass es – wie die folgende Passage zeigt – zumindest zwei Perspektiven gibt, aus denen der Mensch betrachtet werden kann:
 
                 
                  Der Mensch betrachtet sich, in dem Bewußtsein einer Pflicht gegen sich selbst, als Subjekt derselben, in zwiefacher Qualität: erstlich als Sinnenwesen, d. i. als Mensch (zu einer der Tierarten gehörig); dann aber auch als Vernunftwesen (nicht bloß vernünftiges Wesen, weil die Vernunft nach ihrem theoretischen Vermögen wohl auch die Qualität eines lebenden körperlichen Wesens sein könnte), welches kein Sinn erreicht und das sich nur in moralisch-praktischen Verhältnissen, wo die unbegreifliche Eigenschaft der Freiheit sich durch den Einfluß der Vernunft auf den innerlich gesetzgebenden Willen offenbar macht, erkennen läßt ( Kant, TL, AA 06: 418).
 
                
 
                Wie Kant sogleich klarstellt, muss dieser Punkt so verstanden werden, dass nicht der Mensch als homo phainomenon, sondern als homo noumenon das eigentliche Subjekt der moralischen Verpflichtung ist. Gerade aufgrund seines freien Charakters versteht sich der Mensch als sittlich verpflichtungsfähig, und insofern ist er in der Lage, sich an die Menschheit in seiner Person zu binden (vgl. Kant, TL, AA 06: 418). In ähnlicher Weise ist es für Kant wichtig, deutlich zu machen, dass „das verpflichtete sowohl als das verpflichtende Subjekt immer nur der Mensch [ist]” ( Kant, TL, AA 06: 418 – 19) und dass in seiner Konzeption der Pflichten gegen sich selbst keineswegs davon ausgegangen wird, dass Seele und Körper als zwei getrennte Substanzen konzipiert werden.
 
                Für Kant ist es von zentraler Bedeutung, die Einheit des Menschen als moralisches Subjekt zu betonen. Die Tatsache, dass es verschiedene Perspektiven für die Betrachtung des Menschen und seiner Fähigkeit, sich selbst zu binden, gibt, impliziert aus kantischer Sicht keine Art von ontologischem Dualismus. Das Thema des Gewissens nötigt uns jedoch dazu, den Menschen aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten, um die Funktionsweise dieses Vermögens richtig zu verstehen. Das Problem ähnelt in gewisser Weise demjenigen, das die Idee der Pflichten gegen sich selbst mit sich bringt. Wenn das Gewissen vollständig mit dem Ich, dem Selbst oder der Subjektivität gleichgesetzt würde, könnten wir es ausschalten, manipulieren, minimieren oder seinen Mahnungen niemals Gehör schenken.
 
                Obwohl unmoralisches Handeln beim Menschen stets als latente Möglichkeit offensteht, will Kant betonen, dass sich das Gewissen auch gegen unseren Willen immer bemerkbar machen und den Handelnden in Anspruch nehmen und belasten kann. Dieses Thema wird im Abschnitt mit dem Titel „Von der Pflicht des Menschen gegen sich selbst, als den angeborenen Richter über sich selbst” erläutert. Die diesbezügliche Diskussion ist sehr umfangreich und kann hier nicht im Ganzen behandelt werden. Für unsere Zwecke reicht es aus, die folgenden Punkte hervorzuheben. Wie bereits erwähnt, ist der praktisch Handelnde ständig mit der Aufgabe konfrontiert, zu beurteilen, ob sein Handeln den Anforderungen des Sittengesetzes entspricht. Im Einklang mit den Ausführungen der Religionsschrift charakterisiert Kant diesen Vorgang als eine Tätigkeit der Urteilskraft und beschreibt sie als etwas, was vor einem Gericht (coram iudicio) geschieht. Dies wird im Text wie folgt zusammengefasst: „Das Bewußtsein eines inneren Gerichtshofes im Menschen („vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder entschuldigen”) ist das Gewissen” ( Kant, TL, AA 06: 438).
 
                In dem soeben angeführten Zitat steht in Klammern ein Hinweis auf den Römerbrief (2:15), in dem Paulus in Bezug auf die Heiden von ihrer Verantwortung bei der Erfüllung des Gesetzes spricht. Die gängige Auslegung dieser Passage, die von Kant übernommen wird, besagt, dass Gott den Heiden zwar nicht das Gesetz, wohl aber eine Fähigkeit wie das moralische Gewissen gegeben hat, um gute und böse Taten unterscheiden zu können – in demselben Bibelvers heißt es, dass sie das Gesetz „in ihrem Herzen geschrieben haben”. An der Auffassung, dass das Gewissen eine Fähigkeit ist, die allen Menschen gemeinsam ist, hält Kant in der weiteren Entwicklung seines Denkens fest, wobei er betont, dass das Gewissen als die Verkörperung eines inneren Richters vorzustellen ist.
 
                Obwohl es sich, wie Kant feststellt, um eine Angelegenheit des Menschen mit sich selbst handelt, „[sieht] dieser sich doch durch seine Vernunft genötigt […], es als auf das Geheiß einer anderen Person zu treiben” ( Kant, TL, AA 06: 438). Diese Aussage gibt den Ton an, mit dem Kant die Behandlung des Gewissens als Gericht durchführen wird. Ohne auf alle konkreten Details eingehen zu können, genügt es zu betonen, dass der Mensch mit einem Richter konfrontiert ist, der sowohl Respekt als auch Furcht gebietet: ein Richter, dem man nicht entkommen kann. Diese Vorstellung wird dadurch gerechtfertigt, dass der Mensch, wenn er selbst der Richter wäre, sich jederzeit für unschuldig halten könnte. Es ist also angebracht und sogar notwendig, den Richter und den Angeklagten nicht als „eine und dieselbe Person” zu betrachten ( Kant, TL, AA 06: 438). Im Gegensatz zu einem realen, faktischen Gericht spielt es für Kant jedoch keine Rolle, dass dieser Richter als „eine bloße idealische Person” angesehen wird ( Kant, TL, AA 06: 438), denn dies reicht seiner Ansicht nach aus, um den Prozess der moralischen Selbstprüfung als einen solchen zu etablieren, der Objektivität beanspruchen kann. In dieser Konstellation ist es möglich, einerseits den Ankläger und den Angeklagten mit dem homo noumenon bzw. dem homo phainomenon gleichzusetzen, und andererseits den Richter des Gerichts, der das Gewissen ist, als Gott zu betrachten. Hieraus leitet Kant die folgende Bestimmung des Gewissens ab: „so wird das Gewissen, als subjektives Prinzip einer vor Gott seiner Taten wegen zu leistenden Verantwortung, gedacht werden müssen” ( Kant, TL, AA 06: 439). 
 
                Wie bereits erwähnt, bemüht sich Kant nachdrücklich zu erklären, dass all dies nichts anderes als eine Aufspaltung der Persönlichkeit ist. Nichts liegt seiner Absicht ferner, als unnötige Dualismen einzuführen, geschweige denn eine Art moralischer Schizophrenie zu befürworten, aufgrund derer wir von verschiedenen, unverbundenen Stimmen herausgefordert würden. Es ist auch nicht Kants Absicht zu behaupten, dass die Darstellung des Gewissens als Gott als eine Art Beweis für dessen Existenz gültig ist. Kant macht deutlich, dass diese Beschreibung allein aus der praktischen Perspektive – ohne die Grenzen des Theoretischen zu überschreiten – durch einen Analogieprozess gewonnen ist (vgl. hierzu auch Kant, TL, AA 06: 440).
 
                Es ist offensichtlich, dass diese philosophische Behandlung des Gewissens als inneres Forum, in dem sich der Mensch legitimerweise als von Gott angesprochen darstellen kann, in vielen Details erklärungsbedürftig ist. Jedoch impliziert dieses Bild für die Zwecke unserer Studie die beiden folgenden Dinge. Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass Kant mit der Antwort, die er in dieser Hinsicht gibt, in Wirklichkeit versucht, ein seit der antiken Philosophie bestehendes Desiderat zu erfüllen, nämlich zu bestimmen, was für eine Art von Vermögen oder Disposition das Gewissen ist und wie es sich zur menschlichen Vernunft und Sinnlichkeit verhält. Unabhängig davon, ob man mit Kants Thesen völlig einverstanden ist, liegt es auf der Hand, dass seine Position ein Versuch ist, Klarheit über ein Thema zu schaffen, zu dem es im antiken Denken verschiedene Intuitionen und sehr unterschiedliche Auffassungen gab. Zum anderen ist es wichtig zu sehen, dass Kants philosophische Begründung des Gewissens verschiedene Positionen der antiken praktischen Philosophie aufgreift. Dies zeigt sich etwa darin, wie Kant in dem Abschnitt, der sich unmittelbar an die oben dargestellte Diskussion anschließt, „das erste Gebot aller Pflichten gegen sich selbst” formuliert:
 
                 
                  Dieses ist: Erkenne (erforsche, ergründe) dich selbst, nicht nach deiner physischen Vollkommenheit (der Tauglichkeit oder Untauglichkeit zu allerlei dir beliebigen oder auch gebotenen Zwecken), sondern nach der moralischen, in Beziehung auf deine Pflicht – dein Herz –, ob es gut oder böse sei, ob die Quelle deiner Handlungen lauter oder unlauter, und was, entweder als ursprünglich zur Substanz des Menschen gehörend, oder, als abgeleitet (erworben oder zugezogen), ihm selbst zugerechnet werden kann und zum moralischen Zustande gehören mag.
 
                
 
                 
                  Die moralische Selbsterkenntnis, die in die schwerer zu ergründenden Tiefen (Abgrund) des Herzens zu dringen verlangt, ist aller menschlichen Weisheit Anfang. Denn die letztere, welche in der Zusammenstimmung des Willens eines Wesens zum Endzweck besteht, bedarf beim Menschen zu allererst der Wegräumung der inneren Hindernisse (eines bösen in ihm genistelten Willens), und dann der Entwicklung der nie verlierbaren ursprünglichen Anlage eines guten Willens in ihm (nur die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis bahnt den Weg zur Vergötterung) ( Kant, TL, AA 06: 441). 
 
                
 
                Zweifellos finden sich in dieser letzten Passage verschiedene Anklänge an das sokratisch-platonische Denken wieder. Insbesondere wird auf die Apologie des Sokrates verwiesen, in der bekanntlich Folgendes gesagt wird:
 
                 
                  Wenn ich jedoch sage, dies sei das größte Gut (megiston agathon) für einen Menschen, Tag für Tag über die Tugend (aretēs) Gespräche zu führen und über die anderen Dinge, über die ihr mich reden hört, indem ich mich selbst und andere einer Prüfung unterziehe, und dass ein Leben ohne Prüfung (anexetastos bios) für den Menschen nicht lebenswert sei, dann werdet ihr meinen Reden noch weniger Glauben schenken. Es verhält sich zwar so, wie ich sage, ihr Männer; doch andere davon zu überzeugen ist nicht leicht ( Platon, Ap. 38a; Übersetzung leicht abgeändert)
 
                
 
                Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Texten sind so auffallend, dass sie, wie ich bereits erwähnt habe, nicht allein durch einen Zufall erklärt werden können. Die wenigen, aber wichtigen Stellen in der Tugendlehre, an denen explizit auf Sokrates Bezug genommen wird (vgl. Kant, TL, AA 06: 376, 387, 411, 479), weisen deutlich darauf hin, dass Kant sich in besonderer Weise das Motiv der ständigen Selbstprüfung, die zur moralischen Selbsterkenntnis führen soll, anzueignen sucht. Die Tatsache, dass in der eben zitierten Passage von einer „Vergöttlichung” des moralischen Handelnden die Rede ist, legt zudem einen Zusammenhang mit dem Motiv der „ Angleichung an Gott” (homoiōsis theō) nahe, das in verschiedenen platonischen Dialogen auftaucht. Es stellt unter anderem eine Antwort auf die Position des Protagoras dar, wonach der Mensch das Maß aller Dinge ist (vgl. Platon, Tht. 176a f; Tim. 90d; Symp. 209e5 – 212a7; Leg. 716c4–d5). Denn nur wenn ein stabiler und rationaler Maßstab als Kriterium für die Moral herangezogen wird, kann man erwarten, dass der Mensch in seiner sittlichen Vervollkommnung Fortschritte machen kann.
 
                Schließlich ist zu bemerken, dass Kant diese ethische Aufgabe der Selbstprüfung – verstanden als eine Praxis, die eine Art von ständigem Fleiß voraussetzt – möglicherweise auch von den Stoikern übernahm, die einen ähnlichen Schwerpunkt setzten, wie die folgende Passage von Seneca zeigt:
 
                 
                  Kann man sich etwas Schöneres, Edleres vorstellen als diese Gewohnheit (consuetudine), seinen gesamten Tag unter die Lupe zu nehmen? Was ist das für ein herrlicher Schlaf nach einer solchen Selbstinspektion (recognitionem sui)! Wie entspannt ist er, wie tief und befreit, wenn die Seele entweder ihr Lob oder ihre Ermahnung empfangen hat, wenn sie sich selbst observiert und im Stillen die Ermittlung gegen ihren Charakter abgeschlossen hat! Ich mache Gebrauch von dieser Möglichkeit und halte täglich vor mir selbst mein Plädoyer. Wenn das Licht aus dem Raum getragen worden ist und meine Frau nichts mehr sagt – sie ist nämlich schon mit meiner Gewohnheit vertraut (conscia) –, dann durchforschte (scrutor) ich meinen gesamten Tag und gehe meine Taten und Worte noch einmal durch (factaque ac dicta mea remetior). Ich verhele mir nichts und übergehe auch nichts. Warum sollte ich auch vor irgendeinem meiner Fehler Angst haben? Ich kann doch sagen: ‚Sieh zu, dass du das nicht mehr tust. Dieses Mal verzeihe ich dir noch. Bei der Diskussion da hast du dich zu sehr ereifert: Lass dich von nun an nicht mehr mit denen ein, die keine Ahnung haben. Leute, die noch nie etwas gelernt haben, wollen nichts lernen. Bei dieser Ermahung hast du dir zu viele Freiheiten herausgenommen und den anderen daher nicht gebessert, sondern verärgert: Achte in Zukunft nicht darauf, ob das, was du sagst, wahr ist, sondern auch darauf, ob derjenige, dem du es sagt, die Wahrheit ertragen kann. Ein guter Mensch freut sich über Ermahnung (admoneri bonus gaudet), die Schlechtesten reagieren besonders abweisend auf jemanden, der sie anleiten will (pesimus quisque rectorem asperrime patitur)‘. ( Seneca, De ira III, 36).
 
                
 
                Diese Übung der Selbstprüfung, von der Seneca und andere Stoiker sprechen und die Kant selbst zu empfehlen scheint, löst in gewisser Weise das Paradoxon der Unverfügbarkeit des Gewissens auf. Wenn der Mensch in der Lage ist, seine Handlungen immer wieder zu überprüfen und sie nach den besten verfügbaren Kriterien zu bewerten, ist zu erwarten, dass das moralische Gewissen nicht „schläft”,11 sondern ihn fortwährend dazu anhält, sich selbst gegenüber moralisch nicht nachsichtig zu sein. Dies widerspricht keineswegs den Grundannahmen der kantischen Ethik, sondern steht mit diesen völlig in Übereinstimmung. 
 
               
              
                5 Schlussbemerkungen
 
                Auf der Grundlage der obigen Ausführungen wurde versucht zu zeigen, dass es ausreichend textliche Belege gibt, die darauf hindeuten, dass die kantische Theorie des Gewissens, die verschiedene Entwicklungen durchlief, in einem ständigen Dialog mit der antiken philosophischen Tradition ausgebildet wurde. Indem wir die verschiedenen Phasen von Kants Werken durchliefen, konnten wir sehen, wie er das Gewissen zunächst als eine Art Instinkt ansah, der die moralische Reflexion begleitet. Später, in der Religionsschrift, rückt Kant das Gewissen in die Nähe der Urteilskraft und der Fähigkeit zur Selbstreflexion zweiter Stufe. In der Diskussion der Tugendlehre wird das Gewissen für Kant noch deutlicher zu einem ästhetischen Vorbegriff der Moral, der für unsere Empfänglichkeit für die Pflicht entscheidend ist. Die Ausübung dieses Vermögens zeigt in einer suggestiven Weise, wie der Handelnde gezwungen ist, verschiedene Perspektiven einzunehmen (auch die eines höheren göttlichen Richters), um sein eigenes Handeln angemessen beurteilen zu können. Auf diesem Weg spielten die antiken Bezüge und Motive der sokratisch-platonischen und stoischen Tradition eine wesentliche Rolle.
 
                Insgesamt wünscht man sich, dass Kant sich auf der Basis der Primärtexte noch gründlicher mit den antiken Positionen auseinandergesetzt hätte. Aber auch das, was uns vorliegt, ist in philosophischer Hinsicht nicht unbedeutend. Mit den Informationen, die Kant zur Verfügung standen, konnte er sich ein ausreichend klares Bild von bestimmten Problemen machen, die einer philosophischen Klärung bedurften. Sein intellektueller Weg zeugt von einem ernsthaften Bemühen, die rätselhafte Natur des Gewissens zu erhellen. Abgesehen von den unbestreitbaren Unterschieden, die aretaische und deontologische Modelle voneinander trennen, gibt es auch Schnittpunkte zwischen beiden Arten ethischer Theorien, wie z. B. die ihnen zugrundeliegenden anthropologischen Annahmen. Die Tatsache, dass der Mensch nicht rein egoistisch ist, sondern bei vielen Gelegenheiten gezwungen ist, sein eigenes Verhalten kritisch zu überprüfen und über rein pragmatische Gründe hinaus zu bedauern, dass er dieses oder jenes getan hat, offenbart eine Quelle moralischen Reichtums, die wir nicht übersehen sollten. Weder die Philosophen der Antike noch Kant haben dies getan, und auch wir sollten ihrem Beispiel folgen.
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              Notes

              1 
                Das Verhältnis Kants zu den Denkern der Antike wird seit geraumer Zeit gewinnbringend diskutiert. Die neueste Arbeit, die einen unverzichtbaren Beitrag zu diesem Thema leistet, ist die Monographie von Ulrike Santozki (2006), die das Verhältnis Kants zu Platon, Aristoteles und den hellenistischen Schulen untersucht. Ein großes Verdienst dieser Monographie ist u. a. die sorgfältige historische Arbeit, mit der sie die Quellen und Mittel untersucht, die Kant zur Verfügung standen, um sich den Denkern der Antike zu nähern.
 
                Es ist selbstverständlich nicht zu erwarten, dass in einer einzigen Monographie alle Perspektiven, unter denen Kant auf antike Theorien rekurriert, angesprochen werden können. Daher gibt es verschiedene Arbeiten, die sich beispielsweise im Hinblick auf die praktische Philosophie mit den besonderen Verbindungen Kants zu Platon und den Stoikern befassen. Unter diesen Arbeiten sind die von Engstrom und Whiting 1996; Horn 2008; Vigo 2016; und Visnjick 2021 erwähnenswert.
 
                Meines Wissens ist das konkrete Verhältnis der kantischen Theorie des Gewissens zu den antiken platonischen und stoischen Quellen noch nicht separat untersucht worden. In Anlehnung an die ausgezeichneten Arbeiten, die in letzter Zeit zu Kants Theorie des Gewissens erschienen sind – ich denke vor allem an die von Kazim 2017; Kahn 2021; Elgat 2021; und, in spanischer Sprache, von Vigo 2023 –, möchte ich mit der vorliegenden Studie dazu beitragen, diese Lücke in der Kant-Forschung zu schließen.
 
              
              2 
                Ein solches Verständnis geht davon aus, dass die Übermittlung und Bildung von Ideen in der Geschichte der Philosophie nicht nur durch das Studium der primären Quellen erfolgt, sondern auch durch Kommentare, Rezensionen, Gespräche und intellektuelle Umgebungen.
 
              
              3 
                Für die Unterscheidung dieser drei Stationen in Kants Theorie des Gewissens habe ich mich auf Alejandro Vigo 2023 gestützt.
 
              
              4 
                Zu diesem Zweck werde ich mich auf Werner Starks detaillierte Rekonstruktion von Kaehlers Mitschrift konzentrieren. Aufgrund ihrer philologischen Strenge und des sorgfältigen Umgangs mit den Quellen ersetzt Starks Ausgabe die bisherigen Editionen, die von Herausgebern wie Menzer und Lehmann erstellt wurden. Starks Edition ist jedoch nicht Teil der Akademie-Ausgabe, weshalb ich die entsprechenden Seiten konventionell zitiere.
 
              
              5 
                Kant muss die Apologie des Sokrates in irgendeiner Form gekannt haben, denn dies ist der wichtigste platonische Dialog, in dem diese eigentümliche Vorstellung des Daimonion auftaucht, und Kant spielt in der Metaphysik der Sitten deutlich darauf an, wenn er von einem sensus moralis spricht, der dem „Genius des Sokrates” ähnlich wäre ( Kant, TL, AA 06: 387).
 
              
              6 
                Diese und andere Hinweise habe ich dank Richard Sorabji gefunden (vgl. Sorabji 2014, 25 – 29).
 
              
              7 
                Die meisten dieser Hinweise fand ich dank Karin Alts Eintrags zum Begriff „Daimon” im Platon-Lexikon, herausgegeben von Christian Schäfer 2013 (vgl. Alt 2014, 77 – 79).
 
              
              8 
                Es ist bemerkenswert, dass diese drei Rollen innerhalb eines Gerichtsprozesses schon von Seneca in seiner eigenen Behandlung des Gewissens identifiziert wurden: „Du musst Dir selbst auf die Schliche kommen, bevor Du Dich läutern kannst. Manche prahlen mit ihren Lastern: Glaubst Du, dass die überhaupt an ein Heilmittel denken, die ihre Mängel zu den Vorzügen zählen? Darum beschuldige (coargue) Dich, so sehr Du kannst, ermittle (inquire) gegen Dich, übernimm zuerst die Rolles des Anklägers (accusatoris), hierauf die des Richters (iudicis) und ganz zuletzt die des Verteidigers (deprecatoris); versetz Dir dann und wann einen Stoß” ( Seneca, Ep. 28.10). Wie wir später sehen werden, wird auch Kant seine Ansichten zu diesem Thema verfeinern, aber diese drei Rollen, von denen Seneca hier spricht, werden von grundlegender Bedeutung für Kants eigene Spättheorie sein.
 
              
              9 
                Der Text kann wie folgt übersetzt werden: „Wir kranken an heiligen Übeln, und uns, die zum Rechten erzeugt sind, hilft die Natur, wenn wir geheilt werden wollen”. Allerdings sollte hier unbedingt die Bemerkung von Christoph Horn berücksichtigt werden: „ Seneca glaubt lediglich an die individuelle Perfektibilität des Menschen, nicht an eine Fortschrittsgeschichte der Menschheit insgesamt, auch nicht in dem indirekten Sinn, daß von einer Vielzahl moralisch fortgeschrittener Individuen eine kollektiv zivilisierende Wirkung ausgehen könnte” (Horn 2023, 41).
 
              
              10 
                Auch wenn die kantische philosophische Analyse des radikal Bösen nicht genau mit der biblischen Narration in der Genesis übereinstimmt, so hat sie doch die Genesis als Inspirationsquelle, und es scheint ihm generell, dass die jüdisch-christliche Position in dieser Frage viel genauer ist als das, was die antiken Philosophen zu diesem Thema gesagt hatten. Dies zeigt sich an der Zustimmung, mit der er die folgende Stelle bei Paulus – mit gewissen Änderungen – zitiert: „Wir haben nicht mit Fleisch und Blut (den natürlichen Neigungen), sondern mit Fürsten und Gewaltigen – mit bösen Geistern zu kämpfen” (zitiert in Kant, RGV, AA 06: 59; die betreffende Bibelstelle ist Epheser 6:12).
 
              
              11 
                Dieser Punkt bedarf einer Erläuterung. Wie Kant selbst nicht zögert zu betonen, ist ein völlig inaktives Bewusstsein in Bezug auf den Menschen praktisch undenkbar. Selbst wenn man diesen und jenen Lastern verfallen ist, kann das Gewissen sich stets zu Wort melden: „Er [der Mensch] kann sich zwar durch Lüste und Zerstreuungen betäuben oder in Schlaf bringen, aber nicht vermeiden, dann und wann zu sich selbst zu kommen oder zu erwachen, wo er alsbald die furchtbare Stimme desselben vernimmt. Er kann es, in seiner äußersten Verworfenheit, allenfalls dahin bringen, sich daran gar nicht mehr zu kehren, aber sie zu hören, kann er doch nicht vermeiden” ( Kant, TL, AA 6: 438). Wie man sieht, ist dieses unwillkürliche Erscheinen des Gewissens eine Bedingung der Möglichkeit für die moralische Besserung des Individuums. Dass das Gewissen in den Vordergrund treten kann, ist als ein Phänomen zu verstehen, das es uns ermöglicht, aus der moralischen Selbsttäuschung auszubrechen und ein transparenteres Leben zu führen. Aber die Reue des Gewissens kann – in dem Maße, in dem die moralische Besserung nicht stattgefunden hat –, schrecklich sein, wie Seneca selbst mit bemerkenswerter Klarheit herausgestellt hat: „Sicherheit kann irgendein Umstand bei einem schlechten Gewissen (mala conscientia) bieten, aber kein inneres Sicherheitsgefühl. Es rechnet einer nämlich damit, dass er, auch wenn er nicht ertappt wird, ertappt werden könnte. Im Schlaf findet er keine Ruhe, und sooft man auf irgendjemandes Verbrechen (scelus) zu sprechen kommt, denkt er an das eigene. Es scheint ihm nicht hinreichend aus dem Bewusstsein getilgt, nicht hinreichend verborgen zu sein. Ein Schuldiggewordener hat manchmal das Glück, unentdeckt zu bleiben, nie die Gewissheit” ( Seneca, Ep. 105.8).
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                1 Conscience as a distinguishing mark of Christian thought
 
                ‘ Conscience’ seems a peculiar concept for the Western tradition both in its philosophical content and its historical origin. Systematically, conscience describes the self-cognition and self-evaluation by which the individual human being not only looks upon his own behaviour but also envisages his inner state of mind, evaluating them both. By conscience, everybody defines and creates his own personality, taking into account his relationship to others and their claims. In short, a person’s conscience is crucial for leading a free and responsible life. Thus, conscience is a key element of the idea of human freedom, itself one of the core interests of European culture and philosophy, to which the works of Christoph Horn have contributed so many new insights. Given the crucial role of the theory of conscience in Western thought, it is not surprising that Immanuel Kant, who deals extensively with the question of human freedom and autonomy, discusses conscience in several passages, especially in his Religion within the Boundaries of Mere Reason and in the Doctrine of Virtue of his late Metaphysics of Morals. 1  
 
                The importance of the idea of conscience for Western culture both in general and more specifically for Kant can partly be explained by its long history, which goes back to antiquity.2 During this history, the notion of conscience developed gradually and, like other concepts pertaining to human personality (e. g., freedom or personhood), it only slowly acquired the meaning which it usually bears in modern European languages. It should be stressed in this regard that conscience is, first, a concept, the growing importance of which in late antiquity is closely connected with Christianity. In particular, the prominent place conscience has in the letters of Saint Paul3 gave rise to an intense discussion about its nature and function, which has no parallel in pre-Christian philosophical literature. Kant especially reflects this fact by discussing conscience against the background of his own Pietist education, which in turn indicates the difference between his ethics of autonomy and the anxiousness induced by Pietist ideas of sinfulness and humility;4 however, his emphasis on the nature of conscience as an inner court itself has early predecessors in certain texts by Philo and Saint Paul concerning those thoughts by which humans accuse or else defend themselves.5 This line of thought is particularly influential in the Pauline discussions of conscience (συνείδησις).6 Yet conscience is primarily a Latin word. Whereas Plato and Aristotle do not use the term συνείδησις, the Stoics do so only rarely, at least in their extant texts. Despite the important contribution of the Epicureans in this respect,7 in the 1st century B.C. the Latin conscientia is much more widely used than its Greek counterpart syneidesis. 8 Furthermore, the Greek term is in many cases better rendered by ‘consciousness’ than by ‘ conscience’.9 
 
                The historical setting in which the concept of conscience emerges leads to the question of how much its use by Kant has been shaped by Christian convictions, interests and theories. In what follows, I would like to discuss the role of certain ideas of Augustine in this respect. For, in the first book of De civitate dei, the Church Father developed a peculiar account of conscience, which fundamentally differs in at least one respect from the pre-Christian meaning of the term: While in Cicero’s speeches conscience is regarded as being semi-private, so as to be recognizable from outside, Augustine stresses its strictly interior character in such a way as to preclude, at least in certain cases, any public evaluation of one’s conscience. In this way, he paves the way for the ongoing debate about the interiority of conscience and its connection with punishment, which was also taken up by Kant, whose relationship with this tradition will be discussed at the end of this paper.
 
               
              
                2 The publicity of conscience in Cicero’s speeches
 
                The speeches of Marcus Tullius Cicero are the first major source we have for the use of the Latin conscientia. This may be due to the fact that Cicero is the only orator of the Roman republic whose speeches have come down to us. In any case, the term conscientia is much more frequent in them than in Cicero’s philosophical works. This scarcity of discussions of conscience by Cicero in strictly philosophical contexts probably reflects the conspicuous lack of interest in the concept in Greek philosophy even in the 1st cent. B.C., a time in which the corresponding Latin and Greek terms were already widely used by historians and orators.10 
 
                Cicero’s speeches, however, display a wide range of meanings of and implications for the concept of conscience, which may furnish us with a suitable background for our later examination of the use of the term in some Augustinian passages. The most important points are brought together in the following passage:
 
                 
                  But if you still fail to see, when the actual facts are illuminated by proofs and evidences so lucid, that Milo returned to Rome with mind stainless and untarnished, with no taint of crime, confounded by no guilty terrors, stunned by no [act of] conscience, recall, I pray you, how prompt was his return, how impressive his entry into the forum, when the Senate-house was in flames; how superb was his magnanimity, his mien and his tone! […] Great is the power of conscience, Gentlemen, great for bliss or for bane; it makes the innocent fearless, while it haunts the sinner with the ever-present vision of retribution.11  
 
                
 
                Cicero is here defending Milo against the charge of having murdered his rival Clodius (we may note that there is every reason to suspect that Milo had little justification for good conscience in this case).12 His argument in the present passage consists in interpreting Milo’s behaviour during his return to Rome within the context of a certain account of conscience and its effects. First of all, we note that Cicero already distinguishes between the bad, torturing conscience of a criminal and the good conscience of somebody not conscious of having committed any crime whatsoever. Furthermore, Cicero affects the conviction that one can determine another’s state of mind (or conscientia) from their behaviour with a sufficient degree of certainty. He opines that one’s good or bad conscience is profoundly felt and thereby influences his appearance; Cicero’s view of this purported effect of conscience is likely due, at least in part, to his assumption that a criminal lives in fear of the revenge of the Furies, as he mentions in his philosophical treatise De legibus. 13 
 
                Apart from what led Cicero to adopt such a view, we should note that the conscience he describes is of a purely public character: According to the text, if one is behaving in such a way as to show no signs of bad conscience, we may conclude that this person feels no guilt. This argument can even be used in the context of a juridical process, as the citation clearly demonstrates. A good or bad conscience is consequently not a strictly private, interior affair; rather, the inward state and manifest behaviour of human individuals are so closely linked that others may adduce their state of mind by certain objective, external criteria: Can we perceive when someone behaves in the manner of a guilty person?
 
                This view in the context of ancient ethics may be less surprising than it appears at first sight. Arguably, it reflects the conviction of the philosophers of antiquity that virtue is not only a state of character, but that it also makes one act in a way fitting for a certain social role, for example as paterfamilias or husband.14 If true, at least a certain class of virtuous actions would be somehow connected to the public sphere. The assumption that such a virtuous action would be observable does not seem absurd in this context. Indeed, according to Aristotle, even unvirtuous people may perform acts which appear good. However, they still do not do so in the way that a virtuous person would.15 Since Aristotle explains in certain passages the differences between the actions of virtuous and unvirtuous people,16 it is conceivable in the context of his theoretical framework that the differences of their states of mind may also be distinguished, for example by observing their actions over a long period of time or attending to utterances pertaining to their motivations or feelings when acting in a certain way. Criteria of this kind could also have practical relevance, for example in identifying the right people for certain important positions, such as judges or other leaders, for example. If we consider Cicero’s description of Milo’s conscience in this context, it seems understandable that he assumes it to be observable: Since concepts such as conscience or virtue refer to a state of mind which brings about certain actions, and not merely as a purely interior state only known to the acting person.
 
               
              
                3 An Augustinian discussion about the conscience of other persons
 
                Let me now come to Augustine or, rather, to De civitate dei I. Regarding this text, I intend to do two things. First, I want to present a passage in which Augustine analyses the conscience of another person, thus adopting the Ciceronian use of the word, but with a recognizable change of accent: As we will see, Augustine does not ask whether somebody has committed a crime, but rather investigates the inner state of such a person, something he regards in itself as morally relevant. Second, I shall demonstrate how Augustine, at least in certain cases, practically excludes the possibility of analysing the consciences of others.
 
                Let us first bring to mind the essential problem of the middle section of De civitate dei I: Augustine attempts to refute his imagined pagan adversary by demonstrating that all pagan virtue has been surpassed by Christian examples.17 In order to achieve this, he alludes especially to the superiority of Christian virgins in comparison with pagan ones.18 
 
                The most important pagan example Augustine has to offer (or wishes to offer) is Lucretia, a noble Roman woman who killed herself after having been raped by the Roman royal prince Tarquinius – despite being innocent, according to the Latin tradition.19 Augustine, who has previously argued fiercely against suicide, questions precisely this point: If Lucretia was indeed innocent, why should she have killed herself? Is it not more probable that her suicide testifies that she did not have a good conscience? Here, Augustine indeed attempts to infer inner conditions from outward deeds ; however, he does so by way of a psychological analysis of the suicide’s general state of mind, which is directly opposed to the influential Stoic position of Seneca.20 Against him, Augustine stresses that suicide is usually not the deed of a free person, but shows inability “to bear hardships of some kind”.21 In the case of Lucretia, he considers firstly a moral hardship: Lucretia, he says, may have killed herself because she felt guilty for having tacitly consented to the sexual act, despite having outwardly opposed it.22 According to the moral ideas of Augustine, which link the Stoic notion of consent with the Christian account of sin, such consent would in itself be a sin in the strictest sense, such that Lucretia would have indeed been guilty. We already see here a greater emphasis on interior states than we find in Cicero’s use of conscience as a mere indication of an external act.
 
                However, Augustine explicitly refuses to follow this line of thought (although we encounter it again later on), but pursues another: “she slew herself […] not from love of purity, but because of a weakness arising from shame”.23 More concretely, Augustine reproaches Lucretia for attaching too much weight to other peoples’ opinions – a trait he takes to be typical of a noble Roman woman. “Hence, she judged that she must use self- punishment to exhibit the state of her mind to the eyes of men to whom she could not show her conscience”.24 Augustine goes on to compare Lucretia to Christian women who did not kill themselves after being raped in captivity. They, he says, had no need to do so, because their good conscience, known to God, was enough for their justification.25 This implies they had no need to justify themselves before anyone.
 
                By this statement, Augustine criticises exactly that understanding of conscience we have observed in Cicero’s view, that one is supposed to be innocent if he behaves as an innocent person would. This is precisely the logic Augustine applies to Lucretia: If she were indeed innocent, as ancient tradition has it, her suicide could only be explained by the intention to demonstrate her own innocence by this outward act. In Augustine’s eyes, however, her suicide does not exhibit Lucretia’s innocence, but only the absurd consequences of her normative convictions: Not only did they lead Lucretia to give herself a punishment more severe than that administered to the rapist himself, but they also put her in the absurd situation of feeling obliged to kill herself in order to display good conscience. In other words, her inward innocence was less valuable to her than her outward moral appearance. Her traditional moral convictions led her into an act which was at best superfluous, but which was in Augustine’s eyes sinful in itself.
 
                A further aspect, which has been highlighted by Christian Tornau, is that this interpretation of Lucretia’s suicide ascribes to her the most fundamental sin Augustine has to offer: superbia – according to which even one’s greatest good, a good character testified by a pure conscience, can become the cause of one’s greatest sin, if given excessive weight.26 This is exactly what one is led to suspect in the case of Lucretia, if one interprets her case in the best possible light, by assuming that she did not consent to the sexual intercourse and was conscious of not having consented. The results of this analysis are, firstly, that it is practically impossible to see a good conscience from the outside and, secondly, that the contrary assumption makes even honest people incline to the sin of superbia. 
 
               
              
                4 The hiddenness of the conscience of certain Christian virgins
 
                While these points concern the formal aspects of conscience, its content plays a greater role when Augustine comes to inquire into the situation of certain Christian virgins, who had preferred to kill themselves rather than be deprived of their virginity – transgressing the strict prohibition on suicide Augustine takes to be the Christian position. Worse, in his view, the Church admires their deeds and honours them as saints, seeming to imply that certain people who kill themselves may be admired for exactly this act.
 
                Understandably, Augustine approaches this complicated problem at a relatively late stage of his argument, after having demonstrated that suicide is always forbidden and that a rape to which the victim did not consent is no sin at all. His answer deserves to be quoted extensively, because it shows the role he ascribes to conscience in a very clear way:
 
                 
                  Of these women I do not venture any casual judgment. […] For what if they did this thing not because they were deceived by human frailty, but by divine command, and so were not in error, but obedient? […] He, therefore, who knows that it is not lawful to kill himself, may nonetheless do so if commanded by Him Whose commands it is not lawful to despise. Let him be sure, however, that the divine command is not made uncertain by any doubt. It is through the ear, then, that we become aware of the conscience of others: we do not presume to judge those things which are hidden from us. No one ‘knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him’.27 
 
                
 
                Here, Augustine treats the problematic case of the Christian virgins on the basis of points already established: He gives an explanation in line with his strict prohibition of suicide, but without criticizing the ecclesial veneration of the virgins. The way he reaches his conclusion has, however, the potential of shaking the fundaments of ethics in general: one can conclude from his solution that there is no ethical norm which cannot be broken in a specific case by a direct command of God to individuals. Furthermore – and this is crucial for our question – divine commands are in an important regard very different from human ones: The only person who is competent to know, if she has received such a command, is the individual human being herself. She has herself, as Augustine underlines, the duty to examine carefully whether the command at question really comes from God, but she also has the duty to obey to it if the command is confirmed by this examination. Thus, the individual alone is responsible for determining her own conduct, even if it deviates from public norms. Regarding God’s commands, everyone must judge their acts for themselves, and no one else is able to undertake such a judgment.
 
                If this is true, it obviously becomes completely impossible to decide from the outside whether or not somebody has a good conscience. It is not only difficult to discern whether she has indeed consented to the potentially immoral aspects of the act, but one cannot say at all from the outside whether she has followed an ethical principle or not. In this sense, conscience is, according to Rom 2:16, “hidden from us” (occulta) and open only to God’s judgment. 
 
               
              
                5 The limits of Augustine’s description of decision of conscience and the position of Kant
 
                From this point, we can summarise the new perspective that comes into view in De civitate dei I and also put forward some thoughts on the relationship between this perspective and Kant’s ideas about conscience.
 
                In the texts of Augustine that we have discussed, conscience has ceased to be the publicly accessible state of mind which it was in Cicero. Instead, it is described as the inner sphere of a human being which is observable only by God. This concerns both the relationship one has to one’s acts with regard to whether one consents to evil, and to the moral quality of the act itself, which is ultimately constituted within the human being, according to one’s own evaluation of the divine commands one may have received. In this regard, the crucial ethical dimensions of conscience are no longer accessible to evaluation by others.
 
                Now, Augustine only treats exceptional cases here;28 he does not intend to question in a general way the foundations of human social life within church and state. But his claims may imply general consequences: the difficulty in correctly assessing one’s own motives without self-deception seems at first sight convincing from a psychological point of view. And the idea that God sometimes commands certain things of individuals, even to break the usual principles of morality, seems plausible when considered against the background of Christian thought, and this can be confirmed by biblical examples. However, both points taken together appear to imply that human judgements upon ethical matters are generally unreliable and will be in many cases unjust. This also holds true for the rewards and punishments following from them. Thus, Augustine’s conclusions about exceptional cases indeed contain the force to shake the very foundations of human law and punishment.
 
                This danger becomes even greater when we consider the fact that Augustine does not address in these texts the way in which human reason can dictate the decisions one takes. This is of course a core point which distinguishes Augustine’s position sharply from that of Kant: Not only does Kant firmly reject theonomous ethical convictions and, consequently, the possibility of divine commands as a legitimate basis for human acts, but he also emphasises the human power of self-determination and of carrying out the judgements of one’s conscience in a rational way. This is implied in Kant’s famous rejection of the idea of an “erroneous conscience”, because something of this kind could only concern an error facti, but not the question, crucial from Kant’s point of view, of whether somebody has followed the judgment of her conscience.29 Thus, in Kant’s point of view, the two cases described by Augustine would have to explained very differently: Lucretia’s fault could only consist in her not having followed the judgment of her conscience – whatever she felt during the rape is not pertinent in this regard and could not be the reason for her personal guilt. As for the Christian nuns, Kant could acknowledge a divine command as justification for their behaviour only insofar as they themselves issue a quasi-divine judgment, namely by way of a general universal law by which their consciences are able to judge in their own right and justify human actions before God.30 Thus we may say only in a very general way that Kant’s ethics follow the Augustinian view of the interiority of conscience. He reconstrues the whole topic from a strictly rationalistic point of view. Whereas Augustine has contributed much to the idea of the strict interiority of conscience, Kant’s contribution to the history of this concept is in explaining how conscience can have a binding, divine force even within an ethics independent of a sovereign, law-giving God.
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                1 Einleitung
 
                Die Frage nach der sittlichen und epistemischen Tugend der Herrschenden spielt im antiken politischen Denken eine herausragende Rolle. Vor allem Platon betont mit seinem berühmten Satz von der Philosophenherrschaft, der fast genau in der Mitte des Textes – und damit im Zentrum – der Politeia steht, dass das Unglück für die Staaten wie auch für die gesamte Menschheit kein Ende nehmen werde, wenn nicht endlich sittlich und epistemisch ausgezeichnete Individuen zur Macht gelangen:
 
                 
                  Wenn nicht die Philosophen in den Staaten Könige werden oder die Könige, wie sie heute heißen, und Herrscher echte und gute Philosophen und wenn nicht in eine Hand zusammenfallen politische Macht und Philosophie, und wenn nicht die Vielzahl derer, die sich heute auf Grund ihrer Anlagen nur der einen der zwei Aufgaben widmen, mit Gewalt davon ferngehalten wird, gibt es […] kein Ende des Unglücks in den Staaten, ja nicht einmal im ganzen Menschengeschlecht […]. ( Platon, Rep. 473c11–d6)1  
 
                
 
                Wer kein Wissen von den höchsten Dingen und einen moralisch ausgezeichneten Charakter hat, wird nach Platon durch seine Herrschaft den Staat und seine Bürger ins Elend führen, weil er aus Unwissenheit, Wankelmütigkeit und Furcht sowie dem Streben nach Reichtum und Macht unweigerlich Unrecht begehen wird.
 
                Grundsätzlich anders ist es um das Zusammenspiel von Wissen, Tugend und Macht bei Kant bestellt. In seiner Schrift Zum ewigen Frieden greift Kant den platonischen Philosophenkönigssatz auf und weist ihn in zweifacher Hinsicht zurück:
 
                 
                  Daß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen (ZeF, AA 08: 369.28 – 29).
 
                
 
                Nicht nur hält Kant es – hier in Übereinstimmung mit Platon – für höchst unwahrscheinlich, dass Herrschaft und Philosophie in Personalunion auftreten, sondern er glaubt auch, dass es höchst nachteilig ist, weil – so seine anschließende Begründung – „der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt” (AA 08: 369.29 – 30). Herrschaft verhindert richtiges Philosophieren.
 
                Gleichwohl ist Kant der Ansicht, dass die Politik der Philosophie bedarf. Die Staaten sollen die Philosophen „höre‍[n]”, ihre Überlegungen sollen von den Herrschenden „zu Rathe gezogen” werden (AA 08: 369.12, 368.31), vor allem aber sollen die Staaten die Philosophen2 „frei und öffentlich […] reden lassen” (AA 08: 369.3 – 4; alle Hervorh. getilgt).3 Unabhängig davon, wer die Macht in Händen hält – „Könige oder königliche (sich selbst nach Gleichheitsgesetzen beherrschende) Völker”: Es ist Kant zufolge „beiden zu Beleuchtung ihres Geschäfts unentbehrlich”, „die Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen, sondern öffentlich sprechen [zu] lassen” (AA 08: 369.30 – 32). In Abgrenzung zum platonischen Modell der personalen Vereinigung von Herrschaft und Philosophie vertritt Kant also ein arbeitsteiliges Modell, bei dem Philosophie und Herrschaft, Wissenschaft und Macht zwar personell und institutionell getrennt sind, die praktischen Überlegungen der Philosophen jedoch zur Kenntnis genommen und beim politischen Handeln berücksichtigt werden. 
 
                Jüngere Entwicklungen in den westlichen Demokratien rücken die Frage nach den Tugenden des politischen Herrschaftspersonals wieder mit Nachdruck in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Wie sich zeigt, können demokratische Systeme rasant an Stabilität verlieren, wenn in ihnen Politiker und Parteien an die Macht gelangen, die eine antifreiheitlich-demokratische Gesinnung haben und an alternative Fakten und Wirklichkeitserzählungen glauben. In unserem Beitrag wollen wir Kants Kritik an Platons expertokratischem Herrschaftsideal eingehend untersuchen und zugleich rekonstruieren, wie er selbst das Verhältnis von Tugend, Wissen und Macht bestimmt. Hierzu gehen wir wie folgt vor: Im folgenden Abschnitt (2.) skizzieren wir in aller Kürze das Verhältnis von Wissen, Tugend und Macht in Platons Politeia. Diese knappe Rekonstruktion dient uns dazu, um Kants Einwände gegenüber Platons Expertokratieideal, denen wir uns im folgenden Abschnitt zuwenden (3.), besser zu verstehen. Daran anschließend werden wir Kants eigene Verhältnisbestimmung von Philosophie und Politik in ihren Grundzügen darstellen (4.), um anschließend herauszuarbeiten, dass auch Kants Konzeption nicht ohne Tugenden auf Seiten der Machthabenden auskommt (5.).
 
               
              
                2 Herrschaft und Philosophie in Platons Politeia
 
                Das Verhältnis von Philosophie und Politik in Platons Politeia ist komplex. So fordert Platon in seinem berühmten Satz von der Philosophenherrschaft (Rep. 473d) die Philosophen einerseits dazu auf, als Könige den Staat zu regieren,4 um ihnen andererseits nur wenig später zu raten, sich von der Politik fernzuhalten und als Privatmänner zu leben (Rep. 496c–e). Der scheinbar widersprüchliche Charakter dieser Bestimmungen des Verhältnisses von Philosophie und Politik löst sich auf, sobald man beachtet, dass diese sich auf unterschiedliche politische Gegebenheiten beziehen.5 Denn wie sich zeigt, gilt die Aufforderung zum politischen Tätigsein des Philosophen allein für die Kallipolis (Rep. 527c2) bzw. den „besten Staat” (aristê politeia: Rep. 497b7–c1). Hat es der Philosoph hingegen mit einem moralisch korrupten Regime zu tun – wie man es in der Wirklichkeit nur allzu oft antrifft –, bleibt ihm nach Platon nur, die öffentlichen Angelegenheiten zu meiden, um sich davor zu schützen, in das von den Bürgern begangene Unrecht mit hineingezogen zu werden und mit den Mächtigen in einen tödlichen Konflikt zu geraten. Schon in der Apologie lässt Platon Sokrates behaupten, dass dieser niemals von sich aus ein politisches Amt angestrebt habe, weil er als Philosoph und gerechtigkeitsliebender Mensch ansonsten schon viel früher von den Athenern verfolgt und hingerichtet worden wäre:
 
                 
                  Und nehmt mir’s nicht übel, wenn ich euch die Wahrheit sage: kein Mensch ist seines Lebens noch sicher, der euch [den Athenern] oder sonst einer Volksmenge offen entgegentritt und die zahlreichen Verstöße zu verhindern sucht, die von Staats wegen gegen Recht und Gesetz begangen werden – wer sich ernstlich für die Gerechtigkeit einsetzen will, muß unbedingt, wenn er auch nur kurze Zeit am Leben bleiben möchte, als Privatmann auftreten, nicht als Politiker. (Ap. 31e1 – 32a3; vgl. Ap. 32e)6 
 
                
 
                In ähnlicher Weise heißt es in der Politeia, dass der Philosoph in einem korrupten Regime keine Partner finde, mit denen er zusammen die Gerechtigkeit befördern könne. Würde er sich in einem solchen Staat dennoch politisch betätigen, würde er vernichtet werden, ohne sich selbst oder jemand anderem wahrhaft nützlich gewesen zu sein (Rep. 496c7–d5).7 Das Beste, was der Philosoph unter solch nichtidealen Zuständen tun kann, ist daher, sich um seine eigene Seele zu sorgen, indem er sich von der Politik fernhält und so „selbst unberührt von Ungerechtigkeit und ruchlosen Taten sein Leben […] lebt und aus ihm mit guter Hoffnung ruhig und heiter scheiden kann” (Rep. 496e1 – 3).
 
                Die größten Dinge (ta megista: Rep. 487a3) zu erreichen, d. h. sich nicht ausschließlich um das eigene Wohl zu kümmern,8 sondern politisch tätig zu werden und sich um das Wohl der gesamten Bürgerschaft verdient zu machen, ist dem Philosophen nur im besten Staat möglich. Platon beschreibt den besten Staat daher auch als jenen Staat, der allein „zu ihm [dem Philosophen] passt” (Rep. 497a3 – 4) und der als einziger Staat dem Wesen des Philosophen zu seiner wahren, göttlichen Größe verhilft, während „keine unter den heutigen Verfassungen […] der Natur des Philosophen [würdig ist]” (Rep. 497b1 – 3). Da dem Philosophenkönigssatz zufolge die Regentschaft der Philosophen zugleich die wichtigste Voraussetzung für den guten Staat ist, bedingen sich bei Platon somit das politische Wirken des Philosophen und der beste Staat wechselseitig. Die Herrschaft des Philosophen ist nach Platon Bedingung für die Existenz des besten Staates, weil nur der Philosoph ein Wissen von den Ideen und insbesondere von der obersten Idee des Guten hat, deren Erkenntnis Voraussetzung für vernünftiges und gutes Handeln im eigenen Leben sowie im Staat ist (Rep. 505a–b; 506a–b).9 Nur er hat ein vollständiges Wissen von den intelligiblen Strukturen und Harmonien, in denen die Gutheit eines jeden Gegenstandes begründet ist.10 Durch sein Wissen um das Gute ist es dem Philosophen daher möglich, zunächst seine eigene Seele und dann den gesamten Staat in einen harmonischen und guten Zustand zu bringen: „wenn sie [die Philosophen] dann das Gute an sich (to agathon auto) erblickt haben, müssen sie, mit ihm als Leitbild (paradeigma) vor Augen, Staat und Bürger und sich selbst das restliche Leben in Ordnung halten (kosmein)” (Rep. 540a8–b1). Indem der Philosoph das Gute in seiner Seele und im Staat realisiert, bringt er diese in einen Zustand, der im Körper dem der physischen Gesundheit vergleichbar ist und der das Leben erst lebenswert macht (Rep. 444c–445b), weshalb ein Staat ohne weise Herrscher notwendig in einer elenden und kränklichen Verfassung verbleibt. Da das Wissen von den Ideen nur äußerst schwer zu erlangen ist, entwirft Sokrates in der Politeia ein detailliertes und langjähriges Curriculum – bestehend aus einer grundlegenden musischen und gymnastischen Erziehung (Rep. II–III) sowie einer Ausbildung in Mathematik, Dialektik und praktischer Fürsorge um die Polis (Rep. V–VII) –, das es den edelsten Naturen erlauben soll, schließlich im Alter von 50 Jahren zu den Ideen aufzusteigen und das Gute selbst zu schauen ( Platon, Rep. 540a–b).
 
                Neben ihrer epistemischen Qualifikation, das Wissen um die Ideen und das Gute selbst, besitzen die Philosophen als die idealen Herrscher zudem die Tugenden der Gerechtigkeit (dikaiosynê), Besonnenheit (sôphrosynê) und Tapferkeit (andreia).11 Denn der Philosoph weiß nicht nur, was wahrhaft gut ist, sondern ist auch tüchtig genug, um das Gute als Staatsmann zu verwirklichen (Rep. 485a). Die wahrhaft philosophischen Naturen – nicht jene nichtsnutzigen, pseudophilosophischen Charaktere, die in aller Regel das Bild der Philosophie in der Öffentlichkeit bestimmen – sind nach Platon zugleich vollkommen tugendhaft, weil ihr gesamtes Streben dem Lernen, der Wahrheit und dem Wissen gilt (Rep. 474c–475c).12 Sie sind mäßig, weil sie für sich weder Macht noch Reichtum begehren, um ihre physischen Lüste stillen zu können, da sie diese gegenüber der Wahrheit und den Ideen geringschätzen (Rep. 485d). Da sie nichts anderes lieben als das Lernen und Wissen, und für sie der Kontakt mit den intelligiblen Entitäten das vollkommene Glück des Menschen ausmacht, messen sie dem Leben an sich keine unangemessene Bedeutung bei und sind daher in Gefahrensituationen tapfer (Rep. 486a–b). Wenn die Philosophen jedoch weise, mäßig und tapfer sind, dann sind sie notwendigerweise auch gerecht (Rep. 486b). Tugend und Wissen bilden in Person des Philosophen somit eine unzertrennliche Einheit. Das Ideal der Philosophenherrschaft steht letztlich für Platons politischen Personalismus, d. h. für seine Überzeugung, dass ein guter Staat vor allem von weisen und tugendhaften Herrschern regiert werden muss, während gute Gesetze von untergeordneter Bedeutung bleiben oder sich aufgrund ihrer Allgemeinheit sogar hinderlich auf das fürsorgliche Handeln der maximal einsichtsgeleiteten Herrscher auswirken.13 
 
               
              
                3 Kants Kritik am Philosophenkönigssatz
 
                Kants Stellungnahme zum Philosophenkönigssatz14 und damit zum Verhältnis von Philosophie und Politik hat zwei Seiten, eine negative und eine positive: Die negative Seite von Kants Stellungnahme besteht eben in der Ablehnung der platonischen These. Ihre positive Stoßrichtung besteht vor dem Hintergrund der Unwahrscheinlichkeit einer Philosophenherrschaft in der Forderung, dass die Machthabenden philosophische Einsichten zu berücksichtigen haben, die sich ihrerseits jedoch nur aus dem ungehinderten, sprich: unzensierten, öffentlichen Austausch der Philosophen ergeben können. Die Herrschenden dürfen die „Classe der Philosophen nicht schwinden oder verstummen”, sondern sollen sie „öffentlich sprechen lassen” (ZeF, AA 08: 369.32 – 33). Dieser Forderung werden wir uns in Abschnitt (4.) zuwenden. Im vorliegenden Abschnitt soll es zunächst um Kants Zurückweisung des Ideals der Philosophenherrschaft gehen.
 
                Wie zu Beginn des Beitrags schon zitiert, meint Kant, dass es nicht nur „nicht zu erwarten”, sondern vielmehr „auch nicht zu wünschen” sei, „[d]‌aß Könige philosophiren, oder Philosophen Könige würden” (AA 08: 369.28 – 29). Kants Begründung für die Ablehnung der Philosophenherrschaft lautet, dass „der Besitz der Gewalt das freie Urtheil der Vernunft unvermeidlich verdirbt” (AA 08: 369.29 – 30). Wie die Auszeichnung „unvermeidlich” anzeigt, geht Kant nicht einfach bloß davon aus, dass die Personalunion von Herrschaft und Philosophie scheitern könnte; vielmehr behauptet er, dass dies notwendigerweise der Fall sei.15 
 
                Im Hintergrund von Kants Behauptung der inhärenten Problematik von Machtbesitz steht dabei die anthropologische Auffassung über die natürliche Korruptibilität des Menschen, wie sie Kant etwa in der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht artikuliert hat (3.1). Sein Pessimismus in Bezug auf die Vereinbarkeit von Macht und Politik führt Kant in Friedensschrift und Rechtslehre dazu, die von den Verteidigern der absoluten Monarchie ins Feld geführte Vorstellung zurückzuweisen, dass es am besten sei, wenn ein guter Alleinherrscher die Geschicke des Staates leite (3.2).
 
                
                  3.1 Die natürliche Gefahr des Machtmissbrauchs
 
                  Kants Argument für die Unwahrscheinlichkeit wie Nichtwünschbarkeit der Philosophenherrschaft im Geheimen Artikel der Friedensschrift beruht auf der Prämisse, dass Machtbesitz den freien, d. h. uninteressierten, nicht bloß instrumentellen Gebrauch der Vernunft erschwert, ja verhindert. Im Hintergrund steht die anthropologische Vorstellung, dass Menschen stets nach Macht über andere streben, dabei aber auch ebenso dazu tendieren, diese Macht zum eigenen Vorteil zu missbrauchen.
 
                  Diese Vorstellung präsentiert Kant erstmals in seinem geschichtsphilosophischen Essay Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Kant zufolge zeichnet sich der Mensch natürlicherweise durch eine Tendenz zu sozialem Antagonismus aus, die Kant als „ungesellige Geselligkeit” bezeichnet (AA 08: 20.30). Auf der einen Seite streben wir nach Gesellschaft mit anderen Menschen, auf der anderen Seite verhalten wir uns jedoch hochgradig unsozial: Wir haben den starken Drang, dass – gerade auch im Verhältnis zu anderen – alles nach unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen läuft. Das führt zu einem wechselseitigen Widerstand, den alle einander entgegensetzen (AA 08: 20.31 – 21.5). Dies hat laut Kant die durchaus positive Konsequenz, die Entwicklung unserer Anlagen zu evozieren, die ansonsten unentwickelt bleiben würden. Die Kehrseite ist jedoch, dass wir unsere Fähigkeiten in erster Linie dafür nutzen, soziale, politische oder ökonomische Macht über andere zu erlangen:
 
                   
                    Dieser Widerstand ist es nun, welcher alle Kräfte des Menschen erweckt, ihn dahin bringt seinen Hang zur Faulheit zu überwinden und, getrieben durch Ehrsucht, Herrschsucht oder Habsucht, sich einen Rang unter seinen Mitgenossen zu verschaffen (AA 08: 21.6 – 9).
 
                  
 
                  Zwar führt der wechselseitige Widerstand und das damit zusammenhängende Streben nach Macht über andere zur Entwicklung der natürlichen Kräfte des Menschen. Problematisch ist dieses Streben jedoch insofern, als wir von Natur aus dazu tendieren, unsere eigene Freiheit stets zum eigenen Vorteil zu missbrauchen.16 Wir wünschen uns zwar, dass andere sich an die Regeln halten, und wir setzen dies in unseren Handlungen auch grundsätzlich voraus; doch selbst nehmen wir uns gerne von der Geltung sozialer, rechtlicher oder moralischer Regeln aus,17 oder wir interpretieren sie so um, dass sie uns zupasskommen:18  
 
                   
                    der Mensch […] mißbraucht gewiß seine Freiheit in Ansehung anderer seinesgleichen; und ob er gleich als vernünftiges Geschöpf ein Gesetz wünscht, welches der Freiheit aller Schranken setze: so verleitet ihn doch seine selbstsüchtige thierische Neigung, wo er darf, sich selbst auszunehmen. (IaG, AA 08: 23.5 – 10)
 
                  
 
                  Aufgrund dieser Tendenz, die eigene Freiheit auf Kosten der anderen zu missbrauchen, bezeichnet Kant die Leidenschaft der Herrschsucht auch als „an sich ungerecht”: Es ist der „ Freiheit unter Gesetzen, worauf jedermann Anspruch machen kann, zuwider und ungerecht”, „sich bei Zeiten in den Vortheil der Gewalt über [andere] zu setzen”, um „andere Menschen zu seinen Absichten zu gebrauchen” (Anth, AA 07: 273.16 – 20). Es bedarf deshalb eines äußeren Zwanges, der uns davon abhält, unsere Freiheit zum Schaden anderer zu missbrauchen. Voraussetzung eines friedlichen Zusammenlebens ist mithin staatlicher Zwang, der den Freiheitsgebrauch der Individuen so koordiniert, dass sie einander ihrer Freiheit nicht Abbruch tun: Der Mensch „ist ein Thier, das, wenn es unter andern seiner Gattung lebt, einen Herrn nöthig hat”: einen „Herrn, der ihm den eigenen Willen breche und ihn nöthige, einem allgemeingültigen Willen, dabei jeder frei sein kann, zu gehorchen” (IaG, AA 08: 23.5 – 6, 23.10 – 12).
 
                  Der natürliche soziale Antagonismus führt somit einerseits dazu, dass wir genötigt werden, eine staatliche Rechtsordnung zu errichten, die die Freiheit aller schützt. Andererseits machen es dieselben antagonistischen Neigungen jedoch besonders schwer, gerade einen solchen Zustand zu errichten und zu bewahren: Denn die Herrschenden sind notwendigerweise selbst Menschen, haben mithin dieselbe natürliche Neigung, ihre Freiheit und damit auch ihre Macht zum eigenen Vorteil zu missbrauchen. Einen guten, gerechten Herrscher zu finden, bzw. ein solcher zu sein, ist für Menschen offenbar unmöglich:
 
                   
                    Wo nimmt er aber diesen Herrn her? Nirgend anders als aus der Menschengattung. Aber dieser ist eben so wohl ein Thier, das einen Herrn nöthig hat. Er mag es also anfangen, wie er will; so ist nicht abzusehen, wie er sich ein Oberhaupt der öffentlichen Gerechtigkeit verschaffen könne, das selbst gerecht sei; er mag dieses nun in einer einzelnen Person, oder in einer Gesellschaft vieler dazu auserlesenen Personen suchen. (AA 08: 23.12 – 18; unsere Hervorh.)
 
                  
 
                  Der Besitz von Macht führt, so Kants anthropologische These, unvermeidlich dazu, sie auch zu missbrauchen: „Denn jeder derselben wird immer [!] seine Freiheit mißbrauchen, wenn er keinen über sich hat, der nach den Gesetzen über ihn Gewalt ausübt” (AA 08: 23.18 – 20).19  
 
                  Die Konzeption der ungeselligen Geselligkeit vertritt Kant auch in der Friedensschrift noch, wie der Abschnitt „Von der Garantie des ewigen Friedens” zeigt, in welchem der soziale Antagonismus zwischen Einzelnen und Gruppen als natürlicher Antrieb des historischen Fortschritts charakterisiert wird (ZeF. AA 08: 360 – 368). Die Vorstellung der aus dem sozialen Antagonismus resultierenden Neigung, über andere durch Ehre, Geld oder Macht zu herrschen, steht im Hintergrund von Kants Behauptung in der Friedensschrift, dass der Besitz der Macht unvermeidlich dazu führt, den freien Gebrauch der Vernunft zu verderben, also zumindest in Teilen unmöglich zu machen. Wie Kant diese Behauptung versteht, lässt sich an seiner Kritik des Juristen aufzeigen, die sich im Vorfeld der Stellungnahme zum Philosophenkönigssatz findet: Der im Staatsdienst stehende Jurist zeichnet sich nicht nur durch epistemische Kompetenz zur Rechtsanwendung aus, sondern er besitzt als Vertreter des Staates auch eine gewisse Macht, um die Gesetze durchsetzen zu können. Beide Aspekte zeigen sich für Kant im Symbol des juristischen Berufsstandes: der mit Waage und Schwert ausgestatteten Göttin Justitia (AA 08: 369.12 – 14). Der Besitz von Macht führt laut Kant nun dazu, dass der Jurist allzu schnell versucht ist, „wenn die eine Schale” der Waage der Gerechtigkeit „nicht sinken will, das Schwert mit hinein zu legen” (AA 08: 369.12 – 17). Kant attestiert dem Juristen also die Tendenz, sich der mit seinem Amt einhergehenden Macht zu bedienen, um die eigenen Ansichten auch gegen schwerer wiegende Gründe der anderen Seite durchzusetzen. An den Juristen zeigt sich daher die nachteilige Wirkung von Machtbesitz auf den freien Gebrauch der Vernunft.20 Die Juristen sind in Kants Augen entsprechend nicht dafür geeignet, unbefangen über grundsätzliche Fragen des Rechts zu räsonieren.21 Diese Problematik betrifft natürlicherweise jeden, der in den Genuss von Macht kommt.22 Entsprechend können die Herrschenden nicht zugleich Philosophen sein – deren Aufgabe gerade die interesselose und unvoreingenommene Untersuchung der Prinzipien des Rechts ist – und sollen die Philosophen nicht an die Herrschaft kommen oder unmittelbar an der Politik partizipieren.23 
 
                  Anders als bei Platon ist es nicht der Mangel an Einsicht, der hier das Problem guter Herrschaft aufwirft. Bei Platon ist schlechtes Handeln ein Resultat von Unwissenheit, von Mangel an Einsicht in das Gute, und fallen umgekehrt Wissen und Tugend in eins. Bei Kant hingegen weiß der Mensch als Vernunftwesen zwar grundsätzlich um seine Pflicht und hat auch hinreichenden Grund, sie zu befolgen: Das moralische Gesetz ist der für alle verfügbare Kompass des Handelns, und mit dessen Bewusstsein geht unvermeidlich das Gefühl der Achtung einher, durch das uns richtiges Handeln stets motivational möglich ist (u. a. KpV, AA 05: 30). Doch unser natürliches Verlangen nach Glückseligkeit reizt uns dazu, uns über die Pflicht hinwegzusetzen:
 
                   
                    Der Mensch fühlt in sich selbst ein mächtiges Gegengewicht gegen alle Gebote der Pflicht, die ihm die Vernunft so hochachtungswürdig vorstellt, an seinen Bedürfnissen und Neigungen, deren ganze Befriedigung er unter dem Namen der Glückseligkeit zusammenfaßt. (GMS, AA 04: 405.5 – 8)
 
                  
 
                  Das Bewusstsein des moralisch Richtigen ist zwar ein hinreichender Grund, es auch zu tun; daraus folgt aber anders als bei Platon nicht, dass das Subjekt es auch tatsächlich tut. Ob wir unser Glücksstreben in die Grenzen des moralisch Zulässigen verweisen oder ihm darüber hinaus nachgeben, ist bei Kant allein unserer freien Entscheidung anheimgestellt (RGV, AA 06: 44).24 Vom moralischen Standpunkt aus gesehen erscheint es also durchaus möglich, dass es gute Herrscher gibt. Jedoch müssen wir bei einem Blick in die Welt davon ausgehen, dass die Menschen die moralisch falsche Wahl ihrer obersten Maxime getroffen haben, der Mensch also gleichsam von Natur aus böse ist. Denn einerseits lässt sich das Bestehen einer guten Gesinnung, in anderen wie in uns selbst, nicht erkennen (GMS, AA 04: 407 – 408), und andererseits zeigt uns die Erfahrung, dass Menschen ständig unmoralisch handeln, mithin keine moralische Gesinnung haben können (RGV, AA 06: 32 – 34). Für den Einzelnen lässt sich dem mithilfe staatlicher Gesetzgebung und obrigkeitlichem Zwang zumindest zur äußerlichen Befolgung des Sittengesetzes begegnen: „Das Problem der Staatserrichtung ist […] selbst für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben) auflösbar” (ZeF, AA 08: 366.15 – 17).25 
 
                  Die Herrschenden selbst jedoch kann man nicht wiederum durch eine höhere Gewalt zwingen. Ein guter Herrscher müsste mithin zwei miteinander unvereinbare Anforderungen erfüllen können: Er muss „ gerecht für sich selbst und doch ein Mensch sein” (IaG, AA 08: 23.20 – 21). Aufgrund der dem Menschen inhärenten Tendenz zum Machtmissbrauch erachtet Kant die Errichtung eines wahrhaft rechtlichen Zustands nicht nur als das „größte” (AA 08: 22.6) und „schwerste” Problem (AA 08: 23.2), das sich der Menschheit stellt; vielmehr hält er eine vollständige Auflösung dieser Problematik tatsächlich für unmöglich: „aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden” (AA 08: 23.22 – 24).26 
 
                 
                
                  3.2 Kants Ablehnung des Ideals guter Alleinherrschaft
 
                  Sowohl in der Friedensschrift als auch in der Rechtslehre wendet sich Kant gegen Verfechter der absoluten Monarchie. Nicht nur stellt er die Republik als einzige mit der Freiheit der Bürger übereinstimmende Staatsform heraus (ZeF, AA 08: 349.9 – 350.4; RL § 52, AA 06: 340.27 – 341.12; vgl. auch SF, AA 07: 90 – 91). In beiden Schriften wendet er sich explizit gegen absolutistische Deutungen von Alexander Popes Diktum, dass die bestgeführte Regierung die beste sei (ZeF, AA 08: 353 Fn.; RL § 51).27 Die von Absolutisten mit Verweis auf die Regierung guter Monarchen aufgestellte Behauptung, dass die bestgeführte Regierung „auch die beste Regierungsart, d. i. Staatsverfassung,” sei, ist laut Kant „grundfalsch” (ZeF, AA 08: 353.30 – 32 Fn.). Sie dient lediglich absolutistischer Propaganda: Sie ist eine „Vertröstung, womit sich das Volk befriedigen soll”, weiter in der „Monarchie (eigentlich hier Autokratie)” zu leben (RL § 51, AA 06: 339.19 – 21). In der Friedensschrift stellt Kant dabei als Problem heraus, dass in absolutistischen Monarchien auch schlechte Herrscher an die Macht gelangen können, was auch regelmäßig geschieht – und dies, obwohl gerade die Machtfülle des Absolutismus dies hätte verhindern können:
 
                   
                    Wer hat wohl besser regiert als ein Titus und Marcus Aurelius, und doch hinterließ der eine einen Domitian, der andere einen Commodus zu Nachfolgern; welches bei einer guten Staatsverfassung nicht hätte geschehen können, da ihre Untauglichkeit zu diesem Posten früh genug bekannt war, und die Macht des Beherrschers auch hinreichend war, um sie auszuschließen. (AA 08: 353.32 – 37)
 
                  
 
                  In der Friedensschrift und der Rechtslehre setzt Kant dem personalistischen Modell guter Herrschaft, das von den Verteidigern der absoluten Monarchie vertreten wird und das Kant in der Idee vertreten hatte, ein konstitutionalistisches Modell entgegen: „die beste Verfassung ist die, durch welche der Staatsverwalter zum besten Regenten gemacht wird” (RL § 51, AA 06: 339.23 – 24; Hervorh. im Orig.). Das heißt, der Staat ist dann optimal verfasst, wenn die Person oder Personengruppe, die das Amt des Regenten ausübt, dies zwangsläufig auf die bestmögliche, d. h. mit Recht und Freiheit übereinstimmende, Art und Weise tut – wobei insbesondere die Gewaltenteilung und der damit verbundene Repräsentationalismus eine bedeutende Rolle spielen.28 Es wirkt mithin so, als wäre Kant der Ansicht, dass das Vorliegen bestimmter struktureller, institutioneller Voraussetzungen nicht nur erforderlich ist, um gute Herrschaft sicherzustellen (und schlechte, insbesondere despotische Herrschaft zu verhindern), sondern auch hinreichend, um sie hervorzubringen.29 Dass die Herrschenden über bestimmte Tugenden zu verfügen haben, scheint in diesem Ansatz nicht erfordert zu werden. Wie wir später zeigen werden, ist die Sache so einfach nicht. Doch zunächst wollen wir uns Kants positiver Konzeption des Verhältnisses von Philosophie und Politik zuwenden.
 
                 
               
              
                4 Freies Philosophieren als Voraussetzung guter Politik
 
                Die Ablehnung des platonischen Philosophenkönigssatzes verknüpft Kant mit zwei Forderungen: Die Staaten sollen die Philosophen frei arbeiten und veröffentlichen lassen und sie sollen die von den Philosophen über die Politik angestellten Überlegungen beachten. Was Kant hierbei vorschwebt, ist eine Art indirekter, über den öffentlichen Diskurs vermittelter Beratung der Politik durch die Philosophie:30 Politische Philosophie soll sich in der Öffentlichkeit vollziehen können und die Politik soll aus diesem öffentlichen Diskurs schöpfen (4.1). Für eine gute Politik erweist sich die Philosophie dabei insofern als erforderlich, als sie diejenige Disziplin ist, die aufgrund ihrer Machtferne in der Lage ist, unverfälschte Einsichten auf dem Gebiet der Moral zu gewinnen – und damit auch auf dem Gebiet des ( Vernunft‑)‌ Rechts, das wiederum die Politik normiert (4.2).
 
                
                  4.1 Herrscher, hört die Philosophen!
 
                  Der „Geheime Artikel” der Friedensschrift fordert von den Staaten bzw. ihren Regierungen, in ihrem Handeln auf die Grundsätze der Philosophen Rücksicht zu nehmen, wobei es der Zielsetzung der Schrift entsprechend vor allem um das Schaffen von Frieden zwischen den Völkern geht: 
 
                   
                    Die Maximen der Philosophen über die Bedingungen der Möglichkeit des öffentlichen Friedens sollen von den zum Kriege gerüsteten Staaten zu Rathe gezogen werden. (AA 08: 368.28 – 31; Hervorh. getilgt)31 
 
                  
 
                  Kant präsentiert einen prudentiellen und einen moralischen Grund für die Forderung. So ist es auf der einen Seite „sehr rathsam” für die Staaten, die Überlegung der Philosophen zu berücksichtigen (AA 08: 368.35 – 369.1). Im Hintergrund steht dabei die Auffassung, dass der Krieg die Staaten letztlich selbst ins Verderben führt (vgl. etwa AA 08: 346.1 – 3: Staatsbankrott durch Kriegsschulden). Auf der anderen Seite besteht ein moralischer Grund für die Forderung des Artikels „schon in der Verpflichtung durch allgemeine ( moralisch-gesetzgebende) Menschenvernunft” (AA 08: 369.8 – 9). Wie Kant im Beschluss der Rechtslehre formuliert, „spricht die moralisch- praktische Vernunft in uns ihr unwiderstehliches Veto aus: Es soll kein Krieg sein” (RL, AA 06: 354.20 – 21). Insofern die „ Maximen der Philosophen” Auskunft darüber geben, dass und wie der Zustand des Krieges zwischen den Staaten prinzipiell überwunden werden kann, ist es also auch Pflicht, ihre Vorschläge zu berücksichtigen.
 
                  Kants Ausbuchstabierung der Forderung, die Maximen der Philosophen „zu Rathe” zu ziehen, lässt diese auf den ersten Blick als sehr schwach erscheinen, wie sich an vier Punkten zeigt (ZeF, AA 08: 368 – 369): (a) Die Herrscher brauchen die Philosophen nicht aktiv oder gar öffentlich um Rat fragen. Eine solche Forderung weist Kant zurück, da sie dem Ansehen des Staates und seiner Regierung schaden könnte.32 (b) Der Staat hat die Philosophen auch nicht explizit aufzufordern, über die Angelegenheiten der Politik nachzudenken: Dies täten die Philosophen schon von alleine, wenn man sie nur lässt. (c) Es genügt entsprechend, den Philosophen die Möglichkeit zu geben, sich „frei und öffentlich” auszutauschen. Ihr Meinungsaustausch ist also lediglich nicht zu unterdrücken. (d) Die Maximen der Philosophen „zu Rathe” zu ziehen, heißt nicht, ihnen die Rolle von Beratern oder gar Entscheidern zu geben:
 
                   
                    Es ist aber hiemit nicht gemeint: daß der Staat den Grundsätzen des Philosophen vor den Aussprüchen des Juristen (des Stellvertreters der Staatsmacht) den Vorzug einräumen müsse, sondern nur daß man ihn höre. (AA 08: 368.9 – 12)
 
                  
 
                  Die Überlegungen der Philosophen sollen also zwar vernommen werden; ihnen wird jedoch als solchen kein Vorrang vor den Vorschlägen der Juristen eingeräumt.
 
                  Wenngleich Kant im Streit der Fakultäten die Hoffnung äußert, dass „dereinst […] die Letzten die Ersten (die untere Facultät die obere) würden, zwar nicht in der Machthabung, aber doch in Berathung des Machthabenden” (AA 07:37.22 – 24), so lehnt er dennoch das von manchen als Alternative zur platonischen Personalunion von Philosophie und Politik verfochtene Modell einer unmittelbaren Beratung des Herrschers durch den Philosophen ab.33 Ein Grund für die Ablehnung eines solchen Modells lässt sich leicht angeben: Der beratende Einfluss auf die Regierung stellt eine Nähe zur Macht, wenn nicht gar einen zumindest mittelbaren Besitz derselben dar. Dadurch aber würde der freie Gebrauch der Vernunft – nicht viel anders als bei der unmittelbaren Philosophenherrschaft – untergraben, wie es Kant bei den Juristen diagnostiziert (siehe Abschnitt 3.1). Es ist gerade ihr Mangel an Autorität und ihre Freiheit, d. h. ihre Unabhängigkeit, aus der der Philosophie ihre Einsichten erwachsen, die der Regierung schließlich zum Nutzen gereichen (SF, AA 07: 35.25 – 27).
 
                  Die Hauptstoßrichtung von Kants Forderungen scheint die Etablierung einer freien Öffentlichkeit zu sein, in der die Philosophen ihre Ansichten über die Politik artikulieren und austauschen können. Unzweifelhaft hat der Geheime Artikel diese – man könnte sagen: durchaus liberale – Konsequenz.34 Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Kant trotz der als solchen sehr schwachen Forderungen – die Philosophen sollen nur vernommen werden, brauchen jedoch weder offiziell befragt noch sollen ihre Äußerungen als solche denen der Juristen vorgezogen werden – der Philosophie eine essentielle inhaltliche Aufgabe für das Gelingen der Politik zuschreibt. Die Philosophie kann gerade aufgrund ihrer institutionellen Machtferne das, was die Rechtswissenschaft nicht kann: die wahren moralischen Prinzipien der Politik ermitteln und ausbuchstabieren.
 
                 
                
                  4.2 Die Bedeutung einer freien Philosophie für die Politik
 
                  Im Streit der Fakultäten betont Kant die Bedeutung der Philosophie als freier Wissenschaft, der insbesondere die Rolle zukommt, grundlegende normative Wahrheiten zu ermitteln. Im ersten Abschnitt der Schrift, der den Streit der philosophischen mit der theologischen Fakultät behandelt, findet sich zunächst eine allgemeine Einleitung mit einer Charakteristik der einzelnen Fakultäten und Überlegungen zu ihrem Verhältnis untereinander. Die drei oberen Fakultäten – die theologische, juristische und medizinische – unterscheiden sich von der unteren, philosophischen Fakultät dadurch, dass ihre Lehren unmittelbar im Interesse der Regierung liegen, da diese durch sie „sich den stärksten und dauerndsten Einfluß aufs Volk verschafft” (AA 07: 19.2 – 4). Entsprechend werden die Lehren der oberen Fakultäten von der Regierung sanktioniert (AA 07: 19.7) und als Lehrinhalte bestimmte schriftlich fixierte Statute vorgeschrieben (AA 07: 22), so dass „der biblische Theolog (als zur obern Facultät gehörig) seine Lehren nicht aus der Vernunft” schöpft, „sondern aus der Bibel”, „der Rechtslehrer nicht aus dem Naturrecht, sondern aus dem Landrecht, [und] der Arzneigelehrte seine ins Publicum gehende Heilmethode nicht aus der Physik des menschlichen Körpers, sondern aus der Medicinalordnung” (AA 07: 23.9 – 13). In jedem Fall sind die Gelehrten der oberen Fakultäten der Autorität der Regierung unterworfen (AA 07: 23.14 – 16).
 
                  Gegenüber den drei oberen Fakultäten zeichnet sich die philosophische Fakultät durch ihre Freiheit – aber auch eine damit einhergehenden Machtlosigkeit – aus. Gerade aufgrund ihrer Freiheit bildet die philosophische Fakultät einen integralen Bestandteil des staatlich organisierten Lehrbetriebs:
 
                   
                    Es muß zum gelehrten gemeinen Wesen durchaus auf der Universität noch eine Facultät geben, die, in Ansehung ihrer Lehren vom Befehle der Regierung unabhängig, keine Befehle zu geben, aber doch alle zu beurtheilen die Freiheit habe, die mit dem wissenschaftlichen Interesse, d. i. mit dem der Wahrheit, zu thun hat, wo die Vernunft öffentlich zu sprechen berechtigt sein muß: weil ohne eine solche die Wahrheit (zum Schaden der Regierung selbst) nicht an den Tag kommen würde, die Vernunft aber ihrer Natur nach frei ist und keine Befehle etwas für wahr zu halten (kein crede, sondern nur ein freies credo) annimmt. (AA 07: 19.21 – 20.6)
 
                  
 
                  Kant präsentiert hier ein rationalitätstheoretisches und ein pragmatisches Argument für die Freiheit der philosophischen Fakultät. Das erste beruht schlicht darauf, dass man zur Annahme von Überzeugungen nicht gezwungen werden kann. In Abwesenheit anderer Zwecke als dem der Wahrheitssuche muss die philosophische Fakultät frei bleiben, um ihrer Tätigkeit überhaupt nachkommen zu können. Das daran anschließende pragmatische Argument verweist darauf, dass die Beschränkung der ungestörten und öffentlichen Wahrheitssuche der Regierung selbst zum Schaden gereichen würde (so auch AA 07: 28.28 – 31). In Kants Augen hat gerade die freie Wahrheitssuche einen wichtigen Nutzen für den Staat. Die philosophische Fakultät dient dazu, die oberen Fakultäten wissenschaftlich „zu controlliren”, wodurch sie zunächst diesen selbst nützlich wird, insofern „auf Wahrheit”, als „wesentliche und erste Bedingung der Gelehrsamkeit überhaupt”, „alles ankommt” (AA 07: 28.2 – 7). Die philosophische Fakultät kümmert sich als freie Fakultät darum, „die Wahrheit zum Vortheil jeder Wissenschaft auszumitteln und sie zum beliebigen Gebrauch der oberen Facultäten hinzustellen” (AA 07: 28.12 – 14). Indem sie den oberen, dem Interesse des Staates unmittelbar dienenden Fakultäten nützlich ist, ist sie mittelbar auch dem Staat selbst nützlich.
 
                  Die philosophische Fakultät besteht laut Kant nun aus zwei Abteilungen:
 
                   
                    Die philosophische Facultät enthält nun zwei Departemente, das eine der historischen Erkenntniß (wozu Geschichte, Erdbeschreibung, gelehrte Sprachkenntniß, Humanistik mit allem gehört, was die Naturkunde von empirischem Erkenntniß darbietet), das andere der reinen Vernunfterkenntnisse (reinen Mathematik und der reinen Philosophie, Metaphysik der Natur und der Sitten) und beide Theile der Gelehrsamkeit in ihrer wechselseitigen Beziehung auf einander. (AA 07: 28.16 – 22)
 
                  
 
                  Die Tätigkeit der philosophischen Fakultät erstreckt sich damit auf alle Bereiche des menschlichen Wissens. Sie vermittelt zwar nicht die spezifischen „Lehren und Gebote der oberen” Fakultäten, macht jedoch ohne Unterschied sämtliche Gegenstände der Erkenntnis, auch die der oberen Fakultäten, „zum Gegenstande ihrer Prüfung und Kritik” (AA 07: 28.22 – 27).
 
                  Für unseren Zusammenhang ist nun wesentlich, dass die Philosophie die reine Vernunfterkenntnis von Recht und Moral, die Metaphysik der Sitten (AA 07: 28.21), zum Gegenstand hat. Während der Jurist seine Lehren „nicht aus dem Naturrecht, sondern aus dem Landrecht” schöpft (AA 07: 23.10 – 11), kümmern sich die Philosophen gerade um das Naturrecht, d. h. um die Kenntnis derjenigen rechtlichen Normen, „zu denen die Verbindlichkeit auch ohne äußere Gesetzgebung a priori durch die Vernunft erkannt werden kann” (MS, AA 06: 224.29 – 31). Dabei hat der Philosoph als der Rechtskundige in der „systematischen Kenntniß der natürlichen Rechtslehre (Ius naturae)” die Aufgabe, „zu aller positiven Gesetzgebung die unwandelbaren Principien her‍[zu]‌geben” (RL § A, AA 06: 229.13 – 15). Die Philosophie ist es also, die die Grundlagen des Rechts und damit auch der Politik als „ausübender Rechtslehre” (ZeF, AA 08: 370.11) ermittelt. 
 
                  Im Anhang der Friedensschrift über Miss- und Einhelligkeit zwischen Moral und Politik argumentiert Kant dafür, dass der Moral das Primat vor der Staatsklugsheitslehre des ‚praktischen Politikers‘ zukommt (AA 08: 343.7), die allein auf den Vorteil des Staates – und d. h. vor allem auf Machtvergrößerung (AA 08:375.20) – abzielt (AA 08: 370.13 – 16).35 Damit werden Klugheitsüberlegungen zwar nicht aus dem Feld der Politik verbannt, sie haben sich jedoch in den von der Moral, mithin vom Vernunftrecht gesteckten Grenzen zu bewegen:36 „Der Grenzgott der Moral weicht nicht dem Jupiter (dem Grenzgott der Gewalt)” (AA 08: 370.27 – 28; vgl. auch 380.27 – 37). Der Moral als theoretischer Rechtslehre hat die Politik als ausübende Rechtslehre gegenüberzustehen (AA 08: 370.11 – 16), ihre Aufgabe ist also, dem Recht zur Wirklichkeit zu verhelfen. Die Juristen sowie die ‚klugen‘ Politiker oder ‚politischen Moralisten‘, welche letztere die Moral pervertieren, indem sie sie nach den Zielen der empirischen Politik interpretieren, können das nicht, weil sie von falschen Prinzipien ausgehen. Damit bleibt der Philosoph, der die Grundlagen von Recht und Politik erforschen und darlegen kann. Insofern die Philosophen dabei allein der Wahrheitssuche verpflichtet sind, ist es, wie Kant immer wieder betont, für den Staat auch ganz ungefährlich, sie frei arbeiten und publizieren zu lassen (SF, AA 07: 28.11 – 15; ZeF, AA 08: 369.34 – 36).
 
                 
               
              
                5 Tugenden als Voraussetzung guter Herrschaft
 
                Man könnte nun den Eindruck gewinnen, dass Kants Lösung des Problems guter Herrschaft letztlich rein strukturell sei: Auf der einen Seite bedarf es – neben der idealiter republikanischen Verfassungsform – einer freien Öffentlichkeit, mithin der Möglichkeit, sich ohne Repressionen durch die Zensur öffentlich zu äußern; auf der anderen Seite braucht es eine Gruppe unabhängiger Gelehrter, der Philosophen, deren Aufgabe nicht ist, staatlichen Einfluss auf das Volk auszuüben, sondern frei der Wahrheit nachzugehen, gerade auch in Fragen, die Recht und Politik betreffen. Doch so einfach ist es nicht. Damit die arbeitsteilige Kooperation zwischen Philosophie und Politik funktionieren kann, bedarf es einer Reihe von Gelingensbedingungen auf Seiten der Regenten und Politiker. Anders als bei Platon bedürfen die Machthabenden bei Kant freilich keiner Universalbildung und keiner vollumfänglichen Erkenntnis des Guten, da sie sich ja vielmehr die Erkenntnisse der Philosophen zunutze machen können, und auch eine wahrhaft umfassende Aufklärung derjenigen, die auf den Thronen sitzen, wie Kant sie in der Idee noch erhoffte, ist nicht mehr nötig. Dennoch müssen die Politiker auch in Kants später Konzeption über ein gewisses Maß an moralischem wie intellektuellem Aufgeklärtsein, sprich: über bestimmte intellektuelle wie moralische Tugenden verfügen.
 
                Auf Seiten der intellektuellen Tugend gehört hierzu die Bereitschaft, die Philosophen überhaupt ‚zu hören‘, wie Kant in der Friedensschrift formuliert.37 Dies setzt wiederum ein Bewusstsein der eigenen Irrtumsanfälligkeit voraus ebenso wie die Einsicht, dass mit dem politischen Amt bestimmte tätigkeitsinhärente Vorurteile und Beschränkungen des Vernunftgebrauchs einhergehen. Zudem muss der Politiker Vertrauen in das Wissen der Gelehrten haben und darf nicht seine eigenen Ansichten – und mag er noch so sehr von diesen überzeugt sein – höher ansetzen als deren öffentliche Ausführungen: eine Haltung, die man als epistemische Demut bezeichnen könnte. Schließlich muss der Politiker auch Vertrauen in die allgemeine Zuträglichkeit von Wissenschaft und Wahrheit haben, muss also dem Ethos der Aufklärung verschrieben sein, und darf nicht einem radikalen Voluntarismus und Relativismus verfallen, demzufolge alle geäußerten Meinungen gleichermaßen begründet sind. In all diesen Punkten berühren sich intellektuelle und moralische Tugend deutlich, denn gutes Handeln setzt auch ein Bewusstsein der eigenen praktischen Fehlbarkeit voraus. Ein guter Politiker muss sich der von Kant herausgestellten Versuchung der Macht bewusst sein und entsprechend seine eigene Motivlage reflektieren.38 Vor allem erfordert die Umsetzung der von den Philosophen identifizierten Prinzipien des Rechts nicht nur die intellektuelle Bereitschaft, deren Äußerungen zur Kenntnis zu nehmen, sondern ebenso die Bereitschaft, sie auch umzusetzen. Zwar argumentiert Kant in der Idee dafür, dass die Bewahrung und Fortentwicklung des rechtlichen Zustands auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der Herrschenden liegen;39 doch dabei bleibt die Verwirklichung des Vernunftrechts stets prekär. Gesichert ist sie nur dann, wenn der Politiker selbst moralisch ist, also ein genuines Interesse am Recht nimmt und dessen Verwirklichung nicht nur in Abhängigkeit weiterer Zwecke, sondern als solche will.40 Dies gilt in erster Linie natürlich für die strukturellen Voraussetzungen einer im kantischen Sinne aufgeklärten Politik: Die Machthabenden müssen bereit sein, das Recht der Redefreiheit dort, wo es besteht, zu bewahren und dort, wo es noch nicht vorhanden ist, allererst einzuführen.
 
               
              
                6 Resümee
 
                Wie wir dargelegt haben, formuliert Kant in Zum ewigen Frieden und in der Rechtslehre eine radikale Kritik am platonischen Ideal der Philosophenherrschaft. Kant argumentiert, dass sich die platonische Vorstellung der Einheit von Politik und Philosophie aus anthropologischen und rationalitätsspezifischen Gründen als naiv erweist und zu verwerfen ist. Kant selbst stellt dem ein arbeitsteiliges Modell des freien öffentlichen Vernunftgebrauchs gegenüber, das nicht zuletzt darauf abzielt, die Schwächen des platonischen Ansatzes zu kompensieren. In seinem Bemühen, ein realistischeres Modell guter politischer Herrschaft zu entwickeln, hebt Kant unter anderem darauf ab, dass seine Idee des freien öffentlichen Vernunftgebrauchs nicht mehr auf die utopische Forderung des Vorhandenseins eines weisen und tugendhaften Herrschaftspersonals angewiesen ist, die er in Friedensschrift und Rechtslehre als Teil der absolutistischen Propaganda entlarvt. Dies jedoch ist, wie wir im letzten Abschnitt aufgezeigt haben, nur in Teilen haltbar. Damit es in Kants Modell zu dem erhofften Zusammenwirken von Philosophie und Politik kommen kann, muss der Politiker vielmehr über ein umfangreiches Set an wünschenswerten epistemischen und ethischen Grundhaltungen verfügen. Insofern kommt auch Kants Bestimmung des Verhältnisses von Politik und Philosophie nicht ohne eine Form von Restplatonismus aus. Mit der Zurückweisung des Ideals der Philosophenherrschaft und der damit verbundenen Forderung, dass die Philosophen gleichwohl von den Herrschenden gehört werden sollen, weist Kants philosophische Kritik an Platon jedoch eine überraschende Gemeinsamkeit zum antiken Aristotelismus auf, von dem Themistios sagte:
 
                 
                  In allem übrigen war Plato göttlich und ehrwürdig, aber in schlichtweg gefährlicher Weise äußerte er jenen Gedanken, daß das Übel nicht eher von den Menschen weichen werde, als bis entweder die Philosophen Könige oder die Könige Philosophen sein würden. Dieser Gedanke ist geprüft worden und hat gegenüber der Zeit Rechenschaft abgelegt. Richtig ist es, Aristoteles zu bewundern, weil er durch eine leichte Änderung von Platos Äußerung den Gedanken wahrer machte, indem er sagte, Philosoph zu sein sei für den König nicht etwa nur unnötig, sondern sogar hinderlich. Er müsse vielmehr den wahren Philosophen gehorsam und mit der Bereitschaft zum Zuhören begegnen. […] Wir müssen aber den hier in Rede stehenden Gedanken ( Platos) in das Reich der Wünsche verweisen, von denen wir Menschen oft träumen und die nie leicht in Erfüllung gehen können. Wir sollen zufrieden sein, wenn eines Tages ein Herrscher erscheint, der nicht selbst ein Philosoph ist, sich aber den wahren Philosophen gegenüber als willfährig und zum Zuhören bereit zeigt. (Themistios, Staatsreden VIII.9; Übersetzung von Leppin und Portmann)
 
                
 
                Will man Kants politisches Denken in seinem Verhältnis zur Antike betrachten, so stehen die kantische Konzeption des Verhältnisses von Politik und Philosophie sowie Kants Idee eines öffentlichen Vernunftgebrauchs somit eher in aristotelischer als in platonischer Traditionslinie.
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              Notes

              1 
                Alle Übersetzungen des Textes der Politeia in diesem Beitrag stammen von Vrestska 2001.
 
              
              2 
                Da Kant – anders als Platon in seiner Politeia – nur von männlichen Philosophen ausgeht (vgl. nur Anthropologie, AA 07: 307 – 308, und Beobachtungen, AA 02:230), verwenden wir im Folgenden auch nur die maskuline Form. Damit soll freilich weder behauptet noch impliziert werden, dass Kants Forderung nach Wissenschaftsfreiheit nicht der Sache nach auf Philosoph*innen insgesamt zuträfe.
 
              
              3 
                Kants Eintreten für Publikationsfreiheit hat bekanntlich auch biographische Gründe: den Konflikt mit Friedrich Wilhelm II. und dessen Minister Wöllner aus Anlass der Veröffentlichung von Teilen der späteren Religionsschrift in der Berlinischen Monatsschrift, in deren Folge Kant faktisch mit einem Publikationsverbot im Hinblick auf Fragen der Religion belegt wurde. Siehe dazu Kants eigene Schilderung in der Vorrede des Streits der Fakultäten. 
 
              
              4 
                Der Philosophenkönigssatz findet sich zudem nahezu wortwörtlich im Siebten Brief (326a–b), und auch in seinem vermutlich letzten Werk, den Nomoi, hält Platon am Ideal der Herrschaft weiser Regenten fest: „Überhaupt gilt aber auch von jeder Regierung die gleiche Behauptung, daß die Entstehung der besten Verfassung (politeia aristê) und der besten Gesetze nur dann eintritt wenn die größte Macht (mit der größten) Weisheit und Besonnenheit in derselben Person sich vereinigt, sonst aber niemals” (Leg. 711e7 – 712a3; Übersetzung von Schleiermacher u. Susemihl). Der Philosophenkönigssatz bildet somit sowohl ein Grundprinzip von Platons mittlerer als auch später Politischer Philosophie.
 
              
              5 
                Mit der folgenden Analyse des Verhältnisses von Philosophie und Politik in Platons Politeia folgen wir weitgehend der Analyse von Trabattoni 2016, 265 – 268.
 
              
              6 
                Die Übersetzung stammt von Fuhrmann 2011.
 
              
              7 
                Vgl. auch den Schluss des Höhlengleichnisses, in dem es heißt, dass die unverständige Menge den Philosophen versuchen werde zu töten, sobald dieser beabsichtigt, jene zu erziehen und zu bekehren ( Platon, Rep. 516e–517a).
 
              
              8 
                Dass die Sorge des Philosophen um die eigene Seele dasselbe Wissen erfordert wie die Fürsorge um den gesamten Staat, findet in Rep. 580c darin einen Ausdruck, dass Platon die Fürsorge um die eigene Seele analog zur Herrschaft im Staat als königliche Herrschaft über sich selbst bezeichnet.
 
              
              9 
                Vgl. hierzu auch Rep. 517b–c, wo es heißt, dass die Idee des Guten Ursache (aitia) für alles Rechte (orthon) und Schöne (kalon) ist und uns hilft Wahrheit (alêtheia) und Einsicht (nous) zu erlangen, weshalb jeder, „der im eigenen wie im öffentlichen Leben vernünftig handeln will”, sie geschaut haben muss.
 
              
              10 
                Für die hier zugrunde gelegte Lesart, nach der es sich bei den Ideen selbst um die höchsten Güter handelt und das Gute in Harmonie, Proportion und natürlichen Hierarchien besteht s. Kraut 2022.
 
              
              11 
                Zur folgenden Rekonstruktion der Tugendhaftigkeit der Philosophenherrscher siehe Reeve 1988, 191 – 195.
 
              
              12 
                Ähnlich heißt es in Phaidon 64d–e, dass der wahre Philosoph sein gesamtes Streben und Handeln aufs Sterben und den Tod richte (und daher die körperlichen Lüste sowie den Besitz von Reichtum und Macht verachte), weil nur die gerechte Seele im Jenseits die Möglichkeit zur vollkommenen Erkenntnis erlange.
 
              
              13 
                Für eine entsprechende Kritik der Gesetze bei Platon siehe etwa Politikos 293e–295b.
 
              
              14 
                Kants Kritik am Philosophenkönigssatz findet sich im „Geheimen Artikel” der Friedensschrift, den Kant in der zweiten Auflage der Schrift ergänzt. Der „Geheime Artikel” schließt den Hauptteil der Schrift ab, der mit seinen Präliminar- und Definitivartikeln, einem Garantiezusatz und schließlich dem geheimen Zusatzartikel nach dem Vorbild völkerrechtlicher Verträge aufgebaut ist. Die Schrift schließt mit einem zweiteiligen Anhang über das Verhältnis von Moral und Politik.
 
              
              15 
                 Aramayo 2019, 99 – 100, meint, dass die „liason dangereuse” zwischen Politik und Philosophie auch der Politik schaden würde. Davon ist bei Kant so nicht die Rede. Was Kant jedoch ablehnt, ist eine blinde Umsetzung moralischer Forderungen durch „despotisirende […] Moralisten” (ZeF, AA 08:373.8 – 10) (vgl. auch Wood 2014, 95, und Höffe 2001, 174). Eberl und Niesen 2011, 281 – 282, sehen in Kants Ablehnung des Philosophenkönigssatz ein „Verdikt über die eingeschränkte Expertise der Philosophie” in politischen Fragen, insofern die Philosophie keine Auskünfte in konkreten Fällen geben könne.
 
              
              16 
                In der Religion stellt Kant zudem heraus, dass der soziale Antagonismus und die aus ihm erwachsenden Leidenschaften dazu führen, dass Menschen „einander wechselseitig in ihrer moralischen Anlage […] verderben” (AA 06: 93 – 94).
 
              
              17 
                Vgl. etwa RL, AA 06: 321 Fn. Das Böse in der menschlichen Natur besteht laut Kant gerade darin, dass wir die Befolgung moralischer Vorschriften an die Bedingung knüpfen, dass dies unserer Glückseligkeit keinen Abbruch tut, mithin die gelegentliche Abweichung von der Pflicht zur Maxime machen (RGV, AA 06: 32.14 – 16).
 
              
              18 
                Wir haben, so Kant in der Grundlegung, stets einen „Hang, wider jene strenge Gesetze der Pflicht zu vernünfteln und ihre Gültigkeit, wenigstens ihre Reinigkeit und Strenge in Zweifel zu ziehen und sie wo möglich unsern Wünschen und Neigungen angemessener zu machen” (GMS, AA 04: 405.13 – 16). Siehe zu Kants Auffassung des Vernünftelns Sticker 2022.
 
              
              19 
                Eine ganz ähnliche Auffassung von der menschlichen Natur liegt Platons Parabel vom Ring des Gyges ( Platon, Rep. 359c–360d) zugrunde, der zufolge Menschen dazu neigen ihren eigenen Vorteil auf Kosten anderer zu verfolgen, wenn sie nur keine sozialen Sanktionen zu fürchten haben.
 
              
              20 
                In einer Notiz merkt Kant an, dass die „ Begierde zu herrschen […] bey der juristischen Facultät in der Regel” ist (Refl, 6359, AA 18: 686.20 – 21).
 
              
              21 
                Ein weiterer Grund, den Kant benennt, ist der Umstand, dass die eigentliche Aufgabe der Juristen eben die Anwendung des Rechts, d. h. der staatlichen Vorschriften, ist, nicht jedoch deren Bewertung (ZeF, AA 08:373.22 – 24). Dies verträgt sich nicht gut mit einer freien Reflexion auf Legitimität und Güte dieser Vorschriften (ZeF, AA 08: 369.18 – 20).
 
              
              22 
                Eine andere Deutung der Problematik findet sich bei Niesen 2005, 239 – 243, der sie in besonderen „Gesprächssituationen ansiedelt, die strukturell gegen Widerspruch immunisiert sind” (2005, 243).
 
              
              23 
                Nicht zuzutreffen scheint uns hingegen die Deutung Aramayos 2019, 101, dass das Problem einer politischen Betätigung der Philosophen für Kant darin liege, dass sie dann zwangsläufig in politische Intrigen verwickelt würden und dadurch ihre moralische Sensitivität verlören.
 
              
              24 
                Das betont auch Guyer 2009, 145, mit Blick auf Kants Argumentation in der Idee. 
 
              
              25 
                Die Volk-von-Teufeln-Passage wird immer wieder so gelesen, als ginge es dabei um die Herrscher, also diejenigen, die den Staat einrichten. So klingt es etwa bei Pinzani (2011, 76 – 77), dem zufolge das Problem der Errichtung einer Republik „sogar von [!] einem Volk von Teufeln gelöst werden” könne (2011, 77). Die möglichen Teufel, von denen Kant hier spricht, sind jedoch die Bürger bzw. Untertanen, „für” welche der Staat eingerichtet wird. Kant wendet sich an dieser Stelle schlicht gegen die Position, dass republikanische Reformen nicht möglich seien, solange das Volk nicht bereits innerlich moralisiert, also von sich aus der Rechtsidee entsprechend handelte – eine freiheitliche Verfassung mithin nur für einen „Staat von Engeln” umsetzbar wäre (AA 08: 366.4 – 5). Dies war Kant etwa von August Wilhelm Rehberg vorgeworfen worden (vgl. Rehberg 1967, 127). Vgl. zur Teufelspassage auch Ludwig 1995, 74 – 76; Ludwig 1997, v. a. 226 Fn. 17; Guyer 2011, 130 – 131, sowie – mit anderer Stoßrichtung – Horn 2014, 193 – 194 und 268.
 
              
              26 
                 Guyer weist darauf hin, dass die Problemdiagnose des krummen Holzes „clearly a problem about rulers” bezeichnet (2009, 134 Fn. 2). Siehe zur Metapher des krummen Holzes und ihres Kontextes Kneller 2011, 55.
 
              
              27 
                Anlass für Kants Anmerkung in der Friedensschrift ist Mallet du Pans ein Jahr zuvor auf Deutsch erschienene Schrift Über die französische Revolution und die Ursachen ihrer Dauer, an deren Ende Alexander Popes Ausspruch „For forms of government let fools contest, // Whatever is best administer’d, is best” zitiert wird (Pope, Essay on Man, III.303—304; vgl. Mallet du Pan 1794, 206). In Kants Ausführungen in der Rechtslehre ist Zielscheibe der Kritik offensichtlich Johann August Eberhard, der sein die absolute Monarchie verteidigendes Werk Ueber Staatsverfassungen und ihre Verbesserung ebenfalls mit Popes Ausspruch schließt: „so steht nun die große Wahrheit unerschütterlich fest, daß die am besten verwaltete Verfassung die beste Verfassung ist” (1793/94, II 136). Eberhard vertritt den Standpunkt, dass es grundfalsch sei, die Fehler eines Staates seiner Verfassung anzukreiden (1793/94, I 75). Entscheidend sei vielmehr, dass ein Staat gut regiert werde: „Diejenigen, welche auf die Frage, welches ist die beste Regierungsform? geantwortet haben: eine jede ist gut, wenn sie mit Weisheit verwaltet wird, haben nicht allein etwas Wahres, sondern auch das allein Nützliche und Anwendbare über diese Frage gesagt.” (1793/94, I 74) Siehe zu Eberhards politischer Philosophie Batscha 1989. – Pope selbst hat sich gegen Missdeutungen dieser Stelle seines Essay verwahrt, insbesondere gegen die offenbar verbreitete Deutung, dass alle Staatsformen gleich gut seien (Breidert 1993, 117).
 
              
              28 
                Siehe dazu Thiele 2003.
 
              
              29 
                 Pinzani 2011, 77 – 78, liest Kants rechtsphilosophische Schriften der 1790er Jahre stark konstitutionalistisch und gegen absolutistische Positionen des hobbes’schen, aber auch des rousseau’schen Typs gerichtet. Demgegenüber hat jüngst Welsch 2021 eine Interpretation des kantischen Staatsrechts vorgelegt, die stark auf Volkssouveränität und Elemente direkter Demokratie (im Anschluss an Rousseau) abzielt.
 
              
              30 
                Vgl. Schneiders 1981, 171. Eberl und Niesen 2011, 282 – 283 akzentuieren in ihrer Deutung, dass den Philosophen dabei keine privilegierte Rolle zukomme, sondern sie sich schlicht „als Mitglieder der Weltbürgergesellschaft äußern”. Gerhardt 1995, 178, ist der Ansicht, dass der Einfluss der Philosophen sich dadurch vollziehe, dass sie als Aufklärer zur allgemeinen Urteilsbildung des Volkes beitrügen.
 
              
              31 
                Mit „öffentlichem Frieden‍[]” meint Kant hier offenbar – im Unterschied zu den von den Privaturteilen der einzelnen Herrscher abhängigen Friedensschlüssen zwischen einzelnen Staaten – die Errichtung eines rechtlichen Zustandes zwischen den Staaten, idealiter in Form einer föderal verfassten globalen Rechtsordnung, mindestens jedoch in Form eines Völkerbundes. Siehe zu Kants Forderung nach Weltrepublik und Völkerbund Brecher 2024 und die dort angeführte weitere Literatur.
 
              
              32 
                „Es scheint für die gesetzgebende Autorität eines Staats, dem man natürlicherweise die größte Weisheit beilegen muß, verkleinerlich zu sein, über die Grundsätze seines Verhaltens gegen andere Staaten bei Unterthanen (den Philosophen) Belehrung zu suchen” (ZeF, AA 08: 368.32 – 35). Entsprechend präsentiert Kant seine Forderung als Geheimartikel. Siehe zum besonderen Charakter des Artikels u. a. Gerhardt 1995, 172 – 177, und Eberl und Niesen 2011, 280 – 283. Auf die besondere Form der Friedensschrift haben wir oben in Fußnote 16 hingewiesen.
 
              
              33 
                Vgl. Schneiders 1981, 171. Entsprechende Ansätze finden sich bei Christian Thomasius und Christian Wolff. Siehe dazu Schneiders 1985, 384 – 395.
 
              
              34 
                So artikuliert Habermas die Ansicht, dass die „politisch fungierende Öffentlichkeit […] unter der ‚republikanischen Verfassung‘ zum Organisationsprinzip des liberalen Rechtsstaates” wird. Die Öffentlichkeit bekomme „über ihren pragmatischen Wert hinaus, konstitutive Bedeutung” (Habermas 1991, 183; 185). Brandt weist darauf hin, dass die Bedeutung der Öffentlichkeit in Kants politischer Philosophie deutliche Parallelen aufweist zu Rousseaus Rede im Contrat social von der öffentlichen Meinung als vierter Gewalt; Kant lasse sich damit zudem in die Tradition einreihen, die später die Presse als vierte Gewalt im Staat propagiert (Brandt 1996, 58 – 59).
 
              
              35 
                Wenn Kant im Anhang von „ Moral” spricht, so ist damit stets das Recht als Teilbereich der Moral gemeint. Es geht Kant um die Vorschriften des Vernunftrechts und nicht etwa um die innere ethische Gesinnung des Politikers. Vgl. Wood 2014, 94.
 
              
              36 
                Der moralische Politiker nimmt „die Principien der Staatsklugheitslehre so […], daß sie mit der Moral zusammen bestehen können” (AA 08:372.8 – 10). Die Umsetzung der Forderungen des Rechts kann dabei kontextsensitiv erfolgen, wie Kant betont (vgl. Brandt 1997, 237). Das Vorgehen des moralischen Politikers ist darin vom „despotisirende‍[n] (in der Ausübung fehlende‍[n]) Moralisten” unterschieden, der die Vorschriften der Moral auf unkluge Weise direkt umzusetzen versucht (AA 08:373.8 – 10).
 
              
              37 
                Im Aufklärungsaufsatz dient Friedrich II. als Paradebeispiel, der, wie Kant hervorhebt, sogar an seiner Gesetzgebung öffentliche Kritik zugelassen habe (AA 08: 41.15 – 22).
 
              
              38 
                Darauf legt Guyer 2009, 149, den Akzent.
 
              
              39 
                So weist Kant zum einen darauf hin, dass die mit fortschreitender Realisierung der Rechtsidee zunehmenden bürgerlichen Freiheiten dem Wohlstand und damit der Macht des Staates förderlich sind (IaG, AA 08: 27 – 28). Zum anderen könnten die Fürsten sich durch die Beförderung von Freiheit, Recht und Frieden ein „rühmliches Andenken” verschaffen, denn spätere Generationen würden sich, so Kant, in der Geschichte vor allem für das interessieren und das schätzen, „was Völker und Regierungen in weltbürgerlicher Absicht geleistet oder geschadet haben” (IaG, AA 08: 31.1 – 8). Wie u. a. Brandt 1999, 395 – 396, hervorhebt, stellt Kant hier auf die positive Wirkung der drei Neigungen Habsucht, Herrschsucht, Ehrsucht ab. Guyer 2009, 149, schlägt vor, die Idee als eine Art Fürstenspiegel zu lesen, der die Herrschenden dazu anhält, unablässig an der Verwirklichung des Rechts zu arbeiten.
 
              
              40 
                 Guyer 2009, 148 – 149, geht dabei so weit zu sagen, dass es einen gerechten Staat wie auch internationales Recht nur geben könne, wenn die Politiker wahrhaft moralisch sind.
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                Vorbemerkungen
 
                Reiche philosophische Texte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur vielen Vieles bringen, sondern auch für ihre Interpreten schier unerschöpflich sind. Fachleute sind sich daher auch nach Jahrhunderten bzw. Jahrtausenden nicht über ihre Deutung einig. Verantwortlich dafür ist nicht allein, dass man die reichhaltigen Texte zwangsläufig selektiv liest, sondern auch, dass diese Selektion vom Interesse der Interpreten bestimmt wird. Ein Vergleich zwischen philosophischen Texten aus sehr unterschiedlichen Zeiten wirkt zudem oft nicht nur der Verschiedenheit der Voraussetzungen der Interpreten wegen weit hergeholt, sondern auch wegen der Unterschiedlichkeit der sozialen und politischen Gegebenheiten. Das gilt auch für die hier in Aussicht genommene Fragestellung. Die Bedingungen des Lebens in einer kleinen griechischen Polis waren sehr andere, was Rechte und Pflichten ihrer Bürger angeht, als die in einem europäischen Nationalstaat des ausgehenden 18. Jahrhunderts. So ist laut Aristoteles ein Staat von 100 000 Bürgern keine Polis mehr.1 Zur Zeit der Verfassung von Kants Schrift Zum Ewigen Frieden, Königsberg 1795, hatte Preussen jedoch ca. 20 Millionen, Frankreich ca. 28 Millionen Einwohner. Überlegungen über Gebotenes und Wünschenswertes mussten daher sehr verschieden ausfallen. Auch bei Vergleichen in Hinblick auf Rechte und Pflichten der Staatsbürger ist daher Vorsicht geboten. Entsprechendes gilt auch für Annahmen über den Kontrast zwischen dem Naturzustand der Menschheit und ihrem Zustand in einer wohlorganisierten Gemeinschaft.
 
               
              
                1 Aristoteles über die politische Natur des Menschen
 
                Aristoteles’ Rede vom Menschen als einem ‚von Natur aus politischen Lebewesen‘ (physei zôon politikon), ist ein bekanntes Schlagwort. Es bedarf jedoch einer näheren Erläuterung, zumal der Mensch für Aristoteles nicht das einzige politische Lebewesen ist, sondern er sich dieses Charakteristikum auch mit bestimmten Tierarten teilt, wie etwa mit den Bienen, Wespen oder Kranichen. Sie alle leben in wohlstrukturierten Gemeinschaften, in denen sie unterschiedliche Funktionen haben.2 Anders als die ‚politischen Tiere‘, deren Lebensweise und Arbeitsteilung durch die Natur geregelt ist, bedarf der Mensch jedoch noch einer entsprechenden Erziehung und Ausbildung (trophê, paideia), die einerseits seinem Charakter, anderseits seinen intellektuellen Fähigkeiten gelten. Die Charaktereigenschaften sind, kurzgefasst, Sache von Übung und Gewöhnung, während die intellektuellen Fähigkeiten durch Instruktion erworben werden, teils aber überdies Übung und Gewöhnung voraussetzen. Diese Bildung und Ausbildung sind jedoch nichts Künstliches, sondern betreffen das dem Menschen von Natur aus vorgegebene Ziel, sein telos. So kann jeder Mensch eine gute oder eine schlechte Natur erwerben und damit sein natürliches Ziel erreichen oder verfehlen. Diese erworbene Natur schließt Wissenschaft, Kunst und Handwerk ein, vor allem jedoch die Eignung zum Gemeinschaftsleben in einer Polis. Auf diese ‚politische Natur‘ des Menschen beziehen sich Übersetzungen von ‚zôon politikon‘ wie etwa die von Ross: „man is born for citizenship”.3 Es kommt ihm von Natur aus zu, bestimmte Funktionen im Staat wahrzunehmen, die je nach Anlage und Eignung unterschiedlicher Art sind. Die Polis ist für Aristoteles nämlich nicht nur eine wohlorganisierte Rechts- und Verteidigungsgemeinschaft, sondern auch eine Interessengemeinschaft. Diese Interessen betreffen aber nicht allein die materiellen Bedürfnisse der Bürger, sondern auch die geistigen. Während Familie und Dorfgemeinschaft für die Sicherstellung des unmittelbar Lebensnotwendigen ausreichen, bietet erst die Polis die Gelegenheit zur Ausbildung und Ausübung höherer geistiger Fähigkeiten, sowohl technischer wie auch praktischer und theoretischer Art. Da diese Ausbildung und Ausübung ein hinreichend großes, wohlstrukturiertes und kulturell vielfältiges Gemeinwesen voraussetzen, können entsprechend veranlagte Menschen nur dort ihre Naturanlagen entwickeln und ausleben.4 Wie alle Lebewesen ist der Mensch ein aktives Wesen; Bürger einer Polis ist daher, wer die Tätigkeiten eines Bürgers ausübt (Pol. III 1, 1275b17 – 21: exousia koinônein archês). Diese Feststellung ist nicht so trivial, wie sie zunächst scheinen könnte. Das Glück des Menschen besteht nämlich für Aristoteles – auch – im Ausleben seiner bürgerlichen Fähigkeiten, so dass die Partizipation der Bürger an der Verwaltung der Polis ein zentraler Gesichtspunkt in seiner Beurteilung der verschiedenen Verfassungen ist.5 Wer an solchen Tätigkeiten (im richtigen Maß) keine Freude hat, der hat keine entsprechende Natur. Diese Natur funktioniert jedoch nicht automatisch, sondern sie erfordert einerseits die durch den Charakter bedingten Affekte und Bestrebungen, andererseits die jeweils für das Handeln erforderlichen Überlegungen und Entscheidungen der praktischen Vernunft.
 
                Diese teleologische Ausrichtung der aristotelischen Konzeption des Bürgers erklärt, dass es in seinen Texten vornehmlich um Ansprüche und Chancen geht, also um Rechte in einem positiven Sinn, während negative Faktoren, wie etwa Einschränkungen und Zwänge, nur gelegentlich Erwähnung finden.6 Der Begriff der Gerechtigkeit (dikaiosynê) bezieht sich primär nicht etwa auf den rechtlich garantierten Zustand in der Polis, auf die rechtlichen Verhältnisse zwischen den Bürgern, sondern auf ihre charakterliche Disposition, die fragliche Tugend. Das gilt auch für die unterschiedlichen Arten von Gerechtigkeit (EN V 2 – 8). So erfordert die universelle Gerechtigkeit die Anwendung sämtlicher Charaktertugenden im Interesse der Mitbürger, während es bei der partikulären Gerechtigkeit einerseits um die Bereitschaft zur gerechten Verteilung von Rechten und Pflichten geht ( distributive Gerechtigkeit), andererseits um die Bereitschaft zur Wiedergutmachung eines Schadens ( korrektive Gerechtigkeit).7 
 
                Da Aristoteles prinzipiell von gerechten Verhältnissen ausgeht, werden Defizite nur unter dem Stichwort ‚ Billigkeit‘ (epieikeia) erörtert (EN V 14). Dabei geht es jedoch nur um notwendige Korrekturen in der Anwendung der Gesetze im Einzelfall, die durch ihre notwendig allgemeinen Formulierungen erforderlich werden können.8 Auf den Umgang mit ungerechter Gesetzgebung geht Aristoteles dagegen in der Ethik nicht ein. Systemische Ungerechtigkeit behandelt er vielmehr in der Erörterung der ‚entarteten Staatsformen‘ (parekbaseis) in der Politik (III 6, 1279a20 – 21):
 
                 
                  Daraus ergibt sich klar, dass diejenigen Verfassungen, die auf das allgemeine Wohl ausgerichtet sind, nach dem absoluten Begriff von Recht (kata to haplôs dikaion) jeweils die richtigen Verfassungen sind, während all diejenigen, die nur dem Eigennutz der Regierenden dienen, verfehlt und als Entartungen der richtigen Verfassungen gelten müssen.
 
                
 
                In der Nikomachischen Ethik redet Aristoteles zwar keiner bestimmten Verfassung das Wort, verweist aber immer wieder darauf, dass es Sache des guten Gesetzgebers ist, für die richtige Gesetzgebung zu sorgen.9 Dass die Gesetzgebung die vorzügliche Aufgabe des Politikers ist, wird bereits ganz zu Anfang der EN deutlich. Aristoteles geht dort von einer Meisterwissenschaft (architektonikôtatê epistêmê) in politicis aus, welche die Aufgabe hat, Vorschriften für die Lebensführung der Bürger zu machen, und zwar in Bezug auf alles, was sie zu tun und zu lernen haben (I 1 1094a26–b11). Wenn die Bedeutung dieser Meisterwissenschaft bei den Kommentatoren oft keine weitere Beachtung findet, so dürfte das daran liegen, dass sie im Folgenden nur selten erwähnt wird. Von einer Vernachlässigung dieser Aufgabe kann jedoch nicht die Rede sein; denn Verweise auf die Gesetzgebung, auf ihre Bedeutung, ihre Voraussetzungen und Aufgaben ziehen sich durch den ganzen Text der EN. Zudem wendet sich Aristoteles mit diesem Anliegen auch direkt an seine Leser/Hörer.10 So stellt sich die Frage, für wen diese Schrift – und ihre Fortsetzung in der Politik denn gedacht war.
 
               
              
                2 Die Adressaten von Aristoteles’ Ethik und Politik
 
                An ein allgemein interessiertes Publikum scheint sich Aristoteles mit seinen ‚exoterischen‘, ‚herausgegebenen‘ oder ‚enzyklischen‘ Schriften gewendet zu haben, auf die er verschiedentlich verweist, die jedoch sämtlich in der Spätantike verloren gegangen sind. Seine erhaltenen Werke sind dagegen offensichtlich für Fachleute bestimmt. Ihr vielfach unpolierter Zustand spricht dafür, dass es sich um Vorlesungs- oder Arbeitsmanuskripte handelt, die er sich immer wieder vorgenommen hat. Natürlich wäre es vermessen zu behaupten, dass Platon und Aristoteles besondere Erwartungen über ihre Nachwirkungen in den kommenden Jahrhunderten gehegt haben.11 Sie scheinen aber darauf vertraut zu haben, dass sich die philosophische Tradition, die schon zu ihren Lebzeiten ein beträchtliches Alter hatte, auch weiterhin fortsetzen wird – und die Gründung ihrer Schulen dürfte auch daraufhin abgezielt haben.
 
                In der EN wendet sich Aristoteles aber auch unmittelbar an sein Publikum, wenn er bemerkt, dass seine Vorlesung nicht für junge Hörer geeignet ist, weil sie noch unerfahren in den Handlungsweisen sind, die das Leben ausmachen. Zudem stehen sie noch allzu sehr unter dem Einfluss der Affekte und werden daher diese Vorlesung vergeblich und ohne Nutzen hören, zumal das eigentliche Ziel dieser Disziplin nicht im Erkennen, sondern im Handeln liegt (I 1, 1095a2 – 6).12 Das ist aber nicht der einzige Hinweis auf Aristoteles’ Hörer (Leser). Denn Aristoteles vermerkt auch, dass Kenntnisse der Psychologie für politisch Interessierte zwar erforderlich sind, diese jedoch nicht allzu sehr in die Tiefe gehen müssen: „[…] denn allzu große Genauigkeit ist vielleicht aufwendiger, als es für dieses Vorhaben nötig ist” (I 13, 1102a17 – 25). Mit anderen Worten, er setzt nicht das Verständnis sämtlicher arcana von De anima und der Parva Naturalia voraus. Noch deutlicher ist die Anrede an seine Hörer am Anfang der ersten Abhandlung über die Lust (VII 12, 1152b1 – 5):
 
                 
                  Lust und Schmerz zu untersuchen, ist die Aufgabe desjenigen, der sich mit politischer Philosophie befasst (tou tên politikên philosophountos). Denn er ist der Meister des Ziels (tou telous architektôn), auf das wir schauen, wenn wir jeweils das eine für sich genommen schlecht, das andere gut nennen.
 
                
 
                Aristoteles greift hier erneut den Gedanken an eine politische Meisterwissenschaft auf. Auf den Unterschied zwischen solchen ,Meistern‘ und gewöhnlichen Bürgern weist er in der Erörterung der Klugheit, der phronêsis, in Buch VI hin (8, 1141b21 – 29):
 
                 
                  Politische Wissenschaft und Klugheit sind nun zwar dieselbe Disposition, ihr Sein ist aber nicht dasselbe. Bei der Disposition, die auf den Staat bezogen ist, gilt die leitende (architektonikê) Art von Klugheit der Gesetzgebung, die aufs Einzelne gehende, trägt dagegen den gemeinsamen Namen ‚Politik‘ (politikê); sie gilt dem Handeln (praktikê) und Beraten (bouleutikê).
 
                
 
                 Die betreffenden Menschen bezeichnet Aristoteles als ‚gewissermaßen Handwerker (cheirotechnai) in der Politik‘; er unterscheidet also klar zwischen den Staatsmännern (politikoi) und den einfachen aktiven Bürgern (politai).
 
                Nun fragt man sich, ob Aristoteles da nicht zwei verschiedene Meisterschaften in eins fließen lässt, die er doch besser getrennt hätte. Denn in Buch VI geht es um den Staatsmann, in Buch VII um diejenigen unter seinen Schülern, die ein Interesse an der politischen Philosophie haben. Meint Aristoteles, dass eben diese Schüler auch Staatsmänner in spe sind?13 Dass er tatsächlich solche Vorstellungen hegt, wird im letzten Kapitel der EN deutlich, in dem er sich der Frage zuwendet, wer für die Einrichtung desjenigen Staatswesens verantwortlich ist, welches das von ihm konzipierte gute Leben garantiert. Und das sind wiederum die Gesetzgeber. Ihnen obliegt es, durch entsprechende Einrichtungen für die Erziehung der Bürger zur Tugend zu sorgen, vor allem, was die Gewöhnung an entsprechendes Handeln angeht, und eben dies durch geeignete Gesetze zu tun (X 10, 1179b31 – 1180a5). Das Gesetz, so fügt er erklärend hinzu, hat nötigende Kraft und überdies den Vorteil, dass die Betroffenen es nicht hassen, wie sie es bei Menschen tun, die sich ihnen in den Weg stellen (1180a21 – 24). Damit greift Aristoteles auf seine Bestimmung des Staatsmannes zu Anfang der EN zurück, wonach der Staatsmann per Gesetz anordnet, was die Bürger zu tun und zu lassen haben, weil das Ziel der Staatswissenschaft alle anderen Ziele in sich enthält (1094b4 – 11).
 
                Als die entscheidende und letzte Frage des ganzen Werks erweist sich nun die nach der Erziehung und Bildung der Gesetzgeber (1180b24–Ende). Wie Platon hält Aristoteles die aktiven Politiker für unfähig, ihre Kunst an ihre Freunde oder Söhne weiterzugeben. Zukünftige Gesetzgeber müssen jedoch sowohl das richtige Verständnis wie auch hinreichende Erfahrung mitbringen. Und eben diese Erfahrung sollen die Eleven aus den Sammlungen von Gesetzen und Staatsverfassungen beziehen, die Aristoteles in seiner Schule bereitstellt.14 Auf ihrer Basis verspricht Aristoteles eine nähere Untersuchung, „welche Umstände die Staaten und die verschiedenen Arten von Verfassungen bewahren und welche sie zerstören, und aus welchen Gründen die einen Staaten gut, die anderen schlecht verwaltet werden” (1181b12 – 20). Eben darin soll die Vollendung der ‚ Philosophie der menschlichen Angelegenheiten‘ (b16: he peri ta anthrôpeia philosophia) bestehen. Und damit leitet Aristoteles zur Politik über (1181b20 – 23): „Wenn wir all dies untersucht haben, dann werden wir wohl auch besser verstehen, welche Art von Verfassung die beste ist, wie jede einzelne angeordnet ist und welche Gesetze und Gebräuche sie verwenden. Mit dieser Untersuchung wollen wir jetzt anfangen”. Aristoteles sieht also zwar keine Philosophenkönige, wohl aber philosophisch gebildete Gesetzgeber vor. Sich selbst schreibt er die Rolle des philosophischen Erziehers dieser Gesetzgeber zu und eben diesem Zweck dient seine Politik. Dort sind Verweise auf seine Hörer zwar weniger deutlich; er lässt aber verschiedentlich durchblicken, dass er sich an philosophisch Interessierte wendet.15 In der Beschreibung seines Idealstaats wird die Philosophie zudem als ein integraler Bestandteil des Lebens der Bürger behandelt.16 
 
               
              
                3 Bürgerrechte und Bürgerpflichten
 
                Die Vorausschau auf den Inhalt der Politik am Ende der EN entspricht zwar nicht ganz der Anordnung der Bücher der Politik, liefert aber insgesamt eine zutreffende Inhaltsangabe (EN X 10, 1181b15 – 23): „Als erstes wollen wir versuchen, wenn unsere Vorgänger etwas Zutreffendes gesagt haben, dies durchzugehen […]” – dies geschieht in Pol. II:
 
                 
                  Anschließend wollen wir auf der Basis unserer Sammlungen von Verfassungen untersuchen, welche Umstände die Staaten und die verschiedenen Arten von Verfassungen bewahren und welche sie zerstören, und aus welchen Gründen die einen Staaten gut, die anderen schlecht verwaltet werden.
 
                
 
                Dies ist der Inhalt der Bücher IV–VI. „Wenn wir all dies untersucht haben, dann werden wir wohl auch besser verstehen, welche Art von Verfassung die beste ist, wie jede einzelne geordnet ist und welche Gesetze und Gebräuche sie verwendet.” – Dies ist, grob gesprochen der Inhalt von Buch VII der Politik (mit Kap. VIII als Appendix, der die Erziehung der Bürger zum Thema hat). Der tatsächliche Inhalt der Politikschrift ist zwar reichhaltiger, als die kurze Vorschau am Ende der EN erwarten lässt, als Grundriss ist diese Inhaltsangabe jedoch korrekt.
 
                Von einer politischen Meisterwissenschaft (architektonikê) ist in der Politik nur gelegentlich und in Andeutungen die Rede.17 Das ist nicht verwunderlich, denn in den Analysen der tatsächlichen Verhältnisse in den verschiedenen Staatsformen hat der ideale, philosophisch geschulte, Gesetzgeber keine Funktion. Die Philosophie taucht nur in der Beschreibung des Idealstaates auf, in Pol. VII und VIII; dort wird sie jedoch, anders als in EN X 7 – 9,18 als ein integraler Bestandteil des Lebens in der Polis behandelt (Pol. VII 13 – 15).19 
 
                Das Hauptaugenmerk der Politik liegt auf der Bestimmung des Staatsbürgers, des politês. Sie wird in Buch III 1 – 6 thematisiert; ihre Beantwortung liefert zugleich auch die Bestimmung der jeweiligen Staatsverfassung: Aristoteles definiert diese dort als ‚Ordnung der Einwohner‘ eines Staates.20 Dass Aristoteles die Frage nach der Verfassung als die nach der ,Ordnung der Einwohner‘ betrachtet und diese wiederum als Frage nach dem Staatsbürger bestimmt, zeigt, dass er unter Verfassung, anders als heute, nicht die Grundrechte und Schutzrechte der Gemeinschaft, sondern lediglich die Form der Regierung verstehen will, wie sie durch die Verteilung der Funktionen im Staat bestimmt wird.21 Denn wie sich alsbald zeigt, versteht Aristoteles unter ,Staatsbürger ohne Einschränkung‘ (politês haplôs) nur diejenigen Mitglieder der Bevölkerung, die als Funktionsträger für diese Ordnung verantwortlich sind. Daher konzentriert er sich auf die Frage nach den Verantwortungsträgern im Staat und sucht, deren Qualifikationen näher zu bestimmen. So erklärt sich, dass nicht etwa alle Einwohner (oikountes) als Bürger (polites) zu bezeichnen sind, wie es zunächst scheint (1274b38), sondern dass dieser Klasse nur diejenigen zuzurechnen sind, die in der Lage sind, aktiv an der Verwaltung des Staates teilzunehmen. Aristoteles kritisiert die in Griechenland herrschende Praxis, wonach das Bürgerrecht erblich ist, d. h. dass Bürger jeder ist, dessen Eltern Staatsbürger waren.22 
 
                Wie Aristoteles zu Anfang seiner Bestimmung des (Stadt‑)‌Staates ausführt, ist der Staat die Menge der Bürger (Pol. III.1, 1274b41 – 1275a33: plêthos politôn). Kinder gehören noch nicht zu dieser Menge, alte Männer nicht mehr, ansässige Fremde (metoikoi) nur in einem eingeschränkten Sinn. Bürger im uneingeschränkten Sinn (haplôs) sind dagegen all diejenigen, die berechtigt sind, Ämter (archai) zu übernehmen, und zwar bei Gerichtsentscheidungen (dikastês) mitzuwirken und an der Volksversammlung teilzunehmen (ekklêsiastês). Wie Aristoteles hinzufügt, weicht er mit dieser Kennzeichnung von Ämtern von den herrschenden Gepflogenheiten ab; denn in den griechischen poleis wurden nur Magistrate, also spezifische Funktionen als Ämter (archai) bezeichnet. Darin sieht Aristoteles jedoch einen Fehler, weil die Judikative und Legislative doch die wichtigsten Funktionen im Staat darstellen (1275a28: kyriôtatos). Richter waren die Mitglieder der Geschworenengerichte, Gesetze wurden in der Volksversammlung eingebracht und beschlossen. Die Exekutive bestand dagegen in einer Vielzahl von spezifischen Ämtern, den Magistraten. Weil diese Ämter der Zeit nach begrenzt sind (meistens auf ein Jahr), kennzeichnet Aristoteles das Amt der Gesetzgeber und Richter demgegenüber als ,unbegrenzt‘ (1275a23 – 33: aoristoi). Wie diese Ausführungen zeigen, sieht Aristoteles zwar keine Gewaltenteilung im modernen Sinn vor, wohl aber eine funktionale Unterscheidung der drei Gewalten; denn die einzelnen Bürger können zur gleichen Zeit mehr als eine der drei Gewalten ausüben.23 
 
                So liberal sich Aristoteles’ Bestimmungen des Bürgerrechts zunächst ausnehmen, so sieht er doch erhebliche Beschränkungen vor, die mit modernen demokratischen Vorstellungen unvereinbar sind: Bürger sollen nämlich nur diejenigen unter den Einwohnern sein, die über eine hinreichende Bildung und Zeit verfügen. Da niedrige Handwerker diese Bedingungen nicht erfüllen, schließt Aristoteles sie aus den Reihen der Bürger aus (III 4 u. 5). Die Rechtfertigung für diesen Ausschluss liegt, wie immer bei Aristoteles, in der angenommenen mangelnden Fähigkeit der Betreffenden, die Funktion von Bürgern angemessen wahrzunehmen. Gemeint sind dabei die aktiven Bürgerrechte, die in der Beteiligung an der Regierung/ Herrschaft bestehen.24 Niedrige Handwerker – die sog. banausoi – verfügten weder über eine hinreichende Bildung noch über die erforderliche Zeit. Nicht nur waren sie genötigt, von früh bis spät zu arbeiten, sondern es war überwiegend schwere Arbeit, die nicht durch Maschinen erleichtert wurde. Der berühmte Ausspruch Hesiods, der Ochse sei der Sklave des armen Mannes, hatte auch in der klassischen Zeit noch seine Gültigkeit.
 
                Von Bürgerpflichten ist bei Aristoteles selten die Rede. In den Erläuterungen zur distributiven Gerechtigkeit wird nur nebenbei erwähnt, dass die Verteilung nicht nur in Gutem, sondern auch in Schlechtem bestehen kann, in größeren oder kleineren Übeln (EN V 7, 1131b20 – 24). Aristoteles dürfte dabei einerseits an finanzielle Lasten denken, andererseits an den Wehr- bzw. Kriegsdienst, der vom 18. bis zum 60 Lebensjahr zu leisten war.25 Das Steuerwesen war auch in der Demokratie nicht sehr entwickelt; große finanzielle Lasten hatten vor allem einzelne Reiche zu schultern, wie etwa die Ausrüstung einer Triere oder die Ausstattung eines Theaterstückes (leitourgiai). Zu militärischen Unternehmungen (strateia) wurden die Bürger jeweils in öffentlichen Listen aufgerufen; dem konnte man sich nicht leicht entziehen.
 
               
              
                4 Die Tugend des Bürgers
 
                Die Fragestellung, mit der Aristoteles die Erörterungen der Tugenden des Staatsbürgers eröffnet, muss sich für moderne Leser seltsam ausnehmen: Ist ein guter Bürger auch ein guter Mensch? Wörtlich besagt der Text (Pol. III 4, 1276b16): „Nach dem nun Gesagten ist des Weiteren zu untersuchen, ob man die Tugend des guten Mannes mit der des guten Bürgers gleichsetzen soll oder nicht.” Erst die Besinnung darauf, dass mit ‚ Tugend‘ nicht allein die moralischen Qualitäten, sondern ‚ Fähigkeiten‘ in einem weiteren Sinn gemeint sind, machen deutlich, dass Aristoteles keinen moralischen Skeptizismus den Charakter von Politikern betreffend zum Ausdruck bringen, sondern einen Vergleich ihrer spezifischen Befähigungen anstellen will. In anschließenden Überlegungen geht es denn auch in erster Linie um die Art der intellektuellen praktischen Fähigkeit: um die phronêsis, die Fähigkeit zu kluger Beratung und Entscheidung.
 
                Wie in der EN zur Bestimmung der phronêsis ausgeführt wird, ist zwischen der Klugheit des Staatsmannes und der des einfachen Bürgers zu unterscheiden (EN VI 8, 1141b8 – 33). Die Staatsklugheit gilt dem „höchsten für den Menschen durch Handeln erreichbaren Gut”, d. h. dem Gemeinwohl. Sie wird hier daher, wie zu Anfang der EN, als ‚architektonisch‘ (architektonikê) gekennzeichnet, weil sie mit der Gesetzgebung (nomothesia) befasst ist, während die Klugheit des einfachen Bürgers auf Einzelnes beschränkt ist, also auf Fragen der Tagespolitik. Zu diesem Unterschied in der Klugheit hat Aristoteles in EN VI 6, 1140b4 – 7 angemerkt, sie sei „eine wahre, mit Überlegung verbundene Disposition zum Handeln, die sich auf das bezieht, was für den Menschen gut und schlecht ist.” Von der Herstellung (poiêsis) unterscheidet sich die Klugheit dadurch, dass sie nicht auf ein weiteres Ziel aus ist, sondern nur auf gutes Handeln als solches abzielt (eupraxia). Als ein Beispiel verweist Aristoteles auf Perikles und andere seinesgleichen, „weil sie überblicken können, was für sie selbst und für Menschen allgemein gut ist.” Es ist dieser größere Weitblick, durch den sich der Staatsmann vom einfachen Bürger unterscheidet, ein Unterschied, den Aristoteles mit dem zwischen einem ‚Meister‘ (architektôn) und einem Handwerker (cheirotechnês) vergleicht. Ersterer hat es mit der Gesetzgebung (nomothesia) zu tun, letzterer mit Tätigkeit im Rat (bouleutikê) und bei Gericht (dikastikê) (8, 1141b22 – 29).
 
                Es ist eben diese Dichotomie der politischen Fähigkeiten, um die es Aristoteles in Politik III 4 und 5 zu tun ist, wenn er nach dem Verhältnis zwischen der Tugend des guten Bürgers und der des guten Mannes fragt. Bei dieser Entscheidung macht er es sich in der Politik allerdings nicht leicht, denn die Frage nach der Tugend wird dort mit der Frage nach dem Bürgerrecht verknüpft, genauer gesagt: mit dem Recht auf Partizipation an der Politik. Denn wie oben schon angemerkt, verknüpft Aristoteles die Frage nach dem Bürgerrecht mit der nach der Eignung zu denjenigen Tätigkeiten, durch die sich der gute Bürger auszeichnet. Dabei rekurriert er nicht auf die Unterscheidung zwischen dem Staatsmann und dem einfachen Bürger, wie in EN VI, sondern erörtert die Frage, wer überhaupt die ‚bürgerliche Tugend‘ besitzt.
 
                Zur Erklärung, dass es im Staat verschiedene Funktionen geben muss und daher auch keine einheitliche Tugend unter den Bürgern geben kann, greift Aristoteles zu dem Vergleich des Staates mit einem Schiff, auf dem sehr unterschiedliche Funktionen zu erfüllen sind (Pol. III 4, 1276b20 – 34): die Aufgabe des Kapitäns ist verschieden von der eines Untersteuermannes oder eines Ruderers etc.; allen gemeinsam ist jedoch die Sorge für die Sicherheit des Schiffes. Entsprechendes gilt für die Aufgaben der Bürger: ihnen allen obliegt die Sorge für das Wohl der Gemeinschaft. Differenzierungen ergeben sich zum einen je nach der Art der Verfassung, d. h. der Form des Staates, zum anderen können nicht alle Bürger die beste menschliche Natur besitzen – so wie ein Chor sich nicht nur aus Chorführern zusammensetzen kann, sondern auch einfache Mitglieder enthalten muss. Die Bürger müssen nicht nur fähig sein, zu herrschen, sondern auch sich beherrschen zu lassen, da sie abwechselnd herrschen und beherrscht werden sollen. Dass Aristoteles in letzterem eine Schwierigkeit sieht, beruht auf der Annahme, dass alle Menschen bestrebt sind, diejenigen Aktivitäten auszuführen, die ihrer Natur entsprechen, weil im Aktivsein die Vervollkommnung ihres Wesens liegt: jedes Lebewesen strebt danach, seine besten Fähigkeiten auszuüben.
 
                Aus dieser grundlegenden Einsicht zieht Aristoteles eine bedeutsame Konsequenz: In einem Staat, der aus Freien und Gleichen besteht, müssen die Bürger in der Lage sein, abwechselnd zu herrschen und sich beherrschen zu lassen. Eben diese Bedingung setzt aber voraus, dass die Bürger zwei verschiedene Fähigkeiten in sich vereinen, um in der Lage zu sein, sowohl zu herrschen wie auch sich beherrschen zu lassen (III 4, 1277b7 – 16). Dass Menschen beide Fähigkeiten erwerben können, begründet Aristoteles mit einem Verweis darauf, dass man viele Dinge dadurch lernt, dass man zunächst unter einem entsprechenden Anführer dient, so wie das für militärische Fähigkeiten gilt: modern gesprochen wird man Hauptmann, indem man unter einem Hauptmann, Oberst, indem man unter einem Obersten, und General, indem man unter einem General dient. Damit die Abwechslung im Herrschen und Beherrschtwerden funktioniert, macht Aristoteles aber noch eine zusätzliche Annahme, die in modernen Augen kurios erscheinen muss: Dieser Rollentausch setzt zwei verschiedene Versionen der fraglichen Charaktertugenden voraus, so etwa die Gerechtigkeit des Gebietenden und des Gehorchenden. Zur Bestätigung dafür, dass es solche zwei Versionen tatsächlich gibt, verweist Aristoteles auf den Unterschied zwischen der Tapferkeit und Besonnenheit von Männern und Frauen: Von Männern wird eine höhere Befähigung erwartet, Gefahren zu ertragen als von Frauen; von Frauen mehr Zurückhaltung im Reden als von Männern. Wie für den Charakter, so postuliert Aristoteles auch für die praktische Vernunft eine Reduzierung auf Seiten des Beherrschten (4, 1277b26 – 32): Statt über die phronêsis verfügt er nur über eine wahre Meinung – alêthês doxa. 26 
 
                Diese Beschränkungen auf Seiten der Beherrschten sollen offenbar sicherstellen, dass sie sich während dieser Zeit nicht in die Belange der Herrschenden einmischen, sondern sich deren Maßnahmen fügen, so dass der innere Friede im Staat garantiert ist und es zu keiner Auflehnung – stasis – kommt. Damit will Aristoteles offensichtlich der Tatsache Rechnung tragen, dass die Menschen ihre besonderen Fähigkeiten jeweils auch ausüben wollen. Im Prinzip haben sie ein Recht auf Betätigung in der Politik – nur muss es dabei Abwechslung zwischen den Bürgern geben, eine Notwendigkeit, für welche sie die entsprechende Disposition haben müssen. Eben diese Notwendigkeit soll das Beispiel des Tyrannen Jason von Pherai illustrieren, der von sich selbst gesagt haben soll, er habe immer Hunger während der Zeit gelitten, in der er nicht als Tyrann herrschen konnte, weil er nicht in der Lage war, als Privatmann zu leben (1277a23 – 25). Einen solchen Machthunger auf Seiten der Beherrschten soll es in Aristoteles’ Staat nicht geben, damit Abwechslung im Regieren und Regiertwerden reibungslos vonstattengeht.
 
                Wie diese Vorkehrungen zeigen, ist es Aristoteles mit dem ‚ Recht auf aktive Partizipation‘ in der Politik ganz ernst. Das manifestiert sich auch in seiner wiederholten Erklärung, dass man einem Ausnahmetalent die Alleinherrschaft überlassen sollte: Man tut einem derartigen Menschen unrecht, wenn man ihm die Ausübung seines Talentes unmöglich macht.27 Dass diese Maßnahme mit dem Prinzip der Abwechslung nicht vereinbar ist, bleibt unerwähnt. Aristoteles lässt sich gelegentlich dazu verleiten, auch Möglichkeiten einzuräumen, die zu seinen eigentlichen Prinzipien gar nicht passen, wie eben der Notwendigkeit der Abwechslung im Herrschen und Beherrschtwerden für alle hinreichend qualifizierten Bürger.
 
                Diese Art von Partizipation ist nur in der kleinen Polis denkbar, nicht in modernen Groß-Staaten. Dort bietet sich eine aktive Beteiligung allenfalls auf lokaler Ebene an und selbst dann wäre ein solches ‚ Recht auf Herrschaft‘ nicht verwirklichbar. Dazu bedürfte es einer entsprechenden Tradition, wie sie in manchen der griechischen Stadtstaaten bestand, wo die Ämter auf ein Jahr befristet waren und eine Wiederwahl für die meisten Funktionen möglich, wenn auch nicht garantiert war.
 
                Wie zu Anfang hervorgehoben, ist für Aristoteles nur die kleine Polis eine echte Gemeinschaft, eine koinônia: Bei dieser Begrenzung ist es ihm nicht allein um die Möglichkeit politischer Aktivität für alle qualifizierten Bürger zu tun, sondern auch darum, dass es nur dann das für eine solche Gemeinschaft nötige Vertrauen geben kann: dazu müssen die Bürger einander jedoch kennen (Pol. VII 4, 1326b14 – 20): „Um aber Rechtsfälle zu entscheiden und Ämter auf der Basis der Würdigkeit zu entscheiden, müssen die Bürger einander kennen und wissen, welcher Art sie sind.”
 
               
              
                5 Warum moralisch sein?
 
                Diese Frage stellt sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder und die Antwort auf sie fällt zu verschiedenen Zeiten und aus verschiedenen philosophischen Perspektiven sehr verschieden aus.28 Aus der aristotelischen Perspektive dürfte die Antwort wie folgt lauten: Sich moralisch zu verhalten dient in zwei Hinsichten dem wohlverstandenen Eigeninteresse des Einzelnen: (i) Zum einen stellt er damit die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit sicher – das Erreichen des eigenen telos als das eines zôon politikon. Dies ist allerdings nicht ganz ins eigene Belieben gestellt, denn es setzt voraus, dass man in einer hinreichend guten Gemeinschaft und einer hinreichend guten Familie aufwächst, die einem entsprechende Standards und die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten vermitteln. Dass Aristoteles sich der Bedeutung dieser Bedingungen bewusst war, bestätigt seine Erklärung über Bedeutung des Besitzes äußerer Güter (ta ektos agatha) für das Erreichen der eudaimonia (EN I 9, 1099a31–b8): „[…] denn wer ganz hässlich, niedriger Herkunft (dysgenês), einsam oder kinderlos ist, hat kaum Aussichten auf Glück.” Die Notwendigkeit einer guten Familie wird auch in der Erörterung der Freundschaft hervorgehoben: der Einzelne verdankt den Eltern nicht nur das Leben, sondern auch seine Erziehung (EN VIII 14, 1162a510 et pass.). Die Notwendigkeit einer wohlorganisierten Polis wird auch in der Erörterung der Gerechtigkeit betont (EN V 5, 1130b25 – 29):
 
                 
                  Was aber dazu geeignet ist, die Tugend als Ganze zu erzeugen, sind diejenigen Gesetze, die man für die Erziehung das Gemeinwohl betreffend erlassen hat. Ob die Erziehung des Einzelnen, die ihn zu einem schlechthin guten Menschen macht, Sache der politischen oder einer anderen Wissenschaft ist, wird später zu entscheiden sein. Denn es ist vielleicht nicht dasselbe, ein guter Mensch und ein guter Bürger in jeder Art von Staat zu sein.
 
                
 
                Auf die Frage der richtigen Erziehung in der Gemeinschaft kommt Aristoteles auch in seiner Schlusszusammenfassung der EN zu sprechen, wo die Notwendigkeit guter Gesetze für die Erziehung der Bürger und die Erziehung der Gesetzgeber als die besondere Aufgabe der politischen Philosophie hervorgehoben wird (X 10).
 
                (ii) Zum anderen bietet die Polis die Gelegenheit zur Betätigung der eigenen guten Fähigkeiten im Umgang mit den eigenen Mitmenschen, in denen für Aristoteles eine wesentliche Bedingung für das Glück besteht. Auf diesen Umstand weist er immer wieder hin. So versichert Aristoteles in der Erörterung der Freundschaft, dass ein Leben in Einsamkeit (monôtês) ohne Freunde nicht glücklich sein kann – und zu den Freunden gehören nicht nur die persönlichen Freunde, sondern auch Familie und Mitbürger.29 Selbst die Kenntnis der Philosophie und damit sämtlicher Wissenschaften werden in einer entsprechenden Gemeinschaft erworben, wie Aristoteles’ Zusammenfassung der Bedeutung gemeinsamen Tätigseins für das Glück hervorhebt (EN IX 12, 1172a1 – 8):
 
                 
                  Was auch immer für jeden das Sein bedeutet oder weswegen jeder zu leben wünscht, eben damit wollen sie zusammen mit ihren Freunden ihr Leben verbringen. Daher trinken die einen zusammen, andere würfeln zusammen, andere treiben zusammen Sport, gehen zusammen auf die Jagd – oder betreiben zusammen Philosophie (symphilosophein).30 
 
                
 
                Auch sie gehört zur besten Art von Freundschaft, zur Tugendfreundschaft, denn nur sie gilt der Persönlichkeit des anderen. 
 
               
              
                6 Kurzes Streiflicht auf Kant
 
                Angesichts der Verschiedenheit der historischen Gegebenheiten wie auch der philosophischen Voraussetzungen bei Aristoteles und Kant könnte die Suche nach Gemeinsamkeiten weit hergeholt erscheinen.31 Da es für Aristoteles die Polis- Gemeinschaft ist, die sich die Gesetze gibt, wäre für ihn etwa die Redeweise von einer ‚ Autonomie‘, einer Selbstgesetzgebung, des handelnden Subjekts wie bei Kant schlicht unverständlich. Und während für Aristoteles die unabhängige kleine Polis den unverzichtbaren Hintergrund seiner ethischen und politischen Überlegungen ist (s. Pol. VII 4 – 12) und seine Adressaten seine Schüler sind, wendet sich Kants Schrift Zum Ewigen Frieden an die Menschheit als solche.32 Da sich Kant allgemeinen Respekts bei der philosophisch interessierten Menschheit auch über Deutschlands Grenzen hinaus sicher sein konnte, liegt darin auch keine leere Erwartung. Trotz aller Verschiedenheit gibt es jedoch ein beiden gemeinsames Anliegen: Für Aristoteles wie auch für Kant ist der Friede ein hohes Gut.33 Welch große Bedeutung Aristoteles dem Frieden (eirênê) zumisst, lässt sich aus der Häufigkeit der Verwendung dieses Ausdrucks in der Kennzeichnung seines Wunsch-Staates in Buch VII der Politik ablesen. Für ein Leben in Frieden ist die staatsbürgerliche Tugend (politikê aretê) erforderlich, wie er immer wieder hervorhebt (14, 1333a41–b5):
 
                 
                  Man muss zwar die Fähigkeit haben, tätig zu sein und Krieg zu führen, in höherem Maße aber Frieden zu halten (eirênên agein) und in Muße zu leben (scholazein); ebenso muss zwar man fähig sein, Notwendiges und Nützliches zu tun, noch mehr aber die Dinge, die vollkommen sind (kala).
 
                
 
                Unter der ‚Muße‘ (scholê) versteht Aristoteles nicht etwa den Müßiggang, sondern die Betätigung der besten Talente, insbesondere der geistigen.34 
 
                Es ist auffällig, dass Aristoteles in seiner Ethik und Politik mit keinem Wort die Eroberungen der griechischen Stadtstaaten durch Philipp II und seinen Sohn Alexander erwähnt, sondern durchweg an der kleinen Polis festhält. Zwar ist unsicher, ob die ersten Fassungen dieser Schriften vor der Schlacht von Chaironeia im Jahr 338 v. Chr. entstanden sind, bevor die Makedonen die Oberherrschaft über die griechischen Stadtstaaten errungen hatten. Auch könnte Aristoteles die Situation danach absichtlich ignoriert haben, in der Annahme, dass diese Herrschaft nicht von Dauer sein würde. Mit dem Weltreich, das Alexander, sein ehemaliger Schüler, zu errichten im Begriff war, hat Aristoteles offensichtlich nichts im Sinn. Denn er propagiert nicht nur die kleine Polis, sondern kritisiert auch unmissverständlich Politiker, die nichts als Krieg und Eroberung im Sinn haben (Pol. VII 2, 1324b5 – 1334a10): Man soll seinen Nachbarn nicht seinen eigenen Willen aufzwingen. Zwar erwähnt Aristoteles in seiner Kritik namentlich nur Sparta, Kreta und „andere kriegerische Völkerschaften wie Skythen, Perser, Thraker und Kelten” (1324b11 – 12). Da Sparta jedoch seine Macht schon viel früher, nach der Schlacht bei Leuktra im Jahr 371 eingebüßt hatte, dürfte diese Kritik in Wirklichkeit den Makedonen gelten.35 Auf sie dürfte auch seine Warnung vor einer Konzentration auf kriegerische Unternehmungen gemünzt sein (Pol. VII 1334a2 – 10):
 
                 
                  Die Erfahrung bestätigt den Grundsatz, dass der Gesetzgeber mehr darauf achten muss, dass er die Gesetze über das Kriegswesen und andere Angelegenheiten der Muße und des Friedens willen gibt. Denn die meisten der anderen Staaten behaupten sich nur, solange sie Krieg führen, gehn aber zugrunde, wenn sie die Herrschaft errungen haben; sie verlieren nämlich im Frieden ihre Schärfe, genau wie das Eisen. Dafür ist der Gesetzgeber verantwortlich, weil er die Bürger nicht zu einem Leben in Muße erzogen hat.
 
                
 
                Aristoteles hat im Jahr 323 den frühen Tod seines rastlosen ehemaligen Schülers, Alexanders des Großen, im Alter von nur 33 Jahren noch erlebt; er selbst ist im Jahr darauf gestorben. Aristoteles hat daher weder das Ende des Freiheitskampfes der griechischen Städte gegen die Makedonen noch auch die sog. ‚Diadochenkriege‘ zwischen Alexanders Nachfolgern erlebt. Er war aber zeitlebens Zeuge der ständigen Konflikte zwischen den griechischen Poleis, in denen permanenter Frieden, Sicherheit und Wohlstand immer wieder gefährdet waren. Auch deswegen sieht Aristoteles im Frieden eine Grundbedingung des glücklichen Lebens.
 
                Es könnte nun so scheinen, als finge Kant dort an, wo Aristoteles aufgehört hat: mit dem Postulat des Friedens als eines Grundwertes im menschlichen Leben. Er untersucht nämlich die Bedingungen der Möglichkeit permanenten Friedens, d. h. eines Friedens, der nicht bereits die Wurzeln späterer Kriege in sich trägt. Während Kants kritische Schriften sozusagen zeit- und ortlos sind, gilt das nicht für sein bekanntestes politisches Werk: Zum ewigen Frieden, das deutliche Bezüge auf die Gegebenheiten in den überwiegend absolutistisch regierten Staaten nimmt. Während Aristoteles über die kleine Polis spricht, über deren Wohl und Wehe die Bürger selbst bestimmen können, spricht Kant über absolutistisch regierte Großstaaten, deren Bürger keine derartigen Rechte hatten. So muss Kant Dinge klarstellen, die Aristoteles nie in den Sinn gekommen wären, wie etwa, dass Staaten kein Besitz sind, den man vererben, ererben oder erheiraten könnte, wie auch, dass Monarchen nicht beliebig über ihre Bürger verfügen können, derart, dass sie ihnen ungefragt die Bürde von Kriegen aufhalsen oder die Söhne des Landes an andere Staaten als Soldaten verkaufen können. Während Aristoteles einen Appell an die Bürger der Polis richtet, im inneren und äußeren Frieden eine Grundbedingung des guten Lebens zu sehen, geht es Kant vor allem um die Rechtfertigung derjenigen Bürgerrechte, die sicherstellen, dass Menschen einander nie allein als Mittel, sondern stets auch als Zweck behandeln. Nur diese Rechte können ein friedliches Zusammenleben garantieren, in einer Republik, in der alle Menschen unter dem Gesetz stehen.36 Während das 17. Jahrhundert das Jahrhundert der Religionskriege war, in denen es um Machterhalt und Machterweiterung ging, war das 18. Jahrhundert das Jahrhundert der Erbfolgekriege, die nahtlos in Kriege um den Kolonialbesitz übergingen.
 
                Hier sollte keiner moralischen Überlegenheit auf Seiten eines der beiden Philosophen das Wort geredet werden. Weder Aristoteles noch Kant waren Sozialrevolutionäre – und beide haben manche der Blindheiten ihrer Zeit geteilt, vor allem, was Diskriminierungen in Hinblick auf Klassen-‍, Rassen- und Geschlechtsunterschiede angeht. Aber beide waren sich klar darüber, dass der Friede kein Kirchhofsfriede sein darf, sondern vielmehr als ein Zustand zu erstreben ist, in dem der Mensch dem Menschen kein Wolf ist, sondern ein Leben in friedlicher Kooperation bei hinreichendem Wohlstand führen kann. Ein solcher Friede sollte jedoch sowohl in wie auch zwischen den Staaten möglich sein. Was würde Kant dazu sagen, dass die Menschheit auch 200 Jahre nach seinem Tod weit von einem Völkerbund entfernt ist, der für ewigen Frieden sorgen könnte? Es wäre für ihn wohl kein Trost, dass es um den Wunsch des Aristoteles nach einem Leben in Muße und Frieden auch nach 2300 Jahren nicht besser bestellt ist. 
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              Notes

              1 
                EN IX 10, 1170a31 – 2. Das gilt, selbst wenn damit nur die männlichen Vollbürger im entsprechenden Alter gemeint sind und die Zahl aller Einwohner, Frauen, Kinder, Sklaven und Fremde, ein Vielfaches beträgt. Schätzungen der Einwohnerzahl Attikas im 4. Jh. v. Chr. fallen unterschiedlich aus – man geht von ca. 150 000 Vollbürgern und einer etwa doppelt so großen Zahl von Einwohnern aus.
 
              
              2 
                Zur Deutung von ‚politikon zôon‘ im engeren und weiteren Sinn vgl. die einschlägigen Beiträge in Keil und Kreft 2019.
 
              
              3 
                Zu EN I 5, 1097b11 et pass. Ross 2009. Die Übersetzungen im Deutschen folgen Frede 2020.
 
              
              4 
                Zur Hierarchie der menschlichen Gemeinschaften, angefangen mit der Ehe, vgl. Pol. I 2. Übersetzungen folgen, mit kleinen Abweichungen, Schütrumpf 2012.
 
              
              5 
                Die Rede von ,teilhaben‘ (metechein) zieht sich durch den gesamten Text der Politik. 
 
              
              6 
                Dies kommt in Horn 2013 zum Ausdruck. Es bedarf detektivischer Textarbeit, um auch nur Anzeichen für ein Recht auf Widerstand auszumachen.
 
              
              7 
                Vgl. EN V 1 – 8. Die dritte Art der partikulären Gerechtigkeit, die reziproke Gerechtigkeit, gilt dem Ausgleich im freiwilligen Austausch von Gütern (Kap. 8). Sie wird daher auch als ökonomische Gerechtigkeit bezeichnet. Angesichts der Freiwilligkeit beim Austausch ist von Unrecht oder einer ungerechten Disposition nicht die Rede (Frede 2020, 593 – 611).
 
              
              8 
                Zum Begriff der Billigkeit s. Horn 2006.
 
              
              9 
                Da dieser Gesichtspunkt in der EE ganz fehlt, beschränkt sich die Untersuchung hier auf die EN und die Politik (zum Fehlen des ‚Politischen‘ in der EE vgl. Frede 2019).
 
              
              10 
                Dies bestätigt eine Überprüfung der Verwendungen von ‚nomethetes‘ oder ‚nomothetein‘ in EN und Pol. im TLG. 
 
              
              11 
                Schon Thukydides hat offensichtlich mit einem unbegrenzten Fortbestehen der Kultur gerechnet, wenn er sein Werk als eine Errungenschaft nicht bloß für ein unmittelbares Publikum, sondern für immer (ktêma es aiei mallon ê eis agônisma es to parachrema akouein) auffasst (Historiae I 22). Zu Platons Erwartungen vgl. die Bemerkung bei Diodoros von Halikarnass, Platon habe „Zeit seines Lebens seine Dialoge gekämmt, gebürstet und ihnen Locken gedreht” (De compositione verborum 25.71 – 75).
 
              
              12 
                Unter ‚jung‘ verstand man damals sehr junge – d. h. unter Zwanzigjährige.
 
              
              13 
                Auf die männliche Form kann hier nicht verzichtet werden, weil Aristoteles nur männliche Staatsbürger und Staatsmänner vorsieht.
 
              
              14 
                EN X 10, 1181b6 – 12. Diogenes Laertius erwähnt in seiner Vita des Aristoteles eine Sammlung der Verfassungen von 158 Stadtstaaten (D.L. V 27). Bis auf Teile des Staates der Athener (Athenaiôn Politeia) ist die Schrift in der Spätantike verloren gegangen.
 
              
              15 
                Vgl. III 8, 1279b11 – 15: „Es kommen manche Probleme zum Vorschein und wenn man eine Untersuchung in philosophischer Weise durchführt und nicht bloß in praktischer Absicht, dann sollte man nichts übergehen, sondern auch beim Einzelnen die Wahrheit herausstellen.” Vgl. 12, 1282b14, 23, et al. 
 
              
              16 
                Pol. VII, 13 – 15.
 
              
              17 
                Dabei sind verschiedene Meisterschaften gemeint: In I 13, 1260a16 – 23 geht es um die Qualifikation des Herrschers und des Haushaltsvorstandes, die beide die perfekte Tugend besitzen sollten. Auch spricht Aristoteles in Pol. VII 3, 1325b23 vom ‚Meister‘, der die Dinge mit Hilfe seiner Gedanken bewegt (offensichtlich in Anknüpfung an Platons Politikos) – womit er betonen will, dass auch der Staatsmann in erster Linie ein Denker ist. Buch III 11, 1281b38 – 1282a6 enthält die Unterscheidung zwischen dem ‚Meisterarzt‘, dem gewöhnlichen Praktiker und dem allgemein Gebildeten, der dennoch ein Urteil über Medizinisches abgeben kann – offensichtlich um zu erklären, dass nicht allein der Meister- Staatsmann ein gutes Urteil über Politisches haben kann: es ist vielmehr so, dass (nach Platon) der Benutzer ein besseres Urteil als der Hersteller hat. Damit dürfte Aristoteles seine eigene Autorität in Sachen Politik rechtfertigen wollen – schließlich ist er kein Praktiker.
 
              
              18 
                Laut EN VI 13, 1145a6 – 11 gehört es zu den Aufgaben des Politikers, dafür zu sorgen, dass es Weisheit (sophia), also Philosophie, im Staat gibt.
 
              
              19 
                Dazu siehe Frede 2019a.
 
              
              20 
                Eine entsprechende Aspektverschiedenheit signalisiert auch das Stichwort ‚ Wissenschaft‘ am Anfang des vierten Buches. Damit ist nicht das praktische politische Wissen gemeint, sondern die Verfassungskunde.
 
              
              21 
                So erläutert Aristoteles die Bedeutung von taxis später in Kap. 6, 1278b9 – 10, wo er besonders auf das bedeutendste Amt abhebt. Nicht immer wird die Frage nach der Verfassung so eng ausgelegt. Am Anfang von Buch II schließt die Diskussion der besten Verfassung auch die Gesetzesordnung und die soziologischen Bedingungen mit ein.
 
              
              22 
                Zur Stellung von Frauen in Aristoteles’ Ethik und Politik vgl. Frede 2018; seine Befürwortung der Sklaverei ist Gegenstand zahlreicher Kommentare s. etwa Schofield 1990, Karbowski 2013.
 
              
              23 
                Die Funktionsunterscheidung illustriert er mit einem Verweis auf die Mitglieder eines Chors in der Tragödie und in der Komödie: auch wenn die Personen dieselben sind, haben sie doch unterschiedliche Funktionen (4, 1276b1 – 8).
 
              
              24 
                Die Übersetzung ist im Deutschen missverständlich: ,Regieren‘ klingt im Fall der meisten Ämter in einem Stadtstaat allzu abgehoben, ,Herrschen‘ allzu großmächtig. Es geht Aristoteles nur um die aktive Ausübung der Funktionen in einer Polis. Dazu s. Frede 2005.
 
              
              25 
                Die beiden ersten Jahre galten der Ausbildung (‚Ephebie‘). Anschließend wurden die jungen Männer in die Bürgerliste aufgenommen und konnten immer wieder zu Kriegsdiensten herangezogen werden.
 
              
              26 
                Darin folgt er offensichtlich Platon, der den Wächtern nur die richtige Meinung (doxa) über das Furchtbare in Befolgung des gesetzlich Angeordneten zumisst (Resp. IV 429a–430c).
 
              
              27 
                Für wie realistisch Aristoteles diese Möglichkeit hält, ist unklar. Es ist jedoch auffällig, dass dieses Talent sich in der Gesetzgebung hervortun und es darin nachgerade Zeus gleichtun soll (Pol. III 13, 1284a3 – 17; b25 – 34).
 
              
              28 
                Einen Durchgang durch die Geschichte hindurch bietet die Aufsatzsammlung von Himmelmann 2015. Fossheim behandelt dort die Frage aus moralpsychologischer Sicht und plädiert dafür, dass es bei moralischem Handeln keinen Automatismus geben kann, weil der Umgang mit anderen Personen wie auch die Einschätzung der Entscheidungssituation emotionale Flexibilität voraussetzt. Der Beitrag von Horn zeigt, dass Kants Position insofern eine telos-Lehre enthält, als in der Freiheit der Selbstgesetzgebung ein absoluter Wert liegt, der insofern auf ein Ziel, auf ein Ende, ausgerichtet ist, als darin das Resultat der Bestimmung des Willens durch das Gesetz zu sehen ist. Darin liegt jedoch zugleich die Würde des Menschen und daher auch seine Glückseligkeit.
 
              
              29 
                I 5, 1097b8 – 11; 9, 1099b4; VIII 6, 1157b19 – 22; IX 9, 1169b16 – 22; 1170a4 – 14.
 
              
              30 
                Zum Problem der Vereinbarkeit dieser sozialen Natur des Menschen mit dem Lob der Unabhängigkeit des bios theôrêtikos s. Frede 2019a.
 
              
              31 
                Vergleiche in verschiedenen Hinsichten liefern etwa die Beiträge in Engstrom und Whiting 1996 sowie in Aufderheide und Bader 2015.
 
              
              32 
                Eine eingehende Analyse dieser Schrift bietet Gerhardt 1995 mit einem Überblick über die Tradition der Friedensdiskussionen seit der Antike.
 
              
              33 
                Er ist sich darin mit Platons Nomoi einig, deren Diskussion von einer Kritik an der Unfähigkeit Spartas und Kretas zu einem Leben in Frieden ausgeht (Leg. I 625c–628e).
 
              
              34 
                Zur Muße s.a. EN X 7, 1177b4 – 15.
 
              
              35 
                Makedonien betreffend erwähnt Aristoteles nur ein altes Gesetz, demzufolge ein Mann, der noch keinen Feind getötet hatte, ‚einen Halfter zu tragen hatte‘, also eine Art von Schandmal (1324b15 – 17).
 
              
              36 
                Unter der ‚Demokratie‘ versteht Kant die Despotie des Volkes, das alles selbst bestimmen will (Ewiger Friede, Erster Definitivartikel). Aristoteles versteht hingegen unter der Demokratie die Herrschaft der Armen zugunsten der Armen.
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                1 Einleitung
 
                In der Forschung wird über Kants Kosmopolitismus behauptet, dass er Ähnlichkeiten zum Kosmopolitismus der antiken Stoa aufweise.1 Martha Nussbaum etwa weist darauf hin, dass die Stoiker gewissermaßen seine geistigen Vorfahren gewesen seien.2 In ihrer Auslegung von Passagen besonders in den Werken von Cicero und Marc Aurel stellt sie die These auf, dass es für die Stoa eine normative Priorität der Menschen als Menschen unabhängig von ihrer lokalen Identität gegeben habe.3 Nicht der territorial begrenzte Einzelstaat oder andere lokale Affiliationen sollten eine Rolle spielen, sondern nur die umfassende Gemeinschaft mit allen anderen Menschen, unabhängig von begrenzten sozialen Strukturen. Für einen starken Einfluss auf Kant zählt sie die folgenden Textstellen antiker Autoren auf: Das ist die durch Plutarch überlieferte Zusammenfassung der zenonischen  Politeia 4, Cicero De officiis I, 51 ff.5 sowie III, 27 – 286, Mark Aurel Selbstbetrachtungen IV.47 und Seneca Epistulae Morales 41.8 Dass es Konvergenzen zwischen diesen Passagen und Kants Kosmopolitismus gibt, steht außer Frage, da wir wissen, dass er in seiner Theoriebildung von der römischen Stoa beeinflusst wurde. Wie weit aber die Konvergenzen zwischen antikem Kosmopolitismus und Kants Kosmopolitismus gehen, ist nicht leicht zu beantworten, was beispielsweise an folgendem Einwand durch Phillip Mitsis deutlich wird. Mitsis ist der Ansicht, dass Zenon von Kition in seiner Politeia überhaupt keine kosmopolitische Theorie entwickelt habe, wenn man den weiteren Kontext beachtet, in den seine Argumente eingebettet sind.9 Sollte dies zutreffen, kann Kants Kosmopolitismus natürlich nicht auf denjenigen von Zenon zurückgehen.
 
                Im Folgenden möchte ich deshalb die oben genannten Textstellen kontextualisieren. Das bedeutet, dass ich sie genauer auf ihren kosmopolitischen Inhalt prüfen möchte, in dem ich sie in Bezug zur weiteren Theorie der jeweiligen Autoren setze, um einen besseren Eindruck davon zu gewinnen, wo sie Übereinstimmungen mit Kant aufweisen. Anschließend werde ich mich auf Kant fokussieren und mich mit vier Theorieelementen seiner Philosophie auseinandersetzen, die einen Bezug zum Kosmopolitismus aufweisen, nämlich mit dem ius cosmopoliticum und der Hospitalität, mit der Selbstzweckformel, mit dem Reich der Zwecke und mit der ethischen Gemeinschaft. Ich werde diese Theorieelemente mit den antiken kosmopolitischen Entwürfen vergleichen.
 
               
              
                2 Drei antike kosmopolitische Entwürfe
 
                Es fällt auf, dass die Textstellen, von denen in der Forschung angenommen wird, dass sie in Sachen Kosmopolitismus einen Einfluss auf Kant ausgeübt haben, einerseits zu sehr unterschiedlichen Zeiten verfasst wurden und andererseits nicht geringe Unterschiede untereinander aufweisen. Beginnen wir mit dem Autor, von dem angenommen wird, dass er eine besonders starke Wirkung auf Kant entfaltet habe, Cicero.10 De officiis scheint sich als Quelle für Kants Kosmopolitismus besonders zu eignen,11 wenn es in III, 27 – 28 heißt:
 
                 
                  Wenn außerdem noch die Natur dem Menschen vorschreibt, dass er für den Menschen, wer es auch sei, allein aus dem Grund, weil es ein Mensch ist, zu sorgen hat, dann folgt daraus, dass in Übereinstimmung mit derselben Natur der Nutzen aller Menschen allen gemeinsam ist. Wenn es so ist, dann unterstehen wir alle demselben Gesetz der Natur, und wenn genau das der Fall ist, werden wir durch das Gesetz der Natur ganz gewiss daran gehindert, einen anderen Menschen zu verletzen. Wahr ist aber der erste Satz, wahr ist demnach auch der letzte. (28) Denn es ist völlig abwegig, was bestimmte Leute sagen, dass sie dem Vater oder Bruder nichts zum eigenen Vorteil wegnehmen würden, für die übrigen Mitbürger gelte aber eine andere Regel. Sie stellen fest, dass es für sie keine Rechtsgemeinschaft und keine Verbindung mit ihren Mitbürgern um des gemeinsamen Nutzens willen gebe; diese Auffassung zerreißt die Gemeinschaft des Gemeinwesens vollständig. Diejenigen aber, die behaupten, man habe auf Mitbürger Rücksicht zu nehmen, sich aber nicht um Fremde zu kümmern, zerreißen die allumfassende Gemeinschaft der Menschheit; wenn diese aufgehoben ist, werden auch Hilfsbereitschaft (beneficenti), Großzügigkeit (liberalitas), Herzensgüte (bonitas), Gerechtigkeit (iustitia) von Grund auf beseitigt. Alle, die diese sozialen Tugenden beseitigen, müssen auch als Frevler gegen die unsterblichen Götter gelten. Denn sie vernichten die von den Göttern unter den Menschen begründete Gemeinschaft, deren festestes Band die Überzeugung ist, dass es mehr gegen die Natur ist, einem Mitmenschen um des eigenen Vorteils willen etwas wegzunehmen, als alle nur denkbaren Nachteile hinzunehmen, ob es sich nun um äußere oder körperliche oder sogar seelische Nachteile handelt, die mit dem Maßstab der Gerechtigkeit nicht zu messen sind. Denn als einzige ist diese Tugend die Herrin und Königin aller Tugenden. (Übers. Nickel)12 
 
                
 
                Cicero spricht hier vom Naturrecht, von der Rechtsgemeinschaft zwischen Menschen und von der Sorge um Fremde.13 Der Grundtenor der Passage ist, dass kein Unterschied zwischen nahestehenden Menschen, Mitbürgern und Fremden gemacht werden soll, sondern dass allen gegenüber gleichermaßen Sorge zu tragen sei. Die Sorge, von der hier die Rede ist, dürfte soviel bedeuten, wie sich ihnen gegenüber menschlich zu verhalten und ihnen Hilfsbereitschaft, Großzügigkeit, Herzensgüte, Gerechtigkeit entgegenzubringen (beneficenti, liberalitas, bonitas, iustitia). Diese Textstelle vermittelt für sich alleine genommen den Eindruck, dass die Barrieren zwischen territorial begrenzten Einzelstaaten willkürliche Konventionen seien. Man könnte sogar vermuten, dass der partikulare Einzelstaat hier eine Art Hindernis für ethisches zwischenmenschliches Verhalten darstellen kann, wenn beispielsweise Loyalitätspflichten Einzug in die Problematik erhalten. Es stellt sich also die Frage, welches Verhältnis es zwischen territorial begrenzten Einzelstaaten und der umfassenden zwischenmenschlichen Gemeinschaft gibt. Unter Beachtung weiterer Passagen wird deutlich werden, dass Cicero tatsächlich ihre parallele Existenz annimmt. Jed Atkins zeigt in einer Studie sogar, dass es der gerechte Einzelstaat ist, der für Cicero der wichtigste Bezugspunkt für das soziale Leben und für die menschlichen Bedürfnisse ist.14 In der Konsequenz bedeutet das, dass es gegenüber Mitbürgern weitergehende Verpflichtungen gibt als gegenüber Fremden.15 Einzelstaaten spielen für Cicero also eine wichtige Rolle, obwohl es eine umfassende, von Einzelstaaten unabhängige menschliche Gemeinschaft gibt. Tatsächlich finden wir sogar ausdrücklich die These, dass alle irdischen Staaten territorial begrenzt sein müssen, und keiner von ihnen eine weltweite Expansion erlangen kann – nicht einmal ein maximal expandierendes Rom. Den konkreten Hinderungsgrund beschreibt Cicero in De re publica VI, 2016. Dort heißt es:
 
                 
                  Du siehst, dass man auf der Erde nur an wenigen, eng begrenzten Plätzen wohnt und dass ausgerechnet an diesen schmalen Streifen gewissermaßen, wo man lebt, sich ungeheure Wüsten ausdehnen und die Menschen, die dort die Erde bewohnen, so voneinander getrennt sind, dass jeglicher Verkehr zwischen ihnen ausgeschlossen ist und sie vielmehr einerseits „Gegenbewohner”, andererseits „Nebenbewohner” oder gar „Antipoden” zu euch sind: Von diesen könnt ihr nun wirklich keine Anerkennung erwarten. [21] Merkst du aber, dass sich dieselbe Erde sozusagen in bestimmte Zonen gliedert, und siehst du, dass zwei von ihnen, die am meisten voneinander entfernt sind und sich auf beiden Seiten auf die Pole des Himmels stützen, von ewigem Eis bedeckt sind und jene größte Zone in der Mitte aber von der Sonnenhitze ausgedörrt wird? Zwei Zonen (der Erdkugel) sind bewohnbar, von denen jene südliche, in der die dortigen Menschen mit ihren Füßen euch entgegengesetzt stehen, nichts mit eurem Teil der Menschheit zu tun hat (…). (Übers. Nickel)
 
                
 
                Wir finden hier also zuerst einen geographischen Hinderungsgrund dafür, dass kein einziger Staat zur Kosmopolis heranwachsen kann.17 Die geografische Beschaffenheit der Welt würde dies nämlich gar nicht erst zulassen.18 Ein weiterer Hinderungsgrund ist, dass die Tugenden keines Menschen jemals derart ausgeprägt sein können, dass er einen Weltstaat so zu lenken imstande wären, wie Gott die gesamte Welt lenke.19 Walter Nicgorski stellt im Kommentar zu De re publica II, 69, wo über den paradigmatischen Staatsmann gesprochen wird, klar heraus, dass Cicero weder von einem Philosophenkönig, noch von einem stoischen Weisen spricht.20 Offenbar hält Cicero also eine Struktur für plausibel, in der es eine Parallelität zwischen der umfassenden Gemeinschaft und der Existenz von territorial begrenzten Einzelstaaten gibt.21 Wenn für Cicero außerdem der erste und wichtigste Bezugspunkt die römische Republik ist, ist die kosmopolitische Theorie in dem Sinne zweitrangig, dass sie kein telos für eine Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen darstellt.22 
 
                Eine derartige Parallelität ist nicht nur ein Merkmal von Ciceros Kosmopolitismus. In dieselbe Richtung weisen beispielsweise auch Mark Aurels Selbstbetrachtungen. In IV.4 heißt es einerseits:
 
                 
                  Wenn uns das Denkvermögen gemeinsam ist, dann ist uns auch die Vernunft, durch die wir vernünftig sind, gemeinsam. Wenn dies zutrifft, dann ist auch die Vernunft, die bestimmt, was zu tun ist oder nicht, uns allen gemeinsam. Trifft dies zu, so ist auch das Gesetz uns allen gemeinsam. Wenn dies richtig ist, dann sind wir alle Bürger. In diesem Falle haben wir teil an einer Art von Staatswesen. Wenn dies zutrifft, dann ist der Kosmos gewissermaßen ein Staat. Denn zu welchem gemeinsamen Staatswesen, so könnte jemand fragen, sollte das gesamte Menschengeschlecht sonst gehören? Von dort aber, d. h. aus diesem gemeinsamen Staat, haben wir unser Denkvermögen, unser vernünftiges Wesen und unser Bedürfnis nach dem Gesetz. Oder woher sonst? (Übers. Nickel)
 
                
 
                In Selbstbetrachtungen VI.46 schreibt er:
 
                 
                  Die staatliche Gemeinschaft und das Vaterland ist für mich als Antoninus Rom, für mich als Menschen der Kosmos. Was diesen Gemeinschaften nützlich ist, das allein ist für mich gut. (Übers. Nickel)
 
                
 
                Und schließlich finden wir dieselbe Struktur auch bei Seneca in De otio 4.1:
 
                 
                  Zwei Gemeinwesen wollen wir nun vor unseren Geist treten lassen: Das eine ist groß und wahrhaft allgemein, in dem Götter und Menschen ihren Platz haben und in dem wir nicht dieses oder jenes Eckchen beachten müssen, sondern die Grenzen unseres Staatsgebiets am Umlauf der Sonne messen. Das andere ist jenes, zu dessen Bürgern uns der zufällige Geburtsort machte. (Übers. Fink)23 
 
                
 
                Das territorial begrenzte Römische Reich spielt in der römischen Stoa eine äußerst wichtige Rolle. Bei keinem dieser Autoren ist die Kosmopolis hingegen ein normatives Ideal für die Staatsentwicklung, sondern sie ist ein Charakteristikum der Welt, parallel zur Existenz der Einzelstaaten.24  
 
                Ein zweites Merkmal dieser römischen Ansätze ist es, dass alle Menschen zunächst offenbar alleine aufgrund ihrer Spezieszugehörigkeit zu der umfassenden Gemeinschaft gehören. In diesem Sinne erklärt Cicero, dass moralische Verfehlungen zu einem Ausschluss aus der umfassenden Menschengemeinschaft führen, wie es im Falle des Tyrannen geschehen würde. In De officiis III, 32 schreibt er:
 
                 
                  Mit Tyrannen haben wir nämlich keine Gemeinschaft; vielmehr herrscht schärfste Trennung zwischen uns und ihnen; darum ist es nicht gegen die Natur, denjenigen zu berauben, den zu töten, wenn man es kann, ehrenvoll ist, und diese Verderben bringende und gottlose Brut muss vollständig aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen werden. (Übers. Nickel)
 
                
 
                Die Zugehörigkeit zur umfassenden Gemeinschaft ist so zu verstehen, dass sie zwar in einer natürlichen Menschlichkeit gründet ohne dass sie gesondert erworben werden muss, und ohne dass es eine besondere Hürde für die Partizipation an ihr gibt – sie scheint hingegen aufgrund moralischer Verfehlungen verloren gehen zu können.
 
                Wir werden nun sehen, dass diese Positionen erheblich von derjenigen der frühen Stoa abweichen, besonders vom Ansatz des Zenon von Kition. Die Forschungsmeinungen über die Politeia des Zenon von Kition gehen stark auseinander, was auch daran liegt, dass nur wenige Passagen späterer Philosophen Auskunft über ihren Inhalt geben. Einige Personen vertreten die Ansicht, dass Zenon überhaupt keinen Kosmopolitismus in ihr entwickelt habe.25 Andere behaupten, dass die Weisen gemeinsam mit den Göttern einer höheren, kosmopolitischen Ordnung angehören würden.26 Selbst wenn man die Ansicht vertritt, dass Zenon einen Kosmopolitismus entwickelt habe, hätte man ein Konzept, dass sich von demjenigen der mittleren und späten Stoa darin erheblich unterscheidet, dass nur die Weisen tatsächlich gemäß der Natur und ihren Gesetzen leben würden und dadurch nur sie als Kosmopoliten gelten würden.27 Ganz anders als in der mittleren und späten Stoa wäre die kosmopolitische Bürgerschaft nicht schon mit der Spezieszugehörigkeit und ohne besondere moralische Verfehlungen wie im Falle des Tyrannen gegeben, sondern sie wäre äußerst schwer zu erlangen, wobei der Großteil der zur Spezies Mensch gehörenden Individuen überhaupt nicht Teil von ihr wären. Sollte dies die Theorie des Zenon gewesen sein, hätten wir eine große Diskrepanz zwischen der Zugehörigkeit zur Spezies und der Zugehörigkeit zur Kosmopolis in der Hinsicht, dass quasi unerreichbare moralische Vortrefflichkeit noch hinzu kommen müsste.
 
                Ein drittes kosmopolitisches Konzept soll als Kontrast angeführt werden. Nussbaums Position, die in der Stoa einen Kosmopolitismus ausmacht, der gegen die Affiliation zu territorial begrenzten Staaten argumentiert, ähnelt stark der Position der Vorgänger der Stoiker, der Kynikern, ab Diogenes von Sinope. Dieser kosmopolitische Entwurf hat einige partikuläre Merkmale, die ihn stark von den beiden oben diskutierten unterscheiden.28 Da die Kyniker die philosophischen „Vorfahren” der Stoiker waren, lohnt es sich, einen Augenblick auf den Unterschied zwischen ihnen und den frühen Stoikern zu schauen. Es gibt verschiedene Passagen mit kosmopolitischen Aussagen, die auf Kyniker zurück gehen. In der Forschung wird der kynische Kosmopolitismus meist als ein negativer interpretiert, was bedeutet, dass Textstellen wie „Gefragt nach seinem Heimatsort, antwortete er: ‚Ich bin ein Weltbürger.‘” ( Diogenes Laertius VI.63, Übers. Apelt) und „Die einzig wahre Staatsordnung finde sich nur im Weltall.” ( Diogenes Laertius VI.72, Übers. Apelt) im Lichte von „Die Flüche der Tragiker, pflegte er zu sagen, seien für ihn eingetroffen, er sei ‚Der Vaterstadt, dem Haus, der lieben Heimat fern, – Ein Bettler, Flüchtling, kämpfend um sein täglich Brot.‘” ( Diogenes Laertius VI.38, Übers. Apelt) verstanden werden müssen, nämlich als grundsätzliche Ablehnung von Staaten. Diese seien gegen die Natur,29 und man müsse folgern, dass nur der Kosmos als ganzer als natürliche und legitime Wohnstätte angesehen werden dürfe. Wenn diese Interpretation korrekt ist, wird es deutlich, wie groß der Unterschied zu den römischen Stoikern ist, die dem territorial begrenzten Einzelstaat Rom eine besondere Rolle zugesprochen haben.30 Die Einfachheit, die kosmopolitische Lebensweise zu führen, unterscheidet sie hingegen von der frühen Stoa.
 
               
              
                3 Gibt es Konvergenzpunkte zwischen diesen antiken Konzepten und Kants Kosmopolitismus?
 
                Was im vorherigen Abschnitt gezeigt werden sollte, ist, welchen Stellenwert der Kosmopolitismus in den Quellen spielt, die zur Grundlage für Kants Kosmopolitismus erklärt wurden. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Textstellen ihn nicht möglicherweise beeinflusst haben. Der Kosmopolitismus spielt darin aber häufig eine sekundäre Rolle neben den Einzelstaaten oder wird als de facto unerreichbar fernes Ziel erreichbar nur durch die stoischen Weisen dargestellt. Ich möchte nun genauer auf einige Kantische Theorieelemente eingehen, die den Kosmopolitismus betreffen.
 
                
                  3.1 Ius cosmopoliticum und die Hospitalität
 
                  In diesem Abschnitt möchte ich mögliche Konvergenzpunkte genauer untersuchen und Ähnlichkeiten sowie Differenzen zwischen Kant und der Antike herausstellen. Der kosmopolitische Zustand ist für Kant ein normativ gefordertes telos der Naturentwicklung, dessen Etablierung Pflicht der Menschheit als Spezies sei. Die Entwicklung zur kosmopolitischen Ordnung der Welt ist den handelnden Menschen nicht immer bewusst, sondern wird auch von der Natur nach einem Prinzip einer invisible hand beinahe unbemerkt zustande gebracht.31 Die verzerrte menschliche Selbstwahrnehmung und die überzogene Bewertung der eigenen Bedeutsamkeit für den Verlauf der Geschichte macht die Menschen blind für den Beitrag der Natur zu dieser Evolution. Auf welche Weise die Natur laut Kant genau aktiv sein soll, ist nicht klar festzustellen. Christoph Horn etwa vermutet, dass es sich um den Effekt der kumulierten Handlungen aller Menschen handele, der ihnen als einzelne nicht bewusst sei, und der als solcher auch von keinem von ihnen intendiert sei.32 Die Wirkung der Natur manifestiere sich sukzessive auf drei Ebenen, deren Endzweck die friedliche, kosmopolitische Ordnung der Welt sei, nämlich einerseits in der zunehmenden Republikanisierung der Staaten, dann in der Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen, nämlich im Völkerrecht, und schließlich im Verhältnis zwischen Staaten und ihnen fremden Bürgern, dem ius cosmopoliticum. Die Gemeinsamkeit der drei Endpunkte der Entwicklung liege in der Verrechtlichung der zwischenmenschlichen Beziehungen.33 Erst wenn die Menschheit diese Entwicklungsstufe erreicht, die einen ewigen Frieden gewährleiste, werde sie ihre Anlagen voll entfalten können.34 Ein Weltstaat wäre somit als ein Optimum zu bewerten.35 Kant weist allerdings an einigen Stellen auch darauf hin, dass dieses Optimum nicht erreichbar sei, da es verschiedene unauflösbare Hinderungsgründe für dessen Zustandekommen gebe.36 Die eigentlich praktikable Entwicklung ziele deshalb auf einen Bund republikanischer Staaten ab, eine gewissermaßen zweitbeste Lösung.37 In diesem Zusammenhang beschränke sich das Weltbürgerrecht (ius cosmopoliticum) auf das Besuchsrecht von Bürgern fremder Staaten,38 dessen Ziel es sei, Frieden zwischen Bewohnern entfernter Weltteile zu fördern.39 Der Titel Zum ewigen Frieden suggeriert zwar, dass der Friede den Endzweck der Entwicklung der menschlichen Spezies sei; es ist aber klar, dass der Friede durch Verrechtlichung als solcher für Kant nicht in jeder Hinsicht ein abschließendes telos ist, wie er z. B. am Ende von Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (AA 08: 28.32 – 37) schreibt:
 
                   
                    Und dieses gibt Hoffnung, dass nach manchen Revolutionen der Umbildung endlich das, was die Natur zur höchsten Absicht hat, ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand als der Schoß, worin alle ursprüngliche Anlagen der Menschengattung entwickelt werden, dereinst einmal zustande kommen werde.
 
                  
 
                  Und in Kritik der Urteilskraft (AA 05: 431.22 – 30) heißt es:
 
                   
                    Es bleibt also von allen seinen Zwecken in der Natur nur die formale, subjektive Bedingung, nämlich der Tauglichkeit: sich selbst überhaupt Zwecke zu setzen, und (unabhängig von der Natur in seiner Zweckbestimmung) die Natur den Maximen seiner freien Zwecke überhaupt angemessen, als Mittel, zu gebrauchen, übrig, was die Natur, in Absicht auf den Endzweck, der außer ihr liegt, ausrichten, und welches also als ihr letzter Zweck angesehen werden kann. Die Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebigen Zwecken überhaupt (folglich in seiner Freiheit) ist die Kultur.40 
 
                  
 
                  Das Ziel dieser Entwicklung ist die Freiheit des Menschen; nur durch den Friedenszustand kann sie zur vollen Entfaltung gelangen.
 
                  Nun findet sich ein möglicher Konvergenzpunkt zwischen mittel- und spätstoischem und Kants Kosmopolitismus in der Hospitalität. Kant schreibt im dritten Definitivartikel vom Recht eines Fremdlings, nicht feindselig behandelt zu werden, und betont, dass dies nicht aufgrund der Philanthropie, sondern aufgrund des Rechts geschehen solle (ZeF, AA 08: 357 – 358). Vor diesem Hintergrund stellen Nussbaum und Baker eine Ähnlichkeit zwischen Cicero und Kant in der Verwendung der Hospitalität für das Verhältnis zwischen Völkern fest.41 Besonders gut für einen Vergleich eignet sich De officiis II, 64, wo Cicero Folgendes schreibt:
 
                   
                    Zu Recht hat Theophrast auch die Gastfreundschaft gepriesen. Es ist nämlich, wie ich jedenfalls glaube, sehr passend (decorum), dass die Häuser prominenter Persönlichkeiten für prominente Gäste offen sind, und es schmückt auch das Gemeinwesen, dass auswärtige Besucher auf diese Art von Großzügigkeit in unserer Stadt nicht zu verzichten brauchen. Es ist aber auch für diejenigen, die auf anständige Weise eine besondere Bedeutung gewinnen wollen, ausgesprochen hilfreich, mit Hilfe ihrer Gastfreunde bei auswärtigen Völkern Einfluss zu haben. Theophrast schreibt jedenfalls, Kimon habe in Athen auch gegenüber den Angehörigen seines Demos Lakia Gastfreundschaft bewiesen; denn er habe angeordnet und seine Verwalter angewiesen, jedem Lakiaden, der in sein Haus eingekehrt sei, alles zur Verfügung zu stellen. (Übers. Nickel)42 
 
                  
 
                  Dass Cicero vom Besuch Fremder spricht und den positiven Einfluss auf das Verhältnis zu fremden Völkern unterstreicht, lässt tatsächlich eine besondere Ähnlichkeit mit Kants Weltbürgerrecht vermuten. Allerdings ist das Fundament der Interaktion sehr verschieden, wie bei einer genaueren Prüfung der Textstelle deutlich wird. Denn für Cicero gründet die Gastfreundschaft im direkten Verhältnis von Individuen zueinander, und es somit der weltweiten zwischenmenschlichen Verbindung, die wir oben kennen gelernt haben, zu zu ordnen.43 Sie ist Ausdruck der moralischen Integrität der interagierenden Personen, während Kant das kosmopolitische Weltbürgerrecht immer mit Bezug zum Staat formuliert. Damit ist gemeint, dass für ihn das Besuchsrecht nicht in der Gastfreundschaft oder einer philanthropischen Haltung der Individuen gründet, sondern ein Rechtsverhältnis unter Rechtssubjekten beschreibt.44 
 
                 
                
                  3.2 Selbstzweckformel
 
                  Eine weitere Ähnlichkeit wurde zwischen der Selbstzweckformel des „ Kategorischen Imperativs” und dem Kosmopolitismus der mittleren und späteren Stoa vermutet. Kant verarbeite für die Entwicklung seiner Position Ciceros De officiis III, 26 – 27.45 In dieser Passage stellt Cicero die Verbindung zwischen dem Verhalten gegenüber einer Einzelperson und der menschlichen Gemeinschaft als Ganzen her. Damit betrifft die Passage ebenfalls einen kosmopolitischen Gedanken, wenn er schreibt:
 
                   
                    Demnach muss für alle dieser eine Grundsatz gelten, dass der Nutzen jedes Einzelnen und der Gesamtheit der Menschen identisch ist; wenn jeder Einzelne nur seinen eigenen Nutzen durchsetzen wird, dann wird sich die menschliche Gemeinschaft als ganze auflösen. (De officiis III, 26, Übers. Nickel) 
 
                  
 
                  Die Selbstzweckformel verlangt wiederum, dass die „ Menschheit” niemals bloß als Mittel, sondern auch als Zweck gebraucht werden solle. Die konkrete Auslegung der Selbstzweckformel wird in der Forschung zwar diskutiert, in den Interpretationen beispielsweise von Christine Korsgaard und Christoph Horn bedeutet sie aber so viel wie das Verbot, die potenzielle Autonomie von Vernunftwesen,46 sich Zwecke zu setzen, zu behindern. Tatsächlich sieht man eine Ähnlichkeit zu Cicero, wenn man Klaus Reichs Interpretation folgt. Er erklärt den Zusammenhang zwischen De officiis und der Kantischen Selbstzweckformal folgendermaßen:
 
                   
                    This is better expressed in a positive way, as it is in the next section: a man ought to care for a man, who-ever he be, just because he is a man. Now a precept of this kind appears in Kant as a means of representing the supreme moral principle: it is found in the rule that ‘humanity is an end in itself’ and the imperative ‘So act that you treat humanity both in your own person and in that of everyone else at the same time as an end and never as a means only.’47 
 
                  
 
                  Diese Übereinstimmung findet ihre Begrenzung aber in der stoischen Theorie der Tugenden. Für die Stoiker ist die Tugend das einzige Gut, während Gesundheit, Reichtum oder auch das eigene Leben zu den zwar bevorzugten, aber indifferenten Dingen gehören. Diese Einteilung erlaubt es den Stoikern, das eigene Leben zu einem Mittel für die Umsetzung anderer Ziele zu machen. Man müsse es beispielsweise opfern, wenn es zugunsten anderer Menschen oder des Staates notwendig würde, oder falls Krankheit, Schmerz oder Armut verhindern würden, weiterhin tugendhaft zu handeln.48 In Kantischen Begriffen würde der so handelnde Mensch sich bloß zu einem Mittel für andere Zwecke machen, und der Selbstzweckformel klar zuwiderhandeln. Auch hier ist die Entsprechung zwischen Antike und Kant nur bis zu einem gewissen Punkt gegeben, von dem an die Theorien voneinander abweichen.
 
                 
                
                  3.3 „ Reich der Zwecke”
 
                  Drittens wurde das Konzept des „ Reichs der Zwecke” für einen Vergleich zwischen Kant und der alten Stoa herangezogen.49 Das „ Reich der Zwecke” ist „die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche Gesetze”50 und wird von Kant als moralischer Idealzustand beschrieben.51 Es liegt deshalb nahe, ihn mit der kosmopolitischen Gemeinschaft der alten Stoa zu vergleichen, wenn man diese als die Gemeinschaft von weisen Menschen interpretiert. Für ihre Vermutung beruft Nussbaum sich auf Plutarchs Zusammenfassung von Zenons Politeia. Genau an dieser Stelle setzt Mitsis’ Einwand gegen ihre „ancestor”-These ein. Er weist darauf hin, dass Plutarch und dessen Aussagen über Zenons Staat, den Nussbaum zur Begründung anführt, ein unzuverlässiger Referent stoischer Positionen sei. Ferner dürfe man die übermittelten Aussagen Zenons gar nicht kosmopolitisch lesen, da der Vergleich, den Plutarch dort anstellt, nämlich viel mit dem Reich von Alexander dem Großen, aber wenig mit dem „ Reich der Zwecke” zu tun habe. Plutarch kontrastiere dort lediglich die Untätigkeit der Philosophen mit der Aktivität Alexanders. Mitsis’ Kritik betrifft also zunächst die Verwendung von Plutarch für das „ancestor„- Argument. Da die Interpretation von Zenons Politeia aber umstritten ist, wie wir oben sahen, scheint Mitsis‘ Kritik in diesem Fall, sehr einseitig auszufallen. Schwerwiegender ist deshalb sein zweiter Einwand, wenn er darauf hinweist, dass die stoische Theorie keine Gleichheit unter den Kosmopoliten kenne.52 Er weist zurecht darauf hin, dass die Stoiker der Ansicht sind, dass das Schicksal weisen Personen ganz unterschiedliche Rollen zusprechen würde; sie könnten Könige oder Sklaven werden, wichtig sei es nur, wie Epiktet später formuliert, die Rolle, die ihnen das Schicksal zugeteilt hat, „ gut” zu spielen. Diese politische Ungleichheit zwischen Weisen steht jedoch in direktem Kontrast zu den Partizipanten des „ Reichs der Zwecke”, die laut Kant gleichberechtigte Selbstzwecke seien.53 An dieser Stelle zeigt sich deshalb ein deutlicher Unterschied zwischen den Theorien. Bevor wir zu einem Resümee kommen können, soll noch ein weiteres Theorieelement Kants untersucht werden, nämlich das ethische Gemeinwesen. 
 
                 
                
                  3.4 Das ethische Gemeinwesen
 
                  Ein letztes Theorieelement bietet sich zum Vergleich an.54 Hauptsächlich in der Religionsschrift entwickelt Kant das Konzept eines ethischen Gemeinwesens (RGV, AA 06: 96), einer „allgemeinen Republik”, einer „ Republik unter Tugendgesetzen”; die „vollkommene Republik” (RGV, AA 06: 98, 100 – 101) oder die „unsichtbare Kirche”. Wichtig für die hier vertretene These ist, dass sie eine Gemeinschaft sei, der nur Gott, der „Herzenskündiger” (RGV, AA 06: 99), als moralischer Weltherrscher voranstehen könne. „(D)‌er Begriff eines ethischen gemeinen Wesens [ist, DW] immer auf das Ideal eines ganzen aller Menschen bezogen” (RGV, AA 06: 96). Kant unterscheidet die ethische Gemeinschaft dadurch von jeder rechtlichen Gemeinschaft, dass sie nicht durch Rechtsgesetze, sondern durch Tugendgesetze bestimmt sei. Für sie gelte, dass Gott in der Lage sei, die Gesinnung eines jeden zu durchschauen und „jedem, was seine Thaten werth sind, zukommen zu lassen” (RGV, AA 06: 99).55 Diese unsichtbare Kirche bildet keine Alternative zu den existierenden Rechtsgemeinschaften, den Einzelstaaten, sondern betrifft zunächst nur einen Bereich, der durch das Recht gar nicht berührt werden kann. Die Kombination von Tugend, umfassender Gemeinschaft und die Trennung der Tugendsphäre von derjenigen des Rechts findet sich in ähnlicher Form auch bei Cicero. In De legibus I, 40 beschreibt er folgenden Kontrast:
 
                   
                    Aber für Verbrechen an Menschen und für Pflichtvergessenheit gegenüber Göttern gibt es keine Sühne. Deshalb zahlen sie ihre Strafen nicht so sehr aufgrund von Gerichtsurteilen – die es einstmals nirgendwo gab und heute noch an vielen Orten nicht gibt und, wo sie trotzdem existieren, sehr häufig falsch sind –, sondern die Furien jagen und verfolgen sie, nicht mit brennenden Fackeln wie auf der Bühne, sondern mit dem schlechten Gewissen und dem qualvollen Bewußtsein der verbrecherischen Tat. (Übers. Nickel)
 
                  
 
                  Und in De republica III, 33 heißt es:
 
                   
                    Das wahre Gesetz aber ist die ‚richtige Vernunft‘, die mit der (menschlichen) Natur übereinstimmt und unter allen Menschen verbreitet, beständig und ewig ist; die mit Nachdruck zur Pflichterfüllung auffordert und durch Verbot von der Schandtat abschreckt und dennoch den Rechtschaffenen nicht vergeblich befiehlt oder verbietet, selbst wenn sie Übeltäter durch Befehl oder Verbot nicht erreicht. (…) Gott, der Erfinder dieses Gesetzes, sein Schiedsrichter, sein Antragsteller. Wer ihm nicht gehorcht, wird vor sich selbst fliehen und die Natur des Menschen verleugnen und darum schwerste Strafen verbüßen, auch wenn er den sonstigen Strafen, die als solche gelten, entgeht. (Übers. Nickel) 
 
                  
 
                  Cicero erklärt, dass das Naturgesetz eine direkte Wirkung auf die Personen habe, die es missachten, und dass es gänzlich unabhängig vom weltlichen Recht funktioniere. Auch wenn jemand der staatlichen Rechtsprechung entkomme, gelte das Naturgesetz. Die Analogie zu Kant besteht darin, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen innerer und äußerer Wirksphäre. Das Naturgesetz, von dem Cicero hier spricht, bezieht sich auf die Moralität der Person, die es völlig unabhängig von der Geltung guter oder schlechter staatlicher Gesetze bewertet und sanktioniert. Das Naturgesetz ist für die Stoa entweder selbst Gott oder göttlichen Ursprungs. Wie in der ethischen Gemeinschaft Kants teilt Gott jeder Person das zu, was sie aufgrund ihrer Moralität verdient. Die Qualitätsunterschiede, die sowohl Cicero als auch Kant implizieren, wenn sie von unterschiedlichen Zuteilungen an die Personen sprechen, zeigen auch, dass sie nicht von perfekten Individuen ausgehen. Klarerweise lässt sich jedoch alleine schon der Wortwahl Kants entnehmen, dass christliche Elemente und solche von seinen unmittelbaren Vorgängern eine fundamentale Rolle in seiner Theoriebildung spielen. Wir können dennoch feststellen, dass die ethische Gemeinschaft eine besondere Ähnlichkeit zur antiken Stoa aufweist.
 
                 
               
              
                4 Schluss
 
                Der Ausgang der Untersuchung war die These, dass der stoische Kosmopolitismus als „Vorfahre” des Kantischen Kosmopolitismus gedeutet werden könne, und dass er inhaltlich auf Kant eingewirkt habe. In der Forschung provozierte diese Position Gegenargumente, die darin gründeten, dass einige der in diesem Argumentationszusammenhang angeführten Passagen aus der Antike überhaupt keine kosmopolitische Aussage beinhalteten. Um die Konvergenzen zwischen dem antiken und dem Kantischen Kosmopolitismus besser greifen zu können, wurden deshalb zunächst die Unterschiede zwischen dem Kosmopolitismus der mittleren und späten Stoa im Vergleich zur frühen Stoa und den Kynikern herausgearbeitet. Hierbei hat sich gezeigt, dass der von Nussbaum vertretene Kosmopolitismusbegriff, dem zufolge die erste Affiliation des Menschen nicht auf einer partikularen sozialen Struktur gründet, sondern auf der umfassenden menschlichen Gemeinschaft, am ehesten Ähnlichkeiten zur kynischen Position hat, da die römische Stoa ihren Kosmopolitismus vor dem Hintergrund der besonderen Rolle, die das Römische Reich spielt, entwickelt. Der Kosmopolitismus der mittleren und späten Stoa tritt nicht als teleologisches Ziel einer zwischenstaatlichen politischen Entwicklung auf, sondern stellt eine bereits vorhandene Struktur dar, die parallel zur Existenz der territorial begrenzten Einzelstaaten existiert. Die frühe Stoa formuliert ein quasi unerreichbares Ideal, um der kosmopolitischen Gemeinschaft zugehörig sein zu können. Anschließend wurden vier Theorieelemente, die dem Bereich des Kosmopolitismus bei Kant zugehören, auf ihre Ähnlichkeit zu diesen antiken Konzepten geprüft, nämlich das ius cosmopoliticum, die Selbstzweckformel, das „ Reich der Zwecke” und das ethische Gemeinwesen. Da die Unterschiede zwischen den antiken Aussagen und denjenigen aus der Philosophie Kants in den meisten Fällen sehr deutlich sind, scheint sich die „ancestor”-These grundsätzlich nicht zu bewahrheiten. Die einzige mögliche Ausnahme findet sich im „ethischen Gemeinwesen”.56 
 
               
            
 
             
               
                Literatur
 
                Asmis, Elizabeth. 2008. „ Cicero on Natural Law and the Laws of the State”. Classical Antiquity 27: 1 – 33. →
 
                Atkins, Jed. 2023. „Patriotism and Cosmopolitanism in Cicero’s ‘De Officiis’”. In Cicero’s ‘De Officiis’: A Critical Guide, herausgegeben von Raphael Woolf, 203 – 223. Cambridge: Cambridge University Press. a, b
 
                Baker, Gideon. 2011. „Right of Entry or Right of Refusal? Hospitality in the Law of Nature and Nations”. Review of International Studies 37: 1423 – 1445. a, b
 
                Baldry, Harold C. 1959. „Zeno’s Ideal State”. The Journal of Hellenic Studies 79: 3 – 15. →
 
                Brancacci, Aldo. 2013. „La pensée politique d’Hippias”. Méthexis 26: 23 – 38. →
 
                Brecher, Martin. (2024): „Konsequenter Kosmopolitismus. Kant über die Notwendigkeit einer globalen Rechtsordnung und die Verwirklichung des Völkerrechts durch Weltrepublik und Völkerbund”. In Konsequente Denkungsart. Studien zu einer philosophischen Tugend, herausgegeben von Andree Hahmann und Stefan Klingner, 62 – 100. Hamburg: Meiner. →
 
                Bréhier, Emile. 1951. Chrysippe et l’ancient Stoïcisme. Paris: Jema. →
 
                Brown, Eric. 2012. „Hellenistic Cosmopolitanism”. In A Companion to Ancient Philosophy, herausgegeben von Marie Louise Gill und Pierre Pellegrin, 549 – 558. Oxford: Blackwell Publishing. →
 
                Cicero. On duties, herausgegeben von Miriam T. Griffin and E. Margaret Atkins. Cambridge: Cambridge University Press 1991. 
 
                Cicero. De legibus/ Über die Gesetze: Paradoxa Stoicorum/ Stoische Paradoxien. Lateinisch – Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel. Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2004. 
 
                Cicero. Der Staat/ De re publica: Lateinisch – Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel. Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2010. 
 
                Cicero. Vom pflichtgemäßen Handeln/ De officiis: Lateinisch – Deutsch, herausgegeben und übersetzt von Rainer Nickel. Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2013. 
 
                Dawson, Doyne. 1992. Cities of the Gods. Communist Utopias in Greek Thought. New York, Oxford: Oxford University Press. →
 
                Diogenes Laertius. Leben und Meinungen Berühmter Philosophen, übersetzt und erläutert von Otto Apelt. Erster Band: Bücher I–VI/Zweiter Band: Bücher VII–X. Leipzig: Meiner 2008.  
 
                Englert, Walter. 1990. „ Seneca and the Stoic View of Suicide”. The Society for Ancient Greek Philosophy Newsletter 184: 1 – 20. →
 
                Fink, Gerhard. 2011. Seneca. Schriften zur Ethik: Die kleinen Dialoge Lateinisch – Deutsch. Übersetzt und herausgegeben von Gerhard Fink. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. 
 
                Horn, Christoph. 2008. „ Kant und die Stoiker”. In Stoizismus in der europäischen Philosophie, Literatur, Kunst und Politik Eine Kulturgeschichte von der Antike bis zur Moderne, herausgegeben von Barbara Neymeyer, Jochen Schmidt und Bernhard Zimmermann, 1081 – 1104. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. →
 
                Horn, Christoph. 2014. Nichtideale Normativitiät ein neuer Blick auf Kants politische Philosophie. Berlin: Suhrkamp. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
 
                Horowitz, Maryanne C. 1974. „The Stoic Synthesis of the Idea of Natural Law in Man: Four Themes”. Journal of the History of Ideas 35: 3 – 16.  
 
                Kant, Immanuel. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793). Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Bettina Stangneth. Hamburg: Felix Meiner Verlag 2003. 
 
                Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. Beilage: Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft (1790). Mit Einleitungen und Bibliographie herausgegeben von Heiner F. Klemme, mit Sachanmerkungen von Piero Giordanetti. 3. Aufl. Hamburg: Felix Meiner Verlag 2009. 
 
                Kant, Immanuel. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785). Kommentiert von Klaus Steigleder und herausgegeben von Bernd Kraft und Dieter Schönecker. Hamburg: Felix Meiner Verlag 2024. 
 
                Kant, Immanuel. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784). Herausgegeben von Paul Menzer. Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2018. 
 
                Kleingeld, Pauline. 2016. „ Kant’s Moral and Political Cosmopolitanism.” Philosophy Compass 11: 14 – 23. →
 
                Klemme, Heiner. 1992. „Einleitung”. In Kant, Immanuel, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Zum ewigen Frieden. Mit Einleitung und Anmerkungen, Bibliographie und Registern kritisch herausgegeben von Heiner F. Klemme, VII–LIV. Hamburg: Felix Meiner Verlag. →
 
                Korsgaard, Christine M. 1996. Creating the Kingdom of Ends. Cambridge: Cambridge University Press. →
 
                Long, Anthony A., und David Sedley. 2000. Die hellenistischen Philosophen. Texte und Kommentare. Übersetzt von Karlheinz Hülser. Stuttgart: Metzler. 
 
                Mark Aurel. Selbstbetrachtungen. Griechisch–Deutsch 2. Aufl., herausgegeben und übersetzt von Reinar Nickel. Berlin, Boston: Walter de Gruyter 2010. 
 
                Mieth, Corinna. 2015. „ Reich der Zwecke”. In Kant-Lexikon, herausgegeben von Marcus Willaschek, 1932 – 1936. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. a, b
 
                Mitsis, Phillip. 2017. „A Stoic Critique of Cosmopolitanism”. In Cosmopolitanisms, herausgegeben von Kwame Appiah, Bruce Robbins and Paulo Lemos Horta, 171 – 188. New York: New York University Press. a, b
 
                Moles, John L. 1996. „Cynic Cosmopolitanism”. In The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, herausgegeben von R. Bracht Branham and Marie-Odile Goulet-Cazé, 105 – 120. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. a, b
 
                Nicgorski, Walter. 1991. „ Cicero’s Focus: From the Best Regime to the Model Statesman”. Political Theory 19: 230 – 251. →
 
                Nussbaum, Martha C. 1996. For Love of Country: Debating the Limits of Patriotism. Boston: Beacon. a, b, c, d
 
                Nussbaum, Martha C. 1994. The Therapy of Desire. Theory and Practice in Hellenistic Ethics. Princeton: Princeton University Press.  a, b
 
                Nussbaum, Martha C. 1997. „ Kant and Stoic Cosmopolitanism”. The Journal of Political Philosophy 5: 1 – 25. a, b, c, d, e, f, g, h
 
                Pangle, Thomas L. 1998. „Socratic Cosmopolitanism: Cicero’s Critique and Transformation of the Stoic Ideal”. Canadian Journal of Political Science 31: 235 – 262. 
 
                Reich, Klaus 1939. „ Kant and Greek Ethics (II.)”. Mind 48 (192): 446 – 463. a, b
 
                Romeyer Dherbey, Gilbert. 2009. Les Sophistes. Paris: Que Sais Je. →
 
                Santozki, Ulrike. 2006. Die Bedeutung antiker Theorien für die Genese und Systematik von Kants Philosophie: Eine Analyse der drei Kritiken. Berlin, Boston: Walter de Gruyter. →
 
                Schütrumpf, Eckart. 1972. „ Kosmopolitismus oder Panhellenismus? Zur Interpretation des Ausspruchs von Hippias in Platons Protagoras (337cff.)”. Hermes 100 (1), 5 – 29. 
 
                Stangneth, Bettina. 2017. Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 2. Aufl. Hamburg: Felix Meiner Verlag. 
 
                Subacus, Melanie. 2015. „Duae Patriae: Cicero and Political Cosmopolitanism in Rome” Diss., New York University. ProQuest. New York. →
 
                Untersteiner, Mario. 1967. I sofisti. Seconda edizione riveduta e notevolmente ampliata con un’Appendice su Le origini sociali della Sofistica, 2 voll. Milano: Lampugnani Nigri Ed. →
 
                Vogt, Katja M. 2008. Law, Reason, and the Cosmic City. Political Philosophy in the Early Stoa. Oxford: Oxford University Press. →
 
                Walter, Denis. 2018. „Die Politeia des Zenon von Kition: Über die Rollen der Normfiguren im Staat der Erziehung zur Tugend”. Zeitschrift für Philosophische Forschung 72: 75 – 94. 
 
                Walter, Denis. 2023. „Variants of Cosmopolitanism and Individual States in Cicero’s Works”. In God, Religion and Society in Ancient Thought, herausgegeben von Giovanni Giorgini and Elena Irrera, 243 – 258. Baden-Baden: Academia.   →
 
               
            
 
            
              Notes

              1 
                Zu Kants Verhältnis zur antiken Philosophie, besonders zur Stoa, vgl. Santozki 2006, 162 – 201; Horn 2008, 1082.
 
              
              2 
                Vgl. Nussbaum 1994, 7 – 8; Nussbaum 1996, 7; 12; vgl. Nussbaum 1997, 4 – 6; 13; sowie Nussbaum 1994, 354.
 
              
              3 
                Vgl. Nussbaum 1997, 7; 9; 11.
 
              
              4 
                Vgl. Nussbaum 1997, 6, dort Plutarch On the Fortunes of Alexander 329 A–B.
 
              
              5 
                Vgl. Nussbaum 1997, 11.
 
              
              6 
                Vgl. Nussbaum 1997, 7. Vgl. auch Baker 2011, 1425. Baker zitiert zwar nicht De officiis II, 64 (wo Cicero über die Hospitalität spricht) behauptet aber, dass die Hospitalität, wie Cicero sie formuliert habe, tatsächlich auf Kants Zum ewigen Frieden eingewirkt habe.
 
              
              7 
                Vgl. Nussbaum 1997, 7.
 
              
              8 
                Vgl. Nussbaum 1997, 8. Dass die Differenzen ebenfalls deutlich sind, wurde von ihr in demselben Aufsatz herausgestellt. Nussbaum zählt darunter etwa den Kontrast zwischen Kants Ablehnung des Kolonialismus und Ciceros Versuch, den römischen Imperialismus in De re publica als moralisch legitim auszuweisen, die stoische Akzeptanz von Sklaverei, aber auch das unterschiedliche Konzept der Teleologie, die Ablehnung des Determinismus oder die unterschiedliche Bewertung von aggressiven Auseinandersetzungen für die Entwicklung der Menschheit.
 
              
              9 
                 Mitsis 2017, 178 – 182.
 
              
              10 
                Vgl. z. B. Reich 1939.
 
              
              11 
                Vgl. Nussbaum 1997, 7.
 
              
              12 
                Vgl. auch Mark Aurel Selbstbetrachtungen X.15: „Kurz ist die Zeit, die dir bleibt. Lebe wie auf einem Berg. Denn es ist kein Unterschied, dort oder hier, wenn man überall im Kosmos lebt wie in einer Stadt. Die Menschen sollen einen wirklichen Menschen sehen und kennenlernen, der in Übereinstimmung mit der Natur lebt. Wenn sie ihn nicht ertragen können, sollen sie ihn töten. Denn das ist besser, als so zu leben (wie sie).” (Übers. Nickel) Vgl. auch Selbstbetrachtungen IV.3.2.
 
              
              13 
                Cicero formuliert an zahlreichen weiteren Stellen Kosmopolitismus-affine Aussagen: Resp. I, 19; II, 48; Leg. I, 16; I, 19; I, 23; I, 57; I, 60; I, 61, I, 27; I, 35; I, 42; I, 60; Fin. II, 45; III, 63; III, 64; III, 65; III, 67; IV, 4; V, 65; V, 66; V, 67; Off. I, 51; I, 53; I, 149; III, 15; III, 28; III, 32; III, 32; III, 52; III, 69; Amic. 19; ND I, 4; II, 78 – 79; II, 154.
 
              
              14 
                 Atkins 2023, 204: „Despite the strong patriotic impulses among elite Romans, Cicero’s prioritization of the Roman res publica as the most important societas is not simply a function of an unreflected commitment to traditional Roman patriotism. In De officiis Cicero identifies two features of the res publica that account for its priority in politics: its status as the locus for, first, fostering natural human loves, and second for meeting human needs. Respond to these natural loves and meeting these needs is vital for promoting natural human sociability. Since the res publica is, according to Cicero, the societas that best reconciles these loves and meets these needs, he holds that the res publica is the society that best fosters human sociability.”
 
              
              15 
                Vgl. Atkins 2023, 203 – 204.
 
              
              16 
                Die synoptische Lektüre von De officiis und De re publica ist m. E. dieses Problem betreffend erlaubt. Denn sowohl in De officiis als auch in De re publica diskutiert Cicero neben der umfassenden menschlichen Gemeinschaft die angemessene Einrichtung der Einzelstaaten, vgl. z. B. Cicero, De officiis I, 35.
 
              
              17 
                Dagegen Subacus 2015.
 
              
              18 
                Vgl. auch Cicero De re publica VI, 16: „Von ihnen aus war jener Stern am kleinsten, der vom Himmel aus am weitesten entfernt und der Erde am nächsten ist und der nicht mit seinem eigenen Licht leuchtete. Die Kugeln der Sterne aber übertrafen leicht die Größe der Erde; jetzt schien mir die Erde selbst so klein zu sein, dass ich mich für unser Reich, mit dem wir gewissermaßen nur einen Punkt der Erde berühren, schämte.” (Übers. Nickel) Vgl. auch Cicero, De re publica VI, 20 – 21.
 
              
              19 
                Vgl. ausführlicher dazu Walter 2023. Selbst wenn man außerdem annimmt, dass es sich in diesen Passagen nicht um einen Weltstaat handelt, der entwickelt wird, sondern ein ethischer Kosmopolitismus vertreten würde, wäre die Unmöglichkeit zur perfekten Ausbildung der Tugenden ein Hinderungsgrund für ein kosmopolitisches Leben.
 
              
              20 
                Vgl. Nicgorski 1991, 243.
 
              
              21 
                Das wiederum bedeutet nicht, dass die Einzelstaaten keine normativen Vorgaben haben, was ihre Einrichtung angeht. Die Gesetze Roms, Athens und weiterer Staaten müssen alle höheren Normen entsprechen, um gute Staaten zu sein. Dies wird beispielsweise in der Unterscheidung zwischen „humanen” und „inhumanen” Staatseinrichtungen deutlich, wie Cicero in De officiis I, 35 zeigt: „aber nach dem Sieg muss man diejenigen schonen, die im Krieg nicht grausam und nicht unmenschlich waren, wie unsere Vorfahren die Tusculaner, Äquer, Volsker, Sabiner, Herniker sogar in ihre Bürgerschaft aufnahmen, Karthago und Numantia dagegen vollständig zerstörten”; vgl. Asmis 2008, 24: „ Cicero now joins the Stoic definition with the claim that human laws are ‘directed’ (diriguntur), that is, ‘set straight,’ by reference to natural law.” Vgl. auch Cicero, De legibus I, 20.
 
              
              22 
                Vgl. Cicero, De officiis I, 34.
 
              
              23 
                Vgl. auch den Epikureer Diogenes von Oinoanda 25.2.3 – 11: „Denn in bezug auf jeden einzelnen Abschnitt der Erde haben verschiedene Menschen ein je verschiedenes Vaterland; aber in bezug auf den ganzen Umfang dieser Welt ist die ganze Erde ein einziges Vaterland für alle und die Welt ein einziges Haus.” (Übers. Long und Sedley, aus dem Englischen Hülser)
 
              
              24 
                Die evidente interinhärente Spannung dieser Ansätze können wir hier leider nicht weiter untersuchen.
 
              
              25 
                Vgl. Baldry 1959, 12 – 13, dort auch Bréhier 1951, 266; Erskine 2011, 18. Vgl. Dawson 1992, 175 mit der These einer aus vielen Einzelstaaten bestehenden Weltordnung.
 
              
              26 
                 Vogt 2008, 145 – 146, die die „ citizen-gods” der Kosmopolis mit den Planeten identifiziert.
 
              
              27 
                Vgl. auch Chrysipp „τοῦ νομίμου ἀνδρὸς εὐθὺς ὄντος κοσμοπολίτου, πρὸς τὸ βούλημα τῆς φύσεως τὰς πράξεις ἀπευθύνοντος, καθ’ ἣν καὶ ὁ σύμπας κόσμος διοικεῖται.” SVF Fragmenta moralia 336, apud Philo De mundi opificio § 3 Vol. I p. 1, 11 Wendl. Es gibt eine Affinität zu Platons Protagoras 337c, wo Hippias die Verwandtschaft aller Weisen untereinander feststellt. Dies wird in der Forschung häufig als kosmopolitische These interpretiert (vgl. z. B. Untersteiner 1967 II, 130 – 131; Romeyer Dherbey 2009, 75 – 90). Dagegen, dass der historische Hippias eine kosmopolitische These formuliert, argumentiert in seinem Aufsatz Schüttrumpf 1972. Sein Argument ist, dass Hippias vielmehr einen Panhellenismus vertrete. Für eine ausführliche Diskussion des politischen Denkens des Hippias vgl. Brancacci 2013.
 
              
              28 
                Vgl. Plutarch, De exilio 5, 600 E: „Von Natur aus gibt es nämlich, wie Ariston sagte, kein Vaterland, ebensowenig wie es auch kein Haus, kein Ackerland, keine Schmiede und keine Arztpraxis gibt.” (Übers. Long und Sedley, aus dem Englischen Hülser). Die epikureische und die kynische Begründung eines Lebens gemäß der Natur und nicht gemäß willkürlicher Konventionen dürfte, anders als in der Stoa, nicht an eine für die Einzelperson sehr anspruchsvolle Konzeption der Tugend geknüpft gewesen sein. Vgl. außerdem Schüttrumpf 1972, 23, der diese Art von Aussagen auch bei Demokrit (Frg. 68 B 247) und bei Aristipp ausmacht. Auch eine dem Sokrates zugesprochene ähnliche Aussage existiert (vgl. hierzu Brown 2012, 551).
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                Vgl. Moles 1996, 107.
 
              
              30 
                Vgl. Moles 1996, 118. Es gibt in der Antike weitere kosmopolitische Entwürfe, die ich hier nicht diskutiere, da sie nicht mit der Position Kants in Verbindung gebracht werden, wie z. B. die megalopolis von Philon von Alexandrien oder die Lehre der konzentrischen Kreise nach Hierokles bei Stobaeus 4.671,7 – 673,11 oder die Einbeziehung der oikeiôsis im Anonymen Kommentar zum Theaitetos 5.18 – 6.31, oder auch solche Aussagen von Sophisten, die die Ähnlichkeit aller Menschen untereinander betonen wie beispielsweise Antiphon.
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                1 Introduction
 
                The principle of Kant’s moral philosophy is infamously unambiguous, non-negotiable, and overly demanding. His “ rigorism” commits him to the view that an agent or an action can only be either good or evil, not both. He allows for stages of evil but leaves no room for degrees of goodness (Rel, AA 06: 29 – 30). Moreover, since moral considerations always override all other considerations, tradeoffs between moral and non- moral values are ruled out. Finally, since Kantian moral agents possess transcendental freedom, the bar of moral requirements is unrealistically high. Transcendental freedom is a psychological superpower; it transcends empirical nature and enables moral agents to suspend all of their competing inclinations so that they can act from duty, regardless of the lives they have lived. With this highly idealized picture of our moral capacities, we would expect Kant to step into Plato’s utopian footsteps to develop a theory of the ideal society, where everyone is morally perfect, willing to give and share ( Plato, Laws 739a–740): a society which is not a good place, but a no-place.
 
                According to Christoph Horn’s novel reading of Kant’s legal and political philosophy, however, Kant turns out to be the anti- Plato. His wide ranging and subtle analysis aims to make Kant’s legal and political philosophy more palatable to contemporary political realists. In his view, Kant’s moral philosophy and his legal and political philosophy are based on two forms of normativity: ideal and non-ideal normativity. Non-ideal normativity allows us to understand our legal and political life in its complexity and nuance. In the legal and political context, Kant’s theory is highly sensitive to ambiguity, feasibility considerations, and strategic concerns. In these contexts, Kant is aware that we need to act “as best as [we] can” with an eye to “what is [realistically] possible” (Horn 2014, 326). The “political realm forces a practice-suitable (praxisgerecht) modification of morality” (Horn 2014, 311). Kant’s legal and political philosophy turns out to be a “non- ideal weakening [of morality] in political-historical reality” (Horn 2014, 163). What makes Horn’s non- ideal approach particularly attractive is its ability to make nuanced prescriptions, avoiding the full/no-prescription alternative that ideal normativity supposedly entails. Horn’s ambitious reading promises to redeem Kant’s legal and political philosophy from the pyre of impracticable theory. Let us call Horn’s reading the “non- ideal reading” of Kant’s legal and political philosophy.
 
                There is a well-known and ongoing debate between those who believe that Kant’s philosophy of law is independent of his moral philosophy and those who see it as dependent thereon. Horn’s non- ideal reading is supposed to help us to understand the relation between Kant’s moral philosophy and his philosophy of law. Horn does not want to take sides in the debate; instead, he believes that his distinction can “resolve” it (Horn 2014, 9). At points, however, Horn claims that Kant’s “idea of legal-political normativity differs fundamentally from his concept of moral normativity” (Horn 2014, 229, my emphasis). The legal order, he says, has its own “legitimacy sui generis” (Horn 2014, 327). Passages like these suggest that non-ideal normativity is a different kind of normativity. If this is Horn’s view, he would side with the independence camp. Horn’s rejection of legal moralism further supports this reading ( Horn 2014, 28 – 31).
 
                However, Horn is aware that there is “only one” single capacity of reason in Kant. Both forms of normativity cannot be fundamentally different (“grundverschieden”), but must have the same source. Horn’s considered view, then, is that law is neither a “normative phenomenon sui generis” (against the independence view) nor merely, as proponents of the dependence view have it, a “subset of morality” (Horn 2014, 163). Instead, he holds that the one capacity of practical reason “generates two variants of normativity” (Horn 2014, 302).
 
                In this essay, I will investigate whether Horn’s conceptual distinction brings the relationship between ethics and law accurately into view. To this end, I will begin by distinguishing three different ways in which Kant’s philosophy of law might be independent of his ethics. I believe that this distinction will help us to give more nuance to the independence controversy (2.). Against the backdrop of my threefold distinction, I will discuss three puzzles that Horn’s non- ideal reading faces and argue that Horn’s distinction fails to make good on its promise to successfully “dissolve” the traditional controversy. One of the core problems of Horn’s ambitious reading is that it is insufficiently sensitive to the modality of the imperative of right. I show why Horn is at least an independent theorist in two of the senses that I outline (3.). In the fourth section, I will propose a unitary account of moral and legal normativity. Against Horn’s reading, I will argue that the categorical imperative is not, at best, a morally requisite but otherwise optional testing device. Instead, it informs all our practical judgments as the form of practical cognition. Horn’s reading cannot account for the common source of ideal and non-ideal normativity.
 
                For this reason, it remains unclear why, in his view, non- ideal legal normativity is merely one of “two variants” of normativity and not a normativity “sui generis” (Horn 2014, 302, 163). If he wants to hold onto his distinction, he must give up on the idea that Kant’s legal and political philosophy is part of the same cognitivist project as his moral philosophy. They cannot both be ultimately grounded in reason. Non-ideal normativity must be grounded in something else if his distinction is to hold.
 
                In my view, the principle of right is grounded in the fundamental law of practical reason (the categorical imperative). This principle says that we have an innate right to freedom insofar as it can coexist with other people’s freedom. That it merely requires us to respect each other’s freedom, without requiring that we also do so because it is right, is not a non- ideal concession to the “crooked timber” of human nature. Rather, the principle sets the limits of (morally) legitimate state force. This principle is non- ideal only in the sense that it allows for state force and hence reflects the possibility of transgression. However, even the categorical imperative is non- ideal in this sense; as an imperative, it reflects the possibility of transgression and sets the bar for divine punishment. In dealing with particular legal or political “problems,” the value of equal freedom must always be “maintained” (SRL, AA 08: 429). There is nothing ambiguous, negotiable, or overly demanding about this requirement. Enforcing this principle is the state’s (morally) legitimate contribution to the highest good. Ideal moral theory requires that the state’s authority ends here. What remains must, ideally, come from moral agents (perfect goodness) or, as the morally good person believes, at least implicitly, from God (complete happiness). Equal external freedom is not to be sacrificed on the altar of feasibility considerations and strategic concerns. 
 
               
              
                2 The Relation between Ethics and Law
 
                Let me begin with what I take to be uncontroversial observations. Kant’s first groundbreaking monograph in ethics is titled Groundwork of the Metaphysics of Morals. “Groundwork” is sometimes also translated as “Foundations.” The monograph in which Kant develops his doctrine of law and virtue is simply called Metaphysics of Morals. If we follow Kant’s architectural metaphor, there is not much to be said here for a “separation” of ethics and law. One would expect the Groundwork to lay the foundation and the Metaphysics of Morals, with its two parts, the Metaphysical Foundations of the Doctrine of Right and the Metaphysical Foundations of the Doctrine of Virtue, to be two separate halves of the same building, built on the foundation of the Groundwork. Kant explicitly develops this architectonic idea in the preface to the Groundwork, where he describes it as the “foundation” of a “metaphysics of morals” and promises an “application […] of the supreme principle of morality to the whole system” (GMM, AA 04: 391 – 92).
 
                A second obvious finding confirms this reading. Kant’s Metaphysical Foundations of Natural Science applies the principles of the Critique of Pure Reason to the field of physics. Similarly, the Metaphysical Foundations of the Doctrine of Right and the Metaphysical Foundations of the Doctrine of Virtue must be understood as an application of the principles of the Critique of Practical Reason to the fields of law and virtuous life. Kant’s critical works are systematically prior to his doctrinal works, and the development of the latter is guided by the former (CJ, AA 05: 170). The relationship between the Groundwork of the Metaphysics of Morals and the Metaphysics of Morals is characterized as a foundational relationship, like that between a building and its foundation. The relationship between the Critique of Pure Reason and the Metaphysical Foundations of Natural Science is to be understood as an application of the same metaphysical principles to a particular field. Kant draws this analogy in the preface to the Metaphysics of Morals (MS, AA 06: 205). Despite all this textual evidence, there are still some who assert the independence of ethics and law in Kant. Since we may assume that these readers are not naïve, we need to inquire into why they claim that these parts of Kant’s practical philosophy are independent.
 
                Julius Ebbinghaus has perhaps most prominently advocated for the so-called “ independence claim.” According to Ebbinghaus, the fundamental law of Kant’s doctrine of right in its “objective validity is completely independent […] of the admissibility of the Kantian assumption of the possibility of human action under purely intelligible conditions.” Even if, according to  Ebbinghaus, Kant had not restricted natural causality to empirical objectivity (phenomena) in the first Critique, his principle of right, in contrast to his principle of morality, would not lose its validity ( Ebbinghaus 1972, 165). Elsewhere, Ebbinghaus writes:
 
                 
                  For the law, as a law of a union of men who stand in relations of external freedom to one another, conceivable only by pure reason, to serve as a possible motive, we need not make any assumptions about the powers of man that go beyond his nature as it is known to us through experience. (1972, 165)
 
                
 
                We can already see here that the ambiguity of what “independent” means stands in the way of a clear understanding of “the” independence thesis. Let me try to clarify. Two objects can be partially or wholly independent of one another. To take up Kant’s foundation metaphor again, the spatial layout of a building can be independent of the foundation, even if the building could not stand without the foundation. Partial independence does not necessarily rule out Kant’s structural metaphor. Ebbinghaus only holds that the validity of the fundamental law of Kant’s doctrine of right is independent of Kant’s transcendental concept of freedom. And since transcendental freedom is based on an ideal space and time or subjective forms of intuition, Kant’s philosophy of law is also, at least in this regard, independent of his transcendental idealism. Let us call the claim that law is independent of transcendental freedom the “independence of law from transcendental freedom” principle, or ITF for short. We can then distinguish ITF from two other, more radical independence claims.
 
                It is controversial whether Ebbinghaus also advocated a more radical thesis (see Geismann 2009, 74 – 77, 141 – 146): Ebbinghaus at least does not deny the categorical character of the fundamental principle of right. The legal imperative can certainly be categorically binding, but it isn’t also “deducible” from the moral law as the categorical imperative. There is not much to be found in Kant scholarship on what exactly “deducible” means here. Does “deducible” mean it is analytically entailed in the categorical imperative? Is it to be derived as a synthetic principle from the categories under the conditions of space and time, analogous to the laws of nature in theoretical philosophy? Or is the legal imperative to be “generated,” like particular maxims, by a universalization test, the so-called “CI procedure”? We can define this thesis as positing that the legal imperative is independent of the moral law (as the categorical imperative), ICI for short.
 
                At least since 1796, in his Grundlage des Naturrechts, Johann Gottlieb Fichte advocated for an even more radical independence claim. According to Fichte’s thesis, the law is independent not only of the transcendental concept of freedom but also of the fundamental law of morality (on Fichte, see Neuhouser 1994 and Kersting 2016). For Fichte, the imperative of law is then only a hypothetical imperative: 
 
                 
                  [A] community of free beings as such, cannot exist if not everyone is subjected to this law; thus who wants this community, must also want the law and it has, therefore hypothetical validity. The hypothetical imperative of law reads as follows: If a community of free beings, as such, is possible, the fundamental law of right must hold/be valid. (Fichte 1971, 89)
 
                
 
                Kant obviously did not explicitly claim that the legal imperative is a hypothetical imperative. Anyone who wanted to attribute this most radical independence claim to Kant would need to prove that he was mistaken about the deontic status of his legal imperative. We can call this third independence claim, according to which the imperative of law is of a different normative kind, corresponding to “the independence of categorical normativity,” or ICN for short.
 
                These are three ways in which ethics and law have been taken to be independent in Kant. As far as I can see, they have not been clearly distinguished in the history of Kant scholarship (see Widmer 2023, 643 – 44). Keeping the distinction between ITF, ICI, and ICN in mind will be crucial to better grasping the relationship between law and ethics in Kant. As indicated above, Christoph Horn does not want to take sides in this controversy, but rather to “resolve” the conflict with his distinction between ideal and non-ideal normativity. In my view, Horn cannot remain neutral here. Before turning to the issues Horn’s approach faces, however, we first need to look closely at Horn’s proposed solution.
 
               
              
                3 Kant’s Metaphysics of Morals as Non- Ideal Theory
 
                Horn concedes that there is overwhelmingly more textual support for the dependence claim than for the independence claim (Horn 2014, 9, 38). We have seen some of this support in the previous section. According to Horn, however, in reflecting on the philosophical content of Kant’s view, there is more reason to endorse the independence claim (Horn 2014, 40). What makes Horn’s novel proposal particularly attractive is its promise to “resolve” the conflict between the dependence claim and the independence claim. This means that we do not need to take sides in this debate; instead, we can view the relationship between ethics and law in Kant through Horn’s conceptual lens of ideal and non- ideal theory. In Horn’s view, “legal-political normativity” is a “non- ideal variant of full normative validity (volle Normgeltung), which is generated through the categorical imperative” (Horn 2014, 10).
 
                I will leave the misleading phrase “generated through” aside and briefly restate what I consider Horn’s most precise account of the difference between ideal, moral normativity and non- ideal, i. e., legal normativity. According to Horn, moral normativity consists of “at least” the following five essential features:
 
                 
                  	 
                     
                      It is cognized a priori (has its immediate origin in practical reason).
 
                    
 
 
                  	 
                     
                      Its bindingness (validity, “ Geltung”) is “inescapable.”
 
                    
 
 
                  	 
                     
                      It is incommensurable with and trumps all other non- moral values.
 
                    
 
 
                  	 
                     
                      It must be pursued for its own sake.
 
                    
 
 
                  	 
                     
                      It is universally valid. (Horn 2014, 39)
 
                    
 
 
                
 
                Horn lists these five features without also considering their relation to one another. He claims that the similarity between non- ideal, legal normativity and ideal, moral normativity is limited to feature (a). Regarding all other features, the law fundamentally differs from morality. This claim is surprising. In the following three subsections (3.1 to 3.3), I want to pose three puzzles with which the distinction between legal and moral normativity, as Horn conceives it, must deal.
 
                
                  3.1 The Punishment Puzzle
 
                  To begin with, the claim that moral normativity is limited to feature (a) raises some immediate questions: If a principle is “cognized a priori,” it must be a valid principle. Since it is “cognized a priori,” it must also be universal. Hence, feature (a) entails (e). Moreover, if it is universally valid, it is, at least in one obvious sense of the word, also “inescapable”; everyone must recognize it as valid (i. e., no one can escape it). Therefore, (e) also entails (b). Horn’s account is insufficiently explicit about the implications of each of these features.
 
                  What is more important is that his claim that legal normativity only satisfies feature (a) invites counterexamples. Here is one: “The law of punishment,” which is at least also a legal institution, “is a categorical imperative” (MS, AA 06: 331). The idea of punishment only enters the picture in a world where people are non-compliant. Since non-compliance is a marker of a non- ideal world, a world in which the highest good is not fully realized, a theory of punishment seems to be a paradigm case of what has come to be known as “non- ideal theory” (Rawls 1971, 245).
 
                  This creates the following puzzle for Horn’s non- ideal reading: A theory of punishment is an element that clearly belongs to non- ideal theory. According to Horn’s interpretation, the “normativity” of Kant’s theory of law is non- ideal. However, the kind of normativity that applies to Kant’s “ law of punishment” seems to contain at least features (a), (b), (d), and (e). If it also possesses feature c, then either legal normativity is moral normativity or, pace Horn, moral normativity is non- ideal. (I will say more about feature (c) when we turn to the third puzzle.) If, by contrast, (a), (b), (d), and (e) are sufficient for what Horn calls “ ideal normativity,” then Kant’s doctrine of law is, at least in part, ideal normativity. Call this the “ punishment puzzle” for Horn’s distinction between ideal and non-ideal normativity. The punishment puzzle challenges the belief that ideal normativity may not apply to an area commonly understood as a clear area of non- ideal theory ( punishment). Either we must believe that punishment does not belong to non- ideal theory after all, or we must give up the belief that the difference between Kant’s moral philosophy and his philosophy of law and politics can be cashed out in these terms.
 
                 
                
                  3.2 The Duty of Right Puzzle
 
                  Horn might concede that the law of punishment is a categorical imperative and thus instantiates features of ideal, moral normativity. This would be a significant concession since the distinction between ideal and non-ideal normativity is supposed to show us what the difference between ethics and law is. Suppose some legal institutions are grounded on ideal normativity (whatever that might mean). In that case, Horn’s reading fails to deliver on its promise, i. e., to capture the fundamental normative difference between ethics and the law.
 
                  However, Horn might argue that conceding this leaves the non-ideal normativity of the “ universal law of right” untouched. Horn is sympathetic to Marcus Willaschek’s claim that the “ universal law of right” is not prescriptive but merely “describes […] what ought to be the case. The state’s rule of law must externally enforce its realization (Durchsetzung)” (Horn 2014, 43; see Willaschek 2005, 196 – 197). How can we understand the distinction between a normative and a prescriptive principle? If I understand Willaschek correctly here, he wants to draw a subtle distinction between a practical principle that appeals to the agent from the first- person perspective (an imperative) and a principle that merely articulates a normatively desirable relation between citizens of the state that would be better than any alternative (a normative principle). Since the “ universal law of right” is, according to this view, a normative principle but not an imperative, the question of whether the universal law of right is a hypothetical or a categorical imperative is moot (Willaschek 2005, 196 – 197). Let us call Willaschek’s reading the non-imperatival reading of the principle of right.
 
                   Horn holds that Willaschek’s reading is “basically correct” ( Horn 2014, 44). What exactly he takes to be correct is less transparent since he disagrees, on textual grounds, with the non-imperatival reading. He points out that the “ duties of right” should be driven by intrinsic motivation and must therefore rest on the categorical imperative (Horn 2014, 44). Accordingly, duties of right do not merely articulate rightful relations between citizens and they are not, to use Willaschek’s distinction, merely “normative” but are rather “prescriptive” ( Willaschek 2005, 196). However, since Horn disagrees with Willaschek about the non-imperatival character of the principles of right, one may wonder what it is about that reading that goes “in the right direction.”
 
                  Moreover, if the duties of right are to be followed on the basis of intrinsic motivation, how can right “therefore” consist of a “non- ideal weakening of morality” (Horn 2014, 44, my emphasis)? Suppose duties of right in the Doctrine of Right have the same motivational character as those in the Groundwork. How is feature (d) still a distinguishing feature between ideal, moral normativity and non- ideal, legal normativity? I don’t see how this claim can be squared with Horn’s general assessment that the non-ideal normativity of the law does not satisfy feature (d): The norms must be pursued for their own sake.
 
                  So here, then, is a second puzzle for Horn’s reading – the “ duty of right puzzle,” if you will: Either “ duties of right” are (also) legal duties, in which case at least some legal principles, pace (d), require intrinsic motivation, or the duties of right are duties of right in a moral sense of the term. “ Duty of right” then simply means that the humanity in us (i. e., duties towards ourselves) and in other human beings (i. e., duties towards others) has a moral claim on us in every instance of that duty. As perfect duties, duties of right differ from imperfect duties, where the general obligation (e. g., charity) does not also entail a claim right in each instance and is thus not enforceable.
 
                  Perhaps Horn’s considered view is that the non-imperatival reading is incorrect because duties of right are still duties and hence are not only normative but prescriptive. However, since the realization of these duties may be externally enforced, Horn might argue that legal normativity is, in contrast to moral normativity, non- ideal. This would then explain the sense in which Horn agrees with Willaschek. Since Willaschek’s non-imperatival reading also draws a normative distinction between morality and law, Horn can approvingly speak of this reading as “basically correct.”
 
                  I agree with Horn that the distinction between “prescriptive” and “normative” fails to capture the difference between morality and law. We do not need to invoke the duties of right to drive home this point and can stick to the principle of right, which indicates a clear “ obligation” to respect everyone’s (outer) freedom:
 
                   
                    Thus the universal law of right, so act externally that the free use of your choice can coexist with the freedom of everyone in accordance with a universal law, is indeed a law that lays an obligation on me, but it does not at all expect, far less demand, that I myself should limit my freedom to those conditions just for the sake of this obligation; instead, reason says only that freedom is limited to those conditions in conformity with the idea of it and that it may also be actively limited by others; and it says this as a postulate that is incapable of further proof. – When one’s aim is not to teach virtue but only to set forth what is right, one need not and should not represent that law of right as itself the incentive to action. (MS, AA 06: 231)
 
                  
 
                  This passage indicates what both Horn and Willaschek would not deny: that the principle of right does not require that we follow it from an intrinsic motivation. However, it also shows, pace Willaschek’s non-imperatival reading, that the principle of right is an obligation and hence does not merely “describe” rightful relations among citizens. However, even if Horn is right about the non-imperatival reading, the duty of right puzzle remains: Either “ duties of right” are (also) legal duties, in which case at least some legal principles, pace (d), require intrinsic motivation, or duties of right are duties of right in a moral sense of the term.
 
                 
                
                  3.3 The Categorical Imperative of Right Puzzle
 
                  An obvious difference between moral and legal normativity seems to be feature (c). Since legal normativity is, by definition, not moral normativity, it (trivially) cannot “trump all other non- moral values.” However, defining law in this way begs the question dependence theorists raise: How can the fundamental principle of law, the imperative of right, be a categorical imperative without being grounded in morality? Horn’s non- ideal reading is too focused on the content of the imperative of right and insufficiently sensitive to its modality. This then raises the more general puzzle of categorical legal obligation for Horn: if only moral obligation is categorical obligation and only moral obligation is ideal normativity, then how can the imperative of right be non-ideal normativity?
 
                  Horn may deny the antecedent of the conditional, since any obligation can be voluntarily turned into a categorical sentence. However, categorical obligation cannot be read off the surface grammar of our language. “No ladies are permitted in the smoking room” is not, pace Foot, a categorical imperative simply because it is grammatically a categorical sentence ( Foot 1972, 308 – 309). An imperative of this kind presupposes some desire that someone or some group may or may not have. It can therefore be a hypothetical imperative at best. Categorical obligation, by contrast, applies to all rational agents regardless of what they want in particular, since it takes the form of rational volition, i. e., particular volition under the condition of universality. In violating a categorical obligation, we are not violating our particular ends (e. g., we can secure money by making a false promise). Still, we are violating the end of humanity in us. What is implicitly presupposed here is that we have a capacity for practical reason; the telos or goal of this capacity is to act from practical knowledge, and as rational agents we consider what we know to be obligatory as normative for our particular ends.
 
                  The categorical imperative of right says: “Handle äußerlich so, daß der freie Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne.” For the imperative of right to be categorical is, contra Horn’s analysis, for it to “trump,” as feature (c) has it, all other non- moral values. No matter what our particular desire may be, everyone must act such that the use of their faculty of choice is compatible with everyone else’s use of their faculty of choice. We need not consciously represent that moral law to ourselves, but that we are addressees of the categorical imperative of right still reflects our moral capacities. The imperative of right is simply the external side of a universalizable maxim, and it has its justificatory ground in the fundamental law of practical reason (CPrR, AA 05: 30). The imperative of right gives moral permission to the state to limit everyone’s use of their faculty of choice to the extent that it is incompatible with other people’s choices. The fundamental law of practical reason, the categorical imperative, informs not only all particular moral obligations but also the categorical imperative of right. The Metaphysics of Morals with its two parts is then, as Kant correctly characterized it in the Groundwork, a part of the philosophical system to which the categorical imperative is applied (GMM, AA 04: 391 – 92). The goal of this application remains moral: to bring about the highest moral good in the world.
 
                  Horn claims that since the imperative of right does not demand that the agent follow the law because it is right, it is insensitive to the agent’s cognitive and motivational state and is therefore not a moral requirement (Horn 2014, 50). However, even if the imperative of right does not require acting for the sake of the categorical imperative, i. e., acting from duty, this does not entail that the justification for that requirement is not a moral justification. Why is the imperative of right an imperative? Because it protects “the capacity of pure reason to be of itself practical,” i. e., Kantian autonomy (MS, AA 06: 213 – 214). Why is state force justified in limiting the exercise of people’s freedom? Because it protects the free use of our capacity to “act from the representation of laws,” i. e., practical reason (GMM, AA 04: 412), and thus protects and enables our moral capacity. The categorical imperative of right is a moral imperative because it is grounded in morality. This does not turn the state into an institution that polices our cast of mind (Gesinnung). The correct moral disposition cannot be realized through force but must come from the free use of our moral capacities. Hence, Kant’s limitation of state power to restricting the external use of freedom is not a non- ideal concession. A morally good disposition can, however, be facilitated through moral education, and the state plays a crucial role in the arrangement of these educational institutions.
 
                  Horn will respond that only external freedom is protected by the state, not autonomy. In asserting the independence of the doctrine of right from transcendental freedom (ITF), Horn endorses one of the main features of the independence claim ( Horn 2014, 51 – 53). Moreover, since he also believes that non-ideal normativity is not “generated through the CI-procedure,” he also endorses ICI (Horn 2014, 27) – i. e., the claim that the legal imperative is independent of the categorical imperative. This reveals that Horn’s distinction between ideal and non-ideal normativity both rests on and cannot stay neutral with regard to at least two central tenets of the independence claim. However, the independence thesis is both unlikely on textual grounds and philosophically incoherent.
 
                   Categorical obligation that is not deep down or covertly hypothetical presupposes a capacity of volition for which the idea of (practical) universality (i. e., the form of cognition) can be causally efficacious in action. This capacity of volition must also be transcendentally free; otherwise, its causal efficacy would depend on some given desire. This capacity gives us a dignity (inner value) that elevates us over non- rational creatures. And in virtue of this dignity, our equal freedom is not to be sacrificed over happiness calculations.
 
                  Therefore, the categorical imperative of right presupposes a capacity for transcendental freedom; hence, ITF must be incorrect. To be sure, the content of the categorical imperative of right does not require transcendental freedom, making it tempting for the independence camp to assert ITF. However, if we think clearly about the implications of categorical obligation, ITF is no longer a viable option. This is not to say that all legal or political obligations are categorical, but that the state, at its very foundation, rests on a moral requirement. Horn explicitly resists the idea that Kant is a legal moralist ( Horn 2014, 28 – 31). He repeatedly invokes the devil passage to show that the idea of right is independent of our moral capacities (Horn 2014, 234). Devils might indeed agree on the content of the fundamental principle of right. Still, in their case, the obligation can never be categorical, and this is the difference that drives the distinction between moral and non-moral requirements.
 
                  Notice that even John Ludwig Mackie famously invokes categorical imperatives ( Mackie 1990, 44 – 56). If a fictionalist like Mackie can have imperatives of this kind, it seems strange to connect any deep ontological commitments to them. In Mackie, however, these obligations remain mere fictions, and there is some Freudian explanation as to why we have accepted them. They are so deeply rooted in our social conscience that we treat them as if they were categorical, but deep down they are not. Kant is not a fictionalist. For him, categorical obligation is as real as it gets. It requires our full moral capacities, i. e., our “capacity of pure reason to be of itself [and not through something else] practical” ( autonomy) (MS, AA 06: 213 – 214). Otherwise, categorical obligation would be covertly hypothetical.
 
                 
               
              
                4 The Unity of Ideal and Non- Ideal Normativity
 
                In this final section, I will show why Horn’s hybrid picture of normativity cannot account for the unity of reason. In response, I will try to outline what I take to be the unitary account of normativity in Kant.
 
                
                  4.1 The Form of Practical Cognition
 
                  Let me begin with the most fundamental difference between Horn’s view and my own. Horn believes that moral duties are “generated” by an ideal “CI-procedure” and thereby “directed at the homo noumenon in us (i. e., our moral consciousness).” Legal norms, by contrast, rest on a “non- ideal procedure and are addressed to the homo phaenomenon, the empirical human” (40). Horn never explains how the ideal CI-procedure is supposed to work. He is most likely referring to the four examples of perfect and imperfect duties in the Groundwork and the deposit example in the second Critique, where Kant illustrates how the categorical imperative, as I prefer to put it, informs our practical judgments. Horn seems to believe that the “CI-procedure” is an optional “test” of practical reason. In Horn’s view, the “point” ( Sinn) of this test is not merely to determine whether the maxims are morally impermissible, permissible, or obligatory. The point is to tell us whether the action is done “from duty” or merely “in accordance with duty” (Horn 2014, 152). However, the categorical imperative, as the fundamental law of practical reason, can merely determine whether the form of a particular practical judgment is practically universal. The maxim is then a “mere maxim,” a “precept,” or a “ law.” The distinction between “in accordance with duty” and “contrary to duty” refers not to maxims but particular actions. For example, I can act from the maxim, “I only want to borrow money when I can pay it back.” This maxim is a particular practical law. Still, it is a further question whether I act on this maxim because I am worried about my reputation or because it is practically universal, i. e., a law.
 
                  This point may seem pedantic, but it has important consequences. Horn is easily persuaded to deny the categorical imperative any positive role in Kant’s legal and political philosophy because he understands it as a test procedure for “ morality,” where morality means “acting from duty.” Since the law abstracts from our motivation and merely requires the compatibility of everyone’s external freedom, the categorical imperative seems to track something with which the law is not concerned. However, the categorical imperative remains the fundamental law of practical reason. It is an articulation of the form of practical cognition. If this law did not play a role in Kant’s legal and political philosophy, Kant’s practical philosophy would be based on a hybrid account of normativity, one based on reason and one based on something else. The fundamental law of practical reason determines practical principles or actions as permissible, impermissible, or obligatory according to the categories of freedom with respect to the concepts of “good” and “evil” (CPrR, AA 05: 66). These categories are the fundamental concepts of practical cognition. They inform all our particular moral judgments regardless of whether our maxim is lawlike or not, irrespective of whether we act contrary to duty or not. Suppose Horn wants to hold onto the view that what he calls “the CI-procedure” is not operative in legal normativity. In that case, he must develop an additional table of the categories. This table would have to be developed not with respect to the concepts of “good” and “evil” but with respect to “legal” and “illegal”. He would then need to explain why these two concepts are still in some sense derived from the fundamental law of practical reason, for otherwise he is not entitled to the claim that non- ideal legal normativity is only one of “two variants” of normativity and not a normativity “sui generis” (Horn 2014, 302, 163). Alternatively, Horn could give up on the idea that Kant’s legal and political philosophy are part of the same cognitivist project, as his moral philosophy and are ultimately grounded in reason.
 
                 
                
                  4.2 Ideal Legal Normativity
 
                  Horn believes that the categorical imperative is only a testing procedure for particular maxims. For him, the connection between the categorical imperative qua fundamental law of practical reason and the categorical imperative of right is a merely verbal, arbitrary “terminological determination” (terminologische Festlegung) (Horn 2014, 28). However, the idea of practical universality which the fundamental law of practical reason ( categorical imperative) articulates is also operative in the fundamental imperative of right (see Guyer 2005, ch. 9). “Act in such a way that the principle of your maxim can be a universal law” entails that it is only legitimate to act in such a way that the execution of your freedom (the material end of your maxim) is dependent upon its compatibility with everyone else’s execution of their freedom ( universal law). Particular legislation must be viewed through the lens of the equal freedom principle. Even if one were to make an exception to the equal freedom principle, this does not mean that the fundamental law of practical reason (the categorical imperative) loses its normative significance. The exception counts as an exception in light of the operative normative principle. In this sense, “ ideal normativity” continues to have a hold on the legal and political sphere.
 
                  This might still leave room for Horn’s non-ideal normativity reading. The core idea of this reading is that the bar of legal norms is lower or “weaker” than the bar of morality because it merely requires acting in accordance with duty and not from duty (Horn 2014, 337). Let us call this the “lower bar” claim of Kant’s imperative of right. Horn takes this claim to imply that moral norms don’t have “full normative validity” (“volle Normgeltung”) ( Horn 2014, 9 – 10, 327). This is an unexpected and unnecessary move. The mandate “Jump 5 feet high” is weaker than the mandate “Jump 10 feet high.” However, less demanding mandates are not for that reason less “valid.”
 
                  I will focus on Horn’s unambiguous and less problematic lower bar claim here. Is the law, or the state for that matter, less ideal because it does not demand that we act from duty? I am not convinced. We need to ask what “ ideal” should refer to in this context. Where does Kant make a non- ideal concession to what, if he makes any? Let’s begin with Kant’s moral philosophy. In the Groundwork, he famously starts with the good will. He then moves from a perfect faculty of volition to our imperfect faculty of volition, subject to inclinations not necessarily in line with what is morally good. This is why the moral law is an imperative, a “duty,” for us (GMM, AA 04: 397). Is this move from a perfect capacity of volition to an imperfect one already a move from ideal normativity to non-ideal normativity because it reflects the possibility of transgression? Or is the possibility of transgression constitutive of normativity (as argued in Korsgaard 1997 and rejected in Lavin 2004)? Be that as it may, Kant certainly does not lower the bar here because we are finite beings. The moral law applies both to us and to perfectly rational agents. In this sense, the categorical imperative can count, in Horn’s sense, as “ ideal normativity,” a normativity, if I understand Horn correctly, that does not make any concessions to human weakness.
 
                  Horn’s next move is to say that since the categorical imperative of right only requires acting in accordance with duty and not acting from duty, the imperative of right lowers the bar and is hence “weaker” or “non- ideal.” This is not false, but it strikes me as a misunderstanding of Kant’s project. The Doctrine of Right raises the question of what the state is entitled to do in light of the possibility of our moral failure. Kant answers that the state may use force to protect people’s external freedom. This should not count as “weakening” the categorical imperative but as articulating the principle of an ideal state. Here is what Kant says:
 
                   
                    [ Tugendpflichten können] keiner äußeren Gesetzgebung unterworfen werden, weil sie auf einen Zweck gehen, der (oder welchen zu haben) zugleich Pflicht ist; sich aber einen Zweck vorzusetzen, das kann durch keine äußerliche Gesetzgebung bewirkt werden (weil es ein innerer Act des Gemüths ist); obgleich äußere Handlungen geboten werden mögen, die dahin führen, ohne doch daß das Subject sie sich zum Zweck macht (MS, AA 06: 239).
 
                  
 
                  Horn believes that we should expect the state to require the appropriate motivation; what the imperative of right reveals, however, is that Kant values external action more than the proper internal motivation (Horn 2014, 152 – 153). Here is an alternative reading: It is not that, for Kant, the state and its educational institutions ought not to care about its citizens’ moral education. The Doctrine of Method of the second Critique and Kant’s Pedagogy outline this project. However, the imperative of right reflects the ideal from which our moral character must be developed within through the free use of our moral capacities. State force undermines the moral value that we are supposed to create. The point is not that the state or the imperative of right sets a lower moral bar for its citizens. Instead, the point is that the bar for state force is limited to the realization of equal external freedom.
 
                  Restricting state intervention in this way is an enabling condition for properly developing our moral capacities. Again, this is not to say that the state has no active role in realizing the highest good, i. e., the full realization of virtue in proportion to happiness. It may punish transgressors and protect the compliant, but it may not punish transgressors in spirit, as this would, among other things, be to overstep its epistemic limits; the state is no god. This fact is not a concession to non-ideal normativity. It only receives its significance against the backdrop of the non-concessive, ideal normative principle that only the deserving ought to be punished. In short, Kant’s philosophy of law does not entail a non- ideal variant of normativity because it only requires actions that are done in accordance with duty. It is an ideal theory about state intervention that is compatible with and conducive to the final ideal goal of humanity: the highest good. Thus, the imperative of right is not a concession to human weakness but an articulation of the ideal norm of state force.
 
                 
                
                  4.3 Bowing to Crooked Timber?
 
                  Let me turn finally to what Horn takes to be a paradigmatic expression of Kant’s non- ideal approach: the famous crooked timber passage from Kant’s sixth thesis in the Idea for a Universal History with Cosmopolitan Intent. In this passage, Kant claims that humans “misuse” their freedom by violating the ends of other human beings. We do “wish to have a law which limits the freedom of all”; however, our “selfish animalistic inclinations” tempt us to “make an exception” for ourselves. This observation then leads Kant to the claim that we need a master who “breaks [our] will and necessitates [us] to obey a universal will, allowing everyone to be free.” Now the question is: “Where [do we] take this master from?” Kant’s answer is as follows:
 
                   
                    Only from the human race. But then the master is himself an animal, and needs a master. Let him begin it as he will, it is not to be seen how he can procure a magistracy which can maintain public justice and which is itself just, whether it be a single person or a group of several elected persons. For each of them will always abuse his freedom if he has none above him to exercise force in accord with the laws. The highest master should be just in himself, and yet a man. This task is therefore the hardest of all; indeed, its complete solution is impossible, for from such crooked wood as man is made of, nothing perfectly straight can be built. That it is the last problem to be solved follows also from this: it requires that there be a correct conception of a possible constitution, great experience gained in many paths of life, and – far beyond these – a good will ready to accept such a constitution. Three such things are very hard, and if they are ever to be found together, it will be very late and after many vain attempts. (Idea, AA 08: 23)
 
                  
 
                  Horn believes that this passage shows why “human beings cannot be immediately subjected to moral demands.” However, the point of this passage is that we are subject to a moral obligation to improve, and this obligation does not cease to exist even though we are like “crooked timber.” In fact, the crookedness of the timber can only be seen in light of the normative ideal. Now, it is true that this passage contains quite a few empirical claims about human beings that point to their, to put it mildly, lack of perfection. One might disagree with the notion that we need a “master” to become morally better, but the point is that this does not lead Kant to “weaken,” to use Horn’s term, his ideal normative belief: the idea of a person who is “just in himself, and yet a man.”
 
                  Horn reads Kant’s crooked timber remark and especially the claim that we can only “approximate” the idea of a wholly just human being as a characteristic formulation of an anti-Platonic non-ideal normativity. In his crooked timber passage Kant acknowledges the fundamental flaw of human nature, while Plato’s account of human psychology in the Republic and the Laws is overly optimistic. However, if mere approximation were a sign of non- ideal theory, Kant’s moral philosophy would also be non- ideal, and Horn would then at least be committed to the view that Kant’s moral philosophy is non- ideal as well:
 
                   
                    Complete conformity of the will with the moral law is, however, holiness, a perfection of which no rational being of the sensible world is capable at any moment of his existence. Since it is nevertheless required as practically necessary, it can only be found in an endless progress toward that complete conformity, and in accordance with principles of pure practical reason it is necessary to assume such a practical progress as the real object of our will. (CPrR, AA 05: 122) 
 
                  
 
                  This is not the place to elaborate on the claim that holiness is practically necessary and yet can only be approached, never reached (see Bojanowski 2016). What is more important in this context is that Kant turns the ideal of holiness into the “real object of our will.” We cannot fully achieve it, but it still has a guiding function. The postulate of immortality plays a crucial role in this context: In perfecting ourselves morally, we treat our souls as if they were immortal. We attempt to appropriate a moral disposition that would remain good into infinity.
 
                  Thus, I disagree with Horn that the crooked timber passage “can only be understood behind the backdrop [of Kant’s non- ideal approach].” On the contrary, despite our diagnosed human weakness and the claimed impossibility of fully reaching perfection, we are not exempted from the obligation to perfect ourselves morally. Realizing our moral perfection may first require us “to find a master who breaks our will.” However, this hypothetical obligation, if true, is guided by ideal, moral normativity: the obligation to contribute to the highest good of the person and, with it, to the highest good of the world. This ( ideal) obligation ultimately provides all the particular fact-sensitive (non- ideal) hypothetical imperatives that may fall under it with their normative force.
 
                 
               
              
                5 Conclusion
 
                In this essay, I have tried to show that Kant’s legal and political philosophy is normatively grounded in his moral philosophy. The non- ideal reading of Kant’s legal and political philosophy fails to capture the unity of practical reason. Moreover, it fails to “dissolve” the traditional independence debate and is instead, in at least two regards, itself an independence view (ITF and ICI). I have argued that the fundamental law of practical reason (the categorical imperative) determines our practical cognition all the way down. This law makes no concession to the “crooked timber of human nature.” The principle of the doctrine of right is not a “non- ideal weakening” of the categorical imperative but an ideal restriction of state force to its (morally) legitimate ( ideal) use. Non- ideal conditions do play a role in solving our particular political and legal problems. However, these problems have to be solved in light of these non-negotiable ideal principles. Right, Kant says, “must never be accommodated to politics, but politics must always be accommodated to right” ( Kant, RTL, AA 08: 429), and, I might add, the moral law must never be accommodated to right, but right must be accommodated to the moral law.
 
                Kant’s legal and political philosophy should not be viewed as a realistic counterproposal to Plato’s utopianism. The categorical imperative and the imperative of right are the two highest ideal principles that articulate in formal or abstract terms the normative framework of a utopian society in which the highest good is realized. This kind of abstract utopianism does not commit itself to an empirically determined end state. In fact, one might express the possible agreement between Kant’s and Plato’s ideal theories with the following conditional statement: if Plato’s descriptions of Atlantis in the Critias and the Timaeus are mere illustrations and not an empirically determined end state which the ideal society must realize, then Plato’s and Kant’s utopianisms may both be merely abstract or empirically undetermined end-state utopian theories.
 
                If the highest good is realized in the ideal society, state force will not be exercised. But since we remain practically fallible, possible state force remains morally legitimate. How this normative framework is to be implemented requires rules of regulation that must be sensitive to current empirical conditions. Horn is right: “Political reality requires non- ideal solutions.” When faced with non-cooperative agents or dilemmatic conditions, we would be mistaken to withdraw to “moral utopianism” (Horn 2014, 321). However, we would be equally mistaken to conclude that non- ideal conditions entail that we must lower the normative bar of what counts as good. Political theorizing of this sort has rightly been criticized as “practicablism” (Estlund 2019, 395). Normative political philosophy ought not to be confused with “normative social technology” (Cohen 2008, 306).
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                Cohen, Gerald A. 2008. Rescuing Justice and Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. →
 
                Estlund, David. 2019. Utopophobia: On the Limits (If Any) of Political Philosophy. Princeton: Princeton University Press. →
 
                Ebbinghaus, Julius. 1972. “Positivismus – Recht der Menschheit – Naturrecht –Staatsbürgerrecht.” In Naturrecht oder Rechtspositivismus?, edited by Werner Maihofer, 281 – 302. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. →
 
                Fichte, Johann Gottlieb. 1971. Johann Gottlieb Fichtes sämtliche Werke, edited by I. H. Fichte. Berlin: Veit and Comp, 1845 – 1856; reprint: Berlin: Walter de Gruyter. →
 
                Foot, Philippa. 1972. “ Morality as a System of Hypothetical Imperatives.” In Philosophical Review 81: 305 – 316. →
 
                Geismann, Georg. 2009. Kant und kein Ende. Würzburg: Königshausen & Neumann. →
 
                Guyer, Paul. 2005. Kant’s System of Nature and Freedom: Selected Essays. Oxford: Clarendon. →
 
                Horn, Christoph. 2014. Nichtideale Normativität: Ein neuer Blick auf Kants politische Philosophie. Berlin: Suhrkamp. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, ab, ac, ad
 
                Kersting, Wolfgang. 2016. “Die Unabhängigkeit des Rechts von der Moral. Fichtes Rechtsbegründung und die gewöhnliche Weise das Naturrecht zu behandeln.” In Johann Gottlieb Fichte: Grundlage Des Naturrechts, edited by Jean-Christophe Merle, 19 – 36. Berlin; Boston: Walter de Gruyter. →
 
                Korsgaard, Christine M. 1997. “The Normativity of Instrumental Reason.” In Ethics and Practical Reason, edited by Garrett Cullity and Berys Gaut, 215 – 254. Oxford: Clarendon Press. →
 
                Lavin, Douglas. 2004. “ Practical reason and the possibility of error.” In Ethics 114: 424 – 457. →
 
                Mackie, John L. 1990. Ethics: Inventing Right and Wrong. London: Penguin. →
 
                Neuhouser, Frederick. 1994. “ Fichte and the Relationship between Right and Morality.” In Fichte: Historical Contexts/Contemporary Controversies, edited by Daniel Breazeale and Tom Rockmore, 158 – 180. London: Humanities Press. →
 
                Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. →
 
                Widmer, Elisabeth Theresia. 2024. Left-Kantianism in the Marburg School. Berlin: Walter de Gruyter. 
 
                Willaschek, Marcus. 2005. “ Recht ohne Ethik? Kant über die Gründe, das Recht nicht zu brechen.” In Kant im Streit der Fakultäten, edited by Volker Gerhardt and Thomas Meyer, 188 – 204. Berlin: Walter de Gruyter. a, b, c
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                1 Einleitung
 
                Unter dem Titel „ Weisheit” umreißt die Philosophie die Approximation der geistigen Bestform des Menschen. Es geht um Maximalanforderungen und das Streben nach deren optimaler Erfüllung: optimale Bescheidenheit, maximale intellektuelle Fähigkeiten, umfassendes Verständnis, perfekte Moralität. In der Logik, der Kritik der reinen Vernunft und der Grundlegung der Metaphysik der Sitten beruft sich Kant auf Sokrates als einen idealtypisch Weisen und auf die sokratische Weisheit. Ich werde untersuchen, worauf Kants Lob einer weisen epistemischenBescheidenheit des Sokrates fußt (2.), und prüfen, ob Vernunftkritik, wie Kantforscher behaupten, auf sokratische Weise elenktisch verfährt (3.). Im Ausgang von einer auffälligen Ähnlichkeit zwischen Kants Einführung des Begriffs des guten Willens und einer protreptischen Passage aus PlatonsEuthydemos beleuchte ich die Unterschiede zwischen den Maxima, Optima und Perfektionen, die von dort in der Moral angezielt werden (4.).
 
               
              
                2 Weisheit, rühmliche Unwissenheit und epistemischeBescheidenheit
 
                Wenn Kant in einem seiner Logik vorangestellten historischen Abriss zur wichtigsten Epoche der griechischen Philosophie kommt, hebt er den Rang des Sokrates hervor. Denn dieser habe der Philosophie und ihren spekulativen Köpfen eine neue praktische Richtung gegeben. Deren Methode, lehrt die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, sei Kants eigener verwandt, weil auch sie die gemeine Menschenvernunft gar nichts Neues lehre, sondern sie lediglich auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam mache, das sie wie einen Kompass stets sicher gebrauche, um moralisch zu urteilen.1 In der Logik aber folgt Kant, nachdem er die sokratische Wendung zur praktischen Philosophie angezeigt hat, dem Orakelspruch von Delphi. Sokrates sei von „allen Menschen derjenige gewesen, dessen Verhalten der Idee eines Weisen am nächsten kommt” (Log, AA 09: 29.32 – 33).2 Diese Aussage nimmt Bezug auf das Selbstverständnis des Sokrates, im Dienste Apollons zu stehen und, der göttlichen Weisung „Erkenne dich selbst” (gnōthi seauton) gemäß, sich und andere (vgl. Platon, Ap. 22a4 – 5, 23b4 – 6 und 28e4 – 6) auf den Wert ihrer Weisheit hin zu prüfen.
 
                In der Inszenierung dieser Untersuchung, die Platon in der Apologie vornimmt, entdeckt sich eine Weisheit von menschlichem Maß, die Sokrates für sich in Anspruch zu nehmen scheint (vgl. Ap. 20d8 – 9). Sie besteht in der Fähigkeit, den epistemischen Status und den Wert der eigenen Überzeugungen richtig einzuschätzen. Dabei geht es zum einen um das kritische Geschäft der Selbsterkenntnis als eines Akts oder Prozesses,3 zum anderen um Selbsterkenntnis im Sinne des Resultats eines solchen Erkenntnisprozesses. Letzteres verlangt wiederum eine Unterscheidung zwischen einem erststufigen Wissen, das sowohl Tatsachenwissen als auch ein semantisches Wissen und Definitionswissen umfasst, einerseits, und einem zweitstufigen Wissen, das den Umfang, die Grenzen und den Wert dieses erststufigen Wissens erfasst, andererseits. Wissen erster Stufe betrifft in Platons Frühdialogen beispielsweise die Antworten auf wichtige Fragen wie die nach der Lehrbarkeit der Tugend (Menon), dem Wesen und einer korrekten Definition des Begriffs der Sophrosynē (Charmides), der Frömmigkeit (Euthyphron), der Tapferkeit (Laches) oder der Freundschaft (Lysis). Wissen zweiter Stufe ist die geforderte Selbsterkenntnis qua Resultat: die korrekte Beurteilung des Erfolgs oder Misserfolgs der Bemühungen um Antworten auf jene relevanten Fragen. Eine auf sokratische Art weise Person weiß dann, ob sie Wissen erster Stufe besitzt oder ob sie etwas nur glaubt oder unwissend ist. Sie erhebt weder anmaßend ungerechtfertigte Ansprüche auf Fach- und Sachwissen, das sie nicht besitzt, noch untertreibt sie, sondern hält ihr Wissen in Umfang und Wert aus epistemischer Einsicht auf angemessene Weise für begrenzt.4 
 
                Kant verknüpft die Weisheit des Sokrates mit einer wissenschaftlichenUnwissenheit im Sinne einer Unwissenheit, die auf wissenschaftliche Weise, nämlich methodisch durch Vernunftkritik ermittelt wird. Während die auf gemeine Art Unwissenden nicht einmal wissen, dass sie nicht wissen, macht sich ein auf rühmliche Art Unwissender seine Unwissenheit mittels Wissenschaft klar:
 
                 
                  Die Kenntnis seiner Unwissenheit setzt also Wissenschaft voraus und macht zugleich bescheiden, dagegen das eingebildete Wissen aufbläht. So war Sokrates’ Nichtwissen eine rühmliche Unwissenheit, eigentlich ein Wissen des Nichtwissens nach seinem eignen Geständnisse (Log, AA 09: 44.32 – 45.01).5 
 
                
 
                In der Apologie kleidet PlatonsSokrates den Titel auf die geringfügige Überlegenheit seiner rühmlichen Unwissenheit gegenüber einem bloß vermeintlichen Wissen in folgenden Wortlaut: „dass ich, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissenglaube” (hoti ha mē oida oude oiomai eidenai; Ap. 21d7 – 8). Nun mag die Kenntnis der eigenen Unwissenheit tatsächlich bescheiden machen. Der Anspruch, wissenschaftliche Einsicht in das eigene Unwissen zu haben, aus dem diese Bescheidenheit folgen soll, ist dagegen keineswegs epistemisch bescheiden. Denn wird Sokrates’ Selbstauskunft in das Konditional
 
                 
                   
                     Wenn Sokrates nicht weiß, dass p, dann glaubt Sokrates nicht zu wissen, dass p 
 
                  
 
                   ¬KSp→¬BSKSp 
                  
 
                
 
                umformuliert, wird gemäß der Kontraposition dieses Prinzips, 
 
                 
                   
                    Wenn Sokrates zu wissen glaubt, dass p, dann weiß Sokrates, dass p, 
 
                  
 
                   BSKSp→KSp 
                  
 
                
 
                durch etwas epistemisch Schwächeres, nämlich Glauben zu wissen, dass p, etwas epistemisch Stärkeres, nämlich Wissen, dass p, garantiert.6 Wenn eine auf sokratische Art weise Person etwas zu wissen glaubt, weiß sie es auch. Dies für sich zu beanspruchen, mutet jedoch epistemisch unbescheiden an. Doch dürfte die Kenntnis der eigenen Unwissenheit, die Kant als ein Wissen des Nichtwissens rühmt, noch um einiges weniger bescheiden sein. Denn sie verlangt eine systematische, d. h. wissenschaftliche Einsicht in „die Gründe von den Grenzen des Wissens” (Log, AA 09: 44.26 – 27). Ist die rühmliche Unwissenheit des Sokrates in diesem Sinne, wie oben zitiert, eigentlich ein Wissen des Nichtwissens, müsste der weise Sokrates, wenn er etwas nicht weiß, nicht nur wissen, dass er es nicht weiß, sondern auch wissen, warum er es nicht weiß.7 Doch auch ohne die Kenntnis der Gründe ist ein solches Wissen extrem anspruchsvoll. In der klassischen epistemischen Logik entspricht Kants Formulierung für dieses Wissen dem Axiom der Negativen Introspektion (N):
 
                 
                   
                    Wenn Sokrates nicht weiß, dass p, dann weiß Sokrates, dass Sokrates nicht weiß, dass p. 
 
                  
 
                   (N) ¬KSp→KS¬KSp 
                  
 
                
 
                Dass dieses Prinzip sehr stark ist und kaum geeignet sein dürfte, epistemisch bescheiden zu machen, lässt sich mithilfe von zwei weiteren, eher unschuldig anmutenden Prinzipien der klassischen epistemischenLogik zeigen. Kant scheint beide zumindest implizit akzeptiert zu haben.
 
                (1) Da ist zunächst das Faktivitätsprinzip, (T), dem zufolge Wissen Wahrheit impliziert. In der Jäsche- Logik heißt es: „Eine Hauptvollkommenheit der Erkenntnis, ja die unzertrennliche Bedingung aller Vollkommenheit derselben, ist die Wahrheit” (Log, AA 09: 49.32 – 50.01). Hier sind wir beim Prinzip
 
                 
                   
                    Falsches kann man nicht wissen.
 
                  
 
                   ¬p→¬KSp 
                  
 
                

                  
 
                Seine Kontraposition ist das Faktivitätsprinzip8 
 
                 
                   
                    Wenn S weiß, dass p, dann ist p wahr.
 
                  
 
                   (T) KSp→p 
                  
 
                
 
                (2) Das zweite Prinzip, (KB), besagt, dass Wissenepistemisch stärker ist als Glauben. In KantsLogik liest sich das wie folgt: „ Wissen [ist das] Fürwahrhalten aus einem Erkenntnisgrunde, der sowohl objektiv als auch subjektiv zureichend ist”, Glauben dagegen „das Fürwahrhalten aus einem Grunde, der zwar objektiv unzureichend, aber subjektiv zureichend ist” (Log, AA 09: 70.28 – 28, u. 67.22 – 23).
 
                 
                   
                    Wenn S weiß, dass p, dann glaubt S, dass p. 
 
                  
 
                   (KB) KSp→BSp 
                  
 
                
 
                Nun kann man mit Hilfe der eingeführten und von Kant allem Anschein nach akzeptierten Prinzipien (einschließlich des selbstverständlich ebenfalls akzeptierten Modus ponens und des Modus tollens; vgl. Log, AA 09: 52) in einer Abfolge von Manipulationen zeigen, dass Kants Deutung der rühmlichen Unwissenheit des Sokrates zwar die szientifische Unwissenheit eines Weisen sein mag. Eine Weisheit von menschlichem Maß ist sie aber vermutlich nicht. Gehen wir um des Argumentswillen von einer falschen Propositionp aus, die Sokrates gemäß (T) unmöglich wissen kann und von der er gemäß (N) weiß, dass er sie nicht weiß, und impliziert schließlich WissenGlauben (KB), so ist es nichts weiter als die Falschheit einer Proposition, die Sokrates daran hindert zu glauben, er wisse, sie sei wahr.9 
 
                 
                   
                    [Annahme]
 
                  
 
                   (1) ¬p 
                  
 
                
 
                 
                   
                    (T)
 
                  
 
                   (2) KSp→p 
                  
 
                
 
                 
                   
                    [aus (1) und (2), Modus tollens]
 
                  
 
                   (3) ¬KSp 
                  
 
                
 
                 
                   
                    (N)
 
                  
 
                   (4) ¬KSp→KS¬KSp 
                  
 
                
 
                 
                   
                    [aus (3) und (4), Modus ponens]
 
                  
 
                   (5) KS¬KSp 
                  
 
                
 
                 
                   
                    (KB)
 
                  
 
                   (6) KSp→BSp 
                  
 
                
 
                 
                  
                    [aus (6) durch Substitution von  ¬KSp  für p.]
 
                  
 
                   (7) KS¬KSp→BS¬KSp 
                  
 
                
 
                 
                   
                    [aus (5) und (7), Modus ponens]
 
                  
 
                   (8) BS¬KSp 
                  
 
                
 
                 
                   
                    [aus (1) und (8)] 
 
                  
 
                   (9) ¬p→BS¬KSp 
                  
 
                
 
                Es dürfte klar sein, dass das Prinzip
 
                 
                   
                    Wenn p falsch ist, glaubt Sokrates nicht zu wissen, dass p 
 
                  
 
                   ¬p→BS¬KSp 
                  
 
                
 
                wie bereits das Prinzip  BSKSp→KSp für einen Wissensbegriff nach menschlichem Maß zu stark, ja ungültig ist.10 Auf menschliche Art weise Personen sind, anders als der delphische Gott, nicht infallibel; dies gilt auch dort, wo es nur darum geht, Irrtümer zu vermeiden.11 Selbst ihre gefestigtsten Überzeugungen – und beträfen sie „die Schranke der Erkenntnis, also das Feld der Unwissenheit, von wo sie anhebt” (Log, AA 09:44.21 – 22) –, können sich als falsch herausstellen. So hätte Kant sich in der Einleitung zur Logik mit einem Urteil über die sokratische Weisheit vorgewagt, das Sokrates’ Weisheit ungewollt in ein weniger günstiges Licht rückt und den Anspruch auf epistemischeBescheidenheit unterminiert.12 
 
               
              
                3 Das vernunftkritische Geschäft und der Elenchos
 
                Der Blick in die Reflexionen zeigt, dass KantSokrates nicht allein deswegen erwähnt, um dessen epistemischer Selbsteinschätzung eine wissenschaftsbasierte Deutung zu geben. Es geht nicht nur um die korrekte Beurteilung von Umfang und Wert des Wissens einzelner Personen im Modus ihrer erstpersonalen Einsicht. Wichtiger als das Quantum an erststufigem Sachwissen korrekt zu bemessen, ist es, gleichsam akteursneutral die Grenze des Wissbaren zu bestimmen und anzugeben, wie weit Wissenschaft und vernünftige Einsicht reichen. Gezeigt werden muss, warum alle Versuche, über einen unverrückbaren Horizont des Erkennbaren hinauszugelangen, und alle Versicherungen, darüber hinausgelangt zu sein, „vernünftelnde Anmaßungen” (KrV, B 823) sind. Bei diesem vernunftkritischen Geschäft beruft sich Kant auf Sokrates als einen Vorläufer und Gewährsmann, dem klar gewesen sei, dass es mehr auf die Vermeidung von Irrtümern als um die Expansion des Wissens, mehr auf das Entbehren als aufs Erwerben ankomme, und genau darin liege die Weisheit des Sokrates (vgl. Refl 4457, AA 17: 558. 16 – 17).
 
                Die Weisheit, die damit angesprochen und Sokrates zugerechnet wird, nennt Kant eine „ Vernunftweisheit” (vgl. Refl 4467, AA 17: 562.15). Sie ist eine Weisheit, die die Demarkationslinien der Vernunft zu finden und zu ziehen versteht, eine Weisheit der Grenze des Vernunftgebrauchs.13 Darin wiederholt sich bei Kant in gewisser Weise die Unterscheidung eines Wissens erster und eines Wissens zweiter Stufe:
 
                 
                  Zur Philosophie gehören viele Erkenntnisse als Mittel […] Die Philosophie selber ist die Wissenschaft, allem diesem Gebrauch der Vernunft seine Zwecke und seine Grenzen oder Kreis zu bestimmen. Jene sind ein Stück der Gelehrsamkeit, diese der Weisheit (Refl 4471, AA 17: 563.20 – 24).
 
                
 
                Die Grenze soll das Erkennbare und das Sinnvolle als Einheit umschließen und den Erkennenden daran hindern, sie von innen her in ein geistiges Niemandsland zu überschreiten. Innerhalb der Grenze befindet sich das, was im Prinzip erfasst werden kann und Gegenstand der Erfahrung sowie sinnvoller Rede ist. Außerhalb liegt das, was im Prinzip unzugänglich ist. Doch haftet der Rede über einen mutmaßlichen oder auch nur vermeintlichen Bereich jenseits der Grenze der verführerische Schein eines sinnvollen Diskurses an (vgl. Löhrer 2019, 234). Die Grenze oder, wie Kant auch sagt, der „Horizont betrifft also die Beurteilung und Bestimmung dessen, was der Mensch wissenkann, was er wissendarf, und was er wissensoll” (Log, AA 09: 41.04 – 05).
 
                Auch in PlatonsApologie stoßen wir auf eine Demarkationslinie zwischen Erkennbarem und dem, was über alle Erkenntnis hinaus liegt. Sokrates’ Weigerung, seinen Dienst für den Gott aus Todesfurcht zu quittieren und nicht länger als Philosoph zu leben und sich und seine Mitmenschen zu prüfen (vgl. Ap. 28e) wird wie folgt untermauert:
 
                 
                  Denn sich vor dem Tode zu fürchten, ihr Männer, das ist nichts anderes als sich für weise zu halten, ohne dass man es ist. Das bedeutet ja, dass man zu wissen glaubt, was man gar nicht weiß. Denn niemand weiß, ob nicht der Tod für den Menschen die größte aller Wohltaten ist, und doch fürchten ihn die Leute, als ob sie genau wüssten, dass er das größte Übel ist (Ap. 29a5–b1). 
 
                
 
                Ungeachtet dessen, dass Sokrates in dieser Passage noch zu wenig Verzicht übt auf das, was er unmöglich wissen kann, und damit die Grenze legitimen Vernunftgebrauchs überschreitet, indem er Begriffe für konstitutiv hält, deren rechtmäßiger Gebrauch ausschließlich regulativ sein müsste,14 unternimmt er in Kants Sinn Schritte zu einer Selbstkritik der Vernunft, deren Aufgabe es ist, diesem Hang entgegenzutreten. Dafür schätzt ihn Kant in einer Notiz: „ Socrates hatte eine negative (Erkentnis) philosophie in Ansehung der speculation, namlich von dem Unwerth vieler vermeintlichen Wissenschaft und von den Grenzen unseres Wissens” (Refl 193, AA 15: 71.20 – 22).
 
                Trägt KantsMethode der Vernunftkritik somit sokratische Züge, und ist Kants Prüfung ein Ausdruck sokratischer Weisheit? Der Eintrag zum Lemma „ Sokrates” des jüngsten Kant-Lexikons legt dies nahe. Kant verweise in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft auf „die sokratische Elenktik”, unter der er die Entlarvung und Zurückweisung ungerechtfertigter Ansprüche auf Wissen verstehe (Fröhlich und O’Connor 2015, 2130). Allerdings spricht Kant, soweit mir bekannt, nirgends wörtlich vom sokratischen Elenchos. Wichtiger aber ist, dass ein Elenchos vermutlich zu schwach ist, um das zu leisten, was Kant von einem apagogischen Beweis erwartet. Denn erstens greift Sokrates nach seinem Selbstverständnis beim Elenchos nur auf Überzeugungen seines Gesprächspartners zurück. Genauer handelt es sich um das, was dieser für seine Überzeugungen hält, d. h. zu glauben meint. Diese Überzeugungen differieren in Stärke und Gewicht und sind in seinem Überzeugungssystem unterschiedlich stark verwurzelt. Zweitens haben die Prämissen oftmals wenig mehr miteinander gemein, als allesamt Überzeugungen des Gesprächspartners zu sein, und drittens demonstriert der Elenchos nur, dass das Überzeugungssystem des Gesprächspartners doxastisch inkohärent ist (vgl. Benson 2000, 57 – 80). Das Prüfungsgespräch beginnt damit, dass Sokrates eine These, dass p, prüfen will, auf die sich sein Opponent festgelegt hat (1). Von Sokrates dazu befragt, gibt er zur Antwort, dass er auch die Propositionenq, r und s für wahr hält (2). Sodann demonstriert ihm Sokrates, dass aus q, r und s die Falschheit von p folgt (3), weshalb auch die Konjunktion  p∧q∧r∧s  falsch sein muss (vgl. Vlastos 1994, 11, und Benson 2011, 184).
 
                 (1) p 
                
 
                 (2) q,r,s 
                

                  
 
                 (3) (q∧r∧s)→¬p 
                
 
                 (4) ¬(p∧q∧r∧s) 
                
 
                Um zu zeigen, dass der Opponent nicht weise ist, genügt dies. Gregory Vlastos (1994, 3) hat jedoch darauf hingewiesen, dass bei einem Argument dieser Form offenbleibe, welches der Konjunkte in (4) falsch ist. So bleibe rätselhaft, warum Sokrates beanspruchen könne, p widerlegt zu haben. Hugh Benson hat darauf erwidert, es handle sich hier nicht um ein Problem der Argumentform:
 
                 
                  What hinders the establishment of such truth or falsity is not the form of the elenchos, but the relative credibility of its premises. If the premises obtained are not better known, more evident, more justified, or in some way more credible than the thesis whose falsity one aims to establish, then the argument cannot establish the falsity of that thesis. (Benson 2011, 185)
 
                
 
                Diese Erwiderung scheint den Punkt jedoch nicht auszuräumen. Denn Gewichtungen und Grade der Glaubhaftigkeit werden in einem wahrheitswerterhaltenden, deduktiven Argument nicht repräsentiert. Nimmt man hingegen an, sokratische Elenchoi seien Spezimena nicht-monotonen Schließens, hätte man es eben doch mit einer anderen Argumentform zu tun. An entscheidenden Stellen tritt das Problem für Sokrates allerdings bereits darum nicht auf, weil er im Vorfeld sondiert, worauf sein Gegenüber besonderes Augenmerk legt und an welcher Behauptung es besonders beharrlich festhalten will. Dies erlaubt es Sokrates, die Prämissen seiner Elenchoi effektiv für die Widerlegung der Ausgangsthese zusammenzustellen.15 
 
                Vernunftkritik geht gegen vernünftelnde Anmaßungen und „eine natürliche Dialektik” (GMS, AA 04:405.13) anders vor. Kant macht in seinen Überlegungen dezidiert Gebrauch von der Reductio ad absurdum und schätzt unter den konditionalen Schlüssen besonders den Modus tollens und die apagogische Beweisart als das Verfahren der sichersten Widerlegung (vgl. KrV, B 819). Wenn aus der Annahme, dass p, ein Widerspruch folgt, weiß man, dass p nicht gewusst werden kann, während man wissen kann, dass p falsch ist. Auf dieser Methode fußt der Optimismus, „allen Einwürfen wider Sittlichkeit und Religion auf sokratische Art, nämlich durch den klärsten Beweis der Unwissenheit der Gegner, auf alle künftige Zeit ein Ende zu machen” (KrV, B XXXI, vgl. KrV, B 823). Ebendiese Art von Kritik ist es, die Kant in einer Reflexion von Mitte der 1770er Jahre ein Organon der Weisheit nennt, „welche mehr aufs entbehren als erwerben ankommt”, um sogleich den Namen „ Socrates” nachzuschieben (Refl 4457, AA 17: 558: 16 – 17). 
 
                Über den negativen Nutzen der durch die Vernunft geleisteten Vernunftkritik hinaus kennt Kant einen bedeutsamen positiven Nutzen der reinen Vernunft. Er liegt in ihrem praktischen, genauer, ihrem moralischen Gebrauch. Auch die Weisheit und die Weisen haben dann ihren Platz in der prinzipiengeleiteten moralischen Praxis (vgl. Refl 4471, AA 17.22 – 27, und GMS, AA 04: 404.05 – 07). Wenn Kant diesen Gedanken in der Grundlegung entwickelt, erwähnt er PlatonsSokrates erst, nachdem er bereits einen ersten Teil der Darlegung geleistet hat. Wie anfangs kurz erwähnt, tut er dies, um uns rückblickend der Commonsense-Artigkeit seiner Überlegungen zu versichern. Doch drängen sich zuvor bereits Ähnlichkeiten auf: zwischen Kants Überlegungen, die er bei der Einführung des Begriffs des guten Willens anstellt, und den Erwägungen, die PlatonsSokrates in den Dialogen Euthydemos und Menon über die Weisheit und die Phronēsis vorträgt. Sie haben Aufmerksamkeit erregt, selbst wenn es keinen direkten Beleg dafür zu geben scheint, Kant habe sich an Sokrates orientiert (vgl. Jordan 1973, 7, und Engstrom 1997, 21 Fn. 7).
 
               
              
                4 Sokratische Weisheit und die Infallibilität des guten Willens
 
                In einer ersten protreptischen Passage (protreptikos logos, vgl. 282d6) des Euthydemos, 278e–282d, argumentiert Sokrates wie folgt. Jeder Mensch strebt nach Glückseligkeit im Sinne eines guten Lebens (eu prattein, eudaimonia, Euthd. 278e5 – 6, 282a1 – 2).16 Dies scheint nach einhelliger Auffassung mithilfe einer Reihe von Gütern realisierbar zu sein, sofern von ihnen auf die richtige Weise Gebrauch gemacht wird (orthōs chrēsthai, vgl. Euthd. 281a3). Auf die Liste der Güter gehören sowohl Naturgaben wie Schönheit und Gesundheit als auch soziale Vorzüge wie Reichtum, Einfluss, Reputation und der Umstand, von Herkunft zu sein, sowie Tugenden wie Gerechtigkeit, Besonnenheit und Tapferkeit. Für den richtigen Gebrauch sorgen Einsicht (phronēsis) und die Weisheit (sophia) als eine bestimmte Form von Tugendwissen. Dieses Wissen schließt die Effekte günstiger Zufälle (tychē) ein oder kompensiert sie; ja, die Weisheit ist das guteGelingen (He sophia depou […] eutychia estin; Euthd. 279d6) und der Handlungserfolg (eupragia, Euthd. 279e1). Jedenfalls zieht sie ihn mit Sicherheit nach sich.
 
                Das Argument für diese These ist induktiv (vgl. Euthd. 279d8 – 280a5). Sokrates präsentiert eine Liste von Experten für diverses Fachwissen, denen man sich mit besseren Erfolgsaussichten anvertraut als den Unwissenden. Dann generalisiert er, es sei immer erfolgreicher, etwas zusammen mit einem Weisen als mit einem Ignoranten zu tun. Weisheit, behauptet Sokrates schließlich in Homologie mit seinem Gesprächspartner Kleinias, entdeckt sich als ein Wissen, das garantiert, dass wir glücklich werden, indem es zum richtigen Gebrauch der für das Handeln nötigen Güter sowohl bewegt als auch anleitet.17 
 
                 
                  Die Weisheit bringt den Menschen in allem gutesGelingen. Denn die Weisheit geht niemals fehl, sondern handelt notwendig richtig und mit Erfolg [ananke orthōs kai tynchanein]. Andernfalls wäre sie nicht länger Weisheit (Euthd. 280a6 – 8).
 
                
 
                Wenn Weisheit und TugendWissen sind und Wissen faktiv ist, ist dies eine begriffliche Wahrheit.18Unwissenheit (amathia) dagegen sorgt für einen schlechten Gebrauch oder Missbrauch derselben Eigenschaften und Fertigkeiten und führt zum Schaden (vgl. Euthd. 280e5 – 6, 281d6 – 7, und Men. 88d2 – 3).19 Diese Überlegung wirkt auf das Verständnis der Güter zurück. Weil außer der Weisheit nichts uneingeschränkt gut und außer der Unwissenheit nichts an sich schlecht ist, sind die Güter (agatha onta), der Bezeichnung zum Trotz, für sich genommen noch nicht wertvoll. Sie sind nur potentiell Gutes, das die Weisheit, welche Einsicht verleiht, zu aktualisieren vermag. An sich selbst schlecht ist einzig die Unwissenheit. Das Einzige, was an sich selbst gut ist, ist Wissen. Praktisches Wissen ist auch das einzige gewisse Gut. Denn dieses Wissen ist der einzig sichere Leitfaden im Handeln. Es ist zudem das Einzige, was wir vollständig unter Kontrolle haben und was im Sinne des gutenGelingens zum Handlungserfolg führt. Und schließlich ist es das Einzige, was nicht missbraucht werden kann.20 So verstanden schenkt die sokratische Weisheit denen, die sie besitzen, Infallibilitätin ethicis und allen übrigen praktischen Belangen.21 
 
                Das heißt allerdings noch nicht, dass Weisheit einen intrinsischen Wert besitzt. Es scheint vielmehr, als habe die Weisheit lediglich einen instrumentellen Wert für solches, das durch sie seinerseits einen instrumentellen Wert für die Glückseligkeit gewinnt. Denn die Weisheit leitet den richtigen Gebrauch der Güter an, der Glück und Wohlergehen verwirklicht. Damit Tugend und Weisheit einen intrinsischen Wert erhalten, nämlich nicht bloß Mittel für die Glückseligkeit sind, sondern selbst alle Züge des Glücks tragen, muss Sokrates’ Argumentation ergänzt werden (vgl. Taylor 2019, 66). Doch resümiert Sokrates zunächst:
 
                 
                  Da wir nun alle danach streben, glücklich zu sein, und da wir offenkundig durch den Gebrauch der Dinge und zwar durch den richtigen Gebrauch glücklich werden, wobei es das Wissen ist, das die Richtigkeit und das guteGelingen sicherstellt, muss jeder Mensch, wie es scheint, auf jede Weise dafür sorgen, so weise wie möglich zu werden. (Euthd. 282a1 – 7; Übersetzung Horn 2018, 101)
 
                
 
                Dazu muss Weisheit lehr- und lernbar sein. Wenn sie aber lehrbar und erlernbar ist, muss man, um das einzige Gut zu erwerben, das Menschen unfehlbar glücklich und erfolgreich macht, philosophieren (vgl. Euthd. 282c8–d1).
 
                In Kants Urteil müssten die protreptischen Ausführungen des Euthydemos definitiv als überschwänglich zurückgewiesen werden. Was der Vernunft in Gestalt einer praktischen Weisheit in der empirischen Welt an Zuverlässigkeit zugetraut wird, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Auf vergleichbare Ansprüche des stoischen Weisen gemünzt, erklärt Christoph Horn, sie wirkten „extrem wirklichkeitsfremd” und zeugten von einem „utopischen Maximalismus” (Horn 2006, 341). Gleichwohl gibt es zwischen dieser Passage und dem Beginn des ersten Abschnitts der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten Gemeinsamkeiten.
 
                Kant beginnt mit der berühmten These, unter allem Guten sei lediglich der guteWille uneingeschränkt gut (vgl. GMS, AA 04: 393.05 – 07). Doch statt diese Behauptung zu rechtfertigen, grenzt Kant den gutenWillen zunächst gegen solches ab, was nur unter bestimmten Bedingungen gut, andernfalls aber schlecht oder ohne Wert ist. Als Kandidaten für sub conditioneGutes zählt er wie PlatonsSokrates neben den Naturgaben, zu denen er Verstand, Scharfsinn, Urteilskraft und Charakterzüge der Standfestigkeit rechnet, die die Glückseligkeit befördernden sozialen Güter Einfluss, Reichtum, Ansehen sowie die Gesundheit auf. Von all dem kann sowohl ein guter als auch ein schädlicher Gebrauch gemacht werden. Letzteres kann nur ein guter Wille verhindern, der die Handlungsgrundsätze der Akteurinnen und Akteure korrigiert und auf das allgemein Zweckmäßige ausrichtet. Dieselbe Einschränkung ist wie bei Sokrates selbst für die Tugend der Mäßigung oder Besonnenheit erforderlich. So hat es den Anschein, als habe auch der guteWille wie die Weisheit des Sokrates in erster Linie einen instrumentellen Wert, zumal er „die unerlässliche Bedingung selbst der Würdigkeit, glücklich zu sein, auszumachen scheint” (GMS, AA 04: 393.23 – 24).
 
                Die nachfolgenden Absätze der Grundlegung weisen diese Annahme zurück, indem sie eine eigentümliche Selbstgenügsamkeit des guten Willens herausstellen. Alle Menschen streben zwar von Natur nach Glück, ja sie haben eine innige Neigung zur eigenen Glückseligkeit als der Summe aller Neigungen (so GMS, AA 04: 399.07 – 10). Doch liegt die Güte eines guten Willens nicht in der Nützlichkeit und im Erfolg bei der Verwirklichung von Absichten, die auf die Befriedigung von Bedürfnissen abzielen, und somit auch nicht in der Herbeiführung und Sicherung von privatem Glück. Der gute Wille ist bei allem, wonach er strebt, nur durch das Wollen gut, nicht weil Gutes erstrebt, sondern, adverbial ausgedrückt, auf gute Weise gewollt wird, wofür zu sorgen Aufgabe der praktischen Vernunft ist.
 
                Weil Kant einer zweckmäßig eingerichteten Natur das teleologischePrinzip zudenkt, alle ihre Zwecke durch die angemessensten Mittel zu verwirklichen,22 kann er in einem Akt von Reverse Engineering die Funktion einer Naturanlage bestimmen, indem er prüft, zur Realisierung welchen Zwecks sie optimal angemessen ist. Sein negatives Resultat: Zwar habe die Natur die Vernunft dazu bestimmt, über den Willen zu regieren, doch sei es nicht ihr Zweck, die Glückseligkeit zu sichern. Denn dafür wären andere Einrichtungen besser geeignet gewesen. Und so richtet hier auch keine sokratische Weisheit etwas aus. Auffällig ist, dass Kant die positive Bestimmung des Zwecks der praktischen Vernunft nun weder mithilfe des Angemessenheitsprinzips weiterführt noch ein zusätzliches teleologisches Prinzip aufgreift, das er im Hintergrund misologischer Urteile über die Vernunft vermutet: Die Mittel einer zweckmäßig eingerichteten Natur verwirklichen jeweils den besten (würdigsten) für sie realisierbaren Zweck (vgl. GMS, AA 04: 396.09 – 11). Stattdessen behauptet Kant, Zweck der praktischen Vernunft müsse etwas sein, was ausschließlich die praktische Vernunft hervorbringen könne, nämlich das, „wozu schlechterdings Vernunft nötig war” (GMS, AA 04: 399.22). Aufgabe und höchste Bestimmung des praktischen Vermögens der Vernunft sei es darum, einen ohne weitere Zielsetzung nicht für anderes, sondern an sich selbst gutenWillen zu erzeugen. Kant nennt ihn in der Grundlegung das höchste Gut. 
 
                Kantsrationales Wollen orientiert sich nach seiner dijudikativen Seite an zwei formalen Eigenschaften der Vernunft, die zugleich realisiert sein müssen: Widerspruchsfreiheit im Wollen bei universeller Geltung eines selbstgewählten gesetzesartigen Handlungsgrundsatzes, der Maxime. Sein Maximentest ist der des kategorischenImperativs, vorzüglich nach einer der Gesetzesformeln (GMS, AA 04: 421.07 – 08). Nach seiner motivationalen Seite gibt ihm die Achtung vor diesem Moralgesetz den Schub, das als moralisch richtig Erkannte aus keinem anderen Grund zu tun, als darum, weil es das moralisch Richtige ist.23 Beides zusammen bringt die Güte eines an sich guten Willens hervor, und was seine Güte angeht, erhebt Kant für ihn Anspruch auf Infallibilität:
 
                 
                  Der Wille ist schlechterdings gut, der nicht böse sein kann, mithin dessen Maxime, wenn sie zu einem allgemeinen Gesetze gemacht wird, sich selbst niemals widerstreiten kann. (GMS, AA 04: 437.06 – 09)
 
                
 
                Handlungen nach einer Maxime, die im Wollen widerspruchsfrei zu einem Erlaubnisgesetz für alle vernünftigen Wesen gemacht werden kann, können ungeachtet aller Umstände nicht moralisch falsch sein. Handlungen nach einer Maxime, die im Wollen nicht widerspruchsfrei zu einem allgemeinen Erlaubnisgesetz gemacht werden kann, können ungeachtet aller Umstände nicht moralisch richtig sein.24 
 
                In einer Rohfassung ist dieses Prinzip bereits gegen Ende des ersten Abschnitts der Grundlegung entwickelt. Dort präsentiert Kant die Gründung eines guten Willens in Frageform: „[K]‌annst du auch wollen, dass deine Maxime ein allgemeines Gesetz werde? Wo nicht, so ist sie verwerflich”, „weil sie nicht als Prinzip in eine mögliche allgemeine Gesetzgebung passen kann” (AA 04: 403.21 – 22, 24 – 25). Dies ist „die Weisheit”, die „mehr im Tun und Lassen als im Wissen besteht” (AA 04: 405.02 – 03), nämlich keiner Wissenschaft bedarf, um zu beurteilen, was zu tun und zu lassen ist. Wenn Kant im Umkreis dieser Stellen Sokrates erwähnt, dann tut er dies, um sich auf einer Linie mit einer Methode zu sehen, die lediglich prüft und begrifflich auf den Punkt bringt, was längst praktiziert wird (vgl. AA 04: 404.01 – 07). Philosophie ist nur gefragt, weil der Commonsense versucht ist, die Strenge des Moralgesetzes anzuzweifeln. 
 
                Sokrates’ Werbung für die Philosophie im Euthydemos preist die Weisheit als infalliblen Leitfaden für ein glückliches, gelingendes Leben. Kant betrachtet den durch das Sittengesetz geläuterten und motivierten gutenWillen als moralischinfallibel. Ist der guteWille realisiert, ist auch ein Zustand der Glückswürdigkeit erreicht. Bis zur Verwirklichung der Glückseligkeit reicht diese Weisheit allerdings nicht. Denn zwischen einem Zustand, in dem das Glück moralisch verdient ist, und einem Zustand verdienten permanenten Wohlbefindens besteht keine notwendige Beziehung. Doch nagt es am Interesse der Vernunft, sich ein glückswürdiges Wollen denken zu müssen, dem trotz Aufbietung aller für es verfügbaren Mittel kein Glück zuteil wird. Darum unternimmt Kant in der Kritik der praktischen Vernunft den Versuch zu bestimmen, wie ein zusammengesetztes höchstes Gut gedacht werden kann, das sowohl den gutenWillen als auch die der Würdigkeit proportional entsprechende Glückseligkeit umfasst. Seine Frage lautet neu: „[W]‌ie ist das höchste Gut praktisch möglich?” (KpV, AA 05: 112.32 – 33) Die Antwort darauf gibt eine Weisheitslehre. Kantische „Weisheit, theoretisch betrachtet, [ist] die Erkenntnis des höchsten Guts und praktisch die Angemessenheit des Willens zum höchsten Gute” (KpV, 130.36 – 131.1; vgl. 108.13 – 15).
 
                Auch beim zweiteiligen höchsten Gut aus der Kritik der praktischen Vernunft ist der objektive und der subjektive (motivationale) Bestimmungsgrund des Willens das moralischeGesetz. Hinzu kommt die Rechtfertigung dafür, ein höchstes Gut zu denken, bei dem einem vernünftigen Wesen streng nach Maß seiner Moralität und Würdigkeit ein entsprechendes Maß an Glück zugeteilt wird. Neben der Freiheit, deren Gesetz das Moralgesetz ist, führt die Weisheitslehre eine Intelligenz ein, die die Dividende erworbener Würdigkeit korrekt ausschüttet, und sie denkt die Perfektionierung des Wollens bis hin zu einer vollständigen, unüberholbaren Angemessenheit an das Moralgesetz. Die Idee eines Gottes als des „alles vermögenden Austeilers” (KpV, AA 05: 128.14) von Glückseligkeit, ist dabei vermutlich der leichtere Teil. Dagegen erweist sich die Maximierung der Glückswürdigkeit durch Hervorbringung eines vollkommen guten Willens zugleich als praktisch notwendige Forderung und als Ding der Unmöglichkeit. Als vernünftiges Wesen der Sinnenwelt sei kein Mensch fähig, seinen Willen dem Moralgesetz völlig angemessen zu machen. Darum müsse man sich aus Prinzipien der praktischen Vernunft das, was zu Lebzeiten unmöglich ist, postmortal in einem unendlichen moralischen Fortschritt erreichbar denken (vgl. KpV, AA 05: 122.12 – 16 und 32.35 – 33.2). Doch konfligiert Kants Weisheitslehre mit ebendiesen Prinzipien.
 
                Zum einen ist unklar, welche Handlungsmaximen eine unsterblicheSeele in der Ewigkeit (als Sempiternitas) noch haben und am Moralgesetz ausrichten kann. Denn der Input kommt nicht mehr von den Neigungen, die „noch vor dem moralischenGesetze in uns rege” sind (KpV, AA 05: 73.16) und „doch allemal das erste Wort haben” (146.34), um dann vernünftig eingeschränkt zu werden. 
 
                Zum anderen ist fraglich, ob unabhängig von einer Sinnenwelt die Abfolge der Willensbestimmungen datiert sein kann. Zumindest irgendein Nacheinander erscheint nötig, damit eine moralische Perfektionierung des Willens als Fortschritt bis hin zur „völligen Angemessenheit der Gesinnungen zum moralischenGesetze” zu denken möglich ist (KpV, AA 05: 122.05 – 07).
 
                Gravierender ist vermutlich ein weiterer Einwand: Im Triebfederkapitel der Kritik der praktischen Vernunft hat Kant nicht nur behauptet, die motivationale Kraft der praktischen Vernunft lasse sich nur als Widerstand gegen den Einfluss der Neigungen demonstrieren. Er behauptet auch, ohne das Hindernis der Neigung stehe der praktischen Vernunft motivational auch nichts mehr im Wege (vgl. KpV, AA 05: 79.10 – 13). Was sollte die Ausbildung eines vollkommen guten Willens dann noch (unendlich) verzögern?
 
               
              
                5 Schlussbemerkung
 
                Kant beruft sich unter anderem in der Logik, der Kritik der reinen Vernunft und der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten auf Sokrates und eine Weisheit, die in den sokratischen Methoden liegt. Es ist ein kantisch gedeuteter Sokrates. Diese Aneignung bewahrt nicht vor einem logischen Makel beim Versuch, die rühmliche Unwissenheit als epistemischeBescheidenheit zu bestimmen. Doch würde nichts dagegensprechen, Vernunftkritik großzügig mit der Elenktik eines kantisch angeeigneten Sokrates zu betreiben. Trotz einer anfänglichen Textähnlichkeit ziehen sokratische und kantische Weisheit in unterschiedliche Richtungen. Eine im Sinne des Euthydemos sokratisch weise Person ist kraft ihrer infalliblen Weisheit zu Lebzeiten glücklich. Fraglich ist dagegen, ob etwas unter den Begriff des Weisen fällt. Kant besteht darauf, dass die Moraltheorie keine Glückseligkeitslehre ist und nicht auf sie gestützt werden darf. Ein guter Wille ist an sich selbst gut. Er macht seinen Träger nicht glücklich, aber relativ zu seiner Moralität zuverlässig glückswürdig. Kommt Religion dazu, lehrt KantsWeisheit hoffen, post mortem nach Maßgabe einer immer noch irgendwie perfektiblen Glückswürdigkeit glücklich zu werden. Doch wirft diese Weisheit mehr Fragen auf als sie beantwortet.
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              Notes

              1 
                Vgl. GMS, AA 04: 404.01 – 05. In diesem Sinne erklärt PlatonsSokrates im Theaitetos (150b9–c4), nur zu prüfen, selbst aber bar jeder Weisheit zu sein. Santozki 2006, 193, spricht von einer Übertragung von Sokrates’ Methode des Knabengesprächs aus dem Menon (81e–86c, besonders 84c11–d1) auf die Moral.
 
              
              2 
                Vgl. Platon, Ap. 21a6 – 7.
 
              
              3 
                Kant spricht mit Blick auf das Projekt einer Kritik der reinen Vernunft von der „Aufforderung an die Vernunft, das beschwerlichste aller ihrer Geschäfte, nämlich das der Selbsterkenntnis aufs neue zu übernehmen” (KrV, A XI).
 
              
              4 
                „Damit verbindet sich das Ideal der richtigen Selbsterkenntnis mit der angemessenen Selbsteinschätzung”, fasst Christoph Horn (2018, 100) zusammen. Danach ist epistemische Korrektheit ein zentrales Merkmal der Weisheit. Karl Popper (1979, 30) ist dagegen bei seiner Deutung sokratischer Weisheit eine quantitative intellektuelle Bescheidenheit wichtig: „Sokrates wirbt also für intellektuelle Bescheidenheit. ‚Erkenne dich selbst!‘ bedeutet für ihn: ‚Sei dir bewusst, wie wenig du weißt!‘”
 
              
              5 
                Refl 2446, AA 16: 372.02 – 04: „Das Wissen blehet auf (wenn es Wahn ist), aber das Wissen bis zu den Grenzen desselben (Socrates) macht Demüthig.” Refl 2006, AA 16: 192.13 – 14: „Gelehrte Unwißenheit: wenn man auf eine Gelehrte Art einsieht, warum wir etwas nicht wißen”. Refl 2007, 192.17 – 193.02: „Nicht Unwissenheit, sondern die Kentnis seiner Unwissenheit, die Bescheidenheit der meinung von seinem wissen. welches nicht aufbläht. Was socrates wuste, ist rühmlich; diese Kentnis setzt wissenschaft voraus.” Refl 2013, 195.02 – 06: „Man kann sich seine Unwissenheit niemals anders vorstellen wir durch die Wissenschaft […] Socrates. Der Unwissende weiß nicht einmal, daß er nichts wisse.”
 
              
              6 
                Beide Konditionale folgen aus dem Definiens einer Definition der Weisheit, die Sharon Ryan (2023, § 2) die Epistemic Accuracy Theory 1 nennt: „S is wise iff for all p, (S believes S knows p iff S knows p.)”
 
              
              7 
                Dies ist offenkundig nicht gleichbedeutend mit der Bestreitung von jeglichem Wissbaren, die Cicero (Ac. Post. I 45; 1996, 19) dem akademischen Skeptiker Arkesilaos zuschreibt, der Sokrates dafür kritisiert, nicht radikal genug gewesen zu sein: „Arcesilas negabat esse quicquam quod sciri posset, ne illud quidem ipsum quod Socrates sibi reliquisset, ut nihil scire se sciret” (Arkesilaos bestritt, dass es etwas gibt, was man wissen kann, nicht einmal das, was Sokrates für sich selbst übrig gelassen hatte, so dass er wusste, dass er nichts wusste). Siehe dazu Graeser und Schäublin 1995, XVI–XVII.
 
              
              8 
                Als Argument notiert folgt aus den Prämissen  BSKSp→KSp  und (T),  KSp→p  , durch Transitivität die Konklusion p. D. h., wenn S zu wissen glaubt, dass p, ist p wahr.
 
              
              9 
                Vgl. Larsson 2004, 134, und Löhrer 2022, 292 – 293. Ich stütze mich hier stark auf Löhrer 2022, 292–293; siehe auch 2018, 159.
 
              
              10 
                Vgl. Girard und Rott 2014, 207, und 210 mit Fn. 14.
 
              
              11 
                Kant klingt in einer Bemerkung aus seinen Reflexionen optimistischer: „Weil alle negationen nur dienen, die Irrtümer zu verhüten und das nicht wissen zu demonstriren, so ist die Metaphysic eine sehr nützliche Wissenschaft, nicht so fern sie das wissen erweitert, sondern irrthümer verhütet. Man lernet das, Was Socrates wuste.” (Refl 3717, AA 17: 261.16 – 19)
 
              
              12 
                In Löhrer (2022, 299 – 305) lege ich eine intuitionistische Deutung der Wissensansprüche eines weisen Sokrates vor, die sie als epistemisch bescheiden zu charakterisieren erlaubt.
 
              
              13 
                Refl 4464, AA 17: 562.03 – 05: „Sie ist die demarcation der reinen Vernunft und die Grentzwache, um zu verhüten, daß sie sich, indem sie über ihre Grentzen ausschweift, sich selbst verwirre”.
 
              
              14 
                „[D]‌ie transzendentalenIdeen sind niemals von konstitutivem Gebrauche, so, dass dadurch Begriffe gewisser Gegenstände gegeben würden, und in dem Falle, dass man sie so versteht, sind es bloß vernünftelnde ( dialektische) Begriffe. Dagegen aber haben sie einen vortrefflichen und unentbehrlichnotwendigen regulativen Gebrauch, nämlich den Verstand zu einem gewissenZiele zu richten” (KrV, B 672).
 
              
              15 
                Vgl. Löhrer 2022, 298 – 299, zum Elenchos im Kreuzverhör mit dem Hauptankläger Meletos in Ap. 24b–26a.
 
              
              16 
                Vgl. Horn 1998, 64 – 66, und den locus classicus über die Gleichsetzung des guten Lebens und des gutenHandelns mit dem Glück in Aristoteles, EN I 2, 1095a18 – 20.
 
              
              17 
                Ersteres ist das, was manchmal Sokrates’ motivationaler Intellektualismus genannt wird (vgl. Brickhouse und Smith 2006, 264 – 265.
 
              
              18 
                Siehe das Faktivitätsprinzip (T) in Abschnitt 2. Zu der den Commonsense herausfordernden These, dass TugendWissen ist, siehe prominent Santas 1964, 157 – 161. Santas argumentiert, unter der Voraussetzung des Wissens, dass es für eine Akteurin immer besser ist, tugendhaft zu sein, entfalle der Hauptgrund, die These für ein Paradoxon zu halten (159 – 160).
 
              
              19 
                An einer Parallelstelle im Menon, 88b3 – 4, fragt Sokrates sogar, ob Tapferkeit nicht schade, wenn sie nicht phronēsis, sondern eine Art Verwegenheit (tharros ti) sei. Dies verwundert, denn es liest sich, als werde Verwegenheit als eine deviante Form der Tapferkeit betrachtet. Vgl. Kant, GMS, AA 04: 393.15 – 17: „[D]‌as ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande unter dem Namen Glückseligkeit machen Mut und hierdurch öfters auch Übermut, wo nicht ein guter Wille da ist”.
 
              
              20 
                Vgl. Taylor 1960, 94; und Jordan 1973, 9, der sich auf Shorey 1971 (1978, 8) stützt.
 
              
              21 
                Auch in PlatonsPoliteia V, 477e6 – 7, werden Wissen (epistēmē) und Meinung (doxa) so unterschieden, dass Wissen dem Unfehlbaren (anamartēton) und Meinung dem Fehlbaren (mē anamartēton) zugeordnet wird.
 
              
              22 
                Vgl. Aristoteles, Pol. I 2, 1253a9, und (wichtiger) Pol. I 8, 1256b20 – 21.
 
              
              23 
                Die eigene Glückseligkeit zum Exekutionsprinzip gemacht, wäre, wie Kant sich ausdrückt, sogar am verwerflichsten, weil dies „der SittlichkeitTriebfedern unterlegt, die sie eher untergraben und ihre ganze Erhabenheit zernichten, indem sie die Bewegursachen zur Tugend mit denen zum Laster in eine Klasse stellen” (GMS, AA 04:442.18 – 21).
 
              
              24 
                 Timmons (2006, 175 – 177) zeigt, dass es sich dabei um eine Fehleinschätzung handelt, und legt dar, warum dies so ist.
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                 Anmerkung: Christoph Horn ist seit vielen Jahren der Kölner antiken und spätantiken Philosophie kollegial und sehr freundschaftlich verbunden. Dafür danken wir herzlich und freuen uns, ihm diesen Beitrag zu seinem 60. Geburtstag widmen zu dürfen. – Mein besonderer Dank gilt Emil Gaub, dessen eingehender Beschäftigung mit Kant und der antiken Philosophie das Folgende sehr viel zu verdanken hat (Christoph Helmig).
 
               
            
 
             
              Bezüge zur antiken Philosophie und zu antiken Philosophenschulen in Kants Werken sind vielfach.1 So bezeichnet er beispielsweise, am Anfang der Vorrede zur Grundlegung der Metaphysik der Sitten, die aus dem Hellenismus bekannte Einteilung der Philosophie in Physik, Ethik und Logik als „vollkommen angemessen”:
 
               
                Die alte griechische Philosophie teilte sich in drei Wissenschaften ab: Die Physik, die Ethik, und die Logik. Diese Einteilung ist der Natur der Sache vollkommen angemessen, und man hat an ihr nichts zu verbessern, als etwa nur das Prinzip derselben hinzu zu tun, um sich auf solche Art teils ihrer Vollständigkeit zu versichern, teils die notwendigen Unterabteilungen richtig bestimmen zu können.2 
 
              
 
              Bereits in der Antike gab es ausführliche Debatten darüber, wie die Teile der Philosophie miteinander verbunden seien. Für Aristoteles etwa war die Logik Instrument (organon) der Philosophie, in der Stoa war sie ein gleichberechtigter Teil, wie die Knochen und Sehnen in einem Lebewesen (LS 26B).3 Für Kant ist das  Prinzip der Dreiteilung das Verhältnis von Materie und Form. So ergibt sich neben der Dreiteilung der Philosophie eine Zweiteilung, wobei die Logik der „formalen Philosophie”, Physik und Ethik aber der „ materialen Philosophie” zugeordnet werden.4 
 
              Wir möchten im Folgenden beispielhaft den Versucht unternehmen, zu zeigen, dass es inhaltliche Berührungspunkte und Analogien zwischen Kant und Gedankenfiguren und Motiven der antiken Philosophie gibt. Dazu sollen einige mögliche Antikebezüge und Parallelen wie die hellenistischen Debatten zwischen Skeptikern und Stoikern, Epikurs Physik, Sokrates’ Methode, Wissensbegriff und Ethik, die platonische „ Ideenwelt” und die teleologische Betrachtung der Natur, die für Platon, Aristotles und die Stoa wesentlich ist, besprochen werden. Unser Anspruch ist es selbstverständlich nicht, die zahlreichen Antikebezüge im Werk systematisch und erschöpfend zu behandeln, sondern eine mögliche Perspektive oder einen Leitfaden aufzuzeigen, wie die Genese des kantischen Systems aus der antiken Philosophie heraus plausibilisiert werden könnte. Dabei geht es nicht notwendig um direkte Einflüsse auf Kants Denken, sondern vielmehr um bedenkenswerte Parallelen, die hoffentlich interessante Perspektiven auf sein Oeuvre eröffnen.
 
              
                1 System der Philosophie
 
                Die Systeme der ersten beiden Kritiken erschließen die Grundlage eines – im Sinne der in der Einleitung gemachten Unterscheidung von Materie und Form –, materialen „Systems der Philosophie”. Dieses verhält sich in gewisser Weise analog zum System des Stoizismus. So erschließt die erste Kritik (i) die Logik als formalen Teil der Philosophie und (ii) die Physik als ersten materialen Teil der Philosophie. Die zweite Kritik erschließt (iii) die Moral als zweiten materialen Teil der Philosophie. Jeder Teil stellt ein für sich abgeschlossenes System dar, wobei die Logik den systeminternen Zusammenhang von Physik und Moral, theoretischer und praktischer Philosophie sicherstellt.
 
                Die kritische Genese des Systems soll im Folgenden anhand der drei Kritiken skizziert werden. Dabei lässt sich, so unser Vorschlag, die erste Kritik anhand der hellenistischen Debatten von Skeptikern und Stoikern rekonstruieren. Die zweite Kritik hingegen könnte verstanden werden als ein Verlassen des Immanenz-Denkens des Hellenismus und verweist explizit auf Begründungsfiguren der sokratischen und platonischen Ethik und Metaphysik. Die dritte Kritik wiederum weist, ganz allgemein gesprochen, vielfache Schnittpunkte mit antiken Theorien der teleologischen Naturbetrachtung auf und enthält Hinweise auf eine aristotelisch- neuplatonische Konzeption eines obersten intuitiven Verstandes oder einer göttlichen Theôria. 
 
               
              
                2 Kritik der reinen Vernunft
 
                
                  2.1 Gerichtshof der Vernunft
 
                  Die Kritik der reinen Vernunft evoziert bekanntlich einen Gerichtsprozess zwischen „ Dogmatikern” und „ Skeptikern”. Obwohl Kant damit sicherlich auf Debatten seiner Zeit verweist, lässt sich dieser Gerichtsprozess doch, aus antiker Perspektive, als Konflikt zwischen Stoikern und Skeptikern verstehen.5 Zentral sind hierbei vor allem die Debatten um das Kriterium der Wahrheit (kritêrion tês alêtheias), in der sich die folgenden Positionen gegenüberstehen: (i) Stoiker: Die Vorstellung (phantasia) expliziert ein absolutes Kriterium der Wahrheit, nämlich die erkenntnistaugliche Vorstellung (phantasia katalêptikê).6 (ii) Skeptiker: Die Phantasia wird immer relativ auf das Subjekt vorgestellt und kann niemals ein absolutes Kriterium der Wahrheit explizieren.7 
 
                  Entscheidend ist nun, dass Kants Lösung systematisch von beiden Positionen bestimmt ist. Insbesondere der skeptische Einwand der Diallele, auf welche die stoische phantasia katalêptikê 8 hinauslaufen soll, ist maßgebend für Kants Konzeption von „objektiver Realität”. Er reformuliert sie humorvoll wie folgt: 
 
                   
                    Nun kann ich aber das Objekt nur mit meinem Erkenntnisse vergleichen, dadurch daß ich es erkenne. Meine Erkenntnis soll sich also selbst bestätigen, welches aber zur Wahrheit noch lange nicht hinreichend ist. Denn da das Objekt außer mir und die Erkenntnis in mir ist: so kann ich immer doch nur beurteilen: ob meine Erkenntnis vom Objekt mit meiner Erkenntnis vom Objekt übereinstimme. Einen solchen Zirkel im Erklären nannten die Alten Diallele. Und wirklich wurde dieser Fehler auch immer den Logikern von den Skeptikern vorgeworfen, welche bemerkten: es verhalte sich mit jener Erklärung der Wahrheit eben so, wie wenn jemand vor Gericht eine Aussage tue und sich dabei auf einen Zeugen berufe, den niemand kenne, der sich aber dadurch glaubwürdig machen wolle, daß er behaupte, der, welcher ihn zum Zeugen aufgerufen, sei ein ehrlicher Mann.9 
 
                  
 
                 
                
                  2.2 Deduktion
 
                  Um nun trotz dieser unhintergehbaren Immanenz aller Vorstellungen gleichwohl ein allgemein-verbindliches Wissen beanspruchen zu können, deduziert die Kritik der reinen Vernunft das adäquate Objekt des Verstandes als Kriterium der Wahrheit. 10 Das Resultat dieser Deduktion könnte man, so unser Vorschlag, mit drei Thesen zum Ausdruck bringen: (i) Ich erkenne, dass ich die Natur erkennen kann. (ii) Wenn ich die Natur erkenne, dann existiert sie, weil ich sie erkenne. (iii) Ich erkenne, dass es irgendetwas Unerkennbares (als Grund der Möglichkeit der Erscheinungen) geben muss, wenn die Natur erkennbar ist.11 
 
                  Kants Kriterium der Wahrheit, bei dessen Begründung er keine Diallele begangen zu haben beansprucht, kann so als Synthese der stoischen bzw. skeptischen Positionen gesehen werden. Die transzendentale Idealität der materiellen Natur reflektiert die skeptische Position,12 während die stoische Position13 von der formalen Natur reflektiert wird, die eine „objektive Realität” konstituiert, so dass im Bezug auf Erfahrung ein zureichendes Wahrheitskriterium deduziert ist – nämlich apriorische Naturgesetze in Raum und Zeit, deren Inbegriff das adäquate Objekt des Verstandes vorstellt:
 
                   
                    Hieraus folgt: daß, da Wahrheit auf allgemeinen und notwendigen Gesetzen, als ihren Kriterien beruht, […] Raum und Zeit (in Verbindung mit den reinen Verstandesbegriffen) a priori aller möglichen Erfahrung ihr Gesetz vorschreiben, welches zugleich das sichere Kriterium abgibt, in ihr Wahrheit von Schein zu unterscheiden. 14 
 
                  
 
                  Programmatisch formuliert lautet das Resultat dieser transzendentalen Deduktion: „der letzte Probierstein der Wahrheit ist immer die Vernunft.”15 Die transzendentale Logik deduziert, d.i. rechtfertigt so den Anspruch der kantischen Aufklärung: Denn „Selbstdenken heißt: den obersten Probierstein der Wahrheit in sich selbst, das ist, in seiner eigenen Vernunft, suchen; und die Maxime, jederzeit selbst zu denken, ist die Aufklärung.”16 
 
                 
                
                  2.3 Kriterium der Wahrheit
 
                  Das kantische Wahrheitskriterium formuliert nun zwei grundsätzliche Bedingungen, denen ein Urteil gemäß sein muss, um wahr sein zu können. So gibt die allgemeine Logik (i) ein negatives und formales Kriterium der Wahrheit, nämlich den Grundsatz: „Keinem Dinge kommt ein Prädikat zu, welches ihm widerspricht”17. Die transzendentale Logik aber gibt (ii) ein positives und materiales Kriterium der Wahrheit, nämlich den Grundsatz: „Ein jeder Gegenstand steht unter den notwendigen Bedingungen der synthetischen Einheit des Mannigfaltigen der Anschauung in einer möglichen Erfahrung.”18 
 
                  Wichtig ist, dass (i) ein notwendiges, aber kein hinreichendes Wahrheitskriterium darstellt: Ein Urteil ist nicht deshalb objektiv gültig, weil mit ihm kein Widerspruch ausgesagt wird. Hingegen bietet Bedingung (ii) zwar ein hinreichendes, aber kein notwendiges Wahrheitskriterium. Ein Urteil ist nicht deshalb objektiv ungültig, weil es sich auf einen Gegenstand bezieht, der nicht unter den Bedingungen einer möglichen Erfahrung steht. Anders gesagt: (i) deduziert den Anspruch auf ein allgemein-formales Wahrheitskriterium, nicht aber den Anspruch auf ein spezifisch-formales Wahrheitskriterium. (ii) deduziert nicht den Anspruch auf ein allgemein- materiales Wahrheits-Kriterium, wohl aber den Anspruch auf ein spezifisch- materiales Wahrheitskriterium. 
 
                  Anders als das stoische Wahrheitskriterium – dem gemäß jedes Urteil (axiôma) wahr oder falsch ist19 –, expliziert das kantische Wahrheitskriterium damit eine dreifache Differenz der „objektive‍[n] Gültigkeit, d.i. Wahrheit”20 von Begriffen und Urteilen. Kants „objektive Realität, d.i. transzendentale Wahrheit”21 ermöglicht so die Unterscheidung dreier Arten der Gültigkeit, von denen jedem theoretischen Urteil genau eine zukommen muss: (i) Theoretische Urteile, die objektiv gültig sind: „Alles in der Natur wirkt nach Gesetzen.” (ii) Theoretische Urteilen, die objektiv ungültig sind: „Ein Stock zerbricht, wenn er ins Wasser gehalten wird.” (iii) Theoretische Urteile, die weder objektiv gültig noch objektiv ungültig sind: „Die menschliche Seele ist unsterblich.” Urteilen des (i) Typus korrespondiert eine objektive Realität, Urteilen des (ii) korrespondiert keine objektive Realität, Urteilen des (iii) Typus korrespondiert möglicherweise eine objektive Realität – die aber theoretisch prinzipiell unbestimmbar, d.i. indifferent ist.22 
 
                 
                
                  2.4 Transzendentale Dialektik
 
                  Diesem positiven Teil der Kritik der reinen Vernunft folgt nun ein negativer Teil, nämlich die transzendentale Dialektik, welche „die Selbsterkenntnis der Vernunft” als „wahre Wissenschaft”23 zur Folge hat. Dahin gelangt man durch den Aufweis der „Nichtigkeit” des „ transzendentale‍[n] Scheins”24. Dieser Teil, so unser Vorschlag, hat einen sehr sokratischen Charakter, da er den Schein und die Selbsttäuschung überwindend, mit dem Instrument des Elenchos (d.i. der „Kritik”), zur Selbsterkenntnis oder Selbstreflexion führt.
 
                  Nach Kant ist die Vernunft nämlich durch eine eigentümliche Zwitternatur gekennzeichnet, insofern sie trotz ihrer faktischen Endlichkeit zugleich auf Unendlichkeit bezogen ist. Mithin sind ihr auch bestimmte Konzeptionen des Unendlichen „durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben.”25 Diese transzendentalen Ideen werden nun von der Vernunft unweigerlich auf „den ganzen Verstandesgebrauch” bezogen.26 Weil aber das adäquate Objekt des Verstandes der Inbegriff der Gegenstände der Erfahrung ist, der niemals im Unendlichen terminieren kann, so ergibt sich – mit G. Siewerth gesprochen – „am Ursprung die Versuchung und der Versuch einer fragwürdigen Synthesis”,27 die darin besteht, im Ausgang von der Erfahrung durch dialektische Vernunftschlüsse „über Grenzen der Erfahrungen hinaus in die reizenden Gegenden des Intellektuellen zu gelangen”28. Ein derartiger Übergang, der mit „der Anwendung dieser Vernunftidee der Totalität der Bedingungen (mithin des Unbedingten) auf Erscheinungen”29 vollzogen wird, führt zu unlösbaren Antinomien,30 die einen sogenannten transzendentalen Schein erzeugen. Dieser Schein beruht nun nach Kant auf der fehlerhaften Auffassung von Erscheinungen „als wären sie Sachen an sich selbst (denn dafür werden sie in Ermangelung einer warnenden Kritik jederzeit gehalten)”31. Weil dies aber aufgrund der transzendentalen Idealität aller Erscheinungen nicht erlaubt ist, so muss auch der transzendentale Schein nach Kant nicht Ausdruck der internen Widersprüchlichkeit der transzendentalen Ideen sein. Daher kann Kant „die Antinomien der reinen Vernunft” systematisch auflösen.32 Das Resultat der transzendentalen Dialektik könnte man nun folgendermaßen ausdrücken: (i) Ich erkenne, dass meine Vernunft nach einem Erkenntnisziel strebt. (ii) Ich erkenne, dass dieses Ziel innerhalb der Grenzen der Erfahrung unerreichbar ist. (iii) Ich erkenne, dass dieses Ziel aber deshalb nicht unmöglich sein muss. Denn es gibt etwas Unerkennbares (Ding an sich, intelligibles Substrat der Natur). Interessant ist, dass ohne diesen transzendentalen Schein die menschliche Vernunft sich ihrer Täuschung niemals bewusst würde, sondern ewig in dem Irrtum befangen bliebe, z. B. das Dasein Gottes aus ihren Begriffen „ausklauben”33 zu können. Vielmehr ist der transzendentale Schein gerade der Ansporn zur kritischen Selbsterkenntnis der Vernunft, und damit die Bedingung der Möglichkeit einer aufgeklärten Philosophie. 
 
                  Kants Dialektik führt so zu einem sokratischen Wissen des Nicht- Wissens, einem Wissen, das sich seiner Grenzen und Beschränkungen bewusst ist. Die erste Kritik bringt „den unschätzbaren Vorteil in Anschlag […], allen Einwürfen wider Sittlichkeit und Religion auf sokratische Art, nämlich durch den klarsten Beweis der Unwissenheit der Gegner, auf alle künftige Zeit ein Ende zu machen”34. Sie befreit uns vom transzendentalen Schein, vermeidet Irrtümer, möchte aber gleichzeitig nicht bei diesem Wissen des Nichtwissens stehenbleiben, sondern sich im Bereich der Ethik positive Erkenntnisse erarbeiten. Sie konstatiert, mit anderen Worten, ein faktisches Streben, das logischerweise mit dem Interesse einhergeht, diese Ziele bestimmt zu erkennen.
 
                   
                    Der größte und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der reinen Vernunft ist also wohl nur negativ; da sie nämlich nicht, als Organon, zur Erweiterung, sondern, als Disziplin, zur Grenzbestimmung dient, und, anstatt Wahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat, Irrtümer zu verhüten. Indessen muß es doch irgendwo einen Quell von positiven Erkenntnissen geben, welche ins Gebiet der reinen Vernunft gehören, und […] das Ziel der Beeiferung der Vernunft ausmachen. Denn welcher Ursache sollte sonst wohl die nicht zu dämpfende Begierde […] zuzuschreiben sein? Sie ahndet Gegenstände, die ein großes Interesse für sie bei sich führen. Sie tritt den Weg der bloßen Spekulation an, um sich ihnen zu nähern; aber diese fliehen vor sie. Vermutlich wird auf dem einzigen Wege, der ihr noch übrig ist, nämlich dem des praktischen Gebrauchs, besseres Glück für sie zu hoffen sein.35  
 
                  
 
                  Es ist dieser praktische Gebrauch der Vernunft, die sich ihrer Grenzen und Beschränkungen bewusst ist, der innerhalb der zweiten Kritik, der Kritik der der praktischen Vernunft ausführlich untersucht wird. So gehen wir jetzt über zum Bereich der praktischen Philosophie, in dem die gleichsam durch den, sokratisch gesprochen, Elenchos geläuterte Vernunft ihr adäquates Objekt zu bestimmen versucht.
 
                 
               
              
                3 Kritik der praktischen Vernunft
 
                
                  3.1 Analytik der Grundsätze und „Stimme der Vernunft”
 
                  Im Übergang zur Kritik der praktischen Vernunft ist wiederum deutlich sichtbar, wie Kant sich auf Sokrates bezieht. Allerdings ist es diesmal nicht der skeptisch-kritische Sokrates, sondern der Sokrates, dessen Handeln (Praxis) durch eine innere „Stimme der Vernunft” (daimonion, „ Gewissen”) geleitet ist und der in seiner intensiven Beschäftigung mit der praktischen Philosophie (Definitionsversuche von Tugenden, die als ewig gültige Wertmaßstäbe verstanden werden) bereits auf die Ideenlehre Platons vorausweist. Aristotelisch gesprochen, findet an dieser Stelle des kantischen Systems, man könnte sagen, die Bestimmung des Begehrungsvermögens (orektikon) durch die Vernunft (nous) statt.
 
                  Nachdem das adäquate Objekt des Verstandes bestimmt ist, muss in einem zweiten Schritt das adäquate Objekt der Vernunft bestimmt werden. Anders als in der Kritik der reinen Vernunft, wo nicht gefragt wird, ob synthetische Urteile a priori möglich sind, sondern postuliert wird, dass sie wirklich sind, um in einem zweiten Schritt den Grund ihrer Möglichkeit zu untersuchen36, muss in der zweiten Kritik gerade diese Frage des „ob” ausdrücklich gestellt werden. Denn dort gilt es zu untersuchen, „ob und wie reine Vernunft praktisch, d. i. unmittelbar willensbestimmend, sein könne.”37 Hierbei zeigt sich im Rahmen einer „Analytik der Grundsätze”, dass sich die menschliche Vernunft neben allen empirisch-bedingten praktischen Grundsätzen immer auch eines andersartigen praktischen Grundsatzes bewusst ist, nämlich: „Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne”38. Dieser Grundsatz formuliert keine hypothetische Regel, sondern artikuliert ein „Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft”, das „als kategorisch praktischer Satz a priori vorgestellt” wird und nichts anderes als unbedingte Universalität gebietet.39 Diese „Stimme der Vernunft in Beziehung auf den Willen [ist] so deutlich, so unüberschreibar, selbst für den gemeinsten Menschen so vernehmlich”40, dass sie nach Kant als apodiktisch gewisses Prinzip einer praktischen Philosophie fungieren kann. Mit diesem Prinzip „der moralischen Erkenntnis der gemeinen Menschenvernunft” ist es nämlich
 
                   
                    leicht zu zeigen […], wie sie mit diesem Kompasse in der Hand in allen vorkommenden Fällen sehr gut Bescheid wisse, zu unterscheiden, was gut, was böse, pflichtmäßig, oder pflichtwidrig sei, wenn man, ohne sie im mindesten etwas Neues zu lehren, sie nur, wie Sokrates tat, auf ihr eigenes Prinzip aufmerksam macht, und daß es also keiner Wissenschaft und Philosophie bedürfe, um zu wissen, was man zu thun habe, um ehrlich und gut, ja sogar, um weise und tugendhaft zu sein.41 
 
                  
 
                  Der „ kategorisch praktische Satz a priori” hat dabei den ausgezeichneten Status, dass er „sich für sich selbst uns aufdringt als synthetischer Satz a priori”.42 Synthetisch ist dieses, man könnte sagen kantische Daimonion („Stimme der Vernunft”) deshalb, weil sich in ihm und durch es „ Freiheit und unbedingtes praktisches Gesetz”43 als notwendig miteinander verbunden erweisen. Ein faktisch geltender Anspruch nämlich, der nicht an eine reale Möglichkeit, d.i. an ein Vermögen adressiert wäre, könnte unmöglich ein Anspruch der praktischen Vernunft sein. So muss nach Kant jeder Mensch faktisch urteilen, „dass er etwas kann, darum weil er sich bewusst ist, dass er es soll, und erkennt in sich die Freiheit, die ihm sonst ohne das moralische Gesetz unbekannt geblieben wäre”44. Also verfügt der Mensch über ein Vermögen transzendentaler Freiheit.45 Dies bedeutet aber nicht weniger, als die Erkenntnis und Realisierung einer jener Vernunftideen, die theoretisch zwar als denkbar, nicht aber als objektiv-real deduziert werden konnten, nämlich der transzendentalen Freiheit. Für das praktische Subjekt, also für alle Menschen, ist es, so Kant, unmittelbar einsichtig, „dass Freiheit wirklich ist; denn diese Idee offenbart sich durchs moralische Gesetz”46. Die theoretisch unbestimmte Idee unbedingter Kausalität ( transzendentale Freiheit) kann daher durch das „ Grundgesetz einer übersinnlichen Natur”47 faktisch erkannt und als reales Vermögen des menschlichen Willens gefordert werden.
 
                   
                    Was aber sehr merkwürdig ist, so findet sich sogar eine Vernunftidee […] unter den Tatsachen; und das ist die Idee der Freiheit, deren Realität, als einer besondern Art von Kausalität […] sich durch praktische Gesetze der reinen Vernunft, und, diesen gemäß, in wirklichen Handlungen, mithin in der Erfahrung, dartun läßt. – Die einzige unter allen Ideen der reinen Vernunft, deren Gegenstand Tatsache ist, und unter die Scibilia mit gerechnet werden muß.48  
 
                  
 
                  Die Folgen, die dieses Ergebnis der zweiten Kritik nach sich zieht, könnten weitreichender kaum sein. Denn die Kausalität des moralischen Gesetzes kann nicht von dieser Welt sein. Das moralische Gesetz gibt daher, „wenn gleich keine Aussicht” so doch „auf eine reine Verstandeswelt Anzeige”, ja bestimmt „diese sogar positiv” und lässt uns etwas von ihr, „nämlich ein Gesetz erkennen”49. Diese „herrliche Eröffnung, die uns durch reine praktische Vernunft vermittelst des moralischen Gesetzes widerfährt” bedeutet also „die Eröffnung einer intelligibelen Welt durch Realisirung des sonst transscendenten Begriffs der Freiheit”50. Vor dem Hintergrund der sokratisch-platonischen Motivik könnte man abschließend sagen, dass die kantische „Stimme der Vernunft” (Daimonion) in den „überhimmlischen Ort” (huperouranios topos51 ) der Dinge an sich führt, der aber anders als bei Platon nicht mehr nur mythisch angedeutet, sondern mit der Gewissheit des apodiktischen Gesetzes der praktischen Vernunft gesetzt wird.
 
                 
                
                  3.2 Höchstes Gut und seine Dialektik
 
                  Mit dieser Erschließung der Ideen-Welt ergibt sich nun für das endliche, fühlende und begehrende Subjekt eine Dialektik der praktischen Vernunft, die wieder in drei Sätze gefasst werden kann: (i) „Ich soll universal wollen.” (ii) „Wenn ich universal will, dann bin ich frei.” (iii) „Ich will Glückseligkeit.” Aus diesen drei Sätzen folgt nach Kant (iv) „Ich bin frei, wenn ich Glückseligkeit als Folge von Glückswürdigkeit, d.i. eines guten Willens, will.” Damit ist nun eine erste affirmative Bestimmung des Ziels der Vernunft erreicht: Das höchste Gut – jenes Ziel, das die spekulative Vernunft nur ahnen, aber nicht erfassen konnte – ist nun bestimmt als universale und naturale Einheit von Sittlichkeit und Glückseligkeit. Diese Einheit ist aber – verstanden als kausal-synthetische Einheit – nur möglich, wenn (i) die Seele unsterblich ist, und (ii) wenn Gott existiert. Denn, so folgt für Kant, (i) Glückswürdigkeit ist nur in unendlicher Approximation, und (ii) Glückseligkeit als Wirkung der Glückswürdigkeit ist nur durch Gott möglich.52 Also sind die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes notwendige Postulate der praktischen Vernunft.53  
 
                 
                
                  3.3 Abschluss des Systems der Philosophie
 
                  Die Auflösung der Dialektik der praktischen Vernunft eröffnet schließlich „eine Aussicht in eine höhere, unveränderliche Ordnung der Dinge, in der wir schon jetzt sind, und in der unser Dasein der höchsten Vernunftbestimmung gemäß fortzusetzen, wir durch bestimmte Vorschriften nunmehr angewiesen werden können”54. Mit der faktisch realisierbaren und zu realisierenden Freiheit ist nun ein synthetischer Terminus bestimmt, dessen systematische Ausdifferenzierung Gegenstand einer Metaphysik der Sitten sein kann, die wiederum notwendige Voraussetzung ist für „eine praktische Philosophie, welche nicht Natur, sondern die Freiheit der Willkür zum Objekte hat”55. Die Philosophie muss daher „unter dem praktischen Teile (neben ihrem theoretischen) keine technisch-praktische sondern bloß moralisch-praktische Lehre verstehen”.56 Sie führt dabei auf Bereiche wie Recht, Tugend und Religion. In ihrer letzten Vollendung würde unter ihr „eine solche Kunst verstanden werden müssen, welche ein System der Freiheit gleich einem System der Natur möglich macht. Fürwahr eine göttliche Kunst, wenn wir im Stande wären, das, was uns die Vernunft vorschreibt, vermittelst ihrer auch völlig auszuführen, und die Idee davon ins Werk zu richten”57.
 
                  Weil Freiheit im Kontext der menschlichen Willensbestimmung aber nur als autonomer Willensakt, mithin als „Unterwerfung der Maxime einer jeden Handlung unter die Bedingung der Tauglichkeit der erstern zum allgemeinen Gesetze”58 möglich ist, so ist das Prinzip der Metaphysik der Sitten zugleich die Deduktion einer wahrhaft unantastbaren Würde des Menschen: „ Autonomie ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen Natur.”59 Daraus ergibt sich dann von selbst: Eine solche Metaphysik der Sitten „zu haben ist selbst Pflicht, und jeder Mensch hat sie auch, obzwar gemeiniglich nur auf dunkle Art in sich; denn wie könnte er, ohne Prinzipien a priori, eine allgemeine Gesetzgebung in sich zu haben glauben?”60 Die Metaphysik der Sitten expliziert dann systematisch die archetypischen Gesetze der Freiheit, also jener Ideenwelt, welche „wirklich unseren Willensbestimmungen gleichsam als Vorzeichnung zum Muster liege”.61 Damit ist die Ideenwelt nach Kant Ursache im Sinne des platonischen paradeigma (Urbild oder Vorbild). Sie ist eine urbildliche „natura archetypa”62, „die wir blos in der Vernunft erkennen” und „deren Gegenbild in der Sinnenwelt (natura ectypa) aber doch zugleich ohne Abbruch der Gesetze derselben, existieren soll”63.
 
                   
                    Denn in der That versetzt uns das moralische Gesetz der Idee nach in eine Natur, in welcher reine Vernunft, wenn sie mit dem ihr angemessenen physischen Vermögen begleitet wäre, das höchste Gut hervorbringen würde, und bestimmt unseren Willen die Form [Akk.] der Sinnenwelt [Dat.], als einem Ganzen vernünftiger Wesen, zu ertheilen.64 
 
                  
 
                  Eine konkrete Folgerung aus dem „ moralische‍[n] Wunsch das höchste Gut zu befördern (das Reich Gottes zu uns zu bringen)”65 ist dann für Kant etwa, dass wir Menschen unbedingt dazu verpflichtet sind, alle unsere Kräfte darauf zu richten, „dem heillosen Kriegstreiben […] ein Ende [zu] machen.” Denn „die moralisch- praktische Vernunft [spricht] ihr unwiderstehliches Veto aus: Es soll kein Krieg sein. […] Man kann sagen, dass diese allgemeine und fortdauernde Friedensstiftung nicht bloß einen Teil, sondern den ganzen Endzweck der Rechtslehre […] ausmache”66.
 
                 
               
              
                4 System der Philosophie und die inhaltliche Verschiedenheit von Physik und Ethik
 
                
                  4.1 Philosophische Notwendigkeit der Vermittlung von Theorie und Praxis
 
                  Mit dem Resultat der ersten beiden Kritiken ist damit die Grundlegung eines Systems der Philosophie abgeschlossen. Philosophie teilt sich so, gemäß der in der Einleitung gemachten Unterscheidung von Materie und Form, ein in (i) einen formalen Teil, der ein System der allgemeinen Logik expliziert, und (ii) einen materialen Teil, der die Systeme von Natur und Freiheit ( Physik und Ethik) umfasst. Kants Zustimmung zur hellenistischen Dreiteilung der Philosophie, die wir in der Einleitung zitiert haben, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass bei ihm, anders als bei den Stoikern, eine deutliche Asymmetrie zwischen Physik und Ethik festzustellen ist. Denn die Ethik oder der praktische Gebrauch der Vernunft ist es, der es uns erlaubt, den Bereich der Erfahrungen zu übersteigen, und der „ihrer Begriffe Realität durch die That” beweist.67 Für Kant ist der „praktische Philosoph” der „eigentliche Philosoph” und auch in dieser Hinsicht erscheint Sokrates als antiker Orientierungspunkt, der, wie Cicero in den Tusculanae Disputationes V, 4.10 sagt, „als erster die Philosophie vom Himmel auf die Erde herabgeholt und in den Häusern der Menschen angesiedelt” habe.68 
 
                   
                    Der Vernunftkünstler, oder, wie Sokrates ihn nennt, der Philodox, strebt nach bloß speculativem Wissen, ohne darauf zu sehen, wie viel das Wissen zum letzten Zwecke der menschlichen Vernunft beitrage; er gibt Regeln für den Gebrauch der Vernunft zu allerlei beliebigen Zwecken. Der praktische Philosoph, der Lehrer der Weisheit durch Lehre und Beispiel, ist der eigentliche Philosoph. Denn Philosophie ist die Idee einer vollkommenen Weisheit, die uns die letzten Zwecke der menschlichen Vernunft zeigt.69 
 
                  
 
                  Insofern ist sein philosophisches System zweier Systeme nicht Selbstzweck, sondern durch die systematische Vorrangstellung der Ethik von Kant selbst als „Weisheitslehre” 70 verstanden, und daher seinerseits auf einen letzten Terminus bezogen – nämlich „moralische Welt-Weisheit”71. Von daher ergibt sich, dass die materiale Differenz von Natur und Freiheit nicht nur logisch und äußerlich, sondern auch in actu, mithin innerlich vermittelt sein soll. Also muss auch die Natur „so gedacht werden können, dass die Gesetzmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit der in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme”72.
 
                 
                
                  4.2 Vermittlung von Natur und Freiheit
 
                  Dies aber macht es erforderlich, über die mechanistische Naturbetrachtung hinauszugehen. Die Natur darf nicht nur als „Gebiet” gesehen werden, d.i. in dem Lichtkegel, den die theoretische Physik auf sie wirft.73 Denn naturphilosophisch (newtonisch) kann von einer Zweckmäßigkeit der Natur im Bezug auf moralische Weltweisheit keine Rede sein. Auch diese Problematik lässt sich analog auf die hellenistische Philosophie beziehen. Denn Kant selbst betont, in der Tradition „der besten Naturphilosophen unter allen Denkern Griechenlands, […] den Epikureern”, zu stehen.74 So finden wir in der Schrift: „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels” wohl eines der eindrucksvollsten Zeugnisse der Rezeptionsgeschichte der atomistisch- epikureischen Physik:
 
                   
                    Ich werde es also nicht in Abrede seyn, daß die Theorie des Lukretz oder deßen Vorgängers des Epikurs, Leucipps, und Demokritus mit der meinigen viele Aehnlichkeit habe. Ich setze den ersten Zustand der Natur, so wie jene Weltweise, in der allgemeinen Zerstreuung des Urstoffs aller Weltkörper, oder der Atomen, wie sie bey jenen genannt werden. Epikur setzte eine Schwere, die diese elementarische Theilchen zum Sinken trieb, und dieses scheinet von der newtonischen Anziehung die ich annehme nicht sehr verschieden zu seyn; er gab ihnen auch eine gewiße Abweichung von der geradlinigten Bewegung des Falles, ob er gleich in Ansehung der Ursache derselben und ihren Folgen ungereimte Einbildungen hatte: diese Abweichung kommt einigermaassen mit der Veränderung der geradlinigten Senkung, die wir aus der Zurückstossungskraft der Theilchen herleiten, überein; endlich waren die Wirbel die aus der verwirreten Bewegung der Atomen entstanden ein Hauptstück in dem Lehrbegriffe des Leucipps und Democritus und man wird sie auch in dem unsrigen antreffen.75 
 
                  
 
                  Dass sich die Rigorosität von Kants Ethik schlecht mit dieser a-kosmischen, zweckfreien Natur der absoluten Zufälligkeit verträgt, liegt auf der Hand. Also ist zwischen der Sinnen-Welt und der Ideen-Welt aus systematischen Gründen eine „unübersehbare Kluft […] befestigt”, „gleich als ob es so viel verschiedene Welten wären”76. Was bedeutet aber diese Kluft oder, antik gesprochen, dieser chôrismos für den Menschen, also für uns? Ist der Mensch notwendig ein Wesen, das zerrissen und aufgespalten ist zwischen dem bestirnten Himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir?
 
                  Die Problematik dieser Vermittlung ist durch die Philosophie selbst aufgeworfen. Da nun neben Vernunft und Verstand die Urteilskraft das letzte Vermögen ist, das noch nicht kritisiert wurde, so kann die Vermittlung von Natur und Freiheit nur auf transzendental kritische Weise gesucht werden.77 Denn man „hat nach der Analogie zu vermuten”, dass die Urteilskraft, „wenn gleich nicht eine eigene Gesetzgebung, doch ein ihr eigenes Prinzip nach Gesetzen zu suchen […] a priori in sich enthalten dürfte”78. Wenn diesem Prinzip auch „gleich kein Feld der Gegenstände als sein Gebiet zustände”, so könnte es doch gleichwohl „irgendeinen Boden haben […] und eine gewisse Beschaffenheit desselben, wofür gerade nur dieses Prinzip geltend sein möchte”, beleuchten.79 
 
                 
               
              
                5 Kritik der Urteilskraft
 
                
                  5.1 Zweckmäßigkeit der Natur
 
                  Und hierbei zeigt sich denn auch in der Tat, dass es ein solches Prinzip der Urteilskraft gibt, da ohne ein solches überhaupt keine konkrete naturwissenschaftliche Forschung möglich wäre. Denn man bedenke „nur die Größe der Aufgabe”: Aus gegebenen Wahrnehmungen einer Natur, die „allenfalls unendliche Mannigfaltigkeit empirischer Gesetze” enthält, „eine zusammenhängende Erfahrung zu machen, welche Aufgabe a priori in unserm Verstande liegt”80. Wenn auch der Verstand der Quell aller apriorischen Naturgesetze ist, so setzt doch die konkrete Anwendung seines mechanistischen Naturbegriffs zumindest heuristisch immer eine „gewisse Ordnung der Natur in den besonderen Regeln” voraus, „ohne welche kein Fortgang von der allgemeinen Analogie einer möglichen Erfahrung überhaupt zur besonderen stattfinden würde.”81 Diese Ordnung wird nun ermöglicht durch den „ transzendentale Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur,” der als apriorisches Prinzip der Urteilskraft transzendental deduziert werden kann.82 Dies ist der Ausgangspunkt der Kritik der Urteilskraft, die die Aufgabe hat, mit ihrem Prinzip einen „ Grund der Einheit des Übersinnlichen, welches der Natur zum Grunde liegt, mit dem, was der Freiheitsbegriff praktisch enthält”83 greifbar zu machen. Wenn auch das Prinzip der Urteilskraft „weder theoretisch noch praktisch zu einem Erkenntnisse” des Einheitsgrundes von Natur und Freiheit dienen kann, weil es überhaupt kein „eigentümliches Gebiet hat”, so stellt es dennoch in Aussicht, „den Übergang von der Denkungsart nach den Prinzipien der einen zu der nach Prinzipien der anderen möglich” zu machen.84 
 
                 
                
                  5.2 Ästhetisches Urteil
 
                  Was das bedeuten soll, zeigt sich in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Denn im ästhetischen Urteil eröffnet sich ein besonderer Bezug zu den Erscheinungen. Während das logische Urteil immer mit einer kategorialen Determination der Erscheinungen einhergeht, in der sie durchleuchtet, synthetisiert und einem fremden Gesetz unterworfen werden, so eröffnet das ästhetische Urteil einen sehr viel liberaleren Bezug zu den Erscheinungen (Heautonomie).85 Hier geht es gerade nicht darum, alles logisch zu be-dingen, sondern sich ohne Gedanken an irgendwelche äußeren Zwecke „in der reflectirenden Anschauung”86 oder „der bloßen Betrachtung des Gegenstandes”87 zu vertiefen, „wobei der Verstand der Einbildungskraft und nicht diese jenem zu Diensten ist.”88 Die Anschauungsart, die dem ästhetischen Urteil zum Grunde liegt verhält sich daher analog zur aristotelischen Sinneswahrnehmung (aisthêsis), deren eigentümliche Tätigkeit nach Aristoteles ganz dem Gegenstand zugewendet ist und es zum Ziel hat, ihn in seinem Eigen- und Selbstsein zu bewahren (sôtêria).89 
 
                  Anders als im Lichte der Moralphilosophie, in der der Mensch immer unendlich weit von seiner Bestimmung entfernt ist, zeigt sich nun der Mensch in der Betrachtung des Schönen von einer ganz anderen Seite. Denn hierbei wird die „ Freiheit der Einbildungskraft (also der Sinnlichkeit unseres Vermögens) […] mit der Gesetzmäßigkeit des Verstandes als einstimmig vorgestellt”90. Die Urteilskraft sieht sich so „sowohl wegen dieser innern Möglichkeit im Subjecte, als wegen der äußern Möglichkeit einer damit übereinstimmenden Natur […] auf etwas im Subjecte selbst und außer ihm, bezogen”91. Der Terminus dieses doppelten Bezugspunktes ist „nicht Natur, auch nicht Freiheit, doch aber mit dem Grunde der letzteren, nämlich dem Übersinnlichen, verknüpft.” Das Schöne ist daher „das Symbol des sittlich Guten”, „in welchem das theoretische Vermögen mit dem praktischen auf gemeinschaftliche und unbekannte Art zur Einheit verbunden” wird92. Dieser Punkt kann, wie Kant lehrt, nur noch mithilfe der Analogie entwickelt werden.93 Instruktiv weiter gedacht wurden diese Ansätze dann bei F. Schiller.
 
                   
                    Die Schönheit ist daher als die Bürgerin zweier Welten anzusehen, deren einer sie durch Geburt, der andern durch Adoption angehört; sie empfängt ihre Existenz in der sinnlichen Natur und erlangt in der Vernunftwelt das Bürgerrecht. Hieraus erklärt sich auch, wie es zugeht, daß der Geschmack, als ein Beurteilungsvermögen des Schönen, zwischen Geist und Sinnlichkeit in die Mitte tritt und diese beiden einander verschmähenden Naturen zu einer glücklichen Eintracht verbindet – wie er dem Materiellen die Achtung der Vernunft, wie er dem Rationalen die Zuneigung der Sinne erwirbt – wie er Anschauungen zu Ideen adelt und selbst die Sinnenwelt gewissermaßen in ein Reich der Freiheit verwandelt.94 
 
                  
 
                 
                
                  5.3 Diskursiver Verstand, intuitiver Verstand und aristotelisch- neuplatonische Theôria
 
                  Während die sinnliche Anschauung im ästhetischen Urteil den Bereich der durch den Verstand konstituierten Erfahrung gewissermaßen unterläuft, so übersteigt die Annahme der objektiven Realität von Naturzwecken oder einem nexus finalis in der Natur unseren Erfahrungshorizont. Diese Schwierigkeit kann man folgendermaßen formulieren: (i) Alle materiellen Dinge können nur nach mechanischen Gesetzen beurteilt werden. (ii) Einige materielle Dinge können nicht nach mechanischen Gesetzen beurteilt werden (d.i. Organismen). (iii) Zu ihrer Beurteilung benötigen wir ein „anderes Gesetz der Kausalität, nämlich das der Endursachen”.95 
 
                  Besonders eindrucksvoll formuliert Kant das Problem des adäquaten Verständnisses von Organismen folgendermaßen.
 
                   
                    Schlechterdings kann keine menschliche Vernunft (auch keine endliche, die der Qualität nach der unsrigen ähnlich wäre, sie aber dem Grade nach noch so sehr überstiege) die Erzeugung auch nur eines Gräschens aus bloß mechanischen Ursachen zu verstehen hoffen. […] so ist es uns schlechterdings unmöglich, aus der Natur selbst hergenommene Erklärungsgründe für Zweckverbindungen zu schöpfen, und es ist nach der Beschaffenheit des menschlichen Erkenntnisvermögens notwendig, den obersten Grund dazu in einem ursprünglichen Verstande als Weltursache zu suchen.96 
 
                  
 
                  Man kann in der Kritik der Urteilskraft von einem Übergang der ästhetischen Urteilskraft zur teleologischen Urteilskraft sprechen. Erstere ist ein Vermögen analog zur aristotelischen Wahrnehmung (aisthêsis), letztere ist kein besonderes Vermögen,97 sondern regulatives Prinzip der Erkenntnis,98 das die Annahme von Naturzwecken mit der Möglichkeit eines „Urgrunds” oder Schöpfergottes verbindet. In dieser Hinsicht zeigt sich eine wichtige Parallele zur Kritik der praktischen Vernunft. 
 
                   
                    So wie die Vernunft, in theoretischer Betrachtung der Natur, die Idee einer unbedingten Notwendigkeit ihres Urgrunds annehmen muß: so setzt sie auch, in praktischer, ihre eigene (in Ansehung der Natur) unbedingte Kausalität, d.i. Freiheit, voraus, indem sie sich ihres moralischen Gebots bewußt ist.99  
 
                  
 
                  Um die Grenzen des menschlichen, diskursiv denkenden Verstandes, zu illustrieren, greift Kant auf ein interessantes Gedankenexperiment zurück, das in seiner Konsequenz eine Analogie zwischen der Urteilskraft und der (aristotelisch- neuplatonischen) Theôria plausibilisieren mag.
 
                  Das Gedankenexperiment geht der Frage nach, ob ein diskursiver menschlicher Verstand „Ganzheiten” oder Organismen („organisierte Wesen”) adäquat erfassen könnte. Das ist nach Kant deshalb unmöglich, weil unser Verstand von den Teilen auf das Ganze schließen müsse, die Teile aber nur, innerhalb der Grenzen unserer Erfahrung, als zufällig bewegte Materie aufgefasst werden können. Wir müssen, anders gesagt, von den Teilen auf das Ganze schließen, und zwar durch eine Subsumption der empirischen Anschauung unter ein allgemeines Gesetz. Auf diese Weise gelangen wir aber nicht zu der Annahme von Naturzwecken, weil diese im Rahmen der Grenzen der Empirie nicht erkannt werden können. Als negative Folie zum menschlichen Verstand führt Kant daher einen intuitiven (urbildlichen) Verstand ein (intellectus archetypus), der die Ganzheiten von ihrer (organischen) Einheit her denkt. In den Worten von Klaus Düsing:
 
                   
                    Er stellt diese Ganzheiten intellektuell vor, aber nicht in diskursiven Begriffen, sondern in Vorstellungen, die jene Ganzheiten als Einheiten und als holistische Singularitäten unmittelbar präsentieren, in Anschauungen. Da diese Anschauungen nicht passiv rezipiert, nicht sinnlich, sondern intellektuell sind, kann der intuitive Verstand als „Vermögen einer völligen Spontaneität der Anschauung” angesehen werden. Er bringt durch spontane Akte seine intellektuellen Anschauungen hervor. Da in diesen intellektuellen Anschauungen die Dinge (entia) selbst unmittelbar, aber nicht als gegebene gegenwärtig sind, ist dieser spontan und intuitiv tätige Verstand zugleich Ursache des jeweiligen Seienden selbst, das da angeschaut wird, d. h. er stellt im Grunde schöpferisch vor.100 
 
                  
 
                  Das erinnert, insbesondere im Kontext einer teleologischen Naturbetrachtung, an Aristoteles’ Unbewegten Beweger, dessen Denken des Denkens, dessen Theôria als das angenehmste und beste bezeichnet wird (Metaphysik XII 7, 1072b18 – 25). Ungewöhnlich ist allerdings, dass der Verstand (intellectus) als „urbildlicher Intellekt” bezeichnet wird und dass er in seinem Denkakt das Gedachte auch hervorbringt. Vieles deutet darauf hin, dass Kant mit seiner Konzeption eines intuitiven Verstandes nicht in der aristotelischen, sondern in der platonisch- neuplatonischen Tradition steht, die freilich ihrerseits die aristotelische Geistmetaphysik integriert und adaptiert hatte.101 Ein weiterer wichtiger Unterschied zur aristotelisch- neuplatonischen Theôria ist, dass das menschliche diskursive Denken keine Möglichkeit hat, an dieser göttlichen Art der Erkenntnis zu partizipieren.
 
                 
               
              
                6 Kant und die antike Philosophie
 
                Kants Denken spiegelt in vielen Aspekten, so unser Vorschlag, Debatten und Motive der antiken Philosophie wider. Auch sucht er den kritischen Dialog mit den Philosophen aus der Antike, um seine eigenen Lehren besser zu profilieren. Vielfach werden antike Motive adaptiert, um in sein System übertragen werden zu können. Trotz aller Gemeinsamkeiten mit der Stoa erkennen wir auch deutliche Unterschiede. Trotz aller Bemühungen, sein Teleologieverständnis und die Rede von der „Technik der Natur” auf die Stoiker zurück zu beziehen, ergeben sich gewichtige Unterschiede. Kant vertritt keine Teleologie der Immanenz, eher, mit gewisser Vorsicht gesprochen, eine platonisch inspirierte Zwei-Welten-Lehre. Eher werden als Ahnherren der teleologischen Naturbetrachtung Anaxagoras und Sokrates angeführt.102 Ferner steht der für ihn so zentrale Freiheitsbegriff in explizitem Kontrast zum stoischen Determinismus.103Zu beobachten ist außerdem die für die Stoiker untypische Asymmetrie zwischen Physik und Ethik. Schließlich ergeben sich gerade im Bereich der Ethik zahlreiche Unterschiede, mitunter auch kantische Fehldeutungen der stoischen Position.104 Am deutlichsten lässt sich wohl die sokratisch-platonische Linie mit einer teilweise, wohl aus der Lektüre der Bruckerschen Philosophiegeschichte stammenden, neuplatonischen Kolorierung in seinem Denken verfolgen. Auch die Tatsache, dass Aristoteles insgesamt viel weniger präsent ist, als man vermuten könnte, könnte in Bruckers sehr kritischer Darstellung seiner Philosophie (Atheismusvorwurf) begründet liegen. Schließlich ist es das Christentum, das immer wieder als Korrektiv für antike Ansichten und Theorien von Kant herangezogen wird, nicht zuletzt für seinen Pflichtbegriff.105 
 
                Wie bei zahlreichen antiken Autoren wird auch im Falle von Kant diskutiert, ob man während der Abfassung seiner drei Kritiken wesentliche philosophische Entwicklungen feststellen könne. Unser Versuch war es, mithilfe von Motiven und Debatten aus der antiken Philosophie eher mögliche Kontinuitäten sichtbar zu machen. Eine dieser Kontinuitäten zeigt sich sicherlich vor allem in der Tatsache, dass alle drei Kritiken, passend zur Thematik dieses Bandes, eine ethisch-praktische Dimension erkennen lassen, die explizit die Rückbindung an antike Debatten und Motive sucht.
 
                 
                  Diese Idee praktisch, d. i. für die Maxime unseres vernünftigen Verhaltens, hinreichend zu bestimmen, ist die Weisheitslehre, und diese wiederum als Wissenschaft ist Philosophie in der Bedeutung, wie die Alten das Wort verstanden, bei denen sie eine Anweisung zu dem Begriffe war, worin das höchste Gut zu setzen, und zum Verhalten, durch welches es zu erwerben sei. Es wäre gut, wenn wir dieses Wort bei seiner alten Bedeutung ließen, als eine Lehre vom höchsten Gut, so fern die Vernunft bestrebt ist, es darin zur Wissenschaft zu bringen.106 
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              Es ist ein Gemeinplatz, dass man philosophieren muss, um die Geschichte der Philosophie zu schreiben. Trotzdem gibt es wenige Philosophen, in deren Werk die Diskussion systematischer Problemstellungen und die Auseinandersetzung mit Positionen der Philosophiegeschichte eine echte Einheit bilden. John McDowell ist ein solcher Philosoph – zwischen exegetischen und systematischen Aspekten seiner Arbeiten zu philosophischen Klassikern wie Aristoteles, Kant oder Wittgenstein ließe sich nur mit großer Künstlichkeit unterscheiden. Besonders deutlich wird die exegetisch-systematische Doppelnatur seines Denkens an seinen Überlegungen zur Metaethik. McDowell gewinnt seine metaethische Position1 nämlich nicht nur aus einer intensiven Auseinandersetzung mit der praktischen Philosophie des Aristoteles2 – er sichert diese Position zudem durch ein Argument ab, das von Kantischen Einsichten ausgeht, diese aber besser zu artikulieren beansprucht, als Kant selbst es tut. Diesen auf den ersten Blick halsbrecherisch anmutenden Versuch, mit Kant gegen Kant für einen metaethischen Aristotelismus zu argumentieren, möchte ich im Folgenden diskutieren. Dazu werde ich zunächst darstellen, wie McDowell seinen metaethischen Aristotelismus entwickelt, um dann das auf Kant aufbauende und Kant zugleich verbessernde Argument zu skizzieren, mit dem McDowell diese Position abzusichern beansprucht. Schließlich werde ich geltend machen, dass dieses Argument gerade da gravierende Schwächen hat, wo McDowell sich von Kant absetzen zu müssen meint.
 
              
                1 McDowells metaethischer Aristotelismus
 
                Die für den gegenwärtigen Zusammenhang relevanten Pointen von McDowells Auseinandersetzung mit der praktischen Philosophie des Aristoteles3 erschließen sich am besten dann, wenn man zunächst eine Aristoteles-Deutung betrachtet, gegen die McDowell sich so explizit wie deutlich abgrenzt ( McDowell 1998a, 11 – 22).4 Ihr Dreh- und Angelpunkt ist eine bestimmte Lesart von Aristoteles’ berühmter These, eudaimonia – Glück, das höchste Gut der Aristotelischen Ethik – sei die eigentümliche Tätigkeit der menschlichen Seele gemäß der Tugend oder aretê (EN I 6). Diese Lesart setzt voraus, dass Aristoteles über eine gehaltvolle, vom Begriff der Tugend unabhängige Konzeption der eudaimonia als der auszeichnenden Charakteristik eines maximal erstrebenswerten menschlichen Lebens verfügt, und fasst dementsprechend Aristoteles’ Gleichsetzung von eudaimonia mit der eigentümlichen Tätigkeit der menschlichen Seele gemäß der Tugend als eine Art indirekte Bestimmung der Tugend auf. Für Aristoteles wäre Tugendhaftigkeit demnach diejenige Qualität, die es einem Menschen ermöglicht, ein maximal erstrebenswertes Leben zu führen. Die Frage, was ein maximal erstrebenswertes menschliches Leben ist, soll dabei unter Rekurs auf diejenigen Bedürfnisse, Impulse und Dispositionen beantwortet werden, die Menschen natürlicherweise haben; sie soll, mit anderen Worten, unter Aussparung normativ-ethischer Erwägungen von Wissenschaften wie der Biologie oder der Psychologie beantwortet werden.
 
                Die Deutung von Aristoteles’ Bestimmung der eudaimonia, die ich eben skizziert habe, charakterisiert Aristoteles als einen metaethischen Naturalisten. Denn sie geht davon aus, dass man für Aristoteles dann, wenn man tugendhaftes Handeln als wertvoll oder bewundernswert beschreibt, eigentlich zum Ausdruck bringt, dass solches Handeln im Allgemeinen eine positive Rolle im Kontext der Befriedigung naturgegebener menschlicher Bedürfnisse spielt. Sätze wie „Man sollte mutig handeln” oder „Mutiges Handeln ist wertvoll” wären demnach aufgrund bestimmter natürlicher – und das heißt hier: unter Verzicht auf moralisches Vokabular vollständig beschreibbarer – Tatsachen wahr; und ihre Wahrheit müsste dementsprechend im Prinzip auch von jemandem eingesehen werden können, der – wie Kallikles in Platons Gorgias oder Thrasymachos in der Politeia – radikal immoralistische Intuitionen hat.
 
                McDowell geht mit der naturalistischen Deutung von Aristoteles’ Bestimmung der eudaimonia auf eine sehr charakteristische Weise um. Er macht zunächst einige im engeren Sinne exegetische Bedenken geltend, etwa indem er auf die von Aristoteles in EN II 4 vertretene These verweist, ein tugendhafter Mensch sehe tugendhaftes Handeln als Selbstzweck an – und damit eben nicht als ein bloßes Mittel zum Zweck eines maximal erstrebenswerten menschlichen Lebens ( McDowell 1998e, 168 – 169). Sein Haupteinwand ist allerdings systematischer Natur ( McDowell 1998e, 169 – 173): Es ist, so sein Argument, für den Menschen als vernünftiges Lebewesen möglich, sich ohne Irrationalität von jeder beliebigen Konzeption eines maximal erstrebenswerten Lebens zu distanzieren. Angenommen etwa, Sokrates würde Philebos, dessen einziges Ziel die unmittelbare Befriedigung von Bedürfnissen und die daraus resultierende Lust ist, mit folgendem Argument konfrontieren: Weil (i) Menschen als Teil eines maximal erstrebenswerten Lebens Erfolg in der Umsetzung langfristiger Pläne brauchen, und weil (ii) besonnenes Handeln erforderlich ist, um langfristige Pläne umzusetzen, gilt, dass (iii) jeder Mensch – und mithin auch Philebos – besonnen handeln sollte. Philebos könnte, so McDowells Analyse, darauf hinweisen, dass (i) zwar wahr sein mag, aber als Aussage darüber verstanden werden muss, was Menschen typischerweise brauchen5 – und somit gerade nicht als eine Aussage über alle Menschen, die es in Kombination mit (ii) erlauben würde, auf (iii) zu schließen. Er könnte geltend machen, dass er eben insofern kein typischer Mensch ist, als er sich von dem Bedürfnis nach der erfolgreichen Umsetzung langfristiger Pläne vollständig emanzipiert hat und deswegen auf Besonnenheit nicht angewiesen ist. Sein Gespräch mit Sokrates wäre dann – ganz wie es im Philebos tatsächlich geschieht – so schnell vorbei, wie es begonnen hätte.
 
                McDowell gesteht zu, dass es trotz der philosophischen Unzulänglichkeit des metaethischen Naturalismus zwingend erscheinen kann, Aristoteles diese Position zuzuschreiben – und zwar deswegen, weil keine Alternative erkennbar ist ( McDowell 1998e, 168). Sein Gedanke ist dabei folgender: Wenn es keine natürlichen Tatsachen wären, deren Bestehen die objektive Wahrheit moralischer Urteile garantiert, müsste man entweder bestreiten, dass solche Urteile überhaupt zu objektiver Wahrheit fähig sind, und damit einen Non-Kognitivismus akzeptieren, oder aber annehmen, dass es außer- oder übernatürliche Tatsachen – „queer facts” im Sinne Mackies – sind, deren Bestehen die objektive Wahrheit moralischer Urteile garantiert, und sich damit auf einen Supernaturalismus verpflichten ( McDowell 1998e, 173 – 174). Man müsste sich also, wenn der metaethische Naturalismus falsch wäre, eine von zwei Spielarten des metaethischen Anti- Naturalismus zu eigen machen. Da McDowell den metaethischen Anti- Naturalismus in beiden Spielarten für nicht satisfaktionsfähig hält und sich zudem – nachvollziehbarerweise – sicher ist, dass Aristoteles keinen metaethischen Anti- Naturalismus vertritt, muss er einräumen, dass auf den ersten Blick kein Weg an der Charakterisierung von Aristoteles als Vertreter des metaethischen Naturalismus vorbeizuführen scheint.
 
                Das ist aber selbstverständlich nicht McDowells letztes Wort – sein Anspruch ist es ja gerade, eine haltbare Alternative zur naturalistischen Standarddeutung von Aristoteles’ praktischer Philosophie aufzuzeigen. Um dieser Alternative klare Konturen zu geben, empfiehlt es sich, noch einmal zu Aristoteles’ Gleichsetzung der eudaimonia mit der eigentümlichen Tätigkeit der menschlichen Seele gemäß der Tugend zurückzukehren. McDowell weist mit einigem Recht darauf hin, dass es bei unbefangener Betrachtung eher fernliegend ist, diese Gleichsetzung als eine indirekte Bestimmung der Tugend zu lesen – viel naheliegender sei es, sie als direkte Bestimmung der eudaimonia zu verstehen. Aristoteles’ These in EN I 6 wäre demnach, dass sich nur unter Rückgriff auf den Begriff der Tugend überhaupt angeben lässt, was ein glückliches und mithin maximal erstrebenswertes menschliches Leben ist – dass also, wie McDowell sagt, die Gleichsetzung der eudaimonia mit der eigentümlichen Tätigkeit der menschlichen Seele gemäß der Tugend von rechts nach links zu lesen ist ( McDowell 1998a, 16). Diese Lesart wirft nun allerdings – zumindest auf den ersten Blick – ihrerseits ein gravierendes philosophisches Problem auf. Denn es scheint vollkommen klar zu sein, dass ein Mensch, der stets auf tugendhafte Weise Gebrauch von seiner Vernunft macht, nicht automatisch ein maximal erstrebenswertes Leben führt. Angenommen etwa, ein solcher Mensch wird zu Unrecht zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt – muss man nicht sagen, dass sein Leben durch diesen Umstand nicht maximal erstrebenswert ist, sondern eben deutlich weniger erstrebenswert, als es ohne die ungerechtfertigte Bestrafung gewesen wäre?
 
                McDowell schlägt vor, dieses Problem durch die Zurückweisung der Annahme zu lösen, dass ein Mensch, der seine Vernunft im Sinne der Tugend gebraucht, bei seinen praktischen Überlegungen und Entscheidungen mit einer Konzeption des maximal erstrebenswerten Lebens operiert, die andere erstrebenswerte Güter anerkennt als den Gebrauch der Vernunft im Sinne der Tugend. Eine solche Konzeption wird McDowells Aristotelismus zufolge nur eine Person haben, deren moralische Erziehung entweder noch nicht abgeschlossen oder nicht (vollkommen) gelungen ist; nur sie wird bilanzierend den Wert tugendhaften Handelns mit den Verlusten verrechnen, die mit diesem Handeln einhergehen. Eine Person, deren moralische Erziehung vollkommen gelungen ist, wird hingegen im Zuge dieser Erziehung einen Begriff des maximal erstrebenswerten Lebens erworben haben, der ihr zu erkennen erlaubt, dass es abgesehen vom tugendhaften Gebrauch der Vernunft schlicht keine erstrebenswerten Güter als Komponenten der eudaimonia gibt; die innere Stimme, die auch andere Komponenten der eudaimonia anerkennt, ist in ihrem Fall zum Schweigen gebracht worden ( McDowell 1998a, 17 – 18; McDowell 1998d, 91 – 93). Die Wahrheit des Satzes „eudaimonia ist die eigentümliche Tätigkeit der menschlichen Seele gemäß der Tugend” kann daher nur aus der Perspektive einer Person erkannt werden, die einen passenden Begriff der eudaimonia erworben hat und dementsprechend bereits auf tugendhafte Weise von ihrer Vernunft Gebrauch macht.6 
 
                Eine Schlüsselstelle in McDowells Aristotelismus besetzt demnach seine Charakterisierung von Personen, deren moralische Erziehung vollkommen gelungen ist. McDowell betont, dass solche Personen einen Bildungsprozess durchlaufen haben, der zwar nicht vollständig naturwissenschaftlich zu beschreiben, aber eben auch nicht außer- oder übernatürlich ist – vielmehr werde im Zuge dieses Prozesses eine zweite Natur erworben, die auf die im Sinne der Naturwissenschaften natürlichen Anlage und Bedürfnisse des Menschen aufbaue, ohne auf sie reduzierbar zu sein ( McDowell 1998e, 184). Wer erfolgreich eine zweite Natur erworben hat, hat nicht einfach nur andere Strebungen und Wünsche als Personen, deren moralische Erziehung nicht gelungen oder nicht abgeschlossen ist, sondern verfügt über begriffliche Vermögen, die mit vollkommener Treffsicherheit zu erkennen erlauben, ob eine Handlungsentscheidung in einer gegebenen Situation als Verwirklichung von spezifisch menschlicher Tugend Teil eines maximal erstrebenswerten menschlichen Lebens ist ( McDowell 1998b, 41 – 42). Da eine solche Erkenntnisleistung eine Aktivierung der zweiten Natur ist, kann sie als ein natürlicher Vorgang beschrieben werden. Und insofern sie nach McDowells Auffassung nicht als Deduktion eines partikularen Urteils aus einem generellen Prinzip gedacht werden kann, ist sie einem Wahrnehmungsakt analog, dessen epistemische Validität sich auch nicht einem Rekurs auf übergeordnete Prinzipien verdankt. Sie ist daher am besten zu beschreiben als eine Art intellektuelle Wahrnehmung situativer Aspekte, die für jemanden ohne entsprechende Erziehung nicht zu erfassen sind ( McDowell 1998b, 26 – 30).7 Wer hingegen eine solche Erziehung genossen hat, dem wurden, wie McDowell sagt, für diese Aspekte die Augen geöffnet ( McDowell 1998e, 189).
 
                Für die Zwecke dieses Aufsatzes ist nun entscheidend, dass für McDowell der von ihm rekonstruierte Aristotelismus die Möglichkeit eröffnet, der dilemmatischen Wahl zwischen dem metaethischen Naturalismus und dem metaethischen Anti- Naturalismus auszuweichen. Denn da für McDowells Aristotelismus moralische Wertungen gerade nicht auf non- moralische Erwägungen gestützt werden können, wird eine Vertreterin dieser Position an einer These festhalten, die eine metaethische Naturalistin ablehnen muss – nämlich der
 
                 
                   Irreduzibilitätsthese: Die Wahrheit eines moralischen Urteils kann nicht zurückgeführt werden auf die Wahrheit von Urteilen, die ihrerseits keine moralischen Werturteile sind.
 
                
 
                Und trotzdem muss eine Vertreterin von McDowells Aristotelismus sich nicht auf den metaethischen Anti- Naturalismus in seiner non-kognitivistischen oder supernaturalistischen Spielart einlassen. Denn sie kann auf den Umstand verweisen, dass im Zuge der Moralerziehung ein genuines Erkenntnisvermögen als Bestandteil einer zweiten Natur erworben wird, und sich dementsprechend verpflichten auf die anti-anti-naturalistische
 
                 
                   Naturalitätsthese: Menschen können gegebenenfalls die objektive Wahrheit moralischer Urteile im Zuge eines natürlichen Akts erkennen, der der sinnlichen Wahrnehmung analog ist.
 
                
 
                McDowells Analyse zufolge ist also Aristoteles’ praktische Philosophie (so sie denn angemessen interpretiert wird) der Beweis dafür, dass eine metaethische Quadratur des Kreises möglich ist – dass es eine haltbare Position gibt, die weder mit dem metaethischen Naturalismus noch mit einer Spielart des metaethischen Anti- Naturalismus zusammenfällt. Aber ist McDowells Analyse tatsächlich überzeugend? Es gibt – darauf macht McDowell selbst aufmerksam – eine Schwierigkeit, die eine positive Antwort auf diese Frage unmöglich zu machen scheint. Dieser Schwierigkeit sowie dem Versuch McDowells, sie unter Rekurs auf Kantische Einsichten aufzulösen und so die Plausibilität seines metaethischen Aristotelismus zu demonstrieren, werde ich mich nun zuwenden. 
 
               
              
                2 Kants kritisches Projekt und die Erweiterung des Naturbegriffs
 
                Für McDowells Aristotelismus ist die Annahme zentral, dass Menschen in ihrer moralischen Erziehung eine zweite Natur erwerben; es ist diese Annahme, die hinter der Naturalitätsthese steht. Das Problem ist nun, dass man dann, wenn man unter Berufung auf die zweite Natur das Erkennen der Wahrheit moralischer Werturteile als natürlichen Vorgang charakterisieren zu können glaubt, allem Anschein nach einem Etikettenschwindel zum Opfer gefallen ist. Das wird deutlich, wenn man sich – McDowells eigenen Überlegungen in Mind and World folgend – vor Augen führt, dass das neuzeitlich-wissenschaftsgeprägte Denken scharf zwischen zwei Arten der Beschreibung von Vorgängen und Zuständen unterscheidet: Man kann nämlich zum einen Vorgänge und Zustände mithilfe von Begriffen charakterisieren, die sie als naturgesetzlich erklärbar ausweisen; zum anderen kann man Vorgänge und Zustände aber auch mithilfe von Begriffen charakterisieren, die ihre Einbettung in normative Begründungs- und Rechtfertigungsstrukturen anzeigen – die ihnen, in den suggestiven Worten Wilfried Sellars’, einen Ort im „Raum der Gründe” zuweisen. Beides zugleich kann man nicht tun: Wer einen Vorgang durch eine Beschreibung im Raum der Gründe verortet, kann ihn nicht im selben Atemzug als naturgesetzlich erklärbares Phänomen kennzeichnen (und vice versa). Wer sagt, dass es sich bei einem Vorgang um einen „Erkenntnisakt” handelt, verortet ihn ohne Zweifel im Raum der Gründe; wer einen Vorgang als „natürlich” beschreibt, scheint ihn hingegen als naturgesetzlich erklärbar aufzufassen. Die Naturalitätsthese scheint daher zwei Beschreibungsebenen zu vermischen, die logisch inkompatibel sind: Sie scheint zu besagen, dass ein Vorgang im selben Atemzug als naturgesetzlich erklärbar ausgewiesen und im Raum der Gründe verortet werden kann. Und es ist diese logische Inkompatibilität, die der Begriff der zweiten Natur nur verdeckt: Der Verweis auf diesen Begriff scheint die Charakterisierung von Erkenntnisakten als „natürliche” Vorgänge zu ermöglichen; aber diese Möglichkeit scheint sich nur zu ergeben, weil unter der Hand der Naturbegriff auf eine Weise erweitert wird, die insofern illegitim ist, als sie die für das neuzeitliche Weltbild zentrale Verbindung zwischen Natürlichkeit und naturgesetzlicher Erklärbarkeit kappt.
 
                McDowell möchte nun angesichts dieser Problemlage darauf hinaus, dass es nur illegitim scheint, tatsächlich aber so legitim wie erforderlich ist, mit einem Naturbegriff zu operieren, der Natürlichkeit nicht als naturgesetzliche Erklärbarkeit auffasst. Er argumentiert dazu, dass aus Kants Kritik der reinen Vernunft die Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen Natürlichkeit und naturgesetzlicher Erklärbarkeit klar hervorgeht – auch wenn Kant selbst nicht die Mittel hatte, dieser Einsicht eine angemessene Form zu verleihen. Bei seiner Erläuterung dieser These geht McDowell davon aus, dass die für die Kritik der reinen Vernunft zentrale Frage, wie Erfahrung möglich ist, von Kants Bewusstsein dafür zeugt, dass es die Entzauberung der Natur durch die neuzeitliche Naturwissenschaft aussichtslos erscheinen lässt, einen „minimalen Empirismus” zu verteidigen ( McDowell 1996, xi–xxiv).8 Ein solcher minimaler Empirismus besagt nach McDowells Darstellung, dass unsere Sinneserfahrung eine Mittlerrolle zwischen unserem Denken und Urteilen einerseits und der (sinnlich erfahrbaren) Realität andererseits einnimmt: dass die Sinneserfahrung als passive Registrierung empirischer Gegebenheiten ein Tribunal ist, vor dem sich alles genuine Denken und Urteilen über die empirische Realität verantworten muss. Die Schwierigkeit, mit der Kant sich auseinandersetzt, ist nun nach McDowells Analyse, dass auf den ersten Blick nicht einzusehen ist, wie es Erfahrung in diesem Sinne eigentlich geben kann. Denn wenn man – so sein an Kant angelehntes Argument – einen Vorgang als eine „sinnliche Erfahrung” charakterisiert, stellt man damit sicherlich einerseits seine Zugehörigkeit zur Natur fest – sinnliche Erfahrung haben wir als natürliche Wesen. Diese selbe Charakterisierung wird aber unter der Voraussetzung, dass wir sinnliche Erfahrung als Tribunal konzipieren, vor dem sich unser Denken und Urteilen über die empirische Realität verantworten muss, als Verortung des betreffenden Vorgangs im Raum der Gründe zu verstehen sein. Darin liegt, wenn man die Gleichsetzung von Natürlichkeit mit naturgesetzlicher Erklärbarkeit akzeptiert, ein Widerspruch; und dementsprechend scheinen keine Vorgänge existieren zu können, die unter den McDowellsch-Kantischen Begriff der sinnlichen Erfahrung fallen.
 
                Kants Auseinandersetzung mit der Frage, wie Erfahrung möglich ist, zeigt daher nach McDowells Überzeugung, dass es einen von metaethischen Problemlagen vollkommen unabhängigen Grund dafür gibt, Natürlichkeit nicht länger als naturgesetzliche Erklärbarkeit zu konzipieren: den Grund nämlich, dass es andernfalls unausweichlich wird, die Unmöglichkeit eines sich als richtig oder falsch auf die empirische Wirklichkeit richtenden Denkens einzuräumen. Kant selbst trägt nun diesem Umstand Rechnung, indem er einen transzendentalen Begriff der Natur als eines durch die Anschauungsformen und die Kategorien mitkonstituierten Erfahrungsraums entwickelt, der es ihm ermöglicht, die Natürlichkeit der sinnlichen Erfahrung mit ihrer Rolle als Tribunal in Einklang zu bringen. McDowell selbst lehnt allerdings diese Modifikation des Naturbegriffs ab, weil sie zu der bekannten Schwierigkeit führt, dass Menschen qua empirische Subjekte Teil der Natur sind, aber qua transzendentale Subjekte die Natur als Erfahrungsraum (mit‑)‌erschaffen und nicht Teil von ihr sein können. Er beharrt also gegen Kant darauf, dass der Mensch in all seinen Aspekten als natürliches Wesen gedacht werden muss – und behauptet, dass genau das nur möglich ist, wenn man die Erziehung als einen Prozess ansieht, in dem die Impulse und Dispositionen des Menschen, die seine erste Natur ausmachen, zu einer zweiten Natur umgeformt werden ( McDowell 1996, Kap. IV). McDowell muss dabei annehmen, dass die Ausbildung dieser zweiten Natur sich nicht, wie man angesichts seiner metaethischen Überlegungen zunächst vermuten könnte, im Erwerb moralischer Begriffe erschöpft, sondern zusammenfallen muss mit der Einübung in das Operieren mit Begriffen jeglicher Art. Der bekannte und vieldiskutierte Clou seiner Analyse ist dann, dass einige der begrifflichen Vermögen, die Teil der zweiten Natur des Menschen sind, in der sinnlichen Erfahrung aktiv sind: dass menschliche Wahrnehmung – im Gegensatz zur tierischen Wahrnehmung – begrifflich strukturiert ist. Sie ist als Aktivierung unserer zweiten Natur also sowohl natürlich als auch im Raum der Gründe verortet – und kann demnach sicherstellen, dass unser Denken und Urteilen sich als richtig oder falsch auf die Realität richten können. Wenn dem aber so ist, erscheint die Annahme sehr plausibel, dass bestimmte andere begriffliche Vermögen, deren Erwerb ebenfalls Teil der Ausbildung einer zweiten Natur ist, uns ein nicht auf Prinzipien rekurrierendes und insofern der sinnlichen Wahrnehmung analoges Erfassen von moralisch relevanten situativen Aspekten ermöglichen – ein Erkennen der Wahrheit von moralischen Urteilen, das deswegen, weil es sich der Ausübung einer zweiten Natur verdankt, im Sinne der Naturalitätsthese als natürlich beschrieben werden kann.
 
                Ich fasse zusammen. McDowell behauptet in Anknüpfung an und zugleich in Abgrenzung von Kant, dass man nur dann erklären kann, wie die sinnliche Erfahrung als Tribunal möglich ist, wenn man eine zweite Natur in seinem sehr umfassenden Sinn als Teil der Natur anerkennt und dementsprechend zwischen Natürlichkeit und naturgesetzlicher Erklärbarkeit differenziert. Das aber bedeutet, dass es nicht nur einen von metaethischen Problemlagen vollkommen unabhängigen Grund dafür gibt, Natürlichkeit nicht als naturgesetzliche Erklärbarkeit zu konzipieren: Dieser selbe Grund spricht auch dafür, den Naturbegriff durch die Berücksichtigung der zweiten Natur zu erweitern. Und hat man dies einmal getan, ist es sehr naheliegend, sich auf die Naturalitätsthese zu verpflichten.
 
               
              
                3 Mit Kant gegen Kant für Aristoteles?
 
                Wie überzeugend ist McDowells Versuch, zentrale Einsichten Kants unter Rekurs auf das Konzept der zweiten Natur besser zu artikulieren, als Kant selbst dies nach McDowells Überzeugung tut, um so die Plausibilität der ganz und gar nicht Kantisch anmutenden Naturalitätsthese abzusichern? Um diese entscheidende Frage zu beantworten, ist es sinnvoll, sich zunächst noch einmal die drei Prämissen von McDowells Argument vor Augen zu führen:
 
                 
                  	 
                    Sinnliche Erfahrung muss zugleich als natürlicher Vorgang und als Tribunal gedacht werden, vor dem sich unser Denken und Urteilen über die empirische Realität zu verantworten hat.
 
 
                  	 
                    Um sinnliche Erfahrung zugleich als natürlichen Vorgang und als Tribunal denken zu können, vor dem sich unser Denken und Urteilen über die empirische Realität zu verantworten hat, ist der Begriff der zweiten Natur unverzichtbar.
 
 
                  	 
                    Wenn der Begriff der zweiten Natur (ohnehin) unverzichtbar ist, ist es naheliegend, die Naturalitätsthese zu akzeptieren.
 
 
                
 
                Die Frage, wie plausibel (i) ist, möchte ich im Folgenden aussparen. Die Prämissen (ii) und (iii) werde ich hingegen eingehender diskutieren – denn sie erscheinen mir offenkundig problematisch.
 
                Ad (ii): Die Annahme, dass der Begriff der zweiten Natur unverzichtbar ist, um sinnliche Erfahrung zugleich als natürlichen Vorgang und als Tribunal denken zu können, vor dem sich unser Denken und Urteilen über die empirische Realität verantworten muss, ist falsch, wenn man sie wortwörtlich versteht – denn wie McDowell selbst zugibt, kann Kant auch ohne Rekurs auf das Konzept der zweiten Natur sinnliche Erfahrung als natürlichen und zugleich im Raum der Gründe verorteten Vorgang denken, indem er zwischen einer transzendentalen und einer empirischen Perspektive unterscheidet. Was McDowell meint, ist etwas anderes: Er hält die Unterscheidung zwischen einer transzendentalen und einer empirischen Perspektive für philosophisch hochgradig unbefriedigend und nimmt an, dass das, was Kant durch diese Unterscheidung zu erreichen versucht, nur vermittels des Konzepts der zweiten Natur auf wirklich befriedigende Weise erreicht werden kann.9 Nun ist es eine sehr umstrittene Frage, wie unbefriedigend die von McDowell verworfene Kantische Unterscheidung tatsächlich ist.10 Mir scheint aber, dass man sogar dann, wenn man McDowells grundsätzliche Kritik an Kants Erfahrungsbegriff akzeptiert, keinen guten Grund zu der Annahme hat, dass der Rekurs auf das Konzept der zweiten Natur eine überzeugendere Lösung der Schwierigkeit verspricht, mit der sich Kant (nach McDowells Analyse) konfrontiert sieht. Denn man kann nur dann so mit dem Begriff der zweiten Natur operieren, wie McDowell es vorschlägt, wenn man Erziehung als einen Prozess denkt, der einerseits mit der Entwicklung von Vermögen und Impulsen zusammenfällt, die zur ersten Natur des Menschen gehören, und sich insofern biologisch-psychologisch beschreiben lassen sollte, andererseits aber auch als Einführung in den Raum der Gründe zu betrachten ist. Wie ein in dieser Weise doppelgesichtiger Prozess möglich ist, scheint eine um keinen Deut einfachere Frage zu sein als die Ausgangsfrage, wie sinnliche Erfahrung im Sinne des minimalen Empirismus möglich ist – so dass auf den ersten Blick das Konzept der zweiten Natur keine Lösung, sondern nur eine Verschiebung des Problems leistet, mit dem sich McDowell im Ausgang von Kant auseinandersetzt.11 
 
                Ad (iii): Noch fragwürdiger als (ii) erscheint mir McDowells Annahme, dass es durch den Rekurs auf den Begriff der zweiten Natur unproblematisch wird, das Erkennen der Wahrheit eines moralischen Werturteils im Sinne der Naturalitätsthese als einen der sinnlichen Wahrnehmung analogen natürlichen Vorgang zu konzipieren. In der Auseinandersetzung mit dieser Annahme ist zunächst festzuhalten, dass man auch dann, wenn man das Erkennen der Wahrheit eines moralischen Urteils als eine Aktivierung unserer zweiten Natur – d. h. als eine Aktivierung von begrifflichen Fähigkeiten, die wir im Rahmen unserer Erziehung erworben haben – begreift, keinen zwingenden Grund hat, diesen Akt des Erkennens als einen der sinnlichen Wahrnehmung analogen natürlichen Vorgang zu konzipieren. Denn wie McDowell selbst zugibt, ist es nicht so, dass es sich bei jeder Aktivierung unserer zweiten Natur um einen wahrnehmungsartigen Vorgang handelt ( McDowell 1996, 10 – 13). Führen wir z. B. einen mathematischen Beweis, üben wir zwar unsere zweite Natur aus (denn wir aktivieren begriffliche Vermögen, die wir durch die Umformung unserer erstnatürlichen Dispositionen und Fähigkeiten erworben haben); aber es handelt sich sicherlich nicht um einen Akt der Wahrnehmung oder einen analogen Akt.
 
                Wenn McDowell dennoch die Gültigkeit von (iii) voraussetzt, muss er also einen von seiner Konzeption der zweiten Natur unabhängigen Grund für die Annahme haben, dass das Erkennen der Wahrheit eines moralischen Urteils nur als wahrnehmungsanaloger Vorgang gedacht werden kann. Und dem ist auch tatsächlich so: Wie ich am Ende des ersten Abschnitts erläutert habe, vergleicht McDowell deswegen das Erkennen der Wahrheit moralischer Urteile mit einem Wahrnehmungsakt, weil man Erkenntnisansprüche im Hinblick auf moralische Urteile seiner Überzeugung nach nicht validieren kann und muss, indem man diese Urteile unter Rekurs auf Prinzipien begründet,12 und weil sich die epistemische Validität von Wahrnehmungsakten ebenfalls nicht einer prinzipiengestützten Absicherung verdankt. Interessanterweise ist dies ein Argument, das Kant keinesfalls akzeptieren könnte: Denn Kant ist ganz offensichtlich davon überzeugt, dass sich moralische Urteile unter Rekurs auf Prinzipien (oder ein Prinzip) rechtfertigen lassen, und dass solche Rechtfertigungen auch nötig sind, um die Legitimität unsere Erkenntnisansprüche im Bereich der Moral zu sichern; die Annahme, die hinter (iii) steht, ist der Stoßrichtung seiner praktischen Philosophie diametral entgegengesetzt. McDowells Strategie, mit Kant gegen Kant zu argumentieren und so die Plausibilität des metaethischen Aristotelismus zu demonstrieren, ist hier undurchführbar – was bedeutet, dass McDowell an dieser entscheidenden Stelle nicht mit Kant gegen Kant argumentieren kann, sondern einfach nur gegen Kant geltend machen muss, dass das Erkennen der Wahrheit moralischer Urteile der sinnlichen Wahrnehmung deswegen analog ist, weil es sich um eine nicht begründungsbasierte Form des Erkennens handeln muss.
 
                Der Gedanke, der hinter (iii) steht, sprengt also zweifellos den Kantischen Denkrahmen, in dem McDowell sich eigentlich bewegen möchte. Die Frage, wie plausibel dieser Gedanke ist, beantwortet eine solche Feststellung aber natürlich nicht. Liegt McDowell richtig, wenn er gegen Kant (und viele andere neuzeitliche Klassiker) behauptet, dass die Legitimität der Erkenntnisansprüche, die wir im Hinblick auf moralische Urteile erheben, sich gegebenenfalls nicht dem Umstand verdanken kann, dass diese Urteile unter Rekurs auf Prinzipien gerechtfertigt werden können? Werfen wir einen Blick auf die Gründe, die McDowell für diese Annahme anführt. Was McDowell geltend macht, ist zunächst einmal, dass in der Idee, moralische Urteile ließen sich unter Rekurs auf Prinzipien rechtfertigen, eine verfehlte mechanistische Vorstellung von den Operationen unserer praktischen Vernunft zum Ausdruck kommt – eine Vorstellung, der zufolge praktische Vernunft gleichsam algorithmisch aus einem allgemeinen Prinzip und der Beschreibung einer spezifischen Situation ein Urteil darüber ableitet, was in dieser Situation zu tun oder zu lassen ist ( McDowell 1998c, 57 – 58). Das erscheint allerdings nicht besonders überzeugend: Denn daraus, dass uns ein generelles moralisches Prinzip zur Verfügung steht, folgt keineswegs, dass die angemessene moralische Beurteilung spezifischer Situationen nicht viel Urteilskraft und Reflexionsvermögen erfordert; die Anwendung eines Prinzips in spezifischen Situationen muss und sollte auch aus einer Kantischen Perspektive nicht als eine quasi- mechanische Angelegenheit beschrieben werden.13 
 
                McDowell hat noch ein anderes Argument für seine Annahme, dass die Legitimität der Erkenntnisansprüche, die wir im Hinblick auf moralische Urteile erheben, sich gegebenenfalls nicht dem Umstand verdanken kann, dass diese Urteile unter Rekurs auf Prinzipien gerechtfertigt werden können ( McDowell 1998c, 58 – 65). Dieses Argument beruht wesentlich auf der Prämisse, dass Wittgensteins Überlegungen zum Regelfolgen in den Philosophischen Untersuchungen zeigen, dass ein Wissensanspruch im Hinblick darauf, wie ein bestimmter Begriff in einer bestimmten Situation anzuwenden ist, nie deswegen legitim sein kann, weil die fragliche Anwendung des Begriffs unter Rekurs auf ein allgemeines Prinzip gerechtfertigt werden kann. McDowell macht zurecht darauf aufmerksam, dass man dann, wenn man diese Schlussfolgerung aus den Überlegungen zum Regelfolgen zieht, auch zugestehen muss, dass ein Wissensanspruch im Hinblick auf die Anwendung von Begriffen wie „erforderlich”, „ moralisch geboten” oder „verwerflich” nicht deswegen legitim sein kann, weil ihre Anwendung sich unter Rekurs auf allgemeine Prinzipien rechtfertigen lässt; und mit diesem Zugeständnis würde man wiederum einräumen, dass ein Erkenntnisanspruch im Hinblick auf moralische Urteile nicht deswegen legitim sein kann, weil diese Urteile sich unter Rekurs auf allgemeine Prinzipien rechtfertigen lassen. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, ob Wittgensteins Überlegungen zum Regelfolgen tatsächlich zeigen, dass ein Wissensanspruch im Hinblick darauf, wie ein bestimmter Begriff in einer bestimmten Situation anzuwenden ist, nie deswegen legitim sein kann, weil die fragliche Anwendung des Begriffs unter Rekurs auf ein allgemeines Prinzip gerechtfertigt werden kann. Mir scheint das offensichtlich nicht der Fall zu sein. Was Wittgensteins Überlegungen zeigen, ist, dass die Validität von Wissensansprüchen im Hinblick auf die richtige Verwendung von Begriffen nicht im Allgemeinen von der Kenntnis genereller Prinzipien abhängig sein kann; vielmehr muss es Fälle geben, in denen man Begriffe richtig anzuwenden weiß, ohne dass dieses Wissen in der Kenntnis eines generellen Prinzips fundiert ist. Daraus folgt aber nicht, dass es nicht auch Fälle geben kann, in denen ein Wissensanspruch im Hinblick auf die richtige Verwendung eines bestimmten Begriffs in einer bestimmten Situation durch die Berufung auf ein generelles Prinzip der Begriffsverwendung validiert werden kann. Nichts von dem, was Wittgenstein sagt, spricht dagegen, dass man z. B. deswegen zu erkennen vermag, dass es richtig ist, den Begriff „Primzahl” auf die Zahl 65537 anzuwenden, weil man diese Verwendung folgendermaßen unter Rekurs auf ein generelles Prinzip zu rechtfertigen vermag:
 
                 
                  Etwas ist genau dann eine Primzahl, wenn es eine natürliche Zahl ist, die genau zwei Teiler hat.
 
                  65537 ist eine natürliche Zahl, die genau zwei Teiler hat.
 
                  Also ist 65537 eine Primzahl.14 
 
                
 
                Wie gesagt: Nach diesem Muster kann – wenn Wittgenstein richtig liegt – die Validierung von Wissensansprüchen im Hinblick auf die Verwendung von Begriffen nicht allgemein und überhaupt funktionieren. Aber wenn sie im Fall des Begriffs „Primzahl” so funktionieren kann – wieso sollte sie nicht auch im Fall der Begriffe „geboten” oder „ moralisch erforderlich” so funktionieren können? Es scheint zweifellos denkbar, dass ein Wissensanspruch im Hinblick auf eine bestimmte Verwendung dieser Begriffe valide ist, weil sich diese Verwendung folgendermaßen rechtfertigen lässt:
 
                 
                  In einer Situation vom Typ A ist es stets geboten, eine Handlung vom Typ B zu unterlassen.
 
                  Die Situation, mit der ich gerade konfrontiert bin, ist eine Situation vom Typ A.
 
                  Also ist es geboten, eine Handlung vom Typ B zu unterlassen.
 
                
 
                McDowells Argument zeigt nicht, warum das unmöglich sein sollte. Es ist daher nicht nur so, dass seine Prämisse (iii) nicht zu seiner Strategie passt, mit Kant gegen Kant zu argumentieren, sondern dem Geist von Kants praktischer Philosophie zuwiderläuft: Diese Prämisse ist zudem nicht überzeugend.15 
 
               
              
                4 Schlussbemerkungen
 
                Fassen wir zusammen. McDowell gelingt es in seiner Auseinandersetzung mit Aristoteles, nicht nur eine originelle und beachtenswerte Deutung zentraler Thesen der Nikomachischen Ethik zu entwickeln, sondern zugleich auch eine vielversprechende metaethische Position zu entwerfen. Was indessen nicht überzeugt, ist sein Versuch, diese Position durch ein Argument zu stützen, das von Kantischen Einsichten ausgeht, diese aber besser zu artikulieren beansprucht, als Kant es zu tun vermag. Denn dieses Argument hat zwei Schwachstellen: Zum einen ist fraglich, ob unter Rekurs auf das Konzept der zweiten Natur tatsächlich erklärt werden kann, wie sinnliche Erfahrung als Tribunal möglich ist, ohne den Menschen zum „ Bürger zweier Welten” zu machen – oder ob sich dadurch nicht vielmehr das Problem nur verschiebt, weil offenbleibt, wie Erziehung als Umformung einer ersten in eine zweite Natur begriffen werden kann. Zum anderen wäre auch dann, wenn es tatsächlich unumgänglich sein sollte, auf das Konzept der zweiten Natur zu rekurrieren, noch nicht gesagt, dass das Erkennen moralischer Tatsachen in McDowells Sinne als wahrnehmungsanaloger natürlicher Vorgang zu denken ist. Klar wäre dann nur, dass es sich bei einem solchen Akt des Erkennens um einen (zweit‑)‌natürlichen Vorgang handelt – was deswegen keine spezifisch metaethische Einsicht wäre, weil nach McDowells Analyse all unsere kognitiven Akte (zweit‑)‌natürliche Vorgänge sind. So faszinierend es also ist, wie McDowell mit Kant gegen Kant für eine Aristotelische Metaethik argumentiert – an sein Ziel bringt ihn diese exegetisch-systematische Zickzackbewegung nicht.
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              Notes

              1 
                Bedingt durch seinen Quietismus würde McDowell sicherlich nicht oder nur unter Vorbehalt davon sprechen wollen, dass er selbst eine metaethische Position vertritt. Es erscheint allerdings höchst unplausibel, das, was er zu metaethischen Fragen zu sagen hat, nicht als Ausdruck einer substanziellen Position zu werten. Siehe dazu Larmore 2002.
 
              
              2 
                Nicht zuletzt führt diese Auseinandersetzung McDowell übrigens auch zu einer Interpretation schwierigster Aristotelischer Thesen, die eine ernsthafte Alternative zu Standarddeutungen darstellt. Siehe dazu Rapp 2014.
 
              
              3 
                Siehe Berryman 2018 für einen informativen Vergleich von McDowells metaethischem Aristotelismus mit anderen neo-aristotelischen Ansätzen.
 
              
              4 
                McDowell bezieht sich hier auf Cooper 1975 und Wilkes 1978.
 
              
              5 
                McDowell selbst schlägt unter Berufung auf Thompson (1987) vor, Aussagen wie (i) als „Aristotelian categoricals” einzustufen – was bedeuten würde, dass sie aus logischer Perspektive sui generis sind.
 
              
              6 
                Hier liegt ein anti-intellektualistischer Einwand nahe: Kann man nicht erkannt haben, dass eudaimonia nichts anderes ist als der kontinuierliche Gebrauch der Vernunft im Sinne der Tugend, und dennoch unfähig sein, ein entsprechendes Leben zu führen? McDowell begegnet diesem Einwand, indem er bestreitet, dass es einen Unterschied zwischen dem Erwerb der fraglichen Erkenntnis und der Ausbildung eines Ensembles von Bestrebungen und Wünschen gibt, das alle Motivationen verdrängt, die dazu verleiten könnten, die eigene praktische Vernunft nicht im Sinne der Tugend zu gebrauchen. Siehe zu diesem Umgang mit dem Intellektualismus-Problem insbesondere McDowell 1998c.
 
              
              7 
                Siehe Wallace 1991 für eine erhellende Diskussion dieses Gedankens.
 
              
              8 
                Die Frage, wie treffend diese Charakterisierung von Kants Ausgangspunkt in der Kritik der reinen Vernunft ist, kann ich hier nicht diskutieren.
 
              
              9 
                An dieser These hält McDowell auch in seinen neueren Arbeiten zu Kant fest, obwohl er in anderen Hinsichten in seiner Auseinandersetzung mit Kant neue Akzente setzt; siehe dazu Haag 2014.
 
              
              10 
                McDowells Annahme, Kant mache einen gravierenden Fehler, wenn er seine Einsichten im Rahmen eines transzendentalen Idealismus zu artikulieren versuche, geht letztlich auf Strawson 1966 zurück. Seit der Publikation von Strawsons bahnbrechender Studie hat es allerdings nicht an Versuchen gefehlt, Kants transzendentalidealistischen Ansatz in einer Weise zu deuten, die Strawsons Kritik den Boden entzieht – siehe etwa Prauss 1974 und Allison 1983 oder – mit anderer Ausrichtung – Langton 1998 und Allais 2015. Mit diesen neueren Kant-Deutungen setzt sich McDowell vergleichsweise wenig auseinander.
 
              
              11 
                Ein ähnliches Argument gegen McDowells metaethische Position entwickelt in größerer Ausführlichkeit Forman 2008.
 
              
              12 
                 Nota bene: McDowell bestreitet nicht, dass wir uns von der Plausibilität unserer moralischen Urteile überzeugen können, indem wir uns bewusst machen, wie sie untereinander zusammenhängen – siehe z. B. McDowell 1998d, 21 – 22. Aber indem wir uns vor Augen führen, dass unsere moralischen Überzeugungen kohärent sind, rechtfertigen wir sie natürlich nicht durch den Rekurs auf Prinzipien.
 
              
              13 
                Siehe zu diesem Punkt Wallace 1991, 480 – 482.
 
              
              14 
                Beziehungsweise: Wenn Wittgensteins Überlegungen – wie McDowell fraglos zugesteht – mit der Annahme kompatibel sind, dass es im Hinblick auf Begriffsverwendungen gerechtfertigte Wissensansprüche geben kann, dann sind sie auch mit der Annahme kompatibel, dass unsere Wissensansprüche im Hinblick auf Begriffsverwendungen manchmal unter Rekurs auf Verwendungsprinzipien gerechtfertigt werden können.
 
              
              15 
                Siehe Honneth 2002 für eine anders begründete, aber letztlich ähnliche Einschätzung.
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